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Entwurf 1 

Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
Datum 

02.12.1998 

03.03.1999 

09.03.1999 

10.03.1999 

16.03.1999 

19.03.1999 

19.03.1999 

Entwurf 2 

Rat 

NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 

SR Abweichend. 

NR Abweichend. 

SR Abweichend. 

NR Zustimmung. 

NR Das Bundesgesetz wird 1n der Schlussabstimmung 
angenommen. 

SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung 
angenommen. 

Bundesblatt 1999 2570; Ablauf der Referendumsfrist: 8. Juli 
1999 

Amtliche Sammlung des Bundesrechts 1999 2374 

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung 
Datum 

02.12.1998 

Rat 

NR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
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1. Uebersicht über die Verhandlungen - Resume des deliberations 

x 198/98.059 n Stabilisierungsprogramm 1998 
Botschaft vom 28. September 1998 zum Stabilisierungspro
gramm 1998 (BBI 1999 4) 

NR/SR Kommission 98.059 

Siehe Geschäft 98.3523 Mo. 98.059-NR 

Siehe Geschäft 98.3524 Mo. 98.059-NR 

Siehe Geschäft 98.3525 Mo. 98.059-NR 

Siehe Geschäft 98.3526 Mo. 98.059-NR 

1. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 

02.12.1998 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurt 
des Bundesrates. 
03.03.1999 Ständerat. Abweichend. 
09.03.1999 Nationalrat. Abweichend. 
10.03.1999 Ständerat. Abweichend. 
16.03.1999 Nationalrat. Zustimmung. 
19.03.1999 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
19.03.1999 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schluss
abstimmung angenommen. 
Bundesblatt 1999 2570; Ablauf der Referendumsfrist: 8. Juli 
1999 

2. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenver
sicherung 

02.12.1998 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundes
rates. 
03.03.1999 Ständerat. Zustimmung. 
16.03.1999 Nationalrat. Die Dringlichkeitsklausel wird ange
nommen. 
16.03.1999 Ständerat. Die Dringlichkeitsklausel wird angenom-
men. 
19.03.1999 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
19.03.1999 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 1999 2584; AS 1999 1289 

x 198/98.059 n Programme de stabilisation 1998 

Message du 28 septembre 1998 concernant le programme de 
stabil1sation 1998 (FF 1999 3) 

CN/CE Commission 98.059 

Voir obJet 98.3523 Mo. 98.059-CN 

Voir obJet 98.3524 Mo. 98.059-CN 

Vo,r obJet 98.3525 Mo. 98.059-CN 

Voir objet 98.3526 Mo. 98.059-CN 

1 . Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

02.12.1998 Conseil national. Decision modifiant le projet du 
Conseil federal. 
03.03.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
09.03.1999 Conseil national. Divergences. 
10.03.1999 Conseil des Etats. Divergences. 
16.03.1999 Conseil national. Adhesion. 
19.03.1999 Conseil national. La loi est adoptee en votation 
finale. 
19.03.1999 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation 
finale. 
Feuille federale 1999 2357; delai referendaire: 8 juillet 1999 

2. Arrete federal sur le financement de l'assurance-chömage 

02.12.1998 Conseil national. Decision conforme au projet du 
Conseil federal. 
03.03.1999 Conseil des Etats. Adhes,on. 
16.03.1999 Conseil national. La clause d'urgence est adoptee. 
16.03.1999 Conseil des Etats. La clause d'urgence est adop
tee. 
19.03.1999 Conseil national. L'arrete est adopte en votation 
finale. 
19.03.1999 Conseil des Etats. L'arrete est adopte en votation 
finale. 
Feuille federale 19992371; EO 1999 1289 
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98.059 Stabilisierungsprogramm 1998 

Programme de stabilisation 1998 

Botschaft: 28.09.1998 (BBI 1999, 4 / FF 1999, 3) 

Ausgangslage 

Seite 1 von 3 

Uebersicht 

Am 7. Juni 1998 haben Volk und Stände dem Bundesbeschluss über Massnahmen zum Haushaltausgleich 
( «Haushaltziel 2001 ») mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Der neue Artikel 24 der Übergangsbestimmungen 
zur Bundesverfassung bezweckt einen weitgehenden Ausgleich der Finanzrechnung bis ins Jahr 2001. 

Ohne den im neuen Verfassungsartikel vorgesehenen Sparautomatismus auszulösen, beinhaltet das 
Stabilisierungsprogramm 1998 die nötigen Massnahmenvorschläge, um die Zielvorgabe im Jahr 2001 zu 
erreichen. Damit nimmt es die vom Verfassungsartikel verlangten Korrekturmassnahmen gewissermassen 
vorweg. Ohne zusätzliche Massnahmen auf Gesetzesebene nehmen die Defizite zwar kontinuierlich ab, 
bewegen sich aber zwischen 5,3 (1998) und 1,8 Milliarden Franken (2002) nach wie vor auf einem 
inakzeptablen Niveau. Auch eine dauernde und solide wirtschaftliche Erholung wird die Defizite nicht völlig 
eliminieren können. Die Beseitigung der strukturellen Ausgabenüberschüsse erfordert jedoch zielgerichtete 
Massnahmen auf Gesetzesstufe. Ziel des Stabilisierungsprogramms ist es daher, einen Beitrag zur 
Beseitigung des strukturellen Budgetdefizits zu leisten, damit der Bundeshaushalt wieder in ein dauerhaftes 
Gleichgewicht gebracht werden kann. 

Um das «Haushaltziel 2001 » auf einem ausgewogenen und fairen Weg zu erreichen, hat der 
Finanzausschuss des Bundesrates in diesem Frühjahr die Kantone sowie die wichtigsten politischen Kräfte 
der Schweiz zu Konsensgesprächen eingeladen. Ziel dieser Rundtischgespräche war es, ein 
Massnahmenpaket zu erarbeiten, das von den Kantonen, Bundesratsparteien und Sozialpartnern mitgetragen 
wird. Im Rahmen dieser Konsensgespräche wurde eine gemeinsame Formel gefunden, die auf die 
wichtigsten Anliegen der verschiedenen Parteien Rücksicht nimmt und das Haushaltziel auf wirtschafts- und 
sozialverträgliche Art umsetzt. 

Das Stabilisierungsprogramm sieht im wesentlichen Entlastungen bei den Sozialversicherungen (AHV, IV, 
ALV), den Transfers an die Kantone ( «Sparbeitrag der Kantone») sowie den Militärausgaben vor. Daneben 
enthält es eine Sparvorgabe an die SBB, eine Kreditsperre mit stark erweitertem Ausnahmenkatalog sowie 
Massnahmen im Einnahmenbereich. Zu letzteren gehören, neben Vorkehrungen zur Sicherung des heutigen 
Steuersubstrats, Massnahmen zur Förderung der Steuergerechtigkeit. Zu diesem Zweck sollen einerseits die 
Steuerkontrolle verstärkt und andererseits ungerechtfertigte Steuerlücken geschlossen werden. Das 
Schwergewicht der Massnahmen für den Bundeshaushalt liegt dabei eindeutig auf den Einsparungen. In 
Übereinstimmung mit der bisherigen Politik des Bundesrates sollen eigentliche Einnahmenbeschaffungen für 
die Konsolidierung der Sozialwerke und die Finanzierung der Eisenbahn-Grossprojekte reserviert bleiben. Der 
Bundesrat beantragt entsprechende Finanzierungsmassnahmen für die Arbeitslosenversicherung (befristete 
Weiterführung des dritten Lohnprozentes, Anhebung des Beitragsplafonds für ein zweites Lohnprozent 
kombiniert mit Entlastungen auf der Leistungsseite der Versicherung). 

Die einzelnen Teile des Stabilisierungsprogramms sind miteinander rechtlich verbindlich verknüpft. Damit 
beinhaltet das vorliegende Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 (Vorlage A) sämtliche 
ausgaben- und einnahmenseitigen Elemente des Massnahmenpakets. Beim Bundesgesetz über das 
Stabilisierungsprogramm handelt es sich um einen referendumspflichtigen Mantelerlass, der die Änderung 
gleichstufiger Rechtserlasse aus verschiedenen Aufgabengebieten unter einem Sammeltitel zusammenfasst 
und zusätzlich einen Sparauftrag an den Bundesrat beinhaltet. 

Zusätzlich zum Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 wird ein dringlicher Bundesbeschluss 
über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung (Vorlage B) unterbreitet, dessen einziger Zweck darin 
besteht, im Falle einer Verzögerung der Inkraftsetzung des Stabilisierungsprogramms die ununterbrochene 
Erhebung des dritten Lohnprozentes sicherzustellen. 

Der Bundesbeschluss zum «Haushaltziel 2001 » sieht vor, dass die Haushaltdefizite des Bundes so lange auf 
höchstens 2 Prozent der Einnahmen zu begrenzen sind, bis die befristete Übergangsbestimmung durch einen 
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definitiven Verfassungsartikel abgelöst wird. 

Verhandlungen 

NR 01./02.12.1998 AB 2377, 2404, 2416 

SR 02./03.03.1999 AB 17, 36, 45, 63 

NR 09.03.1999 AB226 

SR 10.03.1999 AB 138 

NR 16.03.1999 AB333 

NR/SR 16.03.1999 Dringlichkeitsklausel 

NR/SR 19.03.1999 Schlussabstimmungen 

Seite 2 von 3 

(8: 178:0 / 39:0) 

(A: 139:15/41:0) 

B: 162:11 / 43:0) 

In der Eintretensdebatte im Nationalrat wurde Kritik an der demokratischen Legitimation des "runden 
Tisches" geübt, an welchem mit ausgewählten Interessenvertretern ein Konsens gefunden und das 
Stabilisierungsprogramm ausgearbeitet wurde. Bundesrat Kaspar Villiger wies diese Kritik zurück. Die übliche 
Vernehmlassung evaluiere blass Meinungen; am "runden Tisch" habe man dagegen mit den wichtigsten 
Kräften im Land - Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Parteien und Kantonen - ausfindig gemacht, wo 
konkret gespart werden könne. Das Parlament könne dank dem "runden Tisch" nun zu einer Vorlage Stellung 
nehmen, die konsensfähig sei. Das Programm biete die historische Chance, eines der grössten Probleme im 
Staat zu lösen. 

Tatsächlich scheiterten im Rat ein Nichteintretens- und drei Rückweisungsanträge von Mitgliedern der 
Sozialdemokratischen- und der LdU/EVP-Fraktion sowie von der Grünen Fraktion. Vergeblich wurde 
gefordert, die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer zu prüfen, die Steuerschlupflöcher doch noch zu 
schliessen und damit die versprochenen 150 Millionen Franken hereinzuholen sowie auch der Landwirtschaft 
100 Millionen Franken abzufordern. Der Rat folgte auf der ganzen Linie der Kommission, welche den 
Kompromiss überarbeitet hatte. Sämtliche der rund zwanzig Einzelanträge von linker und grüner Seite 
wurden in der als "Kurzdebatte" geführten Detailberatung abgelehnt. Mit diesen Anträgen wurde versucht, 
Sparmassnahmen beim öffentlichen Verkehr, bei der Bildung und bei der Arbeitslosenversicherung zu 
streichen oder sie auf die Landwirtschaft, den Strassenbau oder das Militär zu verschieben. Keine Chance 
hatten auch die Anträge, welche die von der Kommission zurückgenommenen Massnahmen zur Schliessung 
der Steuerschlupflöcher - die Steuerprivilegien für die private Vorsorge - wieder verschärfen wollten. Im 
Gegenzug liess der Rat die Absicht fallen, die im Jahre 2001 fällige Anpassung der AHV-Renten um ein Jahr 
hinauszuschieben und den Anpassungsrhythmus zu verlangsamen. Hingegen wurden Einsparungen von 406 
Millionen Franken im Asylbereich verlangt. Auch Bundesrat Kaspar Villiger warnte, dass diese Entlastung ein 
ungedeckter Scheck sei. Das Stabilisierungsprogramm (Vorlage A) wurde in der Gesamtabstimmung mit 124 
zu 26 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen, der Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Arbeitslosenversicherung (Vorlage B) mit 164 zu O Stimmen bei 5 Enthaltungen. 

Der Rat stimmte auch einem Anschlussprogramm zu, das von der Kommission mit vier Motionen vorgelegt 
wurde. Danach muss der Bundesrat die Ausgaben im Asylwesen bis zum Jahr 2001 auf eine Milliarde 
Franken drücken (98.3523), die Anpassung der AHV-Renten unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der 
AHV regeln (98.3524), bis im nächsten Winter aufzeigen, wie er die Arbeitslosenversicherung reformieren und 
finanziell sichern kann (98.3525), und die eingeleiteten Arbeiten zur Reduktion der Verwaltungskosten so 
beschleunigen, dass Einsparungen bereits während der Dauer des Stabilisierungsprogramms eintreten 
(98.3526). 

Die Beratung im Ständerat konzentrierte sich vor allem auf die Frage, wieweit die Anträge im Fiskalbereich 
tatsächlich Steuerlücken schliessen oder aber blass dem Fiskus Mehreinnahmen verschaffen. Der Rat nahm 
punktuelle Modifikationen in den Bereichen AHV, IV und BVG vor und beschloss einen Kriterienkatalog, mit 
dem definiert werden kann, wann der Handel mit Vermögen, Wertschriften und Liegenschaften 
gewerbsmässig und damit steuerpflichtig wird. Das Stabilisierungsprogramm wurde mit 33 zu O Stimmen, der 
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung mit 30 zu O Stimmen angenommen. 
Zustimmung fand auch das nationalrätliche Anschlussprogramm mit den vier Motionen. 

In der Differenzbereinigung hielt der Nationalrat daran fest, dass privater Handel nur dann steuerpflichtig 
wird, wenn er häufig, nach kurzer Besitzdauer und mit dem Einsatz erheblicher Fremdmittel getätigt wird. Der 
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Kriterienkatalog des Ständerates ging den Bürgerlichen zu weit; Christoph Blocher (V, ZH) sprach von einer 
verkappten Einführung der Kapitalgewinnsteuer. Bundesrat Kaspar Villiger fand dies eine unhaltbare 
Unterschiebung; es gehe einzig darum, die Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu kodifizieren. Dies nicht 
zu tun, wäre ein Rückschritt, der neue Möglichkeiten für Steuerschlupflöcher schüfe. Weil keine unbestrittene 
Formulierung gefunden werden konnte, beliessen es die Räte schliesslich beim Quasi-Handel mit Vermögen, 
Wertschriften und Liegenschaften beim geltenden Recht und unterliessen den Versuch, die 
Bundesgerichtspraxis zu kodifizieren. Im übrigen folgte der Nationalrat den Beschlüssen des Ständerates. 

Die mit dem Stabilisierungsprogramm beschlossenen Gesetzesänderungen entlasten den Bundeshaushalt 
mit Ausgabenbeschränkungen und Mehreinnahmen bis ins Jahr 2001 um 2 Milliarden Franken. Die 
Beibehaltung des dritten Lohnprozentes bei der Arbeitslosenversicherung bis ins Jahr 2003 bringt ausserdem 
Mehreinnahmen von einer Milliarde Franken. 
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98.059 Programme de stabilisation 1998 

Stabilisierungsprogramm 1998 

Message: 28.09.1998 (FF 1999, 3 / 8811999, 4) 

Situation initiale 

Seite 1 von 3 

Resume 

Le 7 juin 1998, le peuple et les cantons ont approuve, a une large majorite, l'arrete federal instituant des 
mesures visant a equilibrer le budget, plus communement appele «objectif budgetaire 2001 ». 

Visant a eviter le recours aux mesures d'economie automatiques prevues dans le nouvel article 
constitutionnel, le programme de stabilisation 1998 porte sur les mesures necessaires pour realiser « l'objectif 
budgetaire 2001 », anticipant en quelque sorte sur les mesures correctives exigees dans l'article 
constitutionnel susmentionne. Si aucune mesure supplementaire n'etait prise sur le plan legal, les deficits 
diminueraient certes continuellement, mais atteindraient toujours un niveau inacceptable dans la mesure ou 
ils se situeraient entre 5,3 milliards de francs en 1999 et 1 ,8 milliard de francs en 2002. 

Meme une reprise vigoureuse et durable ne permettrait pas de combler entierement les deficits. Pour 
supprimer les deficits structurels, il importe en effet de prendre des mesures ciblees sur le plan legal. C'est 
pourquoi le programme de stabilisation vise a l'elimination du deficit budgetaire structurel afin que le budget 
de la Confederation retrouve son equilibre de maniere durable. 

Pour atteindre «l'objectif budgetaire 2001 » de la maniere la plus equitable possible, la delegation du Conseil 
federal chargee des questions financieres a invite les cantons ainsi que les principales forces politiques du 
pays a des discussions ( «table ronde») qui devaient deboucher sur un consensus. Ces entretiens, qui ont eu 
lieu au printemps dernier, visaient a elaborer un train de mesures d'economies qui puisse etre soutenu a la 
fois par les cantons, les partis gouvernementaux et les partenaires sociaux. Au terme de ces entretiens, les 
differentes parties se sont mises d'accord sur une formule commune tenant compte de leurs principaux 
interets et permettant de realiser l'objectif budgetaire d'une maniere supportable sur les plans economique et 
social. 

Pour l'essentiel, le programme de stabilisation prevoit des allegements au niveau des assurances sociales 
(AVS, Al, AC}, au niveau des transferts destines aux cantons (participation des cantons aux efforts 
d'economies), ainsi qu'au niveau des depenses militaires. En plus, il inclut un effort d'economie demande aux 
CFF, un blocage des credits assorti d'un catalogue d'exceptions fortement elargi, ainsi que des mesures 
portant sur les recettes. Ces mesures visent aussi bien a maintenir la substance fiscale actuelle qu'a favoriser 
l'equite en matiere d'impöts. A cet effet, il s'agira, d'une part, de renforcer les contröles fiscaux et, d'autre 
part, de combler les lacunes inequitables et injustifiees du systeme d'imposition. Ainsi, ce programme agit a la 
fois sur les depenses et sur les recettes. Mais la majeure partie des mesures destinees a reequilibrer le 
budget de la Confederation portent clairement sur les economies. Conformement a la politique traditionnelle 
du Conseil federal, les nouvelles recettes doivent etre reservees a la consolidation des institutions sociales et 
au financement des grands projets ferroviaires. Le Conseil federal propose donc des mesures de financement 
de l'assurance-chömage (maintien, pour une duree limitee, du troisieme pour cent de cotisation salariale, 
relevement de la limite des salaires soumis au deuxieme pour cent de cotisation, combine avec des 
economies au niveau des prestations de l'assurance-chömage). 

Les differentes parties du programme de stabilisation sont juridiquement liees entre elles. Par consequent, la 
presente loi federale sur le programme de stabilisation 1998 (projet A) englobe toutes les mesures portant sur 
les depenses et les recettes. La loi federale sur le programme de stabilisation est donc une loi-cadre soumise 
a referendum, qui englobe sous un titre commun les modifications d'actes juridiques de meme niveau edictes 
dans differents domaines, ainsi qu'un mandat d'economiser confie au Conseil federal. 

La loi federale sur le programme de stabilisation 1998 est accompagnee d'un arrete federal sur le 
financement de l'assurance-chömage (projet B), dont l'unique but est d'assurer la perception ininterrompue 
du troisieme pour cent sur les salaires (y compris le relevement du plafond soumis a cotisation) en cas de 
retard dans la mise en vigueur du programme de stabilisation. 
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Selon l'arrete federal relatif a «l'objectif budgetaire 2001 », les deficits budgetaires de la Confederation doivent 
etre limites a 2 % des recettes au maximum jusqu'a ce que la disposition transitoire a duree determinee ait 
ete remplacee par un article constitutionnel definitif. 

Deliberations 

CN 01/02.12.1998 BO 2377, 2404, 2416 

CE 02/03.03.1999 BO 17, 36, 45, 63 

CN 09.03.1999 B0226 

CE 10.03.1999 BO 138 

CN 16.03.1999 BO 333 

CN/CE 16.03.1999 Clause B (178:0 / 39:0) 
d'urgence 

CN/CE 19.03.1999 Votations finales A (139:15/41:0) 

B (162:11 / 43:0) 

Lors du debat d'entree en matiere au Conseil national, la «table ronde» - qui a debouche sur le programme 
de stabilisation resultant d'un consensus entre representants selectionnes de divers interets - a ete critiquee 
quant a sa legitimite democratique. Le conseiller federal Kaspar Villiger a refute cette allegation. Une 
procedure ordinaire de consultation donne seulement lieu a une evaluation des opinions tandis que la «table 
ronde» a reuni les plus importantes forces du pays - les associations economiques, les syndicats, les partis 
et les cantons - pour determiner ou des economies pouvaient etre realisees. Le Parlament pouvait des lors 
se determiner sur un texte susceptible de creer le consensus, un texte qui, en outre, offrait une chance 
historique de regler un des plus gros problemes de !'Etat. 

Quatre propositions - l'une refusant l'entree en matiere et trois demandant un renvoi - deposees par des 
parlementaires du groupe socialiste, du groupe Adl/PPE et des Verts - ont echoue. N'ont pas trouve gräce 
devant la Chambre une demande d'examiner l'introduction d'un impöt sur le capital, une proposition visant a 
enrayer les lacunes fiscales et encaisser les quelque 150 millions de francs promis et la suggestion d'exiger 
la recuperation de 100 millions de francs de l'agriculture. Le Conseil national a totalement suivi sa 
commission, qui avait mis au point le compromis. Chacune des propositions, au nombre d'une vingtaine, 
deposees par les parlementaires de gauche et les Verts a ete rejetee au cours de la discussion par article, 
menee sous forme de «bref debat». Ces propositions avaient pour objet de rejeter les mesures d'economies 
proposees dans les domaines des transports publics, de l'education et de l'assurance-chömage ou de les 
reporter sur l'agriculture, la construction de routes ou le militaire. De meme, les propositions visant a renforcer 
a nouveau les mesures que la commission avait retirees et qui devaient combler les lacunes fiscales - les 
privileges fiscaux pour la prevoyance privee - ont egalement echoue. Mais en contre partie le Conseil 
national a abandonne son intention de reporter d'une annee l'adaptation des rentes A VS due en 2001 et de 
ralentir le rythme d'adaptation. En revanche, des economies de 406 millions de francs ont ete demandees 
dans le domaine de l'asile. Le conseiller federal Kaspar Villiger a egalement averti que ce degrevement etait 
un cheque sans provision. Le programme de stabilisation (texte A) a ete accepte dans le vote d'ensemble par 
124 voix contre 26 et 14 abstentions. L'arrete federal sur le financement de l'assurance-chömage (texte B) 
par 164 voix contre O et 5 abstentions. 

Le National a aussi approuve un programme complementaire qui avait ete propose par sa commission au 
moyen de 4 motions. Ce programme prevoit que le Conseil federal doit comprimer les depenses en matiere 
d'asile a 1 milliard de francs (98.3523), regler l'adaptation des rentes AVS en tentant compte de la situation 
financiere de l'AVS (98.3524), determiner jusqu'a l'hiver prochain comment il peut reformer et assurer 
financierement l'assurance-chömage (98.3525) et accelerer la reduction des frais administratifs de teile sorte 
que les economies puissent etre effectuees deja pendant la duree du programme de stabilisation (98.3526). 

L'examen au Conseil des Etats s'est surtout concentre sur la question de savoir dans quelle mesure les 
propositions peuvent effectivement combler des lacunes fiscales ou simplement procurer des recettes 
supplementaires au fisc. La Chambre haute a procede a des modifications ponctuelles dans les domaines de 
l'AVS, de l'AI et de la LPP et a arrete un catalogue de criteres permettant de determiner a quel moment le 
commerce des biens, des papiers valeur et des immeubles etait de caractere commercial et, par consequent, 
imposable. Le programme de stabilisation a ete accepte par 33 voix contre 0, l'arrete sur le financement de 
l'assurance-chömage par 30 voix contre 0. Le programme complementaire du Conseil national et les quatre 
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motions ont egalement ete approuves. 

Lors de la phase d'elimination des divergences, le Conseil national a maintenu sa position selon laquelle le 
commerce prive n'est imposable que s'il est pratique de maniere frequente, apres une periode de possession 
courte et gräce a l'engagement de moyens considerables de fonds provenant de tiers. Le catalogue de 
criteres etabli par le Conseil des Etats etait trop elabore aux yeux des representants bourgeois. Christoph 
Blocher (V, ZH) a parle d'une introduction deguisee d'un impöt sur les gains en capital. Estimant cette 
supposition inacceptable, le conseiller federal Kaspar Villiger a precise qu'il s'agissait seulement de codifier la 
jurisprudence du Tribunal federal. Y renoncer serait la voie ouverte a de nouvelles possibilites de lacunes 
fiscales. Aucune formulation n'ayant pu etre trouvee a la satisfaction de tous, les Chambres ont finalement 
maintenu le regime actuel de «quasi commerce» avec les biens, les papiers valeur et les immeubles et ont 
abandonne leur tentative de codifier la pratique du Tribunal federal. Pour le reste, le Conseil national a suivi le 
Conseil des Etats. 

Les modifications de lois decoulant du programme de stabilisation dechargent le budget federal de quelque 2 
milliards de francs d'ici 2001 gräce a des restrictions de depenses et des recettes supplementaires. Le 
maintien du pour cent supplementaire (total: 3) de la cotisation chömage jusqu'en 2003 assure en outre des 
recettes supplementaires d'un milliard de francs. 

http://www.parlament.ch/afs/data/f/rb/f_rb_l9980059.htm 01.06.2004 



1 . Dezember 1998 N 2377 Stabilisierungsprogramm 1998 

zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 1. Dezember 1998 
Mardi 1er decembre 1998 

08.00h 

Vorsitz - Presidence: Heber/ein Trix (R, ZH) 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe 
vom 28 September 1998 (wird 1m BBI veroffentllcht} 
Message, proJets de 101 et d'arn§te 
du 28 septembre 1998 (sera publ1e dans Ja FF} 

Kategorie II/IV, Art 68 GRN - Categorie II/IV, art 68 RCN 

Ordnungsantrag Jutzet 
Detailberatung in Kategorie III 

Ordnungsantrag der grünen Fraktion 
(Eventualantrag zum Ordnungsantrag Jutzet) 
In der Detailberatung der vier Kapitel: 
1. Sparauftrag an den Bundesrat; 
2. Sparbeitrag der Kantone; 
3. Einnahmenbereich; 
4. Entlastungen im Bereich der Sozialversicherungen; 
erhält jede Fraktion eine Gesamtredezeit von 20 Minuten. 

Motion d'ordre Jutzet 
Examen de detail en categorie III 

Motion d'ordre du groupe ecologiste 
(proposition subsidiaire relative a la motion d'ordre Jutzet) 
Dans l'examen de detail des quatre chapitres: 
1. mandat d'economiser adresse au Conseil federal; 
2. allegements lies aux transferts aux cantons; 
3. niveau des recettes; 
4. allegements dans le domaine des assurances sociales; 
chaque groupe re901t un temps de parole global de 20 minu
tes. 

Jutzet Erwin (S, FR): Kategorie IV bedeutet, dass Anträge 
schriftlich zu begründen sind; wer ein Anliegen hat, wer für 
oder gegen einen Artikel kämpft, hat dies gefälligst schriftlich 
zu tun. Wo sind wir hier in diesem Raum, im Parlament? Der 
Name kommt bekanntlich von «parlare», und genau das will 
man uns verbieten; wir sollen schriftlich verkehren. 
Nicht alle aber müssen schriftlich verkehren, nur die Antrag
steller; die Berichterstatter, die Rapporteure, der Bundesrat 
haben das letzte Wort; die dürfen reden, die dürfen auch 
lange reden. Es kommt mir vor wie in einem Prozess, wo nur 
eine Partei Anspruch darauf hat, ein Plädoyer zu halten - die 
andere soll es gefälligst schriftlich eingeben. Und da reden 
wir immer vom rechtlichen Gehör, von Waffengleichheit! 
In jedem Verwaltungs-, Zivil- oder Strafverfahren achten wir 
auf diese Gleichheit. Und hier, wo die Parlamentarier gleich
sam die Richter sind, hier, wo wir mit dem guten Beispiel vor
angehen sollten, will man uns mundtot machen. 
Ich verstehe, dass man über dieses Stabilisierungspro
gramm nicht ein riesiges Palaver machen möchte, dass man 
Angst hat, einzelne Elemente aus einem kompliziert ge
schnürten Paket herauszureissen. Ich zolle dem «runden 
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Tisch» und der Kommission, die über 50 Stunden gerungen 
hat, meinen Respekt. 
Das heisst aber noch nicht, dass die Suppe nun def1nit1v ge
kocht ist und wir einfach schweigen sollen. 
Es geht um viel, um sehr viel. Ich nehme nur ein Beispiel her
aus: Beim Bundesgesetz über die lnval1denvers1cherung will 
man uns einen scheinbar zahmen Artikel unterschieben und 
uns nicht einmal erklären lassen, warum es sich hier um ei
nen Wolf im Schafspelz handelt, um eine grundlegende Re
strukturierung unserer IV-Gesetzgebung in Richtung Zentra
lisierung und Entmachtung der kantonalen IV-Stellen. 
Es geht schliesslich auch um die Akzeptanz dieses Stabilisie
rungsprogrammes; zu viele frustrierte Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier könnten den Tod dieses Programmes 
bedeuten. Ich habe gehört, dass nur relativ wenig Anträge da 
sind. Es würde also nicht viel mehr Zeitaufwand bedeuten. 
Ich beantrage Ihnen, dass diejenigen, die einen Antrag stel
len wollen, reden dürfen. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Der Ordnungsantrag der grünen 
Fraktion ist ein Eventualantrag zum Ordnungsantrag Jutzet, 
der die beste Variante darstellt, weil er durch die normale Be
handlung des Geschäftes in Kategorie III eine der Bedeutung 
des Geschäftes angemessene Vorgehensweise ermöglicht. 
Mein Ordnungsantrag nimmt einen Komprom,ssantrag des 
Präsidenten der Stabilisierungskommission auf, den das 
Büro gestern leider - unverständlicherweise - abgelehnt hat. 
Dieser Kompromissvorschlag heisst, dass nach dem Eintre
ten in Kategorie II die Detailberatung in einer Mischvariante 
der Kategorien III und IV stattfinden soll, d. h., alle Fraktionen 
hätten für die vier Themenblöcke «Sparauftrag an den Bun
desrat», «Sparbeitrag der Kantone», «Einnahmenbere,ch» 
und «Entlastungen im Bereich der Sozialversicherungen» 
gesamthaft nur 20 Minuten zur Verfügung. Diese Zeit könn
ten die Fraktionen frei auf diese vier Bereiche verteilen. Das 
ist, falls der Antrag Jutzet abgelehnt werden sollte, eine eini
germassen seriös vertretbare Variante der Behandlung die
ses Geschäftes im Plenum, nachdem die Kommission eine 
mehr als eigenartige Vorgehensweise gewählt hat, indem sie 
sich in einer Art seltsamem Gentlemen's Agreement arran
giert hat und sich alle Mitglieder, mit Ausnahme der grünen 
Vertreterin, schriftlich verpflichtet haben, aus diesem Kom
promiss nicht auszuscheren und keine Einzelanträge mehr 
zu stellen. So geht das ja wohl nicht! 
Glücklicherweise haben wir noch die Gelegenheit, das mit 
den Motionen in Schieflage geratene Stabiko-Programm mit 
Anträgen zu korrigieren. Es geht nicht an, dies hier nur in 
schriftlicher Form zu behandeln, sondern wir verlangen, dass 
darüber eine seriöse Debatte geführt wird, wie das dem Ge
schäft mit seiner grossen Bedeutung angemessen ist. 
Deshalb bitte ich Sie, mindestens dem Kompromissantrag 
des Präsidenten der Stabiko, den die grüne Fraktion auf
nimmt, zuzustimmen. 

Bührer Gerold (R, SH): Um genügend Zeit für eine grund
sätzliche Aussprache über dieses Stabilisierungsprogramm 
zu haben, hat sich das Büro entschieden, die Eintretensde
batte in Kategorie II durchzuführen und auch die Redezeit 
dafür reichlich zu bemessen. Wir haben die Zeit für die De
batte bewusst auf 164 Minuten angesetzt, d. h., die grossen 
Fraktionen haben zwischen 30 und 40 Minuten Ze,t. Dieser 
Zeitrahmen sollte auch ausreichen - das war die Überlegung 
des Büros-, damit eventuelle Anträge ausführlich begründet 
werden können. Wenn Herr Jutzet ausführt, dass dies nicht 
möglich sei, so möchte ich ihn daran erinnern, dass die SP
Fraktion gemäss diesem Zeitraster einen Zeitkredit von 40 
Minuten hat. Nach Meinung des Büros ist dieser Rahmen 
ausreichend. 
Ich beantrage Ihnen aus folgenden zusätzlichen Gründen, an 
der beschlossenen Ordnung der Debatte festzuhalten und 
die Ordnungsanträge Jutzet und der grünen Fraktion abzu
lehnen: 
1. Die Kommission hat sich zu einem Kompromisswerk 
durchgerungen und sich auch dazu verpflichtet, auf Minder
heitsanträge zu verzichten und - soweit dies möglich ist - mit 
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Überzeugungsarbeit darauf hinzuwirken, dass wir nicht eine 
grosse Diskussion um viele neue Anträge haben. 
2. Die grosse Mehrheit der in der Kommission vertretenen 
Fraktionen hat sich an diese Abmachung gehalten und keine 
Anträge eingereicht. Von daher gesehen wäre es nicht ge
rade fair, wenn wir jetzt durch eine Ausweitung der Redezeit 
bei der Detailberatung gerade jene Fraktionen belohnten, die 
zusätzlich zahlreiche Anträge plaziert haben. 
Ich ersuche Sie - damit wir hier nicht eine zweite Kommis
sionsberatung haben, sondern uns auf die Grundsatzfragen 
konzentrieren können -, bei der Ordnung zu bleiben, wie sie 
das Büro vorschlägt, d. h. bei Kategorie II für die Eintretens
debatte und bei Kategorie IV für die Behandlung der Einzel
anträge. 

Widmer Hans (S, LU): Die Situation eines «runden Tisches» 
und die demokratische Legitimation desselben sind ein 
Thema, das im Hintergrund dieser ganzen «Kategoriende
batte» steht. Ich frage Sie folgendes: Hat sich das Büro mit 
dieser grundsätzlichen Situation auseinandergesetzt, dass 
zwar von einem sehr guten und kreativen Bundesrat der Vor
schlag eines «runden Tisches» kam, aber nachher der Ball 
eindeutig beim Parlament liegt und dieses die weiteren Spiel
regeln festsetzt? Betreiben wir da nicht eine Selbstbeschnei
dung, wenn wir uns sogar in der Kategorienfrage derart unter 
Druck setzen lassen und uns in so wichtigen Millionenge
schäften, die sonst ganze Vorlagen zur Folge hätten, einfach 
einschränken lassen? Haben Sie sich mit dieser Grundsatz
frage auseinandergesetzt? 

Bührer Gerold (R, SH): Die grundsätzliche Problematik der 
parlamentarischen Mitgestaltungsmöglichkeit beim Mecha
nismus des «runden Tisches» hat uns sehr wohl beschäftigt. 
Ich kann Ihnen auf Ihre Fragen zwei klare Antworten geben: 
1. Wir haben die parlamentarische Mitgestaltungsmöglichkeit 
sehr ernst genommen. Deswegen haben wir eine Ad-hoc
Spezialkommission gebildet, in welcher die Fraktionen gut 
vertreten waren. Wir haben uns in der Kommission auch viel 
Zeit gelassen, um die parlamentarische Mitgestaltungsmög
lichkeit wahrzunehmen. 
2. Das Büro hat aus den Überlegungen heraus, die Sie er
wähnten, entschieden, die Eintretensdebatte, bei der es um 
Grundsätzliches geht, in Kategorie II zu führen. Den Zeitra
ster haben wir grosszügig bemessen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Ordnungsantrag Jutzet 65 Stimmen 
Dagegen 84 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Ordnungsantrag der grünen Fraktion 65 Stimmen 
Dagegen 83 Stimmen 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Spielmann 
Nichteintreten 

Antrag Rennwald 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag: 
- die gesamte Vorlage zu überprüfen und dabei den Kon
junkturauswirkungen auf das Budget besser Rechnung zu 
tragen; 
- die Lücken im Steuersystem effektiv zu schliessen, indem 
an den dafür vorgesehenen Massnahmen zur Realisierung 
zusätzlicher Bundeseinnahmen von jährlich 90 bis 100 Millio
nen Franken festgehalten wird; 
- die Zweckmässigkeit zu prüfen, im Rahmen dieses ccPake
tes» eine Kapitalgewinnsteuer einzuführen; 
- die Höhe der Mehreinnahmen festzulegen, die mit der Ver
stärkung der Steuerkontrollen jährlich realisiert werden sol
len; 

- mindestens die Hälfte der Einnahmenverluste zu kompen
sieren, welche sich voraussichtlich aus dem Mehrwertsteuer
gesetz ergeben. 

Antrag Grendelmeier 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, beim «runden Tisch» neue Instruktionen zu
handen des Bundesrates und der eidgenössischen Räte ein
zuholen, welche Mechanismen vorzusehen seien, die eine 
Einhaltung der Budgetvorgaben - vor allem im Bereich des 
Asylwesens - sicherstellen. · 

Antrag der grünen Fraktion 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit folgenden Auflagen: 
- Die Landwirtschaft ist mit einem jährlichen Sparbeitrag von 
100 Millionen Franken in das Stabilisierungsprogramm auf
zunehmen. 
- Die Einnahmen aus der Schliessung ungerechtfertigter 
Steuerlücken sollen mindestens 150 Millionen Franken be
tragen. 

Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Spielmann 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition Rennwald 
Renvoi a la commission 
avec mandat: 
- de reexaminer l'ensemble du dossier en prenant mieux en 
consideration l'impact de la conjoncture sur le budget; 
- de combler reellement les lacunes du systeme f1scal, en 
maintenant les mesures prevues a cet effet a hauteur de 90 
a 100 millions de francs de recettes supplementa1res par an
nee pour Ja Confederation; 
- d'examiner l'opportunite d'introduire un impöt sur les gains 
en cap1tal dans le cadre de ce «paquet»; 
- de fixer un objectif annuel chiffre s'agissant des recettes 
supplementaires que doit apporter le renforcement des con
tröles fiscaux; 
- de combler au moins la moitie de la perte de recettes qui 
resultera - de maniere previs1ble - des travaux relatifs a la loi 
sur la TVA. 

Proposition Grendelmeier 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat de prier la «table ronde» de lui fournir, ainsi 
qu'aux Chambres federales, des instructions determinant les 
mecanismes qu'il convient de prevoir afin d'assurer le non
depassement des objectifs budgetaires, avant tout dans le 
domaine de l'asile. 

Proposition du groupe ecologiste 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat: 
- d'integrer au programme de stabilisation l'agriculture en lu1 
imposant des economies pour 100 millions de francs; 
- de faire en sorte qua les recettes resultant du comblement 
des lacunes fiscales injustifiees atteignent au minimum 
150 millions de francs. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: La loi federale sur le pro
gramme de stabilisation 1998 resulte de l'approbation par le 
peuple et las cantons, le 7 juin dernier, de l'arrete federal du 
19 decembre 1997 instituant des mesures visant a equilibrer 
le budget, appele ccobjectif budgetaire 2001 ». Le nouvel arti
cle 24 des dispositions transitoires de la constitution a ete 
vote a une tres large majorite. Rappelons ici brievement que 
l'ccobjectif budgetaire 2001 » prevoit de limiter l'excedent de 
depenses a 2 pour cent des recettes au maximum, ce qui cor
respond a environ 900 millions de francs. Las objectifs inter
mediaires ont ete fixes pour 1999 et 2000, a savoir un deficit 
maximum de 5 milliards de francs en 1999, et de 2,5 milliards 
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de francs en l'an 2000. L'article 24 alinea 6 des dispositions 
transitoires de la constitution prescrit obligatoirement des 
econom1es, au cas ou les objectifs ne seraient pas atteints. 
Des mesures d'assainissement doivent etre prises dans les 
deux ans. Les Chambres federales et le Conseil federal sont 
ensuite tenus, lors de l'etablissement du budget et du plan fi
nancier, de se conformer aux objectifs budgetaires. 
Pour eviter le recours a des mesures d'economie automati
ques, le Conseil federal a pris les devants et propose le pro
gramme de stabilisation qui vous est soumis, ainsi que le 
budget 1999 et le plan financ1er 2000-2002 qui en decoule. 
Le Conseil federal a constate qu'en depit d'un reexamen ri
goureux du budget et du plan financier, il subsiste des deficits 
annuels qui ne respectent pas l'«objectif budgetaire 2001 », 
ce qui, compte tenu des facteurs d'incertitude lies aux hypo
theses de croissance economique et du taux de chömage, 
justifie les mesures proposees dans le programme de stabi
lisation. 
Ces mesures aboutissent, entre les recettes nouvelles dans 
l'assurance-chömage et les impöts, d'une part, et les econo
mies, d'autre part, a des allegements qui se situent entre 
1,2 milliard de francs en 1999 et 2,8 milliards de francs en 
2001 et 2002. Ces chiffres correspondent, a quelques details 
pres, a ceux qui ressortent du consensus trouve autour de la 
«table ronde»; 1ls ramenent le deficit budgetaire a 4 milliards 
de francs au budget 1999, et au plan financier a 1,8 milliard 
de francs en 2000, a 800 millions de francs en 2001, et a un 
excedent de recettes de l'ordre de un milliard de francs en 
2002. 
Vo1la la portee de l'exercice auquel nous devons nous livrer. 
Cela s1gnifie qu'apres avoir deficele les quatre paquets qui 
nous sont soumis et en avoir fouille les contenus, nous de
vons etre en mesure de les livrer dans le meme emballage, 
sous reserve, bien sür, de quelques adaptations. Pour attein
dre ces objectifs ambitieux, le Conseil federal a reuni, voici 
presque une annee, autour de la «table ronde», les principa
les forces politiques du pays, les employeurs et les salaries, 
ainsi que les cantons. Cette methode exceptionnelle, qui ne 
s'inscrit pas dans une procedure democratique constitution
nelle, ne devrait pas, bien sür, devenir la regle - les groupes 
politiques ecartes de la «table ronde» n'ont pas manque de 
le relever. Mais eile representait une meilleure chance de 
construire un consensus general dans un court laps de 
temps, capable d'etre accepte par les Chambres avec un fai
ble risque de referendum. 
S'appuyant sur ce consensus, le Conseil federal a ainsi pu 
preparer dans de bonnes conditions le message qui nous est 
soumis aujourd'hui. Les differentes parties du programme de 
stabilisat1on sont juridiquement liees entre elles. Elles com
prennent toutes les mesures portant sur les depenses et les 
recettes, a l'exclusion du blocage des credits et du versement 
d'une part accrue des benefices nets de la Banque nationale 
qui ne font pas partie de ce programme. 
La loi federale sur le programme de stabilisation 1998 est 
donc une loi-cadre soumise a referendum facultatif, qui en
globe, sous un titre commun, les modifications d'actes juridi
ques de meme niveau edictes dans differents domaines. 
L'arrete federal A comprend la modification de 13 Jois fede
rales ainsi qu'un mandat d'economiser confie au Conseil 
federal. 
L'arrete federal B concerne le financement de l'assurance
chömage, dont le but est d'assurer la perception ininterrom
pue du troisieme pour cent sur les salaires, y compris le rele
vement du plafond soumis a cotisation en cas de retard dans 
la mise en vigueur du programme de stabilisation. 
Rapportees a la matiere, les mesures du programme de sta
bilisat1on se divisent en quatre paquets dans l'ordre propose 
par la commission: le mandat d'economiser adresse au Con
seil federal, les allegements lies aux transferts aux cantons, 
les recettes fiscales et, enfin, les allegements dans Je do
maine des assurances sociales. 
Le mandat d'economiser adresse au Conseil federal com
prend trois domaines: les depenses militaires, Ja protection 
civ1le et Jes CFF, pour un total de 762 millions de francs. La 
commission a entendu les responsables du departement 
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concerne et des CFF. Elle a accepte, a l'unanimite et sans 
etat d'äme, les coupes prevues dans le domaine militaire et 
celui de la protection civile. Les mesures d'economies con
cernant les CFF, representant 200 millions de francs, s'inscri
ront, quant a elles, dans le nouveau mandat de prestations 
dont les Chambres auront encore a decider. Ces economies 
n'ont pas ete formellement contestees par la commission. 
Dans le domaine des contributions des cantons aux efforts 
d'economies, on peut dire que c'est d'entente avec les can
tons, et en particulier avec la Conference des gouverne
ments cantonaux, que le montant d'economies a ete fixe a 
500 millions de francs. Elles comprennent diverses mesures 
specifiques dans le domaine des transports publics et du tra
fic regional, dans le domaine des routes, une reduction du 
taux de contribution de la Confederation pour les routes prin
cipales, dans le domaine des contributions a l'AVS, une aug
mentation desdites contributions des cantons dans le do
maine de la formation professionnelle et des bourses d'etu
des, ainsi que dans le domaine de l'execution des peines et 
mesures. 
La commission a rei;:u une delegation de la Conference des 
gouvernements cantonaux, qui a formule un certain nombre 
de conditions pour accepter ce transfert. Les cantons ne veu
lent pas etre les seuls a contnbuer a l'assainissement des 
finances de la Confederation. Selon eux, les quatre paquets 
doivent etre admis globalement, sans compensation entre 
eux. Le programme de stabilisation doit respecter les grands 
principes de la nouvelle perequation financiere et ne pas 
s'eloigner des lignes directrices. Enfin, les cantons ne veulent 
pas de reductions supplementaires des recettes de la Confe
deration jusqu'a ce que l'equilibre des comptes soit realise. 
La question essentielle qui s'est posee aux commissaires a 
ete de savoir si les cantons pouvaient s'engager a maintenir 
les prestations dans le domaine du trafic regional, de la for
mation professionnelle et des bourses d'etudes. Ces mesu
res ont ete proposees et acceptees par la Conference des 
gouvernements cantonaux, lesquels, ont-ils dit, exerceront 
leur souverainete. La commission a juge que, compte tenu de 
l'augmentation de Ja participation des cantons aux benefices 
de la Banque nationale suisse et de la part que ces derniers 
recevront de la RPLP, les cantons s'en sortent plutöt bien 
dans cet exercice et qu'ils doivent pouvoir maintenir le niveau 
de leurs prestations dans ces domaines particuliers. 
Mesures pour combler les lacunes fiscales inequitables: c'est 
bien sür ici que les discussions ont ete les plus vives, mais 
aussi les plus approfondies. La matiere est diffic1le lorsque 
l'on entre dans le detail et toute modificat1on de la perception 
fiscale declenche des effets inattendus. Dans le domaine de 
la prevoyance professionnelle, la commission propose f1nale
ment de renoncer a l'ensemble des mesures proposees par 
le Conseil federal, a l'except1on de mesures v1sant a l1m1ter 
les abus dans les rachats et les assurances a pnme unique. 
Dans le domaine de la prevoyance, la politique des trois pi
liers ne doit pas etre mise en cause par de trop frequents 
changements du regime fiscal: il en va de la securite des 
epargnants. 
Pour ce qui concerne l'elargissement de la not1on de com
merce professionnel pour les gains en capital prives et la li
mitation de la deduction des interets passifs pour les person
nes physiques, qui representent aujourd'hui les possibilites 
les plus criantes d'echappatoire fiscale, Ja commission vous 
propose de modifier Je projet du Conseil federal. Dans le pre
mier cas, eile souhaite une definition plus precise de la notion 
de «commerce professionnel», mais eile n'a pas adopte une 
formulation correspondante pour les immeubles, taute de 
temps. Le Conseil des Etats pourrait encore completer cette 
definition s'il y a lieu. 
Quant a la limitation de la deduction des interets passifs, la 
commission propose une plus !arge deduction que celle ac
cordee par le Conseil federal, pour mieux tenir compte des 
endettements non productifs. Par ailleurs, la commission a 
etendu cette disposition aux interets des dettes commercia
les. La commission a admis le principe, dans Je cadre du bud· 
get 1999, du renforcement des contröles fiscaux par l'enga
gement d'une centaine d'inspecteurs. 
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Les mesures pour combler les lacunes fiscales avaient ete 
estimees, de fa9on un peu precip1tee lors des accords de la 
«table ronde», a environ 150 millions de francs, sans qu'il ait 
ete precise s'il s'agissait des seules recettes de la Confede
ration ou si elles comprenaient egalement celles des can
tons. Le programme de stabilisation 1998 les estime a 90 mil
lions de francs, dont la plus grande part, soit 50 millions de 
francs, provient de l'imposition des prestations en capital, la
quelle a ete presque unanimement rejetee par la commis
sion. Ce sont donc quelques millions de francs de recettes 
seulement qui restent du comblement des lacunes fiscales. 
C'est la quese situe le plus gros point d'achoppement. Toute 
la difficulte consiste evidemment dans la definition des lacu
nes fiscales et dans l'estimation des recettes, tant il est vrai 
que toute mod1f1cation d'impöts conduit inevitablement le 
contribuable a trouver de nouvelles echappatoires. Recettes 
nouvelles pour les uns, lacunes fiscales pour les autres, ce 
chapitre a fait, on le verra plus loin, l'objet d'une negociation. 
Dans le domaine social, les economies consistent essentiel
lement dans l'adaptation des rentes AVS, dans la diminution 
des prestations dans l'assurance-chömage et dans le main
tien Jusqu'en l'an 2003 du troisieme pour cent de cotisation 
salariale, ainsi que du relevement de la limite des salaires 
soumis au deuxieme pour cent. L'essentiel de l'amelioration 
des finances federale se fera gräce aux recettes supplemen
taires des cotisations de l'assurance-chömage, a savoir un 
milliard de francs en 1999, deux milliards de francs par annee 
pour les annees suivantes, et ceci en faveur du fonds de 
compensation, ce qui se traduit par une diminution des de
penses pour les finances federales de 500 millions de francs 
en 1999, respectivement un milliard de francs en 2000 et 
2001. 
Quant a la reduction des depenses dans le domaine des 
prestations de l'assurance-chömage, eile represente environ 
50 millions de francs en 1999 et 306 millions de francs dans 
les annees suivantes. 
Ces propositions sont largement acceptees par la commis
sion. En revanche, le report de l'adaptation des rentes de 
2001 a 2002, qui, pour l'AVS, rapporterait environ 200 mil
lions de francs, voire un peu moins suivant l'inflation, ainsi 
que la modification du rythme d'adaptat1on des rentes tous 
les trois ans ont ete remis en question par les commissaires 
de gauche. 
Des lors que la totalite des lacunes fiscales n'avait pas ete 
comblee, et ce au profit des plus gros contribuables, il n'etait 
pas defendable de s'attaquer a l'indexation des rentes, ce qui 
aurait encore precarise les petits rentiers. II a donc ete de
cide, dans le cadre des negociations de la commission, de 
vous proposer d'y renoncer. 
Le but du programme de stabilisation etant de prendre des 
mesures d'assainissement des finances federales en fonc
tion de l'objectif budgetaire 2001, il n'etait pas dans ses attri
butions de reviser fondamentalement le regime des assuran
ces sociales. Mais il ressort de la discussion qu'il devient ne
cessaire d'accelerer la revision de l'assurance-chömage et 
d'assainir I' AVS dans le cadre de la 11 e revision. C'est pour
quoi la commission vous propose d'accepter trois motions, 
deux dans le domaine de l'assurance-chömage et une con
cernant l'AVS. 
La commission s'est pose la question de savoir si les quatre 
paquets proposes par la «table ronde» etaient equilibres et 
repondaient au principe de la symetrie des sacrifices. Elle a 
donc explore d'autres pistes d'economies, sur la proposition 
de certains commissaires, notamment dans le domaine de 
l'agriculture, des routes nationales et de l'asile. Les deux pre
mieres propositions ont ete rejetees par la commission au 
motif essential qu'elles n'avaient pas ete retenues par la «ta
ble ronde» et qu'elles mettraient en danger l'adoption de !out 
le programme. 
Quant a l'asile, la comm1ssion vous propose d'adopter une 
motion demandant le plafonnement des depenses a un mil
liard de francs. Par ailleurs, une proposition concrete a ete re
tenue visant a ramener le montan! des depenses dans le do
maine de l'asile a celui qui figure au plan financier et qui a ete 
evoque a la «table ronde», soit environ un milliard de francs, 

sous reserve des situations exceptionnelles, en particulier 
des conflits armes provoquant un afflux de refugies. 
La commission, dans cette täche qui lui a ete confiee, a sans 
cesse eu en ligne de mire l'assainissement des finances fe
derales; cela a ete son objectif. II ne s'agissait donc pas pour 
eile de savoir si tel ou tel parti tirait mieux son epingle du jeu, 
ou s'il y avait un vainqueur ou un vaincu. Elle ne s'est pas ap
puyee sur des considerations de strategie politique; mais eile 
a souhaite qu'il ne ressorte de ce debat qu'un seul vainqueur: 
ce sont les finances federales, qui n'avaient pas gagne de
puis longtemps. On peut donc esperer que, cette fois-ci, les 
finances federales ressortiront vainqueurs de ce debat. 
Je vous invite donc a entrer en matiere sur ce programme de 
stabilisation. 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Im Rahmen des Ein
tretens will ich mich zu drei Punkten äussern: zum Konzept, 
zur Entwicklung der Kommissionsberatungen und zum In
halt. 
1. Zum Konzept: Beim Stabilisierungsprogramm handelt es 
sich um ein gewöhnliches parlamentarisches Geschäft mit 
dem Ziel, die Vorgaben des «Haushaltziels 2001 » zu erfül
len. In der Kommission wurde deshalb zu Recht festgehalten, 
dass diejenigen Kommissionsmitglieder, die nicht persönlich 
am «runden Tisch» beteiligt waren, auch nicht an die ent
sprechenden Beschlüsse gebunden sind. Im Rahmen dieses 
Konzeptes hat die Kommission ihre Beratungen aufgenom
men. 
Das Stabilisierungsprogramm weist aber zwei Besonderhei
ten auf: Erstens hat der Bundesrat versucht, vor Erlass der 
Botschaft eine breite Abstützung zu finden, und zweitens 
wird in diesem Stabilisierungsprogramm nur in einem einzi
gen Erlass entschieden - dies im Gegensatz zu früheren 
Sparprogrammen, die dann im Rahmen von einzelnen Ge
setzes- oder Verfassungsänderungen umgesetzt werden 
mussten. Ich erinnere Sie beispielsweise an die Bundeskom
petenz für die Beschaffung des persönlichen Materials für 
Wehrmänner, die dann als verlorene «Militärhosenabstim
mung» in die Geschichte einging. Das Stabilisierungspro
gramm stellt ein Paket dar, welches nur als Ganzes ange
nommen oder abgelehnt werden kann. 
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass Rosinenpickerei nicht 
möglich ist. Es können nicht einzelne Teile herausgebrochen 
und einzeln zur Abstimmung gebracht werden. 
Ich möchte daran erinnern, dass dieses Stabilisierungspro
gramm auf Rahmenbedingungen beruht. Zur Umsetzung des 
«Haushaltzieles 2001 » und zur Realisierung des Stabilisie
rungsprogrammes gilt es, das heutige Steuersubstrat zu er
halten. Das ist zwar nicht im Beschluss selbst festgehalten, 
aber in der Botschaft explizit aufgeführt. Dazu gehört, dass 
bei einer allfälligen Abschaffung einer Umsatzabgabe diese 
fiskalisch zu kompensieren ist und dass das Stabilisierungs
programm auf einer Ablehnung der Initiative «Wohneigentum 
für alle» sowie auf dem Verzicht eines Gegenvorschlags bis 
zur Erreichung des «Haushaltzieles 2001 » beruht. Ich erin
nere auch daran, dass im Rahmen dieses Konzeptes diverse 
parlamentarische Initiativen sistiert wurden bzw. werden 
mussten. 
2. Zu den Kommissionsberatungen: Die Kommission hat sich 
in zunächst zwei Lesungen mit dem Geschäft befasst. Man 
kann sagen, dass das Stabilisierungsprogramm mit Aus
nahme weniger unbestrittener Teile praktisch in seine Einzel
teile zerlegt wurde. Nach Durchführung der zweiten Lesung 
bestanden zwei Szenarien, die sich so umschreiben lassen: 
ein «Szenario Streit» und ein «Szenario light». In einer dritten 
Lesung hat die Kommission die Elemente wieder zu der Vor
lage zusammengefügt, die Ihnen nun als Ganzes unterbreitet 
und von der Kommission praktisch einstimmig verabschiedet 
wurde. Diese «Variante light» reduziert den Steuerteil auf 
wenige, von allen Parteien anerkannte Steuerlücken und ver
zichtet auf Abstriche bei der AHV. 
Ich denke, dieses Vorgehen ist absolut richtig: Erstens kann 
damit das Haushaltziel erreicht werden; zweitens ist es auch 
politisch richtig, denn es gibt in diesem Saal unterschiedliche 
Meinungen darüber, wie das Steuersystem und die Sozial-
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versicherungen ausgestaltet werden sollen. Diese Auseinan
dersetzungen sollen ausgetragen werden. 
3. Zum Inhalt des Stabilisierungsprogrammes: Dieses glie
dert sich in vier Pakete: Sparauftrag des Bundes, Sparbeitrag 
der Kantone, Schliessung der Steuerlücken und Sozialversi
cherungsteil. Im Sparbereich des Bundes beschränkt sich 
das Programm auf drei Gebiete: Die Militärausgaben werden 
im Jahre 2001 um 540 Millionen Franken auf 4, 12 Milliarden 
Franken reduziert, der Zivilschutz um 22 Millionen Franken 
auf 87 Millionen Franken, und bei den SBB werden 200 Mil
lionen Franken gespart. 
In diesem Bereich ist auf die Verbindung zur Leistungsver
einbarung zwischen dem Bund und den SBB für die Jahre 
1999 bis 2002 hinzuweisen (Geschäft 98.047), die wir in die
ser Session in beiden Räten behandeln werden. Die Kürzun
gen sind in der Leistungsvereinbarung in der dort genannten 
Summe von 5,8 Milliarden Franken bereits berücksichtigt. 
Die Kommission hat eine zusätzliche Ergänzung in Artikel 4a 
Absatz 2bis des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Ver
besserung des Bundeshaushaltes aufgenommen. Es geht 
um die Begrenzung der Ausgaben im Flüchtlingswesen. Die 
Kommission hat hier im Prinzip das eingefügt, was am «run
den Tisch» im Textteil stand, indem die Ausgaben in diesem 
Bereich auf eine Milliarde Franken beschränkt werden sollen. 
Gleichzeitig 1st man sich aber bewusst, dass ausserordentli
che Ereignisse, wie sie dieses Jahr eingetreten sind, vorbe
halten bleiben. 
Zum Sparbeitrag der Kantone: Dieser setzt sich aus mehre
ren Massnahmen zusammen. Im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs werden 150 Millionen Franken auf die Kantone um
gelagert, ebenso 100 Millionen Franken im Bereich der 
Strassen inklusive Verkehrstrennungsverordnung. Bei der 
Berufsbildung und den Stipendien sind es 40 Millionen Fran
ken, im Strafvollzug 24 Millionen Franken, und die Kantone 
erhöhen den Beitrag an die AHV um 186 Millionen Franken. 
Das ergibt dann ihren Beitrag von 500 Millionen Franken. 
Auf der anderen Seite - das hören die Kantone zwar nicht 
gerne, weil das zwei verschiedene Dinge sind - erhalten die 
Kantone auch zusätzliche Einnahmen. Bei der LSVA sind 
das im Jahr 2001 250 Millionen Franken respektive 500 Mil
lionen im Jahr 2005. Auch die Nationalbankgewinne erhöhen 
sich um 600 Millionen Franken, so dass man sicher festhal
ten kann, dass die Kantone per saldo nicht schlechter stehen 
als vorher. 
Zu den Steuerschlupflöchern oder dem Einnahmenbereich: 
Dieses Paket bildete das eigentliche Schwergewicht unserer 
Beratungen. Wir haben zeitweise ein äusserst intensives 
Steuerseminar durchgeführt. Dafür gab es eigentlich zwei 
Gründe: 
Es wurde am «runden Tisch» mit Vorbehalten festgelegt, 
dass hier etwa 150 Millionen Franken erzielt werden sollten. 
Es handelte sich dabei um eine geschätzte Zahl. Die Vorlage 
des Bundesrates wies dann lediglich ein Ertragsziel von 
90 Millionen Franken auf. Hinzu kam, dass der Hauptbe
standteil dieser bundesrätlichen Vorlage - die Besteuerung 
der Kapitalabfindung - suboptimal und wenig überzeugend 
war und auf den geschlossenen Widerstand der betroffenen 
Branche stiess. Es kam hier zu einem eigentlichen Overkill. 
Die Kommission hat sich deshalb auf die Bekämpfung ei
gentlicher Exzesse beschränkt. Sie hat sich dazu entschlos
sen, keine eigentlichen Änderungen des Steuersystems vor
zunehmen und die Möglichkeiten der Versicherbarkeit im 
Rahmen der beruflichen Vorsorge nicht einzuschränken. 
Derartige Fragen sollen nicht im Rahmen des vorliegenden 
Stabilisierungsprogrammes, sondern im Rahmen einer allfäl
ligen BVG-Revision überprüft werden. 
Die Kommission hat sich deshalb auf folgende Aspekte be
schränkt: Bei der Definition des gewerbsmässigen Handels 
hat sie bezüglich der Erzielung von Kapitalgewinnen eine po
sitive Umschreibung vorgenommen. Der Schuldzinsenabzug 
bei natürlichen Personen wurde auf 50 000 Franken be
schränkt; beim Einkauf fehlender Beitragsjahre hat sie die 
Anzahl der Jahre, nicht aber den versicherten Lohn begrenzt. 
Bei der Einmaiprämie hat die Kommission einen letztmögli
chen Abschlusstermin von 65 Jahren festgelegt. Sie unter-
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stützt aber den Bundesrat bezüglich der Verstärkung der 
Steuerkontrolle. 
Im letzten Paket, bei den Entlastungen im Bereich Sozialver
sicherung, hat uns der Bundesrat zwei Schwerpunkte prä
sentiert: einerseits die AHV, andererseits die ALV. Die Kom
mission entschied, die AHV nicht in diesem Stabilisierungs
programm zu behandeln. Eine Prüfung dieser Frage soll im 
Rahmen der 11. AHV-Revision erfolgen. 
Bezüglich der AL V hat die Kommission den von den Sozial
partnern ausgehandelten Kompromiss übernommen, der ein 
eigentliches Teilprojekt dieses Stabilisierungsprogrammes 
darstellt. Wichtige Elemente dieses Teilprojektes sind: die 
Weiterführung des dritten Lohnprozentes, die Deplafonie
rung des zweiten Lohnprozentes und die Erhöhung des ver
sicherten Verdienstes auf der einen Seite; ausgabenwirk
same Massnahmen mit einem Einsparpotential von 215 Mil
lionen Franken auf der anderen Seite. Mit diesem Konzept 
kann bei der ALV bei einer Arbeitslosenquote von 4 Prozent 
eine ausgeglichene Rechnung erzielt werden. 
Mit all diesen Massnahmen, die von der Kommission verab
schiedet wurden, kann gleichzeitig das in der Verfassung 
festgelegte «Haushaltziel 2001 » erreicht werden. 
Im Namen der Kommission ersuche ich Sie, auf dieses Ge
schäft einzutreten. 

Spielmann Jean (S, GE): Dans un projet comme celui qui 
nous occupe aujourd'hui, il est interessant d'examiner com
ment, dans des situations similaires, on a tente de trouver 
des solutions aux problemes financiers, mais aussi et surtout 
aux problemes decoulant de la crise economique que tra
verse notre societe. II est important de dire que la crise que 
nous traversons est la plus serieuse et la plus importante que 
nous ayons traversee, eile est meme plus importante que 
celle des annees trente. Examiner la situation, c'est aussi voir 
quelles solutions ont ete trouvees dans les deux periodes 
que j'evoque. 
Dans le detail, en ce qui concerne les depenses de la Confe
deration et du menage de l'Etat, on se rend compte que la 
progression des depenses est de 3, 1 pour cent par annee du
rant la periode 1991-1996. Pendant la grande crise, entre 
1929 et 1936, eile etait de 7,8 pour cent, c'est-a-dire 2,5 fois 
plus importante. Pourquoi cela? Parce qu'on a pris alors des 
mesures politiques diametralement opposees durant ces 
deux periodes. Durant la crise des annees trente, on a mis en 
place un impöt dit «de crise», qui touchait les revenus eleves 
et tres eleves, ainsi que la fortune et les benefices, 1mpöt qui 
a permis d'assurer parallelement une relance de l'economie 
pour sortir de la crise et de financer le coüt social engendre 
par la crise economique. Aujourd'hui, on se trouve dans la s1-
tuation inverse. 
En plus, la brutalite des coupes faites dans le domaine des 
finances publiques se greffe sur une politique d'austerite ap
pliquee avec constance et durete depuis des annees, pas 
seulement par la Confederation, mais par les cantons et les 
communes. Cela a conduit a des reductions drast1ques et im
portantes a la fois des investissements et des activites de 
l'Etat social. Si on examine l'evolution de la situation, force 
est de constater qu'a la sortie de cette periode d'austerite, on 
applique des mesures exactement inverses par rapport a cel
les qu'appelle la situation economique et politique d'aujour
d'hui, c'est-a-dire une certaine relance, bien sür contrölee, et 
la couverture des depenses sociales. 
Un autre element vient s'ajouter. Au cours de ces dernieres 
annees, notre Parlement a pris une serie de decisions sur le 
plan fiscal qui vont aussi dans la direction diametralement op
posee a celles prises dans les annees trente pour sortir de la 
crise. Je veux bien sür parler des cadeaux fiscaux qui ont ete 
faits avec la suppression des multiples droits de timbre pour 
les societes financieres et les banques lors d'achats et de 
ventes de titres et d'obligations etrangeres. Ce cadeau a ete 
estime a un ordre de grandeur de 550 millions de francs par 
annee. 
A cela s'est encore ajoutee l'introduction de la TVA. On avait 
dit qu'on compenserait l'effet antisocial de cet impöt en pre
levant 5 pour cent de ses recettes pour les attribuer aux as-

michael.tellenbach
Textfeld



Programme de stabilisation 1998 2382 N 1 er decembre 1998 

surances sociales. On constate que, dans les faits, non seu
lement les cantons n'ont pas redistribue ces 5 pour cent - ils 
ont ainsi fait une economie de l'ordre de grandeur de 200 mil
lions de francs par annee -, mais qu'en plus la Confederation 
a, eile aussi, economise 400 millions de francs par annee sur 
cette partie dite «sociale» du prelevement de la TVA. A cela 
s'ajoutent encore toutes les mesures fiscales proposees. On 
aura l'occasion de discuter de nouveaux allegements des 
droits de timbre, encore une fois dans les secteurs bancaires 
et industriels. 
Dans le cadre des debats politiques sur les finances, on nous 
avait promis de trouver des alternatives. Force est de cons
tater qu'aucune proposition seneuse n'est faite dans le pro
gramme qui nous est presente aujourd'hui. Celui-ci, loin de 
repondre aux ambitions de notre epoque et de permettre de 
sortir de la crise par une relance economique et par la cou
verture des besoins sociaux, va encore augmenter les diffi
cultes. Parce que l'on se dirige dans la meme direction que 
ces dernieres annees, l'impasse budgetaire des collectivites 
publiques ne va pas trouver de solution. 
Un autre probleme tout aussi important, a mon avis, est celui 
de l'illusion qui avait ete lancee en disant que, si on reduit les 
deficits publics, on permettra a l'economie privee de relancer 
ses activites et a l'emploi de redemarrer. On voit que c'est 
exactement le contraire qui se produit. Dans ce domaine 
aussi - je le repete encore une fois -, les elements mis en 
place au moment de la crise des annees trente demontrent 
que le choix d'une autre voie etait beaucoup plus juste que le 
projet actuel. 
En fait, l'impasse budgetaire n'est pas fatale. Les questions 
fondamentales concernent l'egalite de traitement dans les 
impöts qu1 necessite des mesures fiscales beaucoup plus im
portantes et efficaces que celles qui ont ete prises. En l'etat, 
une maiorite des salaries et des contribuables verra sa situa
tion encore aggravee par ce programme qui cible l'AVS, l'as
surance-chömage, les prestations sociales, les investisse
ments et les transports publics, dans un ordre de grandeur de 
200 millions de francs par annee. 
Pour nous, ce programme est inacceptable. II va dans la 
mauvaise direction, car il va encore renforcer la crise. Nous 
ne voterons pas l'entree en matiere sur ce projet, car on peu! 
assainir les finances de la Confederation d'une maniere dia
metralement opposee. On pourrait tres bien prendre exemple 
aujourd'hui sur ce qui a ete fait dans les annees trente, pour 
rectifier le present programme dans le bon sens. 
C'est pour c;:a que je vous propose de ne pas entrer en ma
tiere. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Ma proposition de renvoi est 
mot1vee par trois types de considerations: des considerations 
de type economique, des considerations de type financier et 
des considerations de type politique. 
1. S'agissant tout d'abord des cons1derations economiques: 
je ne partage pas du tout l'analyse que fait le Conseil federal 
dans son message, en particulier lorsqu'il nous dit que ce 
programme est conforme aux exigences d'une politique anti
cyclique. Bien sür, depuis un certain temps, une certaine re
prise s'est manifestee. Mais cette reprise est encore timide: 
la croissance est inferieure a 2 pour cent, alors que tout le 
monde ou presque sait que pour veritablement relancer l'em
ploi, il faudrait une croissance d'au moins 3 a 4 pour cent. 
Bien sür aussi, le chömage est en recul, c'est vrai, mais en 
meme temps on assiste a une progression tres importante du 
nombre des chömeurs en finde droits. Par ailleurs, on remar
que que les vagues de licenciements ne s'arretent pas, que 
les annonces de fusions, presque toujours generatrices de 
suppressions d'emplois, se multiplient. 
Tout cela est encore renforce par les crises russe et asia
tique, crises qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre d'in
dustries qu'on croyait jusqu'ici un peu sur un nuage, epar
gnees, commencent aussi a etre touchees - je pense notam
ment a l'horlogerie. A cela s'ajoute le fait que depuis sept 
ans, la Suisse ne connait plus de croissance economique. De 
plus, par rapport a cette s1tuation, dans beaucoup d'autres 
pays, et en particulier dans ce qu'on pourra appeler la nou-

velle Europe socialiste, on reflechit aux moyens de relancer 
la croissance, alors qu'ici on prefere epargner et economiser. 
2. S'agissant maintenant des motifs de type f1nancier: on re
marque par exemple qu'en ce qui concerne le budget 1999, 
on aura une tres !orte amelioration, et notamment - c'est le 
Conseil federal qui le dit - une amelioration de 2,7 milliards 
de francs dependant uniquement d'une meilleure sante eco
nomique. Cela montre bien que le meilleur moyen d'aller en 
direction d'un meilleur equilibre financier, c'est de mener des 
politiques qui favorisent la croissance, et non pas de faire des 
economies. Mais je constate malheureusement que le Con
seil federal n'a toujours pas compris cela. 
3. S'agissant finalement des observations de type plutöt po
litique: je constate tout d'abord que, dans ce paquet, l'on a 
assiste a une rupture d'equilibre entre, d'une part, les mesu
res d'economies et, d'autre part, les mesures visant a com
bler les lacunes fiscales. Cela est inacceptable. Je constate 
aussi qu'on ne veut pas mettre en place de veritables contrö
les fiscaux, alors qu'on sait pertinemment que de veritables 
contröles fiscaux, a eux seuls, permettraient pratiquement de 
marcher en direction de l'equilibre financier. Ce que j'observe 
aussi, c'est qu'au moment meme ou l'on debat de ce pro
gramme de stabilisation, les commissions competentes des 
Chambres federales sont en train de mettre sous toit la 101 fe
derale sur la TVA; et, dans ce cadre-la, on va perdre environ 
200 millions de francs de recettes, et 200 m1llions de francs 
de recettes perdues qui sont pour la plupart des cadeaux faits 
aux couches les plus aisees de la population! 
Enfin, j'observe - c'est ma derniere remarque de type poli
tique - que ces methodes de «table ronde», d'accord au 
sommet, de paquet unique, de tendance ou l'on voudrait 
ecarter les propositions de minorite, bref que ces politiques
la sont de moins en moins comprises par de !arges pans de 
la population, parce que ce ne sont finalement pas des me
thodes tres transparentes et tres democratiques. Gar si l'on 
continue dans cette direction, pourquoi pas, un jour, suppri
mer le Parlement et dire, pour paraphraser ceux qui parlaient 
apres la debäcle de 1940: «Villiger, nous voila!»? Et puis en
fin, j'observe aussi que, par rapport a toutes ces politiques 
d'economies, il y a au sein de la population, et notamment en 
Suisse romande, une volonte de resistance qui commence a 
se manifester. J'en veux notamment pour preuve le vote qui 
est intervenu dimanche dernier dans le canton de Vaud, ou 
l'on a refuse un !rein a l'endettement qui va dans la meme di
rection. 
Pour toutes ces raisons, je vous demande de soutenir ma 
proposition de renvoi. 

Grendelmeier Verena (U, ZH): Ich bitte Sie namens der 
LDU/EVP-Fraktion, dieses Stabilisierungsprogramm an den 
Bundesrat zurückzuweisen, und zwar aus folgenden Grün
den: Dieses Programm gibt vor, ein Sparprogramm zu sein, 
und zwar ein langfristiges Sparprogramm - das ist es nicht! 
Ich fürchte, wir haben es hier mit einer veritablen Mogelpak
kung zu tun. Bei lichte besehen, reduzieren sich nämlich 
diese rund zwei Milliarden Franken Einsparungen um rund 
800 Millionen Franken. Mein Kollege Samuel Meier wird lh· 
nen hinterher die Zahlen exakter darlegen können. 
Lassen Sie mich immerhin ein Beispiel herausgreifen; es be
trifft den Asylbereich. Gesetz und Verordnung regeln ihn und 
sind dafür massgebend. Wer in dieser Domäne kürzen will, 
muss also zuvor Gesetz und Verordnung ändern - er muss 
es vorgängig ändern und nicht irgendwann später einmal! 
Also ist dieser Antrag schlicht nicht ehrlich oder dann eben 
sträflich schludrig vorbereitet, denn dieses Detail scheint 
dem «runden Tisch» entgangen zu sein. 
Die Zeit aber drängt. Im Jahre 2001 - gewissermassen dem 
Stichjahr - gibt es diesen «runden Tisch» möglicher- oder 
auch wünschenswerterweise nicht mehr. Man müsste dann 
allenfalls ein neues Möbelstück erfinden. Da es ihn - diesen 
«runden Tisch» - derzeit jedoch noch gibt, wäre der Bundes
rat gut beraten, wenn er in dieser Sache seine Direktiven wie 
bis anhin von dort einholen würde, um die noch offenen Pro
bleme zu klären. Spass beiseite: So komisch, wie er wirken 
mag, ist dieser Rückweisungsantrag nicht. Es geht mir um 
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folgendes - es wurde von anderen Vorrednern in verschiede
ner Weise erwähnt-: 
Hier ist einmal mehr eine Institution entstanden, welche we
der in der Verfassung noch in einem Gesetz oder in einer 
Verordnung vorgesehen ist; eine Institution, welche in ihrer 
Zusammensetzung weder bekannt noch von irgendwem ge
wählt ist, sondern vermutlich in bundesrätlichem Alleingang 
mit freundlicher Unterstützung der Regierungsparteien erko
ren worden ist. Mit Verlaub: Das ist in diesem Land weder ori
ginell noch besonders neu. Der «runde Tisch» hat durchaus 
Vorläufer, als da sind: die Zauberformel und die Von-Watten
wyl-Gespräche. Auch diese ursprünglichen Ad-hoc-Lösun
gen haben sich zu unumstösslichen Institutionen verfestigt, 
notabene ohne jegliche verfassungsmässige oder gesetzli
che Grundlage und somit ohne jegliche demokratische Legi
timation. Und nun haben Von-Wattenwyl-Gespräche und 
Zauberformel ein Brüderchen bekommen. Dieses heisst -
Sie ahnen es - der «runde Tisch»! 
Damit man mich richtig verstehen möge: Ich habe nichts da
gegen - das sei hier unterstrichen-, dass sich der Bundesrat 
nach eigenem Gusto ein Beratergremium zusammenstellt. 
Das ist nicht nur sein gutes Recht, das ist sogar seine Pflicht. 
Dieser «runde Tisch» aber, kaum geboren, versteht sich ganz 
offensichtlich keineswegs als blosses Beratergremium, son
dern als Macht, die Lösungen diktiert und sich hiermit selbst 
zum vierten und höchsten Rat im Staat deklariert hat. Die an
deren drei Räte - Nationalrat, Ständerat und Bundesrat -
werden dadurch zu reinen Befehlsempfängern eines Phan
toms; nicht etwa des Phantoms einer Oper, nicht einmal einer 
Operette, sondern bestenfalls einer Schmierenkomödie. 
Ernster nun: Wir haben es mit einem unwürdigen, undemo
kratischen Spiel zu tun. Der «runde Tisch» entpuppt sich als 
Geheimkabinett mit Geheimhaltungspflicht seiner Mitglieder, 
welche ebenfalls geheim sind - alles Geheimräte also, oder 
nach dem Muster der guten alten K.u.K.-Monarchie «wirkli
che Geheimräte», so heisst der offizielle Titel. So mussten 
sich denn, dem Vernehmen nach, die Mitglieder der soge
nannten Stabiko, der Kommission zur Vorbereitung oder Ab
segnung des «runden Tisches», wenn auch nicht eidesstatt
lich, so doch schriftlich verpflichten, im Plenum keine Anträge 
gegen das Edikt aus dem «Kaiserhaus» zu stellen, in wel
chem, wie aus gutunterrichteten Kreisen verlautete, der «Ge
heimrat» zu tagen pflegte. 
Ich hätte mich im Vorfeld zu dieser Debatte gerne mit dem 
Bundesrat über einige Punkte in dieser Vorlage unterhalten. 
Das wäre jedoch kaum sinnvoll gewesen, weil ja nicht er die 
Entscheide gefällt hat, sondern der «runde Tisch» oder eben 
der «wirkliche Geheimrat». 
So bitte ich Sie höflich um Rückweisung des Geschäftes an 
den Bundesrat, damit dieser - auch wenn er jetzt nicht zuge
hört hat - das Problem höheren Ortes vorlegen kann. 

Fasel Hugo {G, FR): Im Juni dieses Jahres hat das Schwei
zervolk dem Bundesbeschluss über Massnahmen zum 
Haushaltausgleich, dem «Haushaltziel 2001 », zugestimmt. 
Damit soll die Finanzrechnung des Bundes bis ins Jahr 2001 
weitgehend ausgeglichen werden. Das «Haushaltziel 2001 » 
verlangt konkret den Abbau des Ausgabenüberschusses auf 
höchstens 2 Prozent der Einnahmen, was weniger als einer 
Milliarde Franken entspricht. Für die Jahre 1999 und 2000 
wurden Zwischenziele mit Defizitl1miten von 5 bzw. 2,5 Milli
arden Franken fixiert. Damit diese Ziele erreicht werden kön
nen, hat der Bundesrat die Kompetenz, Gesetzesänderun
gen vorzunehmen, um auf diesem Wege Leistungen und 
Ausgaben zu kürzen. 
Mit dem Instrument des «runden Tisches» hat der Bundesrat 
versucht, das Sparziel, das Sanierungsziel, auf dem Kon
sensweg zu erreichen. Die grüne Fraktion stellt sich im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung hinter das Ziel, den Bundes
haushalt zu sanieren. Deshalb sage ich von allem Anfang an, 
dass wir klar und deutlich für Eintreten stimmen werden. 
Auch als Teilnehmer am «runden Tisch» habe ich mich dafür 
eingesetzt. 
Was hingegen den Weg zu diesem Ziel betrifft, wollen wir 
zwei Modifikationen vornehmen. Der Bundesrat sagt selber, 
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dass es zur Sanierung des Bundeshaushaltes mehrerer Be
dingungen bedarf. Dazu gehören auch wirtschaftliche Rah
menbedingungen: Es braucht eine gute Konjunktur - diese 
ist gegenwärtig nicht so schlecht-; es braucht tiefe Zinsen -
auch da sieht es relativ gut aus; sie werden sich eher noch 
verbessern. Der Bundesrat weist auch auf die Notwendigkeit 
der Erhaltung des Steuersubstrates hin. Diese Bedingungen 
tragen Wichtiges zur Sanierung bei. 
Zuerst zwei, drei Worte zur Erhaltung des Steuersubstrates: 
Wir sind froh, dass der Bundesrat dem Volk die Initiative 
«Wohneigentum für alle» jetzt relativ schnell zum Entscheid 
vorlegt, weil wir dann allfällige Ausfälle auf dieser Seite ken
nen. 
Eine weitere Diskussion betraf den Börsenstempel, welcher 
der Bundeskasse immerhin zwei Milliarden Franken ein
bringt. Der Bundesrat hat hier kürzlich einen Vorschlag unter
breitet; ich wäre froh, wenn der Finanzminister heute zu die
sem Punkt noch ein paar Ausführungen machen würde, ei
nerseits zur Klärung, anderseits auch deshalb, weil ich per
sönlich noch gewisse Zweifel habe, ob die Banken nicht bei 
Gelegenheit trotzdem wieder darauf bestehen werden, dass 
dieser Börsenstempel beseitigt wird. Genügt es tatsächlich, 
den Stempel auch auf die ausländischen Vertreter auszudeh
nen, und wird diese Lösung letztlich tragbar sein? 
Nun zum Rückweisungsantrag im konkreten: Wir haben zwei 
Punkte aufgeführt, die auch die Konsequenz dessen sind, 
was ich am «runden Tisch» selber gesagt habe: 
Zum ersten Punkt: Ich habe darauf bestanden, dass in dieses 
Sparprogramm die Landwirtschaft miteinbezogen wird, und 
ich wiederhole dies heute hier im Namen der grünen Frak
tion. Immerhin kostet heute die Landwirtschaft 4 Milliarden 
Franken und macht 10 Prozent des Bundesbudgets aus. 
Wenn wir bei den Arbeitslosen, bei der Berufsbildung, bei 
den Stipendien kürzen, dann ist nicht einzusehen, warum ein 
so wichtiger Bereich wie die Landwirtschaft aus dem Spar
programm ausgeklammert wird; es sollen für sie im Gegenteil 
erst noch zusätzliche 400 Millionen Franken ausgegeben 
werden. Ich denke, es verträgt in diesem Sparprogramm eine 
Modifikation in dem Sinne, dass wir etwas mehr Bildung, da
für etwas weniger Käse machen. 
Zum zweiten Punkt: Auch hier geht es nicht um eine Ab
weichung vom «runden Tisch», nicht um eine Abweichung 
von dem, was ins Sparprogramm eingegeben worden ist, 
sondern darum, den Bundesrat daran zu erinnern, dass er 
150 Millionen Franken durch Schliessung von Steuerschlupf
löchern finden wollte. Mit unserem Rückweisungsantrag sind 
wir auch hier konsequent, auf der Linie des Bundesrates, und 
tun eigentlich nichts anderes, als ihn auf der Basis des Be
richtes Behnisch an sein eigenes Versprechen zu erinnern, 
diese Millionen zusammenzutragen und damit seinen Beitrag 
über die Einnahmenseite zur Gesundung des Bundeshaus
haltes zu leisten. 

Bangerter Käthi {R, BE): Dem vorliegenden Stabilisierungs
programm als Umsetzung der Ergebnisse des «runden Ti
sches» kann ich und kann die FDP-Fraktion zustimmen, ob
schon die Vorlage bei mir ein zwiespältiges Gefühl hinter
lässt: Zum einen wurden am «runden Tisch» Vereinbarungen 
ausgehandelt und Versprechungen gemacht, die nachher 
praktisch nicht mehr negoziabel waren, auch für die Stabiko 
nicht; zum anderen wurden - die Müdigkeit der Verhand
lungsdelegation in früher Morgenstunde ausnutzend - Mehr
einnahmen von 150 Millionen Franken zur Schliessung von 
sogenannten Steuerlücken herbeigeredet, ohne dass die 
Verhandlungsteilnehmer und Verhandlungsteilnehmerinnen 
nur annähernd einen Anhaltspunkt über die Grössenordnung 
einer solchen Massnahme gehabt haben. 
Der eine Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmte 
dem Schliessen von Steuerlücken aus nachvollziehbaren 
Gründen zu, der andere Teil wollte vor allem noch weitere 
Mehreinnahmen generieren; deshalb die Forderung nach der 
utopisch hohen Summe von 150 Millionen Franken. Zusatz
lieh besteht eine grosse Diskrepanz zwischen den Ergebnis
sen des «runden Tisches» und dem vom Volk im Junr mit ein
drücklichem Mehr angenommenen «Haushaltziel 2001 ». 
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Dieses soll gemäss Wortlaut vor allem durch Verzicht und 
Einsparungen erreicht werden. Das Resultat des «runden Ti
sches» bringt jedoch beträchtliche Mehreinnahmen. Allein 
die Arbeitslosenversicherung bringt mit der Weiterführung 
des dritten Lohnprozentes, mit der Erhöhung des Plafonds 
beim zweiten Lohnprozent und mit der Erhöhung des höch
sten versicherten Verdienstes Mehreinnahmen von rund 
2,2 Milliarden Franken. 
Diesen Mehreinnahmen stehen quantifizierbare Minderaus
gaben von weniger als zwei Milliarden Franken gegenüber, 
wobei das Militär und der Zivilschutz mit zusammen 562 Mil
lionen oder 29 Prozent den namhaftesten Beitrag leisten. Die 
Ergebnisse des «runden Tisches» sind somit im Gegensatz 
zum ursprünglichen «Haushaltziel 2001 » mehreinnahmenla
stig. Daran hat auch die Stabiko nichts geändert; man akzep
tierte dieses Fait accompli. Ein «runder Tisch» muss, auch 
wenn dieser in unserer speziellen und blockierten Situation 
im Grundsatz gut war, eine absolute Ausnahme bleiben, 
denn die Gefahr ist gross, dass bei solchen Gelegenheiten 
überstürzte und nicht fundiert abgeklärte Entscheide per Not
recht in unsere Gesetze einfliessen. 
Auf dem besten Weg dazu waren wir schon bei den Mass
nahmen zur Schliessung der Steuerlücken. Ich denke hier 
speziell an die Botschaft des Bundesrates in bezug auf die 
zweite und dritte Säule. Was uns in der Stabiko vorgelegt 
wurde, hatte nichts mit dem Schliessen von Steuerlücken zu 
tun, jedoch viel mit dem zielgerichteten Erheben von mög
lichst vielen Steuern. Die Steuerverwaltung hat nur fiskali
stisch entschieden, ohne die Auswirkungen zu kennen, denn 
es wurden keine Vorsorgeexperten beigezogen. Deshalb wä
ren von diesen Massnahmen alle Versicherten der zweiten 
Säule betroffen gewesen, auch alle Versicherten mit 40 000, 
50 000 oder 60 000 Franken Steuereinkommen. Diese Mass
nahmen hätten über 300 Millionen Franken - für den Bund 
91 Millionen, für die Kantone und Gemeinden 219 Millionen -
an Steuermehreinnahmen gebracht. Das konnte jedoch nicht 
das Ziel der Vereinbarung des «runden Tisches» gewesen 
sein; es wäre nämlich jeglicher Anreiz für die eigenverant
wortliche Vorsorge weggefallen. 
Deshalb hat die Stabiko einige vorgeschlagene Massnah
men der Verwaltung gestrichen, z. B. die Beschränkungen 
des versicherbaren Lohnes; die AHV-Beiträge sind ja auch 
nicht limitiert. Sie hat weiter die Beschränkung der versicher
ten Leistung und die Anhebung der Besteuerung der Kapital
auszahlungen gestrichen. Systemwidrig blieb leider die Be
schränkung des Einkaufs in die zweite Säule, indem fehlende 
Versicherungsjahre oder Versicherungsbeiträge nicht mehr 
rückwirkend eingekauft werden können, sondern nur noch 
die Anzahl künftiger Versicherungsjahre, was ältere Versi
cherte stark benachteiligt. 
Der Bundesrat ändert mit dieser Massnahme das Freizügig
keitsgesetz, das noch keine drei Jahre in Kraft ist und in des
sen Botschaft er auf Seite 48 schrieb: «Diese Vorsorgeein
richtungen müssen jedem eintretenden Vorsorgenehmer er
möglichen, sich bis zu den vollen Leistungen einzukaufen, 
welche das Reglement vorsieht, und dies unabhängig davon, 
ob die mitgebrachte Austrittsleistung dafür ausreicht oder ob 
der Arbeitnehmer dazu zusätzlich eigene Mittel aufbringen 
muss. Die Bestimmung ist nötig, weil Einkäufe in gewissen 
Fällen - insbesondere bei Leistungsprimatkassen - für eine 
Vorsorgeeinrichtung kostenmässig nicht interessant sind und 
deshalb die Gefahr besteht, dass die Einkaufsmöglichkeiten 
eingeschränkt oder selektiv gehandhabt werden.» 
Im Vergleich zu diesem Text macht der Bundesrat heute eine 
Kehrtwendung um 180 Grad. Wenn er solches schon ma
chen will, so muss er dies über die BVG-Revision tun, denn 
eine so komplexe Materie kann nicht nur durch Fiskalisten 
bearbeitet werden; dazu braucht es die Experten aus der 
Vorsorge. 
Trotz solch gravierender Fehler - ich hoffe, der Zweitrat 
werde noch korrigierend eingreifen - steht die FDP-Fraktion 
hinter dem Stabilisierungsprogramm. Wir lehnen deshalb 
auch alle vorliegenden Nichteintretens- und Rückweisungs
anträge ab. Wir gewichten gesunde Bundesfinanzen volks
wirtschaftlich, staatspolitisch und auch im Hinblick auf die Zu-

kunft und die Gestaltungsmöglichkeiten unserer Jugend hö
her als die noch verbliebenen Ungereimtheiten. 

David Eugen (C, SG): Die CVP-Fraktion spricht sich für Ein
treten aus, lehnt die Rückweisungsanträge ab und empfiehlt 
Ihnen, auch die Einzelanträge, die jetzt gestellt werden, ab
zulehnen. Wir sind der Meinung, dieses Paket könne nur als 
solches angenommen oder abgelehnt werden. 
Es ist der CVP-Fraktion nicht leichtgefallen, diesem Paket 
zuzustimmen. Wir stehen hier vor einem Volumen von etwa 
3,3 Milliarden Franken. Davon sind 2,4 Milliarden Franken 
Steuern; der Rest sind Einsparungen, und zwar zur Hauptsa
che beim Militär. 
Dieses Programm hat seine konjunkturpolitischen Tücken. 
Wir wissen, dass die schweizerische Konjunktur noch nicht 
so läuft, wie wir es gerne hätten. In diesem Moment müssen 
wir auf der Steuerseite wesentlich mehr Abgaben erheben, 
als wir ursprünglich beabsichtigt haben. Daher hat dieses 
Programm auch seine Risiken. Wir sind aber der Meinung, es 
sei notwendig, jetzt diesen zweiten Schritt zu tun, nachdem 
das Volk im Sommer dem «Haushaltziel 2001 » klar und ein
deutig zugestimmt hat. 
Wir sind überrascht, dass aus der sozialdemokratischen 
Fraktion sehr viele Einzelanträge kommen. Wir hätten auch 
Einzelanträge, die wir gerne stellen würden. Es passt uns 
z. B. nicht, dass das dritte Lohnprozent einfach über längere 
Zeit weiter erhoben wird. Es passt uns oder mir persönlich 
auch nicht, dass wir bei den Stipendien Kürzungen vorneh
men müssen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir die 
Sicherung des Sozialwerkes AHV in diesem Schritt nicht vor
nehmen können, sondern das auf die 11. AHV-Revision ver
schieben müssen. Eine Fülle von Anträgen könnte zu diesem 
Paket gestellt werden. 
Wenn wir diese Anträge jetzt nicht stellen, sondern zum Pa
ket als Ganzes ja sagen, wollen wir damit einfach die Verant
wortung wahrnehmen, insbesondere für die Arbeitslosenver
sicherung. Die Sanierung der ALV ist das Kernstück dieser 
Vorlage. Jene, die dieses Paket aufs Spiel setzen, spielen mit 
dem Feuer, weil die ALV bei einem Nichtzustandekommen 
dieses Paketes ab Sommer des nächsten Jahres nicht mehr 
finanziert werden kann. 
Wir sind auch der Überzeugung, dass der Solidaritätsbeitrag 
in diesem Paket enthalten ist. Ich verweise insbesondere auf 
die Steuererhöhung, die mit dem zweiten Lohnprozent für die 
Einkommen über 100 000 Franken in der ALV enthalten ist. 
Wir haben zugestimmt, dass der Asylbereich mit in diese Vor
lage einbezogen wird. Es ist uns klar, dass der Asylbereich 
sehr heikel ist und wir hier nicht allein bestimmen können, 
wieviel Kosten anfallen. Wir sind aber auch der Überzeu
gung, dass unsere Aufwendungen heute im Vergleich zu je
nen unserer Nachbarländer zu hoch sind. Wir können nicht 
verstehen, dass in der Schweiz für die gleichen Leistungen 
ein Drittel mehr aufgewendet wird als beispielsweise in unse
rem Nachbarland Deutschland. Wir sind der Meinung, dass 
diese Relationen korrigiert werden und die Sparmöglichkei
ten, die in diesem Bereich bestehen, auch wahrgenommen 
werden müssen. 
Die CVP-Fraktion stimmt diesem Paket nicht deshalb zu, weil 
sie einer Magie des «runden Tisches» folgen will, sondern sie 
stimmt ihm in erster Linie zu, weil es um die Sicherung der Ar
beitslosenversicherung für die Zukunft geht. Dieses Sozial
werk ist zu wichtig, als dass es dem Risiko einer ungenügen
den Finanzierung ausgesetzt werden dürfte. 

Fankhauser Angeline (S, BL): Herr David, Sie haben soeben 
die Kostenvergleiche und die Leistungen an die Asylsuchen
den angeführt und haben behauptet, in Deutschland koste 
das weniger. Können Sie diese Behauptung untermauern, 
nachdem der Bericht, den wir vom Bundesamt für Flüchtlinge 
erhalten haben, zeigt, dass es keine Unterschiede gibt -
höchstens in Detailpunkten - und dass diese Frage der Für
sorgeleistungen so nicht beantwortet werden kann? 

David Eugen (C, SG): Nach den Berichten und Zahlen, die 
mir zur Verfügung stehen, ist es so, dass in Deutschland für 
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analoge Betreuungsleistungen - ich kann nicht sagen, ob es 
genau die gleichen Leistungen sind - etwa 10 000 Franken 
aufgewendet werden und bei uns 15 000 Franken. Ich bin der 
Meinung, dass wir diesen Differenzen sehr sorgfältig nachge
hen müssen; wir müssen - das ist das Grundprinzip- die Re
lationen einhalten, die in unseren Nachbarländern gelten, 
insbesondere in Deutschland und in Österreich. Wenn sich 
am Ende herausstellt, dass wir diese Relationen einhalten, 
dann müssen wir - da bin ich mit Ihnen einverstanden, Frau 
Fankhauser - nicht mehr Druck machen. Ich bin aber der 
Meinung, dass das heute nicht so ist; wir wenden wesentlich 
mehr auf. 

Blocher Christoph (V, ZH): Wer dieses Stabilisierungspro
gramm nur oberflächlich liest, könnte ausrufen: «Endlich, 
endlich passiert etwas im Bundeshaushalt; endlich wird we
niger ausgegeben, endlich wird das Übel an der Wurzel ge
packt!» Denn das Bundesdefizit ist nicht die Folge der zu tie
fen Einnahmen - diese sind nämlich kontinuierlich gestiegen 
und werden auch noch ganz massiv steigen -, sondern die 
Folge der starken Ausgabensteigerungen - des Ausgebens 
mit der grossen Kelle. 
Wer aber das Sanierungsprogramm etwas genauer liest, der 
merkt relativ rasch, dass hier das Übel leider nicht an der 
Wurzel gepackt wird, sondern dass man mit der Zustimmung 
zu diesem Stabilisierungsprogramm höchstens sagen kann: 
Wir gehen ein kleines Schrittehen in die richtige Richtung. 
Es wird an gewissen Orten weniger ausgegeben, als wir letz
tes Jahr noch geplant haben. Wir geben nicht weniger aus als 
in den Vorjahren, wir geben nur weniger aus, als wir geplant 
haben. Deshalb darf man das Programm nicht zu sehr loben. 
Liest man das Sanierungsprogramm gründlich, so merkt 
man, dass es sich im wesentlichen auf Minderausgaben im 
Bereich der Landesverteidigung beschränkt (etwa 500 Millio
nen Franken pro Jahr) und auf die Umlagerung von Ausga
ben auf die Kantone von 500 Millionen Franken. Sie werden 
sich wahrscheinlich wundern, dass die Kantone dem so ein
hellig zugestimmt haben. Aber das geschah nur deshalb, weil 
das, was aus der einen Tasche zusätzlich ausgegeben wer
den soll, in die andere Tasche wieder einfliessen wird, und 
zwar selbstverständlich mit einem Bonus. Die Kantone sind 
nicht bereit, 500 Millionen Franken Bundesausgaben zu 
übernehmen, wenn sie dafür nicht etwas mehr bekommen. 
Und sie bekommen etwas mehr, denn aus dem Gewinn der 
Schweizerischen Nationalbank werden sie etwa 600 Millio
nen Franken erhalten, also wird ihre Zustimmung mit einem 
stattlichen Bonus von etwa 20 Prozent honoriert. Das ist na
türlich auch eine Staatsquote, wenn man Geld verteilt, das 
dem Volk gehört. Die Ausgaben des Bundes werden hier 
zwar gekürzt, aber die Gesamtausgaben des Staates bleiben 
in diesem Bereich gleich gross, und die Einnahmen werden 
durch die höheren Kantonsanteile der Nationalbank noch
mals gesteigert. 
Bei den SBB - Herr Marti Werner hat es Ihnen gesagt - wer
den zwar 200 Millionen Franken eingespart; aber diese Re
duktion würde auch erfolgen, wenn man das Sanierungspa
ket ablehnen würde. 
Der Hauptteil zur Defizitminderung erfolgt aber nicht durch 
Ausgabenreduktionen, sondern wieder durch Mehreinnah
men. Bei den Ausgabenminderungen, auch wenn sie be
schlossen sind, kann das Parlament wieder sündigen, das 
gilt insbesondere für den Asylbereich. Hier sind bestimmte 
Summen eingesetzt, und damit ist lediglich eine Willenserkla
rung abgegeben - Sie haben Herrn David gehört. Dazu kann 
ich nur sagen: Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube! Die Frage ist, ob im aktuellen Fall wirklich die Kraft 
aufgebracht wird, etwas zu tun. 
Im Asylbereich sind natürlich Gesetzes- und Verordnungsän
derungen notwendig. Darum hängt für uns die Zustimmung 
zum ganzen Programm davon ab, ob die entsprechende Mo
tion rechtsverbindlich überwiesen wird - ein Minischrittehen 
in die richtige Richtung. Im Asylbereich sind weniger Fürsor
gegelder nicht die e1nz1ge Möglichkeit. Die Kosten können 
nur wirksam gesenkt werden, indem die Missbräuche abge
stellt werden. Nachdem alle Regierungsparteien bei der Asyl-
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Initiative gesagt haben, man habe das Problem im Griff und 
wir würden offene Türen einrennen, müssen Sie endlich ein
mal zeigen, dass Sie die Sache im Griff haben - dann gehen 
die Kosten massiv zurück! 
Nun zu den Einnahmen, dem wesentlichen Teil dieses Pro
grammes: Die Mehreinnahmen sind auch nach der Arbeit der 
nationalrätlichen Kommission immer noch ausserordentlich 
grosszügig. Die Haupteinnahme ist das dritte Lohnprozent 
für die Arbeitslosenversicherung. Wir haben dies das letzte 
Mal beschlossen, mit dem ausdrücklichen Versprechen, dies 
nur bis 1999 - bis zur Abtragung der Schulden - zu erheben. 
Und jetzt wird dieses Lohnprozent für vier Jahre weiterge
führt, institutionalisiert und auf neue Schuldenabtragungen 
ausgedehnt. Ein Lohnprozent macht 2,2 Milliarden Franken 
pro Jahr aus. Wir gehen also sehr locker vor, wenn es darum 
geht, dem Bürger 2,2 Milliarden aus der Tasche zu ziehen. 
Das Bedenkliche an dieser Geschichte ist, dass man die feh
lerhafte Konstruktion der Arbeitslosenversicherung - und sie 
ist fehlerhaft - als eine unangenehme Aufgabe einfach vor 
sich herschiebt. Wir wollten dieses dritte Lohnprozent nur bis 
ins Jahr 2000 verlängern, um dem Bundesrat eine vernünf
tige Zeit einzuräumen, die Revision zu machen; leider ist das 
nicht möglich, deshalb haben Sie jetzt eine Motion vor sich, 
und die ist ebenfalls eine Conditio sine qua non. 
Wir werden sehen, ob das Parlament die Kraft aufbnngt, den 
Bundesrat zu verpflichten, bis im Winter 2000 - der Bundes
rat hat von «Winter» gesprochen; ich hoffe, dass das nicht 
der Winter auf dem Jungfraujoch ist, sondern der Winter im 
Flachland - eine Vorlage vorzulegen, die vorsieht, dass die 
Arbeitslosenversicherung mit maximal 2 Prozent und ohne 
Bundes- und Kantonsbeiträge in Ordnung gebracht wird. 
Dann geht es ja wahrscheinlich nochmals ein Jahr oder ein
einhalb, bis das revidierte Gesetz endlich in Kraft ist, so dass 
es schliesslich doch 2002 wird. Jedes Jahr, das wir verzö
gern, kostet den Bürger 2,2 Milliarden Franken. 
In diesen Einnahmen liegt die wesentliche Verbesserung die
ses Bundeshaushaltes. Wenn man die ganze Sache an
schaut, ist nämlich der Finanzplan ausserordentlich. So soll
ten die Einnahmen - d. h. die Steuern - um etwa 20 Prozent, 
von 40 Milliarden im Jahre 1999 auf 47 Milliarden Franken im 
Jahr 2002 gesteigert werden. 
Da sind die Abzüge, welche dem Bürger bei der Arbeitslosen
versicherung gemacht werden - so sie nicht in die Bundes
kasse, sondern direkt in die Versicherung fliessen -, noch 
nicht dabei. Im Grunde genommen, wenn man all die Dinge, 
die beschlossen worden sind, zusammenzählt - auch die 
Schwerverkehrsabgabe gehört natürlich dazu -, handelt es 
sich um eine bedenkliche Steuerquotenerhöhung um unge
fähr 25 Prozent! Soviel nur für diejenigen, die glauben, es 
würden zu wenig Steuern erhoben. 
Dies hat Folgen: Die Arbeitslosenrate der einzelnen Länder 
können wir nämlich geradezu an der Höhe der Steuerquoten 
ablesen: Je höher die Abgaben, Gebühren und Steuern in 
anderen Ländern sind, desto schlechter ist deren Konkur
renzfähigkeit und desto höher ihre Arbeitslosenrate. Das hat 
man heute ökonomisch längst erkannt. 
Diejenigen, die hier an diesem Stabilisierungsprogramm 
zweifeln, weil sie glauben, die Steuereinnahmen würden zu 
gering sein, haben die Sache nicht angeschaut. Oder sie frö
nen einem Kommunismus, der dem Bürger einfach kein Geld 
mehr lässt und glaubt, der Staat könnte eventuell mit vollen 
Staatseinnahmen Beschäftigung sichern. Dieses Modell ist 
längst gescheitert. 
Zum Gesamten: Unsere Fraktion stimmt diesem kleinen 
Schrittehen in die richtige Richtung zu, aber nicht ohne Vor
behalte: 
1. Das Paket ist uneingeschränkt so zu übernehmen. Dazu 
gehören auch die beiden Motionen der Stabiko zur Arbeitslo
senversicherung (98.3525) und den Asylbereich (98.3523) 
betreffend. Wenn diese beiden Motionen scheitern sollten, 
können wir diesem Paket nicht zustimmen. 
2. Es gibt zwei Schönheitsfehler in dieser von der Stabiko 
verabschiedeten Fassung. 
Einerseits haben wir diejenigen Leute, welche zu Einmaiein
zahlungen in die Pensionskasse gezwungen sind, steuerlich 
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so viel schlechter gestellt, dass sie, in gewissen Fällen, nicht 
einmal ihre ordentliche Rente ab dem 65. Altersjahr steuer
privilegiert sichern können, wenn sie die Einzahlungen so 
vornehmen, wie wir sie steuerprivilegiert beschränkt haben. 
Die Version der Stabiko ist gegenüber der bundesrätlichen 
Fassung zwar verbessert, aber sie ist noch ungenügend. 
Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass wir uns in der 
Kommission nicht zugunsten einer besseren Lösung durch
gesetzt haben. Der Ständerat wird hier wahrscheinlich noch 
eine Verbesserung vornehmen müssen. Wir können nicht 
diejenigen, welche in früheren Jahren nicht die Möglichkeit 
gehabt haben, diese Einzahlungen zu leisten, dermassen zu
rückstufen. Es sind wahrscheinlich nicht sehr viele Betrof
fene, das ist möglich. Es macht auch in der Bundeskasse 
nicht sehr viel aus, aber es macht dem einzelnen, den es 
trifft, sehr viel aus. Das möchten wir nicht, das ist eine ein
deutige Benachteiligung namentlich des Mittelstandes. 
Andererseits haben wir einen beschränkten Schuldzinsab
zug. Die Kommission hat die Nachteile des bundesrätlichen 
Vorschlags zwar verbessert, aber die Fassung der Kommis
sion ist absolut ungenügend für Leute, welche auf Schulden 
angewiesen sind. Ich denke, dass vor allem junge Unterneh
mer, die mit ihrer Geschäftstätigkeit beginnen müssen, hier 
benachteiligt sind. Der Hinweis, man könne das Vermögen 
dann unter das Geschäftsvermögen werfen, damit aber spä
ter die grossen Steuernachteile in Kauf nehmen, verfängt 
meines Erachtens nicht. 
Wir stimmen dem Stabilisierungsprogramm zu, im Glauben, 
es handle sich hier um eine Vorlage, die in die richtige Rich
tung geht. Aber es sind keine Freudensprünge angezeigt. 
Auch mit der Annahme ist die Bundeskasse längst noch nicht 
saniert, und den Hauptteil zur Sanierung erbringt einmal 
mehr der Steuerzahler. Auch Abgaben und Gebühren sind in 
unseren Augen nämlich Steuern. 

Genner Ruth (G, ZH): Auf den Wirtschaftsseiten werden ge
genwärtig die Ranglisten der Reichen publiziert. In der 
Schweiz sind die Reichsten in den vergangenen zehn Jahren 
um 178 Milliarden Franken reicher geworden; im gleichen 
Zeitraum haben die Staatsschulden um 100 Milliarden Fran
ken zugenommen. An diesem Punkt befinden wir uns heute. 
Weil es auf diese Art nicht weitergehen kann, hat sich der 
Bundesrat beim Volk den Auftrag geholt, den Haushalt wie
der ins Gleichgewicht zu bringen. 
Die grüne Fraktion setzt sich ganz klar für ein Stabilisierungs
programm ein. Angesichts der sich öffnenden Schere zwi
schen den Reichen und den finanziell Schwächsten der Ge
sellschaft ist ein Stabilisierungsprogramm dringend notwen
dig. Die grüne Fraktion stimmt deshalb für Eintreten. 
Das einzige Nein in der Schlussabstimmung in der Stabiko, 
mein Nein, ist ein Nein zum Wie des geschnürten Gesamtpa
ketes. Dieses Paket beinhaltet nebst Sparbeschlüssen schon 
ein weiteres einschneidendes Programm in Form von Kom
missionsmotionen, welche wir von der grünen Fraktion nicht 
mittragen können und nicht mittragen wollen. 
Überlegen wir uns: Wer bezahlt für die Stabilisierung? Wem 
werden vornehmlich die Mittel gekürzt? Wem werden Chan
cen geschmälert? Zahlen diejenigen, welche vom Standort 
Schweiz profitieren, ihren angemessenen Beitrag? Welche 
Rolle spielt die sozialdemokratische Fraktion in dieser gros
sen Koalition, in der alle - von rechts aussen bis zur SP - in 
globo zum geschnürten Paket ja gesagt haben? 
Es scheint heute so, als ob die SP in der Kommission als ko
operative Partnerin aufgetreten sei und nun im Ratssaal flugs 
die Rolle wechseln und die Opposition markieren wolle. 
Warum herrschte eigentlich bei der Kommissionsarbeit keine 
Klarheit? Die heutige Debatte hätte nämlich besser vorberei
tet und strukturiert werden können. 
Doch nun zurück zum Inhalt: Das grüne Nein gilt dem einsei
tig geschnürten Massnahmenpaket des Stabilisierungspro
grammes; es fehlt nämlich die Einnahmenseite. Ausgerech
net angesichts der riesigen Gewinne fehlen die Beiträge der 
Reichen; das verstehen die Bürgerinnen und Bürger nicht. 
Den einseitigen Profit der Shareholder akzeptiert die breite 
Bevölkerung nicht. Die Restrukturierungsmassnahmen bela-

sten den Staat einseitig; da tragen dann alle - oder sagen 
wir, viele - mit. Unserem Staat erwachsen Kosten aus der Mi
gration, aus den Auswirkungen von Konflikten, welche näher 
oder ferner von unserem Land ausgetragen werden. Unser 
Land und unsere Bevölkerung sind von den Konflikten selbst 
bisher verschont worden. 
Auf der Sparseite des Programmes stehen verschiedene 
Beiträge von finanziell Schwachen. Das bedeutet, dass un
ser grünes Anliegen der Chancengleichheit geschmälert 
wird, so beispielsweise bei den Stipendien, bei der Mobilität 
im Regionalverkehr, bei den Frauen, die nach der Erzie
hungsphase arbeitslos werden usw. Wir kommen deshalb 
mit Anträgen auf einige dieser Punkte zurück. Ich möchte Sie 
schon jetzt auf die schriftlichen Begründungen hinweisen, 
weil wir dazu ja kaum sprechen können. 
Nur zum Teil wird im Stabilisierungsprogramm der Hebel dort 
angesetzt, wo wir Grünen dies wünschen, z. B. beim motori
sierten Individualverkehr, beim Militär, bei den Zivilschutz
bauten. Eigentlich lässt uns das gesamte Programm Einblick 
in die komplizierte Kässelipolitik des Bundes nehmen, wo die 
Verantwortlichkeiten zunehmend intransparent sind und sich 
die Kantone bald in der Rolle der Entscheidungsträger oder 
dann wechselnd in der Rolle der Zahler sehen. Diese Tatsa
che unterstreicht die Notwendigkeit von Reformen - ausga
benseitig, aber auch einnahmenseitig. 
Ich möchte nun noch kurz auf einige Anträge unserer Frak
tion zu sprechen kommen, weil wir sonst wegen der Rede
zeitbeschränkung nicht darauf eingehen können. 
Zuerst zum Antrag Bühlmann: Die grüne Fraktion lehnt die 
Motion zum Ausgabenbereich im Asylbereich ab. Die Reduk
tion der Ausgaben im Asylbereich auf eine Milliarde im Jahr 
2001 bedeutet eine Reduktion um sage und schreibe 
400 Millionen Franken gegenüber 1,4 Milliarden in diesem 
Jahr. Die Kosten sind so hoch, weil wegen des Kriegs im Ko
sovo die Zahl der Zufluchtsuchenden stark zugenommen hat. 
Im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm wurde 
immer wieder die Opfersymmetrie beschworen. Alle sollen 
ein wenig Federn lassen, damit das hehre Ziel, die Sanierung 
des Bundeshaushaltes, erreicht werden kann. Was uns aber 
hier vorgelegt wird, hat mit Opfersymmetrie nicht mehr viel zu 
tun. Während die Steuerschlupflöcher der Habenden prak
tisch unangetastet blieben, sollen auf dem Buckel der Ärm
sten 400 Millionen Franken gespart werden. Das ist keine 
Opfersymmetrie, sondern Populismus. Von Opfersymmetrie 
kann man sowieso nur sprechen, wenn allen ein vergleichba
res Opfer abverlangt wird. Von Opfersymmetrie zu sprechen, 
wenn es auf einer Seite um das Kürzen von vier Franken Ta
schengeld, auf der anderen um legale Steuerhinterziehung 
geht, ist eher zynisch. 
Ich bitte Sie, die Anträge der Mitglieder der grünen Fraktion 
zum Regionalverkehr und zur Arbeitslosenversicherung zu 
unterstützen. 

Hafner Ursula (S, SH): Die SP war noch nie der Meinung, ein 
schwacher Staat sei ein guter Staat. Wir haben deshalb vor 
Jahresfrist unser eigenes Programm zur Sanierung der Bun
desfinanzen vorgelegt. Wir verlangten eine Sanierung ohne 
Sozialabbau und ohne schädliche Auswirkungen auf die 
Konjunktur, also mit einem etwas weiteren Zeithorizont. Wir 
verlangten ein Sanierung, die nicht nur die Sparschraube an
setzt, sondern auch über Mehreinnahmen erfolgt. Wenn Herr 
Blocher sagt, das Problem seien nicht die zu kleinen Einnah
men, sondern die Ausgaben, dann verwechselt er wohl die 
Bundeskasse mit seinem eigenen Portemonnaie. Dort fehlen 
die Mehreinnahmen offensichtlich nicht. Bekanntlich konnten 
sich die 100 Superreichen in der Schweiz in den letzten zehn 
Jahren eines Vermögenszuwachses erfreuen, welcher das 
Eineinhalbfache der Schulden des Bundes beträgt. 
Das vorliegende Stabilisierungsprogramm 1st nicht das Kon
zept der SP, es ist ein mühsam ausgehandeltes Kompro
misspaket. Immerhin trägt es in einigen Punkten auch unsere 
Handschrift. Die Sozialversicherungen kommen weitgehend 
ungeschoren davon, was bei den ursprünglichen Vorschlä
gen des Finanzministers noch anders aussah. Die Arbeitslo
senversicherung wird in erster Linie über Mehreinnahmen 
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saniert. Das dritte Lohnprozent wird beibehalten und der Bei
tragsplafond angehoben. Die AHV-Rentnerinnen und -Rent
ner werden im Jahr 2001 nicht um den Teuerungsausgleich 
betrogen, die Renten werden im gewohnten Rhythmus ange
passt. Dafür wird beim Militär mehr als eine halbe Milliarde 
zusätzlich gespart. 
Diese Prioritätensetzung - Sparen bei der Armee statt bei der 
ALV und der AHV - ist ganz im Sinne der SP. Sie entspricht 
auch dem Willen der Bevölkerung, wie Umfragen und Ab
stimmungen deutlich gezeigt haben. Die Prioritäten müssen 
aber noch deutlicher gesetzt werden und noch klarer dem 
Willen des Volkes entsprechen. Nach dem eindeutigen Ab
stimmungsergebnis vom letzten Sonntag kann doch beim öf
fentlichen Verkehr nicht gleich wieder eine Sparrunde einge
läutet werden. Nach dem überwältigenden Bekenntnis der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum öffentlichen Ver
kehr muss dieser Teil der Vorlage unbedingt korrigiert wer
den. Der Antrag Beguelin tut dies, ohne das Sparergebnis 
gesamthaft zu schmälern. 
Die Kommissionsmotionen, welche die richtige Prioritäten
setzung relativieren, lehnen wir ab, samt der Motion 98.3523 
zu den Ausgaben im Asylbereich. Die Einsparungen im Asyl
bereich sind ausdrücklich unter den Vorbehalt ausserordent
licher Verhältnisse zu stellen, wie dies in den Beratungen 
zum Stabilisierungsprogramm erklärt worden ist. Soviel zu 
den Einsparungen. 
Zu den Mehreinnahmen: Hier hat der Bundesrat versagt. Er 
ist mit seinen Vorschlägen für mehr Steuergerechtigkeit vom 
ursprünglich vereinbarten Ziel abgewichen; das vorliegende 
Programm bleibt den braven Steuerzahlern mit Lohnausweis 
viele Millionen schuldig. Wir versprechen Ihnen: Wir bleiben 
dran. 
Ein positiver Punkt sind anderseits die Mehreinnahmen, die 
auf der höheren Gewinnausschüttung der Nationalbank be
ruhen. Sie entsprechen einer Forderung, die wir schon lange 
erhoben haben. 
Die SP-Fraktion hat nach eingehender Diskussion beschlos
sen, auf das Stabilisierungsprogramm einzutreten. Wir er
warten aber, dass das Programm im genannten Sinne ver
bessert wird. Sollte es im laufe der Beratungen noch ver
schlechtert werden, so ist mit unserem Widerstand zu rech
nen. Zur Einhaltung des Programmes gehört auch die 
Ablehnung der Initiative «Wohneigentum für alle», welche zu 
Einnahmeausfällen von rund zwei Milliarden Franken führen 
würde. In diesem Sinne treten wir auf das Programm ein und 
lehnen die Rückweisungsanträge mehrheitlich ab. 

von Feiten Margrith (G, BS): Liebe Frau Hafner, Sie haben 
die Abstimmungsergebnisse vom letzten Sonntag erwähnt, 
den öffentlichen Verkehr; nicht erwähnt haben Sie das Er
gebnis zum Arbeitsgesetz. Finden Sie nicht auch, dass das 
Abstimmungsergebnis für die Linke ein Debakel ist, dass sich 
hier eine alarmierende Spaltung manifestiert hat, dass die 
Basis der Gewerkschaft und der SP davonläuft? Welche 
Konsequenzen zieht die SP respektive die SP-Fraktion be
züglich des «runden Tisches» und des Stabilisierungspro
grammes aus diesem Ergebnis? 

Hafner Ursula (S, SH): Das Ergebnis der Abstimmung über 
das Arbeitsgesetz hat in meinen Augen mit dem Stabilisie
rungsprogramm nichts zu tun. Wir waren bei der Ausarbei
tung unserer Stellungnahme in ständigem Kontakt mit den 
Gewerkschaften. 

Frldericl Charles (L, VD): En preambule et afin de lever toute 
ambigurte, je tiens a preciser qu'aucun membre du groupe li
beral, ni meme le president du Parti liberal suisse, n'a parti
cipe a la «table ronde», au titre d'une fonction politique, syn
dicale ou corporatiste. 
D'emblee, le resultat de cette «table ronde» est apparu glo
balement positif, meme si certaines corrections devaient etre 
apportees, notamment en ce qui concerne les mesures des
t1nees a combler des lacunes fiscales inequitables - on peut 
ajouter le qualificatif «parfois inexistantes». En effet, apres 
examen de ces lacunes fiscales, notamment au niveau de la 
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LPP, il est apparu que le fait de toucher un capital plutöt 
qu'une rente n'etait, dans la plupart des cas, pas un avantage 
aussi flagrant que le pretendent certains milieux. 
De l'avis d'experts des finances federales, le programme de 
stabilisation tel qu'il est sorti des travaux de la commission 
est globalement plus equilibre que dans sa mouture initiale. 
Nous examinerons ci-apres les differentes sections de ce pa
quet d'economies, d'une maniere plus approfondie. 
Bien que nous n'en soyons pas a notre premier programme 
d'assainissement des finances federales, celui qui nous est 
soumis cette annee a a la fois un cöte frustran! et un autre 
plus motivant parce que necessaire au retablissement de 
l'equilibre budgetaire. En effet, le Parlement n'a aucune ri
gueur financiere durant toute la legislature et encore moins 
durant la derniere annee de celle-ci, lorsque les parlemen
taires lancent initiative sur initiative, motionnent a tout va et 
emettent des voeux qui, meme «schubladises", n'en portent 
pas moins des fruits durant les legislatures suivantes. 
La meilleure rigueur financiere que nous pourrions appliquer, 
celle qui ferait le moins de mal aux beneficiaires de subven
tions arrosoirs ou de prestations mal ciblees, c'est celle que 
nous devrions operer a la source, a savoir lors de l'etablisse
ment des lois et arretes federaux, certes souvent utiles, mais 
certainement aussi trop genereux. La premiere question que 
nous devrions nous poser avant tout travail en commission, 
c'est l'utilite des textes legislatifs que nous produisons a tour 
de bras et leurs incidences financieres sur les comptes de la 
Confederation. 
En ce qui concerne les deux premiers volets du plan d'assai
nissement des finances federales, a savoir le mandat d'eco
nomiser du Conseil federal et les allegements lies aux trans
ferts aux cantons, le groupe liberal tient a preciser que, dans 
ces domaines, les economies pourraient etre encore plus 
drastiques. En effet, si comme indique ci-dessus, nous revi
sions quelques textes legislatifs rediges en penode de haute 
conjoncture et si, au lieu du perfectionnisme helvetique, nous 
nous contentions de normes et standards admis au niveau 
europeen, nous arriverions sans aucun doute a realiser des 
economies plus substantielles encore. 
Participant a un colloque des Rencontres suisses il y a quel
ques semaines, le porte-parole du groupe liberal a eu le pri
vilege d'entendre M. Hans Lauri, ancien haut fonctionnaire 
de la Confederation et maintenant directeur des finances du 
canton de Berne. Celui-ci s'est exprime sur les mesures pri
ses dans le cadre cantonal, sur les audits realises et les re
mises en question de normes legislatives pretendument in
touchables. Le resultat est extraordinaire, meme si toutes les 
mesures n'ont pas encore porte leurs fruits. M. Lauri a meme 
prononce a un certain moment le terme de «gaspillage». 
Ace titre, le groupe liberal est tres de<;:u de la reponse appor
tee par le Conseil federal a sa motion 98.3169 demandant la 
revision des normes et standards definis par la Confedera
tion et par extension de leurs implications sur les f1nances 
des autres collectivites publ1ques, les cantons et les commu
nes de ce pays, voire meme pour les particuliers. Une teile 
motion ne peut etre purement et simplement classee. La re
vision des normes et des standards est un travail permanent. 
Ce qui hier correspondait aux connaissances techniques 
n'est plus une panacee aujourd'hui. 
II est certain que des gaspillages existent egalement aupres 
de la Confederation, en dehors des normes et des standards, 
mais il ne fait aucun doute qu'une meilleure coordination des 
achats par exemple pourrait ev1ter certains derapages, tout 
comme la planification des implantations des differents servi
ces. Dans ce domaine-la egalement, certains offices ou ser
vices federaux ont demenage a plusieurs reprises au cours 
des deux ou trois dernieres annees. Je tiens a dire ici que, 
comme membre de la Commission des finances, je me suis 
aper<;:u que, dans le domaine informatique, la Confederation 
depensait pres d'un milliard de francs par annee et qu'il n'y a 
aucune coordination jusqu'a ce jour dans l'achat de ce mate
rial. 
L'exercice que nous entreprenons cette annee est certes 
plus approfondi que ceux que nous avons conduits par le 
passe, mais il nous semble neanmo1ns qu'1I est encore trop 
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sommaire. Certes, nous constatons dans les nombreuses 
propositions qui nous sont soumises que les milieux concer
nes trouvent injuste de remettre en cause leurs plans et leurs 
investissements, ma1s c'est oublier que trop souvent les eco
nomies realisees ne sont que des transferts de charges a 
d'autres collectivites. C'est ainsi que M. Beguelin proposera 
de bitter les economies demandees dans les transports pu
blics. Or, dans ce doma1ne, la Confederation prendra en 
charge les investissements alors devolus aux CFF. Elle al
louera en outre les moyens financiers aux cantons en deux 
etapes: d'abord, 250 millions de francs jusqu'en 2005 - mais 
suite aux negociations bilaterales sur les transports qui se 
sont terminees cette nuit on a appris que le montan! de 
250 millions de francs serait egalement verse en 2006, voire 
meme en 2007 -, puis 500 millions de francs representant le 
tiers de la nouvelle redevance sur les poids lourds liee aux 
prestations. De cette maniere, la charge pour les cantons 
sera pratiquement nulle. Mais ou sont veritablement reali
sees les economies, puisque la charge reelle sera supportee 
par les consommateurs et l'economie par le biais de ce nou
vel impöt? 
Sur ce plan, le groupe liberal n'est que moderement satisfait, 
mais aucun de ses membres n'a fait de proposition indivi
duelle dans la mesure ou, en meme temps que les charges 
financieres supplementaires, il conviendrait de redonner aux 
cantons des competences qu'ils avaient abandonnees. A ce 
titre, nous esperons que les tractations en cours tiendront 
campte de ces voeux et que les ministres des finances can
tonaux ne se contenteront pas de tendre la main en direction 
de la Berne federale pour obtenir de nouvelles ressources, 
mais egalement des revisions legislatives qui simplifieront les 
rapports entre la Confederation et les cantons. 
Le troisieme chapitre est nettement plus complexe. En effet, 
nous esperons augmenter le niveau des recettes, notam
ment en comblant certaines lacunes fiscales inequitables. Le 
fait de redefinir la notion de commerce professionnel, de 
biens immobiliers et mobiliers, permettra de retrouver une 
certaine masse fiscale sur les gains en capital prives. II taut 
toutefois se garder de toucher a l'avenir de notre place f1nan
ciere et economique, a savoir de fiscal1ser les investisse
ments dans les nouvelles PME, PMI, ou d'empecher la re
prise d'une societe par ses cadres ou de nouveaux investis
seurs. 
Monsieur le Conseiller federal, je vous pose une question: 
j'aimerais que, lorsqu'il s'agira, dans les textes legislatifs, de 
faire une d1stinction entre la fortune privee des independants 
et leur fortune commerciale, vous donniez une reponse 
claire, afin que celle-ci figure au Bulletin officiel. En effet, de 
nombreux jeunes entrepreneurs investissent jusqu'a leur 
derniere chemise dans les nouvelles societes ou entreprises 
qu'ils creent. A ce titre, on parle souvent de capital-risque 
sous cette coupole, alors que la plupart des personnes qui 
emploient ce terme ne savent pas ce qu'il recouvre. Combien 
y a-t-il de jeunes qui ont fait appel aux capitaux de leurs pa
rents et amis pour constituer la base financiere necessaire a 
la creation d'une entreprise? Ces derniers ont certes dispose 
de leur fortune, mais ils devraient egalement pouvoir en geler 
une partie et ne pas etre imposes sur des capitaux qui, pen
dant de nombreuses annees, ne leur apporteront, dans le 
meilleur des cas, que de faibles revenus. Durant les travaux 
de la commission, nous avons obtenu les explications neces
saires de la part de l'administration, mais le groupe liberal 
aimerait que la question importante de la deduction complete 
des interets passifs de la fortune commerciale soit confirmee 
par le Conseil federal, lors du debat sur ce point. 
En ce qui concerne les limitations des deductions dans le 
deux1eme pilier de la LPP, la solution trouvee est critiquee 
par une grande partie des milieux concernes. Cependant, la 
commission a fortement reduit les inconvenients des propo
sitions de la cctable ronde». Seul le rachat des prestations 
LPP est limite, et ceci dans une proportion qui n'est certes 
pas enorme, mais permet de resoudre la grande majorite des 
cas susceptibles de se presenter. 
Pour terminer, les allegements dans le domaine des assu
rances sociales ont ete fortement attenues, alors qua le pre-

levement d'un troisieme pour cent pour les primes de l'assu
rance-chömage, ainsi que le prelevement de 1 pour cent sup
plementaire sur les salaires non assurables ont ete recon
duits. Ce volet semble donc plus presentable pour les pet1ts 
et moyens revenus. Ce compromis de derniere minute ne 
semble pas avoir satisfa1t ses principaux beneficiaires, et la 
gauche de ce Parlament ne se prive pas de presenter de 
nombreuses propositions individuelles, alors meme que leurs 
representants dans la commission ont pris l'engagement de 
moderer les pretentions de leur croupe. 
Fidele aux engagements pris, meme si toutes les mesures 
proposees, notamment dans le domaine des economies, 
sont plus souvent des emplätres sur des jambes de bois que 
de veritables sacrifices, le groupe liberal votera l'entree en 
matiere et repoussera toutes les propositions individuelles 
qui compromettraient l'equilibre de ce programme de stab1li
sation des finances federales. 

Gusset Wilfried (F, TG): Das vorliegende Stabilisierungspro
gramm zeitigt offenbar auch Folgen, die wohl eher mit dem 
Begriff «Destabilisierung» zu umschreiben sind. Wie sonst 
könnte der Bundesrat, nachdem er die Kantonsvertreter am 
«runden Tisch» mit dieser Idee nicht beglückt hatte, nach
träglich und in eigener Regie auf die Idee kommen, weitere 
Leistungsabstriche vorzunehmen, und zwar ausgerechnet im 
Bereich der Asylbetreuung durch die Kantone - und dies erst 
noch, nachdem die Kantonsvertreter am «runden Tisch» 
ausdrücklich auf die Problematik von Kürzungen im sensi
blen Asylbereich hingewiesen hatten? Erlauben Sie, dass ich 
mich hauptsächlich mit dieser Absicht befasse. 
Die Idee und die Durchsetzung der Reduktion der Tagespau
schalen im offenbar erweiterten Rahmen der Stabilisierungs
massnahmen für die Asylbetreuung von heute Fr. 18.50 auf 
neu 14 Franken könnten wohl nur als Diktat des Bundes ge
genüber den Kantonen und als Massnahme an der Realität 
vorbei verstanden werden. Der heute geltende Tagessatz 
von Fr. 18.50 erlaubt es den Kantonen gerade noch, die Asyl
suchenden einigermassen dezentral und in bevölkerungsver
träglichen Gruppen unterzubringen und zu verpflegen. Der 
Tagessatz beinhaltet die Kosten für die Betreuung, die Befra
gung, die Unterbringung und die Verpflegung sowie ein Ta
schengeld von 3 Franken pro Tag und Asylant. 
Wenn nun der heute geltende Tagessatz reduziert würde, 
müssten die Kantone Einsparungen bei den Asylsuchenden 
selbst oder bei der Unterbringung der Asylsuchenden vor
nehmen und einen steigenden Kostenanteil über den Staats
haushalt abdecken. Einsparungen bei den Asylsuchenden 
selbst könnten beispielsweise in einer Streichung des Ta
schengeldes bestehen. Für einen Raucher hiesse dies, dass 
er sich anderswo bedienen müsste. Diebstähle und Sachbe
schädigungen wären die Folge. 
Als einzige Massnahme bleibt logischerweise nur die Zusam
menlegung von Asylsuchenden in grösseren Anlagen, damit 
diese gemeinsam in grösseren Gruppen betreut und kosten
günstiger verpflegt werden können. Die Brisanz derartiger 
ccKlumpenbildungen» und deren Auswirkungen auf die Ak
zeptanz der schweizerischen Bevölkerung mit Bezug auf die 
Unterbringung von Asylsuchenden ist den zuständigen Stel
len sicher nicht erst seit Bronschhofen gegenwärtig. Die 
Leichtfertigkeit allerdings, mit der die Reduktion des Tages
satzes erwogen wird, lässt diesen Schluss beinahe zu. 
Was die möglichen Auswirkungen anbelangt, sind diejenigen 
Kosten noch nicht erwähnt worden, welche die Kantone 
heute ohnehin schon zusätzlich zu übernehmen haben. So 
bringt der Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsge
richtes, wonach für Asylsuchende bei einer ausserkantona
len Hospitalisierung die gleiche Handhabung wie für Schwei
zer Bürger gilt, unabsehbare Kosten in der gesundheitlichen 
Betreuung der Asylsuchenden mit sich. Den Mehraufwand 
für die fremdenpolizeiliche Erfassung und Bearbeitung der 
massiv angestiegenen Asylgesuche haben ebenfalls die 
Kantone zu leisten - wohlverstanden: all dies mit den bishe
rigen Fr. 18.50 pro Tag und Asylant! 
Genau in diesem Bereich wollen Sie offenbar weitere Kosten 
an die Kantone überwälzen, Herr Bundesrat. Ich erachte es 
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als grundsätzlich falsch, wenn als Folge einer largen Asylpo
litik und einer unverantwortlichen Handhabung der Einreise
kontrolle anschliessend aus Spargründen alle Gebote der 
Vernunft im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asyl
suchenden ausser acht gelassen werden. Vor rund einem 
Jahr wurde uns das Budget für das laufende Jahr mit den Ko
sten für den Asylbereich 1999 vorgelegt. Die Berechnungen 
basierten damals auf 17 000 Asylsuchenden, obwohl man 
schon damals wusste, dass diese Zahl jeglicher Realität ent
behrte. Bereits im April wurde diese Zahl folgerichtig auf 
32 000 Asylsuchende erhöht. 
Heute nun dieser heuchlerischen und meiner Ansicht nach 
dem Schweizervolk gegenüber unverantwortbaren Unge
nauigkeit mit einem Transfer der Kosten auf die Kantone und 
einer gefährlichen Belastung der Toleranzgrenze der schwei
zerischen Bevölkerung begegnen zu wollen, ist unakzepta
bel. 
Meine Damen und Herren Bundesräte: Machen Sie Ihre 
Hausaufgaben 1m Asylbereich! Lernen Sie endlich, in diesem 
Bereich vorausschauend zu beurteilen, Entscheidungen frist
gerecht zu fällen und entsprechend zu handeln! Dann erübri
gen sich derart unschöne Vertuschungsübungen und das 
Weitergeben der daraus resultierenden Kostenproblematik 
im Asylbereich an die Kantone. Stabilisierungsprogramm ja, 
aber nicht in sensiblen Bereichen zu Lasten der Kantone, un
serer Sicherheit und einer Überschreitung der Toleranz
grenze der Schweizer Bevölkerung im Asylbereich! 

Meier Samuel (U, AG): Die LdU/EVP-Fraktion hat sich seit eh 
und je für die Sanierung des Bundeshaushaltes stark ge
macht und eingesetzt. Ich erinnere daran, dass meine Frak
tion in den letzten Jahren die Voranschläge mit dem Auftrag 
an den Bundesrat zurückweisen wollte, die Bundesdefizite zu 
reduzieren. Ich erinnere ausserdem daran, dass unsere 
Fraktion auch die Vorlage «Haushaltziel 2001 » vorbehaltlos 
unterstutzt hat. 
Unsere Fraktion beurteilt die im Stabilisierungsprogramm ge
machten Vorschläge im Grundsatz positiv. Sie beurteilt sie im 
Bewusstsein, dass Einsparungen nötig sind und damit auch 
Verzicht angesagt ist. Unsere Fraktion ist nicht an die Be
schlüsse des «runden Tisches» gebunden. Wir sind somit 
frei, die einzelnen Massnahmen zu beurteilen. Vielmehr sind 
es die Teilnehmer des «runden Tisches», die die Verantwor
tung für diesen Gesamtkompromiss tragen, der jetzt zu fin
den ist. 
Das Stabilisierungsprogramm 1st eigentlich auch recht ty
pisch für die Ergebnisse von Gesprächen unserer Regie
rungsparteien, und zwar in folgendem Sinn: 
1. Einsparungen werden dort gemacht, wo sie möglichst 
rasch zu realisieren sind. 
2. Es wird eine politische Symmetrie angestrebt, und das aus 
parteipolitischen Prestigegründen. 
3. Die Auswirkungen der Kürzungen sind sehr oft unklar, 
siehe SBB. 
Das sind einige typische Punkte, die dieses Stabilisierungs
programm kennzeichnen. 
Zum Programm selber: Das Stabilisierungsprogramm krankt 
unserer Auffassung nach an zwei Schwächen. 
1. Es gibt zu viele Einsparungen, die allein auf das Jahr 2001 
ausgerichtet sind. Später fallen diese Ausgaben aber erneut 
an, diese Ausgaben kommen wieder. 
2. Das Stabilisierungsprogramm enthält - ich nenne es so -
Scheineinsparungen, die lediglich auf dem Papier bestehen 
und keine eigentlichen Einsparungen darstellen. 
Zum ersten Punkt: Mit Einsparungen, die nur darauf ausge
richtet sind, das Sparziel 2001 zu erreichen, kann eine dau
erhafte Sanierung der Bundesfinanzen nicht erreicht werden. 
Dazu gehören, wie schon gesagt, die Einsparungen bei der 
Infrastruktur der SBB. Der Bund kürzt seine Beiträge an die 
SBB in der Absicht, dass die SBB entsprechende Einsparun
gen realisieren und selber vornehmen. Betrachtet man aber 
die bisherige Entwicklung, so ist entweder das Sparpotential 
bei den SBB nicht so gross, wie behauptet wird, oder es fehlt 
die Fähigkeit, dieses Sparpotential auszunützen. Mit anderen 
Worten: Es besteht die Gefahr, dass das SBB-Defizit um je-
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nen Betrag zunimmt, um den das Bundesdefizit abnimmt. Die 
SBB können dann auch die Darlehen des Bundes nicht mehr 
zurückzahlen, die sie ja jedes Jahr erhalten. Der Bund wird 
dann diese Darlehen irgendwann einmal abschreiben müs
sen. Das Fazit ist das folgende: Wir verkleinern zwar das De
fizit im Jahr 2001, programmieren aber zugleich höhere Aus
gaben im Jahr 200X, also später. Es stellt sich hier schon die 
Frage, wie der Bundesrat erreichen will, dass die SBB die 
Einsparungen wirklich realisieren und umsetzen. 
Zum zweiten Punkt, zu den Scheineinsparungen: Als Bei
spiel dienen hier die Kürzungen im Asylbereich. Im Asylbe
reich sollen 406 Millionen Franken im Jahr 2001 gespart wer
den. Die Asylausgaben sind aber ausgesprochen schwer zu 
planen und zu budgetieren. Das wissen Sie. Die effektiven 
Ausgaben hängen von der Zahl der Asylsuchenden ab, und 
da liegt man bei den Einschatzungen sehr schnell um 100 
oder 200 Millionen Franken daneben. Einsparungen im Asyl
bereich sind eindeutig «fiktive» Einsparungen. Es ist unseres 
Erachtens unseriös, mit diesen fiktiven Einsparungen an
dere, nicht vorgenommene Einsparungen in diesem Stab1l1-
sierungsprogramm kompensieren zu wollen. 
Eine Bemerkung zu alternativen Sparvorschlägen: Natürlich 
kann man glauben, dass wir hier in diesem Saal alles zu ge
niessen haben, was vom «runden Tisch» auf den Tisch des 
Parlamentes kommt. Trotzdem stellt sich die Frage, ob das 
Eidgenössische Finanzdepartement selber nicht noch alter
native Sparvorschläge auf Lager hat, die es anbieten kann. 
Ich weise lediglich darauf hin, dass der ganze Bereich Land
wirtschaft ungeschoren an diesem Sparprogramm vorbeige
kommen ist. Dabei ist doch die Landwirtschaft ein Bereich, in 
dem man die eine oder andere runde Summe finden könnte. 
Die Subventionen: Das Programm beschränkt sich auf soge
nannte grosse Brocken. Aber bei den Bagatellsubventionen 
ist meines Erachtens noch ein erhebliches Sparpotential ver
steckt. 
Zur Schuldenbremse: Die Schuldenbremse ist auf das Jahr 
2001 angekündigt. Die Vernehmlassung ist bereits abge
schlossen, aber warum wartet man weiterhin zu mit der Bot
schaft? Ich befürchte, dass wir auch mit der Schuldenbremse 
wieder in arge Zeitnot geraten werden. 
Zusammenfassend: Ich stelle fest, dass rund 800 Millionen 
Franken dieses Stabilisierungsprogrammes keine dauerhaf
ten Einsparungen garantieren. Sie dienen bloss dazu, das 
Erreichen des Zwischenziels zu ermöglichen. Dieses Zwi
schenziel macht aber nur dann Sinn, wenn es eine solide Ba
sis darstellt, von der aus man weiter an der Sanierung arbei
ten kann. Der grosse Befreiungsschlag ist also das Stabilisie
rungsprogramm 1998 nicht. Es enthält echte Sparmassnah
men, das sei zugegeben, aber es enthält weniger als die 
Etikette vermuten lässt. 
In der Gesamtbeurteilung betrachtet unsere Fraktion das 
Stabilisierungsprogramm als Schritt in die richtige Richtung, 
aber es macht eben nur dann Sinn, wenn weitere Schritte fol
gen. Diese Schritte müssen rasch erfolgen, wenn wir nicht 
schon bei der Rechnung 2001 die Note «ungenügend» erhal
ten wollen. 
Unsere Fraktion stimmt dem Stabilisierungsprogramm 1998 
zu. 

Keller Rudolf (D, BL): Es gibt auf dieser Welt Ungerechtigkei
ten zuhauf. Auch in diesem Sparprogramm finden sich noch 
und noch Posten, die man aus diesem oder jenem Grund 
nicht hätte kürzen sollen oder dürfen, also Ungerechtigkeiten 
im eigentlichen Sinn. 
Heute stellen wir fest, dass nun eine Vorlage auf dem Tisch 
ist, bei der alle dran glauben müssen und bei welcher alle Ab
striche akzeptieren sollten. Es ist bemerkenswert, dass im 
Rahmen der Kommission auf das Einreichen von Minder
heitsanträgen verzichtet wurde. 
Wir bitten deshalb alle Ratsmitglieder, sämtliche Einzelan
träge, die gestellt wurden, abzulehnen, damit nicht das ganze 
Konsolidierungspaket gefährdet wird. 
Immerhin ist es bereits gelungen, den Voranschlag 1999 auf 
ein Defizit von rund 4 Milliarden Franken zu drücken, und mit 
den angestrebten Beschlüssen soll in den nächsten Jahren 
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nochmals eine Entlastung von rund 2,8 Milliarden Franken 
stattfinden. 
Anlässlich der mündlichen Konsultation haben wir Schweizer 
Demokraten dem Bundesrat für dieses Vorhaben unsere Un
terstützung zugesagt. Wir bleiben bei unserer Zusage, denn 
wir haben seit 1991 immer wieder Rückweisungsanträge 
zum Budget eingereicht. Darum können wir heute, wo end
lich einmal griffigere Massnahmen vorliegen, nicht kneifen, 
sonst wären wir politisch schlicht unglaubwürdig. Wir müssen 
dabei bleiben, auch wenn uns beispielsweise die Weiterfüh
rung des dritten Lohnprozentes für die Arbeitslosenversiche
rung ganz und gar nicht in den Kram passt. In Tat und Wahr
heit ist dieses dritte Lohnprozent eine Steuererhöhung; den 
ständig neuen Steuererhöhungen stehen wir sehr skeptisch 
gegenüber. 
Andererseits plädiert die demokratische Fraktion dafür, dass 
die Steuerkontrolle merklich verstärkt wird. Wir wollen, dass 
überall dort, wo Steuerhinterziehung und/oder Steuertricks 
vermutet werden, der Staat wirklich die Mittel in die Hände 
bekommt, um wirksam eingreifen zu können. Diese Mass
nahme brächte tendenziell eher höhere Einnahmen und 
müsste sicher als Aktivposten verbucht werden. Darum 
sollte man bei der Steuerkontrolle unbedingt noch aktiver 
werden. 
Positiv überrascht sind wir vom Antrag der Kommission, im 
Asylwesen im Jahr 1999 immerhin 69 Millionen Franken, für 
das Jahr 2000 beachtliche 283 Millionen Franken und für 
2001 gar 406 Millionen Franken einzusparen. Als ich vor ei
nem Jahr namens der SD ähnliche Anträge gestellt habe, war 
nur eine kleine Minderheit in diesem Saal bereit, solche Ein
sparungen zu unterstützen. Heute hat sich aber doch die Er
kenntnis durchgesetzt, dass unser Land vor allem deshalb 
unter einer starken Asyleinwanderung leidet, weil wir eine zu 
feudale Unterstützung bieten und sich das weltweit herumge
sprochen hat. 
Mit der Genugtuung, in der Asylpolitik auf dem richtigen Weg 
zu sein, nehmen wir diesen Kommissionsbeschluss und den 
politischen Schwenker weiter Teile der bürgerlichen Parteien 
zur Kenntnis. Man staunt dabei, was der Unmut grosser Be
völkerungskreise alles bewirken kann; aber es ist erfreulich. 
Ob diese Massnahme dann wirklich greift, wollen wir noch 
sehen. Wir zweifeln aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
daran, aber wir lassen uns gerne im positiven Sinn überra
schen. 
Dass bei den Militärausgaben so stark gespart wird wie vor
geschlagen, müssen wir wohl schlucken. Es stellt sich dabei 
aber immer mehr die Frage: Wollen wir überhaupt noch eine 
Armee, und wenn ja, welche? Wenn weiter so gespart wird, 
wird das Parlament über kurz oder lang nicht darum herum
kommen, sich diese Grundsatzfrage zu stellen. 
Dem Stabilisierungsprogramm 1998 stimmt die demokrati
sche Fraktion zu, und wir rufen alle in diesem Saal dazu auf, 
dasselbe zu tun. Es wäre verantwortungslos, den kommen
den Generationen einen noch höheren Schuldenberg zu hin
terlassen. Wir werden darum also auch Kürzungen mittra
gen, zu denen wir sonst gar nicht stehen könnten. Es ist für 
uns einfach wichtig, dass man jetzt einmal einen Kontrapunkt 
setzt. 

Strahm Rudolf (S, BE): Wie unsere Fraktionspräsidentin ge
sagt hat: Wir stimmen zu. Ich muss hier z. B. Frau von Feiten, 
die sich jetzt neu positionieren muss, sagen: Die Zustimmung 
zu diesem Sparpaket ist für die soziale Schweiz das kleinere 
Übel. 
1. Die Kürzung der Beiträge des Bundes an die Krankenver
sicherungsprämien wurde bereits im Frühjahr beseitigt. 
2. Die Ausgabenkürzungen für die Leistungen an die Arbeits
losen wurden gegenüber dem ursprünglichen Paket halbiert; 
gleichzeitig wird die Finanzierung der Arbeitslosenversiche
rung weiterhin gesichert. 
3. Die Ausgabenkürzungen bei der AHV werden völlig gestri
chen; die Teuerungsanpassung für die Rentnerinnen und 
Rentner werden gerettet. 
Das ursprünglich unsoziale Kürzungspaket ist weniger unso
zial gemacht worden. 

Wir müssen auch Kröten schlucken: beim öffentlichen Ver
kehr, beim Regionalverkehr, bei der Berufsbildung, auch bei 
den Stipendien, bei denen wir die dauernde Kürzung der 
Bundesbeiträge für falsch halten. Es sind alles Bereiche, bei 
denen die Kantone zuständig sein sollten, und ich bitte hier 
die Berichterstatter und den Bundesrat, sich über die Pflicht 
der Kantone auszusprechen. Die Kantone bekommen 
600 Millionen Franken, dann 800 bis 900 Millionen Franken 
mehr vom Bund, damit sie diese Lücken auffüllen. Ich bitte 
Sie, dass Sie sich auch dazu aussprechen. 
Was wir weiter unschön finden, schon in der Grundanlage 
des Paketes: Kein Franken wird bei den landwirtschaftlichen 
Subventionen gekürzt. Wir wollen die Direktzahlungen an die 
Bauern nicht kürzen - das ist eine soziale Frage-, aber dass 
auch nach der «Agrarpolitik 2002», nach der Reform, jährlich 
900 Millionen Franken für die Käse- und Überschusswirt
schaft verschwendet werden, ist nicht tolerierbar. 
Ein Wort zur Steuerseite: Es ist unschön - ich habe das jetzt 
in der Kommission selber erlebt-, wie sich eine Mehrheit der 
Bürgerlichen um die Steuergerechtigkeit foutiert und die bun
desrätlichen Vorschläge einfach gebodigt hat. Es ist fast 
peinlich, wie persönlich direktbetroffene Steueranwälte in der 
Kommission mit dem Bundesrat zweimal zwei Stunden bei 
der Kapitalgewinnbesteuerung um den Begriff des geschäfts
mäss1gen Handels feilschen konnten und dabei nur ihre eige
nen persönlichen Interessen im Auge hatten. Es ist auch un
schön, wie die private Assekuranz im Vorfeld um die von ihr 
systematisch ausgenutzten Steuerschlupflöcher für die Rei
chen gefochten hat. 
Dieses Paket ist für uns akzeptabel; ich stehe dahinter, aber 
ich sage Ihnen, weshalb wir keine Freudensprünge machen 
und was stossend bleibt: Auch mit diesem Paket wird bei den 
Arbeitslosen gespart, bei den Lehrlingen wird gespart, bei 
den Regionalbahnen wird gespart - und auf der anderen 
Seite können «Börsenrider» wie die Herren Ebner und Bio
eher und Konsorten in wenigen Wochen viele hundert Millio
nen Franken Kapitalgewinne erwirtschaften. Durch Umgrup
pierung ertragsstarker Firmen wie Alusuisse und Lonza kön
nen sie industrielle und technologische Substanz in diesem 
Land zerstören, diese Substanz ins Ausland verscherbeln, 
durch Arbeitsplatzabbau dem Staat wiederum Arbeitslose 
und Sozialkosten überwälzen - und selber zahlen sie am 
Schluss die Milliardenbeträge an die sozialen Lasten, die sie 
damit dem Staat überbürden, nicht! Dieser gesellschaftliche 
Skandal bleibt bestehen, und er wird nicht beseitigt. 
Auch wenn wir zustimmen, verspreche ich Ihnen: Wir werden 
nicht aufhören, auf diesen Skandal aufmerksam zu machen, 
und wir werden Sie weiterhin damit behelligen! 

Bührer Gerold (R, SH): Aus parlamentarischer Sicht mag 
man dem Mechanismus des «runden Tisches» etwas «Ge
heimratshaftes» andichten - Kollegin Grendelmeier ist jetzt 
nicht mehr da. Ich habe jedoch Mühe mit solch negativen At
tributen. Wir waren und sind finanz- und auch staatspolitisch 
in einer ausserordentlichen Situation. In einer ausserordent
lichen Situation müssen wir auch den Willen zu einer ausser
ordentlichen Vorgehensweise haben. 
Dieser Konsens, dieses zusammenraufen am «runden 
Tisch», das sich dann auch in der Kommission niederge
schlagen hat, besteht im Bestreben, diese Finanzen endlich 
in den Griff zu kriegen, wie wir das schon lange versprochen 
haben. Unsere Fraktion steht daher hinter diesem Verständi
gungswerk. Wir stehen hinter diesem nach langwierigem 
Ringen zustande gekommenen Kompromiss. 
Ein Kompromiss kann nie allen gerecht werden. Auch von 
unserer Seite wären da und dort Minuspunkte anzubringen. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass dieses Kompromisswerk 
staats-, wirtschafts- und finanzpolitisch unter dem Strich ak
zeptabel, ein Schritt in eine Richtung ist, die wir unterstützen. 
Staatspolitisch ist der Kompromiss notwendig, weil nur ge
sunde Finanzen das Verhältnis zwischen Bürger und Staat 
auf ein gutes Fundament stellen können. 
Wirtschaftspolitisch ist der Kompromiss akzeptabel, weil wir 
nicht mit dem Hinausschieben der Sanierung Arbeitsplätze 
schaffen, sondern nur, wenn wir Vertrauen schaffen, dass die 
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Steuerlawine nicht laufend weiterrollt. Nur dadurch werden 
Konsumenten wieder konsumieren und Investoren investie
ren; nur damit schaffen wir Arbeitsplätze. 
Aus finanzpolitischer Sicht kann man dem Paket mit Fug und 
Recht eine gewisse Einseitigkeit anlasten. Einer der grossen 
Ausgabenbereiche, der Sozialbereich mit gegen 30 Prozent 
der Gesamtausgaben und mit den höchsten Zuwachsraten in 
den letzten Jahren, ist weitestgehend verschont worden. Wir 
können aber dennoch auch finanzpolitisch ja sagen, weil der 
Bundesrat und das Parlament mit klaren Kommissionsaufträ
gen in die Pflicht genommen werden. Für uns ist daher die 
Zustimmung zu den Kommissionsmotionen eine unabding
bare Voraussetzung, dass wir bei unserem Ja zu diesem Pa
ket bleiben: 
1. Im Bereich des Asylwesens gilt es, mit Massnahmen, die 
der Bundesrat 1999 vorzulegen hat, das Ziel des « runden Ti
sches» von einer Milliarde Franken als Plafond anzustreben 
und nicht zu Makulatur werden zu lassen. 
2. Es geht darum - es ist bereits erwähnt worden -, dass die 
Belastung mit dem dritten Lohnprozent für die Arbeitslosen
versicherung - wir haben dem aus Solidaritätsgründen zuge
stimmt - nach 2003 mittels Sparmassnahmen endlich besei
tigt werden kann. 
3. Bei der Motion bezüglich des Teuerungsausgleichs bei 
AHV-Renten (98.3524) geht es darum, dass diese Problema
tik im Zusammenhang mit der 11. AHV-Revision angegan
gen wird. 
Zur Steuerpolitik: Wir haben nicht nichts getan! Wir haben mit 
der Gewährung des dritten Arbeitslosenversicherungspro
zentes und mit der Deplafonierung beim zweiten ALV-Pro
zent 2,2 Milliarden Mehreinnahmen akzeptiert. Herr Strahm 
und Frau Hafner, wir sind nicht vor Steuerungerechtigkeiten 
zurückgewichen. Wir haben dort, wo sachlich begründbare 
Steuerlücken vorhanden waren, zum Handeln Hand gebo
ten. Ich erinnere erstens an eine Beschränkung des Zinsab
zuges, zweitens an eine klare Regelung bezüglich der Ge
werbsmässigkeit der Kapitalgewinne, drittens an die Alters
limite bei den Einmaieinlagen. Beim Rest hingegen, der als 
Steuerlücke dargestellt wurde, hat sich herausgestellt, dass 
sachlich gar keine Steuerlücke vorhanden ist. Hätten wir dem 
Rest - sprich: einer stärkeren Besteuerung der Kapitalaus
zahlungen oder einer Begrenzung der BVG-Einkommen und 
-Leistungen - zugestimmt, hätten wir sogar eine neue Steu
erungerechtigkeit in Kauf genommen. 
Ich bin darüber erstaunt, wenn Kollege Strahm heute in 
Kenntnis der Fakten erklärt, wir seien vor Steuerungerechtig
keiten zurückgewichen. Er kennt die Zahlen. Hätten wir bei 
der Kapitalauszahlung der zweiten Säule einer massiven 
Mehrbelastung zugestimmt, hätte dies dazu geführt, dass -
wenn Sie die Vermögens- und die Vermögensertragssteuer 
bei Kanton und Bund zusammenrechnen - eine Schlechter
stellung gegenüber der Variante Rente eingetreten wäre. Wir 
hatten die legitime Wahlmöglichkeit der Versicherten be
schnitten. Das können Sie von uns beim besten Willen nicht 
erwarten. 
Wenn Sie laufend mehr Steuern wollen, tun Sie dies offen 
und treten Sie, wie wir das von Ihnen gewohnt sind, für mehr 
Steuern ein! Aber wir lassen uns nicht unter dem Deckmantel 
sogenannter Steuerlücken mehr Steuern unterjubeln. 
Alle, links und rechts, sprechen von Arbeitsplätzen und von 
Wachstum. Mir ist keine Volkswirtschaft bekannt, die mit lau
fend mehr Steuern Arbeitsplätze und Wachstum schafft. Ich 
möchte Ihnen von der Linken den Finanzminister von Tony 
Blair in Erinnerung rufen. Dieser hat letzte Woche in der «Fi
nancial Times» gesagt, Steuern zu kürzen sei der Weg, um 
Jobs zu schaffen. Nehmen Sie diese Lektion des Finanzmi
nisters von Tony Blair, nehmen Sie endlich die weltweiten fi
nanzwirtschaftlichen Fakten zur Kenntnis. Wir sind nicht be
reit, unter dem Stichwort Steuerlücken laufend die Steuer
schraube anzuziehen und somit die Arbeitslosigkeit zu erhö
hen und das Wirtschaftswachstum zu schwächen. 
zusammenfassend: Die FDP-Fraktion unterstützt dieses 
Kompromisswerk. Es ist ein Kompromisswerk, das insge
samt staatspolitisch einen richtigen Schritt darstellt, wirt
schaftspolitisch Konsumenten und Investoren die Angst vor 
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neuen Steuererhöhungen nimmt und daher finanz- und wirt
schaftsverträglich ist. 

Hafner Ursula (S, SH): Herr Bührer, ist Ihnen auch bekannt, 
dass in den Augen von Tony Blair Bildung das Wichtigste ist 
und dass die Arbeitslosigkeit auch sehr viel mit einem 
schlechten Bildungsstand zu tun hat? Wie können Sie es mit 
dieser Erkenntnis vereinbaren, dass im Stabilisierungspro
gramm auch bei der Bildung gespart wird? 

Bührer Gerold (R, SH): Ich kann dieser Leitidee Ihres engli
schen Parteifreundes nur zustimmen. Damit habe ich kein 
Problem. Wir haben in diesem Sanierungsprogrammfinanz
politisch bewusst keine Einschnitte vorgenommen, die bil
dungspolitisch einen Rückschritt bedeuten. Die Einschnitte, 
die wir sowohl bei den Stipendien als auch bei der Berufsbil
dung gemacht haben, sind so bemessen, dass sie die Lei
stung an der Front nicht tangieren werden. 

Durrer Adalbert (C, OW): Der «runde Tisch» hat nach meiner 
Einschätzung wesentlich dazu beigetragen, das Volk und 
Stände von der Notwendigkeit des «Haushaltzieles 2001 » 
überzeugt werden konnten. Er wurde als Beweis dafür ge
wertet, dass die Politik fähig sei, politischen Zielen und Ab
sichtserklärungen auch Taten folgen zu lassen. Es geht also 
heute mit der Verabschiedung des Stabilisierungsprogram
mes darum, das Vertrauen der Bevölkerung in den Bundes
rat und den grossen Teil des Parlamentes zu rechtfertigen, 
dass sie in der Lage sind, den Finanzhaushalt zu sanieren. 
Ich bin überzeugt, das Volk schaut uns heute, morgen und 
übermorgen auf die Finger. 
Als Teilnehmer am «runden Tisch» - ich hatte dort als Partei
präsident teilzunehmen - bin ich mir bewusst, dass wir das 
Parlament und die Fraktionen nicht auf dessen Ergebnisse 
verpflichten können. Ich verstehe durchaus auch die Parla
mentarier, die den eingeschlagenen Weg kritisieren, die ihn 
bemängeln und sagen, das Ganze laufe eigentlich an den In
stitutionen vorbei. Der eingeschlagene Weg muss die abso
lute Ausnahme bleiben; das ist für mich auch die Lehre aus 
dieser Übung. Trotzdem rechtfertigt es das am «runden 
Tisch» ausgehandelte Resultat, dem Programm letztlich zu
zustimmen; es war der einzig mögliche Konsens. 
Ich war von Abis Z bei diesen Verhandlungen dabei. Alle Ak
teure am Tisch mussten Haare lassen und Kröten schlucken, 
wie schon gesagt wurde. Die Kritiken und Schläge sind nicht 
ausgeblieben - übrigens auch in den eigenen Reihen nicht; 
ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen. Für mich ist aber 
völlig klar, dass ein Herausbrechen einzelner Elemente oder 
das Hinzufügen neuer Elemente zum Zusammenbruch des 
sehr labilen Gebildes dieses Stabilisierungsprogrammes füh
ren müsste. 
Wer jetzt beispielsweise wieder die Landwirtschaft ins Spiel 
bringen will, spielt mit dem Feuer; das muss klar festgestellt 
werden. Wir haben das schon in einer Subkommission und in 
der Plenarkommission des «runden Tisches» behandelt und 
sind dort ganz klar zum Ergebnis gekommen, dass wir der 
Landwirtschaft in letzter Zeit genug zugemutet haben. Ge
währen Sie doch den vielen landwirtschaftlichen Familien 
jetzt die nötige Luft, um sich auf «AP 2002» einzurichten; die 
Umstellung wird noch hart genug sein. Warum nimmt man 
diesen Menschen noch die letzte Zuversicht, die sie dem 
Staat gegenüber haben? 
Herr Strahm, ich verstehe auch die Aufregung nicht, die Sie 
wieder an den Tag gelegt haben. Ich muss in Erinnerung ru
fen: Die SP hat im September die AHV-Auffang-lnitiative un
terstützt, hat sich also insofern eigentlich als erste vom 
Grundkonsens des «runden Tisches» entfernt. Sie themati
sieren jetzt wieder die Steuern, haben aber das Ergebnis in 
der vorberatenden Kommission mitgetragen und das Proto
koll unterzeichnet. Deshalb verstehe ich nicht, was das jetzt 
soll. 
Ich bin dafür, dass Sie das in der Öffentlichkeit thematisieren. 
Wir werden dann die Ihrerseits vertretene überrissene So
zialpolitik thematisieren. So geht das politische Spiel, und die 
Demokratie wird am Schluss entscheiden. 
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Etwas, das mich aber vor allem im Zusammenhang mit dem 
«runden Tisch» beschäftigt, ist der Verhaltenskodex, den wir 
eigentlich vereinbart hatten. Ich bin mir bewusst: Dieser Ver
haltenskodex ist nicht Gegenstand des Beschlusses, den wir 
hier zu fassen haben. Der Verhaltenskodex beinhaltet das 
Moratorium hängiger parlamentarischer Initiativen, die Volks
initiative «Wohneigentum für alle», die fiskalische Kompen
sation einer allfälligen Abschaffung der Umsatzabgabe und 
das Mehrwertsteuergesetz. Aber obwohl wir vereinbart hat
ten - natürlich auch bezogen auf die Hauseigentümer-Initia
tive -, dass wir im Moment keine politischen Bestrebungen 
unterstützen würden, die den Bund auf der Einnahmenseite 
schwächen würden, stellen wir nun fest, dass sich immer 
mehr Akteure auch des «runden Tisches» von diesem Ver
haltenskodex absetzen. Das ist etwas, das mich beschäftigt, 
ich habe es gesagt. Die SP hat es schon mit der AHV-Auf
fang-lnitiative gemacht, andere machen es jetzt wieder bei 
der Volksinitiative «Wohneigentum für alle». 
Ich betone: Wir von der CVP tragen dieses Stabilisierungs
programm grundsätzlich mit. Ich fühle mich aber mit meinen 
Kollegen, die mich am «runden Tisch» begleitet haben, na
türlich in Zukunft nur noch insoweit an diesen Verhaltensko
dex gebunden, als das auch für die anderen Akteure gilt. Wir 
sind nicht bereit, uns in kommenden Volksabstimmungen zu 
engagieren und für die Finanzpolitik von Bundesrat Villiger 
und des Gesamtbundesrates die Fahne hochzuhalten, wenn 
uns die anderen - auch bürgerlichen - Partner im Stich las
sen. So lassen wir uns im sensiblen Bereich des Eigentums, 
der mir sehr teuer ist, nicht über den Tisch ziehen. 
Ich muss Ihnen sagen: Für mich als Teilnehmer des «runden 
Tisches» war es auch schwierig, gegen diese Initiative zu 
sein. Ich bin Mitglied des Schweizerischen Hauseigentümer
verbandes. Meine politische Philosophie ist sehr dem Eigen
tum verpflichtet. Ich habe mich aber in einer Gesamtabwä
gung so entschieden. Aber wenn sich da jetzt Schritt für 
Schritt einzelne Leute immer mehr entfernen - auch Ver
bände tragen sich offenbar mit diesem Gedanken -, möchte 
ich heute schon ankündigen, dass ich mir das Recht vorbe
halte, hier meine eigene Politik zu machen; auch die CVP
Fraktion und unsere Partei behalten sich das vor. 
Ich komme wieder zum Stabilisierungsprogramm zurück und 
empfehle Ihnen, das Programm in dieser Form zu verab
schieden, ohne irgendwelchen abweichenden Anträgen zu
zustimmen. 

Fasel Hugo (G, FR): Die grüne Fraktion wird für Eintreten 
stimmen. Frau Genner hat vorher die Überlegungen der grü
nen Fraktion dazu begründet. Ich möchte meine Ausführun
gen auf die Motionen der Stabiko konzentrieren, weil diese 
neu hinzugekommen sind und bei den Entscheidungen, die 
wir im Rahmen dieses Stabilisierungsprogrammes zu treffen 
haben, etwas Wesentliches darstellen. Vor allem möchte ich 
kurz auf die Wirkung dieser Kommissionsmotionen hinwei
sen. 
In der Motion 98.3524 ist vorgesehen, die AHV wieder hin
einzunehmen - mit 200 Millionen Franken. Mit der Mo
tion 98.3523 sind Massnahmen vorgesehen, im Asylbereich 
400 Millionen Franken einzusparen, obwohl das Thema nicht 
beherrschbar sein wird und die Kosten wahrscheinlich ein
fach auf die Kantone verlagert werden. 
Anschliessend haben wir zwei Motionen aus dem Arbeitslo· 
senversicherungsbereich (98.3525 und 98.3526). Das dritte 
Lohnprozent soll definitiv beseitigt werden. Auf der Ebene 
von zwei Prozent wird eine Revision verlangt -wiederum mi· 
nus 2,2 Milliarden Franken. 
Wenn wir die finanzielle Wirkung dieser Motionen zusam
menzählen, dann stellen wir fest, dass das Stabilisierungs
programm, das am «runden Tisch» in die Wege geleitet wor
den ist, einzig und allein ein Prolog zu dem ist, was jetzt über 
diese vier Motionen erst ins Haus geschneit kommt. Deren 
Wirkungen sind viel nachhaltiger, und vor allem sind sie völlig 
unausgewogen und einseitig: Sie betreffen einzig und allein 
den Sozialbereich; Ausgewogenheit 1st nirgends zu finden. 
Wenn ich die Motion 98.3525, Sanierung der Arbeitslosen
versicherung, betrachte, an deren Ursprung Herr Blocher 

steht, möchte ich in diesem Zusammenhang einige Punkte 
festhalten: 
Erste Feststellung: Kaum ist Herr Blocher hier am Redner
pult, appelliert er an die Volksrechte und an den Respekt vor 
Volksentscheiden. In seiner Motion steht, der Bund solle sich 
aus der Finanzierung der Arbe1tslosenvers1cherung durch 
A-fonds-perdu-Beiträge zurückziehen. Genau dies hat das 
Volk gerade umgekehrt entschieden: Es hat gesagt, der 
Bund darf sich aus diesem Bereich nicht zurückziehen. Das 
Volk hat entschieden, Herr Blocher respektiert es nicht. 
Zweite Feststellung - weil mich einige Ausführungen seiner
seits doch sehr überrascht haben: Er hat darauf hingewie
sen, je höher die Steuerquote eines Landes sei, um so höher 
sei auch dessen Arbeitslosenrate. Wer solches behauptet, 
den muss - so kann nur vermutet werden - eine gewisse 
Verblendung gegenüber wirtschaftlichen Fakten befallen ha
ben. Tatsache ist, dass überall dort, wo die Arbeitslosigkeit 
gestiegen ist, in gleicher Bewegung die Ausgaben in den So
zialversicherungen gestiegen sind. Dies hat zu einer höheren 
Steuerquote geführt. Der Zusammenhang ist also gerade 
umgekehrt. 
Schliesslich ist es mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass 
die gleiche Person gesagt hat, mit dem dritten Lohnprozent 
ziehe man den Bürgerinnen und Bürgern 2 Milliarden Fran
ken aus der Tasche. 
Ich sage die folgenden Sätze nicht für den Saal, sondern für 
die Öffentlichkeit, weil wir - das muss die SVP entgegenneh
men - als Politiker auch die Aufgabe haben, einige Dinge of
fen zu sagen: Die gleiche Person, Christoph Blocher, hat 
dazu beigetragen, dass die Alusuisse verkauft wird; daran 
wird er einige Millionen - Berechnungen haben ergeben: 
über 100 Millionen Franken - verdienen. Wer zieht wem das 
Geld aus der Tasche? Gleichzeitig werden mit dem Verkauf 
Arbeitsplätze gefährdet, und Entlassungen sind vorprogram
miert. Der gleiche Herr kommt hier in den Saal und will die Ar
beitslosenversicherung kürzen. Das ist eine Verhöhnung von 
Menschen! 
Ich bitte Sie, diese Motionen abzulehnen. 

Bore! Francois (S, NE): Defense de l'emploi, poursuite de 
l'aide aux chömeurs, defense de l'Etat social, c'etaient les ob
jectifs des socialistes et des syndicalistes lorsqu'ils se sont 
rendus a la «table ronde» pour discuter d'un projet qui n'etait 
pas le leur, mais qu'ils voulaient contribuer a ameliorer dans 
le cadre d'intenses et difficiles negociations. 
Nous pouvons considerer que nos objectifs ont ete atteints, 
que le projet est equilibre. C'est la raison pour laquelle le 
groupe socialiste a vote a l'unanimite - il est vrai avec des 
abstentions - pour l'entree en matiere sur ce projet. 
Chapitre emploi et conjoncture: ce paquet, c'est important, 
n'a pas d'effets negatifs sur la conjoncture. Tout d'abord, il 
taut le voir dans son contexte. Certes, 500 millions de francs 
de depenses sont transferes aux cantons. Mais, en parallele, 
les cantons recoivent de l'argent de la Banque nationale, re
cevront de l'argent de la RPLP. Au total, ils recevront plus 
qu'avant. Des lors, on ne peut pas pretendre que ce paquet 
va encourager les cantons a diminuer les depenses publi· 
ques. Effet donc positif pour la conjoncture. 
En matiere de transports publics, il est vrai qu'en moyenne 
150 millions de francs pendant trois ans seront demandes 
aux CFF. C'est justement la periode ou 1,5 milliard de francs, 
dix fois plus, seront investis gräce au vote positif de diman
che dernier. Des lors, vu las proportions, on peut dire qua 
c'est dans un contexte positif d'investissements pour las 
transports publics que nous nous trouvons. 
Enfin, le militaire: il y aura moins d'investissements. Cela 
peut avoir quelques effets sur la conjoncture, cela ne nous 
derange pas particulierement. Je rappellerai par ailleurs que 
les investissements militaires sont souvent des achats a 
l'etranger, qui toucheront donc peu la situation economique a 
l'interieur de notre pays. 
L'aide aux chömeurs: les propositions initiales du Conseil fe· 
deral de decembre 1997 etaient inacceptables. Toute une 
serie de propositions de la droite, qui se trouvent dans le 
pipe-line parlementaire, etaient inacceptables. Elles ont ete 
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refusees dans le cadre des negociations de la «table ronde», 
et l'essentiel maintenant a ete decide. Nous continuerons de 
financer pour deux milliards de francs, par le pour cent sup
plementaire pendant cinq ans, la caisse d'assurance-chö
mage, ce qui nous permettra de garantir des prestations de 
qualite et pour les memes durees que jusqu'ici. Cela nous pa
raTI essentiel qu'en tout cas, pour les cinq annees a venir, on 
ne mette pas en peril la situation du fonds de compensation 
de l'assurance-chömage. C'est un point important, si ce n'est 
essentiel, des negociations qui ont eu lieu, et de ce pro
gramme d'assainissement. 
Les assurances sociales maintenant: l'AVS, finalement, ne 
sera pas touchee. Certes, c'est notre reaction par rapport a 
un blocage de la droite contre la lulle contre les lacunes fis
cales. Certains ont dit: «Mais, cette non-adaptation des ren
tes n'est que repoussee a quelques annees.» Evidemment, 
tout debat politique continue, mais notre position restera la 
meme: nous n'accepterons jamais qu'il y ait des sacrifices 
demandes aux rentiers AVS, tant et aussi longtemps que la 
justice fiscale ne fera pas de serieux progres dans ce pays. 
Pour l'instant, c'est un match nul: la droite n'a pas voulu plus 
de just1ce fiscale, nous n'acceptons pas que les rentes AVS 
soient touchees, ne serait-ce que pour un franc! 
Nous vous invitons a entrer en matiere. 

Präsidentin: Herr Bore!, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem 
50. Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. (Beifall) 

Fischer-Hägglingen Theo (V, AG): Innerhalb von nur sieben 
Jahren hat sich der Schuldenberg des Bundes verdoppelt. Wir 
haben in diesem Jahr die magische Verschuldungsgrenze 
von 100 M1ll1arden Franken überschritten, und jeder Bürger 
bezahlt pro Tag rund 1000 Franken Zinsen auf die Bundes
schuld. Wir haben in der Vergangenheit bei jeder Budget- und 
Rechnungsdebatte über den desolaten Zustand der Bundes
kasse gejammert, wir haben gute Vorsätze gefasst, kleine 
Korrekturen bei einzelnen Posten vorgenommen, einige 
Sanierungsprogramme gutgeheissen, zusätzliche Mehrein
nahmen in Milliardenhöhe beschlossen und dadurch die Fis
kalquote hinaufgesetzt. Aber eine eigentliche Abkehr von der 
Schuldenwirtschaft haben wir bis heute nicht geschafft. 
Wir nehmen heute einen neuen Anlauf, die Finanzen ins Lot 
zu bringen. Das vorgeschlagene Paket beinhaltet gute An
sätze, dass die Übung gelingen könnte; Zweifel sind jedoch 
angebracht. Wenn ich nur an all die Einzelanträge aus der 
SP-Fraktion denke, kann man sich vorstellen, dass das Spar
denken noch nicht Platz gegriffen hat. Wir werden mit dieser 
Vorlage auch Mehreinnahmen beschliessen; auf der Ausga
benseite sind wir eher zögernd. Die Hauptlast trägt das Mili
tärwesen; das muss hier auch einmal unterstrichen werden. 
Wir hätten von unserer Seite her gerne eine breitere Abstüt
zung dieses Programmes auf mehr Bereiche gehabt. 
Vorab in den Bereichen mit dem höchsten Ausgabenwachs
tum der letzten Jahre ist in meinen Augen zu wenig stark an 
den Zahlen gefeilt worden. Es fehlt irgendwie auch eine ge
zielte Verzichtplanung, die langfristig eine Wirkung hat. Man 
müsste sich überlegen, in diesem Bereich noch Korrekturen 
vorzunehmen. 
Die Kommission hat versucht, im Asylbereich zurückzubuch
stabieren und die Staatsausgaben zusätzlich zu kürzen. Bun
desrat Villiger hat in der Kommission gesagt, wir tauschten 
einen ungedeckten Wechsel gegen einen gedeckten Wech
sel ein. Ich möchte den Gesamtbundesrat bitten, diesen bis 
jetzt noch ungedeckten Wechsel zu einem gedeckten Wech
sel werden zu lassen, indem die notwendigen Gesetzesrevi
sionen an die Hand genommen werden. Wir können die 
Ziele, die wir in diesem Bereich gesetzt haben, nur erreichen, 
wenn im Asylbereich ein entsprechender Systemwechsel 
vorgenommen wird. 
Wir bedauern auch, dass beim AHV-Teil die Vorschläge des 
Bundesrates aus dem Gesamtpaket herausgebrochen wor
den sind, weil wir der Auffassung sind, der Bundeshaushalt 
könne nur längerfristig und nachhaltig saniert werden, wenn 
auch im Sozialbereich, der das höchste Wachstum der letz
ten Jahre aufweist, ein Beitrag geleistet wird. 
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Die Ziele dieses Programmes können natürlich nur erreicht 
werden, wenn wir in Zukunft bei den Budgetbeschlüssen Dis
ziplin zeigen - Disziplin aber auch bei den Gesetzesrevisio
nen und bei Bundesbeschlüssen. 
Wenn ich den Finanzplan etwas betrachte, stelle ich fest, 
dass er recht optimistisch ist, indem er mit einem Wirtschafts
wachstum von nominal vier Prozent rechnet. Dadurch wird 
das Ziel - ausgeglichene Rechnungen im Jahr 2002 - eigent
lich erreicht. Ich frage mich aber, was passiert - entspre
chende Anzeichen liegen vor-, wenn das Wirtschaftswachs
tum weniger hoch ist. Dann hätten wir dieses Ziel noch nicht 
erreicht. 
Wir haben darauf verzichtet, Einzelanträge einzureichen, ob
wohl wir da und dort auch gerne gewisse Korrekturen vorge
nommen hätten. Ich denke vor allem an die Einkaufsregelung 
bei der beruflichen Vorsorge, insbesondere in bezug auf die 
kleineren und mittleren Einkommen, aber auch an die ge
werblichen Betriebe. Ich hoffe, dass hier der Zweitrat noch 
einmal über die Bücher geht und eine für den Mittelstand 
günstigere Regelung findet. 

Comby Bernard (R, VS): Sans des finances publiques sai
nes, il est illusoire de penser pouvoir resoudre a satisfaction 
les grands problemes de l'avenir de notre pays. D'ou la ne
cessite imperieuse de mener avec determination et intelli
gence le combat pour assainir durablement le menage finan
cier de la Confederation. L'aggravation de l'etat des finances 
federales doit en effet demeurer une preoccupation priontaire 
des elus a tous les niveaux, car l'accroissement inquietant 
des deficits de la Confederation et des autres collectivites pu
bliques met serieusement en peril la place economique et fi
nanciere de la Suisse, son attractivite et sa capacite compe
titive. Les chiffres cites par M. Vill1ger, conseiller federal, de
vant la commission ad hoc sont revelateurs de la gravite de 
la situation. Et pourtant, la poursuite du progres social et hu
main ne depend-elle pas aussi directement de la capacite de 
la Suisse a resoudre la crise de ses finances publiques? ln
deniablement, le röle de solidarite rempli par la Confedera
tion est aussi subordonne a la poursuite de l'assainissement 
des finances federales. 
Dans cette optique, le programme de stabilisation presente 
par le Conseil federal s'avere vraiment indispensable. La 
commission, quasi unanime, apres des debats fort nourris, a 
su maintenir l'essentiel de ce programme. Certes, on peut 
deplorer a certains egards la procedure utilisee pour l'elabo
ration de ce programme d'assainissement des finances fede
rales par le truchement de la «table ronde». Mais le projet a 
le merite d'exister gräce a cet effort collectif. Dans un sys
teme de concordance comme le nötre, seule la pat1ente re
cherche d'un accord entre les differents courants politiques 
permet d'atteindre les objectifs souhaites. A fortiori, il en est 
de meme dans le domaine financier. Des lors, la solut1on re
tenue par le grand argentier federal, meme si eile court-cir
cuite quelque peu le Parlement, a permis de sortir de l'im
passe financiere. 
D'ailleurs, ce programme de stabilisation, il taut le dire, s'ins
crit parfaitement dans l'esprit de l'«objectif budgetaire 2001 » 
accepte massivement par le peuple et les cantons au mois de 
juin de cette annee. Si l'on veut que ce paquet ait une chance 
de succes devant le peuple, en cas de referendum, il ne taut 
pas qu'il passe au laminoir des esprits partisans. 
La commission a su, fort heureusement, parfois dans la dou
leur, eviter ce genre d'exercice en se ralliant globalement a 
l'accord issu de la «table ronde», en lui apportant toutefois 
certains correctifs indispensables a la reussite de ce pro
gramme. L'accent est clairement mis sur la reduction des de
penses de la Confederation, sans toucher a l'indexation des 
rentes AVS et sans introduire une nouvelle fiscalite insuppor
table pour les classes moyennes du pays. Finalement, la 
commission n'a pas voulu porter atteinte aux trois pil1ers de 
la prevoyance professionnelle ni mettre en danger l'amorce 
de relance economique en cours. 
A la lecture du programme de stabilisation, nous constatons 
que les cantons passeront a la caisse pour un montant de 
quelque 500 millions de francs en 2001, et contribuent ains1 
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de maniere signif1cative a l'assainissement des finances fe
derales. Les diminutions vont affecter les secteurs suivants: 
le trafic regional et les transports publics, notamment les rou
tes principales, l'augmentation de la contribution des cantons 
a l'AVS, la formation professionnelle, les bourses d'etudes 
ainsi que l'execution des peines et mesures. En outre, il taut 
tenir compte du fait que les cantons sont confrontes, eux 
aussi, depuis des annees, a la necessite d'assainir les finan
ces publiques. Les exemples des cantons de Berne et, plus 
recemment, de Geneve et de Vaud illustren! bien la difficulte 
de l'exercice. Des promesses ont egalement ete faites aux 
cantons de ne point compromettre le projet de nouvelle pe
requation financiere federale qui est en chantier depuis des 
annees. 
Quanta nous, nous faisons nötre l'exigence claire de la com
mission que les cantons prennent le relais de la Confedera
tion dans les secteurs qui subissent des reductions budgetai
res, en particulier dans ceux qui subissent une eure d'amai
grissement a la demande des cantons eux-memes. C'est le 
cas surtout de la formation professionnelle, des bourses 
d'etudes ainsi que de l'execution des peines et mesures. ln
cidemment, je salue ic1 la decision d'introduire pour la pre
miere fois la possibilite de financer par la Confederation non 
seulement les bourses, mais aussi les prets. Cette reforme 
aura des retombees positives. 
Cela dit, j'aimerais poser une question a M. Villiger, conseiller 
tederal: Monsieur Villiger, etes-vous dispose a intervenir 
aupres des cantons afin qu'ils interviennent de maniere plus 
forte dans certa1ns secteurs sensibles precites, d'autant plus 
que les cantons, comme on l'a deja dit dans cette salle, vont 
beneficier de certains montants supplementaires provenant 
de la BNS ou de la RPLP? 
En conclusion, a l'instar de la commission qui s'est pronon
cee favorablement a la quasi-unanimite, je souhaite vive
ment, au nom du groupe radical-democratique, que le Con
seil national adopte le programme d'assainissement ame
liore qui permettra d'atteindre l'objectif de l'equilibre budge
taire d'ici a 2001. C'est ce que le peuple souhaite. 

Präsidentin: Sie haben ein Blatt ausgeteilt erhalten, auf wel
chem die Resultate der bilateralen Landverkehrsverhandlun
gen festgehalten ist. Herr Bundesrat Leuenberger wird um 
11 Uhr eine Pressekonferenz abhalten, die voraussichtlich 
im Fernsehen direkt übertragen wird. 
Wir haben uns bemüht, ihn für eine direkte Information vorher 
hierher zu bitten. Dies war aber anscheinend aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich. 

Leemann Ursula (S, ZH): Die SP will einen starken und 
handlungsfähigen Staat, und dazu gehört selbstverständlich 
auch ein Finanzhaushalt, der sich über die Jahre und über 
die Wirtschaftszyklen hinweg im Gleichgewicht befindet. Wir 
waren allerdings immer der Meinung, und wir sind es heute 
noch, dass unser Land ohne die beträchtlichen Deficit-spen
dings in den neunziger Krisenjahren schlechter über die Run
den gekommen wäre. Der Sparhysterie der bürgerlichen 
Seite haben wir deshalb nie zugestimmt. Das hat allerdings 
nie geheissen und heisst es auch heute nicht, dass wir nicht 
sparen wollten. Geld ineffizient zu verwenden oder zu ver
schleudern ist unsinnig. Aber heute bedeutet sparen auch 
gleichzeitig abbauen, und es ist klar, dass unsere Seite nicht 
mit der bürgerlichen Seite darin übereinstimmt, wo gespart 
werden soll. 
Die Zeit, in der problemlos Überflüssiges weggestrichen wer
den konnte, ist längst vorbei. Nun haben wir auch einen Spar
auftrag von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Ich 
akzeptiere ihn, obwohl ich selber das «Haushaltziel 2001 » 

zusammen mit unserer Partei bekämpft habe. 
Ich möchte dazu doch einiges bemerken: Der Sparauftrag ist 
mir insofern durchaus verständlich, als die normalen, d. h. 
die kleinen und mittleren, Leute 1n den letzten Jahren mit 
Steuern, mit Prämien, mit Gebühren effektiv stärker belastet 
worden sind. Allerdings haben nicht nur Umfragen, sondern 
auch Abstimmungen gezeigt, dass die Stimmbürgerschaft 
durchaus keinen Sozialabbau wünscht und dass sie Kompro-

misslösungen vorzieht. Besonderen Unwillen erregen nicht 
so sehr Steuern an sich, sondern die Steuerungerechtigkeit 
und die Steuerprivilegien für die Begüterten. Die bürgerliche 
Seite weiss dies sehr wohl, auch wenn sie heute bei den 
Steuern nicht danach handeln will. 
Sie alle wissen, wie die Voranschlagsdebatten in den letzten 
fünf oder sechs Jahren verlaufen sind. Von der bürgerlichen 
Seite wurden riesige Sparvorgaben gemacht, und trotz allen 
Auseinandersetzungen, trotz der bürgerlichen Mehrheit 
konnten die Sparvorgaben nur zum kleineren Teil umgesetzt 
werden. Zu einem Teil haben uns die Ausgaben dann per 
Nachtrag wieder eingeholt. Kürzungen waren sehr oft willkür
lich und punktuell; insbesondere ist es des öfteren zu einem 
Stop-and-go gekommen, was auch finanzpolitisch durchaus 
unsinnig ist. 
Ich kann hier beifügen: Alles deutet darauf hin, dass sich dies 
wiederholen wird. Dies bestärkt mich in der Überzeugung, 
dass diese erzwungenen Sparvorgaben keine gute Lösung 
darstellen. 
Der «runde Tisch» war nun ein Versuch, mindestens teil
weise aus dieser verfahrenen Situation herauszukommen. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir den Rest dieses Kom
promisses auch akzeptieren sollten. Er erfordert Opfer, ins
besondere auch von unserer Seite, und er liesse sich noch 
verbessern. Bei einer Ablehnung aber ist die Sache nicht 
vom Tisch; eine Ablehnung nützt uns deshalb nichts. 
Wir werden in den nächsten Jahren so oder so sehr wichtige 
Weichen neu stellen müssen, z. B. bei den Steuern und bei 
der Finanzordnung. Da werden wir die Auseinandersetzung 
um die Steuerungerechtigkeiten weiterführen, aber auch bei 
Vorlagen betreffend die Sozialversicherungen oder unser 
Verhältnis zur EU. Deshalb ist es wohl richtig, wenn wir un
sere Zeit nicht auf ein Voranschlags-Hickhack, sondern auf 
die Suche nach konstruktiveren und konsensfähigeren Lö
sungen verwenden. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, auf das Stabilisierungspro
gramm einzutreten. 

Baumberger Peter (C, ZH): Zunächst ein Wort zu meiner In
teressenbindung: Ich bin Präsident des Schweizerischen 
Verbandes freier Berufe. Es sind bald einmal 100 000 Perso
nen, die in diesem Verband organisiert sind. Diese Leute bie
ten ihrerseits im Schnitt zwei bis drei Arbeitsplätze an. 
Was ich jetzt sage, hat nichts mit den Superreichen und mit 
den Raidern zu tun, von denen auf der linken Seite viele ge
sprochen haben, sondern es geht um den Mittelstand, und 
zwar um einen grossen Teil des Mittelstandes. 
Die Freiberufler, die als vielleicht doch nicht ganz bedeu
tungslose gesellschaftliche Gruppierung an diesen «runden 
Tisch» schon gar nicht eingeladen worden waren, haben 
das, was ihnen der Bundesrat vorgelegt hat, zunachst 
schlicht als Steuerprogramm wahrgenommen. Um das zu 
verschleiern, hat man - wir haben das sehr bedauert - die 
diskreditierende Terminologie der «Steuerschlupflöcher» ze
lebriert und das in der Verfassung ausdrücklich verankerte 
eigenverantwortliche Vorsorgesparen, die zweite und die 
dritte Säule, als ungerechtfertigte Privilegierung denunziert. 
Dagegen, Herr Bundesrat Villiger, wehren wir Freiberufler 
uns ganz entschieden. 
Ich muss darauf hinweisen: Erstens sind Freiberufler und 
Selbständigerwerbende statistisch, im Durchschnitt, nicht 
einfach die wohlhabenden Leute. Es sind nicht die Reichen 
und Superreichen, sondern es gibt viele auch neue Selbstän
dige, die ehemals Arbeitslose waren. Zweitens tragen die 
Selbständigen ein Unternehmerrisiko und haben auch aus 
diesem Grund natürlich von Jahr zu Jahr sehr unterschiedli
che Einkommen. Das hat eine gewisse Bedeutung für das, 
was ich Ihnen noch sagen werde. 
Bei den Selbständigerwerbenden steht während Jahren der 
einigermassen risikoreiche Aufbau des eigenen Betriebes im 
Vordergrund. Vorsorge im Sinne von anderen Sparformen 1st 
da häufig bis ins höhere Alter nicht möglich. Die Stab1ko hat 
dies erkannt, und dafür gebührt unserer vorberatenden Kom
mission Dank. Ich sage das in aller Deutlichkeit. 
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Ich kann auch Herrn Bundesrat Villiger einmal mehr zusa
gen, dass wir Freiberufler ihn überall dort unterstützen wer
den, wo es wirklich um die Vermeidung von Missbräuchen 
geht, wo es wirklich darum geht, Steuerschlupflöcher zu 
schliessen. Weil das so ist, sind unser Verband und die Frei
berufler auch ohne weiteres bereit, das Paket, wie es heute 
vorliegt, als Ganzes zu akzeptieren, insbesondere auch -
Herr Strahm hat darauf hingewiesen, als negativer Punkt al
lerdings - die Neuumschreibung der steuerlichen Erfassung 
der gewerbsmässigen Veräusserung von Liegenschaften, 
Wertpapieren und dergleichen. 
Wir sind auch einverstanden mit der Regelung - oder können 
mindestens mit ihr leben - des privaten Schuldzinsabzugs, 
auch wenn ich Ihnen sagen muss, dass das Genfer Modell, 
wie es übrigens Herr Behnisch vorgeschlagen hat, meines 
Erachtens sachgerechter gewesen wäre als die Fixierung auf 
Zahlen im Gesetz. 
Demgegenüber wecken zwei von der Kommission nur am 
Rande behandelte Fragen bei uns ernsthafte Bedenken. Weil 
die Fragen indessen sehr komplex sind, habe ich darauf ver
zichtet, Sie in der Detailberatung noch mit solchen Anträgen 
zu belästigen. Ich bin aber der Meinung, dass der Ständerat 
sich das noch einmal ansehen muss. Man kann sagen, es 
gehe um Details, aber es sind Details, die zu einer sachge
rechten Regelung gehören. 
Es geht einerseits um Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und anderer
seits um Artikel 7 Absatz 1ter des Steuerharmonisierungsge
setzes. Die vorberatende Kommission hat das Alterskrite
rium, gemäss dem eine Vertragsbegründung noch vorsorge
wirksam sein soll, bei 65 Jahren angesetzt. Dies erscheint 
unseres Erachtens als wenig konsequent, weil auch bei der 
AHV der Rentenbezug bis zum Alter von 70 Jahren hinaus
geschoben werden kann. Wenn jedoch schon ein Kompro
miss geschlossen werden muss, dann müsste unseres Er
achtens die Grenze bei 66 Jahren angesetzt werden, damit 
den Selbständ1gerwerbenden, welche zum Teil weiterarbei
ten müssen, ermöglicht wird, aufgrund von bereits erhältli
chen Kapitalleistungen aus der zweiten Säule noch eine indi
viduelle Vorsorge abzuschliessen. 
Ich habe noch ein zweites Anliegen; es geht auch um ein De
tail, aber doch ein wichtiges, nämlich um die Einkäufe in die 
zweite Säule gemäss Artikel 79 Buchstabe d des Bundesge
setzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnva
lidenvorsorge. Das ist ein heikles Thema; ich weiss es, Herr 
Bundesrat Villiger. Aber mit der Vorlage der Kommission 
würden weniger die Missbräuche als die älteren «Mittelsländ
ler» getroffen. Warum das? 
Während junge Versicherte mit langer Beitragszeit meist nur 
bescheidene Einkaufssummen leisten müssen, um eine volle 
Leistung zu bekommen, ist die Situation bei älteren Leuten 
gerade umgekehrt. Der Kommissionsantrag bringt jedoch für 
die jungen hohe und für die älteren Leute nur noch beschei
dene Einkaufssummen. Damit können ältere Jahrgänge ihr 
Vorsorgeziel gemäss Bundesverfassung - Weiterführung 
des gewohnten Lebensstandards - häufig nicht mehr errei
chen. 
Ein letztes Ceterum censeo an Herrn Bundesrat Villiger: 
Wenn Sie Schuldenwirtschaft und Sozialversicherung in Ord
nung bringen wollen, so nehmen Sie sich der Schattenwirt
schaft und der Schwarzarbeit an! Entsprechende Vorstösse 
liegen seit über zwei Jahren vor, aber es ist wenig gesche
hen. Wir wissen, dass hier ungefähr 4,5 Milliarden Franken 
zu holen wären, und wir werden Sie unterstützen, wenn Sie 
hier tätig werden. Aber bitte, werden Sie dort tätig und nicht 
bei vermeintlichen Steuerschlupflöchern. 

Jans Armin (S, ZG): Ich spreche zum Steuerteil des Stabili
sierungsprogrammes. Wenn ich die Botschaft des Bundesra
tes und die Anträge der vorberatenden Stabiko vergleiche, 
dann sehe ich, dass die Kommission das Steuerpaket stark 
gestutzt hat. Geblieben sind drei Elemente: beim Schuldzins
abzug eine Begrenzung auf 50 000 Franken, bei der Einmal
pramie eine neue Altersgrenze von 65 Jahren; bei der Pen
sionskasse eine Begrenzung der Einkaufssumme auf 71 640 
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Franken pro Jahr. Man kann also sagen, im Steuerbereich 
hat eine eigentliche Dekonstruktion des «runden Tisches» 
stattgefunden. Herr Gerold Bührer hat hier sinngemäss ge
sagt, das sei gar nicht schade, weil da gar keine Steuerlük
ken mehr bestehen würden. Das möchte ich hier ganz klar 
bestreiten. Ich gebe Ihnen, Herr Bührer, auch gerne drei Bei
spiele dafür, wo noch solche Steuerlücken bestehen: 
Beispiel eins: Private Kapitalgewinne, die an der Börse erzielt 
werden, bleiben nach wie vor unbesteuert. Wenn Sie schon 
Tony Blair als Kronzeugen heranziehen, dann sollten Sie fai
rerweise auch sagen, Herr Bührer, dass Grossbritannien für 
solche Kapitalgewinne eine Kapitalgewinnsteuer kennt. 
Beispiel zwei: Betreffend des Abzuges von privaten Schuld
zinsen - Stichwort «Millionäre ohne steuerbares Einkom
men» - bezweifle ich stark, ob sich das mit der neuen Be
grenzung des Schuldzinsabzuges verändern wird. 
Beispiel drei betrifft das Vorsorgesparen ohne Obergrenze 
für den versicherten Lohn und die versicherten Leistungen -
Stichwort «Beletage». 
Ich frage mich, ob wir unsere Steuerordnung richtig organi
sieren, wenn wir hier unbegrenzt steuerliche Vorteile einräu
men. Ich meine, dass Artikel 34quater Absatz 3 der Bundes
verfassung mit der «Fortsetzung der gewohnten Lebenshal
tung in angemessener Weise» dem keine Grundlage gibt. Im 
übrigen gibt es auch noch eine Unebenheit im Steuersystem 
in dem Sinne, als versicherungstechnisch gleichwertige Ren
ten- und Kapitalleistungen unterschiedlich besteuert werden. 
Ich frage mich, ob das wirklich Sinn und Zweck des Gesetzes 
ist und ob der Gesetzgeber das wirklich so gewollt hat. 
Von all diesen Steuerlücken, die ich aufgezählt habe, profitie
ren nicht die kleinen Leute, profitieren nicht die Normalver
dienerinnen und Normalverdiener, sondern die gut situierten 
und vor allem die sehr gut situierten Personen. 
Wenn Frau Bangerter hier wäre, könnte ich ihr in Erinnerung 
rufen, dass es auch bei der beruflichen Vorsorge so ist. Im 
übrigen muss ich sagen, dass ich etwas Mühe mit der FDP
Steuerpolitik habe, die im Vor- oder Nachgang zur Abstim
mung über die Volksinitiative «Wohneigentum für alle» mit ei
ner Motion den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern 
noch ein Steuergeschenk von 600 Millionen Franken machen 
will. 
Für mich gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir wer
den die Steuerlücken auch nach diesem Stabilisierungspro
gramm angehen, bei der Kapitalgewinnsteuer mit einer 
Volksinitiative; wir werden für die Abschaffung des Schuld
zinsenabzugs - und nicht dessen Begrenzung - einstehen, 
verbunden mit einem Systemwechsel bei der Eigenmietwert
besteuerung sowie einer steuerlichen Privilegierung des Vor
sorgesparens mit einer vernünftigen Obergrenze. Es geht 
hier nicht um blinden Fiskalismus, sondern es geht um ein 
faires Steuersystem ohne Lücken für gut situierte Personen: 
Das ist zentral für die Steuermoral, dafür kämpfen wir ener
gisch weiter! 
Ich bin für Eintreten und freue mich sehr auf die künftigen 
Auseinandersetzungen über eine gerechte Steuerordnung. 

Egerszegl Christine (R, AG): Erlauben Sie mir eine Vorbe
merkung. Eigentlich befassen wir uns hier tagelang mit ei
nem natürlichen Vorgang. Wer Schulden hat, macht sich nor
malerweise auf, sie zu tilgen. Dass dazu eine solche Übung 
mit speziellen Gremien, mit einer konkreten Zielvorgabe der 
Bevölkerung notwendig ist, weil wir Parlamentarier dazu 
nicht selber in der Lage sind, ist eigentlich beschämend. Aber 
es war offensichtlich nicht anders möglich. Jetzt haben wir 
uns ein Ergebnis abgerungen, wir müssen uns aber voll be
wusst sein: Wenn wir in diesem Saal weiterhin ungedeckte 
Ausgaben beschliessen - das Wahljahr wird etliche dazu 
verleiten -, hat diese ganze Sparübung keinen Sinn gehabt, 
und wir müssen uns mit Recht von jenen kritisieren lassen, 
denen wir mit diesem Sparpaket einiges zumuten. 
Dass wir diese Disziplin einhalten, ist auch keine Selbstver
ständlichkeit, besonders wenn ich daran denke, dass wir im 
gleichen Monat, in dem wir in der Stabiko mühsamst Millio
nen bei den Arbeitslosen, bei den Jugendheimen und bei der 
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Berufsbildung zusammengeklaubt haben, gleichzeitig in der 
SGK mit sozial-christlicher Mehrheit die Einführung einer mo
natlichen Kinderrente von 600 Franken mit Mehrkosten von 
3,5 Milliarden Franken beschlossen haben. So wird das si
cher nicht gehen; dann hat das überhaupt keinen Sinn, was 
wir hier machen. Das vorliegende Stabilisierungsprogramm 
bietet uns aber eine Chance, die Finanzen wieder ins Lot zu 
bringen, weil sonst in dieser Situation eigentlich nur Unzufrie
dene zurückbleiben. 
Auf zwei Punkte möchte ich speziell eingehen: auf die Spar
massnahmen in der AHV und die Sparmassnahmen im Asyl
bereich. Der «runde Tisch» hat zwar eine Opfersymmetrie 
gefordert; er hat sie im Bereich der sozialen Wohlfahrt nicht 
einhalten können, gerade in jenem Bereich, in dem die Stei
gerung der Ausgaben jährlich bei 8 Prozent liegt, obwohl die 
linke Seite dauernd von Sozialabbau spricht. Für uns wäre 
eine verzögerte Rentenanpassung der AHV zumutbar gewe
sen, auch wenn sie für uns nicht angenehm gewesen wäre, 
weil wir auch dort unsere Wählerschaft haben. Aber wir sind 
überzeugt, dass wir von automatischen Leistungserhöhun
gen im Sozialbereich wegkommen müssen, um die notwen
digen Mittel für die wirklich Bedürftigen zu erhalten. Für die
jenigen, für die eine Rentenanpassung notwendig gewesen 
wäre, hätte ja die EL einspringen können. 
Wir haben akzeptiert, dass solche Korrekturen nur im Rah
men der entsprechenden Sozialversicherungsrevision ge
macht werden können. Es ist daher für uns eine Selbstver
ständlichkeit, dass wir andere sozialpolitische Korrekturen in 
der zweiten und dritten Saule auch nur im Rahmen einer sol
chen Revision machen können. Denn dort, Herr Jans, han
delte es sich nicht um Steuerschlupflöcher, sondern um Ein
griffe in die Altersvorsorge, die aus drei Säulen besteht, wel
che laut unserer Verfassung gefördert werden müssen. 
Zu reden geben unsere Vorschläge im Asylbereich. Der 
«runde Tisch» hat im April beschlossen, die Ausgaben im 
Asylbereich wieder auf eine Milliarde Franken zurückzufüh
ren. Die Kosovo-Krise hat diesem Vorhaben einen dicken 
Strich durch die Rechnung gemacht; wir nähern uns für näch
stes Jahr der Zwei-Milliarden-Grenze. Wenn wir ehrlich sind, 
wissen wir, dass es so nicht weitergeht. Wir sind für Flücht
linge ein attraktives Land. Zurzeit suchen bei uns bis zu 
6000 Menschen pro Monat Aufnahme. In absehbarer Zeit 
wird sich diese Situation in Kosovo nicht ändern, auch mit 
noch so vielen Millionen Franken können wir - als kleines 
Land - die dortige politische Lage nicht entscheidend verän
dern. 
Menschen in Not gehen dorthin, wo sie jemanden kennen. 
Wir haben in unserem Land viele Bekannte, Freunde und An
gehörige von Menschen aus diesen Gebieten. Wir haben 
auch eine humanitäre Tradition, Flüchtlinge aufzunehmen. 
Diese wollen wir uns auch in breiten Kreisen erhalten. 
Aus diesen Tatsachen müssen wir nun Schlüsse ziehen. Mit 
unserem perfektionierten Standard können wir nicht monat
lich 6000 Menschen aufnehmen, sie in unser Gesundheits
wesen integrieren und sie schulen. Das übersteigt nicht nur 
die finanziellen Möglichkeiten, sondern gelangt auch an eine 
Grenze, die eine breite Bevölkerung nicht mehr mitzutragen 
bereit ist. 
Da setzt die Stabiko ein. Der Bundesrat wird dazu verpflich
tet, die Grundlagen zu schaffen, um die Flüchtlinge in solcher 
Zahl aufnehmen zu können. Er wird dazu verpflichtet, sie 
menschenwürdig in Notunterkünften unterzubringen und von 
Armeeangehörigen betreuen zu lassen, aber mit solchem 
Standard und nur vorübergehend, dass sie, wenn sich die 
Lage in ihrer Heimat wieder beruhigt hat, wieder zurückkeh
ren können. 
Jetzt liegt der Ball beim Bundesrat. Jetzt muss er, da gebe 
ich Frau Grendelmeier Recht - und es ist keine Mogelpak
kung -, diese Verordnung anpassen. Es wird immer irgend
wo eine Krise ausbrechen, die uns zum Handeln zwingt, und 
wir müssen für diese Krisensituation Sondermöglichkeiten 
zur Verfügung haben. So werden wir mit unseren Finanzen 
auskommen. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und sie unverändert 
gutzuheissen. 

Fässler Hildegard (S, SG): Frau Egerszegi, wenn ich Sie 
richtig zitiere, haben Sie gesagt, es sei ein natürlicher Vor
gang: Wer Schulden habe, mache sich auf den Weg, diese 
zu tilgen. 
Können Sie mir erklären, wieso es dann so ist, dass mehr als 
die Hälfte aller Wohneigentümer vom System profitieren und 
ihre Schuldzinsen gegenüber dem Eigenmietwert abziehen 
können? Würde das nicht heissen, dass man dieses System 
ändern müsste, wenn doch sowieso alle ihre Schulden be
zahlen wollen? 

Egerszegi Christine (R, AG): Frau Fässler, ich bin froh, dass 
Sie diese Problematik noch ansprechen. Sie gehen davon 
aus, dass Wohneigentümer in Jedem Fall sehr gut situierte 
Leute sind. Unter den Wohneigentümern gibt es aber sehr 
viele, die sich jahrelang für ihr Häuschen abgerackert, auf Fe
rien verzichtet haben und so zu ihrem Haus gekommen sind. 
Wenn sie nicht Schulden hätten machen können, wäre ihnen 
die Möglichkeit eines Eigenheims verbaut geblieben. Des
halb ist es richtig, dass sie auch einen Teil der Schulden -wir 
haben das ja begrenzt - abziehen können. 
Ich habe überhaupt keine Mühe, dazu zu stehen, wenn ich 
weiss, dass Sie nach dem «runden Tisch» zu den AHV-lnit1a
tiven des SKV und der GPS gestanden sind, die jährlich 
Mehrkosten von 1,6 Milliarden Franken verursachen würden. 
Leider sind diese nicht Bestandteil des «runden Tisches» ge
worden, weil die Bürgerlichen wahrscheinlich keine Nacht
menschen sind und um halb drei nicht so fit waren wie die 
Linken. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Wenn wir vom Schlusser
gebnis des Stabilisierungsprogrammes ausgehen, können 
wir einigermassen zufrieden sein. Das Ziel, einen wichtigen 
Schritt zur Stabilisierung des Bundeshaushaltes zu tun, wird 
erreicht. Man kann heute sagen, dass diese Konsensübung 
trotz gegenteiligen Befürchtungen Wichtiges für die Sanie
rung der Bundesfinanzen gebracht hat. Der Finanzminister 
hat diese Übung ausgelöst, dafür sei ihm heute gedankt. 
Herr Bundesrat Villiger, Sie werden aber nicht überrascht 
sein, wenn ich es nicht dabei bewenden lasse. Sie haben den 
«runden Tisch» zwar initiiert, aber gerettet hat ihn die Stabi
lisierungskommission. Was der Bundesrat nämlich unter 
dem Titel «Schliessung von Steuerschlupflöchern» vorge
schlagen hat, war nichts anderes als ein Angriff auf das Drei
säulenkonzept, welchen das Volk sicher nicht akzeptiert 
hätte. Hier hat der Bundesrat wenig politisches Gespür ge
zeigt. Er hat nur auf die Experten in der Steuerverwaltung ge
hört und ein Paket vorgelegt, welches mit der Schliessung 
von Steuerschlupflöchern wenig, mit der Beschaffung von 
Mehreinnahmen aber sehr viel zu tun hatte. Er wollte sich 
Mehreinnahmen bis weit in den unteren Mittelstand hinein 
beschaffen, Herr Strahm. Davon wären nicht nur die Reichen 
betroffen gewesen, sondern der gesamte Mittelstand. 
Auch heute, nach der Korrektur durch die nationalrätliche 
Kommission, stimmt mich dies noch nachdenklich. Wie kann 
die oberste Landesbehörde derart an grossen Teilen des 
Volkes vorbei politisieren? Ich kann mir dies nur so erklären 
und will es dem Bundesrat zugute halten, dass er sich der 
Tragweite der Beschlüsse und der praktischen Auswirkun
gen auf das Dreisäulensystem nicht voll im klaren war. 
Dieses Dreisäulensystem ist nämlich sehr kompliziert, und 
wenn man daran etwas ändert, muss man dies mit einem so
zialpolitischen Ansatz tun. Es ist sehr gefährlich, wenn man 
dies nur mit der finanzpolitischen Brille macht. Das kann nicht 
gut kommen, Herr Bundesrat Villiger. Kommt dazu, dass 
diese Dreisäulenkonzeption eine schweizerische Erfindung 
ist, die sehr gut funktioniert und für die wir von Fachleuten 
und Sozialpolitikern weltweit hohes Lob ernten. Daran darf 
nicht leichtfertig herumgedoktert werden. Das sage ich auch 
im Hinblick auf allfällige Diskussionen um die Ideen der Ex
pertengruppe Behnisch, die auch nur mit fiskalpolitischen 
Motiven operiert. 
Nun, die Sache ist korrigiert, die Kommission des Nationalra
tes hat politischer entschieden als der Bundesrat, den Angriff 
auf das Dreisäulensystem pariert und damit den Kompromiss 
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gerettet. Für diese hochpolitische Arbeit möchte ich hier dan
ken. Ich stehe zu diesem Kompromiss und werde nirgends 
Gegenanträge stellen. 
Gestatten Sie mir dennoch, zuhanden des Ständerates einen 
oder zwei kritische Punkte aufzuwerfen, die bereits von Vor
rednern aufgeworfen worden sind. Auch hier geht es mir 
darum, etwas zuhanden der Materialien zu sagen. 
Es geht um die vorgeschlagene Begrenzung des Einkaufs in 
die zweite Säule. Nach der von der Stabiko vorgeschlagenen 
Massnahme ist ja der Zeitpunkt des Eintritts in die zweite 
Säule für die Bestimmung der Einkaufsleistung entschei
dend - und nicht das Leistungsziel. Das ist systemwidrig. 
Das kann in gewissen Fällen zu Versorgungslücken führen -
sie wurden schon genannt -, nämlich bei jenen, die es sich 
erst ab einem gewissen Alter leisten können, einen umfas
senden Vorsorgeschutz in der zweiten Säule aufzubauen. 
Herr Baumberger hat darüber gesprochen. Die ständerätli
che Kommission sollte diese komplexe Frage nochmals prü
fen und eine bessere Lösung anstreben. 
Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, wenn der Ständerat die 
Frage der Altersgrenze für die Einmaleinlageversicherung 
nochmals prüft, und zwar im Sinne einer Hinaufsetzung, z. B. 
auf 66 Jahre, und dabei von den praktischen, tatsächlichen 
Auswirkungen auf die Vorsorgepläne ausgeht. Gerade ältere 
Personen haben infolge der gestiegenen Lebenserwartung 
und der hohen Kosten im Pflegebereich zunehmende Vor
sorgebedürfnisse. 
Wie gesagt: Trotz all diesen Punkten ist der von der Stabiko 
erreichte Kompromiss tauglich, und in den überwiegenden 
Punkten ist er gut. Deshalb plädiere ich für Zustimmung und 
für Ablehnung der Nichteintretens- und Rückweisungsan
träge. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich bin allergisch dagegen, wenn sich 
bezahlte Versicherungslobbyisten in diesem Saal im Auftrag 
der Versicherungen in Steuerfragen für die Gutbetuchten 
wehren. Aber ich stelle Ihnen folgende Frage: Sie haben hier 
und in der Öffentlichkeit immer gesagt, das sei gegen den 
Mittelstand gerichtet. Der Bundesrat wollte bei der «Belet
age» der zweiten Säule bis 285 000 Franken versicherten 
Verdienst von der Steuer befreien. Das heisst, wer das ver
dient, muss weit über 300 000 Franken verdienen. 
Die Kommission will jetzt bei den Einkäufen die Möglichkeit 
schaffen, jedes Jahr 71 000 Franken mal die Anzahl der 
Jahre einzukaufen. Wer zum Beispiel zwanzig Jahre versi
chert ist - noch 1 ,4 Millionen steuerlich abziehbar -, kann 
sich einkaufen. 
Jetzt möchte ich Sie fragen: Was ist das für ein Begriff von 
«Mittelstand», wenn es um Personen geht, die über 300 000 
Franken Jahresverdienst haben? Für die wollen Sie sich 
auch noch wehren! Das 1st Verhältnisblödsinn. 

Hochreutener Norbert (C, BE): Herr Strahm, ich glaube, 
dass Ihre Allergie Sie davon abgehalten hat, zuzuhören. Ich 
habe gesagt, was der Bundesrat vorher geplant und gebracht 
hat. Ich habe nicht davon gesprochen, was die Stabiko jetzt 
daraus gemacht hat. Die massiv stärkere Besteuerung der 
Kapitalauszahlungen der zweiten und der dritten Säule hätte 
den Mittelstand bis ganz weit hinunter stärker betroffen. Man 
hätte davon ausgehen können, dass der Mittelstand bis zu ei
nem Jahreseinkommen von etwa 50 000 Franken - dieser 
Betrag ist in der zweiten Säule versichert - betroffen gewe
sen wäre. 

Cavalli Franco (S, Tl): Devo dire ehe il compromesso rag
giunto non ci entusiasma per niente, e il nostro gruppo alla 
fine potra essere d'accordo di accettare questo compro
messo solo a certe condizioni. Sicuramente non lo saremo se 
verra accettata l'iniziativa «Proprieta dell'alloggio per tutti», 
anche se verra accettata solo la versione limitata presentata 
ora dal part1to radicale. Ma prima di decidere vogliamo aspet
tare anche come vanno i dibattiti qui e al Consiglio degli Stati. 
Perche non ci entusiasma questo compromesso? Non ci en
tusiasma perche, contrariamente a quanto dice il collega Blo
cher, non e assolutamente vero ehe il problema si sia creato 
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perche si e speso troppo. Durante l'ultima grande cnsi -
quella del 1930 - le spese statali sono cresciute molto di piu 
di quanto non siano cresciute adesso. Solo ehe allora si de
eise una imposta di solidarieta, cosa ehe non solo oggi non si 
e fatta, ma negli ultimi dieci anni, in cui abbiamo accumulato 
un certo deficit dello stato, l'aumento dei guadagni e della 
proprieta dei piu ricchi e stato del doppio rispetto a questo de
ficit. Quindi la ragione fondamentale e n e non nell'aumento 
delle spese. 
Riteniamo dunque ehe in questa situazione sia assoluta
mente ingiusto domandare dei sacrifici a chi non ha e fare dei 
regali a chi ha. 
Das ganze Unterfangen ist an und für sich schon etwas frag
würdig. Wenn man sieht, wie jetzt schon ein kleiner Auf
schwung das Defizit sofort vermindert, und man bedenkt, wie 
lange dieser Aufschwung durch die monetaristische Politik 
der Nationalbank verzögert wurde - einer Nationalbank, die 
immer noch auf viel zu grossen, unnötigen Reserven sitzt-, 
dann muss man sich schon fragen, wieso der kleine Mann 
jetzt den Gürtel enger schnallen muss. Vor allem wenn man 
gleichzeitig bedenkt, dass in den letzten neun Jahren das 
Vermögen der hundert reichsten Schweizer um fast 180 Mil
liarden Franken zugenommen hat und letzte Woche wahr
scheinlich - um die Ausdrucksweise des Altpräsidenten des 
Ständerates zu gebrauchen - die bekannte Clique der He1-
matausverkaufenden noch deutlich zugelegt hat. 
Auch die Aussage, das Problem bestehe darin, dass wir in 
den letzten Jahren zuviel ausgegeben haben, stimmt nicht. 
Während der letzten grossen Krise in den dreissiger Jahren 
nahmen die Staatsausgaben viel mehr zu als Jetzt; nur führte 
man damals eine Solidaritätssteuer ein, was man jetzt nicht 
gemacht hat. Das also ist das Problem - nicht das Gegenteil. 
Das Ganze wird aber geradezu skurril, wenn man noch wie 
verrückt gegen das Stopfen eines jeden Steuerloches 
kämpft - nur um die Reichen noch reicher zu machen. Das 
ist genau das, was die Betonmehrheit der Stabiko, geführt 
von der Lobby der Privatassekuranz, gemacht hat. Deswe
gen mein Antrag, der nichts Revolutionäres verlangt, son
dern bei der Einmaiprämie nur das erreichen will, was der 
Bundesrat vorgeschlagen hatte - nur mit dem Zusatz, dass 
wir jetzt noch eine Begrenzung auf 200 000 Franken einfüh
ren möchten. 
Die Steuerbefreiung von Einmaiprämien ist zu einem legalen 
Steuerschlupfloch von grösserem Ausmass geworden. Der 
ursprüngliche Sinn der freien Vorsorge wird längst dadurch 
unterhöhlt, dass die Privatassekuranz- und Allfinanzf1rmen 
unzählige Möglichkeiten für die ertragssteuerbefreite Kapital
anlage anbieten. Ich zitiere hier nur die Daten, die in der letz
ten Ausgabe des «Cash» publiziert worden sind: «Durch die 
Steuerprivilegien der dritten Säulen entgehen dem Staat 
jährlich Einnahmen von rund 1 ,5 Milliarden Franken. Dabei 
hat der Gesetzgeber noch Glück gehabt; die effektive Steu
erlücke ist viel grösser. Die theoretisch möglichen Steueraus
fälle liegen jährlich bei rund 4 Milliarden Franken.» Deswe
gen mein Antrag und deswegen wünsche ich mir, dass Sie 
diesen unterstützen. 
Zum IV-Antrag von Herrn Jutzet: Zerstören wir nicht die re
gionalen IV-Stellen! Vor allem geht es formal nicht, dass wir 
ein Gesetz reformieren, wenn gleichzeitig ein Referendum 
gegen dieses Gesetz läuft. 

Maspoll Flavio (D, Tl): Un programma di stabilizzazione e di 
risanamento, il cui esame stiamo affrontando, si e reso ne
cessario soprattutto dopo la votazione popolare sull'«Ob1et
tivo di bilancio 2001 ». lo non credo tanto, Signor consigl1ere 
federale, ai cavalieri della «tavola rotonda». Re Artu ha fatto 
una brutta fine, e la stessa fine faranno questo genere d1 di
scussioni dove si cercano i compromessi laddove e abba
stanza difficile trovarli e laddove quasi sempre rappresen
tano un fallimento. 
Constato - dopo aver detto ehe il nostro gruppo votera com
patto a favore di questo pacchetto e non accettera nessun 
emendamento, indipendentemente da quale parte esso pro
venga - ehe la Confederazione si arroga sempre maggiori 
competenze nei confronti dei cantoni. 1 cantoni si vedono 
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svuotati completamente dal loro potere decisionale, e a sof
frirne e soprattutto il federalismo. Dunque, arrogarsi il potere 
polit1co da parte di «Berna» significa in un certo senso cen
tralizzare il potere politico. D'altra parte pero - e questa puo 
sembrare una constatazione paradossale, nessuno me ne 
vogl1a - vediamo ehe la Confederazione da sempre meno 
soldi a1 cantoni. Dunque da una parte toglie competenze ai 
cantoni, e nello stesso tempo toglie loro anche dei soldi. Que
sta e una cosa ehe va bene unicamente fino ad un certo 
punto. 
lo credo ehe nella questione dei flussi finanziari tra cantoni e 
Confederazione ci sia un immenso potenziale di risparmio, e 
vi spiego anche come lo si potrebbe realizzare. Oggi la Con
federazione sussidia delle opere ben precise, cioe concede 
sussidi finalizzati. E spesso e volentieri capita ehe si costrui
scano delle infrastrutture solo perche la Confederazione le 
paga. Questo non mi sembra un buon metodo e un bei si
stema per favorire il risparmio ehe tutti noi vogliamo. Diversi 
ponti sono stati costruiti non gia perche erano necessari, ma 
perche tanto Berna li avrebbe pagati. Ed ecco ehe torniamo 
alla vecchia favola come se I soldi ehe vengono da Berna non 
fossero soldi degli stessi contribuenti, delle cittadine e dei cit
tadini. 
Gon altrettanta preoccupazione vediamo il crescere continuo 
delle tasse e dei balzelli, e abbiamo paura ehe queste troppe 
tasse possano, nel senso stesso, in quanto tasse, intralciare 
la ripresa economica. 
Queste sono preoccupazioni pero ehe non ci tolgono la fidu
cia in questo programma; sono considerazioni ehe abbiamo 
voluto esprimere nel dire sl a questo pacchetto, anche per
ehe tocca tutti e tutto. Dunque, come sie soliti dire: «mal co
mune, mezzo gaudio». 

Vermot Ruth-Gaby (S, BE): Am «runden Tisch» rangen sich 
die Bundesratsparteien gegenseitig Vereinbarungen ab: 
Sparen auf der Ausgabenseite und Einnehmen über das 
Stopfen von Steuerschlupflöchern. Nach einem hingebungs
vollen Rankespiel der Versicherungs- und Steuerlobby blei
ben jedoch die Steuerschlupflöcher weiterhin offen. 
Dem ausgehandelten Stabilisierungsprogramm 1998 haben 
die SP-Kommiss1onsmitglieder äusserst unzufrieden zuge
stimmt. Das heisst, wir sind weiterhin bereit, einen Sparbei
trag zu leisten. Dass jedoch die Steuerschlupflöcher weiter
hin klaffen, hat die Unzufriedenheit in unseren Reihen massiv 
erhöht. 
Verschiedene Sparmassnahmen im Asyl-, Sozial- und Bil
dungsbereich bereiten uns grosse Sorgen. Ab 1999 zum Bei
spiel sollen Kürzungen von mehreren 100 Millionen Franken 
im Asylbereich durchgeboxt werden, obwohl es sich dabei 
grösstenteils um gebundene Ausgaben handelt. Mit diesen 
drastischen Sparmassnahmen soll die Attraktivität der 
Schweiz für Asylsuchende vermindert werden. Ein Vergleich 
über die Fürsorgezahlungen in verschiedenen umliegenden 
Ländern hat jedoch gezeigt, dass die Unterschiede nicht so 
sehr zwischen diesen Ländern und der Schweiz, sondern 
vielmehr innerhalb der einzelnen Kantone bestehen. Auch 
wenn der Bericht noch nicht ausgewertet ist, sollen die Spar
massnahmen durchgezogen werden, allerdings unter dem 
Vorbehalt «ausserordentlicher Verhältnisse». 
Diese ausgehandelte Bedingung erscheint in der Fahne nicht 
mehr, soll aber mit dem Antrag Bäumlin wieder eingeführt 
werden. Er wurde in der Kommission mehrmals diskutiert. 
Während der Stabiko-Sitzungen versprach der Vertreter der 
Kantone, das Sparpaket des Bundes ohne Kürzungen oder 
Abwälzung der Sparmassnahmen auf die Gemeinden mitzu
tragen. Da jedoch die meisten Kantone selber in finanziellen 
Schwierigkeiten stecken, bezweifeln wir die Verbindlichkeit 
dieses Versprechens; wir befürchten Kürzungen vor allem im 
sensiblen Bereich der Berufsbildung und auch im Stipendien
wesen. 
Das Parlament hat sich in den vergangenen zwei Jahren für 
mehr Verantwortung in der Berufsbildung ausgesprochen, 
u. a. 1996 mit dem Lehrstellenbeschluss. Die vereinbarte 
Kürzung betrifft nun ausgerechnet den Lehrlingsunterricht, 
einen Bereich, der äusserst sensibel ist und keine Kürzungen 

erträgt. Ich verweise hier auf den Antrag Müller-Hemmi, der 
diese Sparmassnahme aufheben will. 
Seit Jahren wird auch im Stipend1enbereich gespart. Die Sti
pendiengesetze werden verschärft, der Zugang zu Stipen
dien erschwert. Das Stabilisierungsprogramm sieht zudem 
einen Systemwechsel vor. Stipendien und rückzahlbare Dar
lehen werden zu sogenannten Ausbildungsbeihilfen zusam
mengezogen, was bedeutet, dass weniger Stipendien, dafür 
mehr rückzahlbare Darlehen vergeben werden sollen. Dieser 
übrigens kostenneutrale Systemwechsel wird auch von der 
Erziehungsdirektorenkonferenz abgelehnt, «weil jene Perso
nen in Ausbildung benachteiligt werden, die man eigentlich 
gezielt unterstützen möchte». Ich verweise hier auf die An
träge Widmer und Stump. Es ist Zeit, dass das Stipendienwe
sen nicht mehr den kantonalen Behörden überlassen, son
dern zur Chefsache des Bundes erklärt wird. 
Ein kaum erwähntes Problem ist die finanzielle Verschärfung 
im Straf- und Massnahmenvollzug. Hier besteht die Gefahr, 
dass die Kosten für die Unterbringung von straffälligen Ju
gendlichen auf die Gemeinden bzw. auf die Eltern überwälzt 
werden. Man steckt dann die 16-, 17jährigen Straffälligen 
nicht mehr in Heime, sondern wartet aus Kostengründen, bis 
das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden kann. Dabei 
werden kostbare Jahre für die Wiedereingliederung straffälli
ger Jugendlicher vertan. Unterstützungsmassnahmen zur 
rechten Zeit wären jedoch immer billiger als eine Kriminellen
karriere, die man hätte stoppen können. 
Die SP-Fraktion sagt mehrheitlich ja, mit dem Versprechen, 
dass sie gegen die lückenhafte Steuergesetzgebung antre
ten wird. 

Bonny Jean-Pierre (R, BE): Ich habe drei Bemerkungen an
zubringen: 
1. Eine grundsätzlich-politische Bemerkung: Ich war damals 
froh, als wir in der Kommission mit einiger Mühe schliesslich 
den «Rank» zum Kompromiss gefunden hatten. Noch mehr 
hat mich gefreut - ich danke ihnen dafür-, dass es unseren 
SP-Kollegen in der Kommission mit noch grösserer Mühe im 
zweiten Anlauf schliesslich gelungen ist, eine Mehrheit für 
Eintreten in ihrer Fraktion zu finden. 
Die Fraktionschefin der SP-Fraktion, Frau Hafner, hat heute 
morgen allerdings eine Erklärung abgegeben, die in einem 
Punkt für mich erstaunlich und rätselhaft ist. Sie hat erklärt, 
dass die Zustimmung der SP-Fraktion an die Bedingung ge
knüpft sei, nicht noch eine Verschlechterung des ausgehan
delten Paketes eintreten zu lassen. Rätselhaft ist diese Be
merkung deshalb, weil wir ja alle wissen, dass rund dreissig 
Anträge vorliegen und diese ausnahmslos aus dem linken, 
grünen und unabhängigen Lager stammen. Kein einziger 
Einzelantrag kommt aus dem bürgerlichen Lager. Da kann 
man wirklich sagen: «Difficile est satiram non scribere.» 
Nachdem alle Federn lassen mussten, finde ich all diese Ein
zelanträge - entschuldigen Sie meine Offenheit - etwas 
kleinkariert. Natürlich kann man für jeden Antrag gute 
Gründe finden; aber es ist staatspolitisch schade, dass eine 
der Bundesratsparteien aus diesem Kompromiss zwar nicht 
ausgeschert ist, aber doch nur halbbatzig mitmacht - ausge
rechnet jene Partei, die keine Gelegenheit verpasst, die Re
gierungsfähigkeit einer bürgerlichen Partei in Frage zu stel
len, wenn sie einmal eine andere Meinung als der Bundesrat 
vertritt. 
2. Als Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission ha
ben mich natürlich die Fragen aus dem Militärbereich stark 
interessiert. Tatsache ist, dass die Armee an das Sparpaket 
in drei Jahren 1, 1 Milliarden Franken beiträgt. Ohne den 
Sparbeitrag der Armee könnten wir das Stabilisierungspaket 
vergessen. Von einer Opfersymmetrie mit den zivilen Depar
tementen kann weiterhin keine Rede sein. Das VBS muss im 
Jahre 2001 - um diese Zahl herauszunehmen - real mit zwei 
Drittel der Mittel von 1990 auskommen; mit zwei Drittel! Die 
Ausgaben der zivilen Departemente sind in dieser Zeit
spanne zum Teil astronomisch gestiegen. 
Trotz diesen gewichtigen Einwänden akzeptieren wir den 
Sparauftrag, so wie ihn der «runde Tisch» und der Bundesrat 
formuliert haben: nämlich eine Reduktion, fortschreitend in 

Bulletin off1c1el de !'Assemblee federale 

michael.tellenbach
Textfeld



1 . Dezember 1 998 N 2399 Stabilisierungsprogramm 1998 

den drei Jahren, von 4 Prozent. Mit grossen Anstrengungen 
und Opfern ist das Stabilisierungsziel auch beim Militär er
reichbar. Allerdings möchte ich zwei Bedingungen an diese 
Aussage knüpfen: 
Die eine ist die: Es können neue Aufgaben - zum Teil sind 
sie heute schon absehbar, es können noch weitere dazu
kommen - auf die Armee zukommen. Die Ausgaben für diese 
neuen Aufgaben können natürlich durch das Stabilisierungs
programm nicht abgedeckt sein. 
Der zweite Vorbehalt betrifft die kommende Armeereform. 
Dort würde es gegen Treu und Glauben sein, wenn wir jahre
lang umfangreiche und systematische Vorarbeiten zur Errei
chung dieser absolut notwendigen Armeereform machen und 
dann die ganze Sache an der Kreditierung scheitern lassen 
würden. 
3. Meine letzte Bemerkung betrifft die Kommissionsmotion 
zur Arbeitslosenversicherung betreffend die Reduktion der 
Verwaltungskosten (98.3526). In der Antwort auf einen parla
mentarischen Vorstoss hat der Bundesrat kürzlich bekannt
gegeben, dass die administrativen Kosten jährlich die Limite 
von sage und schreibe 500 Millionen Franken übersteigen, 
also mehr als eine halbe Milliarde Franken pro Jahr. Bundes
rat Couchepin hat hier im Rat kürzlich erklärt, dass die not
wendigen Vollzugsaufgaben und -arbeiten in Zukunft effizi
enter und billiger zu erfolgen haben. Handlungsbedarf ist da
her dringlich gegeben, und deshalb - damit schliesse ich -
verlangt die Motion, dass die Revisionsarbeiten so voranzu
treiben sind, dass finanzielle Auswirkungen bereits im Laute 
der Dauer des Sanierungsprogrammes eintreten. 

Jans Armin (S, ZG): Herr Bonny, Sie haben vorhin ausge
führt, dass meine Fraktion diese Vorlage letztlich nur halbbat
zig unterstütze, weil zahlreiche Einzelanträge gestellt worden 
seien. Ich habe selber keinen gestellt, aber ich möchte nur 
der Klarheit halber festhalten, dass fast alle Anträge haus
haltneutral sind oder sogar noch Verbesserungen bringen 
würden. 
Meine Frage aber an Sie: Sie haben sich zwar gerühmt, dass 
aus Ihrer Fraktion keine Einzelanträge eingereicht worden 
sind, aber Sie haben eine Motion vorbereitet, die den Haus
eigentümerinnen und Hauseigentümern 600 Millionen Fran
ken Steuererleichterung bringen soll. Ist das Ihre «ganzbat
zige» Unterstützung? 

Bonny Jean-Pierre (R, BE): Herr Jans, ich wäre froh, wenn 
Sie zuerst die FDP-Fraktion über diese Motion beschliessen 
lassen würden. 

Beguelin Michel (S, VD): Pour qu'un accord issu d'une «ta
ble ronde» soit acceptable par tous, il taut deux conditions: 
l'equilibre des sacrifices et la transparence. 
Dans le pays le plus riche du monde, l'equilibre des sacrifices 
devrait se manifester par la balance entre, d'une part, les 
economies touchant le social dans son ensemble et les ser
vices publics et, d'autre part, les recettes nouvelles prove
nant des secteurs economiques, a commencer par les plus 
prosperes. Or, le paquet qui nous est soumis est desequili
bre. Les sacnfices concrets dans le social et les services pu
blics sont la, mais il n'y a pratiquement aucune nouvelle re
cette. Ainsi, la tendance detestable de la Suisse a deux vites
ses avec une minorite qui s'enrichit et une majorite qui s'ap
pauvrit ne se corrige pas. Au contraire, eile s'accroit. Sur ce 
plan-la, le bilan a ce jour du programme de stabilisation est 
un marche de dupes pour les salaries et les rentiers. Voila 
pour l'aspect general de l'equ1libre des sacrifices. 
En ce qui concerne la transparence, eile est tres variable. 
Elle est reelle dans certains domaines comme l'assurance
chömage. Elle n'existe pas en ce qui concerne les transports 
publics. En effet, au lieu d'avoir une approche globale tou
chant l'ensemble du secteur des transports publics, le dos
sier a ete divise en trois parties: le trafic regional discute avec 
les cantons pour 150 millions de francs, les CFF auxquels on 
demandait d'abord 200 millions de francs, mais qui se trou
vent penalises en tout de 650 millions de francs pour la pe
riode de 1999 a 2002 et la suppression des subventions vi-
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sant a l'eliminat1on des passages a niveau et a la separation 
des courants de trafic - donc le trafic urbain - pour 70 mil
lions de francs. 
A propos du trafic regional, on est a la limite de l'etrangle
ment. De plus, rien n'oblige les cantons recalcitrants a re
prendre le relais. Ainsi, le principe fondamental de la solida
rite confederale est remis en cause. A noter que le Conseil fe
deral prend pretexte des negociations de la «table ronde» 
pour decider unilateralement de supprimer toutes les contri
butions en faveur des transports urbains. Mais ce point-la n'a 
pas ete discute autour de la «table ronde». II s'agit la d'une 
decision qui court-circuite le Parlement. 
Pour ce qui concerne les seuls CFF, il s'agit donc de 650 m1l
lions de francs, et non pas de 200 millions de francs, dont 11 
est dit qu'ils sont a prendre sur les investissements d'1nfra
structure. Mais, la aussi, il n'y a pas de transparence. Si vous 
lisez attentivement le message, vous vous apercevrez qu'il 
ne s'agit pas que d'infrastructure. On demande aussi des sa
crifices salariaux supplementaires aux agents. De plus, une 
rationalisation plus poussee est exigee «surtout dans le trafic 
regional». Ainsi, ce trafic regional est pressure deux fois: a 
travers le transfert partiel des charges federales sur les can
tons et a travers l'infrastructure des CFF. 
Monsieur le conseiller federal, j'ai deux questions a votre in
tention: 
1. Tous les efforts des cheminots des CFF pour ameliorer la 
rentabilite du rail serviront a assainir les finances de la Con
federation, et non pas a augmenter les recettes de l'entre
prise CFF SA qui les paie. Est-ce ainsi que l'on va motiver les 
agents d'une entreprise que l'on dit vouloir liberer des con
traintes politiques sur un marche libre? 
2. Pourquoi les cheminots des CFF ont-ils a payer beaucoup 
plus que les autres Citoyens pour l'assainissement des finan
ces federales? En quoi sont-ils plus coupables de l'etat des 
finances federales que leurs collegues de la Poste, du DDPS, 
du OFF ou de vous-meme? 
En conclusion, au-dela du cas des transports publics, le pa
quet «programme de stabilisation» n'est pas acceptable 
dans l'etat actuel du dossier. Sans me faire trop d'illusions, 
j'espere des ameliorations au travers des propositions qui 
sont faites. Mais, je le repete, tant que le programme de sta
bilisation des finances ne corrige pas la tendance a l'aug
mentation de l'ecart entre la petite minonte des riches et la 
grande majorite de ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas equi
libre des sacrifices. 
Par consequent, malgre quelques elements positifs, le pro
gramme de stabilisation n'est globalement et fondamentale
ment pas acceptable. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wenn Sie ein Gebäude stabi
lisieren müssen, das auf zwei Stützen steht - also im vorlie
genden Fall auf den Einnahmen und den Ausgaben -, 
schauen Sie zuerst, dass die Stützen gleichwertig sind, auch 
in bezug auf ihre Höhe. 
Bei den Einnahmen, bei den direkten Steuern, gibt es einen 
Punkt, von wo Sie die Steuern so hoch schrauben können, 
wie Sie wollen, und trotzdem nicht mehr erhalten; im Gegen
teil. Offensichtlich sind wir heute bei diesem Punkt. Übrigens 
hat darum Keynes seinerzeit nebst Investitionen gleichzeitig 
Steuersenkungen gefordert; das ist etwas, was Neo-Key
nesianer heute oft vergessen. 
Zur zweiten Stütze, zu den Ausgaben: Ein - auch von den 
Sozialpartnern anerkannter - Messwert für die Ausgabenent
wicklung ist das Verhältnis zur Teuerung. Wenn Sie beim 
Bund die Ausgaben mit der Teuerungsentwicklung verglei
chen, sehen Sie, dass beide Kurven bis etwa 1987 parallel 
verlaufen sind. 1988 hat dann der grosse Sündenfall begon
nen. Seither gehen die Zuwachsraten weit über die Teuerung 
hinaus. Das ist der Grund, weshalb beim Bund die Staats
quote von 6 Prozent in den fünfziger Jahren auf heute 12 Pro
zent angestiegen ist. Im internationalen Vergleich sollte die 
Bundesstaatsquote etwa bei 1 O Prozent sein. Sie müsste 
also auf das Niveau von 1990 zurückgeführt werden. 
Wenn Sie die Vox-Analyse zur Abstimmung über das «Haus
haltziel 2001 » vom Juni dieses Jahres konsultieren, sehen 
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Sie, dass die Stimmbürger primär deshalb zugestimmt ha
ben, weil bei den Ausgaben anzusetzen ist. Das Argument 
der Mehreinnahmen hat nur 29 Prozentpunkte erreicht. 
71 Prozent sind anderer Meinung gewesen. Es ging um die 
Ausgabenbremse, nicht um eine Beschleunigung der Ein
nahmen; lesen Sie den Gesetzestext, insbesondere den Ar
tikel 24! 
Fazit: Die Ausgaben sind primär im Asylwesen und bei der 
Arbeitslosenversicherung aus dem Ruder gelaufen. Die 
CVP-Fraktion befürwortet die Verpflichtung an den Bundes
rat, die Ausgaben im Asylbereich bis zum Jahr 2001 wieder 
auf maximal eine Milliarde Franken zurückzuführen. Das ist 
lediglich eine Stabilisierung auf hohem Niveau und entspricht 
übrigens der Zielsetzung des Stabilisierungsprogrammes; le
sen Sie die Seite 69 der Botschaft! Daran hat sich auch das 
EJPD zu halten. 
Der Weiterführung des dritten Lohnprozentes bei der Arbeits
losenversicherung stimmen wir zu. Wir betonen aber gleich
zeitig den Auftrag, die bereits eingeleiteten Kosteneinspa
rungsmassnahmen seien zu beschleunigen und gemäss Mo
tion sei bis Januar 2000 - ich nehme an, dass mit dem Winter 
2000 der Januar 2000 gemeint ist - eine Vorlage auszuarbei
ten, damit die Arbeitslosenversicherung mit zwei Lohnpro
zenten und ohne Beiträge der Kantone und des Bundes aus
kommt. Diese Vorstösse erhalten unsere Unterstützung. 
Namens der CVP-Fraktion bitte ich auch um die Unterstüt
zung des Gesamtpaketes - im Wissen darum, dass finanziell 
ausschlaggebend die Sanierungsmassnahme bei der ALV 
ist. Diese Massnahme kann nur auf der Grundlage einer brei
ten parlamentarischen Mehrheit umgesetzt werden. 

Goll Christine (S, ZH): Die wirtschaftliche Krisensituation seit 
Beginn der neunziger Jahre hat auch die soziale Realität in 
diesem lande verändert. 300 000 Arbeitsplätze sind im Na
men von Aktionärsgewinnen, Fusionen und Marktfundamen
talismus abgebaut worden. Die Wirtschaft stiehlt sich zuneh
mend aus der sozialen Verantwortung und delegiert die Fol
gekosten an den Staat. Die Zunahme von Langzeitarbeitslo
sen und Ausgesteuerten, die Ausgrenzung von Ungelernten 
und Behinderten vom Arbeitsmarkt, steigende Krankenkas
senprämien und Lebenshaltungskosten, überschuldete Pri
vathaushalte und die Lücken im sozialen Netz haben zu einer 
Zunahme der Ausgaben im Sozialbereich geführt. Steuerge
schenke für die Reichen sind für die bürgerlichen Vertreter 
und Vertreterinnen jedoch an der Tagesordnung. Gleichzeitig 
fordern sie auch noch ein Sozialmoratorium. 
Sozialabbau bei den Schwächsten auf der einen Seite und 
Steuergeschenke für die Reichen auf der anderen Seite -
das ist der Hintergrund dieses Schuldenbergs, über den wir 
heute verhandeln. 
Die schlimmsten Auswüchse ihrer Sozialabbauphantasien 
haben wir am «runden Tisch» verhindern können - vielleicht 
auch aufgrund des besseren Sitzleders, wie das Frau Eger
szegi moniert hat. Wir haben in unserer Politik immer wieder 
beharrlich aufgezeigt, dass sich die Schweiz ein stabiles und 
gut ausgebautes Netz der sozialen Sicherung leisten kann 
und leisten muss. Wir haben immer wieder darauf hingewie
sen, dass dann, wenn die Sozialversicherungen unter Druck 
geraten, das ganze System der sozialen Sicherheit gefährdet 
ist, weil die sozialen Folgekosten einfach bei der Sozialhilfe, 
also bei den Kantonen und Gemeinden, insbesondere bei 
den Städten mit Zentrumsfunktionen, anfallen. 
Wir haben betont, dass Sparübungen bei den Sozialversi
cherungen ausgerechnet auf Kosten der Kleinverdienerinnen 
und Kleinverdiener gehen. Wir haben festgehalten, dass die 
Schweiz die Menschenwürde verletzt, wenn sie als reichstes 
Land der Welt Armut toleriert, und wir haben aufgezeigt, dass 
die Schere zwischen den Kaderlöhnen und den Working
poor-E1nkommen, die sich immer weiter öffnet, ungerecht 
und unsolidarisch ist; dass vor allem die bezahlte und die un
bezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern radikal umver
teilt werden muss. 
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Existenzsiche
rung für alle sind letztlich eine Frage der Verteilungsgerech
tigkeit. Es gibt keine Wirtschaftspolitik ohne Sozialpolitik. Es 

gibt keine Sozialpolitik ohne Wirtschaftspolitik. Dieser not
wendige Zusammenhang muss auch im Rahmen des Stabi
lisierungsprogrammes 1998 zum Ausdruck kommen. Des
halb lehnen wir auch alle vier Kommissionsmotionen ab, die 
den Sozialabbau einfach durch die Hintertüre einführen wol
len. 
Sämtliche Motionen widersprechen Geist und Inhalt des 
«runden Tisches». Die Kommissionsmotion zu den Ausga
ben im Asylbereich (98.3523) ist weder praktikabel noch be
rücksichtigt sie die Hintergründe und Verhältnisse, die Men
schen weltweit zwingen, ihr Grundrecht auf Asyl geltend zu 
machen. Zudem verstösst diese Motion gegen Verfassung 
und internationale Konventionen. Sie ist letztlich nur unter 
dem Blickwinkel einer rechtspopulistischen Stimmungsma
che zu verstehen. Der Bundesrat will diese Motion als Postu
lat entgegennehmen; wir lehnen auch die Postulatsform ab. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf 
den Antrag Bäumlin. Er verlangt in Artikel 4a (Sparauftrag) 
die Einführung eines zusätzlichen Absatzes 2ter, der die Ein
sparungen im Asylbereich unter den Vorbehalt ausserordent
licher Verhältnisse stellen will. 
Von Finanzhysterie geprägt ist die Kommissionsmotion zu 
den AHV-Renten (98.3524); ausgerechnet die berechtigte 
Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung 
soll für diejenigen Menschen in Frage gestellt werden, wel
che mit ihren Beiträgen ein Erwerbsarbeitsleben lang dazu 
beigetragen haben, das wichtigste Sozialwerk zu sichern. 
Unverständlich angesichts der nach wie vor aktuellen Ar
beitslosenproblematik sind auch die beiden Motionen, wel
che Einschnitte bei der Arbeitslosenversicherung fordern 
(98.3525; 98.3526). Auch sie laufen den hart errungenen 
Vereinbarungen zuwider. 
Wir wollen eine Politik, die einen Wohlfahrtsstaat für alle ga
rantiert und nicht einen «Vorteilsstaat» für Reiche errichtet. 
Jeder Sozialabbau kommt uns alle letztlich teurer zu stehen. 

Epiney Simon (C, VS): Vivant les uns a cöte des autres plutöt 
que les uns avec les autres, les Suissesses et les Suisses 
sont condamnes a s'entendre. Dans un contexte economi
que difficile, avec le risque d'un desengagement de l'Etat, la 
cohesion aussi bien nationale que sociale se fragilise. Son 
renforcement postule aujourd'hui un effort permanent 
d'ecoute et de concessions reciproques. Au-dela de l'origina
lite de la demarche, la «table ronde» est un signe reconfor
tant de notre capacite a passer des compromis, meme si cer
tains a gauche ont aujourd'hui des etats d'äme dans la pers
pective de perdre la leur. 
Votre commission ad hoc s'est inspiree a son tour de cette 
philosophie de la «table ronde» en fumant, apres cinq heures 
de debats nourris, le calumet de la paix. De cette experience, 
nous souhaitons evoquer deux aspects: d'une part, l'am
biance en coulisses et, d'autre part, quelques elements du 
contenu du programme de stabilisation. 
1. L'ambiance en coulisses: des le debut des travaux, les po
sitions se sont radicalisees. Chaque partie a cherche a de
fendre ses domaines de predilection, ses chasses gardees, 
ses secteurs tabous, le tout, evidemment, avec a l'arriere
fond la perspective des elections federales. Mais la gauche, 
soutenue par quelques parlementaires romands eclaires du 
centre, a voulu retablir une certaine equite fiscale et a insiste 
sur la necessite de limiter la deduction des 1nterets passifs de 
la fortune privee. De meme, pour ce groupe heterogene, il 
n'etait pas question de toucher a l'AVS, notamment pour cel
les et ceux qui ne sont pas encore au benefice d'un deuxieme 
pilier confortable. Pour les representants de l'economie, en 
revanche, le volet fiscal etait inacceptable, car il allait, selon 
leur avis, au-dela de la repression des abus. De meme, ma1n
tenir les cotisations a l'assurance-chömage n'entrait pas en 
ligne de compte, parce que la place economique suisse etait, 
par cette mesure, menacee. 
Mais a cause de l'incertitude des votes, due aux elements 
que je viens de mentionner, les commissaires n'ont pas 
voulu prendre le risque d'un echec par ailleurs inutile. En ef
fet, avec les contraintes liees a l'«objectif budgetaire 2001 », 
le Parlament sera oblige, qu'on le veuille ou non, de reduire 
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le deficit a moins d'un milliard de francs en 2001. Autant, 
des lors, trouver une solution pour soit augmenter les re
cettes, soit diminuer les depenses dans le cadre d'un com
promis par ailleurs historique, plutöt que prendre le risque 
de venir au Parlement, a travers une votation risquee, finale
ment tout perdre des elements positifs du programme. C'est 
vraisemblablement cet element lie au programme «objectif 
budgetaire 2001 » qui a pousse les commissaires a trouver 
un consensus durement negocie, avec, comme vous le sa
vez, un engagement de ne pas deposer de propositions de 
minorite. 
Quant au contenu du projet, il correspond a celui de la «table 
ronde», en ce qui concerne par exemple la reduction impor
tante des depenses militaires ou egalement en ce qui con
cerne le maintien des cotisations en faveur de l'assurance
chömage. 
II s'ecarte, en revanche, des decisions de la «table ronde» en 
reduisant notamment le volet fiscal de 310 a 113 millions de 
francs et dans la mesure oü il renonce aux depenses en ma
tiere d'AVS, ainsi qu'a la fiscalisation plus importante des 
prestations LPP. Par contre, il innove par sa technique legis
lative contraignante. 
En effet, la commission assume sa responsabilite de legisla
teur dans deux domaines sensibles. Dorenavant, sont consi
derees comme gain en capital imposable les alienations fre
quentes de titres dont la detention est de courte duree et dont 
le financement exige l'engagement de fonds de tiers conside
rables. Ces trois exigences cumulatives von! mettre de l'or
dre dans la jurisprudence du Tribunal federal qui, par son 
flou, a cree une certaine insecurite juridique. Autre oeuvre le
gislative: dorenavant, seront deduits du revenu les interets 
passifs prives a concurrence du rendement imposable de la 
fortune, augmente de 50 000 francs. L'autorite qui est char
gee d'appliquer et d'interpreter la loi voit donc dorenavant sa 
marge de manoeuvre limitee par des dispositions legales 
beaucoup plus claires. 
Enfin, ce projet trappe par son aspect consensuel, puisque 
les motions qu'on vient de vous indiquer dans le domaine de 
l'asile, dans le domaine de l'assurance-chömage sont des 
motions qui indiquent au Conseil federal quelle est la marche 
a suivre pour assainir les finances federales. 
C'est ma conclusion: la commission vous demande de ne 
pas deficeler ce paquet qui est marque du sceau de l'equili
bre et de la symetrie des sacrifices et dont le contenu est, 
certes, perfectible. Mais si nous voulons maitriser cet endet
tement qui gangrene l'attractivite de la place economique 
suisse, qui hypotheque l'avenir de nos enfants et finit par 
destabiliser la cohesion sociale, il est de notre devoir d'ac
cepter meme un projet imparfait. 

Frey Walter (V, ZH): Das vorliegende Sparpaket genügt 
nicht, das sei hier unmissverständlich festgehalten, um den 
Bundeshaushalt zu sanieren. Das vom Volk mit grosser 
Mehrheit gutgeheissene «Haushaltziel 2001 » wird bei günsti
ger Wirtschaftslage zwar erreicht, aber nicht allein auf dem 
versprochenen Weg des Sparens. Für mich kann daher das 
vorliegende Programm höchstens als erster kleiner Schritt in 
die halbwegs richtige Richtung betrachtet werden. Frei nach 
dem Motto: Politik ist die Kunst des Möglichen. 
Dabei hätten wir in der Schweiz finanzpolitisch eine Rosskur 
nötig. Der Trend, in dem wir uns befinden, ist für den Stand
ortwettbewerb im internationalen Bereich tödlich. Die Ver
schuldungsquote 1990 bis 1997 hat sich von 30, 9 Prozent auf 
51,3 Prozent erhöht, die Fiskalquote von 30,9 Prozent auf 
34,6 Prozent, die gesamte Staatsquote von 33, 1 auf 39,3 Pro
zent. Das sind unheilschwangere Zahlen für Bürger, Arbeits
plätze, Wirtschaft und Sozialwerke. Daran ändert das Stabili· 
sierungspaket wenig. Aber immerhin, es ist ein kleinster 
Schritt, und darum muss es auch durchgesetzt werden. 
Ich denke z. B. an die Ausgaben im Asylbereich, die auf eine 
Milliarde Franken gesenkt werden müssen. Schon spricht 
man von ausserordentlichen Ereignissen. Hand aufs Herz: 
Im Asylbereich werden wir immer ausserordentliche Ereig
nisse haben. Merkwürdig: Diese Formulierung der ausseror
dentlichen Ereignisse wurde ausdrücklich nicht am «runden 
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Tisch» unterschrieben, und trotzdem finden wir die Fussnote 
in unseren Unterlagen. 
Ich halte fest: Für mich ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit 
des Bundesrates, denn er hat hier die Kompetenz, dass im 
Asylbereich eine dringliche Vorlage zur Gesetzesänderung 
unterbreitet wird, damit wir das Ziel von einer Milliarde Fran
ken auch effektiv erreichen können. Aber nicht nur der Bun
desrat ist gefordert, auch wir, das Parlament, sind gefordert. 
Die Aufgabe, den Bundeshaushalt nachhaltig zu sanieren, 
haben wir nicht erfüllt. Das Stabilisierungspaket darf uns 
nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das bisschen Luft, das es 
uns bringt, wird sehr bald verbraucht sein. 
Gestatten Sie mir eine Nebenbemerkung zu Kollege Fasel, 
der sich, obwohl er ein gescheiter Mensch ist, hier in billiger 
Polemik gegenüber Kollege Blocher ergangen hat: Herr Fa
sel, Sie wissen genau, Herr Blocher hat in die Algroup inve
stiert, aber noch keine Gewinne realisiert. Ob Herr Blocher 
mit seinen vielfältigen unternehmerischen Aktivitäten einmal 
Gewinn machen wird oder nicht, werden wir erst feststellen 
können, wenn er seine Beteiligungen verkauft hat. Das wis
sen Sie. Er hat mit seinem Risikokapital die Voraussetzun
gen dafür geschaffen, Arbeitsplätze zu realisieren. 
Ich hoffe, dass Sie in Ihrem Leben mit Risikokapital einmal so 
viele Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen, wie das Herr Bio
eher bis anhin getan hat. 
Noch eine zweite Nebenbemerkung: Ich habe die Polemik 
der linken Ratsseite in bezug auf dieses Stabilisierungspaket 
gehört. Sie riskieren, dass Ihre Glaubwürdigkeit in bezug auf 
die Haushaltsanierung angeschlagen ist. 

Fasel Hugo (G, FR): Eine sehr persönliche Frage: Ist es im
mer so, dass Sie es nicht wagen, einer Person in die Augen 
zu schauen, wenn Sie mit ihr reden? Sie haben immer in eine 
andere Richtung geredet. Wenn man Polemiken bespricht, 
darf man das auch direkt miteinander tun. 
Ist es bei heiklen Geschäften immer so, dass Sie sich zum 
Anwalt und Verteidiger von Herrn Blocher machen? 

Frey Walter (V, ZH): Zur ersten Frage, Herr Fasel: Es 1st rich
tig, ich habe Sie nicht in der Mitte bemerkt; für mich waren Sie 
einfach subjektiv auf der linken Seite dieses Rates plaziert. 
(Heiterkeit) 
Zur zweiten Frage: Herr Blocher hat keinen Anwalt nötig. 

Fässler Hildegard (S, SG): Wenn man Umfragen traut, und 
hin und wieder tue ich das, ist bei unseren Schülerinnen und 
Schülern die Physik das unbeliebteste naturwissenschaftli
che Fach. Dies, obwohl die Physik auf viele spannende Fra
gen Antwort geben kann wie: Wie entsteht ein Regenbogen? 
Wie funktioniert unser Knopf im Ohr? Wieso sehen unsere 
Kolleginnen und Kollegen draussen vor der Tür Herrn Bun
desrat Leuenberger, obwohl er seine Pressekonferenz an
dernorts abhält? In der Physik ist auch klar, was ein stabiler 
Zustand ist oder ob sich etwas nur im Zustand des labilen 
Gleichgewichtes befindet. Ausserhalb der Physik ist Stabilität 
häufig ein Phänomen der Psychologie. 
Stabilität kann herbei- oder weggeredet werden. Ob gespart 
werden muss ebenso, denn das ist einerseits eine Frage der 
persönlichen Einschätzung, andererseits eine Frage der all
gemeinen Stimmung. Ob Hysterie oder Gelassenheit ange
bracht sind, ist selten abhängig von den nüchternen Zahlen, 
von der Physik sozusagen, sondern schon eher von Progno
sen -wissenschaftlichen und anderen - und von Behauptun
gen. Letztere sind ein schlechter Ratgeber. 
Die SP-Fraktion ist nicht der Ansicht, dass Sparen das ein
zige Mittel zur Verbesserung der Finanzlage ist, das hat Herr 
Fischer-Hägglingen richtig erkannt. Sie 1st nicht der Ansicht, 
dass das Hauptproblem die Mehreinnahmen sind, wie das 
Herr Blocher sieht. Privat hält er es auch ganz anders. 
Die SP hält nichts von linearem Sparen und nichts von Opfer
symmetrie. Sie hält hingegen etwas von zielgerichtetem Spa
ren und Einnehmen. 
Wir sind der Ansicht, dass der Bund im Bereich der Sozialver
sicherungen, der Bildung, im öffentlichen Verkehr und im 
Asylwesen keine überflüssigen Leistungen erbringt; im Ge-

michael.tellenbach
Textfeld



Programme de stabilisation 1998 2402 N 1 er decembre 1998 

genteil. Ich möchte hier nur das Stichwort Mutterschaftsver
sicherung anbringen. Diese Ausgaben müssen und wollen 
wir uns leisten, zum Wohl einer grossen Mehrheit unserer 
Bevölkerung. Das Geld dazu ist vorhanden. Herr Friderici, Ih
nen möchte ich nur sagen: Ein System, auch wenn es in gu
ten Zeiten entstanden ist, ist nur so gut, wie es sich bewährt, 
wenn die Zeiten schwieriger sind. 
Das Geld haben wir. Fragen Sie unsere Bevölkerung, was sie 
von den erlaubten und propagierten Steuersparmöglichkei
ten für die bereits finanziell Privilegierten hält. Erklären Sie 
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, warum Kapitalge
winne nicht versteuert werden sollen, das kleinste Einkom
men auf dem Lohnausweis aber schon. Diskutieren Sie mit 
den sogenannt einfachen Bürgerinnen und Bürgern darüber, 
wer von den Steuerschlupflöchern der dritten Säule gemäss 
«Cash» profitiert. Herr Frey Walter hat den Wirtschaftsstand
ort Schweiz angesprochen. Er unterschlägt dabei, dass der 
grösste Vorteil unseres Wirtschaftsstandortes eine zufrieden 
arbeitende Bevölkerung ist, eine Bevölkerung, die sich sicher 
fühlt, die weiss, dass die Leistungen, die sie beanspruchen 
möchte, auch gewährleistet sind. 
Wir verwechseln, im Gegensatz zu Frau Bangerter, Herrn 
Bührer, Frau Egerszegi und Herrn Hochreutener, nicht den 
Solldaritatsbeitrag zur Weiterführung des zweiten und dritten 
Lohnprozentes zur Sicherung der ALV mit der Ungerechtig
keit im Bereich der Steuerschlupflöcher. 
Wir stimmen dem Stabilisierungsprogramm zu, unterstützen 
die Motionen nicht und werden alles Mögliche unternehmen, 
um der Steuergerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. 
Ich verspreche Ihnen, aber vor allem unserer Bevölkerung: 
Wir bleiben dran! 

Cavadini Adriano (R, Tl): Im Steuerbereich müssen wir mit 
Änderungen sehr vorsichtig umgehen. Ich glaube, hier hat 
die Kommission richtig gehandelt: Was zu besteuern ist, 
muss von diesem Parlament bestimmt werden, und wir dür
fen die Interpretationen nicht der Steuerverwaltung oder dem 
Bundesgericht überlassen. 
Wir wollen keine Kapitalgewinnsteuer, und daher muss die 
Interpretation von Artikel 18 Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer und Artikel 8 Steuerharmonisierungsgesetz 
sehr restriktiv sein. Die drei Bedingungen, die jetzt enthalten 
sind, müssen kumulativ behandelt werden, sonst haben wir 
durch die Hintertüre eine Kapitalgewinnsteuer eingeführt. 
Ho l'impressione, dopo aver sentito questo dibattito, ehe si 
sta sferrando in questa nazione una offensiva fiscale estre
mamente pericolosa. Penso a quanto chiede la sinistra: in 
campo fiscale chiede una imposta sulla ricchezza, una impo
sta sulle successioni e donazioni, una imposta sulla so
stanza, una imposta sui guadagni in cap1tale. In campo pe
nale chiede ehe si sopprima il segreto bancario, ehe si intro
ducano nuove norme penali in materia fiscale, mettendo 
quindi il segreto bancario in discussione nei trattati interna
zionali. A livello internazionale la sinistra vorrebbe degli ac
cordi di assistenza giudiziaria molto larghi nei confronti delle 
autorita fiscali straniere. Ora, nel campo delle banche do
manda nuove norme molto restrittive, al di la delle norme eu
ropee, ehe rendono in pratica sempre piu difficile operare in 
Svizzera. 
Qui si agisce come chi, con l'intento d1 colpire una persona 
ehe si e nascosta in un bosco, da fuoco al bosco per fare 
uscire questa persona. La persona l'avra presa, ma il bosco 
sara bruciato, e a ricostituirlo ci vorra parecchio tempo. 
lnvito quindi il Consiglio federale a d1mostrare con il suo agire 
una chiara linea ehe ispiri fiducia nella Svizzera come piazza 
economica e finanziaria, e ehe non si lasci tentare da esercizi 
pericolosi ehe fanno perdere la fiducia da parte degli opera
tori economici. 
II gruppo radicale appoggia questo progetto di stabilizzazione 
e respingera tutte le proposte ehe vogliono correggere 
quanto la commissione ha elaborato durante i suoi lavori. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Aujourd'hui, on ne pourra 
pas dire dans ce Parlement qu'on a brime les orateurs, puis
que nous parlons depuis plus de quatre heures sur cet objet. 

On a refait le monde. On a parle d'agriculture, d'asile, de po
litique fiscale, de politique des transports, de politique de 
securite, d'economie publique - on a meme fait de la phy
sique - et finalement quand meme un tout petit peu de poli
tique financiere, puisque c'est pour cela que nous sommes la 
auiourd'hui. Vous imaginez donc les difficultes a mettre tout 
le monde d'accord dans un tel contexte! On a fait allusion aux 
lobbyistes des assurances; il y a aussi eu les lobbyistes des 
chemins de fer - d'ailleurs, le ton de M. Beguelin m'a surpris. 
Apres les sacrifices consentis par le peuple et les cantons ce 
dernier week-end, on sait bien que les CFF feront des sacri
fices et auront surtout des efforts a faire. Finalement, c'est 
surtout la pression du marche qui impliquera pour eux un plus 
grand dynamisme. C'est gräce au marche qu'ils pourront 
creer des emplois. 
A propos de la «table ronde» et de ses methodes de travail, 
on a beaucoup parle de deficit democratique, de volonte de
liberee d'echapper au debat, du fait qu'on aurait conclu des 
alliances sacrees et meme secretes entre quelques inities, 
comme l'a dit Mme Grendelmeier. Or, le souc1 de la commis
sion a toujours ete de preserver toutes les chances de mener 
a bien une operation d'assainissement, consideree comme 
necessaire et prioritaire par tous les partis polltiques du pays. 
La nature de la täche, qui implique des sacrifices dans plu
sieurs domaines, conduit forcement a des tensions et a des 
equilibres fragiles. 
Tout le monde admet finalement la necessite d'assainir les fi
nances federales, meme si les uns et les autres reconnais
sent aussi que cet assainissement ne saurait se faire de la 
meme fac;on que dans une entreprise privee et qu'il y a des 
depenses de fonctionnement, comme par exemple dans le 
domaine de la formation, qui rapportent a terme ou des de
penses d'investissement qui ont des rendements corrects 
pour le bien-etre general. C'est pourquoi les economies et les 
recettes proposees dans ce programme ne touchent pas fon
damentalement la substance sociale et economique du pays. 
Elles sont donc supportables. 
Pour terminer, je crois que la population de notre pays, qui 
pourrait avoir le dernier mot quoi que l'on decide, attend des 
principales forces politiques que, dans ces conditions excep
tionnelles, elles trouvent aussi des solutions exceptionnelles. 
II ne s'agit donc pas de chercher un gagnant ou un perdant -
je l'ai deja dit -, ni de savoir qui a paye finalement la plus 
grande part de ce paquet. Quelquefois, n'en deplaisent aux 
strateges politiques et aux moralistes, la fin peu! justifier les 
moyens. 
C'est dans cet etat d'esprit et avec l'idee de realiser une 
oeuvre necessaire en amenant tout le monde a la discuss1on 
que la commission vous propose evidemment d'entrer en 
matiere. 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Auch ich beantrage 
Ihnen, den Nichteintretensantrag Spielmann sowie die Rück
weisungsanträge Rennwald und Grendelmeier abzulehnen. 
Herrn Spielmann und Herrn Rennwald, die hauptsächlich 
wirtschaftspolitisch argumentiert haben, möchte ich doch 
entgegenhalten, dass das Stabilisierungsprogramm auf ei
nem sehr ambitiösen Wachstum von 2 Prozent beruht, dass 
dieses Wachstum zuerst erreicht werden muss und dass wir 
alles daran setzen müssen, dass wir diese Zuwachsraten 
auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht erreichen. 
Wenn Sie konjunkturpolitisch argumentieren, möchte ich Ih
nen doch auch entgegenhalten, dass wir mit der Lösung in 
der Arbeitslosenversicherung einen grossen Stabilisator bei 
wirtschaftlichen Krisen sanieren und hier Sicherheit schaffen. 
Wir haben im weiteren bei der AHV die entsprechende Mass
nahme des Bundesrates nicht akzeptiert. Dies bedeutet 
nichts anderes, als dass die gesamte Kommission nicht be
reit ist, bei den Renteneinkommen 1, 1 Milliarden Franken zu 
kürzen. 
Wenn Sie Nichteintretensanträge und Rückweisungsanträge 
stellen, müssen Sie auch dies berücksichtigen. Insbesondere 
wenn Sie einen Nichteintretensantrag stellen, müssen Sie 
sich bewusst sein, dass nach wie vor das «Haushaltziel 
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2001 » gilt und dass die Massnahmen, die dort vorgesehen 
sind, derartige Rücksichten nicht nehmen können, wie wir 
dies im Rahmen dieses Stabilisierungsprogrammes gemacht 
haben. Das Stabilisierungsprogramm hat das wirklich be
rücksichtigt, hat das einbezogen, hat beispielsweise auch 
beim Militär Kürzungen gemacht, die den geringeren Multipli
katoreffekt haben und die man als sogenannte tote Investitio
nen bezeichnen könnte. Dort ist man zurückgefahren. Wenn 
Sie hier nicht eintreten wollen, dann müssen Sie sich be
wusst sein, dass Sie auch dazu nein sagen. 
Zum Rückweisungsantrag der grünen Fraktion, den Herr Fa
sel hier vertreten hat, muss ich ihm als Vertreter des CNG sa
gen, als welcher er am «runden Tisch» dabei war, dass wir 
auch dort bereits die Kürzung bei der Landwirtschaft disku
tiert haben und dass der «runde Tisch» davon ausgegangen 
ist, dass die Ausgaben bei der Landwirtschaft auf 4 Milliarden 
Franken beschränkt werden sollen. Das war im Prinzip die 
Auffassung der Mehrheit des «runden Tisches». Das wird mit 
einer Ausnahme, dem Budget 1999, eingehalten. Dieses 
werden wir noch in dieser Session beraten. Aus diesem 
Grund muss ich Ihnen beantragen, auch diesen Rückwei
sungsantrag abzulehnen. 
Den Rückweisungsantrag Grendelmeier, das muss ich Ihnen 
ehrlich sagen, habe ich intellektuell nicht ganz verstanden. 
Ich weiss nicht, ob das Ironie war oder was Frau Grendel
meier damit meinte, als sie von einem Geheimkabinett 
sprach - sie ist jetzt leider nicht hier; vermutlich ist sie auch 
an einer geheimen Sitzung. Wenn sie von einem Geheimka
binett spricht und das Ganze trotzdem an diese Institution zu
rückweisen will, dann kann ich dem nicht ganz folgen. 
Aber sie hat noch einen zweiten Punkt in ihrem Rückwei
sungsantrag, zu dem ich schon noch Stellung nehmen 
möchte. Der bezieht sich nämlich auf die Ausgaben im Asyl
bereich. Da muss ich auch für alle Einzelredner, die diesen 
Punkt aufgegriffen haben, nochmals klar festhalten, dass die 
Kommission auf den Abmachungen des «runden Tisches» 
basiert, wonach die Ausgaben im Asylbereich auf eine Milli
arde Franken zu begrenzen sind - vorbehalten bleiben aus
serordentliche Ereignisse. Die Kommission hat ausdrücklich 
darauf verzichtet, eine Gesetzesrevision zu initiieren. Dem
zufolge bleiben Ausgaben im Flüchtlingsbereich gebundene 
Ausgaben und sind nicht einfach über den Finanzplan zu li
mitieren. 
Wir geraten hier im Prinzip in eine «Käseunion-Problematik» 
hinein, wo wir früher genau das gleiche System hatten. Hier 
hatte das Parlament die entsprechenden Kredite jeweilen ge
kürzt. Da es sich aber um gesetzlich gebundene Ausgaben 
handelt, mussten diese über Nachtragskredite finanziert wer
den. 
Ich komme noch zu den einzelnen Voten: Ich muss feststel
len, dass die Diskussion sehr breit ausgefallen ist, noch brei
ter als in der Kommission. Sie hat sogar darin gegipfelt, dass 
die persönlichen Verdienste einzelner Mitglieder unseres Ra
tes sowie deren Aktienkurse kommentiert wurden. Sie haben 
deshalb Verständnis, wenn ich mich auf einzelne wenige 
Punkte beschränke. 
Zuerst einmal - und das möchte ich Herrn Durrer sagen -
spreche ich zur Geschäftsgrundlage: Die Geschäftsgrund
lage des Stabilisierungsprogrammes ist klar in der Botschaft 
enthalten, und dazu gehört die AHV-lnitiative nicht; dazu ge
hört die Volksinitiative «Wohneigentum für alle», dazu gehö
ren die einzelnen parlamentarischen Initiativen, die auf Seite 
73ff. der Botschaft explizit aufgeführt sind. Diese sind das 
Fundament. Wenn sie entfallen und es dort zu einer Einnah
menerosion kommt, werden wir mit diesem Programm erheb
liche Mühe haben. 
Eine weitere Bemerkung betrifft die Problematik der Steuer
schlupflöcher. Da kann ich mich dem Votum von Herrn Büh
rer anschliessen, der ausgeführt hat, dass man sich in der 
Kommission auf die effektiven Steuerschlupflöcher, die von 
allen Seiten anerkannt worden sind, konzentriert und diese 
geregelt hat. Es geht deshalb nicht an, wenn Frau Bangerter, 
Herr Blocher, Herr Baumberger und Herr Hochreutener im 
Hinblick auf die Beratung im Ständerat wieder an dieser Lö
sung rütteln und dort weiter Abstriche machen wollen. Was 
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die Kommission beschlossen hat, ist ein absolutes Minimum, 
und daran ist festzuhalten. 
Ich will auch darauf hinweisen, dass von seiten der OECD 
wiederholt, praktisch alljährlich, darauf hingewiesen wurde, 
dass das, was wir in diesem Bereich machen, falsch sei. Ich 
betrachte das, was die Kommission beschlossen hat, eben
falls als einen ersten Schritt in Richtung Stopfen der Steuer
schlupflöcher; diese Lösung ist zu treffen. 
Noch eine letzte Bemerkung zu den Kantonen: Es ist festge
halten worden, dass die Kantone per saldo mehr Mittel erhal
ten, als sie zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, und 
es ist in der Kommission ganz klar zum Ausdruck gekommen, 
dass die Kantone damit, auch mit der Übernahme der neuen 
Aufgaben, ihren Verpflichtungen nachkommen können. 
Im Namen der Kommission ersuche ich Sie deshalb ab
schliessend, den Nichteintretensantrag abzulehnen, alle 
Rückweisungsanträge abzulehnen und auf das Geschäft ein
zutreten. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance est levee a 12 h 40 
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Villiger Kaspar, Bundesrat: Die gestrige Debatte war, wenn 
wir es nüchtern anschauen, nicht gerade von durchschlagen
der Begeisterung gekennzeichnet. Ich muss Ihnen sagen, 
dass ich dafür ein gewisses Verständnis habe. Sparpakete 
lösen nie Begeisterung aus. Alle von Ihnen mussten irgend
eine «Kröte» schlucken, und ich war natürlich ausserordent
lich glücklich, dass nach all der Kritik an diesem und jenem 
und allen E1nzelhe1ten doch die meisten am Schluss die 
Kurve erwischt und gesagt haben: Ja, man muss es halt ma
chen! 
Ich werde auch heute bei Ihnen kaum Begeisterung erzeu
gen können, aber ich versuche, das Ganze in etwas breitere 
Zusammenhänge zu stellen, weil ich glaube, dass das Ziel, 
das wir erreichen können und wollen, ein Ziel ist, das nachher 
das Politisieren wieder etwas erfreulicher macht. In diesem 
Sinne wäre ein bisschen Begeisterung für die Lösung eines 
unserer wichtigen Probleme vielleicht doch nicht völlig abwe
gig. 
Die grossen Defizite und die rasante Explosion der Verschul
dung waren immer Thema in diesem Rat; sie geben zu gros
ser Besorgnis Anlass. Obwohl die Rezession das Wachstum 
der Steuern gebremst hat, müssen wir, wenn wir die Zahlen 
anschauen, doch feststellen, dass Bürgerinnen und Bürger in 
diesem lande uns trotzdem etwas mehr Steuern abliefern, 
ihren Obolus entrichten. Wenn die Bundesfinanzen trotzdem 
in eine beängstigende Schieflage geraten sind, dann ist das 
auf das Wachstum der Ausgaben zurückzuführen. Das kann 
man rechnen, das ist mathematisch, das ist keine politische 
Aussage. Inzwischen ist jedermann klargeworden, dass es 
so halt nicht weitergehen kann. 
Es gibt vier Hauptgründe für die zwingende Sanierung der 
Bundesfinanzen: 
1. Die zunehmende Zinsenlast schränkt den politischen 
Handlungsspielraum immer mehr ein - und das bei tiefen 
Zinsen! Sie werden es dann im Budget sehen: eine Zunahme 
von 300 Millionen Franken nur 1n einem Jahr - was könnte 
man damit Schönes machen! 
2. Ein langfristig nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist nur 
auf der Basis gesunder Staatsfinanzen denkbar. Die Wirt
schaft hat eben mehr Vertrauen in einen Standort, wenn sie 
nicht ständig mit Steuererhöhungen rechnen muss; das bele
gen auch empirische Daten. Es zeigt sich auch, dass ausga
benseitige Sanierungen das Wachstum tendenziell begünsti
gen. 
3. Es ist unverantwortlich, der nächsten Generation einen 
Schuldenberg mit entsprechender Zinsenlast zu überbürden; 
bei Investitionen, von denen unsere Kinder und Enkel profi
tieren können, mag das ja noch angehen. Aber wenn sie 
Steuern für die Finanzierung unseres heutigen Konsums be-

zahlen müssen - der dann eben konsumiert ist -, dann be
kommen sie für diese Steuern keine adäquate Gegenlei
stung. 
4. Angesichts des immensen Konsolidierungsbedarfs der 
Sozialwerke muss diese Konsolidierung von der Basis eines 
gesunden Staatshaushaltes her angegangen werden kön
nen. 
Nachdem die vielen Sparpakete der letzten Jahre nicht zum 
gewünschten Resultat geführt haben, beschloss der Bundes
rat eine Doppelstrategie: Mit dem «Haushaltziel 2001 » sollte 
ein zeitlich und betragsmässig definiertes Ziel gesetzt wer
den; Parlament und Volk haben dieses Ziel deutlich bestätigt. 
Gleichzeitig sollte aber der Weg zu diesem Ziel zum Zeit
punkt der Abstimmung immerhin schon in Umrissen erkenn
bar sein. 
Sie wissen, dass dieses Ziel verlangt, dass das Defizit bis 
zum Jahre 2001 schrittweise unter 1 Milliarde Franken zu 
senken ist. Das hat rein mathematisch zur Folge, dass Sie 
das, was Sie irgendwo zuviel ausgeben oder weniger sparen, 
anderswo einsparen müssen. Die überwältigende Zustim
mung des Volkes zu diesem Ziel 1st eine klare politische Ver
pflichtung, und zwar an uns alle, ob wir dieses Ziel ursprüng
lich unterstützt haben oder nicht. 
Erstmals seit vielen Jahren scheint das Ziel der ausgegliche
nen Finanzen praktisch erreichbar. Einige der Voraussetzun
gen haben sich stark verbessert. Das Wirtschaftswachstum 
führt zu Mehreinnahmen, ohne die das Ziel nicht erreichbar 
wäre. Das «Haushaltziel 2001 » hat - dafür möchte ich Ihnen 
und auch der Verwaltung danken - zu einem besseren Spar
bewusstsein von Parlament, Verwaltung und Bundesrat bei
getragen. Der Wachstumstrend der meisten Ausgabenge
biete - ausser im Sozialbereich - konnte nachhaltig gebro
chen werden. Ich betrachte das schon jetzt als einen grossen 
Erfolg unserer Finanzpolitik. Mit der F1nöV-Vorlage, der 
LSVA und dem Mehrwertsteuerprozent für die AHV konnten 
neue Einnahmen - zum Teil mit Hilfe von Volksentscheiden, 
dafür bin ich dankbar - gesichert werden. 
Damit wir das Ziel in der Praxis wirklich erreichen, müssen 
vier Bedingungen erfüllt sein: 
1. Das Wirtschaftswachstum muss einigermassen vernünftig 
weitergehen. Dafür stehen die Chancen nicht schlecht. 
2. Die Haushaltdisziplin muss eisern eingehalten werden. Mir 
macht etwas Sorgen, dass diese Disziplin schon wieder 
nachlässt, seit etwas Morgenröte am Horizont ist. Das darf 
jetzt nicht geschehen. Sonst ist das erste, was wir im Jahre 
2001 machen müssen, ein Sparpaket; das möchten wir Ihnen 
ersparen. 
3. Wir dürfen keine neuen Steuerausfälle zulassen. 
Herr Durrer hat das Problem der Hauseigentümer-Initiative 
angeschnitten. Das ist für die bürgerlichen Parteien und auch 
für mich keine einfache Lage. Neben dem Wünschenswerten 
gibt es auch die Verantwortung. Diese Initiative ist als solche 
misslungen. Es ist nicht einzusehen, dass etwas, das in den 
letzten fünfzig Jahren einigermassen toleriert wurde, ausge
rechnet in dem Moment geändert werden muss, in dem der 
Bundeshaushalt in einem derart miserablen Zustand ist, 1n 
dem die Zinsen - auch die Hypothekarzinsen -, die Bau
preise und die Grundstückpreise auf einem historischen Tief 
sind. Es ist eine Frage der Verantwortung, ob man das Jetzt 
t.!Jt oder nicht. Ich glaube - das sage ich allen Zögernden und 
Angstlichen -, dass es in diesem Land einen Markt für politi
sche Verantwortung gibt. 
Ein weiterer Punkt, der auch von Herrn Fasel angesprochen 
wurde, betrifft die Stempelabgabe. Wie Sie wissen, wurde 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Eidgenössischen Steu
erverwaltung, der Schweizer Börse und der Banken einge
setzt. Sie kam zum Schluss, dass ein Ausfall des Stempels 
nicht mit anderen Steuern kompensiert werden könne, weil 
jede andere Steuer für den Finanzplatz Schweiz mindestens 
gleich schlecht oder noch schlechter sei. 
Ich war über dieses Resultat etwas besorgt; aber wir fanden 
dann rasch eine Lösung, die das Problem für einige Jahre -
wenn nicht für immer - entschärfen dürfte: Wir werden aus
ländische Teilnehmer- sogenannte «remote members» - an 
der Börse gleich behandeln wie Schweizer. Nach Gatt-Re-
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geln - nach dem Prinzip der gleich langen oder gleich kurzen 
Spiesse - ist das möglich. Weil wir die ausländischen Bör
senteilnehmer auch von der Besteuerung der Handelsbe
stände entlasten müssen, wird das Ausfälle in der Grössen
ordnung von 1 O Millionen Franken ergeben. Angesichts der 
zur Diskussion stehenden 2 Milliarden Franken liegt das je
doch im Streubereich. 
Zugleich werden wir Ihnen eine leichte Entlastung der Euro
Bond-Geschäfte beantragen. (Es wird diesbezüglich also 
zwei Botschaften geben.) Letzteres kostet auch 1 O Millionen 
Franken, weil fast keine Geschäfte in der Schweiz sind. Da
durch hätten wir jedoch die Chance, solche Geschäfte in die 
Schweiz zurückzuholen. Wenn wir nur 10 Prozent dieser Ge
schäfte repatriieren könnten, würde das den Börsenumsatz 
um 1100 Milliarden Franken erhöhen, was einer Verdoppe
lung desselben entspräche. Auch das brächte wieder Steu
ern, Arbeitsplätze usw. Sie werden dazu Stellung nehmen 
können. 
Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sind das die drei ersten 
Bedingungen; wir dürfen keine neuen Lecks schlagen. 
4. Eine weitere Bedingung ist diejenige, über die wir heute 
sprechen: die vollumfängliche Umsetzung des Stabilisie
rungsprogrammes. 
Es gibt natürlich immer Unwägbarkeiten und Risiken; ein 
Rückfall in die Rezession oder neue Bundesausgaben wür
den die Erreichung des Ziels gefährden. Weil es nun halt exi
stiert, ist es, wie ich gesagt habe: Alles, was Sie hier neu be
schliessen, müssen Sie jemand anderem wegnehmen, weil 
sonst das Ziel nicht erreichbar ist. Das wäre fatal und schwie
rig, denn in den Bereichen, wo wir jetzt immer gespart haben, 
sind kaum mehr sozialverträgliche und vernünftige Reserven 
auszumachen. 
Wir sollten doch einmal versuchen, die Politik vom lästigen 
Druck dieser ständigen Sparpakete zu entlasten. Diese fallen 
auch mir lästig, nicht nur Ihnen, aber es ist halt meine Pflicht, 
mit Ihnen darüber zu reden. 
Weil grosse Sparpakete eine Vielzahl von Partikularinteres
sen berühren, sind sie schwer durchsetzbar, vor allem, wenn 
sie im Sozialbereich eingreifen müssen. Verschiedene Volks
abstimmungen, vor allem z. B. jene über die Arbeitslosenver
sicherung vom 28. September des letzten Jahres, haben ge
zeigt, wie schwierig hier ein Konsens zu finden ist. Das ist der 
Grund, warum der Bundesrat nach Möglichkeiten gesucht 
hat, schon bei der Konzeption dieses Sparpaketes bzw. die
ses Stabilisierungsprogrammes die Mehrheitsfähigkeit nach 
Möglichkeit zu verbessern. Daraus entstand die Idee des 
«runden Tisches», die viel gelobt, aber auch viel geschmäht 
worden ist. 
Wir haben ja schon das Instrument der Vernehmlassung. Mit
tels der Vernehmlassung reden wir mit all den Leuten, die 
auch am «runden Tisch» waren, ja sogar noch mit einem viel 
grösseren Kreis von Interessierten, um herauszufinden, wo 
die neuralgischen Punkte sind, um so ein Paket möglichst 
mehrheitsfähig zu machen. Weil es diesmal besonders 
schwierig war, wollten wir einen Schritt weiter gehen und 
nicht nur im Sinne der Vernehmlassung ein Gespräch führen 
und Meinungen evaluieren - auch das haben wir gemacht: 
Wir wollten versuchen, gleich mit den wichtigsten wirtschaft
lichen, politischen und kantonalen Kräften darüber zu reden, 
wo man Kompromisse finden könnte. Wir haben deshalb die 
Unternehmer und die Gewerkschaften eingeladen, wir haben 
die Regierungsparteien eingeladen, wir haben die Kantone 
eingeladen. Ich habe auch mit den Nichtregierungsparteien 
Gespräche geführt. 
Aufgrund eines bundesrätlichen Konzeptes konnte dann ein 
Konsens für dieses Stabilisierungsprogramm in der Grössen
ordnung - mit den Mehreinnahmen - von drei Milliarden 
Franken gefunden werden. Das war ein äusserst aufwendi
ges und schwieriges Meinungsbildungsverfahren, wie ich es 
nicht jeden Tag durchziehen möchte. Am Schluss haben wir 
Gott sei Dank einen Konsens gefunden - ich weiss nicht, wie 
müde morgens um drei Uhr alle waren; ich selber fühlte mich 
noch topfit. Die Chefs der eingeladenen Institutionen haben 
sich dort verpflichtet, in ihren Kreisen für diesen Konsens ein
zustehen. 
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Es ist nun auch hier kritisiert worden, dass ein solches Ver
fahren die verfassungsmässigen politischen Mechanismen 
unterlaufen würde. Das ist aus der Sicht des Bundesrates in 
keiner Weise der Fall, denn Sie sind als Parlament selbstver
ständlich in allen Entscheiden völlig frei. Aber Sie können na
türlich, auch wenn Sie nicht begeistert sind, von einer Vor
lage ausgehen, die zumindest eine Chance zur Mehrheitsfä
higkeit hat; das wäre nicht der Fall gewesen, wenn wir diese 
Vorprozesse nicht durchgeführt hätten. Ich habe immer ge
sagt, dass das Parlament natürlich die Vorlage durchaus 
auch abändern kann, aber Sie sollten dies nur im Konsens 
mit den verschiedenen beteiligten Kräften tun, weil sonst so
fort andere Kräfte «abspringen» würden. 
Dieses Modell des «runden Tisches» - das sage ich zur Be
ruhigung jener, die es hier kritisiert haben -wird die normalen 
Abläufe in diesem Staat nie ablösen können. Es ist dafür viel 
zu aufwendig. Es ist nur für ausserordentliche Problemlagen 
geeignet, bei Verhältnissen, wo es schwierig ist, Mehrheiten 
zu finden, damit sie im Notfall vor dem Volk dann durchge
setzt werden können. Sie können sie im Konsens abändern, 
aber Sie stehen natürlich vor einer grossen Verantwortung; 
auch das will ich hier nicht verhehlen. 
Ich teile die Meinung von Herrn Durrer ausdrücklich. Ich kann 
es auch etwas an den Briefen, die ich bekommen habe, und 
an den persönlichen Kontakten messen: Der «runde Tisch» 
hat in diesem Land ein Stück Vertrauen geschaffen. Das ist 
ein Erfolg. Darüber kann auch die Kritik in den Medien und in 
Politikerkreisen nicht hinwegtäuschen. Viele Menschen in 
diesem lande haben es langsam satt, dass sich die mass
geblichen Kräfte des Landes beim Umgang mit den grossen 
Problemen immer wieder «die Köpfe blutig schlagen», statt 
dass sie die Probleme lösen. 
Ich glaube, ein Scheitern dieses Stabilisierungsprogrammes 
würde nicht nur die Stabilisierungsbemühungen zunichte ma
chen, es würde nicht nur die 3 Milliarden Franken in den 
Sand setzen, sondern damit würde ein Stück politisches Ver
trauen zerstört, und das ist ebensowichtig. Ich bin über
zeugt - auch das hat Herr Durrer gesagt-, dass viele Bürger 
und Bürgerinnen dem Haushaltziel nur zugestimmt haben, 
weil dieser «runde Tisch», skizzenhaft zumindest, eine Lö
sung vorgezeichnet hat. Ich bin ausserordentlich froh, dass 
die vorberatende Kommission Ihres Rates ihre Verantwor
tung - trotz Abänderungen - voll wahrgenommen hat. Ich 
möchte ihr dafür danken. 
Finanzen kann man nur sanieren, wenn auf allen grossen 
Ausgabengebieten Opfer gebracht werden. Es sind dies die 
Landesverteidigung, die jetzt schon enorme Opfer gebracht 
hat, sowie die grossen Wachstumsbereiche Soziales und 
öffentlicher Verkehr. Sie können nicht sanieren, wenn Sie 
das alles ausschliessen. Deshalb muss man schwierige Ent
scheide treffen, die auch dem Finanzminister nicht leichtfal
len. Und weil ungefähr 30 Prozent aller Bundesgelder an die 
Kantone gehen, ist die Sanierung ohne den Einbezug der 
Kantone nicht möglich. Aber weil die Kantone zu 30 Prozent 
am Bundeshaushalt partizipieren, ist für sie eine Teilnahme 
zu 25 Prozent an diesem Sparpaket durchaus zumutbar. 
Den absolut grössten und echtesten Sanierungsbeitrag lie
fert natürlich die Landesverteidigung. Die Armeeausgaben 
werden bis 2001 jährlich um etwa 4 Prozent abgebaut, nach
dem sie schon in den letzten Jahren real über 20 Prozent ab
gebaut worden sind. Dies ist ein gewaltiger Spardruck. Des
halb haben wir - die vorberatende Kommission hat das nicht 
bestritten - für die Armee eine grössere Planungssicherheit 
vorgesehen, damit sie aus den knappen Mitteln das Optimum 
herausholen kann. 
Der Bundesrat hat versucht, Ihnen im Sozialbereich Vor
schläge zu unterbreiten, die nicht nur den Bundeshaushalt 
entlasten, sondern auch die Sozialwerke selber; diese wer
den mit der demographischen Veränderung sehr rasch 1n 
Finanzprobleme kommen. Man kann sagen, dass mit dem 
Stabilisierungsprogramm unter Inkaufnahme grosser steuer
licher Opfer unseres Volkes die Arbeitslosenversicherung sa
niert und für Jahre gesichert werden kann. Das 1st doch nicht 
nichts! Deshalb habe ich etwas Mühe mit der grossen Kritik 
am Paket, auch von seiten der Linken. Natürlich sind Spar-
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massnahmen immer schmerzlich. Aber ich meine, wenn wir 
ganz ehrlich sind und uns nicht nur politisch äussern: Diese 
Vorschläge sind zumutbar, sie sind verkraftbar, und die Eid
genossenschaft wird darob nicht untergehen. 
Das gilt auch für die Sparaufträge der Kantone. Ich habe es 
gesagt: Sie tragen etwa 25 Prozent bei; das ist weniger, als 
ihr Anteil an den Ausgaben ausmacht. Ich bin aber dankbar, 
dass die Kantone Hand zu dieser Einsparung von einer hal
ben Milliarde Franken boten. Alle Vorschläge wurden zusam
men mit den Kantonen ausgearbeitet; sie wurden ausdrück
lich von der Konferenz der Kantonsregierungen genehmigt, 
wo 25 Kantone vertreten waren. Schon deshalb sollten wir 
kein Jota an diesen Vorschlägen abändern. Ich hätte das al
lein vielleicht auch anders gemacht, aber die Kantone wollen 
es so. 
Die Kantone können diese Sparmassnahmen im wesentli
chen - hier nehme ich etwas auf, was auch angesprochen 
worden ist - auf dreierlei Wegen auffangen: 
1. Sie können rationalisieren und einen Teil durch Effizienz
steigerung ohne Leistungsabbau auffangen. 
2. Sie können aber auch da und dort Leistungen abbauen. 
Die Kantone sind ja demokratische Gebilde und haben auch 
Parlamente sowie ein Volk, das abstimmen kann; sie werden 
das mit aller Verantwortung tun. 
3. Schliesslich können sie die Leistungen übernehmen und 
die Finanzierungslücke selber schliessen. 
Der Bundesrat erwartet - vor allem Herr Comby hat mich ge
beten, diese Erklärung abzugeben -, dass die Kantone ihre 
Verantwortung wahrnehmen und die Finanzierungslücke sel
ber schliessen, vor allem in den sensiblen Bereichen wie 
z. B. Berufsbildung und Stipendien. Die Kantone sind dazu 
durchaus in der Lage. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kantone von der Na
tionalbank ab jetzt pro Jahr 600 Millionen Franken mehr be
kommen werden; das haben sie letztlich dem Eidgenössi
schen Finanzdepartement zu verdanken. Die Kantone wer
den auch von den Sanierungsbestrebungen bei der Arbeits
losenversicherung erheblich profitieren. Sie werden zudem 
dank dem Volksentscheid in nur wenigen Jahren von der 
LSVA jährlich 500 Millionen Franken mehr bekommen. Dazu 
kommt, dass die Finanzlage der Kantone natürlich besser ist 
als jene des Bundes. Man muss also wegen des Opfers der 
Kantone keine Tränen vergiessen. Sie können das, aber ich 
bin dankbar, dass Sie zu diesem Vorgehen konstruktiv Hand 
geboten haben. 
Im Rahmen dieses Stabilisierungsprogrammes gaben die 
Steuern viel mehr zu reden, als es eigentlich der Rede wert 
ist. Ich möchte mich hier etwas vertiefter damit auseinander
setzen und muss dann bei den einzelnen Anträgen weniger 
dazu sagen. 
Am «runden Tisch» wurde dieser Bereich in den frühen Mor
genstunden des letzten Tages der Beratungen noch ange
hängt. Erst der Wille des «runden Tisches», ungerechtfer
tigte Steuerlücken zu schliessen, machte den Kompromiss 
überhaupt möglich. Viele Diskussionen gab es wegen der 
Tatsache, dass diese Vorschläge weniger ausgereift waren 
als die anderen; das billige ich zu. 
Der Bundesrat hätte Ihnen diese Vorschläge auch lieber in ei
nem gesonderten Paket unterbreitet, denn es ist - die vorbe
ratende Kommission Ihres Rates hat das gesehen - eine 
furchtbar komplexe Materie, bei der selbst Fachleute Mühe 
haben, den Durchblick zu haben. Die Materie ist schwierig 
und für ein Sofortprogramm wenig geeignet. Trotzdem habe 
ich etwas Mühe mit der Kritik, die von Leuten geäussert wor
den ist, die selber am «runden Tisch» teilgenommen haben. 
Immerhin wurde schriftlich recht präzise festgehalten, worum 
es wirklich ging. 
Es ging bei den steuerlichen Massnahmen nicht in erster Li
nie um Mehreinnahmen, obschon wir diese natürlich gerne 
entgegennehmen würden. Ich habe nie von 150 Millionen 
Franken gesprochen, sondern immer von 100 bis 150 Millio
nen. Ich habe immer gesagt, dass das eine grobe Schätzung 
sei. Es ging vor allem darum, besonders stossende Unge
rechtigkeiten zu beseitigen oder zu mildern. 
Ich möchte zu den drei Bereichen kurz etwas sagen: 

Zur Erweiterung der Definition des gewerbsmässigen Han
dels bei der Erzielung von privaten Kapitalgewinnen: Als das 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer geschaffen 
wurde, führte man neu den Begriff der selbständigen Er
werbstätigkeit ein. Gestützt darauf sind alle Einkünfte aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar, und zwar unabhän
gig von der kaufmännischen Buchführungspflicht. 
Umgekehrt wurde erstmals die Steuerfreiheit der privaten 
Kapitalgewinne ausdrücklich festgeschrieben. Es war nie be
stritten, auch in der Kommission nicht, dass die Praxis, wie 
sie sich bis und mit 1994 unter dem Bundesratsbeschluss 
über die Erhebung einer direkten Bundessteuer entwickelt 
hatte, weiterhin gelten soll. Die massgebenden Kriterien des 
gewerbsmässigen Vorgehens fussen dabei auf einer lang
jährigen, etwas komplizierten Bundesgerichtspraxis. 
In der Zwischenzeit - deshalb haben wir Ihnen den Vorschlag 
gemacht - wich die Bundessteuer-Rekurskomm1ss1on des 
Kantons Zürich von dieser Praxis mit der Begründung ab, 
man habe die Formulierungen geändert. Diese wurden aber 
nicht geändert, um die Praxis zu ändern; das geht aus den 
Materialien klar hervor. Das war aber die Begründung der er
wähnten Rekurskommission. 
Dieser Entscheid wurde von der Eidgenössischen Steuerver
waltung an das Bundesgericht weitergezogen, und das Urteil 
steht noch aus. Wir wollten aber die alte Praxis sichern. Nie
mand will die alte Praxis ausweiten und durch die Hintertür 
eine Kapitalgewinnsteuer einführen. Auch der Bundesrat will 
das nicht, denn es wäre nicht redlich. Wir möchten aber im 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer verdeutlichen, 
dass diese langjährige bundesgerichtliche Praxis auch in Zu
kunft Geltung haben soll. 
Deshalb haben wir eine Formulierung gefunden, die sich 
sehr stark an die bundesgerichtliche Rechtsprechung an
lehnt. Wir wollten verdeutlichen, dass die Veräusserung von 
Vermögenswerten ebenfalls als selbständige Erwerbstätig
keit gilt, soweit sie nicht im Rahmen einer blossen Verwal
tung des eigenen Vermögens erfolgt, sondern - wie das 
heute üblich ist - professionell durch eine Bank, und zwar 
selbstverständlich auch gewinnorientiert. 
Die Kommission Ihres Rates wollte aber die Gewerbsmäss1g
keit grundsätzlich anhand von positiv aufgelisteten Kriterien 
umschreiben. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Sie 
realisierte das nur für den Bereich des Wertschrittenhandels. 
Ich muss Ihnen aber leider sagen, dass die drei kumulativen 
Voraussetzungen, die Ihre Kommission definiert hat, die Ge
werbsmässigkeit nur auf relativ wenige Fälle beschränken 
werden. Gegenüber der heutigen Bundesgerichtspraxis ist 
das ein eindeutiger Rückschritt. Mir liegt schon ein Zeitungs
artikel aus dem «Bund» vor, in welchem ein Professioneller 
das erkannt hat. Den Aussagen von Kommissionsmitgliedern 
zufolge ist dies aber nicht der Wille der Kommission - ganz 
klar! Es darf ja nicht sein, dass wir, statt Steuerlücken zu 
schliessen - in diesem Fall sicher! -, neue Lücken öffnen. 
Deshalb wird sich der Bundesrat gestatten, das Problem in 
der ständerätlichen Kommission noch einmal aufzuwerfen. 
Ich habe Verständnis dafür, dass Ihre Kommission keine Ne
gativformulierung wollte, sondern mit einer Positivformulie
rung sicherstellen wollte, dass da nicht unerwünschte Dinge 
geschehen. Aber diese Positivformulierung müssen Sie noch 
einmal überdenken, sonst wäre es mir lieber, Sie würden al
les streichen und alles beim alten belassen. 
Im Bereich des Liegenschaftenhandels - auch das muss ich 
hier zuhanden der Materialien ausführen, es ist wichtig - hat 
Ihre Kommission auf eine spezielle Umschreibung im Gesetz 
verzichtet. Hier ist sie der Auffassung, dass nach wie vor die 
anerkannten Kriterien der langjährigen bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung gelten sollen. Auch der Bundesrat ist ganz 
klar dieser Meinung. 
Zur Begrenzung des Schuldzinsenabzuges: Diese 1st im we
sentlichen unbestritten, im Detail ist sie aber natürlich auch 
umstritten. Heute werden Steuerpflichtige, die mit Schulden 
Vermögensanlagen finanzieren, doppelt begünstigt. Erstens 
sind die Einkünfte, die aus solchen Anlagen generiert wer
den, nicht selten steuerfrei; zweitens können die Schuldzin
sen bei der Ermittlung des steuerbaren Einkommens vollum-
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fänglich abgezogen werden. Das kann dazu führen - das ist 
ein Ärgernis -, dass auch wirtschaftlich sehr leistungsfähige 
Steuerpflichtige keine Einkommenssteuern zahlen müssen. 
Der Bundesrat hat Ihnen in Anlehnung an das sogenannte 
Genfer Modell eine Lösung vorgeschlagen, die von Ihrer 
Kommission übernommen worden ist. Dafür bin ich dankbar. 
Allerdings hat Ihre Kommission den Freibetrag von 20000 
Franken auf 50000 Franken erhöht. Damit kann der Bundes
rat leben, denn es ist ihm wichtig, dass nicht das relativ zahn
lose und wirkungslose Genfer Modell zum Beschluss erho
ben wird. Der Freibetrag ist irgendwie eine Ermessensfrage, 
und auch mit der Lösung gemäss Antrag der Kommission 
können die stossendsten Fälle eliminiert werden. Sie hat si
chergestellt - auch diesem Ziel stimmt der Bundesrat zu -, 
dass Menschen, welche aus einer Notlage heraus Schulden 
machen müssen, aber auch Hauseigentümer durch die Be
grenzung des Schuldzinsenabzuges nicht schlechtergestellt 
sind als heute. Die sogenannten negativen Liegenschafts
rechnungen werden steuerlich auch weiterhin anerkannt wer
den. Das sage ich vor allem zu Herrn Dettling, zu Herrn 
Baumberger sowie zu denjenigen, die auch den Hause1gen
tümerverbänden zugehören. 
Ihre Kommission hat aber etwas getan, das der Bundesrat als 
recht klug empfindet. Sie hat mit einer weiteren Bestimmung 
sichergestellt - hier wende ich mich an Herrn Friderici -, dass 
beim Aufbau einer Unternehmung und bei einer Unterneh
mensnachfolge die Schuldzinsen weiterhin voll abgezogen 
werden können. Bei einer Beteiligung von mindestens 20 Pro
zent kann diese auch von einer Privatperson zum Geschäfts
vermögen erklärt werden. Damit wird das Ganze zu Ge
schäftsvermögen, und Schuldzinsen und Verluste können ab
gezogen werden. 
Diese Erklärung kann nur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Be
teiligung abgegeben werden und später nicht mehr; das ist 
selbstverständlich. Es wird ein Preis dafür bezahlt - Herr Bio
eher hat darauf hingewiesen-, nämlich: dass ein später dar
aus resultierender Kapitalgewinn bei der Realisierung be
steuert wird. Ich glaube, das ist auch gerecht; Sie können 
nicht beides haben. Aber bei Einzelfirmen, Personengesell
schaften und selbstverständlich bei Aktiengesellschaften -
auch das war ein Anliegen von Herrn Friderici - ist die Steu
erfreiheit bzw. Abzugsfähigkeit weiterhin gegeben. 
Ich komme zu den umstrittensten Massnahmen; sie betreffen 
die zweite und die dntte Säule. Diese sind sehr heftig kritisiert 
worden; das muss aber nicht unbedingt belegen, dass un
sere Vorschläge so abwegig sind. Es zeigt, dass hier an
scheinend sehr starke Interessen getroffen werden. 
Ich sage es trotz dieser hektischen Diskussion einmal klar: 
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die gesetzlichen Vor
schriften in diesem Bereich es nach wie vor zulassen und 
dazu führen, dass unter dem Vorwand der Vorsorge Mass
nahmen getroffen werden, die mit Vorsorge nichts zu tun ha
ben, sondern nur mit Steuerersparnissen. Das wird in der ein
schlägigen Werbung auch offen zugegeben. 
Artikel 34quater der Bundesverfassung ermöglicht zu Recht 
die steuerliche Begünstigung für eine Vorsorge, welche den 
Betagten die ccFortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in 
angemessener Weise» ermöglicht. Das möchte der Bundes
rat auch klar so realisieren. Hier war nirgendwo eine Attacke 
gegen den Mittelstand geplant und wird nie eine geplant wer
den. Aber das Problem besteht darin, dass diese Bestim
mung leider nie gesetzlich konkretisiert worden ist. ccAnge
messenheit» kann doch wohl nicht bedeuten, dass es mög
lich sein soll, z. 8. eine luxuriöse Lebenshaltung steuerlich 
begünstigt fortzusetzen. Das ist der Grund, warum der Bun
desrat vorschlug, bei der Begrenzung der Maximalabzüge 
bei der zweiten Säule grosszügig zu sein und sie bei einem 
Einkommen von etwa 300 000 Franken anzusetzen, was ja 
wirklich nicht nichts ist. Ihre Kommission hat diese Begren
zung abgelehnt. Der Bundesrat beharrt nicht darauf, meint 
aber nach wie vor, so völlig unvernünftig wäre so etwas nicht. 
Immerhin - darüber bin ich froh - hat Ihre Kommission etwas 
getan, das mir persönlich eigentlich noch wichtiger ist als die 
Begrenzung des versicherbaren Lohnes: nämlich die Be
grenzung der zulässigen Einkäufe. Auch hier hat sich Ihre 
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Kommission für eine sehr viel grosszüg1gere Lösung ent
schieden als der Bundesrat; auch diese kann der Bundesrat 
akzeptieren, weil sie immerhin die grobsten, stossendsten 
Fälle vermeiden kann. Sie ist aber grosszügig genug, dass 
immerhin noch einigermassen legitime Anliegen erfüllt wer
den können; dazu hat sich ja Herr Baumberger geäussert. 
Es ist nicht so, dass wir nicht wollen, dass sich jemand ein
kaufen kann, sondern es geht darum, dass man verhindert, 
dass jemand aus der Vorsorge etwas herausnimmt, damit et
was anderes macht und sich nachher wieder einkauft usw. -
da gibt es die verwegensten Modelle. Mit dieser Lösung kann 
auch jemand, der das zehn Jahre vor der Pensionierung tut, 
noch erhebliche Beträge einzahlen. Ich gebe hier zu Proto
koll, dass jemand - im Gegensatz zu Äusserungen von Fach
leuten - das, was er mitbringen kann, für den Einkauf auch 
verwenden kann. Das muss er nicht abziehen von dem, was 
er nachträglich einzahlt; das ist selbstverständlich. 
Die Kommission hat es aber abgelehnt, die Kapitalleistungen 
aus der zweiten und dritten Säule steuerlich weniger stark zu 
privilegieren. Auch hier war der «Lärm» wahrscheinlich grös
ser als die Substanz, denn es waren zwar Steuererhöhun
gen, aber sie sind natürlich betragsmässig für die einzelnen 
nicht sehr stark ins Gewicht gefallen. Man kann in diesem Be
reich mit Zahlen so ziemlich alles beweisen. 
Bei der direkten Bundessteuer muss in den meisten Fällen -
dieser Meinung bin ich nach wie vor - von einer Privilegie
rung der Kapitalleistung gegenüber der Rente gesprochen 
werden. Aber man kann - das gebe ich gerne zu - diese 
These widerlegen, wenn man die kantonalen Steuern dazu
nimmt, und es hängt auch sehr stark davon ab, wie man das 
auf diesem Weg gelöste Vermögen nachher anlegt. 
Ganz klar ist, dass dort, wo eine solche Kapitalleistung bezo
gen wird, obschon das über die Vorsorgebedürfnisse hinaus
geht, nach wie vor eine erhebliche steuerliche Privilegierung 
besteht. Der Bundesrat widersetzt sich auch hier jedoch der 
Kommission nicht. 
Auch bei der Kapitalversicherung mit Einmaiprämie hat die 
Kommission eine grosszügigere Lösung gewählt, als sie der 
Bundesrat vorgeschlagen hat. Hierzu muss ich Ihnen sagen, 
dass das natürlich eine Ermessensfrage ist. Dem Bundesrat 
ist es wichtig, dass auch bei diesem Instrument der Aufbau 
einer steuerlich begünstigten Vorsorge im Alter einmal abge
schlossen ist; man kann nicht Vorsorge betreiben, bis man 90 
Jahre alt ist. 
Nur dies verhindert eben, dass vermögende Personen bis 
weit über das Pensionsalter hinaus diese steuerprivilegierte 
Einmalprämienversicherung als reines Steuersparinstrument 
benützen können. Der Bundesrat kann die Lösung der Kom
mission akzeptieren. Es ist eine gute Lösung; wir wären 
gerne weiter gegangen, aber es ist eine vertretbare Lösung, 
die Sinn macht. 
Die Kommissionsanträge, wenn ich das gesamthaft würdigen 
darf, sind aus steuerlicher Sicht als grosszügig zu bezeich
nen, aber sie begrenzen doch die stossendsten Miss
brauchsmöglichkeiten und stellen für den Bundesrat, auch 
wenn sie etwas entschärft worden sind, einen recht beachtli
chen Schritt in Richtung von mehr Steuergerechtigkeit dar, 
ganz unabhängig vom Mehrertrag. 
In diesem Sinne darf sich das Ergebnis durchaus sehen las
sen. Wahrscheinlich müsste man den gesamten Vorsorgebe
reich einmal grundlegend und ganzheitlich überarbeiten, 
aber das dürfte einen dornenvolle Aufgabe sein. 
Ich komme noch zu einer wichtigen Frage, die hier gestellt 
worden ist: Sie betrifft die Konjunkturverträglichkeit dieses 
Paketes. Ich kann das kurz machen: Natürlich wirken staatli
che Sparmassnahmen restriktiv. Wir haben versucht, das zu 
quantifizieren. Der restriktive Impuls dieses Paketes dürfte in 
den nächsten Jahren bei einem halben BIP-Prozent liegen; 
das wird vom prognostizierten Wachstum von 1,5 bis 2 Pro
zent stark überkompensiert. Wenn man Staatsfinanzen sa
nieren will, dann muss man das im Aufschwung tun, also 
jetzt; im ccAbschwung» sind staatliche Defizite wieder mög
lich und vertretbar - aber nur bei gesunden Finanzen. Des
halb müssen wir jetzt für die Gesundung der Finanzen sor
gen. 
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Im übrigen gibt es auch empirische Belege dafür, dass sich 
Konsolidierungsbemühungen bei den Finanzen sogar im 
«Abschwung» auf die Wirtschaft nicht negativ, sondern posi
liv ausgewirkt haben, weil es eben auch nicht-keynesiani
sche Effekte gibt, die je nach Umständen ebenso real sind 
wie die keynesianischen. 
Wir meinen, dass die Kombination von relativ restriktiver Fi
nanzpolitik und grosszügiger Geldpolitik in der gegenwärti
gen Wachstumsphase zur Sanierung der Finanzen geradezu 
ideal ist. Das wurde uns vom Internationalen Währungsfonds 
bestätigt. Das Haushaltziel selber ist recht flexibel formuliert. 
Sollte eine Rezession eintreten - was wir nicht befürchten, 
aber auch nicht hoffen-, könnten wir das Ziel um zwei Jahre 
verschieben. Dann sind rasch wieder Mehrausgaben be
schlossen. Es ist viel einfacher, expansiv zu beschliessen als 
restriktiv. 
Ich komme zur Würdigung der Kommissionsarbeit. Es liegt 
mir viel daran, Ihrer Kommission zu danken. Sie hat die Vor
lage kontrovers, aber mit grossem Ernst diskutiert und ist in 
vielen Bereichen sehr in die Tiefe gegangen. Letztlich über
wog der Wille, eine Konsenslösung zu finden. Alle machten 
Abstriche, um zum Kompromiss zu gelangen. Das zeugt von 
grossem staatspolitischem Verantwortungsbewusstsein und 
nötigt dem Bundesrat Respekt ab. Ich bin natürlich dankbar, 
dass der weitaus grösste Teil des von der Kommission bean
tragten Paketes den bundesrätlichen Vorschlägen und damit 
dem «runden Tisch» entspricht. Es ist nicht wahr, dass es 
dem «runden Tisch» nicht mehr entspricht. Der grösste Teil 
ist noch intakt, beim anderen Teil hat man neue Konsenslö
sungen gefunden. 
Die Kommission hat drei Veränderungen vorgenommen. 
Schon erwähnt habe ich Jene im Steuerteil; dazu muss ich 
nichts mehr sagen. Er ist dadurch nicht zum Nonvaleur ge
worden. Es ist ein wichtiger Schritt Richtung mehr Gerechtig
keit. 
Um die Ausgewogenheit nicht zu gefährden, hat man die 
AHV-Massnahmen gestrichen. Das ist aus der Sicht des 
Bundesrates bedauerlich, denn gerade bei der AHV wären 
diese relativ sanften Massnahmen zu deren eigener Konsoli
dierung recht wichtig gewesen. Nachdem aber darüber in der 
Kommission Konsens bestanden hat, wehrt sich der Bundes
rat nicht dagegen. 
Etwas problematischer ist das Asylwesen. Hier wurde der 
«gedeckte Check AHV» durch den «ungedeckten Check 
Asylwesen» ersetzt. Ich will nicht im Detail auf die Asylproble
matik eingehen. Der Bundesrat ist über die Kostenentwick
lung genauso besorgt wie Sie. Er hat Massnahmen getroffen, 
welche das Ausgabenwachstum dämpfen; weitere Massnah
men sind zurzeit in Prüfung. Ohne die Ereignisse in Kosovo 
wären die Finanzplanziele mit den heutigen gesetzlichen 
Grundlagen erreichbar, aber leider gibt es die sehr schwie
rige Situation in Kosovo. Wir sind froh, dass Ihre Kommission 
weiss - und es mir auch erklärt hat -, dass die Ziele, die sie 
gesetzt hat, nur erreichbar sind, wenn nicht wieder ausseror
dentliche Ereignisse eintreten. Unter diesem Vorbehalt ist 
der Kommissionsantrag gerade noch vertretbar, aber der 
Budgetwahrheit entspricht er wahrscheinlich nicht. 
Dieser Entscheid wird - das ist vielleicht das Gute daran -
Druck auf die Kantone und auch auf den Bundesrat ausüben, 
das Problem weiterhin ernsthaft anzugehen. Es liegt auf der 
Hand, dass unser Land summa summarum im Asylbereich 
immer noch attraktiver ist als andere europäische Länder; 
dieses Problem muss uns natürlich beschäftigen. 
Ich habe versucht, auch jene Probleme zu streifen, die Sie 
hier aufgeworfen haben. Ich bitte Sie, den Nichteintretensan
trag und sämtliche Rückweisungsanträge abzulehnen. Weil 
ich jetzt etwas ausführlicher war, kann ich es dann bei den 
einzelnen Anträgen in der Detailberatung etwas kürzer ma
chen. 
Ich bin mir bewusst, dass ich nicht Ihre Begeisterung wecke, 
aber vielleicht dämpfe ich Ihren Frust etwas. Wir haben eine 
Chance, die ein bisschen historisch ist: die Chance, einen 
entscheidenden Schritt zur Lösung eines der grossen Pro
bleme unseres Staates 1m auslaufenden Jahrhundert zu tun, 
einen Schritt zur Sanierung der Bundesfinanzen. Das fordert 

Opfer und Verzicht von allen; das sind die «bad news». Die 
«good news» sind, dass dabei alle letztlich etwas gewinnen, 
von links bis rechts und von oben nach unten. Denn nur ein 
finanziell gesunder Staat ist letztlich langfristig ein guter Wirt
schaftsstandort, und nur ein gesunder Staat ist auch ein so
zialer Staat. 
Das Volk hat mit seinem Ja zum Haushaltziel den Weg zu 
diesem Ziel klar abgesteckt. Wenn es jetzt nicht gelingt, die 
Weichen richtig zu stellen, ist das nächste Sanierungspaket 
schon vorprogrammiert, denn der Verfassungsartikel gilt wei
ter. Ob dannzumal ausgewogenere Lösungen gefunden wer
den können, bezweifle ich sehr; es wird nicht einfacher sein 
als jetzt. 
Deshalb ersucht Sie der Bundesrat, auf diese Vorlage einzu
treten, sie nicht zurückzuweisen und allen Anträgen Ihrer 
Kommission zu folgen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission 

(Eintreten) 
Für den Antrag Spielmann 

(Nichteintreten) 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Grendelmeier 

(Rückweisung) 
Dagegen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der grünen Fraktion 

(Rückweisung) 
Dagegen 

Vierte, namentliche Abstimmung 
Quatrieme vote, nominatif 
(Ref.: 2537) 

152 Stimmen 

9 Stimmen 

6 Stimmen 
147 Stimmen 

24 Stimmen 
136 Stimmen 

Für den Antrag Rennwald (Rückweisung) stimmen: 
Votent pour la proposition Rennwald (renvoi): 
Aguet, Baumann Ruedi, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, de 
Dardel, Genner, Gonseth, Hollenstein, Hubmann, Jaquet, 
Jutzet, Maury Pasquier, Rennwald, Roth, Ruffy, Semadeni, 
Spielmann, Teuscher, Thanei, Thür, von Feiten (22) 

Dagegen stimmen - Rejettent la proposit1on. 
Aeppli, Alder, Antille, Aregger, Baader, Banga, Bangerter, 
Baumann Alexander, Baumann Stephanie, Baumberger, 
Beck, Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, 
Bonny, Borel, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, 
Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Columberg, Comby, 
David, Debons, Deiss, Dettling, Dormann, Dreher, Ducrot, 
Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Eggly, Ehrler, 
Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fasel, Fässler, Fehr 
Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, 
Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Fridenci, Frit
schi, Gadient, Giezendanner, Goll, Grendelmeier, Gros 
Jean-Michel, Gross Jost, Grossenbacher, Günter, Gusset, 
Gysin Remo, Hafner Ursula, Hasler Ernst, Hegetschweiler, 
Heim, Hass Otto, Hass Peter, Hochreutener, Jans, Kofmel, 
Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger, Leemann, Leu, Loeb, 
Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maurer, Meier Hans, Moser, 
Nabholz, Oehrli, Ostermann, Pelli, Philipona, P1doux, Rag
genbass, Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Ruckstuhl, Ruf, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, 
Scharrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Od1lo, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, Speck, 
Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steine
mann, Steinar, Strahm, Stucky, Suter, Theiler, Tschäppät, 
Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Vetterli, Vollmer, von All
men, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss, 
Zapfl (140) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Bäumlin, Beguelin, Burgenar, Cavall1, Fankhauser, Fahr 
Jacqueline, Gross Andreas, Haering Binder, Hämmerle, 
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Herczog, Keller Christine, Müller-Hemmi, Stump, Vermot, 
Zbinden (15) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Caccia, Grobet, Guisan, Gysin Hans Rudolf, lmhof, Jean
pretre, Keller Rudolf, Lauper, Leuenberger, Loretan Otto, 
Maspoli, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann, Müller 
Erich, Pini, Vogel, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zieg
ler, Zwygart (22) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Detailberatung - Examen de detail 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Sofern nichts anderes vermerkt ist: 
- beantragt die Kommission Zustimmung 
zum Entwurf des Bundesrates; 
- stimmt der Rat den Anträgen der Kommission zu. 

Sauf indication contraire: 
- la commission propose d'adherer 
au projet du Conseil federal; 
- le Conseil adhere aux propositions de la commission. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Dans le mandat d'econo
mies au Conseil federal, M. Beguelin a propose de supprimer 
les economies a faire sur les prestations a l'infrastructure des 
chemins de fer, sur l'indemnisation du trafic regional, ainsi 
que sur les subvent1ons aux transports publics et aux routes. 
II souhaite reporter ce manque a gagner sur le Departement 
federal de la defense, de la protection de la population et des 
sports et sur l'agriculture. Avec cette proposition qu'il qualifie 
de neutre, entre guillemets, M. Beguelin met le feu aux pou
dres. Ce n'est pas parce que les coupes du budget militaire 
ont ete acceptees d'assez bonne gräce, il taut le dire, par le 
pres1dent de la Comm1ss1on de la pollt1que de securite et 
membre de notre commission, M. Bonny, qu'il taut mainte
nant harceler le DDPS. 
Pour ce qui concerne l'agriculture, votre commission, tout 
comme les personnes presentes a la «table ronde», a estime 
qu'il fallait laisser le temps a l'agriculture de s'adapter aux re
formes severes dont eile est l'objet. 
Je rappelle qu'en matiere de mesures d'economies touchant 
les CFF, il s'agira de 100 millions de francs en 1999, 150 mil
lions de francs en 2000 et 200 millions de francs en 2001. 
Ces economies figurent dans le nouveau contrat de presta
tions et sont conformes a la reforme des CFF. Ce nouveau 
contrat de prestations, vous allez d'ailleurs l'accepter pas 
plus tard qua jeudi prochain. Salon le representant de Ja Di
rection generale des CFF, des mesures d'economies sont a 
l'etude dans cette regie depuis plus de trois ans, et il devrait 
etre possible aujourd'hui d'atteindre las montants demandes. 
Les coupes dans le domaine de l'infrastructure ne devraient 
pas mettre an peril Ja substance meme des CFF. Par ailleurs, 
pour ce qui concerne las grands projets, la decision a ete 
prise par le peuple et par les cantons le week-end dernier. Ce 
sont des reductions qui sont des exigences globales, qua 
l'entreprise des CFF doit operer sous sa propre responsabi
lite. Mais je rappelle que la täche des CFF est facilitee par les 
decisions prises par notre Parlament lors du debat sur la re
forme des CFF notamment: le desendettement des CFF, la 
suppression des interets par la prise en charge par la Confe
deration du decouvert de la Caisse de pension et de se
cours - 5, 1 milliards de francs-, puis enfin la recapitalisation; 
c'est un total de 15 milliards de francs que la nouvelle societe 
anonyme des CFF a rec;:u an quelque sorte an cadeau. c;:a lui 
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laisse la possibilite aussi de mises a la retraite anticipee, et il 
ne devrait donc pas y avoir de licenciements en raison des 
economies demandees. 
Pour les CFF, en realite, c'est la pression exercee par la libe
ralisation partielle qui sera finalement beaucoup plus contrai
gnante que le programme de stabilisation. C'est aux CFF 
maintenant de nous prouver que notre politique des trans
ports a ete la bonne. Des a present, la societe anonyme des 
CFF doit repenser a creer des emplois en gagnant des parts 
de marche. 
En ce qui concerne le trafic regional, je vous rappelle qu'il est 
propose de reduire la participation de la Confederation a la 
prise en charge des coüts non couverts de 150 milllons de 
francs, dont 100 millions de francs par un transfert de charge 
sur les cantons et 50 m1llions de francs par des mesures de 
rationalisation et d'optimalisation de l'offre. Apres releve
ment de la contribution des cantons de 25 a 32 pour cent - il 
en reste 68 pour la Confederation tout de meme -, les can
tons verront effectivement leur participation augmenter de 
100 millions de francs. Les cantons devront donc reduire 
leurs depenses consacrees aux transports regionaux (3 pour 
cent), a moins de prendre en charge ces montants pour evi
ter une reduction des prestations. Les representants des 
cantons n'ont pas fait de remarque particuliere a ce sujet. En 
raison de Ja part accrue de la participation aux benefices de 
la BNS, leurs rentrees nouvelles au titre de la RPLP, les can
tons devraient donc veiller a prendre en charge cette reduc
tion de la part de Ja Confederation de 3 pour cent et a eviter 
que les volumes reels des prestations ne doivent subir de 
baisses plus sensibles. On ne peut pas dire que la Confede
ration se desengage, puisqu'elle consacrera encore plus de 
1 milliard de francs au trafic regional. 
Je vous invite donc a rejeter la proposition Beguelin. 
D'ailleurs, ces arguments valent egalement pour les proposi
tions Genner. 
Toujours dans le mandat d'economiser adresse au Conseil 
federal, la commission vous propose d'englober les econo
mies dans le domaine de l'asile. L'idee qui a prevalu a ete de 
plafonner les depenses conformement au budget 1999 et au 
plan financier 2000-2002, en tenant compte d'une situation 
connue en Europe en mat1ere de migration. Des mesures 
do1vent eire prises en Suisse et a l'etranger pour stabiliser le 
flot de refugies, mais aussi pour plafonner les depenses, no
tamment par la generalisation des forfaits de prise en charge, 
une meilleure collaboration avec les cantons et une d1m1nu
tion des standards consideres aujourd'hu1 comme les plus 
eleves d'Europe, ce qui rend notre pays attractif. 
La commission est consciente du fait que Ja guerre au Ko
sovo nous place dans une situation exceptionnelle, mais que 
de tels evenements ne devraient pas se reproduire de fac;:on 
systematique. C'est pourquo1 eile accompagne cette mesure 
d'une reserve pour situations exceptionnelles, guerres ou ca
tastrophes naturelles chez nos voisins. 
II y a des propositions de la commission de ne pas accepter 
cette economie, mais il y a aussi une proposition Bäumlin qui 
demande qu'un nouvel alinea soit introduit pour demander 
expressement dans la loi que las mesures d'economies de
viennent caduques an cas de situations exceptionnelles.11 ne 
nous paraissait pas utile de faire figurer cette precaution dans 
la loi. Ce serait, an quelque sorte, banaliser les evenements 
extraordinaires. Notre loi sur l'asile et le droit international 
nous engagent a l'accueil des refugies an cas de guerre, tel 
qu'actuellement au Kosovo, et nous n'entendons pas nous y 
soustraire. C'est aussi le sens, d'ailleurs, de la proposition 
Bühlmann. 
Je vous invite donc a rejeter ces propositions qui touchent a 
la substance meme des economies de la Confederation en 
matiere de transports, de transports regionaux et d'asile. 

Martl Werner (S, GL), Berichterstatter: Zuerst eine Vorbe
merkung zur Detailberatung: Aufgrund der gewählten Kate
gorie haben wir nun die Situation, dass 1m Rahmen der De
tailberatung die Berichterstatter mit dem Bundesrat einen 
Dialog führen. Das ist für Sie etwa gleich erfrischend wie für 
uns; wir kommen aber nicht darum herum. 
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Zu den Anträgen: Der Antrag Beguelin zu Paket A Ziffer I Zif
fer 4 wirkt sich an und für sich kostenneutral aus. Es sind 
aber trotzdem folgende Bemerkungen dazu zu machen: Die 
Kommission und der «runde Tisch» haben entschieden, es 
bei der Landwirtschaft bei der Limite von 4 Milliarden Franken 
bewenden zu lassen und keine weiteren Eingriffe vorzuneh
men. Im weiteren sind auch die Reduktionen bei den Militär
ausgaben auf 4 Prozent limitiert worden. Das wurde als äus
serstes Entgegenkommen akzeptiert. 
Im weiteren ist zu bemerken, dass die Kürzungen im Ver
kehrsbereich von den SBB zum grössten Teil anerkannt wor
den sind. Die SBB haben selbst zugestanden, den entspre
chenden Betrag zu leisten. Im weiteren haben die Verbände 
des öffentlichen Verkehrs, wie Sie unlängst feststellen konn
ten, diese Einschränkungen im öffentlichen Verkehr akzep
tiert. 
Dazu kommt, dass gleichzeitig auch die Leistungsvereinba
rung zwischen dem Bund und den SBB, die wir in dieser Win
tersession in beiden Räten verabschieden werden, um diese 
Beträge erhöht werden müssten, wenn dem Antra_g Beguelin 
entsprochen würde. Ansonsten wäre das eine Ubung, die 
dem öffentlichen Verkehr nichts bringen würde. Es ist nicht 
zu erwarten, dass Ihr Rat oder der Ständerat die entspre
chende Summe erhöhen werden. Ich beantrage Ihnen des
halb, den Antrag Beguelin, soweit er den Beitrag an die SBB 
betrifft, abzulehnen. 
Das gleiche betrifft die Kürzung beim Regionalverkehr. Dort 
haben wir die Situation, dass dieser aufgrund des revidierten 
Eisenbahngesetzes von den Kantonen bestellt und dass das 
Bahnangebot demzufolge über das Bestellprinzip determi
niert wird. Bundesrat Villiger hat zu Recht ausgeführt - ich 
möchte das hier nochmals betonen -, dass die Kantone nun 
genügend Mittel haben, um ihrer Aufgabe nachzukommen. 
Zum Asylbereich gab es in der Kommission eine ausge
dehnte Diskussion. Die Kommission hat es zuerst mehrheit
lich, dann zum Schluss einstimmig abgelehnt, eine Geset
zesrevision vorzunehmen, um im Asylbereich Eingriffe zu 
machen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die gesetzli
chen Standards nach wie vor bestehen, dass es sich hier um 
gebundene Ausgaben handelt und mit dem Sparauftrag, der 
neu in Ziffer 4 Artikel 4a Absatz 2bis aufgenommen wurde, 
nur zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Milliarde Fran
ken unter normalen Bedingungen - wie bereits in der ersten 
Runde des «runden Tisches» festgelegt - fixiert werden 
sollte. 
Ausdrucklich vorbehalten bleiben dabei ausserordentliche 
Ereignisse. Ich will das hier nochmals betonen: Diese können 
nicht vorausgesehen und auch nicht eingeplant werden! Aus
serordentliche Ereignisse werden aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmung zur Folge haben, dass diese Limite allenfalls 
nicht erreicht werden kann. 
Im Auftrag der Kommission beantrage ich Ihnen deshalb, 
beide Anträge, sowohl denjenigen zum Bereich des öffentli
chen Verkehrs als auch denjenigen zum Asylbereich, abzu
lehnen. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich mache Sie zuerst auf ein Uni
kum aufmerksam: Wir haben in dieses Paket auch Bereiche 
einfliessen lassen, bei denen der Bundesrat selber mittels 
Budget die Anträge hätte stellen können. Der Grund ist ein
fach: Wir haben ein Gesamtpaket bilden wollen, in dem bei
sp1elswe1se auch die Armee enthalten ist. Sie wissen ja, dass 
es in bezug auf das Sparen eine institutionelle Ungleichheit 
zwischen den gesetzlich gebundenen und den nichtgebun
denen Ausgaben gibt. Die nichtgebundenen Ausgaben sind 
sozusagen die Opfer, weil man bei ihnen viel rascher etwas 
wegnehmen kann als bei den gesetzlich gebundenen Ausga
ben, wo es komplizierte Verfahren braucht. Aus diesem 
Grund haben wir hier versucht - eine Art Innovation -, alles 
im gleichen Paket zu verankern, damit gegebenenfalls auch 
das Volk weiss, dass es um ein Gesamtes und nicht um ein 
«pick and choose» geht. 
Die drei Bereiche sind Militär, Zivilschutz und SBB. Wenn Sie 
die Jahre 1999 bis 2001 zusammennehmen, wird das Militär 
mit 1, 1 Milliarden Franken die «Goldmedaille» haben. Der Zi-

vilschutz und die SBB werden 60 bzw. 450 Millionen Franken 
beisteuern. Dazu kommen die Anträge der Stabilisierungs
kommission, welche die Asylausgaben bis 2001 auf rund 
1 Milliarde Franken zurückfahren will. 
Zum Militär habe ich mich schon beim Eintreten geäussert; 
dazu möchte ich nichts mehr sagen. 
Zur Situation bei den SBB im Zusammenhang mit dem An
trag Beguelin: Die Leistungen des Bundes für die Infrastruk
tur der SBB sollen gegenüber dem Finanzplan vom letzten 
Jahr im Jahre 1999 um 100, im Jahre 2000 um 150 und im 
Jahre 2001 um 200 Millionen Franken zurückgenommen 
werden. Diese Vorgaben sind von den SBB nach sehr inten
siven Verhandlungen zwischen der Verwaltung und den SBB 
akzeptiert worden. 
Die SBB haben zuerst auch die Meinung vertreten, dass das 
Ziel zu hoch gesteckt sei. Das Parlament hat aber schon im 
Rahmen der Bahnreform - das ist hier mehrmals erwähnt 
worden - eine weitere Entlastung der SBB beschlossen; das 
stimmt mit unseren Vorgaben überein, das ist kein Zufall. Der 
Bund übernimmt nämlich den Fehlbetrag der Pensions- und 
Hilfskasse der SBB in der Höhe von 5, 1 Milliarden Franken 
innerhalb von sechs Jahren. Damit wird die Vorgabe an die 
SBB erreichbar; die gesamte Refinanzierung der SBB geht 
damit über den Betrag von 20 Milliarden Franken hinaus. Die 
Eisenbahn-Grossprojekte und die Abgeltung im Verkehrsbe
reich - Regionalverkehr, Kombiverkehr - sind durch die 
Sparvorgabe nicht betroffen. 
Das müsste auch Herrn Beguelin beruhigen. Die Effizienz
steigerungen im Regionalverkehr werden dem Sparbeitrag 
der Kantone angerechnet. Das führt den Bundesrat und mich 
zum Schluss, dass der Antrag Beguelin abzulehnen ist. Herr 
Beguelin will das nicht einfach streichen, sondern kompen
sieren; dafür bin ich ihm finanzpolitisch dankbar. 
Hier kann ich mich auch der Kommission anschliessen: Man 
kann das nicht einfach hälftig zu Lasten des Militärs und der 
Landwirtschaft übertragen. Das ist nicht sachgerecht. Er
stens sind die Einsparungen im Bereich des Verkehrs tragbar 
und verhältnismässig. Beim Militär würde nach den riesigen 
Opfern, welche das VBS bringt und welche das EMD schon 
früher gebracht hat, der Bogen überspannt. Die Glaubwür
digkeit dessen, was wir noch für die Landesverteidigung tun, 
würde in Frage gestellt. 
Ich habe mich beim Eintreten nicht zur Landwirtschaft geäus
sert; sie war natürlich am «runden Tisch» auch ein Thema. 
Der Bundesrat ist - zusammen mit dem «runden Tisch» und 
Ihrer Kommission - zum Schluss gekommen, dass die Land
wirtschaft mit der «Agrarpol1t1k 2002» in einer sehr schwieri
gen Umstrukturierungsphase ist. Die Landwirte müssen sich 
anpassen; es wird eine weitere Strukturbereinigung geben. 
Die finanziellen Vorgaben, welche wir der Landwirtschaft ge
macht haben, sind recht hart. Sie werden das bei den bevor
stehenden Milchpreisentscheiden wieder feststellen - auch 
in den Medien! Wir sind der Meinung, dass die Landwirt
schaft schon viel leisten muss, um den Finanzplan einzuhal
ten - das wollen wir aber sichern, dafür werden wir uns 
einsetzen-; darüber hinaus sollte man die Landwirtschaft 
nicht drücken. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag Beguelin abzuleh
nen. 
Zum Asylbereich liegen eine Motion und zwei Anträge vor. 
Gemäss der Motion und dem, was die Kommission bean
tragt, sind die Ausgaben im Asyl- und Flüchtlingsbereich auf 
ungefähr 1 Milliarde Franken zuruckzufuhren. Der Bundesrat 
ist mit der Stossrichtung dieses Begehrens durchaus einver
standen. Wir müssen versuchen, die Ausgaben wieder zu 
senken; sie sind steil angestiegen, wir wissen das. 
Wegen des Konflikts in Kosovo sind viele Schutzsuchende in 
die Schweiz gekommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil 
viele ihrer Landsleute schon als Gastarbeiterinnen und Gast
arbeiter in der Schweiz sind. Man geht natürlich lieber zu ei
nem Verwandten, wenn man fliehen muss, als ins völlig Un
bekannte; das ist menschlich verständlich. Die Zahl der Ge
suche hat explosionsartig zugenommen. Wir meinen, dass 
dieses Jahr die Gesuchszahlen die Grössenordnung des 
Rekordjahres 1991 erreichen werden. In dieser ausseror-
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dentlichen Lage sind kurzfristig weitere Kostensteigerungen 
kaum zu vermeiden. 
Wir hoffen natürlich - auch für die Menschen aus Kosovo-, 
dass sich die Lage dort möglichst rasch beruhigen wird, so 
dass sie -wenn möglich und sobald als möglich- zurückkeh
ren können. Die Lage ist von den Häusern und der Infrastruk
tur her gesehen nicht mit Bosnien zu vergleichen; sie ist viel 
besser, es wurde viel weniger zerstört. Es ist deshalb sicher 
zumutbar, dass die Menschen aus Kosovo zurückreisen, 
wenn die Konflikte einmal eingedämmt sein werden. 
Wir werden trotzdem versuchen müssen, im Bereich des 
Verfahrens und der Fürsorge Anreize für kostengünstigere 
Lösungen zu suchen. Es wird darum gehen, die Aufgaben
und Lastenverteilung zwischen Bund und Kantonen zu über
prufen. Aber wir wollen diesen Bereich nicht einfach auf die 
Kantone verlagern; das ist selbstverständlich. 
Wir meinen, dass die Attraktivität unseres Landes im Ver
gleich mit dem westeuropäischen Standard nicht zu gross 
sein dürfte. Es ist irgendwie schwer verständlich - es gibt 
eine Richtzahl, ich habe sie unlängst gehört-, dass von allen 
Menschen, die im Umfeld von Europa fliehen müssen, unge
fähr 15 Prozent zu uns kommen, wobei die Bevölkerungszahl 
der Schweiz weniger als 2 Prozent der Bevölkerung der EU
Staaten beträgt. Es muss irgend etwas geben, das uns im 
Vergleich mit anderen Ländern attraktiver macht. Ich glaube, 
wir können diese Last auf die Dauer nicht einfach so tragen. 
Aber wir wollen weiterhin eine Asylpolitik betreiben, welche 
unter humanitären Gesichtspunkten unseren Wünschen, 
aber auch unserer Tradition entspricht. 
Zurück zu den Vorstössen: Wir werden die komplexen Aufga
ben kaum bis Mitte 1999 abschliessen können. Eine kurzfri
stige Kürzung der Pauschalsätze können wir im Rahmen ei
ner Rev1s1on der Verordnung umsetzen, wenn wir das tun 
wollen. Hierzu wird im Moment ein Entwurf zu einer Ver
nehmlassung erarbeitet. Unrealistische Budgetkorrekturen 
widerspiegeln bei dieser Situation die tatsächliche Lage 
nicht. Der Bundesrat möchte keine Illusionen wecken. Er ist, 
obwohl er die Stossrichtung versteht und er weiss, dass Sie 
etwas Druck auf ihn ausüben wollen, der Meinung, Sie sollten 
die Motion in ein Postulat umwandeln. 
Wir meinen auch, dass Sie den Antrag Bäumlin in diesem Be
reich ablehnen sollten: Beim Antrag Bäumlin geht es darum, 
den Vorbehalt der ausserordentlichen Verhältnisse gesetz
lich festzuschreiben. Das ist der Vorbehalt, den auch die Be
richterstatter mehrfach geäussert haben. In diesem Sinne 
würde dieser Vorbehalt Sinn machen. Aber weil es sich um 
ein kompaktes und von der Kommission vereinbartes Paket 
handelt, bitte ich Sie, der Kommission zu folgen. 
Ich gebe hier nochmals zu Protokoll, dass der Bundesrat klar 
der Meinung ist, die von der Kommission beantragten Vorga
ben seien faktisch nur einzuhalten, wenn keine ausseror
dentlichen Verhältnisse eintreten. 

Sparauftrag an den Bundesrat 
Mandat d'economlser adresse au Conseil federal 

Ziff. 4 Art. 4a 
Antrag der Kommission 
Abs 2bis 
Der Bundesrat sieht gegenüber dem Voranschlag 1999 und 
dem Finanzplan 2000-2002 folgende Einsparungen vor: 
Flüchtlingshilfe 
1999: 69 000 000 Fr.; 2000: 283 000 000 Fr.; 
2001: 406 000 000 Fr. 

Antrag Beguefin 
Abs. 1 

a. im Eidgenössischen .... 
1999: 245 000 000 Fr.; 2000: 473 000 000 Fr.; 
2001: 715 000 000 Fr. 

c. Streichen 
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Antrag Bühlmann 
Abs. 2bis 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Dieser Absatz 2bis von Artikel 4a 1st von der Stabil1s1erungs
kommission neu ins Sparpaket aufgenommen worden und 
entspricht in etwa der auf Seite 25 der Fahne aufgeführten 
Motion 98.3523, welche ebenfalls im letzten Moment von der 
Stabilisierungskommission 1m Rahmen eines e1genart1gen 
sogenannten Gentlemen's Agreement in die Vorlage hinein
verpackt worden ist. 
Da sie einen inneren Zusammenhang haben, verlange ich 
Streichung von Absatz 2bis des Artikels 4a und werde mit ei
nem zweiten Antrag auch die Motion 98.3523 bekämpfen. 
Die Reduktion der Ausgaben im Asylbereich auf 1 Milliarde 
Franken im Jahr 2001 bedeutet eine Reduktion um sage und 
schreibe 400 Millionen gegenuber den rund 1 ,4 Milliarden 
Franken Ausgaben in diesem Jahr. Die Kosten sind so hoch, 
weil die Zahl der Zufluchtsuchenden wegen des Krieges 1n 
Kosovo stark zugenommen hat. 
Im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm wurde 
immer wieder die Opfersymmetrie beschworen, d. h., alle 
müssen ein bisschen Federn lassen, um das hehre Ziel, 
nämlich die Sanierung des Bundeshaushaltes, zu erreichen. 
Was uns hier aber vorgelegt wird, hat mit Opfersymmetrie 
nicht mehr viel zu tun: Während die Steuerschlupflöcher der 
Habenden praktisch unangetastet bleiben, sollen auf dem 
Buckel der Ärmsten 400 Millionen Franken gespart werden. 
Das ist nicht Opfersymmetrie, sondern Populismus! 
Von Opfersymmetrie kann man sowieso nur sprechen, wenn 
das Opfer allen etwas Vergleichbares abverlangt. Von Opfer
symmetrie zu sprechen, wenn es auf der einen Seite um das 
Kurzen der 4 Franken Taschengeld oder der Tagespau
schale von 18 Franken und auf der anderen Seite um die «le
gale Steuerhinterziehung» geht, ist eher zynisch. 
Mit dem Festlegen eines Plafonds von 1 Milliarde Franken für 
die Ausgaben im Asylbereich wird diese Milliarde zur «Schall· 
mauer» hochstilisiert, die man nicht überschreiten darf. Es 
wird der falsche Eindruck erweckt, damit seien die Probleme 
im Asylbereich in den Griff zu bekommen. Dabei wird der 
Schwarze Peter an die Kantone weitergegeben, welche die 
Kürzungen im Asylbereich als erste drastisch zu spüren be
kommen werden. Entweder gleichen sie zu Lasten der kan
tonalen Kassen die vom Bund spärlicher fliessenden Gelder 
aus, oder sie riskieren eine zunehmend spannungsgelade
nere Situation im Betreuungsbereich. Seide Optionen sind für 
die Kantone inakzeptabel. Diese Aufgabe ist und bleibt Bun
dessache. 

Antrag Bäum/in 
Abs. 2ter 
Diese Einsparungen stehen unter dem Vorbehalt ausseror
dentlicher Verhältnisse. 
Schriftliche Begründung 
Dieser Vorbehalt ist integraler Bestandteil der Beschlüsse des 
«runden Tisches» zum Sparauftrag im Asylbereich, was in den 
Beratungen des Stabilisierungsprogrammes mehrmals bestä
tigt wurde und an der Pressekonferenz durch den Kommis
sionspräsidenten mündlich bekanntgegeben werden sollte. 
Abgesehen vom sozusagen fehlenden Echo in der Presse ist 
diese Vereinbarung des «runden Tisches» im Bereich Asyl 
derart massgeblich, dass sie unbedingt in die Beschlüsse 
des Parlamentes Eingang finden sollte, und zwar sowohl 1n 
den gesetzlichen Sparauftrag (Art. 4a Abs. 2ter) als auch 1n 
die Kommissionsmotion, welche ein entsprechendes Mass
nahmenpaket auf das Jahr 2001 verlangt. Gesetzesänderun
gen ohne Respektierung dieses Vorbehaltes wären ohne 
Bruch der Verfassung und internationaler Vereinbarungen 
(Flüchtlingskonvention, EMRK) nicht möglich. 

Ch. 4 art. 4a 
Proposition de Ja commission 
Al. 2bis 
Le Conseil federal prevoit, par rapport au budget 1999 et au 
plan financier 2000-2002 les coupes budgetaires suivantes: 
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Aide aux refugies 
1999: 69 000 000 fr.; 2000: 283 000 000 fr.; 
2001: 406 000 000 fr. 

Proposition Beguelin 
Al. 1 

a. Departement federal .... 
1999: 245 000 000 fr.; 2000: 473 000 000 fr.; 
2001: 715 000 000 fr. 

c. Bitter 
Developpement par ecrit 
La presente proposition vise a bitter les chiffres c (CFF), 
d (trafic regional) et e (transports publics), et a economiser en 
contrepartie les montants concernes sur l'armee (eh. a) et sur 
l'agriculture (uniquement product1on et ecoulement, sans 
toucher ni aux paiements directs, ni aux ameliorations struc
turelles). 
a. Par rapport a la proposition initiale, l'amendement propose 
est neutre en termes budgetaires, puisqu'il ne donne lieu a 
aucune depense ni a aucune recette supplementaire. 
En ce qui concerne les economies qu'il est propose de reali
ser sur les CFF, elles se traduiraient par des licenciements 
accrus, notamment dans les regions peripheriques et les re
gions de montagne, deja touchees. Or, il taut que les CFF 
fassent en sorte d'accroitre leur productivite par d'autres 
moyens que par de simples mesures de degraissage. 
En ce qui concerne le trafic regional, il sera difficile aux can
tons de compenser le desengagement de la Confederation. 
Or, il importe de developper, non de reduire, le trafic regional. 
Pour ce qui est enfin des transports publics et des routes, ce 
sera encore aux cantons, notamment des regions alpines et 
du Jura, de se substituer financierement a la Confederation, 
ce qui n'empechera pas les economies realisees de finale
ment se faire malgre !out au detriment des transports publics. 
b. En revanche, l'armee et l'agriculture presentent des gise
ments d'economies considerables dont la commission n'a 
pas tenu campte, ou insuffisamment. 
Si la commission a deja apporte plusieurs retouches neces
saires au plan financier du DDPS, le potentiel d'economies 
est encore loin d'etre epuise. Campte tenu des menaces qui 
pesen! sur le pays aujourd'hui et a moyen terme, il n'est pas 
seulement possible et necessaire d'economiser sur la de
fense nationale, c'est egalement parfa1tement opportun. 
Pour ce qu1 est des depenses agricoles, le DFE a fait conna1-
tre le 18 novembre 1998 qu'elles se monteraient au total a 
14,029 milliards de francs pour les annees 2000 a 2003, dont 
3,49 milliards au titre de la production et de l'ecoulement. II 
est parta1tement possible de realiser la des economies sup
portables socialement, meme par les regions peripheriques. 
En aucun cas toutetois il ne taut economiser sur les paie
ments directs, absolument vitaux pour les exploitations agri
coles. 

Proposition Bühlmann 
Al. 2bis 
Biffer 

Proposition Bäum/in 
Al. 2ter 
Ces mesures d'economies deviennent caduques en cas 
d'evenements extraordinaires. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Beguelin 

Abs. 2bis - Al. 2bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bühlmann 

108 Stimmen 
55 Stimmen 

107 Stimmen 
54 Stimmen 

Abs. 2ter - Al. 2ter 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 2536) 

Für den Antrag Bäum/in stimmen: 
Votent pour la proposition Bäum/in: 
Aeppli, Aguet, Alder, Banga, Baumann Ruedi, Baumann 
Stephanie, Bäumlin, Beguelin, Berberat, Bore!, Bühlmann, 
Burgener, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dünki, 
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Genner, Goll, 
Gonseth, Grass Andreas, Grass Jost, Günter, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollen
stein, Hubmann, Jans, Jaquet, Jutzet, Keller Christine, Lee
mann, Leuenberger, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller
Hemmi, Rechsteiner Paul, Rechste1ner Rudolf, Rennwald, 
Roth, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Strahm, 
Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, von 
Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Zbinden, Zwygart (63) 

Dagegen stimmen - Rejettent la proposition: 
Antille, Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, Baumber
ger, Beck, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, Bonny, 
Borer, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadini Adriano, 
Christen, Columberg, Comby, Debons, Deiss, Dettling, Dre
her, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Eggly, Ehrler, 
Engelberger, Epiney, Eymann, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, 
Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey 
Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gros 
Jean-Michel, Grossenbacher, Gusset, Hasler Ernst, 
Hegetschweiler, Heim, Hochreutener, Kofmel, Kühne, Kunz, 
Lachat, Langenberger, Lauper, Leu, Loeb, Lötseher, Maitre, 
Maurer, Moser, Mühlemann, Nabholz, Pelli, Philipona, 
Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Ruf, Rychen, San
doz Marcel, Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, 
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, 
Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, Stei
ner, Stucky, Theiler, Tschopp, Tschuppert, Vallender, Vetterli, 
Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss 

(102) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Marti Werner (1) 

Entschuldtgtlabwesend sind - Sont excuses/absents: 
Baader, Bortoluzzi, Caccia, David, Dormann, Ducrot, Engler, 
Fischer-Hägglingen, Grendelmeier, Grobei, Guisan, Gysin 
Hans Rudolf, Hess Otto, Hess Peter, lmhof, Jeanpretre, Kel
ler Rudolf, Loretan Otto, Maspoli, Meier Samuel, Meyer 
Theo, Müller Erich, Oehrli, Ostermann, Pini, Ruckstuhl, 
Stamm Judith, Suter, Thür, Widmer, Wiederkehr, Zaptl, Zieg
ler (33) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

(1) 

Bulletin off1ciel de !'Assemblee federale 
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98.3523 

Motion Kommission-NR (98.059) 
Ausgaben im Asylbereich 
Motion Commission-CN (98.059) 
Depenses du domaine de l'asile 

Wortlaut der Motion vom 6. November 1998 
Der Bundesrat legt bis Mitte 1999 ein Massnahmenpaket vor 
mit dem Ziel, die Ausgaben im Asylbereich bis zum Jahr 2001 
auf maximal 1 Milliarde Franken zurückzuführen. 

Texte de /a motion du 6 novembre 1998 
Le Conseil federal presente, jusqu'a mi-1999, un train de me
sures visant a revenir d'ic1 2001 aux depenses plafonnees de 
1 milliard de francs, dans le domaine de l'asile. 

Schriftliche Begrundung 
D1e Urheber verzichten auf eine Begrundung und wünschen 
eine schriftliche Antwort. 

Developpement par ecrit 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
une reponse ecrite. 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 30. November 1998 
Ausgangslage: 
Aufgrund der starken Zunahme von Asylbewerbern aus Ko
sovo befindet sich der Asylbereich in einer ausserordentli
chen Lage, die nach ausserordentlichen Massnahmen ruft. 
Allein im Monat Oktober wurden 5932 Asylgesuche einge
reicht. Damit werden alle bisherigen monatlichen Höchstzah
len, auch jene aus dem Jahre 1991, erheblich übertroffen. 
Der ausserordentlich hohe Zustrom ist durch den Kosovo
Konflikt bedingt. Von Januar bis Ende Oktober dieses Jahres 
wurden 66 Prozent mehr Asylgesuche eingereicht als in der 
entsprechenden Periode des Vorjahres. Von den Gesuchen 
des Monats Oktober entfielen knapp 70 Prozent auf Staats
angehörige der Bundesrepublik Jugoslawien; in rund 95 Pro
zent der Fälle handelte es sich dabei um Personen aus der 
Provinz Kosovo. Mit diesem stark ansteigenden Trend steht 
die Schweiz in Europa inzwischen nicht mehr alleine da. In al
len europäischen Staaten ist die Zahl der Asylgesuche, zum 
Teil sogar massiv, gestiegen. 
Bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung im Asylwesen 
1st darauf hinzuweisen, dass die Schweiz in letzter Zeit - un
abhängig von der starken Zunahme der Asylgesuche aus Ko
sovo - bezüglich Attrakt1v1tät vor allem mit den Niederlanden 
zur Spitzengruppe der europäischen Aufnahmestaaten ge
hört. Die wichtigsten Gründe dafür sind - ausser der früheren 
Gastarbeiterpolitik - die europapolitische Isolierung (kein An
schluss an das Dubliner Abkommen) und, wie die jüngste 
wissenschaftliche Studie des Schweizerischen Forums für 
Migrationsstudien über den Leistungsvergleich der Kosten 
des Asylwesens im europäischen Raum (Auftrag der Finanz
kommission des Nationalrates vom 17. April 1998) zeigt, ein 
relativ hoher Fürsorgestandard. 
Kurzfristig erwartet der Bundesrat insgesamt keine Trend
wende. Vor allem kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass sich die Lage rasch wieder beruhigt. Auch wenn in Ko
sovo das Holbrook-Abkommen umgesetzt wird und die Hilfe 
vor Ort, an der sich die Schweiz stark beteiligt, noch verstärkt 
wird, ist erst auf den Jahreswechsel hin, nach dem Winterein
bruch, mit einer Beruhigung der Lage zu rechnen. Bis Ende 
Jahr könnten anstelle der prognostizierten 32000 durchaus 
mehr als 40000 Asylgesuche gestellt werden. 
Sollte sich die Situation in Kosovo zudem weiter verschlech
tern oder auf heutigem Niveau stabil bleiben, ist mit einem 
weiteren Anstieg der Zahl der anwesenden Personen des 
Asylbereichs mit entsprechenden Kostenfolgen zu rechnen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Trotz der eingeleiteten bzw. bereits umgesetzten Massnah
men rechnet der Bundesrat nicht damit, dass die Ausgaben 
des Asylbereichs bis 2001 auf rund 1 M1ll1arde Franken be
grenzt werden können. Die Zunahme der Gesuchseingänge 
lässt bestenfalls eine Stab1l1s1erung der Ausgaben auf 
1,4 Milliarden Franken erwarten. Über die Entwicklung der 
Ausgaben im Asylbereich ist der Bundesrat ernsthaft besorgt 
und hat deshalb bereits zahlreiche Massnahmen eingeleitet 
bzw. vorgesehen. 
Bereits eingeleitete Massnahmen: 
- Inkraftsetzung des Bundesbeschlusses über dringliche 
Massnahmen im Asylbereich am 1. Juli 1998; 
- Verabschiedung der Totalrevision des Asylgesetzes in den 
beiden eidgenössischen Räten in der Sommersession 1998; 
- Genehmigung des Massnahmenpaketes der Arbeits
gruppe «Wegweisungsvollzug» durch Bund und Kantone am 
29. Juni 1998; 
- Verstärkung des Grenzwachtkorps um 100 Stellen (BRB 
vom 16. März und vom 2. September 1998); 
- Erhöhung der personellen Ressourcen der Asylbehörden 
des Bundes (BFF und ARK) um 155 Stellen (8. Juni 1998); 
- Erhöhung der Betreuerstellen der Kantone um 360 (1. Ok
tober 1998); 
- Verdoppelung der Bettenzahl und Vervielfachung der Ver
fahrenskapazitäten in den Empfangsstellen; 
- Eröffnung weiterer Notunterkünfte in Bronschhofen, Rüti 
und Riggisberg, was die zusätzliche Unterbringung von etwa 
500 Personen ermöglicht und womit das Bundesamt für 
Flüchtlinge insgesamt über rund 2500 Plätze verfügt; 
- Einsetzung der Armee für die Betreuung und Unterbrin
gung von höchstens 2000 noch nicht registrierten Asylsu
chenden in Notunterkünften. Der erste Einsatz der Armee er
folgte am 5. November 1998 in Gurnigelbad. Er verläuft bis
her problemlos. 
Kurzfristige Massnahmen: 
Der Bundesrat wird im Rahmen der Eröffnung des Vernehm
lassungsverfahrens zur Totalrevision der Asylverordnung 2 
die Herabsetzung der Unterstützungspauschale in der Asyl
bewerberfürsorge auf 14 Franken und die Neufestsetzung 
der Unterstützungspauschale in der Flüchtlingsfürsorge auf 
20 Franken vorschlagen. 
Eine Kürzung der entsprechenden Pauschalsätze erscheint 
aus folgenden Gründen gerechtfertigt: 
- Der Fürsorgestandard für Asylsuchende ist in der Schweiz 
relativ hoch, wobei gemäss erwähnter Studie die Unter
schiede zwischen den Kantonen offenbar höher ausfallen als 
die Unterschiede zwischen der Schweiz und dem Ausland. 
- In den vergangenen vier Jahren konnte ein Wechsel in der 
Bevölkerungsstruktur bei Personen des Asylrechtes festge
stellt werden. Die Anzahl Familien bzw. Mehrpersonenhaus
halte hat sich erhöht, so dass die Kantone grundsätzlich auch 
tiefere durchschnittliche Kosten pro Person verzeichnen 
müssten. 
- Rund 54 Prozent der anerkannten Flüchtlinge im erwerbs
fähigen Alter gehen keiner Erwerbstätigkeit nach. Diese müs
sen besser in den Arbeitsprozess integriert werden. Das gilt 
auch für vorläufig Aufgenommene, bei denen sich abzeich
net, dass der Vollzug noch einige Zeit sistiert ist. 
Der Entwurf der Asylverordnung 2 sieht im weiteren eine Viel
zahl von Änderungen vor. Die Massnahmen sollen mit In
krafttreten des revidierten Asylgesetzes und den entspre
chenden Verordnungen per 1. Juli 1999 umgesetzt werden. 
Mittelfristige Massnahmen: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des «runden Tisches» 
äusserten die Erwartung, dass die Ausgaben im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich bis 2001 - vorbehältlich ausserordentli
cher Ereignisse - wieder auf den Finanzplan, d. h. auf 1 Mil
liarde Franken, zurückgeführt werden können. Dies erfordert 
Einsparungen von 300 bis 350 Millionen Franken, wobei die 
Mehrausgaben aufgrund der aktuellen problematischen 
Lage in der Provinz Kosovo noch nicht berücksichtigt sind. 
Die erwähnten Massnahmen werden bei weitem nicht ausrei
chen, Einsparungen in den genannten Grössenordnungen zu 
bewirken. Aus diesem Grund werden das EJPD, das EFD 
und die Kantone gemeinsam Überlegungen anstellen, wie 
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mit einschneidenderen Massnahmen im Asylbereich mittelfri
stig weitere Einsparungen erzielt werden können. Reine Ko
stenverlagerungen vom Bund auf die Kantone dürften poli
tisch wenig auss1chtsre1ch sein. Die Stossrichtung muss viel
mehr Sparen und Attrakt1vitatsm1nderung des Asyllandes 
Schweiz im westeuropäischen Vergleich sein. 
Anlässlich der Aussprache der Departementschefs EJPD 
und EFD vom 29. Oktober 1998 mit Vertreterinnen und Ver
tretern der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren und 
der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren 
wurde beschlossen, nach dem Modell der Arbeitsgruppe 
«Wegweisungsvollzug» eine paritätische Arbeitsgruppe zu 
bilden und sie zu beauftragen, neue Fürsorge- und Finanzie
rungsmodelle zu prüfen und Vorschläge für eine verbesserte 
Anreizstruktur für ein kostengünstiges Asylwesen zu erarbei
ten. Diese Arbeitsgruppe soll dem EJPD bis im Mai 1999 ei
nen Zwischenbericht unterbreiten. 
Weitere beschlossene Massnahmen: 
Die auf der Basis des Schlussberichtes der Arbeitsgruppe 
«Wegweisungsvollzug» erfolgten Beschlüsse des Bundesra
tes und der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidi
rektoren wirken finanziell entlastend. Eines der beiden zen
tralen Elemente bildet die Schaffung einer Abteilung für Weg
weisungsvollzug, die einerseits für die Papierbeschaffung 
und andererseits für die Vollzugsunterstützung im Asyl- und 
Ausländerbereich zuständig sein wird. Diese vom Bund über
nommene Zusatzaufgabe generiert zwar neue Investitions
kosten, doch sollten diese durch die Reduktion der Verwal
tungskostenpauschale um 200 Franken mittelfristig mehr als 
kompensiert werden. 
Das andere zentrale Element besteht in der Entwicklung ei
nes Verfahrens- und Vollzugscontrollings. Dieses Instrument 
soll Transparenz darüber schaffen, ob die den Verfahrens
und Vollzugsorganen von Bund und Kantonen auferlegten 
Aufgaben korrekt und zeitgerecht erfüllt werden. 
Weiter soll es den Kantonen Vergleichswerte über die Art der 
Aufgabenerledigung untereinander liefern. Das Instrument ist 
wirkungsorientiert und ermöglicht den jeweiligen Führungsor
ganen, gegebenenfalls korrigierend einzuwirken. Das neue 
Controllingsystem soll mit dem Inkrafttreten des revidierten 
Asylgesetzes per 1. Juli 1999 operativ werden. 
Dem zusätzlichen Engagement des Bundes steht ein gleich
wertiges Massnahmenpaket auf seilen der Kantone gegen
über, welches den personellen Ausbau der kantonalen Voll
zugsorgane, eine Anpassung der kantonalen Strukturen, die 
Stärkung und Institutionalisierung der interkantonalen Koor
dination und die Professionalisierung der mit dem Vollzug be
trauten kantonalen Stellen beinhaltet. 
Im Hinblick auf die Berichterstattung zuhanden der Konfe
renz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren und des 
EJPD anlässlich der Frühjahrsversammlung 1999 werden zu 
den unterbreiteten Massnahmen Indikatoren und Bedingun
gen definiert und eine Umsetzungskontrolle erarbeitet, wel
che es ermöglicht aufzuzeigen, wer bis wann welche Mass
nahme erfüllt bzw. nicht erfüllt hat. 
Fazit: Unter Beachtung der geltenden völkerrechtlichen Ver
pflichtungen sowie der Grundsätze einer humanitären Flücht
lingspolitik wird der Bundesrat alles daransetzen, die Ausga
ben im Asylbereich nicht weiter ansteigen zu lassen. Ob da
bei die von den Motionären formulierte Zielsetzung, Rückfüh
rung der Ausgaben bis 2001 auf maximal 1 Milliarde Franken, 
erreicht werden kann, hängt indessen zu wesentlichen Teilen 
von Faktoren ab, die von der Schweiz nicht oder nur be
schränkt beeinflusst werden können, wie beispielsweise die 
Entwicklung in den Krisengebieten, namentlich in der Bun
desrepublik Jugoslawien. 
Zudem wird der Bundesrat alles daransetzen, damit die bei
den Referenden (gegen das totalrevidierte Asylgesetz und 
den Bundesbeschluss über die dringlichen Massnahmen im 
Asyl- und Ausländerbereich) erfolgreich bekämpft werden. 
Sodann sind die beim Bund und in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen getroffenen Massnahmen konsequent umzuset
zen. Hinsichtlich der Kosovo-Flüchtlinge wird es darum ge
hen, nach Ablauf der Ausreisefrist frühzeitig die möglichen 
Rückführungen zu planen. 

Rapport ecrit du Conseil tederal 
du 30 novembre 1998 
Situation initiale: 
Consequence de la !orte augmentation du nombre des re
querants en provenance du Kosovo, le domaine de l'as1le se 
trouve dans une situation extraordinaire qui appelle des me
sures non moins extraordina1res. Ne serait-ce qu'au mo1s 
d'octobre, on a enregistre 5932 nouvelles demandes. Ce 
chiffre depasse largement lautes les donnees mensuelles 
precedentes, y compris celles de 1991, annee record. Cet af
flux exceptionnel resulte du conflit au Kosovo. De janvier a 
octobre dernier, le nombre des demandes d'asile deposees 
est superieur de 66 pour cent a celui de la periode correspon
dante de l'annee precedente. Sur les demandes presentees 
au mois d'octobre, pres de 70 pour cent emanaient de ressor
tissants de la Republique federale de Yougoslavie et, dans 
quelque 95 pour cent des cas, de personnes originaires de la 
province du Kosovo. Desormais, la Suisse n'est plus seule en 
Europe a faire face a cette !orte recrudescence des deman
des d'asile, car tous les Etats europeens sont confrontes, 
massivement parfois, a ce phenomene. 
Pour juger de l'evolution a venir, il laut s1gnaler qu'indepen
damment de la !orte augmentation des demandes provenant 
du Kosovo, la Suisse fait partie, avec les Pays-Bas, des Etats 
europeens d'accueil qui ont exerce, ces dern1ers temps, la 
plus forte attraction sur les requerants. Outre la polit1que su1-
vie precedemment en matiere de main d'oeuvre etrangere, 
les principales raisons de ce phenomene sont l'isolement po
litique de la Suisse au sein de l'Europe (eile n'est pas atta
chee a la Convention de Dublin) et, comme le montre la re
cente etude scientifique etablie par le Forum suisse pour 
l'etude des migrations sur la compara1son des prestat1ons et 
des coüts de l'asile dans l'espace europeen, sur la base d'un 
mandat du 17 avril 1998 de la Commission des finances du 
Conseil national, le niveau relativement eleve de l'assistance 
dans notre pays. 
A breve echeance, le Conseil federal ne s'attend pas a un 
renversement de tendance. On ne saurait notamment espe
rer un proche apaisement. Meme si l'accord obtenu par Hol
brook est mis en oeuvre au Kosovo, avec intensification de 
l'aide sur place, a laquelle la Suisse prend une large part, un 
retour au calme ne devrait pas intervenir avant la nouvelle 
annee, une fois l'hiver venu. II se peut fort bien qu'au lieu des 
32 000 demandes d'asile prevues, on en ait enregistre plus 
de 40 ooo a la finde l'annee. 
En outre, que la situation continue a se degrader au Kosovo 
ou reste ce qu'elle est actuellement, il faudra compter sur une 
nouvelle augmentation du nombre des personnes relevant du 
domaine de l'asile, avec les consequences financieres qu'im
plique leur presence en Suisse. En depit des mesures intro
duites ou deja appliquees, le Conseil federal ne pense pas que 
l'on puisse, d'ici l'an 2001, limiter les depenses du domaine 
de l'asile a environ 1 milliard de francs. Dans le meilleur des 
cas, on peut envisager, vu l'afflux des requetes, une stabili
sation des depenses a 1,4 milliard de francs. Tres soucieux 
du developpement des coüts dans ce domaine, le Conseil fe
deral a deja introduit ou prevu tout un train de mesures. 
Mesures deja introduites: 
- entree en vigueur de l'arrete federal du 1 er juillet 1998 sur 
les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile; 
- adoption de la revision totale de la loi sur l'as1le par les 
Chambres federales lors de la session d'ete 1998; 
- approbation, le 29 juin 1998, par la Confederation et les 
cantons du train de mesures propose par le groupe de trava1I 
«Execution des renvois»; 
- renforcement du Corps des gardes-frontiere de 100 postes 
(ACF des 16 mars et 2 septembre 1998); 
- augmentation des ressources en personnel des autorites 
federales chargees de l'asile (ODR et CRA) de l'ordre de 155 
postes (8 juin 1998); 
- creation de 360 nouveaux postes cantonaux d'encadre
ment (1 er octobre 1998); 
- multiplication par deux du nombre des lits et par quatre des 
capacites en matiere de procedure dans les centres d'enre
g1strement; 

Bulletin officiel de !'Assemblee federale 

michael.tellenbach
Textfeld



2. Dezember 1998 N 2415 Stabilisierungsprogramm 1998 

- ouverture de nouveaux logements de secours a Bronsch
hofen, Rüti et Riggisberg, ce qui permet l'hebergement sup
plementaire d'environ 500 personnes, l'Office federal des 
refugies d1sposant des lors de quelque 2500 places; 
- recours a l'armee pour l'encadrement et l'hebergement, 
dans des logements de secours, d'au maximum 2000 reque
rants d'asile non enregistres. Le premier engagement de l'ar
mee a eu lieu le 5 novembre 1998 a Gurnigelbad, sans sus
citer de probleme jusqu'ici. 
Mesures a court terme: 
Dans le cadre de l'ouverture de la procedure de consultation 
sur la revision totale de l'ordonnance 2 sur l'asile, le Conseil 
federal va proposer de diminuer a 14 francs le forfait alloue 
pour l'assistance des requerants d'asile et a 20 francs celui 
attribue pour l'assistance des refugies. 
Une dim1nution des taux forfaitaires semble justifiee pour les 
raisons suivantes: 
- Le niveau de l'assistance des requerants d'asile en Suisse 
est relat1vement eleve, b1en que, selon l'etude citee, les d1ffe
rences so1ent plus marquees entre les cantons qu'entre la 
Suisse et l'etranger. 
- Au cours des quatre dernieres annees, on a assiste a un 
changement des structures demographiques parmi les per
sonnes relevant du domaine de l'asile. Le nombre des fa
milles et des menages comptant plusieurs personnes a aug
mente, si bien qu'en principe, les cantons enregistrent en 
moyenne des frais moins eleves par personne. 
- Environ 54 pour cent des refugies reconnus en äge d'exer
cer une activite lucrative sont inactifs. II faudrait mieux les in
tegrer au marche du travail. Cela vaut egalement pour les 
personnes admises a titre provisoire, lorsqu'on peu! s'atten
dre a ce que l'execution de leur renvoi soit suspendue encore 
un certain temps. 
Le projet de l'ordonnance 2 sur l'asile prevoit, par ailleurs, un 
grand nombre de modifications. Ces mesures devraient eire 
mises a l'oeuvre lors de l'entree an v1gueur au 1 er juillet 1999 
de la loi revisee sur l'asile et des ordonnances qui l'accompa
gnent. 
Mesures a moyen terme: 
Les participants a la «table ronde» ont exprime le souhait que 
les depenses consenties dans le domaine de l'asile et des re
fugies soient ramenees, d'ic1 a 2001, au niveau du plan finan
cier, c'est-a-dire a 1 milliard de francs, sous reserve d'evene
ments extraordinaires. Ce souhait implique des economies 
de 300 a 350 millions de francs, les depenses supplementai
res dues a la s1tuation epineuse de la province du Kosovo 
n'etant pas encore prises en compte. Or, les mesures enon
cees seront loin de suffire a realiser des economies de cet or
dre. C'est pourquoi le DFJP, le DFF et les cantons vont eher
eher a determiner quelles mesures plus strictes seraient sus
ceptibles d'amener, a moyen terme, d'autres economies. Se 
contenter de repercuter des coüts de la Confederation sur les 
cantons ne constitue pas une solution sur le plan politique. II 
convient, au contraire, de s'efforcer de reduire l'attrait de la 
Suisse comme terre d'asile par rapport aux autres pays d'Eu
rope occidentale. 
Lors du debat, le 29 octobre 1998, entre las chefs du DFJP 
et du DFF et des representants de la Conference des direc
teurs cantonaux des affaires sociales et de la Conference 
des chefs des departements cantonaux de justice et police, il 
a ete decide de former un groupe de travail paritaire sur le 
modele de celui intitule «Execut1on des renvois», afin de le 
charger d'etudier de nouveaux types d'assistance et de fi
nancement et de proposer des structures mieux a meme d'in
citer les interesses a retenir un systeme moins coüteux. Ce 
groupe de travail doit remettre un rapport intermediaire au 
DFJP d'ici au mois de mai 1999. 
Autres mesures arretees. 
Les decisions que le Conseil federal et la Conference des 
chefs des departements cantonaux de justice et police ont 
prises sur la base du rapport final du groupe de travail «Exe
cution des renvois» ont des repercussions positives sur las fi
nances. Un des deux principaux elements reside dans la 
creat1on d'une divis1on chargee de l'execution des renvois, 
qui sera responsable, d'une part, d'obtenir des documents de 
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voyage, d'autre part, de soutenir l'execution des mesures 
dans le domaine de l'asile et des etrangers. Certes, cette tä
ches supplementaire assumee par la Confederation genere 
des coüts d'investissement, mais ces derniers devraient, a 
moyen terme, etre plus que compenses par la reduction de 
200 francs des forfaits consacres aux frais administratifs. 
L'autre element consiste dans le developpement d'un sys
teme de contröle de la procedure et de l'execution des mesu
res. Cet instrument doit, en favorisant la transparence, per
mettre de savoir si les organes federaux et cantonaux rem
plissent correctement et dans les delais les täches qui leur 
sont confiees. II doit egalement fournir aux cantons des don
nees qui permettent la comparaison. Cet 1nstrument, qui re
cherche l'efficacite, permet aux organes de conduite de pro
ceder, le cas echeant, aux corrections necessaires. Le nou
veau systeme de contröle doit devenir operationnel avec l'en
tree en vigueur, le 1 er juillet 1999, de la loi sur l'asile rev1see. 
L'engagement intensifie de la Confederation est contreba
lance, du cöte des cantons, par un tra1n de mesures d'une va
leur egale, qui comprend l'augmentat1on des effectifs des or
ganes cantonaux charges de l'execution des mesures, une 
adaptation des structures cantonales, le renforcement et 
l'institutionnalisation de la coordination intercantonale, ainsi 
que la professionnalisation des organes cantonaux charges 
de l'execution des mesures. 
Dans la perspective du rapport qui sera remis a la Confe
rence des chefs des departements cantonaux de justice et 
police et au DFJP lors de l'assemblee qui se tiendra pendant 
la premiere partie de l'annee 1999, on definit des criteres por
tant sur les mesures enoncees; de meme, on elabore un sys
teme de contröle de la mise en oeuvre, qu1 devrait permettre 
de surveiller l'execution des täches et le respect des dela1s. 
En resume: en respectant les obligations de droit internatio
nal public de la Suisse et les pnnc1pes d'une politique huma
nitaire a l'egard des refugies, le Conseil federal va tout mettre 
en oeuvre afin d'eviter une augmentation des depenses dans 
le domaine de l'asile. L'objectif formule par les auteurs de la 
motion, a savoir ramener ces dernieres jusqu'en 2001 a 
1 milliard de francs au maximum, peut-il etre atteint? Cec1 de
pend, en grande partie, de facteurs sur lesquels la Suisse ne 
peut guere influer, tels que l'evolution dans les regions a 
crise, notamment la Republique federale de Yougoslavie. 
De plus, le Conseil federal fera tout son possible pour contre
carrer le referendum contre la loi sur l'asile totalement rev1-
see et celui contre l'arrete federal sur les mesures d'urgence 
dans le domaine de l'asile et des etrangers. II conviendra 
alors d'appliquer systematiquement les mesures prises par la 
Confederation en collaboration avec les cantons. Concernant 
les refugies du Kosovo, il s'agira de planifier sans tarder les 
rapatriements possibles apres l'echeance du delai de depart. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu
wandeln. 

Declaration ecrite du Conseil federal 
Le Conseil federal propose de transformer la motion en pos
tulat. 

Antrag Bühlmann 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Dieser Absatz 2bis von Artikel 4a ist von der Stabilisierungs
kommission neu ins Sparpaket aufgenommen worden und 
entspricht in etwa der auf Seite 25 der Fahne aufgeführten 
Motion 98.3523, welche ebenfalls im letzten Moment von der 
Stabilisierungskommission im Rahmen eines eigenartigen 
sogenannten Gentlemen's Agreement 1n die Vorlage h1ne1n
verpackt worden ist. 
Da sie einen inneren Zusammenhang haben, verlange ich 
Streichung von Absatz 2bis des Artikels 4a und werde mit ei
nem zweiten Antrag auch die Motion 98.3523 bekämpfen. 
Die Reduktion der Ausgaben im Asylbereich auf 1 Milliarde 
Franken im Jahr 2001 bedeutet eine Reduktion um sage und 
schreibe 400 Millionen gegenüber den rund 1.4 Milliarden 
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Franken Ausgaben in diesem Jahr. Die Kosten sind so hoch, 
weil die Zahl der Zufluchtsuchenden wegen des Krieges in 
Kosovo stark zugenommen hat. 
Im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm wurde 
immer wieder die Opfersymmetrie beschworen, d. h., alle 
müssen ein bisschen Federn lassen, um das hehre Ziel, 
nämlich die Sanierung des Bundeshaushaltes, zu erreichen. 
Was uns hier aber vorgelegt wird, hat mit Opfersymmetrie 
nicht mehr viel zu tun: Während die Steuerschlupflöcher der 
Habenden praktisch unangetastet bleiben, sollen auf dem 
Buckel der Ärmsten 400 Millionen Franken gespart werden. 
Das ist nicht Opfersymmetrie, sondern Populismus! 
Von Opfersymmetrie kann man sowieso nur sprechen, wenn 
das Opfer allen etwas Vergleichbares abverlangt. Von Opfer
symmetrie zu sprechen, wenn es auf der einen Seite um das 
Kürzen der 4 Franken Taschengeld oder der Tagespau
schale von 18 Franken und auf der anderen Seite um die «le
gale Steuerhinterziehung» geht, ist eher zynisch. 
Mit dem Festlegen eines Plafonds von 1 Milliarde Franken für 
die Ausgaben im Asylbereich wird diese Milliarde zur 
«Schallmauer» hochstilisiert, die man nicht überschreiten 
darf. Es wird der falsche Eindruck erweckt, damit seien die 
Probleme im Asylbereich in den Griff zu bekommen. Dabei 
wird der Schwarze Peter an die Kantone weitergegeben, wel
che die Kürzungen im Asylbereich als erste drastisch zu spü
ren bekommen werden. Entweder gleichen sie zu Lasten der 
kantonalen Kassen die vom Bund spärlicher fliessenden Gel
der aus, oder sie riskieren eine zunehmend spannungsgela
denere ituation im Betreuungsbereich. Beide Optionen sind 
für die Kantone inakzeptabel. Diese Aufgabe ist und bleibt 
Bundessache. 

Antrag Goll 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Sämtliche Kommissionsmotionen widersprechen Geist und 
Inhalt des «runden Tisches». 
Die Kommissionsmotion zu den Ausgaben im Asylbereich ist 
weder praktikabel, noch berücksichtigt sie die Hintergründe 
und Verhältnisse, die Menschen weltweit zwingen, ihr Grund
recht auf Asyl geltend zu machen. Zudem verstösst die Mo
tion gegen Verfassung und internationale Konventionen. Sie 
ist letztlich nur unter dem Blickwinkel einer rechtspopulisti
schen Stimmungsmache zu verstehen. 
Von Finanzhysterie geprägt ist die Kommissionsmotion zu 
den AHV-Renten. Ausgerechnet die berechtigte Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung wird für dieje
nigen Menschen in Frage gestellt, welche mit ihren Beiträgen 
ein Erwerbsarbeitsleben lang für die Finanzierung des wich
tigsten Sozialwerkes gesorgt haben. 
Unverständlich sind angesichts der aktuellen Arbeitslosen
problematik seit Beginn der neunziger Jahre die beiden Mo
tionen, welche Einschnitte bei der AL V fordern. Namentlich 
die Beschränkung auf 2 Lohnprozente für die AL V widerspre
chen den hart errungenen Vereinbarungen am «runden 
Tisch». 

Proposition Bühlmann 
Rejeter la motion 

Proposition Goll 
Rejeter la motion 

Abstf.mmung - Vote 
Für Uberweisung der Motion 
Dagegen 

101 Stimmen 
57 Stimmen 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 2404 h1ervor - Voir page 2404 c1-devant 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(Fortsetzung) 
A. Loi federale sur Je programme de stabilisation 1998 ( suite) 

Sparbeitrag der Kantone 
Allegements lies aux transferts aux cantons 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Nous abordons donc Je 
paquet des allegements lies aux transferts aux cantons. 
Vous le voyez dans le bref aper9u des mesures qui vous a 
ete remis et dans Je message a la page 37: cela concerne le 
trafic regional dont nous avons deja parle, les transports pu
blics et routes principales, les subventions prevues par l'or
donnance sur Ja separation des courants de trafic, l'augmen
tation de la contribution des cantons a l'AVS, Ja formation 
professionnelle et les bourses, l'execution des peines et des 
mesures. 
Des amendements ont ete formules concernant Je trafic re
gional. II s'agit des lettres d et e, que nous n'avons pas en
core votees, de l'article 4a alinea 1 er de la loi federale insti
tuant des mesures destinees a ameliorer les finances fede
rales. Jene reviendrai pas sur l'argumentation concernant le 
trafic regional. II y a Ja des propositions Beguelin, Genner et 
Müller-Hemmi. 
Par contre, j'en viens maintenant aux transports publics et 
routes, en particulier aux routes principales. La proposition 
Beguelin vise a maintenir les subventions, notamment pour 
les separations des courants de trafic telles qu'elles sont 
aujourd'hui. La proposition Müller-Hemmi vise a les suppri
mer ou a les diminuer, de meme que la proposition Genner 
allant dans Je meme sens. 
Pour les routes principales, les cantons participeront a l'ob
jectif d'economies en acceptant une diminution du taux de 
contribution de la Confederation a la construction des routes 
principales, mais aussi par l'elevation des seuils determi
nants pour l'octroi desdites subventions. Cela contraindra les 
cantons a trouver des solutions plus economiques au niveau 
des projets et a operer une selection avec des ordres de prio
rite. Pratiquement, Je taux de base de la participation serait 
diminue de 10 pour cent pour les routes de plaine et de 
5 pour cent pour les routes de montagne. 
Les cantons de plaine ou du Jura pourra1ent se sentir leses 
dans cette operation, mais il taut savoir que les taux dans les 
regions de montagne et du Jura se situent entre 50 et 80 pour 
cent, alors qu'en plaine ils sont seulement entre 20 et 60 pour 
cent. Des lors, proportionnellement, la diminution de 5, res
pectivement 1 O pour cent, de ce taux est justifiee. 
En ce qui concerne la separat1on des courants de trafic, la 
Confederation verse des contributions reelles aux couts en 
faveur de ces mesures: suppressions ou amelioration des 
passages a niveau, separation des trafics entre la raute et les 
chemins de fer, separation des courants de trafic pour ame
liorer la fluidite dans les zones urbaines. 
II est propose de plafonner les ressources annuelles mises a 
disposition par la Confederation, d'une part, et, d'autre part, 
de modifier la clef de repartition au detriment des propneta1-
res des routes qui devront assumer le 1 oo pour cent des 
couts imputables. Ces mesures rapportent respectivement 
10 millions de francs en 1999, 40 millions de francs en 2000 
et 63 millions de francs en 2001. 
Pour parvenir a ces econom1es, il n'est pas necessaire de 
modifier l'article 26 de Ja loi federale sur les chemins de fer. 
En effet, Ja commission a rejete le fait d'imposer au proprie-
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taire de la route la totalite des frais sans que celui-ci n'ait le 
pouvoir de decider de la realisation du projet. Cela est donc 
contraire au principe: qui paie commande. 
L'administration a donc defini une procedure qui, liee au pla
fonnement, reduit considerablement le nombre de projets. 
Les economies prevues dans le mandat d'economies pour
ront donc etre realisees. 
Je vous invite donc a rejeter les propos1tions Müller-Hemmi 
et Beguelin concernant les contributions generales pour les 
routes et la separation des courants de trafic. 
Dans le domaine de la formation professionnelle et des bour
ses d'etudes, il y a une proposition Müller-Hemmi, une pro
position Stump et une proposition Widmer. 
Concernant les bourses d'etudes, il taut rappeler que ces 
economies ont ete proposees par les cantons, en particulier 
par la Conference des gouvernements cantonaux. II s'agit 
d'atteindre une meilleure harmonisation intercantonale. Les 
cantons doivent revoir leurs reglementations en matiere de 
bourses. Je suis bien d'accord que les cantons ne doivent 
passe desengager dans ce domaine. 
Je rappelle que la Confederat1on accorde des subventions 
aux cantons pour leurs depenses en faveur des bourses 
d'etudes. Le taux de subvention peu! atteindre 20 a 60 pour 
cent au maximum, selon la capacite financiere des cantons. 
II sera1t redu1t de 20 pour cent, et sera1t donc de 16 a 48 pour 
cent au maximum. Mais les cantons ont souhaite que celui-ci 
s'applique egalement aux prets d'etudes, ce qui n'etait pas le 
cas jusqu'ici. Le subventionnement des pertes d'interets an
nuelles occasionnera une depense supplementaire de 7 mil
lions de francs a terme; mais il occasionnera egalement une 
economie dans l'octroi des bourses. L'economie qui en re
sulte est estimee a environ 18 millions de francs. 
Concernant la formation professionnelle, cette mesure con
siste a reduire le taux de subvention dans le domaine de l'ap
prentissage de quatre points. Le transfert de charges a ega
lement ete propose par les cantons et correspond a 22 mil
lions de francs a partir de l'an 2000. II s'agit des salaires des 
directeurs, des enseignants et du materiel d'ense1gnement. 
Les cantons devront donc pallier cette augmentation de 
charge, incontestablement. Cela ne signifie pas que les can
tons diminueront les prestations dans ce secteur, car ils s'en
gagent a assurer l'enseignement des apprentis. 
Cela ne signifie pas non plus, et la commission en a eu l'as
surance, le debut d'un processus de cantonalisation de l'en
seignement professionnel. Mais, par contre, les cantons, 
nous l'avons appris, ont des potentiels d'economies en deve
loppant des collaborations intercantonales. 
Je vous invite donc a rejeter les differents amendements, a 
savoir les propositions Müller-Hemmi concernant la forma
tion professionnelle - article 64 de la loi sur la tormation pro
fessionnelle -, les routes principales, la proposition Beguelin 
concernant les routes principales, la proposition Genner con
cernant le traf1c regional et les routes principales, et enfin les 
propositions Stump et W1dmer qui visent a retablir la situation 
anterieure en matiere de bourses d'etudes. 

Marti Werner {S, GL), Berichterstatter: Zum Kapitel «Spar
beitrag der Kantone» 1st festzuhalten, dass diese einzelnen 
Massnahmen mit den Kantonen intensiv ausgehandelt wor
den sind. Es ist nicht so, dass die Verhandlungen nur mit den 
Finanzdirektoren geführt worden wären. Da ja die Interessen 
der Finanzdirektoren mit den Interessen der Fachdirektoren 
nicht immer identisch sind, war es richtig, diese ebenfalls ein
zubeziehen; es hat infolgedessen im Rahmen der Erstellung 
dieses Paketes Verschiebungen gegeben. Die Anträge, die 
nun vorliegen, betreffen grundsätzlich zwei Bereiche. Es 
handelt sich einerseits um den Verkehr und andererseits um 
die Bildung. 
Zu den Anträgen Genner und Beguelin, die den Verkehrsbe
reich betreffen: Ich halte fest, dass ich die Ablehnung des An
trages Beguelin bereits begründet habe. 
Zum Antrag Genner ist folgendes festzuhalten: Dieser Antrag 
betrifft den Regionalverkehr. Dieser wird heute vom Bund zu 
durchschnittlich 75 Prozent subventioniert. Dies ist sicher ein 
im Vergleich mit anderen Bereichen sehr hohes Engagement 
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für ein regionales Anliegen. Es ist deshalb vertretbar, wenn 
sich die Kantone hier stärker beteiligen. Nach dem Stabilisie
rungsprogramm verbleibt dem Bund immer noch ein Finan
zierungsanteil von 68 Prozent oder 1, 1 Milliarden Franken. 
Der Bund hat also immer noch eine grosse Verantwortung im 
Bereich des Regionalverkehrs. Die Kantone unterstützen das 
in der Botschaft festgehaltene Vorgehen und haben sich aus
drücklich damit einverstanden erklärt. Ob die Niveauüber
gänge dem Strassenbereich oder dem Bereich des öffentli
chen Verkehrs zuzuschreiben sind, darüber kann man strei
ten; dort wird auch eine Leistung von 100 Millionen Franken 
erbracht, und wenn man das mit den Gesamtausgaben ver
gleicht, dann wird dies als angemessen beurteilt. So viel zum 
Antrag Genner. Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommis
sion, diesen Antrag abzulehnen. 
Zu den Anträgen im Bildungsbereich: Der Antrag Müller
Hemmi sieht eine Streichung der Kürzung in der Berufsbil
dung vor. Auch hier ist festzuhalten, dass diese Kürzung ei
nen Teil des mit den Kantonen vereinbarten Paketes dar
stellt, dass diese Kürzung keinen Leistungsabbau zur Folge 
hat und haben darf, da sich die Kantone verpflichtet haben, 
den Lehrlingsunterricht sicherzustellen. Einsparungspoten
tiale bestehen gemäss Ansicht des Bundesrates und der 
Kommission beispielsweise in einer weiteren Verstärkung 
der kantonalen Zusammenarbeit. Frau Müller-Hemmi hat mit 
ihrem Antrag eine ertragsneutrale Lösung vorgeschlagen, in
dem sie in anderen Bereichen sparen will. Dem ist jedoch 
entgegenzuhalten, dass diese Einsparvariante aufgrund des 
Verteilschlüssels vor allem die finanzschwachen Kantone 
trifft. 
Auch aus diesem Grund beantrage ich Ihnen, den Antrag ab
zulehnen. 
Zu den Anträgen Stump und Widmer ist festzuhalten, dass 
der Miteinbezug der Studiendarlehen von den Kantonen aus
drücklich gewünscht wurde. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, auch diese Anträge abzuleh
nen. 

Bezzola Duri (R, GR): Ich habe eine Frage zur Verwendung 
der zweckgebundenen Mineralölsteuer im Zusammenhang 
mit dem Sparbeitrag der Kantone. Herr Bundesrat Villiger 
kennt meine Sorge. Es geht darum, dass die Opfersymmetrie 
fehlt. Es ist eine Tabelle zusammengestellt worden - ich 
habe sie hier -, die die Kantonsanteile im Verhältnis zur 
Steuerkraft aufzeigt. Im Durchschnitt aller Kantone macht 
dieser Beitrag 1, 1 Prozent der Steuerkraft aus. Gemäss einer 
Rahmenvereinbarung soll die Abweichung nicht mehr als 
0,4 Prozent betragen. Es gibt zwei Kantone, die weit ausser
halb dieser Spannweite liegen, nämlich den Kanton Uri und 
den Kanton Graubünden. Es trifft beide Kantone sehr stark, 
vor allem im Bereich des Hauptstrassenbaus, insbesondere 
weil die Kürzung bereits bewilligte und sich in Ausführung be
findende Projekte betrifft. 
Ich möchte Herrn Bundesrat Villiger fragen: Warum bestehen 
bei den Sparbeiträgen der Kantone diese Unterschiede, und 
was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit diese 
Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft werden kann? 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Ich hätte mir einfachere Fragen 
gewünscht, aber ich nehme gerne Stellung dazu. 
Zuerst zum Allgemeinen: Ich habe Ihnen schon bei der Ein
tretensdebatte gesagt, dass wir dieses Paket von 500 Millio
nen Franken mit den Kantonen ausgehandelt haben. Vom 
Eidgenössischen Finanzdepartement her hatten wir zuerst 
vor, nur den Regionalverkehr stärker zurückzunehmen, 
weil - Herr Marti hat das vorhin angedeutet - ein Subven
tionssatz von 75 Prozent für ein regionales Anliegen falsche 
Anreize gibt. Es kostet die Region selber «zuwenig», was 
wahrscheinlich dazu führt, dass man etwas weniger haushäl
terisch mit den Mitteln umgeht. Die Kantone haben sich aber 
vor allem nicht zuletzt wegen dieser Kürzung widersetzt -
das geht auch etwas in die Richtung der Frage von Herrn 
Bezzola; das Anliegen der Kantone hätte zu noch unter
schiedlicheren Belastungen in ihrem Bereich geführt. Darauf 
hat man in einer gemischten Arbeitsgruppe in mehreren ite-
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rativen Umgängen und mit neuen Arbeitsgruppen und Ge
sprächen dieses Paket von 500 Millionen Franken zusam
mengestellt. Alle Ideen - das betrifft auch die Anträge, die 
hier sonst noch zur Diskussion stehen: Stipendien, Berufsbil
dung usw. - sind eigentlich von den Kantonen gekommen, 
weil sie die 500 Millionen Franken anders verteilen wollten, 
als wir ursprünglich gedacht hatten. 
Diese Lösung ist von den Kantonen akzeptiert worden. Es 
gab eine grosse Sitzung der Konferenz der Kantonsregierun
gen, an der alle Kantone vertreten waren. Sie haben in 
einem sehr interessanten Verfahren - wahrscheinlich hat 
das früher die Tagsatzung so gemacht - diese Einigung ge
funden. Das war nicht ganz einfach, aber die Kantone ste
hen voll dahinter. 
Die Kantone haben aber ein paar Bedingungen an ihr Mitma
chen geknüpft. Ich erwähne drei davon, weil sie unser Politi
sieren hier betreffen: Die Kantone haben klar gesagt, sie 
seien nur bereit mitzumachen, wenn sie am Schluss nicht die 
einzigen seien, die etwas «bluten». Sie wollten, dass das 
ganze Paket gesamthaft erreicht wird; das ist durch die Kom
missionsbeschlüsse so möglich. Sie wollten aber auch, dass 
man das später einmal dem neuen Finanzausgleich anrech
net, damit sie nicht hier Opfer bringen müssen und nachher 
noch einmal. Sie sagten - das ist auch für unsere Tätigkeit 
hier wichtig -, sie seien nur bereit, im Umfang einer halben 
Milliarde Franken zu «bluten», wenn wir in Bern nicht wieder 
Steuerschlupflöcher schaffen und die «gleiche halbe Milli
arde Franken» morgen anderswo wieder ausgeben oder 
nicht einnehmen würden. Dafür habe ich Verständnis. Die 
Kantone werden jetzt mit Argusaugen darüber wachen, was 
wir hier mit ihrem Paket machen. 
Ich bin in diesem Sinn der Meinung, dass das ein politisch 
breit abgestützter Kantonsbeitrag ist und Sie darauf verzich
ten sollten, irgendeinem Antrag zuzustimmen, der das verän
dern will. Auch Herr Marti hat es gesagt: Das war kein Kom
plott der «bösen» Finanzminister, sondern das ist in den ein
zelnen Fachdirektorenkonferenzen abgesprochen worden. 
Ich stelle fest, dass solchen Anträgen ein gewisses Miss
trauen den Kantonen gegenüber zugrunde liegt; das ist eine 
staatspolitische Problematik. Wenn wir hier den Kantonen 
mit ihren demokratischen Mechanismen nicht mehr zutrauen, 
ihre Hausaufgaben so zu machen, wie es ihre Bürgerinnen 
und Bürger wollen, dann ist der Föderalismus sehr ge
schwächt. Dann müssten wir die Kantone konsequenter
weise abschaffen und zu Verwaltungsbezirken des Bundes 
degradieren; das will niemand. Föderalismus heisst auch, 
den Kantonen Vertrauen für ihre eigene politische Meinungs
bildung zu schenken. 
Nachdem das gesagt ist, möchte ich Sie bitten, alle diese 
Sonderanträge abzulehnen. 
Ich habe schon bei der Eintretensdebatte gesagt, dass wir 
natürlich von den Kantonen erwarten, dass sie in den sensi
blen Bereichen wie Stipendien und Berufsbildung ihre Auf
gabe weiterhin erfüllen. Bei der Berufsbildung haben sie 
dazu einen klaren gesetzlichen Auftrag, und dieser wird vom 
Bund durch das Controlling beaufsichtigt. Dass die Kantone 
die Mittel dazu haben, habe ich ebenfalls bereits gesagt. 
Nun ist bei diesem Paket das Problem entstanden, das Herr 
Bezzola in seiner Frage angedeutet hat: Die Kantone Grau
bünden und Uri weisen im Vergleich zum schweizerischen 
Mittel relativ höhere Belastungen aus als andere, obwohl wir 
versucht haben, die Unterschiede über die Kantonsbeiträge 
von AHV und IV auszugleichen. Die überdurchschnittlichen 
Belastungen ergeben sich vor allem aus den Kosten für die 
Hauptstrassen, beim Kanton Graubünden auch für jene aus 
dem Regionalverkehr. Gleichzeitig wirkt die Ausgleichsmass
nahme, die wir beschlossen haben, in Graubünden und Uri 
etwas weniger gut, weil es «mittelstarke» Kantone sind. 
Ich habe für den leisen Unmut in Ihrer Region ein gewisses 
Verständnis. Die Berechnung solcher Auswirkungen ist eben 
immer äusserst problematisch. Sie beruht erstens auf Daten 
der Vergangenheit, die sich ändern können, und zweitens -
das ist noch wichtiger - auf relativ unsicheren Annahmen. 
Zudem geht man davon aus, dass der Status quo gerecht ist; 
auch das kann man hin und wieder hinterfragen. Etwas ist zu-

fällig gewachsen, und wenn man es verändert, rufen all jene 
«halleluja», die etwas mehr bekommen, und all jene «pfui», 
die ein klein wenig weniger bekommen. Wir haben wirklich 
versucht, dies durch einen Ausgleichsmechanismus etwas 
auszutarieren. 
In der Tendenz stimmen natürlich diese Unterschiede schon 
etwas. Gerade bei den Hauptstrassen zeigt der Vergleich 
des Wertes, der aufgrund der Strassenlänge berechnet wird, 
mit den Bundesbeiträgen, die 1990 und 1996 effektiv bezahlt 
worden sind, dass die Gesamtbelastung des Kantons Uri un
ter der Zielgrösse von 1,4 Steuerkraftprozenten liegt; er 
dürfte auch beim Kanton Graubünden wahrscheinlich unter 
dem ausgewiesenen Wert liegen. 
Man muss die Belastungen im Vergleich zum Gesamthaus
halt sehen. Beim Kanton Uri sind es 0,6 Prozent der Gesamt
ausgaben, beim Kanton Graubünden 0,8 Prozent. Und - ich 
habe es schon angedeutet - die Kantone werden dank der 
Mehreinnahmen nach dem Schliessen der ungerechtfertig
ten Steuerlücken, dank der Reform der Arbeitslosenversiche
rung, dank der Gewinnausschüttung der Nationalbank und 
dank der Schwerverkehrsabgabe etwas bekommen. Das 
wiederum wird nach ihren Bedürfnissen aufgeteilt werden. 
Es ist also durchaus möglich, diese Lastenverschiebungen 
finanziell «auszuarbeiten». Ich nenne nur zwei Zahlen: Allein 
die zusätzlichen Mittel aus dem Reingewinn der National
bank und aus dem Ertrag der Schwerverkehrsabgabe ma
chen im Kanton Uri 6,2 Millionen Franken aus - bei einer Be
lastung aus dem Stabilisierungsprogramm von 2,8 Millionen 
Franken. Beim Kanton Graubünden ist die Belastung etwa 
20 Millionen Franken, aber Graubünden wird einiges mehr 
als 40 Millionen Franken bekommen. Das gleicht sich etwas 
aus. 
Der langen Rede kurzer Sinn: Es war nicht möglich, einen 
Mechanismus zu finden, bei dem nicht zwei Kantone etwas 
weniger gut wegkamen als andere. Hin und wieder muss 
man leider so etwas demokratisch akzeptieren können. 

Ziff. 2 Art. 64 Abs. 1 
Antrag Müller-Hemmi 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
Der Nationalrat hat in den letzten zwei Jahren verschiedene 
Anträge seiner WBK für eine stärkere und umfassendere 
Verantwortung des Bundes in der Berufsbildung unterstützt. 
Zu erinnern ist u. a. an den Lehrstellenbeschluss 1, für den die 
Räte 1997 im Rahmen des Investitionsprogrammes 60 Millio
nen Franken zur Lehrstellenförderung zur Verfügung stellten. 
Zu erinnern ist weiter an die Debatte zur aktuellen Reform 
des Berufsbildungsgesetzes, in der sich der Nationalrat mit 
der deutlichen Überweisung von Vorstössen u. a. klar gegen 
die vom Finanzdepartement im Rahmen der Neuordnung 
des Finanzausgleiches beantragte Kantonalisierung der Be
rufsbildung ausgesprochen hat. Der Bundesrat erhielt in der 
Sommersession 1997 - im Gegenteil - den Auftrag, im 
neuen Bundesgesetz für die Berufsbildung die Pos1t1on und 
Verantwortung des Bundes zugunsten einer innovativen und 
zukunftstauglichen Berufsbildung zu starken. 
Die hier beantragte Kürzung des Bundesbeitrages an die 
Kantone von je 22 Millionen für die Jahre 2000/01 betrifft die 
Reduktion des Subventionssatzes im Bereich des Lehrlings
unterrichtes. Ein zum heutigen Zeitpunkt absolut unverständ
liches Signal an die Kantone, das quer in der berufsbildungs
politischen Landschaft steht und mit den eingangs erwähnten 
Beschlüssen und Forderungen des Parlamentes unvereinbar 
ist. 
Diese Kürzung bei der Berufsbildung ist deshalb abzulehnen. 
Der Betrag von je 22 Millionen Franken pro Jahr soll hinge
gen bei den Allgemeinen Strassenbeiträgen eingespart wer
den, wo das Finanzdepartement im Rahmen des «runden Ti
sches» selbst ursprünglich eine Kürzung von jährlich 79 Mil
lionen Franken beantragt hatte. 

Ch. 2 art. 64 al. 1 
Proposition Müller-Hemmi 
lnchange 

Bulletin off1c1el de !'Assemblee federale 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Müller-Hemmi 

96 Stimmen 
53 Stimmen 

Präsidentin: Diese Abstimmung gilt auch für den Antrag 
Müller-Hemmi zu Artikel 4a Absatz 1 Buchstabe f von Ziffer 4 
(Bundesgesetz über Massnahmen zur Verbesserung des 
Bundeshaushaltes). 

Ziff. 4 Art. 4a Abs. 1 
Antrag Beguelin 
Bst. d, e 
Streichen 
Bst. f 
f. bei der Landwirtschaft (nur Produktion und Absatz) 
1999: 55 000 000 Fr.; 2000: 102 000 000 Fr.; 
2001: 175 000 000 Fr. 

Antrag Genner 
Bst. d 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Der Bund verlangt von den Transportunternehmungen eine 
rationellere Betriebsführung. Dagegen ist an sich nichts ein
zuwenden. Der öffentliche Verkehr ist jedoch eine personal
intensive Branche, Rationalisierungsmassnahmen kommen 
deshalb meistens einem Stellenabbau gleich. Bis heute hat 
niemand Bedienungsstandards im öffentlichen Verkehr fest
gelegt, beispielsweise im Bereich der Zugbegleitung oder 
des Sicherheitsdienstes, bei Öffnungszeiten von Bahnhöfen 
usw. Dienstleistungen stellen einen wichtigen Aspekt der 
Qualität des öffentlichen Verkehrs dar, sie dürfen nicht kon
zeptlos preisgegeben werden. Die Kantone ihrerseits ver
kraften keine zusätzlichen Kosten im Regionalverkehr. 

Antrag Müller-Hemmi 
Bst. f 
f. Bei den allgemeinen Strassenbeiträgen 
1999: 0 Fr.; 2000: 22 000 000 Fr.; 2001: 22 000 000 Fr. 
Schriftliche Begründung 
Der Nationalrat hat in den letzten zwei Jahren verschiedene 
Anträge seiner WBK für eine stärkere und umfassendere 
Verantwortung des Bundes in der Berufsbildung unterstützt. 
Zu erinnern ist u. a. an den Lehrstellenbeschluss 1, für den die 
Räte 1997 im Rahmen des Investitionsprogrammes 60 Millio
nen Franken zur Lehrstellenförderung zur Verfügung stellten. 
Zu erinnern ist weiter an die Debatte zur aktuellen Reform 
des Berufsbildungsgesetzes, in der sich der Nationalrat mit 
der deutlichen Überweisung von Vorstössen u. a. klar gegen 
die vom Finanzdepartement im Rahmen der Neuordnung 
des Finanzausgleiches beantragte Kantonalisierung der Be
rufsbildung ausgesprochen hat. Der Bundesrat erhielt in der 
Sommersession 1997 - im Gegenteil - den Auftrag, im 
neuen Bundesgesetz für die Berufsbildung die Position und 
Verantwortung des Bundes zugunsten einer innovativen und 
zukunftstauglichen Berufsbildung zu stärken. 
Die hier beantragte Kürzung des Bundesbeitrages an die 
Kantone von je 22 Millionen für die Jahre 2000/01 betrifft die 
Reduktion des Subventionssatzes im Bereich des Lehrlings
unterrichtes. Ein zum heutigen Zeitpunkt absolut unverständ
liches Signal an die Kantone, das quer in der berufsbildungs
politischen Landschaft steht und mit den eingangs erwähnten 
Beschlüssen und Forderungen des Parlamentes unvereinbar 
ist. 
Diese Kürzung bei der Berufsbildung ist deshalb abzulehnen. 
Der Betrag von je 22 Millionen Franken pro Jahr soll hinge
gen bei den Allgemeinen Strassenbeiträgen eingespart wer
den, wo das Finanzdepartement im Rahmen des «runden Ti
sches» selbst ursprünglich eine Kürzung von jährlich 79 Mil
lionen Franken beantragt hatte. 

Ch. 4 art. 4a al. 1 
Proposition Beguelm 
Let. d, e 
Bitter 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Let. f 
f. agriculture (uniquement production et ecoulement) 
1999: 55 000 000 fr.; 2000: 102 000 000 fr.; 
2001: 175 000 000 fr. 
Developpement par ecrit 
La presente proposition vise a bitter les chiffres c (CFF), d 
(trafic regional) et e (transports publics), et a economiser en 
contrepartie les montants concernes sur l'armee (eh. a) et sur 
l'agriculture (uniquement production et ecoulement, sans 
toucher ni aux paiements directs, ni aux amel1orat1ons struc
turelles). 
1. Par rapport a la proposition in1t1ale, l'amendement propose 
est neutre en termes budgetaires, puisqu'il ne donne lieu a 
aucune depense ni a aucune recette supplementaire. 
En ce qui concerne les economies qu'il est propose de reali
ser sur les CFF, elles se traduira1ent par des l1cenciements 
accrus, notamment dans les regions peripheriques et les re
gions de montagne, deja touchees. Or, il taut que les CFF 
fassen! en sorte d'accroitre leur productivite par d'autres 
moyens que par de simples mesures de degraissage. 
En ce qui concerne le trafic regional, il sera difficile aux can
tons de compenser le desengagement de la Confederation. 
Or, il importe de developper, non de reduire, le trafic regional. 
Pour ce qui est enfin des transports publics et des routes, ce 
sera encore aux cantons, notamment des regions alpines et 
du Jura, de se substituer financierement a la Confederation, 
ce qui n'empechera pas les economies realisees de finale
ment se faire malgre tout au detriment des transports publics. 
2. En revanche, l'armee et l'agriculture presentent des gise
ments d'economies considerables dont la commission n'a 
pas tenu compte, ou insuffisamment. 
Si la commission a deja apporte plusieurs retouches neces
saires au plan financier du DDPS, le potentiel d'economies 
est encore loin d'etre epuise. Compte tenu des menaces qui 
pesen! sur le pays aujourd'hui et a moyen terme, il n'est pas 
seulement possible et necessaire d'economiser sur la de
fense nationale, c'est egalement parfaitement opportun. 
Pour ce qui est des depenses agricoles, le DFE a fait connai
tre le 18 novembre 1998 qu'elles se monteraient au total a 
14,029 milliards de francs pour les annees 2000 a 2003, dont 
3,49 milliards au titre de la production et de l'ecoulement. II 
est parfaitement possible de realiser la des econom1es sup
portables socialement, meme par les regions penpheriques. 
En aucun cas toutefois il ne taut economiser sur les pa1e
ments directs, absolument v1taux pour les explo1tat1ons agn
coles. 

Proposition Genner 
Let. d 
Bitter 

Proposition Müller-Hemmi 
Let. f 
f. Contributions generales pour les routes 
1999: O fr.; 2000: 22 000 000 fr.; 2001: 22 000 000 fr. 

Präsidentin: Der Antrag Müller-Hemmi ist mit der vorherigen 
Abstimmung erledigt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Beguelin/Genner 

Ziff. 3 
Antrag Stump 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 

104 Stimmen 
46 Stimmen 

Mit dem Systemwechsel, von Beiträgen an Stipendien zu 
Beiträgen an Ausbildungsbeihilfen, d. h. Stipendien und Dar
lehen (bzw. Verzinsung von Studiendarlehen), würde eine 
Verlagerung von nichtrückzahlbaren St1pend1en zu ruckzahl
baren Darlehen eingeleitet, die einerseits für auf Stipendien 
angewiesene Personen in Ausbildung grosse Nachteile, an
dererseits für den Bund und die Kantone kaum Einsparungen 
zur Folge hatte. Besonders befremdlich ist, dass der Bundes-
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rat im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes diesen Sy
stemwechsel ohne vorgängige breite bildungspolitische Dis
kussion vornehmen will, obwohl die Schweizerische Konfe
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 1997 auf
grund einer gesamthaften Analyse zum Schluss kam, dass 
eine Umstellung auf ein Darlehenssystem bildungs- und so
zialpolitisch mit grossen negativen Folgen verbunden wäre 
und finanzpolitisch nicht interessant ist. 
Die EDK hielt im Bericht von 1997 fest, dass eine «völlige 
Umstellung auf Darlehen eben gerade dazu führen würde, 
dass jene Menschen am härtesten benachteiligt würden, de
nen man mit Hilfe von Stipendien gezielt helfen will». Gerade 
für finanziell schlechtgestellte Personen wäre die zu erwar
tende Verschuldung eine Barriere beim Entscheid für einen 
längeren Ausbildungsgang. Zwei bildungspolitische Ziele, die 
mit Stipendien im Bildungswesen angestrebte Chancen
gleichheit der sozialen Schichten und der Geschlechter so
wie die optimale Ausschöpfung der Bildungspotentiale, wä
ren in Frage gestellt. Dieser Systemwechsel bringt für den 
Bund keine Einsparungen. 
Besonders störend ist, dass er im Rahmen des Stabilisie
rungsprogrammes an den Empfehlungen der EDK vorbei 
eingeführt werden soll. Die Tatsache allein, dass Darlehen 
nicht über die laufende Rechnung, sondern über die Investi
tionsrechnung abgebucht werden und somit die Rechnung 
der kantonalen Finanzdirektoren scheinbar entlasten, darf 
nicht Anlass für diesen Systemwechsel sein, der von der 
EDK dezidiert abgelehnt wird, da dieser Systemwechsel 
«eine Verschlechterung eines wichtigen Standortvorteils und 
somit unserer geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit» zur Folge hätte. 

Antrag Widmer 
Art. 7 Abs. 1 
Unverändert 
Schnftliche Begründung 
Die Einsparung von 18 Millionen Franken im Stipendienbe
reich kann aus folgenden Gründen nicht akzeptiert werden: 
1. Das Stipendienwesen ist in den letzten Jahren schon ge
nügend unter Sparzwang geraten. So erfolgte auf Bundes
ebene 1992 eine lineare Kürzung von 10 Prozent, und in ver
schiedenen Kantonen wurden ebenfalls zum Teil massive 
Sparmassnahmen durchgesetzt. Wenn man die Aufwendun
gen des St1pendienwesens auf die gesamte Bevölkerung 
umrechnet, dann machen sie lediglich noch 0, 1 Prozent des 
Volkseinkommens oder gut 40 Franken pro Kopf aus. 
2. Nicht nur die Gesamtsumme der ausbezahlten Stipendien
beiträge ist in den letzten Jahren zurückgegangen, sondern 
auch die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger. Im Jahre 
1975 bezogen 0,88 Prozent der gesamten Bevölkerung Sti
pendien, im Jahre 1997 waren es bloss noch 0,66 Prozent. 
3. Diese Rückbildung des Stipendienwesens ist besorgniser
regend, weil dadurch ein zentrales Instrument der Bildungs
politik geschwächt wird, eben jenes Instrument, welches dar
auf angelegt ist, die Ausbildungsbereitschaft und Chancen
gleichheit zu fördern und so auch zur Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes beizutragen. 
4. Die heutige Situation vieler Studierender ruft nicht nach ei
nem Abbau, sondern vielmehr nach einem Ausbau des Sti
pendienwesens: so haben z. B. 19 Prozent der Studierenden 
bereits eine Berufsbildung abgeschlossen, bevor sie den 
Weg an die Universität wählen. Allein schon aufgrund ihres 
Alters werden viele dieser Menschen nicht mehr auf die Infra
struktur ihres Elternhauses zurückgreifen können oder wol
len. 78 Prozent der Studierenden sind heute während ihres 
Studiums regelmässig erwerbstätig, wobei 46 Prozent von ih
nen auf diese Erwerbsarbeit zur Bestreitung ihres Lebensun
terhaltes angewiesen sind. Dass eine solche Situation einem 
effizienten Studium nicht unbedingt förderlich ist, leuchtet ein. 
Dazu kommen vermehrt strukturelle Hürden an den Universi
täten, wie z. B. Anhebung der Semestergebühren, Studien
zeitbeschränkungen und Verschulung der Studiengänge. 
Fazit: Die vom «runden Tisch» beantragte Einsparung bei 
den Stipendien muss aus sozialen und bildungspolitischen 
Gründen abgelehnt werden. 

Ch. 3 
Proposition Stump 
lnchange 

Proposition Widmer 
Art. 7 al. 1 
lnchange 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Stump 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Widmer 

Ziff. 7 
Antrag Genner 
Art. 13 Abs. 1 

105 Stimmen 
49 Stimmen 

107 Stimmen 
48 Stimmen 

.... im Alpengebiet und im Jura betragen 30 bis 50 Prozent 
und ausserhalb dieser Gebiete 10 bis 30 Prozent der anre
chenbaren Kosten. 
Schriftliche Begründung 
Mit dem neuen Eisenbahngesetz wurden die Planung und 
Bestellung des öffentlichen Verkehrs der Regionen mass
geblich in die Hände der Kantone gelegt. Ein grosser Teil der 
gefahrenen Zugskilometer wird im Regionalverkehr geleistet; 
das ist ein wichtiger Bereich des Service publique, welcher 
erheblich mehr Mittel kostet, als er einbringt. Die Belastung 
der Kantone durch den öffentlichen Verkehr ist hoch, unter
schiedlich hoch. Der Bund darf seine Verantwortung aber 
nicht einfach abschieben und besonders nicht zum wieder
holten Mal abschieben! Bereits mit dem neuen Eisenbahnge
setz hat sich der Bund entlastet, zusätzlich belastet die Mehr
wertsteuer die Billettpreise, und nun soll der Regionalverkehr 
mit dem Stabilisierungsprogramm noch einmal zur Kasse ge
beten werden. Die Kantone können weitere Kosten im Be
reich des öffentlichen Verkehrs nicht auffangen, sie würden 
somit gezwungen, im Regionalverkehr Abbaumassnahmen 
zu treffen. Das kann nicht im Sinne der Verkehrspolitik der 
letzten Jahre sein. 
Im Kanton Zürich hat sich die Bevölkerung massiv gegen ein 
Randstundenkonzept im Regionalverkehr gewehrt. Sie zeigte 
damit deutlich, dass in diesem Bereich nicht gespart werden 
darf. 
Das Sparprogramm sieht gemäss Ziffer 4 (Bundesgesetz 
vom 4. Oktober 1974 über Massnahmen zur Verbesserung 
des Bundeshaushaltes) im Bereich Verkehr (Art. 4a Abs. 1 
Bst. c-e) im Jahr 2001 insgesamt Einsparungen von 350 Mil
lionen Franken vor. Der überwiegende Teil davon betrifft den 
öffentlichen Verkehr, während bei den Hauptstrassen nur ge
rade 37 Millionen Franken eingespart werden sollen. 
Die grüne Fraktion will nun mit koordinierten Anträgen dieses 
Ungleichgewicht korrigieren. Sie schlägt deshalb beim Spar
beitrag der Kantone weniger Kürzungen beim öffentlichen 
Regionalverkehr, dafür rund 100 Millionen Franken mehr Ein
sparungen beim Strassenbau vor. Der gesamte Sparbeitrag 
der Kantone im Bereich Verkehr soll damit weder erhöht noch 
verringert werden, sondern dem vom Bundesrat vorgeschla
genen Betrag entsprechen. Die vorgeschlagene Kürzung der 
Beiträge im Bereich Strassenbau an die Kantone rechtfertigt 
sich dadurch, dass die Kantone in Zukunft über ihren Anteil 
an der LSVA wesentlich mehr Gelder für die Kosten des 
Strassenverkehrs zur Verfügung haben werden. 

Ch. 7 
Proposition Genner 
Art. 13 al. 1 
.. .. dans les regions des Alpes et du Jura, a 30 a 50 pour cent, 
en dehors de ces regions a 1 o a 30 pour cent des frais impu
tables. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Genner 

114 Stimmen 
40 Stimmen 
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Ziff. 8 
Antrag der Kommission 
Art. 26 Abs. 1, 2, 4; 27 
Unverändert 

Antrag Beguelin 
Unverändert 

Antrag Genner 
Art. 53 Abs. 2 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
Mit dem neuen Eisenbahngesetz wurden die Planung und Be
stellung des öffentlichen Verkehrs der Regionen massgeblich 
in die Hände der Kantone gelegt. Ein grosser Teil der gefah
renen Zugskilometer wird im Regionalverkehr geleistet; das ist 
ein wichtiger Bereich des Service publique, welcher erheblich 
mehr Mittel kostet, als er einbringt. Die Belastung der Kantone 
durch den öffentlichen Verkehr ist hoch, unterschiedlich hoch. 
Der Bund darf seine Verantwortung aber nicht einfach ab
schieben und besonders nicht zum wiederholten Mal abschie
ben! Bereits mit dem neuen Eisenbahngesetz hat sich der 
Bund entlastet, zusätzlich belastet die Mehrwertsteuer die Bil
lettpreise, und nun soll der Regionalverkehr mit dem Stabili
sierungsprogramm noch einmal zur Kasse gebeten werden. 
Die Kantone können weitere Kosten im Bereich des öffentli
chen Verkehrs nicht auffangen, sie würden somit gezwungen, 
im Regionalverkehr Abbaumassnahmen zu treffen. Das kann 
nicht im Sinne der Verkehrspolitik der letzten Jahre sein. 
Im Kanton Zürich hat sich die Bevölkerung massiv gegen ein 
Randstundenkonzept im Regionalverkehr gewehrt. Sie zeigte 
damit deutlich, dass in diesem Bereich nicht gespart werden 
darf. 
Das Sparprogramm sieht gemäss Ziffer 4 (Bundesgesetz 
vom 4. Oktober 1974 über Massnahmen zur Verbesserung 
des Bundeshaushaltes) im Bereich Verkehr (Art. 4a Abs. 1 
Bst. c-e) im Jahr 2001 insgesamt Einsparungen von 350 Mil
lionen Franken vor. Der überwiegende Teil davon betrifft den 
öffentlichen Verkehr, während bei den Hauptstrassen nur ge
rade 37 M1ll1onen Franken eingespart werden sollen. 
Die grüne Fraktion will nun mit koordinierten Anträgen dieses 
Ungleichgewicht korrigieren. Sie schlägt deshalb beim Spar
beitrag der Kantone weniger Kürzungen beim öffentlichen 
Regionalverkehr, dafür rund 100 Millionen Franken mehr Ein
sparungen beim Strassenbau vor. Der gesamte Sparbeitrag 
der Kantone im Bereich Verkehr soll damit weder erhöht noch 
verringert werden, sondern dem vom Bundesrat vorgeschla
genen Betrag entsprechen. Die vorgeschlagene Kürzung der 
Beiträge im Bereich Strassenbau an die Kantone rechtfertigt 
sich dadurch, dass die Kantone in Zukunft über ihren Anteil 
an der LSVA wesentlich mehr Gelder für die Kosten des 
Strassenverkehrs zur Verfügung haben werden. 

Ch. 8 
Proposition de la commission 
Art. 26 al. 1, 2, 4; 27 
lnchange 

Proposition Beguelin 
lnchange 
Developpement par ecrit 
Les subventions en faveur de la suppression des passages a 
niveau et visant a favoriser la separation des courants de tra
f1c ont ete decidees par le peuple lorsqu'il s'est prononce sur 
l'article 36ter de la constitution. Seule une decision constitu
tionnelle, a la majorite du peuple et des cantons, peut suppri
mer ces subventions. Et non pas un texte soumis au referen
dum facultat1f comme prevu par le message 98.059. 
Voir par analogie la suppression de la subvention seien arti
cle 36ter en faveur des places de parc pres des gares deci
dee par le peuple le 1 O mars 1996. 

Proposition Genner 
Art. 53 al. 2 
lnchange 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Beguelin/Genner 

116 Stimmen 
43 Stimmen 

Präsidentin: Bei Ziffer 9, AHV-Gesetz, stimmt die Kommis
sion bei Artikel 103 dem Bundesrat zu. 

Einnahmenbereich 
Niveau des recettes 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Nous en arrivons ma1nte
nant au noeud gordien du programme de stabilisation, celui 
des recettes ou plus exactement des mesures pour combler 
les lacunes fiscales inequitables. En allemand, on dit 
«Steuerschlupflöcher»; en fran<;:ais, on n'a pas une aussi 
belle expression, c'est traduit par «lacunes fiscales». Je crois 
qu'il s'agit d'echappatoires fiscales, et des le moment Oll ces 
echappatoires deviennent systemat1ques, alors il s'agit 
d'abus. Nous avons donc essaye de ne pas modifier toute la 
f1scalite et de supprimer les abus les plus cnants. Car on sait 
tres b1en qu'en mat1ere t1scale, 11 y a des protess1onnels qu1 
proposent d'echapper a la legislation - la plupart d'entre eux 
d'ailleurs ont fait leur apprentissage a l'Administration fede
rale des contributions! 
II y a ici les mesures suivantes, dont quelques-unes n'ont pas 
ete contestees: 
1. L'elargissement de la notion de commerce professionnel 
pour les gains en capital prives, mesure qui est contestee par 
un amendement Chiffelle. 
2. La limitation de la deduction des interets passifs pour les 
personnes physiques, qui a fait l'objet de tres larges discus
sions, mais qui a fini par reunir un consensus. II n'y a pas de 
proposition individuelle dans ce cas. 
3. La limitation du revenu assurable dans le cadre du 2e pi
lier: il y a eu aussi un tres large debat dans le domaine de la 
prevoyance professionnelle - j'y rev1endra1. II y a ici une pro
position Cavalli. 
4. L'imposition des prestations en capital de la prevoyance: 
eile a ete unanimement rejetee par la commission qui a cons
tate que le capital n'etait pas mieux traite que les rentes. 
5. lmposition des assurances de capitaux a prime unique: il y 
a la egalement une proposition individuelle, sur laquelle je re
viendrai. II y a ici une proposition Cavalli. 
6. lmposition des rentes viageres et du revenu des contrats 
d'entretien viager: il n'y a pas eu de discussion puisque c'est 
une amelioration 
7. Renforcement des contröles fiscaux: la commission a ad
mis cette mesure qui fera l'objet d'un debat formel dans le ca
dre de l'examen du budget. 
Je prends donc le premier point qui a trait a l'elarg1ssement 
de la definition du negoce professionnel en relation avec la 
realisation de gains en capitaux. Quelle est la situation 
aujourd'hui? Selon l'arrete federal sur l'impöt federal direct 
qui etait en vigueur jusqu'en 1994 (AIFD), les gains en capital 
prives sur les immeubles et sur les titres, obtenus profession
nellement etaient imposables a titre de revenu. Les criteres 
determinants se basaient sur la jurisprudence du Tribunal fe
deral. Apres l'introduction de la loi federale sur l'impöt federal 
direct {LIFD) au 1 er janvier 1995, le maintien de cette prati
que a ete mis en deute dans une partie de la doctrine juridi
que, parce que la disposition legale n'avait plus exactement 
la meme teneur. Alors, dans ces conditions, le Conseil fede
ral a voulu lever ces doutes et 11 se refere a une nouvelle no
tion de l'activite lucrative independante, qui est contenue 
dans la LIFD. Etant donne que les revenus d'une activite lu
crative independante sont imposables, le Conseil federal pro
pose de qualifier d'activite lucrat1ve 1ndependante l'al1enat1on 
d'elements de fortune, dans la mesure Oll l'alienation n'a pas 
lieu dans le cadre de la simple gestion de la fortune. II s'agit 
d'une definition negative. Cette definition est empruntee a la 
jurisprudence du Tribunal federal et, d'apres le Conseil fede
ral, eile permettrait de tirer tres simplement une limite entre le 
negoce professionnel imposable et le placement de la for
tune, et les gains non imposables obtenus dans ce cadre. 
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Mais la proposition de la commission est differente. Cette 
derniere n'est pas opposee fondamentalement a ce projet du 
Conseil federal, mais eile souhaite, pour la securite du droit, 
donner une definition positive du negoce professionnel dans 
la loi. Elle ne l'a malheureusement fait que pour le negoce de 
titres, et non pas d'immeubles. D'apres cette proposition, 
l'alienation de titres est consideree exceptionnellement 
comme une activite lucrative independante, dans la LIFD et 
dans la loi federale sur l'harmonisation des impöts directs des 
cantons et des communes {LHID), lorsque les trois condi
tions suivantes sont remplies cumulativement, a savoir la fre
quence des transactions, la detention breve des titres et le fi
nancement eleve par du capital etranger. 
Cette formulation de la loi limitera l'imposition a des cas rela
tivement peu nombreux, il est vrai. Pour le commerce d'im
meubles, la commission n'a pas reussi a mettre sur pied des 
criteres positifs, c'est pourquo1 eile est d'avis qu'il laut cont1-
nuer d'appliquer la jurisprudence du Tribunal federal pour 
l'impöt federal direct. 
La commission vous propose donc d'adopter la formulat1on 
qu'elle vous a soum1se et de rejeter Ja propos1t1on Ch1ffelle 
qui v1se a revenir a celle du Conseil federal. 
J'en viens maintenant a la limitation des revenus dans le ca
dre du 2e pil1er, dans l'ordre que vous avez sur le depliant. II 
s'agit de la proposition Rechsteiner Rudolf d'en revenir a la 
version du Conseil federal. Le probleme de la limitation du re
venu assurable dans le 2e pilier a ete tres largement debattu 
dans notre commission. Actuellement, il n'y a pas de plafond 
pour la deduction des contributions de prevoyance, pas plus 
que pour les rachats. Le Conseil federal avait envisage, 
apres l'entree en vigueur de la LPP, de limiter le revenu sou
mis a cotisation et les contributions dans une ordonnance. II 
y a renonce parce que c'eüt ete incompatible avec l'article 81 
LPP. II propose donc maintenant de definir ce qui fait partie 
de la prevoyance en se basant sur l'article 34quater des dis
positions constitutionnelles, selon lequel les 1 er et 2e piliers 
ont pour but de maintenir de fagon appropriee le niveau de 
vie anterieure. Le legislateur ne voulait donc pas, selon le 
Conseil federal, accorder des privileges excessifs ni soutenir 
un train de vie luxueux. II s'agit la, aux yeux d'une majorite 
!orte de la commission, d'une modification importante de la 
LPP, qui ne devrait pas s'inscrire dans le programme de sta
bilisation, car ce n'est pas, a proprement parler, une lacune 
fiscale. Le principe de l'imposition complete des rentes du 2e 
pilier repond a la deduction complete des cotisations, ce qui 
ne s1gnifie rien d'autre qu'un decalage dans le temps du paie
ment de l'impöt, qui a precisement pour but d'inciter la pre
voyance. Si l'on introduit une limite a la deduction, des entre
prises pourra1ent alors assurer leur d1recteur, dont le salaire 
depasse 286 000 francs - c'est quatre fo1s le max1mum du 
sala1re coordonne -, dans le cadre du 3e pilier et ce serait 
alors leur capital a l'äge terme qui serait partiellement ex
onere, ce qui pourrait aussi eire considere comme une injus
tice. Par ailleurs, les multinationales, dont les grands direc
teurs travaillent souvent a l'etranger, pourraient etre tentees 
de les salarier a l'etranger pour contourner cette limitation. 
On constate qu'une limitation dans le domaine du 2e pilier 
pourrait avoir pour consequence une fuite des capitaux dis
ponibles, une diminution des dons volontaires de l'employeur 
a la Caisse de pensions, des affectat1ons au fonds d'entraide 
et aux fondations de financement, ce dont, finalement, aurait 
a souffrir l'ensemble des salaries. 
J'ajoute, pour terminer ce volet, que les cas d'avantages fis
caux dont il est question pour le «bei etage», comme on dit si 
bien dans la langue de Goethe, touche 1 a 2 pour mille des 
contribuables, ceux qu'on peut appeler les riches. 
La gauche a toujours essaye de faire payer davantage d'im
pöts a cette categorie. Quand on n'est pas riche, comme un 
certain nombre d'entre vous et moi, on est evidemment tente 
par cette possibil1te de nouvelles ressources. Je rappelle que 
ces dernieres annees, dans notre pays, une quinzaine de vo
tations ont eu l1eu pour augmenter les impöts sur les grandes 
fortunes ou les grands revenus. Et cela, etonnamment, a tou
jours echoue. La population a donc accepte le fait que cer
tains peuvent etre riches et honnetes, et qu'ils apportent ainsi 

aussi leur contribution a la societe, evidemment sans aucune 
tricherie fiscale, je l'ajoute. lls font du benevolat, du mecenat, 
et sans eux, par exemple, la culture aurait a souffrir d'un 
manque de moyens. 
J'en viens maintenant a l'imposition des assurances de capi
taux a prime unique. II y a, a ce sujet, une proposition Cavalli. 
Une limitation de l'äge auquel on peut conclure une teile as
surance parait necessaire, car la conclusion d'une assurance 
a 70 ou 80 ans n'entre certainement pas dans un but de pre
voyance, mais plutöt, M. le conseiller federal l'a dit, dans un 
but de soustraction de revenus. Par contre, la commission a 
estime que, selon l'esperance de vie, on peu! encore penser 
a son avenir a 65 ans et prendre des dispositions pour la pre
voyance, des lors, jusqu'a 60 ans, d'oü la proposition de limi
ter l'äge a 65 ans et d'en rester a un rapport contractuel de 5 
ans. La proposition Cavalli veut limiter la possibilite d'exone
rer un capital a hauteur de 200 000 francs. Cette propos1t1on, 
d'ailleurs, n'atteint pas son but qu1 est d'ev1ter les abus en 
cette matiere. On pourrait detourner cette limitation, par 
exemple, en concluant plusieurs contrats d'assurance. 
Au nom de la comm1ss1on, je vous propose egalement de re
jeter cette proposit1on. 

Chiffelle Pierre (S, VD): Monsieur Christen, selon les decla
rations du Conseil federal en commission et ici meme, devant 
le plenum, de M. Villiger, conseiller federal, le Conseil federal 
nous a dit que des gains importants qui sont actuellement im
poses au titre du gain en capital echapperaient encore a l'im
position, par la suite, selon la version de la commiss1on. La 
gauche a admis que ce n'etait pas le moment opportun pour 
elaborer un projet d'impos1tion du gain en capital. Ne consi
derez-vous pas, d'une part, que creuser v1rtuellement 
d'autres «Schlupflöcher», comme les appellent nos amis 
suisses alemaniques, est contraire a l'espnt de la «table 
ronde», oü on a voulu en quelque sorte mettre les choses a 
plat et faire des concessions reciproques, et, d'autre part, 
que vouloir encore favoriser la non-imposition des gains en 
capital par rapport a la situation que nous connaissons ac
tuellement serait ressenti comme une provocation, surtout 
dans l'ambiance de fusions a repetition et de benefices fara
mineux que nous vivons aujourd'hui? 

Christen Yves {R, VD), rapporteur: Une bonne question, 
mais une question piege de mon collegue et ami, municipal 
de ma commune. J'y repondrai de la fagon suivante: s'1I de
vait y avoir abus dans la nouvelle definition que nous propo
sons, alors ce serait contraire a la «table ronde». Nous avons 
le sentiment qu'en formulant une proposition dite positive 
avec des elements precis cumulat1fs, 11 y a securite du droit et 
que, par consequent, 11 ne devra1t pas y avo1r d'abus, ou alors 
ce seraient des echappatoires qui se trouvent dans l'ensem
ble de la legislation fiscale. Ces possibilites existent de toute 
fagon. 
Je n'ai pas le sentiment qu'en acceptant cette formulation, on 
fait une entorse a l'esprit de la «table ronde». Elle pourrait 
etre meilleure, mais finalement, le compromis est la, et je 
crois qu'il taut le suivre et l'accepter. 

Marti Werner {S, GL), Berichterstatter: Das Paket «Einnah
menbereich» stellt den grossen Streitpunkt im Rahmen die
ses Stabilisierungsprogrammes dar. Herr Christen hat Ihnen 
die Beschlüsse der Kommission im Prinzip ausführlich unter
breitet; ich werde mich deshalb auf die nun noch vorliegen
den Anträge beschränken. 
Ich gestatte mir aber, in diesem Bereich eine persönliche Be
merkung zu machen, und zwar betrifft sie das Lobbying: Ich 
habe nichts gegen Lobbying, aber wenn man bedenkt, wie 
die Versicherungsbranche hier agiert hat, dann muss ich 
doch sagen, dass Einsatz und Zielerreichung an und für sich 
in einem Missverhältnis standen. Mehr als bodigen kann man 
einen Entwurf des Bundesrates ja nicht, und dieser war an 
und für sich schon sehr früh gebodigt. Dies als persönliche 
Bemerkung. 
Nun zu den einzelnen Anträgen: Der Antrag Chiffelle nimmt 
die Fassung des Bundesrates wieder auf. Ich möchte zuerst 
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bemerken, dass mich Herr Chiffelle gebeten hat, festzuhalten, 
dass sich die Begrundung seines Antrages nicht auf die Recht
sprechung des Bundesrates, sondern auf die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtes beziehe, was sicher richtig ist. 
Es ist die Auffassung der Kommission, dass sie nicht hinter 
die bundesgerichtliche Rechtsprechung zurückgehen will. 
Sie hat lediglich versucht, dies positiv zu formulieren, und das 
ist ihr teilweise gelungen - beim Wertschrittenhandel nicht, 
aber beim Liegenschaftenhandel. Sie hat es auch deshalb 
dabei bleiben lassen. 
Ich halte nochmals fest: Die Kommission will nicht hinter die 
Praxis des Bundesgerichtes zurückgehen; sie hat lediglich 
nach einer positiven Umschreibung gesucht und diese in ei
nem Teilaspekt gefunden. Wir beantragen Ihnen deshalb, 
den Antrag Chiffelle abzulehnen. 
Was den Antrag Cavalli anbetrifft, habe ich zuerst eine Be
merkung zu machen: Dieser Antrag würde, wenn er ange
nommen würde, nur einen Teil des Problems lösen, weil die 
in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a DBG für das Steuerprivi
leg der Kapitalversicherung genannten Bedingungen nach 
der im Gesetz vorgegebenen Struktur für jeden einzelnen 
Versicherungsvertrag selbständig zu erfüllen sind. Die glei
che Konsequenz würde zwingend für die entsprechend dem 
Antrag Cavalli eingefügte neue Bedingung gelten. Daher 
könnte durch den Abschluss mehrerer Versicherungsver
träge die vorgeschlagene Einschränkung leicht umgangen 
werden. Daher müsste eine zusätzliche Formulierung in Arti
kel 20 Absatz 1 DBG gesucht werden, und Artikel 7 des Steu
erharmonisierungsgesetzes müsste durch einen Absatz 1 ter 
ergänzt werden. 
Die Kommission hat klar entschieden, keine derartigen Be
stimmungen aufzunehmen - dies nach eingehender Diskus
sion-, sich effektiv und nur auf die von der Gesamtkommis
sion als Steuerlücken anerkannten Probleme zu konzentrie
ren und diese zu lösen. 
Ich beantrage Ihnen, auch den Antrag Cavalli abzulehnen. 
Dasselbe betrifft den Antrag Rechsteiner Rudolf, welcher im 
Bereich des BVG die Anträge des Bundesrates aufnimmt. 
Auch hier hat die Kommission gesagt, man solle die Steuer
lücken schliessen, aber keine Umgewichtung im Steuersy
stem vornehmen; sie hat deshalb darauf verzichtet, eine Be
grenzung des versicherten Lohnes oder Einkommens aufzu
nehmen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe mich beim Eintreten 
einlässlich zu diesen Steuerfragen geäussert. Nach dem Ab
specken ist ein Paket übriggeblieben, das immer noch Sub
stanz enthält, das immer noch grobe Missbräuche mit verhin
dern kann. In diesem Sinne bin ich dankbar, dass man we
nigstens das im Paket belassen hat. 
Zu den verschiedenen Anträgen: Der Antrag Cavalli betrifft 
die Frage der Einmaiprämien. Da hat die Kommission eine 
neue Formel gefunden, die nicht ganz so weit geht wie die 
bundesrätllche, aber ich habe heute gesagt, dass man damit 
leben kann. Man kann durchaus die Meinung vertreten, man 
solle eine solche Prämie bis zum Alter von 65 Jahren ab
schliessen können. Es geht uns nur darum, dass nicht Greise 
und Greisinnen ihre Altersvorsorge mit steuerfreien Millio
nenbeträge doppelt absichern. 
Jetzt hat Herr Cavalli etwas eingebracht, das uns am Anfang 
auch im Kopf herumspukte, ob man nämlich nicht eine andere 
Begrenzung suchen sollte, eine Begrenzung mit einer Höchst
limite bei der Einmaiprämie. Da kann man sich wieder darüber 
streiten, ob es 200 000 Franken, 500 000 Franken, 1 Million 
Franken sein sollen, oder was auch immer. Wichtig ist, dass 
die ganz grossen Missbräuche nicht mehr möglich sind. 
Wir sind aus zwei Gründen zum Schluss gekommen, das 
nicht zu tun. Der erste Grund ist, dass die andere Begren
zung die stossendsten Fälle eindammen kann; der zweite 
Grund ist, dass mit den heutigen, vielfältigen Produkten, die 
nach Mass gemacht werden, solche Begrenzungen fast nicht 
messbar und einzuhalten sind. Man kann eine Lebensversi
cherung mit Renten machen; dann wird sie plötzlich in eine 
Einmaiprämie umgewandelt oder umgekehrt. Sie haben fast 
keine Möglichkeit, eine solche Begrenzung zu kontrollieren. 
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Der Antrag Cavalli hat aber noch einen sachlichen Mangel, 
weil das, was er vorschlägt, leicht umgangen werden könnte. 
Das 1st wahrscheinlich nicht gewollt. Aber diese Begrenzung 
gilt nur für den Einzelfall so, wie er es formuliert hat, d. h., es 
könnte einer zehn solche Versicherungen zu 200 000 Fran
ken abschliessen, und damit käme er auch auf 2 000 000. Der 
Antrag ist steuerlich nicht praktikabel; schon deshalb sollte 
man ihn nicht annehmen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, 
man sollte dem Antrag der Kommission zustimmen. 
Im Zusammenhang mit der Frage von Herrn Chiffelle habe 
ich beim Eintreten gesagt, dass unseres Erachtens die posi
tive Formulierung, welche die Kommission gewählt hat, um 
die Gewerbsmässigkeit eines privaten Kapitalgewinnes zu 
definieren, zu eng ist - wesentlich enger als die heutige Bun
desgerichtspraxis - und dass diese Formulierung deshalb 
noch einmal überprüft werden muss. 
Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass die Kommis
sion eine positive und nicht einfach eine offene Formulierung 
wollte. Hier kommt ein gewisses Misstrauen gegenüber der 
Steuerverwaltung zum Vorschein, das ich nicht für gerecht
fertigt halte, aber es ist nun einmal ein Faktum. Sie tun unse
ren Leuten unrecht, wenn Sie glauben, sie würden nichts an
deres tun, als immer in umgekehrter Richtung Schlupflöcher 
zu suchen, also zu versuchen, wie sie unter Umgehung des 
Gesetzes mehr Steuern hereinholen könnten; das ist eine 
ungerechte Vermutung. Aber es ist klar, dass eine positive, 
klare Formulierung gesetzestechnisch immer besser ist als 
irgendeine Generalklausel, die dann gerichtlich konkretisiert 
werden muss. 
Wir glaubten aber, die Generalklausel sei hier vertretbar, weil 
die Bundesgerichtspraxis existiert und weil wir das, wie ich 
mehrfach erklärt habe, nicht ausweiten wollen. Wir wollen 
nicht neue Tatbestände zu gewerbsmässigen erklären und 
damit durch die Hintertür eine Kapitalgewinnsteuer einfüh
ren. Das wäre nicht korrekt, das wollen wir nicht. Wir sind 
zum Schluss gekommen, dass die positive Formulierung, wie 
sie nun konkret gewählt worden ist, zu eng ist. 
Ich empfehle Ihnen deshalb, der Kommission zuzustimmen, 
in der Meinung, dass dann im Ständerat eine positive Formu
lierung gefunden wird, die das umfasst, was die heutige Bun
desgerichtspraxis eigentlich will. Die Meinung, man solle ver
suchen, die Bundesgerichtspraxis positiv zu formulieren und 
nicht hinter sie zurückgehen, war nach meiner Perzeption in 
den Kommissionsverhandlungen unbestritten. Hier wollen 
wir etwas Faires suchen und nicht etwas ganz anderes als 
die Kommission; das ist selbstverständlich. Nur muss der po
litische Wille der Kommission besser umgesetzt werden. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, den Antrag Chiffelle abzuleh
nen, obschon er eigentlich dem bundesrätlichen Entwurf ent
spricht. 
Ich sage das hier nur, um den Konsens nicht zu stören, den 
Sie in der Kommission gefunden haben, und weil ich die 
Stossrichtung akzeptieren kann. 
Der Antrag Rechsteiner Rudolf nimmt in bezug auf die zweite 
und dritte Säule das ursprüngliche Programm vollumfängl1ch 
auf. Wenn Sie das täten, hätte der Bundesrat natürlich nichts 
dagegen, aber dann müssten Sie auch anbieten, den AHV
Bereich wieder einzubauen. Denn sonst ist das Gleichge
wicht erneut gestört; es musste also eigentlich beides sein. 
So gesehen muss ich Ihnen empfehlen, doch die Kommis
sionslösung zu unterstützen, weil hier der Konsens gefunden 
worden ist. Im Moment hat der Konsens Priorität vor dem, 
was der Bundesrat vielleicht noch ein bisschen lieber gese
hen hätte. 
Hingegen werde ich im Ständerat noch ein kleines «Problem
chen» erwähnen. Weil sich die Kommission dessen nicht be
wusst war, bringe ich es hier zur Sprache: Es geht um die Be
grenzung der Einkäufe bei der beruflichen vorsorge. Wie ich 
beim Eintreten sagte, bin ich ausserordentlich dankbar, dass 
Sie das gemacht haben, weil hier Möglichkeiten bestehen, 
die zu verhindern sind. Das ist fast die wichtigere Formulie
rung als die Begrenzung der Saläre, die die Kommission ab
gelehnt hat. 
Diese Begrenzung des Einkaufes soll so grosszügig sein -
deshalb hat der Bundesrat für Ihre Formel Verständnis, dass 
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wirklich normale Einkäufe in die reglementarischen Leistun
gen auch in späteren Jahren legitimerweise noch möglich 
sind. Die Formulierung 1st etwas grosszügiger als die doch 
eher kleinliche - ich darf das sagen - bundesrätliche Lösung. 
Das können wir akzeptieren. 
Hingegen ist wahrscheinlich in der Hitze des Gefechtes der 
Kommissionsberatungen eine Kleinigkeit unters Eis geraten: 
Der Antrag der Kommission hätte zur Folge, dass diese Ein
kaufsbeschränkung nur für sogenannte registrierte Vorsorge
einrichtungen gelten würde - das sind diejenigen, die dem 
BVG unterstehen, weil sie die obligatorischen Leistungen al
lein oder zusammen mit überobligatonschen Leistungen ver
sichern. Aber alle übrigen Einrichtungen, die nur überobliga
torische Leistungen versichern und daher nicht dem BVG un
terstehen, wären von diesem Artikel 79d nicht betroffen. Es 
wäre deshalb in Zukunft naheliegend, alle überobligatori
schen Leistungen nur noch auf nichtregistrierte Vorsorgeein
richtungen zu übertragen, um diese Bestimmung auf diese 
Weise zu umgehen. 
Das wäre sehr einfach. Das ist auch der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung entgangen und war nicht im Sinne der 
Kommission. Deshalb dürfte man Artikel 79a (Ziff. 11) nicht 
unverändert belassen, aber ich will Sie jetzt nicht zwingen, 
das zu tun, ohne dass Sie das vertieft geprüft haben. Das ist 
eine Frage, die man auch im Rahmen der ständerätlichen 
Verhandlungen endgültig klären könnte; sie sollte bei der Be
reinigung keine grossen Probleme bieten. 
In diesem Sinne möchte ich Ihnen beantragen, auch bezüg
lich der Einzelanträge den Empfehlungen der Kommission zu 
folgen. 

Ziff. 5 
Antrag der Kommission 
Art. 18 Abs. 1 
.... Die Veräusserung von Wertschriften ausserhalb einer ge
schäftlichen Tätigkeit des Veräusserers gilt dann ausnahms
weise als selbständige Erwerbstätigkeit, wenn Veräusserun
gen, im Vergleich zur üblichen privaten Vermögensverwal
tung solcher Vermögenswerte, häufig und nach kurzer Be
sitzdauer erfolgen und zur Finanzierung dieser Geschäfte 
erhebliche fremde Mittel eingesetzt werden. 
Art. 18 Abs. 2 
.... Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die 
ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit 
dienen; gleiches gilt für Beteiligungen von mindestens 
20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalge
sellschaft oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer sie 
zum Geschäftsvermögen erklärt. 
Art. 20 Abs. 1 

a ..... Als der Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der Ver
sicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Altersjahr des 
Versicherten aufgrund eines mindestens fünfjährigen Ver
tragsverhältnisses, das vor Vollendung des 65. Altersjahres 
begründet wurde. In diesem Fall ist die Leistung steuerfrei. 
Art. 27 Abs. 2 

c. Unverändert 
d. Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Betei
ligungen gemäss Artikel 18 Absatz 2 entfallen. 
Art. 33 Abs. 1 

a. die privaten Schuldzinsen 1m Umfang der nach den Arti
keln 20 und 21 steuerbaren Vermögenserträge und weiterer 
50 000 Franken. Nicht abzugsfähig sind Schuldzinsen für 
Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr sonstwie nahestehenden 
natürlichen Person zu Bedingungen gewährt, die erheblich 
von den im Geschäftsverkehr unter Dritten üblichen Bedin
gungen abweichen; 

d. Unverändert 
Art. 38 Abs. 2; 59 Bst. b 
Unverändert 

Art. 95 Abs. 2 
Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; 
bei Kapitalleistungen wird sie gemäss Artikel 38 Absatz 2 be
rechnet. 
Art. 96 Abs. 2 
Unverändert 

Antrag Chiffel/e 
Art. 18 Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Caval/i 
Art. 20 Abs. 1 

a ..... In diesem Fall ist die Leistung auf dem einbezahlten Ka
pital bis 200 000 Franken steuerfrei. 

Ch. 5 
Proposition de /a commission 
Art. 18 a/. 1 
.... L'alienation de titres par un alienateur non professionnel 
est consideree exceptionnellement comme une activite lucra
tive independante, lorsque les alienations, comparees a la 
gestion de fortune privee habituelle de telles valeurs, inter
viennent frequemment et apres une detention de courte du
ree et que le financement de ces activites exige l'engage
ment de fonds de tiers considerables. 
Art. 18 al. 2 
.... La fortune commerciale comprend tous les elements de 
fortune qui servent entierement ou de maniere preponde
rante a l'exercice de l'activite lucrative independante; il en va 
de meme pour les participations d'au moins 20 pour cent au 
capital-actions ou au capital social d'une societe de capitaux 
ou d'une societe cooperative, dans la mesure ou le detenteur 
les declare comme fortune commerciale. 
Art. 20 al. 1 

a ..... Est repute servir a la prevoyance le paiement de la 
prestation d'assurance a compter du moment ou l'assure a 
accompli sa 60e annee, en vertu d'un rapport contractuel qui 
a dure au moins cinq ans et qui a ete conclu avant l'accom
plissement de la 65e annee. Dans ce cas, la prestation est 
exoneree. 
Art. 27 a/. 2 

c. lnchange 
d. les interets des dettes commerciales ainsi que les interets 
verses sur les participations v1sees a l'article 18 alinea 2 .... 
Art. 33 al. 1 

a. Les interets passifs prives a concurrence du rendement 
imposable de la fortune au sens des articles 20 et 21, aug
mente d'un montant de 50 000 francs. Ne sont pas deducti
bles les interets des prets qu'une societe de capitaux accorde 
a une personne physique avec laquelle eile a des liens etroits 
ou qui detient une part imposante de son capital a des condi
tions nettement plus avantageuses que celles qui sont habi
tuellement proposees aux tiers: 

d. lnchange 
Art. 38 al. 2; 59 /et. b 
lnchange 
Art. 95 al. 2 
Le taux de l'impöt est fixe pour les rentes a un pour cent du 
revenu brut; pour les prestations en capital, il est calcule se
lon l'article 38 alinea 2. 
Art. 96 al. 2 
lnchange 

Proposition Chiffelle 
Art. 18 al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Developpement par ecrit 
Le projet du Conseil federal ne faisait que reprendre les nor
mes actuellement en v1gueur telles qu'elles ont ete interpre
tees par le Tribunal federal. 
La proposition de la commission represente des lors un pas 
en arriere dans ce domaine. Cela n'est pas acceptable, dans 
la mesure ou le rapport Behnisch considerait pourtant que 
l'absence d'un impöt sur le gain en capital touchant des per
sonnes pnvees constitue une lacune fiscale qui viole le prin
cipe de la capacite contributive et de l'equite fiscale. 
II est des lors inacceptable de vouloir faire encore regresser 
la prat1que actuelle. II parait en effet evident que la version de 
la commission «est consideree exceptionnellement comme 
une activite lucrative independante» permettrait a l'avenir a 
une part significative de ceux qui sont aujourd'hui deja assu
jettis a une imposition sur le gain en capital au titre de l'acti
vite lucrative independante d'y echapper. 

Proposition Cavalli 
Art. 20 al. 1 

a ..... Dans ce cas, la prestation est exoneree jusqu'a un pla
fond de 200 000 francs pour le capital. 

Developpement par ecrit 
En ce qui concerne l'impos1t1on de la prime unique, nous pro
posons, d'une part, de suivre le projet du Conseil federal et, 
d'autre part, de fixer un plafond de 200 000 francs pour le ca
pital exonere dans l'impöt sur le rendement. 
L'exoneration fiscale des primes uniques (exoneration de 
l'impöt sur le rendement) occasionne des pertes de ressour
ces fiscales d'un montan! considerable, ce en toute legalite. 
L'objectif initial d'une prevoyance professionnelle sur une 
base volontaire et non liee est perverti depuis longtemps 
dans la mesure ou l'assurance privee et la bancassurance of
frent des possibilites innombrables pour des placements be
neficiant d'une exoneration de l'impöt sur le rendement: 
- A titre d'exemple, il est systematiquement recommande 
aux proprietaires d'un logement en propre d'hypothequer leur 
logement (ce qui permet de deduire integralement les inte
rets des impöts) et de placer le produit de l'economie ainsi 
realisee sous la forme de prime unique soumise a l'exonera
tion de l'impöt sur le rendement. 
- Suivant le principe de l'«amortisation indirecte», l'associa
tion des proprietaires d'immeubles recommande de transferer 
l'emprunt hypothecaire sur un compte de prime unique (avec 
exonerat1on de l'impöt sur le rendement), l'hypotheque etant 
en l'occurrence maintenue et ses interets deduits des impöts. 
- On connait actuellement de nouvelles formes d'abus le
gaux de la formule de la prime unique dans les possibilites de 
placement des fonds de prevoyance avec lesquelles les eco
nomies realisees au moyen de placements dans des actions 
sont soumises au regime de la prime unique. 
Notre proposition v1se des l1m1tations a trois niveaux afin de 
limiter l'abus de la prime unique: 
1. une limitation du debut de la prima unique jusqu'a 60 ans 
(projet du Conseil federal); 
2. une duree minimale de la prima unique de 1 O ans (comme 
projet du Conseil federal); 
3. un plafonnement a 200 000 francs pour l'exoneration de 
l'impöt sur le rendement. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Chiffelle 

109 Stimmen 
54 Stimmen 

Präsidentin: Diese Abstimmung gilt auch für Ziffer 6 Arti
kel 8. 

Zwe,te Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Cavalli 

105 Stimmen 
55 Stimmen 

Präsidentin: Diese Abstimmung gilt auch für Ziffer 6 Arti
kel 7. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Ziff. 6 
Antrag der Kommission 
Art. 7 Abs. 1ter 
Erträge aus rückkaufsfähigen Kap1talvers1cherungen mit 
Einmaiprämie sind im Erlebensfall oder bei Rückkauf steuer
bar, ausser wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge 
dienen. Als der Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der 
Versicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Altersjahr des 
Versicherten aufgrund eines mindestens funfJahngen Ver
tragsverhältnisses, das vor Vollendung des 65. Altersjahres 
begründet wurde. In diesem Fall ist die Leistung steuerfrei. 
Art. 8 Abs. 1 
.... die Anlagekosten übersteigt. Die Veräusserung von Wert
schriften ausserhalb einer geschäftlichen Tätigkeit des Ver
äusserers gilt dann ausnahmsweise als selbständige Er
werbstätigkeit, wenn Veräusserungen, im Vergleich zur übli
chen privaten Vermögensverwaltung solcher Vermögens
werte, häufig und nach kurzer Besitzesdauer erfolgen und zur 
Finanzierung dieser Geschäfte erhebliche fremde Mittel ein
gesetzt werden .... 
Art. 8 Abs. 2 
Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die 
ganz oder vorwiegend der selbstandigen Erwerbstatigkeit 
dienen, gleiches gilt für Beteiligungen von mindestens 
20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalge
sellschaft oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer sie 
zum Geschäftsvermögen erklärt. 
Art. 9Abs. 2 

a. die privaten Schuldzinsen im Umfang des nach Artikel 7 
steuerbaren Vermögensertrages und weiterer 50 000 Fran
ken. 

d. Unverändert 
Art. 10 Abs. 1 

d. Unverändert 
e. Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Betei
ligungen gemäss Artikel 8 Absatz 2 entfallen. 
Art. 25 Abs. 1 

b. Unverändert 

Art. 72b Abs. 1 
.... 8 Absätze 1 und 2 .... 

Antrag Cavalli 
Art. 7 Abs. 1ter 
.... In diesem Fall ist die Leistung auf dem einbezahlten Kapi
tal bis 200 000 Franken steuerfrei. 

Antrag Chiffel/e 
Art. 8 Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 6 
Proposition de Ja commission 
Art. 7 al. 1ter 
Les rendements verses, en cas de vie ou de rachat, d'assu
rances de capitaux susceptibles de rachat et acquittees au 
moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces as
surances servent a la prevoyance. Est repute servir a la pre
voyance le paiement de la prestation d'assurance a compter 
du moment ou l'assure a accompli sa 60e annee, en vertu 
d'un rapport contractuel qui a dure au moins cinq ans et qui 
a ete conclu avant l'accomplissement de la 65e annee. Dans 
ce cas, la prestation est exoneree. 
Art. 8 al. 1 
.... de la fortune commerciale. L'alienation de titres par un alie
nateur non professionnel est cons1deree exceptionnellement 
comme une activite lucrative independante, lorsque les alie
nations, comparees a la gestion de fortune privee habituelle 
de telles valeurs, interviennent frequemment et apres une de
tention de courte duree et que le financement de ces activites 
exige l'engagement de fonds de tiers considerables .... 
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Art. 8 aJ. 2 
La fortune commerciale comprend tous les elements de la 
fortune qui servent entierement ou de maniere preponde
rante a l'exercice de l'activite lucrative independante; il en va 
de meme pour les participations d'au moins 20 pour cent au 
capital-actions ou au capital social d'une societe de capitaux 
ou d'une societe cooperative, dans la mesure ou le detenteur 
les declare comme fortune commerciale. 
Art. 9 aJ. 2 

a. Les interets pass1fs prives a concurrence du rendement 
imposable de la fortune au sens de l'article 7, augmente d'un 
montan! de 50 000 francs; 

d. lnchange 
Art. 10 aJ. 1 

d. lnchange 
e. Les interets des dettes commerciales ainsi que les interets 
verses sur les participations visees a l'article 8 alinea 2. 
Art. 25 aJ. 1 

b. lnchange 

Art. 72b aJ. 1 
.... 8 alineas 1 er et 2 .... 

Propos1t1on Cavalli 
Art. 7 al. 1ter 
.... Dans ce cas, la prestation est exoneree jusqu'a un plafond 
de 200 000 francs pour le capital. 

Propos1t1on Ch1ffelle 
Art. 8 a/. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsidentin: Die Anträge Cavalli und Chiffelle entfallen auf
grund der Abstimmung zu Ziffer 5. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja proposition de Ja commission 

Ziff. 11 
Antrag der Kommission 
Art. 79a-79c 
Unverändert 
Art. 79d Abs. 1 
Die Vorsorgeeinrichtung darf dem Versicherten den Einkauf 
in die reglementarischen Leistungen höchstens bis zum obe
ren Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1, multipliziert mit der 
Anzahl Jahre vom Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung bis zum 
Erreichen des reglementarischen Rücktrittsalters, ermögli
chen. 
Art. 79d Abs. 2 
Die nach Absatz 1 zulässige Einkaufssumme entspricht der 
möglichen Differenz zwischen der benötigten und der zur 
Verfügung stehenden Eintrittsleistung. 
Art. 81 
Unverändert 
Art. 96a 
.... Inkrafttreten des Artikels 79d entstanden ist .... 

Antrag Rechsteiner Rudolf 
Art. 79a-79c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Schriftliche Begründung 
Die zweite Säule wird vom Gesetz bewusst und in erhebli
chem Ausmass steuerlich privilegiert. Der Antrag geht dahin, 
Steuergeschenke in missbräuchlicher Höhe, die nur sehr be
güterte Personen begünstigen und faktisch den Luxus sub
ventionieren, in dem Sinne einzuschränken, wie dies ur
sprünglich am «runden Tisch» vereinbart und vor der Volks
abstimmung kommuniziert worden war. 
Der Steuerspareffekt in der zweiten Säule setzt sich aus 
mehreren Komponenten zusammen: 

- die Beiträge während der Erwerbszeit sind steuerlich voll 
abzugsfähig; 
- die Erträge auf dem anwartschaftlichen Kapital dürfen un
besteuert reinvestiert werden; 
- das Vorsorgevermögen unterliegt keiner Vermögensbe
steuerung. 
Steuerpflichtig sind grundsätzlich die Leistungen der berufli
chen Vorsorge. Dies verhindert missbräuchliche Praktiken in
dessen nicht: 
- Durch den Steueraufschub bis zur Altersleistung entsteht 
eine erhebliche Begünstigung. 
- Die Anreize für die Umgehung der Steuerprogression sind 
besonders bei hohen Einkommen und Vermögen sehr gross. 
Diese Einkommensklassen sind - im Gegensatz zu kleinen 
und mittleren Lohnempfängern - in der Lage, grosse Ein
kommensbestandteile zu sparen und in die steuerbefreite 
Vorsorge zu transferieren. Sie machen von dieser Möglich
keit auch häufig Gebrauch. 
- Durch geschickte, zuweilen nur zeitweilige Wohnsitznahme 
bei der Auszahlung der Vorsorgeleistung kann die Steuer
pflicht weiter abgesenkt werden. 
- Kapitalleistungen und Renten werden unterschiedlich be
steuert. Bei hohem Rentenkapital lohnt sich steuerlich eine 
Kapitalleistung gegenüber den Rentenzahlungen, wodurch 
der Vorsorgezweck - Sicherheit bis ins hohe Alter - untergra
ben wird . 
Dass in der zweiten Säule Steuerersparnisse gewährt wer
den, ist im Rahmen des verfassungsmass1gen Ziels der 
«Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemesse
ner Weise» nicht zu beanstanden. Aus dem Wortlaut der 
Bundesverfassung lässt sich indessen keineswegs ableiten, 
dass Steuergeschenke für jedwede Höhe von Einzahlungen 
zu gewähren sind. Dies würde bedeuten, dass gerade der 
Luxus der besonders Begüterten staatlich subventioniert 
wird. Das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähig
keit wird dabei in eklatanter Weise verletzt. 
Zielsetzung der Neuregelung: Das Ziel, den voraussichtli
chen Lebensbedarf (Konsum) im Rentenalter angemessen 
zu gewährleisten, ist unbestritten. Dies beinhaltet eine gross
zügige, nicht aber eine unbeschränkte Steuerprivilegierung 
der Vorsorgenehmer. Die steuerbegünstigten Zuwendungen 
an die berufliche Vorsorge sind deshalb auf ein vernünftiges 
Mass zu beschränken. 
Der Bundesrat hat vorgeschlagen, den höchsten versicher
baren Lohn auf 286 560 Franken festzusetzen und dabei Lei
stungen von maximal 70 Prozent steuerlich zu privilegieren. 
Das entspricht einer jährlichen Rentenleistung von 200 592 
Franken, was zu einer Monatsrente von 16 716 Franken 
führt. Zusammen mit der AHV-Rente würde damit eine Mo
natsrente von 18 686 steuerlich pnv1legiert. Das ist bedeu
tend mehr als das, was selbst hoch dotierte Pensionskassen 
(z. B. Novartis, UBS) für ihre planmassige, reglementarische 
Vorsorge an Leistungen vorsehen. 18 686 Franken Monats
rente sind mehr als genug Geld, um jedes denkbare Konsum
bedürfnis im Alter zu befriedigen. Selbst diese Summe geht 
noch weit über das hinaus, was man unter dem Begriff «an
gemessene Lebenshaltung» subsumieren kann. 
Bei dieser neuen Höchstgrenze darf immer noch ein steuer
befreites Rentenkapital von 2 786 000 Franken pro Kopf an
gespart werden, das bis zur Auszahlung weder als Vermö
gen noch als Ertragslieferant versteuert werden muss. Ein er
werbstätiges Ehepaar darf damit maximal 5 572 000 Franken 
in der beruflichen vorsorge steuerbefreit «versorgen» - zu
züglich Zinsen. 
Bleibt diese Gesetzeslücke offen, dann werden weiterhin 
noch weit höhere Beiträge an die berufliche Vorsorgesteuer
lich privilegiert, womit die zweite Säule weiterhin zum Gefäss 
für Steuerumgehungen pervertiert würde. Personen, die 
mehr als ein Jahreseinkommen von über 286 000 Franken 
versichern wollen, sind ab dieser Obergrenze gemäss ihrer 
Leistungsfähigkeit zu besteuern. Weiter gehende Steuersub
ventionen an diesen Personenkreis führen zu einer haar
sträubenden Aushöhlung der Steuergerechtigkeit. 
Kommt dazu, dass am «runden Tisch» - vor der Volksab
stimmung über das Stabilisierungsziel wohlgemerkt - eine 
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deutliche Korrektur solcher Steuerschlupflöcher in Aussicht 
gestellt wurde. Dieses Versprechen gilt es nun einzulösen. 
Wir bitten Sie deshalb, die Artikel 79a, 79b und 79c gemäss 
Entwurf des Bundesrates anzunehmen und in das Stabilisie
rungsprogramm einzufügen. 

Ch.11 
Proposition de la commission 
Art. 79a-79c 
lnchange 
Art. 79d al. 1 
L'institution de prevoyance peu! permettre a l'assure de ra
cheter les prestations reglementaires, au plus jusqu'a la li
mite superieure fixee a l'article 8 alinea 1 er, multipliee par le 
nombre d'annees entre l'entree dans l'institution de pre
voyance et l'äge reglementaire de la retraite. 
Art. 79d a/. 2 
Le rachat autorise selon l'alinea 1 er correspond a la diffe
rence eventuelle entre la prestation d'entree necessaire et la 
prestation d'entree disponible. 
Art. 81 
lnchange 
Art. 96a 
.... l'entree en v1gueur de l'article 79d. 

Proposition Rechsteiner Rudolf 
Art. 79a-79c 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Rechsteiner Rudolf 

110 Stimmen 
52 Stimmen 

Entlastungen im Bereich der Sozialversicherungen 
Allegements dans le domaine des assurances sociales 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Dans le domaine des as
surances sociales, un certain nombre de mesures sont pre
vues. L'adaptation des rentes AVS, nous en avons parle 
dans le debat d'entree en matiere. Ce projet du Conseil fede
ral sur l'adaptation des rentes a ete remplace par un compro
mis de la commiss1on. 
Le renforcement du service medical n'a pas ete largement 
discute en commission. II fait l'objet d'une proposition Jutzet. 
En ce qui concerne l'assurance-chömage, il y avait le pas
sage d'un systeme de salaire a un systeme d'indemnites 
journalleres dans les programmes d'emploi temporaire. Cela 
n'a pas ete combattu en commission. La reduction des pres
tations maximales pour mesures relatives au marche du tra
vail ne pose pas de probleme non plus. L'abaissement de la 
duree d'indemnisation en cas d'insolvabilite est acceptee 
sans discussion. 
Une nouvelle reglementat1on des limites de surindemnisation 
en cas de mise a la preretraite forcee est egalement accep
tee. La reduction du nombre maximal d'indemnites pour les 
assures liberes de l'obligation de cotiser et les personnes qui 
reprennent une activite a l'issue d'une periode educative fait 
l'objet de propositions Genner et Goll. 
Enfin, il y a les mesures en matiere de recettes: maintien 
jusqu'en l'an 2003 du 3e pour cent de cotisation salariale et 
relevement de la limite des salaires soumis au 2e pour cent 
de cotisation salariale a deux fois et demie le salaire assure. 
Large discussion dans la commission. Cela a fait l'objet d'une 
motion de la commission sur laquelle je reviendrai tout a 
l'heure. Enfin, ce relevement de la limite des salaires fait l'ob
jet d'une proposition Goll. 
Quanta la hausse du gain maximum couvert par l'assurance
chömage, eile n'a pas pose de probleme. 
J'en viens maintenant a la disposition concernant l'AI et con
cernant la creation de services medicaux. Elle est combattue 
par la proposition Jutzet qui parle de centralisation conduisant 
a une perle de pouvoir de decision des offices Al regionaux. 
En reallte, il s'agit au contraire, selon le message - vous pou
vez le lire a la page 26-, d'un renforcement des Offices Al par 
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un service medical ayant la competence de proceder a des 
examens medicaux sur la personne des assures. Le nombre 
de beneficiaires de rentes Al a fortement augmente, environ 
5 pour cent par an ces dernieres annees. A defaut de don
nees plus precises, on peut penser qu'il y a ici aussi une part 
d'abus. Le Conseil federal espere, par ces contröles, /reiner 
la croissance des depenses. Je dois avouer que la commis
sion ne s'est pas preoccupee tres serieusement de ce pro
bleme, les elements que nous avions a dispos1tion dans le 
message nous ont suffi. 
Dans le domaine de l'assurance-chömage, il y a egalement 
une proposition Goll a l'article 4a alinea 2. Elle propose de 
supprimer le plafond du salaire soumis au 2e pour cent de co
tisation salariale. Le Conseil federal propose, quant a lui, de 
relever cette limite a deux fois et demie le montan! du gain 
maximum assure par l'assurance-accidents obligatoire. II 
propose egalement de maintenir la perception du 2e pour 
cent de cette cotisation jusqu'en 2003, alors que selon le droit 
actuel il devrait eire ramene a 1 pour cent. Les salaires parti
cipent incontestablement a une cotisation de solidarite. Ces 
grands salaires sont aussi un mode de solidarite. II n'y a pas 
lieu d'exagerer et de tirer systematiquement sur ces salaires 
superieurs a 260 000 francs. lls representent d'ailleurs quel
ques pour mille de la population et il faul apprecier la part 
qu'1ls prennent a l'equilibre des assurances sociales et des 
impöts. 
Mme Goll fait egalement une proposition concernant la re
duction du nombre maximum d'indemnites pour les assures 
liberes de l'obligation de cotiser et les personnes qui repren
nent une activite a l'issue d'une periode educative, c'est la te
neur de l'article 27a. Elle le fa1t d'ailleurs avec Mme von Fei
ten dans une proposition separee. Par cette suppression du 
nouvel article 27 LACI, eile propose de renoncer a la reduc
tion du nombre maximum d'indemnites pour les assures libe
res de l'obligation de cotiser et les personnes qui reprennent 
une activite a l'issue d'une periode educative. II faul savoir 
que les periodes durant lesquelles les personnes se sont 
consacrees a l'education d'enfants de moins de 16 ans et 
n'ont, de ce fait, pas exerce d'activite soumise a cotisation 
comptent comme periodes de cotisation. Ces personnes ont 
actuellement droit a 520 jours. Cela parait un peu abusif. Le 
Conseil federal propose de ramener leur droit a 260 indemni
tes journalieres. Mme von Feiten declare que cette mesure 
d'economie est en dessous de tout. C'est la traduction pour 
«schäbig». Je pense, pour ma part, que 260 jours d'indem
nite pour s'adapter au marche du travail est un delai raison
nable. On peut en discuter, bien sür. II s'agit de savoir si c'est 
mesquin ou pas. II y a quelques abus, mais la ou je m'etonne, 
Madame von Feiten - eile n'est pas la -, ce qu1 me surprend, 
c'est que souvent eile deplore que dans notre societe, on ne 
raisonne qu'en terme d'argent. Tout est rapport a l'argent. Je 
m'etonne, parce que dans son argumentation, Mme von Fei
ten nous apprend qu'un enfant coüte 800 000 francs; nous 
l'avons deja appris par de nombreux rapports. Juste en pas
sant, j'aimerais lui dire que je ne crois pas qu'on puisse, dans 
une affaire comme c;:a, estimer le coüt d'un enfant a 800 000 
francs. 
J'en viens maintenant aux deux motions de la commission. 
L'une (98.3525) a ete deposee par un membre de la commis
sion qui ne souhaitait pas entrer en matiere sur le preleve
ment du 3e pour cent de cot1sat1on salariale, ou en !out cas 
la poursuite du prelevement de ce 3e pour cent, puisque le 
Conseil federal aurait dü normalement, a part1r de juillet 
1999, suspendre la perception de ce pour cent de cot1sat1on 
supplementaire. 
Des membres de droite de la commission ont estime qu'il y 
avait une crainte qu'on en fasse une ressource permanente. 
II s'agit donc de la limiter jusqu'a l'assainissement complet du 
fonds de compensation de l'assurance-chömage. Une partie 
de la droite etait tres reticente a propos de cette mesure. 
C'est pourquoi, finalement, cette mot1on a ete acceptee par 
l'ensemble de la commission. II s'agit de donner au Conseil 
federal une impulsion pour la revision de l'assurance-chö· 
mage, de l'adapter a la situation en sorte que ce 3e pour cent 
ne soit pas perc;:u trop longtemps. 
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L'autre motion, celle concernant la reduction des frais admi
nistratifs de l'assurance-chömage, a ete deposee par M. 
Bonny (98.3526). C'est la deuxieme mot1on que M. Bonny a 
deposee et le Conseil federal en a deja accepte une. Elle a 
pour but de rationaliser les procedes et d'adapter les structu
res dans l'assurance-chömage. II est incontestable que les 
offices ORP, par exemple, doivent etre redimensionnes et 
restructures. On craint aussi qu'avec la diminution du chö
mage, les structures fixes ne puissent pas s'adapter et en
gendrent des frais disproportionnes. M. Bonny nous parlait 
de possibilites d'economies de 500 millions de francs; cela ne 
figure bien entendu pas dans la motion. Mais la commission, 
dans sa tres grande majorite, a souhaite que notre Parlament 
transmette cette motion. 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Dieses letzte Paket -
Sozialversicherungen - beschränkt sich auf die Bereiche Ar
beitslosenversicherung und Invalidenversicherung. Was die 
ALV anbetrifft, so wurde dieses Konzept zwischen den So
zialpartnern in enger Zusammenarbeit ausgearbeitet und von 
beiden Sozialpartnern mitgetragen. In der Kommission wur
den viele Anträge gestellt, die dieses Gleichgewicht zerstö
ren würden. Am Schluss hat sich die ganze Kommission aber 
doch dazu durchgerungen, diesen Kompromiss mitzutragen. 
Dieser Kompromiss bedeutet auch eine befristete Weiterfüh
rung des dritten Lohnprozentes, die Deplafonierung eines 
Lohnprozentes sowie Kürzungen im Ausgabenbereich. 
Ich beantrage Ihnen, an diesem Gleichgewicht nichts zu än
dern. Das bedeutet, dass die Anträge Goll und von Feiten ab
zulehnen sind. 
Was den Antrag Jutzet bezüglich der IV betrifft, ist vorerst in 
formeller Hinsicht folgendes festzuhalten: Herr Grass Jost 
hat einen an und für sich interessanten Antrag gestellt - den 
er aber jetzt zurückgezogen hat -, indem er die Frage auf
warf, 1nw1efern es zulassig sei, bei einem hängigen Referen
dumsverfahren gleichzeitig das betreffende Gesetz wieder 
zu ändern. 
Ich muss Ihnen gestehen, dass wir diese Frage in der Kom
mission nicht eingehend diskutiert haben. Das ist darauf zu
rückzuführen, dass die Schaffung eines ärztlichen Dienstes 
als Unterstützung der IV-Stellen bereits Bestandteil des Sta
b1lis1erungsprogrammes war, bevor die 4. IVG-Revision um 
diese Bestimmung ergänzt wurde. Gegen die 4. IVG-Revi
sion ist das Referendum ergriffen worden. Die Einführung ei
nes ärztlichen Dienstes im Rahmen der IV war jedoch bis an
hin unumstritten. Diese Massnahme wurde daher im Stabili
sierungsprogramm 1998 belassen. 
Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht betrachten wir des
halb die gewählte Vorgehensweise als zulässig. Die Bundes
verfassung setzt dem Parlament für die Schaffung und die 
Abänderung des formellen Gesetzesrechtes keine Schran
ken 1n zeitlicher Hinsicht. Es ist ihm daher möglich, jederzeit 
Gesetzesänderungen vorzunehmen bzw. Gesetzesbestim
mungen zu ändern, bevor sie in Kraft treten. Dies wurde in 
der Vergangenheit mehrmals so gemacht, beispielsweise bei 
der AHV-Finanzierung. Die Praxis des Parlamentes hat sol
che kurz aufeinanderfolgenden Gesetzesrevisionen letztlich 
immer als rechtlich zulässig erachtet. Wir gehen auch im vor
liegenden Fall davon aus, dass kein rechtswidriges Vorge
hen angenommen werden kann. 
Zur Vorgehensfrage: Die Inkraftsetzung des ersten Teiles der 
4. IVG-Revision war ursprünglich auf den 1. Januar 1999 vor
gesehen. Daher mussten die notwendigen Verordnungsän
derungen betreffend den ärztlichen Dienst im Sommer 1998 
unverzüglich 1n die Wege geleitet werden. Mitte August 
wurde eine erste Fassung der Verordnungsänderungen dem 
IV-Ausschuss der Eidgenössischen Kommission für die AHV 
unterbreitet, welchem u. a. auch ein Kantonsvertreter, Ver
treter der Arbe1tgebenden und Arbeitnehmenden sowie von 
Behindertenorganisationen angehören. 
Im Rahmen der Konsultation der Eidgenössischen Kommis
sion für die AHV vom 7. September 1998 nahm ein Vertreter 
der IV-Stellen erstmals ausführlich Stellung. Seinen Bemer
kungen wurde anschliessend durch ein mehrmaliges Überar
beiten der Verordnungsänderungen unter erneutem Beizug 

des IV-Ausschusses sowie des Vertreters der IV-Stellen 
bestmöglich Rechnung getragen. Die Verordnungsänderun
gen sollen Mitte Dezember von der Eidgenössischen Kom
mission für die AHV verabschiedet und in der Folge dem 
Bundesrat unterbreitet werden. Angesichts des engen zeitli
chen Fahrplanes waren eine umfassende Vernehmlassung 
und die Anhörung sämtlicher Betroffener nicht möglich. 
Zur Organisation des ärztlichen Dienstes: Der gesetzliche 
Auftrag lautet, einen regional organisierten ärztlichen Dienst 
sicherzustellen. Vorgesehen ist die Bildung von zehn bis 
zwölf Regionen, welche unter Berücksichtigung der Kan
tonsgrenzen und der Landessprachen erfolgen soll. Die Kan
tone werden angehört werden. Der ärztliche Dienst wird der 
unmittelbaren fachlichen Aufsicht des BSV unterstellt. Das 
soll zu einer einheitlichen, rechtsgleichen Beurteilung invail
ditätsrelevanter Probleme auf gesamtschweizerischer Ebene 
führen. Zu erwarten ist nicht nur eine qualitative Verbesse
rung der medizinischen Grundlage für die Entscheide über 
Leistungsgesuche, sondern auch eine Präventivwirkung bei 
den Ärztinnen und Ärzten, welche die Versicherten behan
deln. 
Das sind die Überlegungen und das Grundkonzept dieser 
Revision. Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen, 
an diesem Konzept festzuhalten und den Antrag Jutzet abzu
lehnen. 
Zu den Motionen: Was die Motion 98.3525, «Sanierung der 
Arbeitslosenversicherung», betrifft, meint der Bundesrat, 
dass der darin vorgesehene Termin realistisch sei, und er hat 
uns in Aussicht gestellt, dass im Winter 2000 eine Revisions
vorlage unterbreitet wird. Die Motion 98.3526, «Reduktion 
der Verwaltungskosten der Arbeitslosenversicherung», 
schliesst an die Motion Bonny (98.3105) an, die bereits ein
gereicht worden ist. Ich beantrage Ihnen, diese Motionen zu 
überweisen. 
Ich habe noch eine Bemerkung bezüglich des vorangegan
genen Steuerteils zu machen. Ich habe es unterlassen, dar
auf hinzuweisen, dass auf der deutschen Fahne ein Fehler 
ist. Es muss dort nicht auf Artikel 18 des Harmonisierungsge
setzes verwiesen werden, sondern auf Artikel 8. Ich gehe da
von aus, dass dies alle bemerkt haben. 

Jutzet Erwin (S, FR): Herr Bundesrat Villiger, Sie haben vor 
etwa einer Stunde gesagt: Föderalismus heisst, den Kanto
nen Vertrauen schenken, dass sie ihre Aufgaben gut erfüllen. 
Der bundesrätliche Entwurf zur Verordnung über die Invali
denversicherung sieht ein Herausreissen der ärztlichen Dien
ste aus den bewährten pluridisziplinären kantonalen IV-Stel
len vor und mithin eine Entmachtung der Kantone zugunsten 
einer Bundeskompetenz. Über 120 000 Dossiers müssten 
zwischen den IV-Stellen und den vom Bund organisierten 
ärztlichen Diensten hin- und hergeschoben werden. 
Ist sich der Bundesrat bewusst, dass mit diesem Sparpaket 
eine grundlegende Revision der IV-Strukturen eingeschmug
gelt wird? Welches wäre der Spareffekt für die Bundes
kasse? 

Gross Jost (S, TG): Ich muss zuerst eine kurze persönliche 
Erklärung abgeben. Ich habe meinen Antrag betreffend die 
IV nicht zurückgezogen, bzw. ich habe ihn zugunsten des 
Antrages Jutzet zurückgezogen. Ich muss eine Korrektur an
bringen, auch wenn die Praxis in diesem Haus allenfalls eine 
andere sein sollte. 
Die Praxis und die Lehrmeinung zur Verfassung sind völlig 
klar: Die Bundesversammlung kann nach einem erfolgreich 
zustande gekommenen Volksreferendum die Vorlage inte
gral - als Ganzes - zurückziehen, dann kommt das einer 
Verwerfung der Vorlage gleich. Aber sie kann nicht einzelne 
Bestimmungen aus dieser Referendumsvorlage ändern. 
Ich stelle deshalb die Frage: Finden Sie es staatsrechtlich zu
lässig, Herr Bundesrat, Bestimmungen der IVG-Revision, ge
gen die das Referendum erfolgreich zustande gekommen ist, 
zu ändern, bevor das Volk darüber befunden hat? Ist das 
nicht eine Aushöhlung des Referendumsrechtes und letztlich 
auch eine Missachtung des Volkswillens? 

Bulletin of11c1el de !'Assemblee lederale 
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Dormann Rosmarie (C, LU): Herr Bundesrat Villiger, wie 
hoch sind die Kosten für die Schaffung dieser 10 bis 12 regio
nalen ärztlichen Dienste mit qualifizierten Fachpersonen? 
Liegt eine Kostenschätzung vor? 

Suter Marc (R, BE): Persönlich betroffen bin ich als Unter
zeichner des Referendums gegen die 4. IV-Revision. Wir ha
ben am 1 0. Oktober 1998 fast 80 000 beglaubigte Unter
schriften eingereicht. Damit ist klar, dass das Referendum 
zustande gekommen ist und über diese Vorlage 1999 abge
stimmt werden muss. 
Heute wird in diese Referendumsvorlage hinein legiferiert. 
Man kann in der Sache durchaus verschiedene Auffassun
gen haben. Persönlich habe ich gegen diese Reorganisation 
nichts. Aber ich muss sagen: Auch im Rahmen eines Stabili
sierungsprogrammes gilt es, die staatspolitischen Spielre
geln einzuhalten. 
Herr Gross hat darauf hingewiesen: Es ist ganz klar, dass mit 
der Zustimmung zur Änderung von Artikel 52 Absatz 2 IVG die 
Volksabstimmung unterlaufen wird; das gilt es zu vermeiden. 
Ich frage Sie: Welches Recht findet Anwendung, wenn die 
Volksabstimmung dem Referendum recht gibt? Dann hat das 
Volk entschieden, dass Artikel 52 Absatz 2 belassen wird, 
wie er heute im Gesetz steht. Sie haben jedoch in dieser Be
stimmung mittlerweile einen anderen Wortlaut beschlossen. 
Was gilt dann? Gilt die Bestimmung, wie sie das Parlament 
beschlossen hat, oder der Volkswille, wie er aus der Referen
dumsabstimmung hervorgegangen ist? 
Persönlich will und kann ich nicht das Referendum gegen das 
Stabilisierungsprogramm ergreifen; ich unterstütze es. Aber 
ich muss sagen: Dass man in ein laufendes Referendum ein
greift, kann ich aus staatspolitischen Gründen nicht akzeptie
ren. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie und den Bundesrat, in Be
rücksichtigung dieser staatspolitischen Aspekte die IVG-Än
derung zurückzuziehen oder den Antrag Jutzet zu unterstüt
zen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich werde am Schluss meines 
Votums auf diese Frage eingehen. 
Zum Generellen: Der Bundesrat hat Ihnen mit der Botschaft 
im Bereich der Sozialversicherungen drei Dinge vorgeschla
gen: 
1. die Änderung des Rhythmus bei der Rentenanpassung der 
AHV und der IV; 
2. die Verstärkung der IV-Stellen durch einen ärztlichen 
Dienst mit Untersuchungskompetenz; 
3. ein Massnahmenpaket zur Sanierung der Arbeitslosenver
sicherung; das ist im Ganzen gewiss das allerwichtigste. 
Dass Ihre Kommission den Verzicht auf die Änderung der 
Rentenanpassung beantragt, ist eine Folge der Abstriche bei 
den steuerlichen Massnahmen; es ist also der Preis für die 
politische Ausgewogenheit des Paketes. Der Bundesrat ist 
aber bereit, die Frage der Rentenanpassung im Rahmen der 
11. AHV-Revision neu zu thematisieren; deshalb ist er auch 
bereit, die Motion der Kommission entgegenzunehmen. 
Diese Diskussion wird also einfach auf später verschoben. 
Nun zur Revision der Arbeitslosenversicherung, weil dazu 
auch Anträge vorliegen. Das ist ein ganz grosser Brocken. Es 
ist mit dieser Revision gelungen, eine Lösung zu finden, die 
zur Folge hat, dass man die Arbeitslosenversicherung nicht 
mehr als eine Schönwetterversicherung bezeichnen kann -
wie das früher der Fall war-, die sofort in grosse Defizite ge
rat, wenn es wirklich Arbeitslosigkeit gibt. Sie ist vielmehr so
lid, und sie ist ungefähr so konzipiert, dass man sagen kann: 
Bei einer Arbeitslosigkeit von 4 Prozent ist sie ausgegli
chen -wir wissen ja nicht, mit welcher Sockelarbeitslosigkeit 
wir in Zukunft rechnen müssen -; wenn die Arbeitslosigkeit 
höher 1st, dann soll die Arbeitslosenversicherung auch in Zu
kunft Defizite machen können. Das ist selbstverständlich, 
das 1st ein automatischer konjunktureller Stabilisator. Wenn 
es schlechtgeht, wird uber Verschuldung Kaufkraft in den 
Kreislauf hineingepumpt; wenn die Arbeitslosigkeit tiefer ist, 
soll die Arbeitslosenversicherung die Schulden wieder zu
rückzahlen können. 
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Obschon die Arbeitslosigkeit jetzt sehr tief geworden ist, wird 
dies nicht ausreichen - auch mit den neuen Lösungen 
nicht-, dass bis 2001 alle Schulden der ALV zurückbezahlt 
werden können. Es gibt zweierlei Schulden: Altschulden, die 
bald bereinigt sind und für welche wir das dritte Lohnprozent 
erhoben haben, und Neuschulden, die - schon wieder! - in 
enorme Höhen gestiegen sind, die auch abgebaut werden 
müssen. 
Damit bezüglich des dritten Lohnprozentes keine Lücke ent
steht, haben wir einen dringlichen Bundesbeschluss zur Ver
längerung eingebracht; es handelt sich um die Vorlage B. Ich 
werde dazu nichts mehr sagen; sie ist ja nicht bestritten. Es 
ist einfach eine Übergangsregelung, damit keine Lücke be
züglich Beiträge entsteht. 
Man kann nun sagen, wie das Ihre Kommissionsreferenten 
getan haben, dass die Sozialpartner bei dieser Reform sehr 
intensiv mitgearbeitet haben und ein Werk entstanden ist, 
das von allen getragen wird. Man kann ganz klar feststellen, 
dass dieses Werk einnahmenlastig ist; die Sparmassnahmen 
sind im Vergleich zu den Mehreinnahmen relativ begrenzt. 
Deshalb muss ich Sie bitten, die wenigen Sparbeiträge, die 
darin noch enthalten sind - aber mit Anträgen bestritten wer
den-, beizubehalten und die Anträge abzulehnen. Sonst 1st 
das Paket für eine Hälfte der Sozialpartner nicht mehr akzep
tabel. Die Frage der Arbeitslosigkeit wird im Rahmen der 
ganzen Reform ausgewogen behandelt; sie weist aber noch 
eine innere Ausgewogenheit zwischen den Sozialpartnern 
auf, die auch berücksichtigt werden muss. 
Es haben sich auch Vertreter der Gewerkschaften und der 
Arbeitgeber mit unseren Leuten und jenen vom EVD zusam
mengesetzt und das ausgehandelt. Die Sparmassnahmen 
kann man im einzelnen immer kritisieren, wie das in den An
trägen Goll und von Feiten der Fall ist. Man kann immer dar
über streiten, ob etwas nun das Gelbe vom Ei sei. Es geht Je
doch um ein ausgehandeltes Paket. Man hat z. B. das Pro
blem der Wiedereinsteigerinnen eingehend diskutiert. Die 
Praxis zeigt, dass oft Leistungen beansprucht werden, die 
nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen. Deshalb 
wurde die Herabsetzung der Bezugsdauer auf 260 Tage 
auch von den Sozialpartnern als tragbar erachtet. 
Auch beim Antrag Goll muss man folgendes sehen: Frau Goll 
will auch das dritte Lohnprozent auf den erhöhten Beitrags
plafond anheben. Im Prinzip 1st die Arbeitslosenversicherung 
auf das Versicherungsprinzip - dass man für seine Beitrage 
eine Art Gegenleistung erhält - abgestützt. Das 1st die Ver
fassungsgrundlage, und wir gehen in der Verfassungsinter
pretation mit unserer Lösung jetzt schon ziemlich weit. 
Jetzt hat man schon mit dem dritten Lohnprozent, das bis zu 
einem Einkommen von momentan 243 000 Franken deplafo
niert ist, ein starkes Solidaritätselement eingebaut. Nun zie
hen wir noch ein zweites Lohnprozent auf diese Höhe, ver
stärken also den Solidaritätseffekt. Denn für all die Leute, die 
vom ersten bis zum dritten Lohnprozent bis zu einem Ein
kommen von 243 000 Franken Beiträge zahlen, ist das nichts 
anderes als eine Steuer, für welche sie nie eine Gegenlei
stung erhalten werden. Nun darf man gerade jetzt die Solida
rität des Mittelstandes, der einen grossen Teil unserer Steu
erleistungen erbringt, nicht überstrapazieren. Weil dieses Pa
ket ohnehin einnahmenlastig ist, ginge es wider Treu und 
Glauben, noch für ein weiteres Lohnprozent den höheren 
Beitragsplafond anzuwenden. Mit zwei Lohnprozenten wird 
dem Solidaritätsgedanken schon sehr intensiv Rechnung ge
tragen. 
Das zur Arbeitslosenversicherung. Hier gelang eine gute po
litische Leistung; es gelang, all jenen die Ängste zu nehmen, 
die glaubten, diese wichtige Versicherung sei nicht gesichert, 
sei labil. Sie war zwar nahe «an der Pleite», hat jedoch die 
Bundesgarantie. So gesehen ist das eine gute Sache. 
Zur Motion im Arbeitslosenbereich: In bezug auf die Verwal
tungskosten - die Motion Bonny (98.3105) betraf auch diesen 
Bereich - ist der Bundesrat bereit, den Vorstoss als Motion 
entgegenzunehmen. Ich muss allerdings sagen, dass es 
noch viele Gesprache braucht. Die Motion entspricht an sich 
den Absichten des Bundesrates. Die Verbesserung der Or
ganisation wird bereits im Moment durch eine Subkommis-
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s1on der Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung 
mit Vertretern der Sozialpartner, der Kantone und der Arbeits
losenkassen untersucht. Wir erwarten die Ergebnisse im 
Frühjahr 1999, was wir Herrn Bonny in der Antwort auch mit
geteilt haben. Natürlich können wir vor diesen internen Abklä
rungen nichts Quantifiziertes über das Kosteneinsparungs
potential sagen, aber wir wollen in diese Richtung gehen. 
Mehr Bedenken hat der Bundesrat bei der Kommissionsmo
tion: Auch da ist er zwar mit der Stossrichtung einverstanden. 
Das Departement hat Ihnen auch einen möglichen Zeitplan 
einer solchen Reform vorgelegt, der gerade noch zu jenem 
gemäss Motion passen würde. 
Wir gehen davon aus, dass die grundlegende Reform der Ar
beitslosenversicherung schwierig sein wird. Alle alten Kon
flikte werden wieder aufleben. Man wird wieder viel diskutie
ren müssen. Es wird wieder Auseinandersetzungen zwi
schen den Sozialpartnern geben. 
Mit Bezug auf die zeitliche Begrenzung stellt sich noch die 
Frage, ob mit Winter der zu Beginn des Jahres oder der Win
ter am Schluss des Jahres gemeint ist. Das ist immerhin ein 
Jahr Differenz. Ich gehe davon aus, dass der Winter im De
zember anfängt, dass der Winter 2000 also im Dezember 
2000 anfängt - aber Spass beiseite. 
Die Hauptproblematik neben der klaren zeitlichen Begren
zung ist die folgende: die 2 Lohnprozente - das muss das 
Ziel sein. Bei einer sehr tiefen Arbeitslosigkeitsrate, wie wir 
sie jetzt hoffentlich wieder bekommen sollten, müssten 2 Pro
zent reichen. Damit könnten Sie die Kosten bei einer Arbeits
losenrate von etwa 3 Prozent decken. Sollte sich aber her
ausstellen, dass die Wirtschaftslage schlechter wäre oder 
dass wir längerfristig mit einer höheren Sockelarbeitslosigkeit 
rechnen müssten, wie das in fast allen anderen Ländern der 
Fall ist, dann stellte sich natürlich die Frage, ob die 2 Prozent 
ohne grosse Einschnitte auf der Leistungsseite durchsetzbar 
wären. Denkbar wären auch Modelle - es gibt das Modell 
Lambelet -, wonach man die Beiträge auch etwas vom Ni
veau der Arbeitslos1gke1t abhängig machen könnte. Wir sind 
hier deshalb nicht ganz sicher, ob die 2 Prozent auf das 
Komma genau eingehalten werden können - je nach den 
dannzumaligen Umständen. 
Das ist der Grund, warum der Bundesrat das Anliegen der 
Kommission als Postulat entgegennehmen möchte und nicht 
als Motion, obwohl er auch hier mit der Stossrichtung des 
Vorstosses absolut einverstanden ist. 
Ich komme noch zum Problem des ärztlichen Dienstes, das 
mir erst jetzt voll bewusst geworden ist. Ich darf vielleicht zu
erst erklären, worum es geht. Es geht um etwas, das uns Sor
gen macht, aber im Moment können wir noch nicht alle De
tailfragen beantworten. Auch die Frage nach den Kosten, die 
hier gestellt worden ist, ist im Moment noch nicht ausgearbei
tet. Das muss alles noch evaluiert werden. 
Der heutige Zustand ist, dass die IV-Stellen über Ärztinnen 
und Ärzte verfügen, welche den Gesundheitszustand bzw. 
die Erwerbsfähigkeit von versicherten Personen nur auf
grund der Akten untersuchen. Sie sind nicht befugt, selber 
Untersuchungen vorzunehmen. Bei unklaren oder kompli
zierten Krankheitsbildern können weiter gehende medizini
sche Untersuchungen angeordnet werden. Diese erfolgen 
aber durch Spezialisten oder in medizinischen Abklärungs
stellen, in sogenannten Medas. 
Wir beantragen Ihnen nun, etwas weiter zu gehen: Zur Ver
besserung der Abklärungsmöglichkeiten der IV-Stellen soll 
ein landesweiter, regional strukturierter ärztlicher Dienst ge
schaffen werden, welcher gezielte eigene Untersuchungen 
an Versicherten vornehmen kann. Gemäss Verordnungsent
wurf wird das Bundesamt mit Bezug auf die Schaffung dieses 
Dienstes beauftragt, unter Berücksichtigung der Kantons
grenzen und der Landessprachen Regionen zu bilden. Bei 
der Bildung von Regionen hat das Bundesamt die Kantone 
vorher anzuhören. 
Es sollen zehn bis zwölf Regionen gebildet werden; das ist 
schon eine Antwort an Herrn Jutzet. Wir möchten auf die 
Kantone Rücksicht nehmen. Dieser Dienst würde dann der 
unmittelbaren Aufsicht des Bundesamtes für Sozialversiche
rung unterstellt. Diese ist ungefähr vergleichbar mit der fach-

liehen Aufsicht, welche das BSV heute gegenüber den IV
Stellen ausführt. Das Amt könnte demnach im medizinischen 
Bereich allgemeine Weisungen und wenn nötig auch Wei
sungen in konkreten Einzelfällen erteilen. Das ist ungefähr 
das Konzept. 
Wo liegt nun unsere Sorge? Die Zahl der Rentenbezügerin
nen und -bezüger hat von 1993 bis 1997 jährlich um 5 Pro
zent zugenommen; deshalb gab es die Kostenexplosion. Ein 
Teil der Zunahme kann klar mit der demographischen Alte
rung - höheres lnvaliditätsrisiko älterer Personen -, ein wei
terer Teil mit der Arbeitsmarktlage, d. h. mit der verminderten 
Eingliederungsmöglichkeit von IV-Bezügern, begründet wer
den. Bei rund 15 Prozent der Neurentnerinnen und -rentner 
war die lnvaliditätsursache hingegen schlicht unbekannt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass angesichts der an
gespannten Arbeitsmarktlage auch Missbräuche zu dieser 
Zunahme geführt haben - nicht nur durch die Betroffenen, 
sondern auch durch die Arbeitgeber. Wir gehen davon aus, 
dass dies der Fall ist - auf diese Weise kann man manchmal 
einfache Lösungen treffen! 
Durch eine verstärkte fachliche Aufsicht des Bundes hofft der 
Bundesrat, das starke Ausgabenwachstum der Versicherung 
etwas abschwächen zu können. Dies ist an sich das gleiche 
Modell, wie es bei der Suva recht gut funktioniert, wo mange
wisse Erfahrungen hat. Leider können wir aber die Ergeb
nisse im Moment nicht quant1f1zieren - ich glaube, dass die 
Fragesteller das schon gewusst haben, weil sie die Botschaft 
sicher vertieft studiert haben -; aber es ist ein kleiner Ver
such, dieses ständige Wachstum, das fast nicht mehr finan
zierbar ist, wenigstens ein ganz klein wenig zu brechen. 
Warum sollte dies, wenn es bei der Suva funktioniert hat, hier 
eigentlich nicht funktionieren? 
Wie gesagt: Auch über die Kosten dieses Dienstes können 
wir im Moment noch keine Detailauskünfte geben. Dieser Teil 
war im übrigen in der Kommission nie umstritten. Man hat 
schon lange davon gesprochen. Eigentlich bin ich etwas 
überrascht, dass dieses Problem plötzlich so akut wird, nicht 
nur hinsichtlich des staatspolitischen Problems, das wir ha
ben, sondern auch grundsätzlich. Wir gingen davon aus, 
dass dies materiell unbestritten ist. Anscheinend war es auch 
in bezug auf das kommende Referendum unbestritten - zu
mindest ist uns nichts anderes bekannt. 
Die Schaffung dieses ärztlichen Dienstes als Unterstützung 
der IV-Stellen war schon Bestandteil dieses Stabilisierungs
programmes, bevor die IVG-Revision um diese Bestimmung 
ergänzt wurde - sie kam «dazwischen». Jetzt ist das Refe
rendum gegen die IVG-Revision ergriffen worden; ich gebe 
zu, dass es hier ein politisches Problem gibt. 
Wir haben die Sache rechtlich noch einmal abgeklärt; die 
Kommissionssprecher haben sich dazu geäussert. Rechtlich 
gibt es kein Problem; es gibt Präzedenzfälle. Aber ich mache 
Ihnen folgenden Vorschlag: Das Problem ist auch für mich in 
diesem Sinne neu. Es mag rechtlich so sein. Natürlich hat es 
wahrscheinlich trotzdem einen gewissen staatspol1t1schen 
Effekt. Ich bin sehr froh um die Aussage von Herrn Suter, 
dass er sich nicht dagegen wendet, dass es ein Problem 
gebe, denn ich glaube, dass wir hier etwas tun müssen. 
Es kann nichts Ungebührliches sein. Es darf niemand davor 
Angst haben, dass noch ein zweiter Arzt seinen Fall an
schaut. Wer das nicht will, hat ein schlechtes Gewissen. So 
gesehen kann man in guten Treuen nicht gegen diesen ärzt
lichen Dienst sein. 
Aber ich werde in der ständerätlichen Kommission das 
staatspolitische Problem doch noch zur Sprache bringen, 
wenn Sie jetzt dem Antrag Ihrer Kommission zustimmen. Sie 
wissen, dass der Ständerat diese Probleme auch sehr ernst 
nimmt. Dann kann das immerhin eine Kommission vertieft 
überprüfen; in Ihrer Kommission ist das gar nicht zur Sprache 
gekommen. So können Sie in der Differenzbereinigung mög
licherweise immer noch eine andere Lösung finden. 

Ziff. 9 
Antrag der Kommission 
Art. 33ter Abs. 1, 4; Übergangsbestimmungen Abs. 2, 3 
Unverändert 
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Ch. 9 
Proposition de la commission 
Art. 33ter a/. 1, 4; dispositions transitoires al. 2, 3 
lnchange 

Ziff. 10 
Antrag Jutzet 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
Es handelt sich um eine unscheinbare Gesetzesänderung. 
Gemäss Botschaft ist der Spareffekt nicht quantifizierbar. In 
Tat und Wahrheit geht es auch nicht wirklich um eine Spar
massnahme, sondern um eine grundlegende Revision der 
bestehenden IV-Strukturen, nämlich der Zentralisierung bzw. 
Regionalisierung des ärztlichen Dienstes. Es geht um eine 
Kompetenzzuteilung an den Bund. Die kantonalen IV-Stellen 
werden nicht etwa gestärkt, wie es der Titel vorgibt, sondern 
geschwächt. Das Stabilisierungsprogramm wird dazu be
nutzt, die Macht (Weisungsbefugnis) des BSV gegenüber 
den kantonalen IV-Stellen entscheidend zu verstärken. Ge
gen diese Revision führe ich weiter folgendes ins Feld: 
1. Formell kann es nicht angehen, einen einzelnen Artikel 
aus einer Gesetzesrevision, gegen welche das Referendum 
erfolgreich ergriffen worden ist und bevor die Volksabstim
mung darüber stattgefunden hat, herauszupicken. Wenn das 
Volk zur Gesetzesvorlage dann nein sagt (d. h. ja zum Refe
rendum), gilt ein Artikel trotzdem (obwohl das Volk nein ge
sagt hat). 
Das Argument, das Referendum sei nur wegen der Abschaf
fung der Viertelsrente ergriffen worden, verfängt nicht. Die 
ganze Gesetzesvorlage kommt vor das Volk und muss zuerst 
entschieden werden. 
2a. In der Sache selbst ist festzuhalten, dass der Bundes
rat - ohne Anhörung der beteiligten Kreise, insbesondere der 
IV-Stellen und Ausgleichskassen - die neue IV-Verordnung 
bereithält. Danach fasst das BSV die einzelnen medizini
schen Dienste der IV-Stellen in regionale Dienste zusammen. 
Diese Dienste sind dem BSV unterstellt. Sämtliche Dossiers 
betreffend erstmalige Berufsausbildung, Umschulung und 
Renten sind diesem regionalen medizinischen Dienst zu un
terbreiten. 
2b. Mit dieser grundlegenden Umstrukturierung besteht die 
Gefahr, dass die medizinisch-theoretische Bewertung aus
schlaggebend wird gegenüber dem bisherigen lnvaliditätsbe
griff des IVG, wonach es auf die wirtschaftlichen Folgen eines 
Gesundheitsschadens im Einzelfall ankommt. Statt einer ln
validitätsbemessung durch ein pluridisziplinäres Team (Arzt, 
Eingliederungsspezialist, Sachbearbeiter) wird in dieser Or
ganisation vor allem der nicht in der IV-Stelle integrierte Re
gionaldienstarzt das Sagen haben. Dieser Arzt wird nicht -
wie der Arzt bis jetzt - ein Praktiker sein, der eine eigene Pra
xis hat und nebenbei als IV-Arzt tätig ist, sondern es werden 
sogenannte Büroärzte angestellt, welche Dossierentscheide 
erlassen. 
2c. Nebst dem Gesagten hat die vorgesehene Revision noch 
andere Nachteile, so z. B. eine unweigerliche Verzögerung, 
weil jährlich über 120 000 Dossiers hin- und hergeschickt 
werden müssen. Während dieser Zeit wird es nicht möglich 
sein, parallel Arbeiten am Fall zu tätigen. Der Kontakt der IV
Stellen mit den einheimischen Ärzten wird schwieriger wer
den, weil ja auf der IV-Stelle kein Arzt mehr tätig sein wird. 
Die Sachbearbeiter und Berufsberater haben nicht mehr die 
Möglichkeit eines Sofortkontaktes mit dem IV-Arzt. 
Qie IV-Stellen verlieren praktisch ihre Autonomie, da die 
Arzte des regionalen Dienstes nicht gleichberechtigte Part
ner in einem interdisziplinären Team sind. Vielmehr werden 
diese ihre Stellungnahme schriftlich abgeben. Dieser Stel
lungnahme wird Weisungscharakter zukommen. Wenn eine 
IV-Stelle mit der ärztlichen Meinung nicht einverstanden 1st, 
wird es zu kostspieligen und ze1tverzögernden Komplikatio
nen kommen. 
3. Die IV-Strukturen sind sicher verbesserungswürdig. Ein 
derartiger Strukturwandel darf aber nicht klammheimlich im 
Rahmen des Stabilisierungsprogrammes geschehen. Viel-
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mehr muss eine Grundsatzdiskussion unter Anhörung (mit 
den Auswirkungen aufgrund der vorgesehenen Verord
nungsrevision) sämtlicher Betroffenen und namentlich auch 
der Kantone durchgeführt werden. 

Antrag Grass Jost 
Unverändert 
Schriftliche Begründung 
Im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes können keine 
Gesetzesänderungen zur Diskussion stehen, die Teil eines 
von den eidgenössischen Räten verabschiedeten Bundesge
setzes bilden, gegen das aber das fakultative Referendum 
erfolgreich zustande gekommen ist. 
Artikel 53 Absatz 2 ist eine der revidierten Bestimmungen der 
Referendumsvorlage. Artikel 59 Absatz 2b1s ist eine neue 
Bestimmung, die aber unmittelbar an die Stelle des aufgeho
benen Absatzes 2 von Artikel 53 IVG tritt. 
Eine Referendumsvorlage muss dem Volk integral vorgelegt 
werden, sie darf nicht ihrerseits vor der Volksabstimmung 
Änderungen im parlamentarischen Verfahren unterzogen 
werden. Dies würde u. a. bedeuten, dass gegen eine Bestim
mung, die bereits Gegenstand eines Referendums bildet, er
neut das Referendum ergriffen werden müsste. Das kommt 
einer Aushöhlung des Referendumsrechtes und einer Miss
achtung des Volkswillens gleich. Auf die Vorlage betreffend 
Ziffer 10 des Stabilisierungsprogrammes kann deshalb aus 
verfahrensrechtlichen Gründen nicht eingetreten werden. 
In materieller Hinsicht wird auf den Änderungsantrag Jutzet 
verwiesen. 

Ch.10 
Proposition Jutzet 
lnchange 

Proposition Grass Jost 
lnchange 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 2559) 

Für den Antrag der Kommission stimmen: 
Votent pour /a proposition de la commission: 
Antille, Aregger, Bangerter, Baumann Alexander, Baumber
ger, Beck, Bezzola, Binder, Bircher, Blocher, Bonny, Borer, 
Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Cavadini Adriano, Christen, 
Columberg, Comby, David, Debons, Dreher, Dupraz, Durrer, 
Eberhard, Egerszegi, Eggly, Ehrler, Engelberger, Engler, 
Epiney, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Florio, 
Föhn, Freund, Frey Claude, Friderici, Fritschi, Gadient, Gie
zendanner, Gros Jean-Michel, Gusset, Hasler Ernst, 
Hegetschweiler, Heim, Hochreutener, lmhof, Keller Rudolf, 
Kofmel, Kühne, Kunz, Langenberger, Leu, Loeb, Maitre, 
Maurer, Moser, Mühlemann, Pelli, Philipona, Raggenbass, 
Randegger, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, 
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler 
Hanspeter, Speck, Steffen, Steinegger, Steinemann, Steiner, 
Stucky, Theiler, Tschopp, Tschuppert, Vetterli, Vogel, Waber, 
Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Zapfl (90) 

Für den Antrag Jutzet/Gross Jost stimmen: 
Votent pour la proposition Jutzet/Gross Jost: 
Aeppli, Alder, Banga, Baumann Stephanie, Bauml1n, Begue
lin, Berberat, Blaser, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio, 
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dormann, Dünki, Fankhauser, 
Fasel, Fässler, Fahr Jacqueline, Goll, Grendelme1er, Grobet, 
Gross Andreas, Gross Jost, Guisan, Günter, Gysin Remo, 
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hollenstein, Hub
mann, Jans, Jaquet, Jutzet, Keller Christine, Leuenberger, 
Lötseher, Marti Werner, Maury Pasqu1er, Meier Hans, Mül
ler-Hemmi, Nabholz, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Ruf, Ruffy, Schmid Od1lo, Semadeni, Spielmann, 
Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Tschappät, Ver
mot, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Weber Agnes, Zbin
den, Zwygart (66) 
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Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Leemann, Stamm Luzi, Vallender (3) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Aguet, Baader, Baumann Ruedi, Bortoluzzi, Caccia, Deiss, 
Dettling, Ducrot, Eymann, Fischer-Hägglingen, Frey Walter, 
Genner, Gonseth, Grossenbacher, Gysin Hans Rudolf, Herc
zog, Hess Otto, Hess Peter, Jeanpretre, Lachat, Lauper, 
Loretan Otto, Maspoli, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller 
Erich, Oehrli, Ostermann, Pidoux, Pini, Ratti, Roth, Scherrer 
Jürg, Simon, Stamm Judith, Thür, Widmer, Wiederkehr, 
Wyss, Ziegler (40) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

Ziff. 13 
Antrag Goll 
Art. 4a Abs. 2 
.... des versicherten Verdienstes. 
(Rest des Absatzes streichen) 
Schriftliche Begründung 
Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, von dem 
auch die Schweiz in den letzten Jahren nicht verschont ge
blieben ist. Einnahmenseitig kann mit der Deplafonierung 
des dritten Lohnprozentes ein Beitrag zur Entschärfung des 
Problems geleistet werden, ohne dass die Beitragszahlen
den darunter zu leiden haben. Es ist nicht einzusehen, wes
halb gerade für den Betrag, der den Höchstbetrag des ver
sicherten Verdienstes übersteigt, nur ein Beitragssatz von 
2 Prozent gelten soll. Gerade Arbeitslosenversicherungsbei
träge, die auf den hohen Einkommen erhoben werden, sind 
als Solidaritätsausgleich zugunsten der niedrigen Einkom
mensklassen zu werten. Bisherige Kürzungen der Taggeld
höhe treffen insbesondere Personen, die in Niedriglohnberei
chen tätig sind bzw. waren. 
Art. 27 Abs. 4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Einführung dieses neuen Absatzes ist unsozial und un
gerecht, weil im Bereich der Arbeitslosenversicherung aus
gerechnet an den Frauen gespart werden soll. Dass berufli
che Wiedereinsteigerinnen mit besonderen Schwierigkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben, wenn sie sich nach 
einer Familienphase auf Stellensuche begeben müssen, ist 
hinlänglich bekannt. Die bisherigen Bestimmungen im Avig 
sind zudem bereits äusserst restriktiv formuliert. Missbräu
che - so das Argument der Befürworter einer Kürzung der 
Beitragsdauer für arbeitslose Frauen nach einer Erziehungs
periode - können aufgrund der geltenden Gesetzesbestim
mungen schon heute geahndet werden, da Arbeitslose be
kanntlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben. 
Die Verhinderung von Missbräuchen ist demnach eine reine 
Vollzugsfrage. Von Sparen (oder Stabilisieren) kann im übri
gen keine Rede sein, wenn Wiedereinsteigerinnen anstelle 
einer raschen Reintegration in den Arbeitsmarkt einfach frü
her an die Sozialhilfe abgeschoben werden. 

Antrag von Feiten 
Art. 27 Abs. 4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Wiedereinsteigerinnen soll der Taggeldanspruch um die 
Hälfte gekürzt werden. Heute beträgt der Taggeldanspruch 
520 Tage. Künftig sollen Wiedereinsteigerinnen nur noch 260 
Tage lang Taggelder beziehen können. Ich beantrage, diese 
Gesetzesänderung zu streichen. 
Diese Sparübung ist in höchstem Masse stossend. Die 
Pflege und Erziehung eines Kindes kostet 800 000 Franken. 
Von diesen Kosten wird der Staat entlastet - weitgehend 
durch die Gratisarbeit und durch die umsichtige Haushaltfüh
rung der Mütter. Die Gemeinschaft hat diese Leistung zumin
dest zu honorieren, wenn sie schon nicht bereit ist, diese gi
gantische Leistung zu bezahlen. Von einer solchen Anerken
nung ist jedoch weit und breit nichts in Sicht. 

Wenn diese Mütter nach der Erziehungsphase ins Berufsle
ben einsteigen wollen oder müssen, werden sie als ältere 
Frauen, deren Erfahrungen und Fähigkeiten nicht gefragt 
sind, zunächst einmal mit den widrigen Umständen des Ar
beitsmarktes konfrontiert. Neu sollen sie als Erwerbslose 
auch noch möglichst schnell zur Fürsorge abgeschoben wer
den. Diese Sparmassnahme ist schlicht schäbig. 

Ch.13 
Proposition Goll 
Art. 4a a/. 2 
.... l'assurance-accidents obligatoire. 
(Biffer le reste de l'alinea) 
Art. 27 a/. 4 
Biffer 

Proposition von Feiten 
Art. 27 a/. 4 
Biffer 

Art. 4a Abs. 2 - Art. 4a a/. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Goll 

Art. 27 Abs. 4 - Art. 27 a/. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Goll/von Feiten 

113 Stimmen 
49 Stimmen 

114 Stimmen 
34 Stimmen 

Präsidentin: Wir kommen zur Gesamtabstimmung über 
Entwurf A. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur J'ensemble, nominatif 
(Ref.: 2562) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent Je projet: 
Alder, Antille, Baader, Bangerter, Baumann Alexander, 
Baumberger, Bäumlin, Beck, Berberat, Bezzola, Binder, 
Bircher, Blaser, Blocher, Bonny, Bore!, Borer, Bosshard, 
Brunner Toni, Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Colum
berg, Comby, David, Debons, Dettling, Dreher, Dünk1, 
Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, 
Engler, Epiney, Fasel, Fässler, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, 
Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, Fride
rici, Fritschi, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Michel, 
Grossenbacher, Guisan, Günter, Gusse!, Gysin Remo, Haf
ner Ursula, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Heim, Hochreute
ner, lmhof, Jans, Keller Rudolf, Kofmel, Kühne, Kunz, 
Langenberger, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, 
Lötseher, Maitre, Marti Werner, Maurer, Meier Hans, Moser, 
Mühlemann, Müller-Hemmi, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, 
Raggenbass, Randegger, Rechsteiner Paul, Rechsteiner 
Rudolf, Ruckstuhl, Ruf, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, 
Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied 
Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Stein
egger, Steinemann, Steiner, Strahm, Stucky, Suter, Theiler, 
Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Vermot, Vet
terli, Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, 
Zapfl, Zwygart (124) 

Dagegen stimmen - Rejettent Je projet: 
Aguet, Beguelin, Bühlmann, Burgener, Carobbio, Cavalli, 
Chiffelle, de Dardel, Gonseth, Grobet, Gross Andreas, Häm
merle, Hollenstein, Hubmann, Jaquet, Jutzet, Keller Chri
stine, Maury Pasquier, Rennwald, Ruffy, Semadeni, 
Spielmann, Stump, Teuscher, Thanei, von Feiten (26) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Aeppli, Banga, Dormann, Fankhauser, Fehr Jacqueline, 
Goll, Grendelmeier, Gross Jost, Haering Binder, Herczog, 
Vollmer, von Allmen, Weber Agnes, Zbinden (14) 
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Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Aregger, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bortoluzzi, 
Caccia, Deiss, Ducrot, Eggly, Eymann, Fischer-Hägglingen, 
Frey Walter, Genner, Gysin Hans Rudolf, Hess Otto, Hess 
Peter, Jeanpretre, Lachat, Loretan Otto, Maspoli, Meier 
Samuel, Meyer Theo, Müller Erich, Ostermann, Pidoux, Pini, 
Ratt1, Roth, Scherrer Jürg, Simon, Stamm Jud1th, Thür, Wid
mer, Wiederkehr, Wyss, Ziegler (35) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

B. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar
beitslosenversicherung 
B. Arrete federal sur le financement de l'assurance
chömage 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin: Die Gesamtabstimmung erfolgt unter dem Vor
behalt der Dringlichkeit. 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, nominatif 
(Ref.: 2563) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent Je projet: 
Aeppli, Aguet, Alder, Antille, Baader, Banga, Bangerter, Bau
mann Alexander, Baumann Stephanie, Baumberger, Bäum
lin, Beck, Beguelin, Berberat, Bezzola, Binder, Bircher, 
Blaser, Blocher, Bonny, Bore!, Borer, Bosshard, Brunner Toni, 
Bühlmann, Bührer, Burgener, Carobbio, Cavadini Adriano, 
Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, David, de 
Dardel, Debons, Dettling, Dormann, Dreher, Dünki, Dupraz, 
Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, Engler, 
Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Hans, Fehr 
Jacqueline, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Florio, Föhn, 
Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, 
Giezendanner, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gros Jean
Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, 
Günter, Gusset, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Hämmerle, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Heim, Herczog, 
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, lmhof, Jans, Jutzet, 
Keller Rudolf, Kofmel, Kühne, Kunz, Langenberger, Lauper, 
Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti 
Werner, Maurer, Maury Pasquier, Meier Hans, Moser, Mühle
mann, Müller-Hemmi, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, Rag
genbass, Randegger, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf, 
Rennwald, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, 
Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo, 
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Sema
deni, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, 
Steiner, Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, 
Theiler, Thür, Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallendar, 
Vermot, Vetterli, Vogel, Vollmer, von Allmen, Waber, Weber 
Agnes, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, 
Zbinden, Zwygart (164) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Goll, Jaquet, Keller Christine, Spielmann, von Feiten (5) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Aregger, Baumann Ruedi, Bortoluzzi, Caccia, Deiss, Ducrot, 
Eggly, Eymann, Fischer-Hägglingen, Genner, Gysin Hans 
Rudolf, Hess Otto, Hess Peter, Jeanpretre, Lachat, Loretan 
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Otto, Maspoli, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller Erich, 
Ostermann, Pidoux, Pini, Ratti, Roth, Simon, Stamm Judith, 
Widmer, Wiederkehr, Ziegler (30) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

An den Ständerat - Au Consetl des Etats 

98.3524 

Motion Kommission-NR (98.059) 
Rentenanpassungen der AHV-Renten 
Motion Commission-CN (98.059) 
Adaptation des rentes de I' AVS 

Wortlaut der Motion vom 6. November 1998 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Anpassung der AHV-Ren
ten an die Lohn- und Preisentwicklung 1m Rahmen der 11. 
AHV-Revision unter Berucks1chtigung der finanziellen Lage 
der AHV-Vers1cherung zu regeln. 

Texte de Ja motion du 6 novembre 1998 
Le Conseil federal est charge de regler l'adaptation des ren
tes AVS a l'evolution des salaires et du coOt de la vie, dans 
le cadre de la 11 e revision de l'AVS, en tenant compte de la 
situation financiere de cette assurance. 

Schriftliche Begründung 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen 
eine schriftliche Antwort. 

Developpement par ecrit 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
une reponse ecrite. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
vom 30. November 1998 
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. 

Declaration ecrite du Conseil tederal 
du 30 novembre 1998 
Le Conseil federal est pret a accepter la mot1on. 

Antrag Goll 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Sämtliche Kommissionsmotionen widersprechen Geist und 
Inhalt des «runden Tisches». 
Die Kommissionsmotion zu den Ausgaben im Asylbereich ist 
weder praktikabel, noch berücksichtigt sie die Hintergründe 
und Verhältnisse, die Menschen weltweit zwingen, ihr Grund
recht auf Asyl geltend zu machen. Zudem verstösst die Mo
tion gegen Verfassung und internationale Konventionen. Sie 
ist letztlich nur unter dem Blickwinkel einer rechtspopulisti
schen Stimmungsmache zu verstehen. 
Von Finanzhysterie geprägt ist die Kommissionsmotion zu 
den AHV-Renten. Ausgerechnet die berechtigte Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung wird für dieje
nigen Menschen in Frage gestellt, welche mit ihren Beiträgen 
ein Erwerbsarbeitsleben lang für die Finanzierung des wich
tigsten Sozialwerkes gesorgt haben. 
Unverständlich sind angesichts der aktuellen Arbeitslosen
problematik seit Beginn der neunziger Jahre die beiden Mo
tionen, welche Einschnitte bei der ALV fordern. Namentlich 
die Beschränkung auf 2 Lohnprozente für die ALV widerspre
chen den hart errungenen Vereinbarungen am «runden 
Tisch». 
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Antrag Genner 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Bei kleinen Einkommen ist eine Anpassung an die Teuerung 
besonders wichtig; das gilt in hohem Masse für die Minimal
renten der AHV. Im Rahmen der 11. AHV-Revision sollen 
deshalb besonders Risiken beurteilt und besser aufgefangen 
werden. Das bedeutet, dass Minimalrenten überproportional 
angehoben und der Teuerung angepasst werden müssen. 
Nicht die schwachen Einkommen sollen die defizitäre Ent
wicklung der AHV-Kasse erdulden müssen. Vielmehr sind 
mit einer längeren Perspektive neue Finanzierungsmodelle 
für die AHV zu entwickeln. Von der grünen Fraktion verwei
sen wir einmal mehr auf die Notwendigkeit der Einführung ei
ner Energiesteuer. 

Proposition Golf 
Rejeter la motion 

Proposition Genner 
Rejeter la motion 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

98.3525 

Motion Kommission-NR (98.059) 
Sanierung 
der Arbeitslosenversicherung 
Motion Commission-CN (98.059) 
Assainissement 
de l'assurance-chömage 

Wortlaut der Motion vom 6. November 1998 

111 Stimmen 
56 Stimmen 

Der Bundesrat legt bis zum Winter 2000 eine Revisionsvor
lage der ALV vor mit dem Ziel, dass nur noch 2 Lohnprozente 
für die ALV erhoben werden müssen und weder die Kantone 
noch der Bund Zahlungen an die ALV zu leisten haben. 

Texte de la motion du 6 novembre 1998 
Le Conseil federal presente jusqu'a l'hiver 2000 un projet de 
revis1on pour assainir l'assurance-chömage, de sorte qu'il ne 
soit plus poss1ble de prelever que 2 pour cent de cotisation 
salariale et que les cantons et la Confederation ne doivent 
plus fournir des payements au titre de l'assurance-chömage. 

Schriftftche Begründung 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen 
eine schriftliche Antwort. 

Developpement par ecrit 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
une reponse ecrite. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
vom 30. November 1998 
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat umzu
wandeln. 

Declaration ecrite du Conseil tederal 
du 30 novembre 1998 
Le Conseil federal propose de transformer la motion en pos
tulat. 

Antrag Golf 
Ablehnung der Motion 

Schriftliche Begründung 
Sämtliche Kommissionsmotionen widersprechen Geist und 
Inhalt des «runden Tisches». 
Die Kommissionsmotion zu den Ausgaben im Asylbereich ist 
weder praktikabel, noch berücksichtigt sie die Hintergründe 
und Verhältnisse, die Menschen weltweit zwingen, ihr Grund
recht auf Asyl geltend zu machen. Zudem verstösst die Mo
tion gegen Verfassung und internationale Konventionen. Sie 
ist letztlich nur unter dem Blickwinkel einer rechtspopullsti
schen Stimmungsmache zu verstehen. 
Von Finanzhysterie geprägt ist die Kommissionsmotion zu 
den AHV-Renten. Ausgerechnet die berechtigte Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung wird für dieje
nigen Menschen in Frage gestellt, welche mit ihren Beiträgen 
ein Erwerbsarbeitsleben lang für die Finanzierung des wich
tigsten Sozialwerkes gesorgt haben. 
Unverständlich sind angesichts der aktuellen Arbeitslosen
problematik seit Beginn der neunziger Jahre die beiden Mo
tionen, welche Einschnitte bei der ALV fordern. Namentlich 
die Beschränkung auf 2 Lohnprozente für die ALV widerspre
chen den hart errungenen Vereinbarungen am «runden 
Tisch». 

Antrag der grünen Fraktion 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Die Motion ist abzulehnen, da das Volk in der letzten Abstim
mung zur Arbeitslosenversicherung einen Rückzug des Bun
des aus der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung ein
deutig abgelehnt hat. Die Ausgaben für die Arbeitslosenver
sicherung sind eine Folge der herrschenden Arbeitslosigkeit. 
Es gilt, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und nicht die Sym
ptome. 

Proposition Golf 
Rejeter la motion 

Proposition du groupe ecologiste 
Rejeter la motion 
Developpement par ecrit 
Compte tenu de ce que le peuple, lors de la derniere votation 
intervenue sur cette question, a clairement rejete l'hypothese 
d'un desengagement de la Confederat1on du financement de 
l'assurance-ch6mage, il y a lieu de rejeter la motion concer
nee. Les depenses consent1es au t1tre de l'assurance-chö
mage sont tout simplement une consequence du ch6mage: 
or, c'est a la racine du mal - a savoir le chömage - qu'1I taut 
s'attaquer, et non a ses effets. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

98.3526 

Motion Kommission-NR (98.059) 
Reduktion der Verwaltungskosten 
der Arbeitslosenversicherung 
Motion Commission-CN (98.059) 
Reduction des frais administrat1fs 
de l'assurance-chömage 

Wortlaut der Motion vom 6. November 1998 

108 Stimmen 
54 Stimmen 

Der Bundesrat wird eingeladen, die im Sinne einer Rationali
sierung und Kosteneinsparung eingeleiteten Revis1onsarbe1-
ten so zu beschleunigen, dass Einsparungen bereits wah
rend der Dauer des Stabilisierungsprogramms (1999-2001) 
eintreten. 

Bulletin offic1el de l'Assemblee federale 
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Texte de la motion du 6 novembre 1998 
Le Conseil federal est invite a accelerer les travaux de re
vision entrepris en vue de rationaliser et d'economiser des 
frais de faQon a ce que ces economies soient reahsees deja 
durant la mise en oeuvre du programme de stabilisation 
(1999-2001 ). 

Schriftliche Begründung 
Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen 
eine schriftliche Antwort. 

Developpement par ecrit 
Les auteurs renoncent au developpement et demandent 
une reponse ecrite. 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
vom 30. November 1998 
Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. 
Der Bundesrat muss jedoch darauf hinweisen, dass vor Ab
schluss der laufenden Abklärungen über Rationalisierung 
und Kosteneinsparungsmöglichkeiten 1m Bereich Organisa
tion der Arbeitslosenversicherung keine definitiven, beziffer
baren Aussagen über mögliche Einsparungen und deren 
zeitlichen Anfall gemacht werden können. 

Declaration ecrite du Conseil federal 
du 30 novembre 1998 
Le Conseil federal est pret a accepter la motion. 
Le Conseil federal doit neanmoins rendre attent1f au fait qu'il 
ne sera pas possible de faire des affirmations definitives et 
chiffrees sur des economies possibles ainsi que sur le delai 
de leur efficacite, ceci avant la fin des evaluations entamees 
sur une rationalisation et sur des possibilites d'economies de 
coüts dans le domaine de l'organisation de l'assurance-chö
mage. 

Antrag Goll 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Sämtliche Kommissionsmotionen widersprechen Geist und 
Inhalt des «runden Tisches». 
Die Kommissionsmotion zu den Ausgaben im Asylbereich ist 
weder praktikabel, noch berücksichtigt sie die Hintergründe 
und Verhältnisse, die Menschen weltweit zwingen, ihr Grund
recht auf Asyl geltend zu machen. Zudem verstösst die Mo
tion gegen Verfassung und internationale Konventionen. Sie 
ist letztlich nur unter dem Blickwinkel einer rechtspopulisti
schen Stimmungsmache zu verstehen. 
Von Finanzhysterie geprägt ist die Kommissionsmotion zu 
den AHV-Renten. Ausgerechnet die berechtigte Anpassung 
der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung wird für dieje
nigen Menschen in Frage gestellt, welche mit ihren Beiträgen 
ein Erwerbsarbeitsleben lang für die Finanzierung des wich
tigsten Sozialwerkes gesorgt haben. 
Unverständlich sind angesichts der aktuellen Arbeitslosen
problematik seit Beginn der neunziger Jahre die beiden Mo
tionen, welche Einschnitte bei der ALV fordern. Namentlich 
die Beschränkung auf 2 Lohnprozente für die ALV widerspre
chen den hart errungenen Vereinbarungen am «runden 
Tisch». 

Antrag der grünen Fraktion 
Ablehnung der Motion 
Schriftliche Begründung 
Die geforderten Einsparungen sind bereits durch die Motion 
Bonny in Gang gesetzt worden. Eine zeitliche Fixierung führt 
höchstens dazu, dass rasche kurzfristige Einsparungen einer 
konzeptuellen Neuorientierung des Vollzugs, die längerfristig 
wesentlich mehr bringt, zuwiderlaufen. 

Proposition Goll 
Rejeter la motion 

Proposition du groupe eco/ogiste 
Rejeter la motion 
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Developpement par ecrit 
Les economies visees sont deja en voie d'etre realisees 
gräce a la motion Bonny. Fixeren plus un calendrier permet
trait peut-etre de realiser des economies rapidement, mais 
empecherait un reamenagement de l'ensemble des modali
tes d'application du systeme, plus lang, mais plus payant a 
lang terme. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

116 Stimmen 
48 Stimmen 
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Zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 2. März 1999 
Mardi 2 mars 1999 

08.00 h 

Vorsitz - Presidence: 
Rhinow Rene (R, BL)!Schmid Carlo (C, Al) 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwürfe 
vom 28 September 1998 (BBI 1999 4) 
Message, projets de 101 et d'arrete 
du 28 septembre 1998 (FF 1999 3) 
Beschluss des Nationalrates vom 2 Dezember 1998 
Decis1on du Conseil national du 2 decembre 1998 

Präsident: Die Motionen 98.3523, 98.3524, 98.3525 und 
98.3526 werden im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes 
1998 zur Behandlung kommen. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Nous vivons, en 1999, 
la neuvieme annee consecutive ou le budget de la Confede
ration presente un excedent de depenses au compte finan
cier. II en est de meme pour le solde du compte de resultats, 
negatif, lui, durant onze exercices consecutifs. L'annee der
niere se situe a nouveau dans les chiffres noirs, gräce au re
sultat exceptionnel et unique provenant de la vente par la 
Confederation des actions Swisscom. Sans cela, 1998 
compterait aussi un excedent de depenses de plus de 2 mil
liards de francs. 
Depuis 1990, le decouvert au bilan de la Confederation a 
passe de 17,5 a 64,7 m1lliards de francs, et la dette globale a 
atteint 100 milliards de francs au cours de l'annee 1998. C'est 
dire que l'assainissement des finances constitue une priorite 
politique et que le Conseil federal et le Parlement se sont at
taches avec raison, depuis un certain temps, a rechercher 
des solutions et a mettre sur pied des mesures correctives. 
Les deficits ne sont en effet pas acceptables de fac;on perma
nente, car ils auraient pour effet de nuire en general a la 
place economique suisse par la perspective d'une augmen
tation a terme de la charge fiscale frappant les entreprises et 
les citoyens. II en va egalement d'une repartition equitable de 
la charge des services publics entre les generations, car l'en
dettement constitue en fait un report du coOt des services, 
dont nous profitons tous aujourd'hui, sur les contribuables fu
turs. 
II est d'autre part etabli que l'Etat central ne peut demeurer 
un partenaire solide pour les cantons et un soutien pour l'en
semble de l'edifice social que s'il est gere, sur le plan des fi
nances egalement, d'une maniere saine et equilibree. 
Le Conseil federal et le Parlement ont entrepris a plusieurs 
reprises, au cours des dernieres annees, de corriger le cours 
des choses par des programmes d'assainissement. Si, sur le 
principe, chacun etait convaincu de la necessite d'agir, l'ap
plication pratique de mesures d'economies s'est reguliere
ment heurtee a des objections de caractere sectoriel, ou a 
des interets particuliers. Depuis, la volonte politique s'est af
firmee sous l'impulsion de M. V1lliger, chef du Departement 
federal des finances, qui a resolument organise la concerta
tion en vue de resoudre les d1ff1cultes financieres au niveau 
federal. II a peu a peu obtenu les appuis necessaires de la 
part du Parlement, des cantons et de l'economie en general. 
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Meme si eile tut consideree par certains milleux comme un 
instrument democratique contestable, il taut admettre que la 
«table ronde» a permis de degager le consentement des di
verses parties en cause, en faveur d'un programme d'assai
nissement coherent et efficace. A cet egard, il convient donc 
aujourd'hui de souligner !'immense effort qui a ete consenti 
par les responsables du Departement federal des finances, 
par les partis polit1ques, les syndicats, les representants des 
cantons et de l'economie pour realiser un projet qui assure 
une certaine symetrie des sacrifices, sans demontage deme
sure de l'action de l'Etat. Le peuple a egalement cautionne 
cette entreprise en donnant son accord de maniere claire, 
lors de plusieurs consultations. L'«objectif budgetaire 2001 » 
est l'exemple le plus frappant de ce soutien populaire, mais 
c'est le cas egalement du vote recent sur !'initiative populaire 
«Propriete du logement pour tous», qui a vu de nombreux 
contribuables sacrifier leur interet personnel dans l'optique 
prioritaire d'assainir les finances des collectivites publiques. 
L'entente entre les partis pol1tiques demontree lors du debat 
au Conseil national est egalement de nature a prouver 
qu'une reelle volonte existe de mettre en oeuvre les moyens 
de reequilibrer les comptes de la Confederation. Le projet 
presente par le Conseil federal forme un tout et constitue un 
paquet avec des perspectives a long terme. II s'inspire de la 
necessite d'assurer un equilibre par de nouvelles recettes, 
mais egalement par des economies significatives. C'est ainsi 
qu'avec la prorogation de la cotisation a l'assurance-chö
mage de 3 pour cent et l'augmentation de celle-ci pour les ca
tegories superieures de revenu, les charges pour les salaries 
et les entreprises se montent a plus de 2 milliards de francs. 
Ajoutes aux economies dans le manage de la Confederation 
de 1,4 milliard de francs, dont 500 millions de francs par une 
diminution des transferts aux cantons, l'«objectif budgetaire 
2001 » doit pouvoir etre atteint dans les delais. 
Votre commission ad hoc a entendu, lors de ses travaux, les 
representants des cantons. Nous avons auditionne les res
ponsables de la Conference des gouvernements cantonaux, 
qui nous ont rappele dans quelles conditions les cantons ont 
collabore aux travaux entrepris pour assainir les finances 
federales. II a ete decide par les cantons de participer a la 
«table ronde», malgre les reserves formulees par certains 
d'entre eux. Une intense discussion est intervenue entre les 
cantons eux-memes, et la coordination entre toutes les con
ferences specialisees n'a pas ete facile. Nous nous sommes 
rendu compte par cette audition que les economies de 
500 millions de francs realisees dans les transferts aux can
tons ont ete obtenues avec beaucoup de difficulte, et que 
cette partie du programme constitue un veritable chäteau de 
cartes, de teile sorte qu'un changement dans un seul do
maine est de nature a mette en peril l'ensemble de l'edifice. 
Nous avons aussi pris acte du fait que les decisions du Con
seil national chargent les cantons de 200 millions de francs 
de plus que le projet du Conseil federal par un manque a 
gagner dans le domaine de la suppression des lacunes fis
cales, d'une part, et, d'autre part, a la suite des modifications 
concernant l'adaptation des rentes de l'AVS. 
La Conference des gouvernements cantonaux nous a signi
fie clairement qu'elle souhaite que le programme de stabili
sation soit accepte par le Parlement sans les modifications 
introduites par le Conseil national et sans changement no
table dans l'equilibre precaire obtenu dans les divers domai
nes. Votre commission est d'avis au sujet des transferts que 
meme si le front uni des cantons est un peu douteux au vu 
des nombreuses interventions presentees individuellement 
par leurs representants, nous demeurons tenus de respec
ter dans l'ensemble les suggestions elaborees par leurs 
soins. 
Nous avons admis pour le surplus que la decision du Conseil 
national relative au rythme d'adaptation des rentes de l'AVS 
ne devait pas etre modifie, afin de ne pas rompre l'equilibre 
precaire de la convention entre les partis sur le point de la sy
metrie des sacrifices. Par contre, nous avons fait partielle
ment un pas en direction des cantons en ce qui concerne la 
necessite de supprimer les lacunes fiscales et particuliere
ment en modifiant la definition du commerce de titres. 
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Dans l'ensemble, votre commission a donc opte, dans une 
volonte unanime de contribuer a l'assainissement des finan
ces de la Confederation, pour appuyer le Conseil federal 
dans ses efforts de redressement et pour ne pas modifier fon
damentalement l'equilibre precaire obtenu dans la negocia
tion avec les cantons et au Conseil national. 
C'est dans cet esprit et a l'unanimite de nos membres que 
nous sommes entres en matiere sur le projet. 
Voici maintenant un commentaire general sur les divers 
blocs de mesures preconisees dans le programme de stabi
lisation 1998. J'evite intentionnellement dans le debat sur 
l'entree en matiere d'aborder les sujets non contestes aussi 
bien au Conseil national que dans votre commission. 
S'agissant du mandat d'economiser adresse au Conseil fe
deral, les coupes dans les depenses militaires et la protection 
civ1le ont fait l'objet d'une discussion tres approfondie. Un fait 
objectif doit etre rappele, qui porte sur la reelle reduction des 
depenses militaires de 28 pour cent depuis 1990. Nous 
avons considere aussi des arguments selon lesquels des 
economies demesurees sur ce qu'on appelle «Armee 95» 
auraient des consequences dommageables sur le projet 
«Armee XXI». II est donc imperatif de ne pas prendre des 
mesures irreversibles, d'autant plus que le projet «Armee 
XXI» doit, de l'avis de la commission, ne pas etre dicte par les 
finances, alors que l'on sait d'ores et deja qu'il exige des de
penses annuelles de l'ordre de 5,3 milliards de francs. 
Ces considerations nous ont amenes a discuter d'une propo
sition tendant a reduire les coupes exigees de l'armee qui 
sont de 370 millions de francs en l'an 2000, de 280 millions 
de francs en l'an 2001 et de 540 millions de francs en 2002. 
Le plafond des depenses de l'armee aurait ete ainsi ramene 
globalement a 13, 1 milliards de francs, soit au total 220 mil
lions de francs de plus que selon la decision du Conseil na
tional. 
Nous avons entendu les representants du Departement de la 
defense, de la protection de la population et des sports, qui 
se sont declares d'accord avec le principe d'un effort plus que 
proportionnel de leur part, tout en rappelant que les places de 
travail qui etaient de 20 000 en 1990 passeront a 12 000 a la 
fin de l'annee 2000, et que certaines regions du pays seront 
particulierement touchees par les mesures de restructura
tion. 
Apres un debat constructif et anime, votre commission a de
cide, par 7 voix contre 2 et avec 2 abstentions, d'adherer aux 
decisions du Conseil national. 
Dans le domaine de l'asile, nous nous sommes attaches a 
examiner les possibilites effectives qui existent de realiser les 
economies preconisees par le Conseil national. Nous avons 
considere que la marge de manoeuvre dans ce domaine 
reste tres reduite, etant donne que le nombre de requerants 
ne depend pas de la situation interieure su1sse et de nos de
cisions politiques. II faut rappeler qu'en 1998, nous avons vu 
affluer dans notre pays 14 000 nouveaux requerants d'asile, 
en augmentation de 72 pour cent par rapport a l'annee pre
cedente, en raison du conflit du Kosovo. Sur ce point, votre 
commission s'est trouvee confrontee a deux propositions 
contradictoires. L'une consistait a accepter les mesures deci
dees par le Conseil national, mais en apportant une reserve 
dans le texte pour des situations particulieres de crise pen
dant lesquelles nous ne serions visiblement pas en mesure 
de realiser les objectifs ambitieux auxquels vise le Conseil 
national; l'autre portait sur l'introduction d'une disposition se
ien laquelle les frais supplementaires resultant pour nous de 
l'accueil en raison d'une tension internationale particuliere 
devaient etre compenses par des economies dans d'autres 
domaines. La commission a finalement admis que les previ
sions d'economies dans le secteur de l'asile restaient tres 
aleatoires, et que nous devions nous limiter a fixer une ligne 
de tendance, sans possibilite de la concretiser par des dispo
sitions de droit positif. Les deux propositions que je viens de 
decrire ont ete retirees, et je reviendrai sur cette question lors 
de l'examen des quatre motions adoptees par le Conseil na
tional. 
Au titre des transferts aux cantons, la question de l'accord dif
ficile realise entre eux a domine tout notre debat, ainsi que la 
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necessite de respecter l'equilibre instable qu'ils etaient par
venus a realiser. L'idee que les cantons financierement forts 
s'en sortent mieux, a l'issue de cet exercice d'assainisse
ment, que les cantons plus faibles n'a pas trouve une justifi
cation objective. Ainsi, malgre les reserves de certains can
tons sur des sujets particuliers tels que le transfert des char
ges en matiere d'AVS ou des routes principales, le fait que le 
paquet avait ete durement negocie au niveau des conferen
ces specialisees et de la Conference des gouvernements 
cantonaux a ete dument pris en compte. Notre commission a 
considere que la responsabilite primaire des consequences 
resultant de ce chapitre appartenait aux gouvernements can
tonaux et que notre röle ne consistait pas a detruire un equi
libre difficilement obtenu, ce qui aurait comme consequence 
de mettre en question le consensus portant sur l'ensemble. 
Nous avons des lors examine les secteurs touches que sont 
le trafic regional, les routes principales, la participation des 
cantons a l'AVS, la formation professionnelle et les bourses 
d'etudes, ainsi que l'execution des peines et des mesures. Le 
chap1tre des routes principales a particulierement retenu l'at
tention de la commission en raison du fait que les cantons 
ayant un reseau de routes dense et couteux etaient plus tou
ches que les regions du Plateau. Deux propositions ont ete 
formulees tendant, l'une, a maintenir les taux de subventions 
actuels pour les projets en cours d'execution, et l'autre, a en
tra7ner une reduction plus faible du taux de subventions pour 
les cantons de l'Arc alpin. La premiere des propositions a ete 
finalement retiree et la deuxieme a ete repoussee par la com
mission. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce chapitre 
dans l'examen de detail puisqu'il y a des propositions qui sont 
faites au sein du Conseil. 
En matiere de formation professionnelle et de bourses, il a 
ete releve l'inconsequence qui consistait, dans un pro
gramme d'economies, a prendre une mesure aboutissant, en 
fait, a des depenses plus importantes pour la Confederation. 
II en resulte, en effet, de la fusion des concepts de bourses 
et de prets d'honneur une charge supplementaire pour eile, 
mais ici encore cette mesure a ete voulue par les cantons 
dans le cadre du paquet global negocie. 
Au vote, la proposition de ne pas adherer a la decision du 
Conseil national a ete rejetee par 9 voix contre 2 et avec 2 
abstentions. 
Dans le chapitre de l'execution des peines et des mesures, 
votre commission vous recommande d'adherer a la decision 
du Conseil national, avec une modification toutefois, en ac
cord avec le Conseil federal, et selon laquelle un effet re
troactif est accorde a la reduction des subventions pour la 
construction. 
S'agissant des nouvelles recettes et des mesures prises 
dans le domaine fiscal, nous avons traite tout d'abord de 
l'elargissement de la definition du negoce professionnel en 
relation avec la realisation de gains en capital. Selon l'arrete 
sur l'impöt federal direct, en vigueur jusqu'en 1994, les gains 
en capital prives obtenus professionnellement sur les immeu
bles et sur les titres etaient imposables comme revenu. Les 
criteres determinants se basaient sur une longue jurispru
dence du Tribunal federal. Apres l'introduction de la loi tede
rale sur l'impöt federal direct (LIFD), au 1 er janvier 1995, une 
partie de la doctrine juridique a conteste le maintien de cette 
pratique, car la disposition legale pertinente n'avait plus 
exactement la meme teneur. Dans un arret tres recent du 8 
janvier 1999, le Tribunal federal a toutefois confirme expres
sement que sa pratique actuelle s'appliquait sans change
ment sous l'empire de la LIFD. 
Le Conseil tederal a voulu lever ces doutes et se retere a la 
nouvelle notion d'«activite lucrative independante», conte
nue dans la LIFD. Etant donne que les revenus d'une activite 
lucrat1ve independante sont imposables, le Conseil federal 
prevoit de qualifier d'activite lucrative independante l'aliena
tion d'elements de fortune, dans la mesure ou l'alienation n'a 
pas lieu dans le cadre de la simple gestion de fortune. Cette 
definition est empruntee a la jurisprudence precitee du Tribu
nal tederal. D'apres le Conseil federal, eile permettrait de tirer 
tres simplement une limite entre le negoce professionnel im
posable, d'une part, et le classement de la fortune et les 
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gains non imposables obtenus dans ce cadre, d'autre part. 
Le Conseil national ne s'est pas oppose fondamentalement a 
ce projet. Toutefois, pour la securite du droit, il a voulu donner 
une definition positive du negoce professionnel dans la loi. 
D'apres sa decision, l'alienation de titres est cons1deree ex
cept1onnellement comme une activite lucrat1ve indepen
dante, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies 
cumulativement: 
1 . frequence des transactions; 
2. detention breve; 
3. financement eleve par du capital etranger. 
Cette formulation de la loi limiterait toutefois l'1mposition a 
des cas relativement peu nombreux. Pour le commerce d'im
meubles, le Conseil national n'est pas parvenu a definir des 
criteres positifs. C'est pourquoi il pense qu'il taut continuer 
d'appliquer la jurisprudence du Tribunal federal a l'impöt fe
deral direct. Cette solution permettrait aux cantons de main
tenir leurs pratiques differentes pour leur impöt sur le revenu, 
et 11 n'y aurait donc pas d'harmonisation sur ce point. 
Votre commission propose d'inscrire dans la loi que l'aliena
tion d'elements de fortune pnvee constitue une activ1te lucra
tive, comme le Conseil federal le prevoya1t, et au sens de la 
longue jurisprudence du Tribunal federal. Elle propose toute
fois de preciser que les connaissances professionnelles de la 
personne qui gere la fortune ne suffisent pas, a elles seules, 
a fonder une activite lucrative independante. 
Concernant la limitation de la deduction des interets passifs 
pour les personnes physiques, le Conseil national a adopte 
le projet du Conseil federal, mais a porte la franchise a 
50 000 francs. En outre, il a decide de garantir la deduction 
entiere des interets passifs, tant en cas de creation d'une en
treprise qu'en cas de succession. C'est pourquoi il a adopte 
une proposition complementaire permettant de declarer que 
les participations de 20 pour cent au moins a une societe de 
capital ou a une societe cooperative peuvent faire partie de 
la fortune commerciale. 
Notre commission a su1vi la decision du Conseil national a ce 
sujet, mais la minorite de la commission propose cependant 
de fixer la franchise a 30 000 francs au lieu de 50 000 francs. 
Au niveau de la loi federale sur la prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidite (LPP) et de la limitat1on du 
revenu assurable dans le 2e pilier, les cotisations des em
ployeurs et des salaries ainsi que celles des independants 
sont entierement deductibles pour les impöts. II n'existe 
aucune restriction quant au montant du salaire ou du revenu 
assurable. Le Conseil federal entendait def1nir ce qui faisait 
partie de la prevoyance au sens de l'article 34quater alinea 3 
de la Const1tution federale. Selon cette disposition, le 1 er et 
le 2e piliers doivent «permettre aux personnes ägees, aux 
survivants et aux invalides de maintenir de fa9on appropriee 
leur niveau de vie anterieur». C'est pourquoi le Conseil fede
ral a propose de limiter, dans la LPP, le salaire ou le revenu 
assurable pour la prevoyance surobligatoire egalement. Ce 
plafond est actuellement de 72 360 francs, ce qui permettrait, 
selon le Conseil federal, d'assurer au maximum un salaire ou 
un revenu de 289 440 francs. En outre, le Conseil federal a 
propose de limiter quelque peu le rachat d'annees de cotisa
tion. Actuellement, ces rachats ne sont pas limites non plus. 
La commission du Conseil des Etats approuve la decision du 
Conseil national de limiter les rachats. Le rachat calcule se
lon la methode du Conseil national constitue le maximum ad
missible. En fait, le rachat ne peut jamais etre superieur a la 
difference entre l'avoir de vieillesse necessaire et l'avoir de 
vieillesse disponible. Le rachat admis est toujours limite au 
montant effectivement necessaire dans le cadre du maxi
mum autorise, calcule selon la methode fixee a l'article 79 
LPP. 
En outre, votre commission a precise a l'article 79d que la 
limitation du rachat s'applique egalement lorsque l'institution 
de prevoyance n'est pas inscrite au registre de la pre
voyance professionnelle. Cette precision est 1mportante, car 
sinon la limitation du rachat ne s'appliquera1t pas aux 1nstitu
tions de prevoyance qui n'assurent que des prestations de
passant le minimum obligatoire et qui ne sont pas inscrites 
au registre. 
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Si la limitation des rachats doit s'appliquer a toutes les insti
tutions de prevoyance et surtout a tous les rapports de pre
voyance, cette precision qui figure deja dans le projet du 
Conseil federal est absolument necessaire. Etant donne que 
nous approuvons la reglementation des rachats, votre com
miss1on approuve egalement, comme le Conseil national, 
1'1ntroduction de la meme precision dans la loi sur le libre pas
sage. 
Pour l'imposition des prestations en capital de prevoyance, la 
commiss1on approuve egalement la decision du Conseil na
tional. Les prestations en capital de la prevoyance seraient 
donc toujours imposees en raison d'un cinquieme du bareme 
ordinaire, et l'imposition a la source des prestations de pre
voyance de droit pnve a des beneficiaires domicilies a l'etran
ger ne serait pas modifiee non plus. En revanche, la commis
sion approuve le projet du Conseil federal d'unifier la regle
mentation applicable aux prestations de prevoyance decou
lant d'un rapport de service de droit public a des beneficiaires 
domicilies a l'etranger et seules applicables aux prestations 
de prevoyance de droit prive. On tient compte ainsi du fait 
que les beneficiaires de prestations de prevoyance decoulant 
d'un rapport de service de droit public peuvent egalement 
toucher des prestations en capital. 
Pour l'imposition du rendement des assurances de capitaux 
a prime unique, la commission approuve egalement le prin
cipe d'un äge maximum pour conclure l'assurance, mais pro
pose de fixer cette limite «avant l'accomplissement de la 66e 
annee». En outre, le projet du Conseil federal prevoit une re
glementation transitoire pour ces deux lois, car l'imposition 
des assurances de capitaux a prime unique se determine en 
principe au moment du paiement de la prestation de l'assu
rance et pas au moment de la conclusion du contrat. Cette re
glementation transitoire doit garantir que les contrats conclus 
sous l'ancien droit, c'est-a-dire jusqu'en 1998, seront impo
ses conformement au droit actuel au moment du paiement du 
capital. 
Pour l'impos1t1on des rentes viageres, votre commission vous 
recommande d'adherer a la decision du Conseil national. II 
s'agit donc d'approuver la baisse de 60 a 40 pour cent de la 
part imposable des interets pour les rentes viageres. 
Les allegements prevus par le projet dans le domaine des as
surances sociales devaient permettre une economie unique 
d'environ 200 millions de francs par le decalage de l'adapta
tion des rentes de 2001 a 2002. Pour les economies subse
quentes resultant d'une adaptation des rentes chaque trois 
ans au lieu du rythme bisannuel, les economies sont plus dif
ficiles a chiffrer. En tout etat de cause, nous avons choisi 
d'adherer a la decision du Conseil national, en depit d'une 
proposition tendant a revenir au projet du Conseil federal. 
Par 9 voix contre 2 et avec 1 abstention, votre commiss1on 
respecte sur ce plan l'entente realisee entre les partis au 
Conseil national. 
Le renforcement du service medical dans l'assurance-invali
dite a donne lieu a un debat nourri au terme duquel nous 
vous proposons de biffer cette partie du programme d'assai
nissement des finances federales, par 5 voix contre 4. Las ar
guments invoques contre cette partie du projet portent es
sentiellement sur la centralisation accompagnant ces mesu
res et le risque de voir baisser la qualite du service et reduire 
le nombre d'emplois dans ce secteur. 
Le fait qu'un referendum est en cours au sujet de la revision 
de la 101 federale sur l'assurance-invalidite a egalement pese 
dans la balance. Marne si nous savons que le referendum ne 
porte pas sur cet objet precis, mais d'abord sur la suppres
sion du quart de rente Al, nous avons estime qu'il serait peu 
democratique de faire entrer par la petite porte une disposi
tion que contient une loi actuellement contestee. 
C'est donc egalement par respect pour les droits populaires 
que nous vous proposons de biffer cette partie du pro
gramme de stabilisation. 
En ce qui concerne les modifications apportees a la loi sur 
l'assurance-chömage, nous vous proposons de suivre les 
decisions du Conseil national, y compris celles sur le main
tien jusqu'en 2003 de la cotisation de 3 pour cent sur les sa
laires les plus eleves. Nous avons cependant eu un echange 
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de vues tres large avec l'office federal competent qui nous a 
permis de mieux connaTtre la maniere d'etablir les statist1-
ques en matiere de chömage et surtout de prendre connais
sance d'une grande quantite de comparaisons internationa
les relatives aux prestations et au financement de l'assu
rance-chömage. 
En conclusion, la commission vous propose, a l'unarnm1te, 
d'entrer en matiere, et, au vote sur l'ensemble, d'accepter le 
projet, par 9 voix sans opposition et avec 2 abstentions. 

Loretan Willy (R, AG): Als Einstieg drei Bemerkungen gene
reller Art zum «runden Tisch», auf den ich im übrigen kein 
Loblied singen kann: 
1. Es ist wichtig, sich immer wieder die Ausgangslage vor 
Augen zu halten, wenn man die Ergebnisse des «runden 
Tisches» würdigen will, die uns nun als Zweitrat als Vorlage 
des Bundesrates - Stabilisierungsprogramm 1998 - vorlie
gen. Da ist die rasante Ausgabenentwicklung im Bereich der 
sozialen Wohlfahrt in den neunziger Jahren - ein Anstieg um 
nominal 80 Prozent - ganz zentral. Wenn man die Bundes
finanzen sanieren will - ich höre da auch unseren Finanz
minister-, muss vor allem hier, und zwar ausgabenseitig, an
gesetzt werden. 
Ich stelle fest: Hier hat der «runde Tisch» versagt. 
2. Mit dem «Haushaltziel 2001 » haben Bundesrat, Parla
ment, Volk und Stände eine wichtige Zielmarke gesetzt. Dies 
vor allem in Artikel 24 Absatz 1 der Übergangsbestimmungen 
der Bundesverfassung: «Die Ausgabenüberschüsse in der 
Finanzrechnung des Bundes sind durch Einsparungen zu 
verringern, bis der Rechnungsausgleich im wesentlichen er
reicht ist.» Das und nichts anderes ist die Programmatik des 
«Haushaltziels 2001 » und nicht Mehreinnahmen in Milliar
denhöhe, wie sie mit dem dritten Lohnprozent für die Arbeits
losenversicherung und dem erhöhten Beitragsplafond für ein 
weiteres Lohnprozent vorgesehen sind - Mehreinnahmen zu 
Lasten der Wirtschaft und der Abgabenzahler in der Höhe 
von mehr als 2 Milliarden Franken. Damit wird einmal mehr 
vor allem der Mittelstand geschröpft. 
Die diesem Betrag von 2 Milliarden Franken gegenüberste
henden Einsparungen betragen genau betrachtet lediglich 
1,4 Milliarden Franken. Die zu den Einsparungen gerechne
ten 500 Millionen Franken der Kantone bedeuten eine blosse 
Umlagerung und reduzieren die Staatsquote um rein gar 
nichts. Deshalb hat man wohl den ursprünglichen Namen 
«Sparpaket» in «Stabilisierungsprogramm» geändert. 
Was den auch in Zukunft äusserst ausgabenträchtigen Sozi
albereich betrifft, liegen die von der Linken am «runden 
Tisch» unter grossem Wehklagen zugestandenen Einspa
rungen von rund 300 Millionen Franken im Bereich von 1 Pro
zent des Jahresumsatzes von AHV und IV. Mit anderen Wor
ten: Sie liegen im Streubereich. Von diesem Sparpotential 
hat der Nationalrat bei der AHV erst noch 200 Millionen Fran
ken preisgegeben; das hat Ihnen der Kommissionspräsident, 
der eigenartigen Logik des «runden Tisches» folgend, so
eben erläutert. 
3. Weil am «runden Tisch» die Forderung des Bundesrates, 
bei der Arbeitslosenversicherung leistungsseitig Einsparun
gen von rund 550 Millionen Franken zu erzielen, bei weitem 
nicht erreicht wurde, einigte man sich nicht nur auf zusätzli
che Lohnprozentabgaben, sondern auf weitere Streichungen 
bei der Armee, indem die jährlichen «Spartiefsprünge» statt 
auf 3 Prozent, wie dem «runden Tisch» vom Bundesrat vor
gegeben, auf 4 Prozent angesetzt wurden. Das macht statt 
der ursprünglichen 830 Millionen Franken für 1999 bis 2001 
einen Betrag von nunmehr insgesamt 1, 1 Milliarden Franken 
aus und senkt den Budgetplafond auf noch knapp 4, 1 Milliar
den im Jahre 2001, anstelle der 4,7 Milliarden in den bereits 
gekürzten Finanzplänen bzw. von 4,3 Milliarden Franken ge
mäss bundesrätlicher Vorgabe an den «runden Tisch». 
Ich stehe nicht an zu sagen, diese weitere massive finanzielle 
Schwächung der Milizarmee sei verantwortungslos. Vor uns 
liegt also ein völlig unausgewogenes Resultat des «runden 
Tisches», noch verschlechtert durch die vom Verschwö
rungsstil der nationalrätlichen Kommission geprägten Ergeb
nisse im Erstrat. 
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Die Armee soll um weitere 270 Millionen Franken «gerupft» 
werden, während man die bescheidenen Einsparungen, ge
mäss «rundem Tisch», bei der AHV in der Höhe von 200 Mil
lionen Franken schnöde links liegenlässt. Wahrhaftig: Dif
f1c1le est sat1ram non scribere! 
Warum konnte es zu solch unausgewogenen Resultaten -
bei weitem verfehlte Sparziele im Sozialbereich, demgegen
uber massivste Abstriche bei der Milizarmee - kommen? Die 
Antwort: Hätten sich das VBS und sein Chef mit demselben 
Engagement und derselben Hartnäckigkeit für die Armee und 
damit gegen weitere Kürzungen am «runden Tisch» gewehrt, 
wie sie das für «Sion 2006» und das tief im Sumpf der Kor
ruption steckende IOK getan haben und tun, dann hätte die 
3-Prozent-Vorgabe des Bundesrates am «runden Tisch» ein
gehalten werden können. 
Zugegeben, die ganze Übungsanlage des «runden Tisches» 
erleichterte dem VBS und dessen Chef die Arbeit nicht, denn 
die Organisationen der Miliz waren im Teilnehmerfeld nir
gends auszumachen. Sie wurden offenbar bewusst nicht ein
geladen - ausgerechnet die Vertreter jenes Bereiches, wel
cher den höchsten Sparbeitrag zu erbringen hat! Damit habe 
ich auch gesagt, dass die Interessen der Milizarmee und ihrer 
Angehörigen in solch schwierigen Situationen von den Orga
nisationen der Miliz besser gewahrt werden können als vom 
VBS. 
Die überwiegende Mehrheit unserer vorberatenden Kommis
sion wollte keine Abweichungen von den Beschlüssen des 
Nationalrates und damit vom noch runder gemachten «run
den Tisch». Das ist eine Feststellung und keine Kollegen
schelte. Indessen, die Feststellung von Professor Paul Richli 
1n der « NZZ» vom 19. Mai 1998 hat sich auch hier bewahr
heitet: «Bei lichte besehen werden die verfassungsmässi
gen Organe zu wenig mehr als formalen Akteuren degradiert. 
Sie müssen wohl oder übel den Segen geben.» Gemeint sind 
immer die Ergebnisse des «runden Tisches». «Eine Ableh
nung der Ergebnisse käme einem unverantwortlichen Impo
niergehabe gleich.» 
In unserer vorberatenden Kommission war am Schluss der 
Beratungen ein Raunen über ein allfälliges Referendum von 
linken, in der französischsprachigen Schweiz tätigen Organi
sationen zu hören; der 28. September 1997, der dringliche 
Bundesbeschluss über Sparmassnahmen bei der Arbeitslo
senversicherung (Bundesbeschluss über die Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung), lässt grüssen. Ich frage Sie: 
Wenn schon ein Referendum von links, warum denn nicht 
auch eines aus den Reihen der Organisationen der Miliz? Ich 
drohe nicht, ich habe gefragt. 
Nun zum Hauptteil meines Votums: Es ist eine Art Gegenvo
tum zum Kommissionsreferat, das räume ich gerne ein. Der 
«runde Tisch» gefährdet die «Armee XXI». Der nach frühe
ren Bekräftigungen auch des seinerzeitigen EMD-Chefs Bun
desrat Villiger endgültig ausgebeutete «Spar-Steinbruch Ar
mee» soll also weiter herhalten; ich zitiere aus einem Villiger
lnterview aus dem Jahre 1994: «Wir befinden uns im Bereich 
der Schmerzgrenze für die Realisierung der 'Armee 95'», 
sagte damals Herr Bundesrat Villiger. Diese Weiterausbeu
tung erfolgt mit dem Beifall auch der bürgerlichen Parteien 
und der Wirtschaftsvertreter. Mein Antrag in der Kommission, 
die zusätzlichen Kürzungen des «runden Tisches» für die 
Jahre 2000 und 2001 um insgesamt 220 Millionen Franken 
zu mindern, war chancenlos. Er wurde, wie Sie gehört haben, 
mit 7 zu 2 Stimmen abgeschmettert. Ein Minderheitsantrag 
hier 1m Ratsplenum erschien damit von vornherein als aus
sichtslos; dies ist auch die Meinung des mich unterstützen
den Kollegen lnderkum. Deshalb ist der Antrag besser unter
blieben. So hielten es im übrigen auch andere Kolleginnen 
und Kollegen, die mit ihren Anträgen in der Kommission un
terlegen sind. 
Warum der Widerstand gegen die übertriebenen Kürzungen 
bei der Armee? Auch der Kommissionspräsident hat es klar 
festgenagelt: Seit 1990 sind die Armee und ihre Finanzen im 
Zeichen der Friedensdividende und der Finanznöte des Bun
des drastisch verkleinert worden. Ich wiederhole die Zahlen 
hier nicht. Mit dem Vorschlag des Bundesrates an den «run
den Tisch» wurden dem Militärbereich weitere Abstriche von 
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830 Millionen Franken zugemutet. Damit hätte das VBS in
nerhalb von 11 Jahren zwei volle Jahresbudgets eingespart. 
Nun ist, wie bereits dargelegt, der «runde Tisch», bei dem 
sich die politische Linke weit mehr als die übrigen Teilnehmer 
durchgesetzt hat, noch darüber hinausgegangen. Der Wahl
spruch «Wer gibt, dem wird genommen» wurde voll durchge
zogen! 
Mit meinem Widerstand gegen solche Kürzungsübungen 
verfolge ich zusammen und in Absprache mit den Organisa
tionen der Miliz (z. B. AWM und SOG) zwei Hauptanliegen: 
Wir wollen erstens keine weiteren Sparübungen mehr auf 
dem Buckel der Wehrpflichtigen. Sehen Sie, es ist doch ab
sehbar, dass durch die wiederholten Kürzungen nicht primär 
in der Verwaltung, sondern vor allem bei der Truppe, bei un
serer Miliz, gespart werden wird. Das heisst, es wird bei 
Schulen und Kursen, bei der Übungsmunition, bei Fahrzeug
zuteilungen, bei der Ausrüstung, bei der Unterstützung der 
Truppe 1m Ausbildungsbetrieb, bei den militärischen Lehr
kräften oder Instruktoren, bei professionellen Ausbildungs
anlagen, bei der Verbandsschulung usw. gespart werden. 
Damit werden die Rahmenbedingungen für die im übrigen 
von Anfang an im argen belassene Ausbildung in der «Armee 
95» noch schwieriger, noch weniger glaubwürdig und damit 
für zahlreiche Wehrmänner und -trauen sowie vor allem für 
die Kader zum frustrierenden Ausbildungserlebnis. 
Die weitere massive finanzielle Schwächung der Armee ge
fährdet die Brauchbarkeit der «Armee 95» und damit die 
Glaubwürdigkeit unserer Sicherheitspolitik - gemeint im um
fassenden Sinne. Diese Spareuphorie wird aber auch weitere 
Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen kosten; Herr ln
derkum wird darauf wohl noch zu sprechen kommen. Wir 
brauchen unsere Armee nach wie vor! Gerade in diesen Ta
gen greift man von überall her gerne auf ihre Dienste zurück. 
Die «Armee XXI» soll nicht von den Finanzen diktiert werden. 
Ohne eine gute «Armee 95» - sie haben wir heute zu be
trachten - wird es keine taugliche «Armee XXI» geben. 
Diese «Armee XXI» sollte ja eigentlich durch einen logischen 
Prozess entstehen: Bericht «Sicherheitspolitik 2000», Ar
meeleitbild XXI, Militärgesetzrevision, neue Armee - durch 
die nunmehr vorgesehenen erneuten grossen Einschnitte in 
die Budgets des VBS wird solche seriöse Planungsarbeit in 
Frage gestellt. 
Die neue Armee droht über die Finanzen diktiert zu werden, 
was falsch ist. Sinngemäss darf ich den Generalstabschef, 
Korpskommandant Scherrer, zitieren: «Hauptproblem für die 
neue Armee ist die Finanzklemme, welche bei einer Jahres
tranche von noch 4,2 Milliarden Franken trotz weiteren Be
standesreduktionen kaum mehr Investitionen zuliesse und 
Folgen für die Bereitschaft und für die Ausrüstung hätte.» 
Solche Töne habe ich in der Kommission von seilen der Ver
treter des VBS, die in die Meinung des Gesamtbundesrates 
eingebunden waren, klar vermisst - dies ist ein weiterer 
Grund, weshalb ich mich jetzt hier nicht bis zum letzten für die 
Interessen des VBS exponiere. 
Ich höre natürlich vor allem von seiten des Bundesrates, er 
habe in seiner Botschaft ja - auf Seite 61 oben - bekräftigt, 
das Stabilisierungsprogramm 1998 dürfe für die zukünftige 
Armee keine Präjudizien schaffen; das Budget des VBS 
werde nach dem Jahr 2001 neu so ausgehandelt, dass die 
Reformvoraussetzungen für die neue «Armee XXI» gesichert 
werden könnten. Solchen rechtlich überhaupt nicht abgesi
cherten Versprechungen steht die harte Erfahrungstatsache 
gegenüber, dass einmal abgesenkte Ausgabenplafonds für 
die Armee nie mehr erhöht werden, im Gegenteil. Genau 
deshalb kommt dieser bundesrätlichen Aussage kein oder 
höchstens ein geringer Wert zu - Herr Bundesrat Villiger, ich 
lasse mich nachher gerne eines Besseren belehren. 
Ähnlich verhält es sich mit dem für 1999 bis 2001 angeblich 
garantierten Globalbudget des VBS von 12,88 Milliarden 
Franken. Über diesem steht die Budgethoheit der Räte - wer 
kann es Herrn oder Frau Nationalrat verbieten zu versuchen, 
bereits beim Voranschlag 2000 weitere Kürzungen durchzu
setzen? 
Dagegen werden die Organisationen der Miliz antreten; denn 
wer dauernd nachgibt, von dem wird erwartet, dass er sich 
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künftig weiter melken lassen wird - mein Votum habe ich also 
vor allem pro futuro, als in die Zukunft gerichtet, gehalten. 
Ich habe in der vorberatenden Kommission natürlich nicht 
einfach eine Verminderung des Sparpotentials um 220 Millio
nen Franken beantragt, sondern ich habe eine Kompensa
tion vorgeschlagen, indem man die vom Nationalrat gestri
chenen Einsparungen bei der AHV von gut 200 Millionen 
Franken eben wieder in das Paket aufgenommen hätte. Das 
betraf die Hinausschiebung der Rentenanpassung um ein 
Jahr. Dieser Antrag, den man in der Kommission auch isoliert 
hätte annehmen können, ist - da sehen Sie die unsinnige 
«Logik» des «runden Tisches» -verworfen worden. Man hat 
200 Millionen Franken links liegengelassen! Sie sind frei, die
sen Antrag, den ich in der Kommission gestellt habe und hier 
nicht wiederhole, aufzunehmen. Sie werden sich indessen an 
der «Sonderlogik» des «runden Tisches» den Kopf einren
nen. 
Zum Schluss: Politik ist die Kunst des Möglichen. Danach hat 
unser Finanzminister, Bundesrat Villiger, mit der Erfindung 
des «runden Tisches» eidgenössischer Ordonnanz gehan
delt. Ich halte es auch so - deshalb keine zum voraus chan
cenlosen Minderheitsanträge. Die Auseinandersetzungen 
um die Armeefinanzen werden aber und gerade auch von 
unserer Seite aus - nicht nur von den Anhängern der Umver
teilungs-lnitiative aus - weitergehen, das kann ich Ihnen ga
rantieren! 
Bei aller Enttäuschung über die Unausgewogenheit des so
genannten Stabilisierungsprogrammes 1998 bin ich nicht ge
gen Eintreten. Ich werde mich allerdings in der Gesamtab
stimmung allermindestens der Stimme enthalten. Zustimmen 
kann ich diesem «Murks» nicht. 

Begrüssung - Bienvenue 

Präsident: Bevor wir in unseren Beratungen fortfahren, freue 
ich mich, auf der Tribüne eine Delegation der Staatsduma der 
Russischen Föderation begrüssen zu dürfen. Die Delegation 
wird angeführt vom Präsidenten der Duma, Gennadij Selez
njow. Sie wird sich zu Gesprächen mit den Präsidien beider 
Räte, mit den Bundesräten Ogi und Cotti sowie mit Mitglie
dern der Aussenpolitischen Kommissionen treffen und heute 
noch Genf besuchen. 
Ich möchte den Kollegen in dieser für Russland wirtschaftlich 
schweren Zeit unsere Sympathie bekunden. Wir sind über
zeugt, dass das Volk Russlands die Kraft aufbringen wird, um 
diese Schwierigkeiten zu überwinden. Russland hat zu unse
rer grossen Freude im Bereich der persönlichen Freiheit 
grosse Fortschritte erzielt. Auch sind wir der Meinung, dass 
die Russische Föderation ein wichtiger Bestandteil der euro
päischen Sicherheit ist und deshalb aufgerufen ist, beim Auf
bau der neuen Sicherheitsarchitektur Europas eine tragende 
Rolle zu spielen. 
Wir heissen unsere Kollege der russischen Staatsduma herz
lich willkommen und wünschen ihnen einen erfolgreichen 
Aufenthalt in der Schweiz. (Beifall) 

Gemperli Paul (C, SG): Meine Ausführungen werden etwas 
mehr auf Dur gestimmt sein als die Ausführungen von Kol
lege Loretan. Wenn nichts Wesentliches geändert wird - das 
kann ich zum voraus sagen-, dann werde ich in der Schluss
abstimmung diesem Stabilisierungsprogramm zustimmen. 
Warum bin ich für Eintreten? Sämtliche Stände und über 
70 Prozent des Volkes haben im Juni des letzten Jahres dem 
«Haushaltziel 2001 » zugestimmt. Bundesrat und Parlament 
wurden damit auf einen verbindlichen Sparkurs verpflichtet, 
um die Defizite in der Finanzrechnung bis zum Jahre 2001 
zum Verschwinden zu bringen. Wir sind zum Sparen ver
pflichtet und können dem nicht ausweichen. 
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Mit dem zur Diskussion stehenden Stabilisierungsprogramm 
1998 werden konkrete Schritte zur Umsetzung des « Haus
haltziels 2001 » in die Wege geleitet. Was wir jetzt haben, ist 
eine Konkretisierung dessen, was von Volk und Ständen im 
Grundsatz bereits gutgeheissen wurde. Die Vorlage sieht vor 
allem Einsparungen 1m Verkehrsbereich, im Asylwesen, bei 
den Militärausgaben, bei der Arbeitslosenversicherung und 
bei den Transfers an die Kantone vor. Andererseits sollen so
genannte Steuerschlupflöcher geschlossen und soll das heu
tige Steuersubstrat gesichert werden. 
Das Volumen dieses Stabilisierungsprogrammes orientiert 
sich konsequenterweise am «Haushaltziel 2001 ». Zu begrüs
sen ist meines Erachtens vor allem die Tatsache, dass erst
mals bezüglich der Sanierung der Bundesfinanzen ein Ge
samtkonzept vorliegt. Das ist für mich das Entscheidende: 
Dass wir jetzt sehen, was wir tun wollen und wohin die Fahrt 
geht. 
Ohne eine grundsätzliche Vorgabe ist eine Zielerreichung 
unmöglich. Die bisherigen Sanierungsbemühungen mit den 
drei Sparpaketen haben überdeutlich gezeigt, dass Einzel
massnahmen, denen keine umfassende Gesamtstrategie zu
grunde liegt, ungeeignet sind. Bei der Sanierung eines öffent
lichen Haushaltes sind klare Vorgaben bezüglich der ein
zelnen Schritte und des anzustrebenden endgültigen Ziels 
notwendig. Eine Sanierung ist auch nicht mit einseitigen 
Massnahmen zu bewerkstelligen. Um zu einer tragfähigen 
Lösung zu kommen, ist eine Opfersymmetrie notwendig. 
Ohne die Überzeugung, dass die in Kauf zu nehmenden La
sten gerecht verteilt werden, ist eine Reform unmöglich. Die 
vorliegende Vorlage ist meines Erachtens vom Standpunkt 
einer gerechten Lastenverteilung her ausgewogen, auch 
wenn man berücksichtigt, dass sie zusätzliche Belastungen 
mit sich bringt. Das möchte ich betonen, und darum gebe ich 
diesem Stabilisierungsprogramm 1998 eine Chance. 
Die Sparmassnahmen, wie sie aus den Beratungen unserer 
vorberatenden Kommission hervorgegangen sind, sind für 
die Betroffenen schmerzlich, das muss man sagen. Nicht zu
letzt haben die Kantone gewichtige Opfer zu bringen. Es ist 
einleuchtend, dass der Bundeshaushalt, dessen Ausgaben 
zu 30 Prozent aus Transferleistungen an die Kantone beste
hen, ohne Kürzung gegenüber den Gliedstaaten nicht aus
kommt. Es darf aber, das möchte ich in diesem Zusammen
hang festhalten, nicht verkannt werden, dass hier Ausgaben
verlagerungen vorliegen, die auf der unteren Ebene nicht ein
fach aufgefangen werden können. Sie werden, mit den 
entsprechenden Folgewirkungen, zu höheren Ausgaben bei 
den Kantonen führen. Die Staatsquote, aber auch die Steu
erquote werden damit grundsätzlich nicht gesenkt werden, 
weil die Kantone die Ausgaben dann auch finanzieren müs
sen. 
Weiter kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, die Beitrags
sätze an die Hauptstrassen zu kürzen. Durch diese Mass
nahmen wird nämlich beim Bund längerfristig kein Geld ge
spart. Es sind «gebundene Franken», die zeitlich befristet zu
n.ickbehalten werden. Das Geld muss aber früher oder später 
den Kantonen doch ausgerichtet werden, weil sie die Stras
sen bauen und unterhalten. Die ganze Übung führt damit nur 
zu einer vorübergehenden Verbesserung der Finanzrech
nung, sie bringt an sich keine echte Sanierung. 
Diskutabel, das hat Herr Loretan schon gesagt, sind meines 
Erachtens auch die Kürzungen im Militärbereich. Meine Wer
tung fällt aber etwas anders aus. Es ist unbestritten, dass 
sich die sicherheitspolitische Lage seit 1998 entscheidend 
geändert hat. Es sind aber - auch das gilt es zu betonen -
neue Gefahren entstanden, die nach neuen Antworten und 
insbesondere nach einem vermehrten Engagement der 
Schweiz rufen, allenfalls auch ausserhalb unserer Grenzen. 
Welche Mittel indessen die «Armee XXI» beanspruchen wird, 
steht noch nicht fest. Es stellt sich aber die existentielle Frage 
nach der Mindestschwelle für die Ausgaben für die Landes
verteidigung, bei deren Unterschreitung die Glaubwürdigkeit 
nicht mehr gegeben ist. Diese Schwelle müssen wir in den 
nächsten Jahren im Zusammenhang mit der neuen Armee
vorlage, die auf uns zukommen wird, klar umschreiben und 
definieren. 
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Den im Stabilisierungsprogramm vorgesehenen, zeitlich be
schränkten Sparmassnahmen kann ich daher zurzeit zustim
men, dies allerdings mit dem klaren Hinweis darauf, dass not
falls, wie das der vorberatenden Kommission zugesichert 
wurde, vom Parlament eine Korrektur nach oben gemacht 
werden könnte. 
Es ist nicht zu übersehen, dass das Stabilisierungsprogramm 
zu einer Verstärkung der Fiskalität führt. Hier ist vor allem auf 
die steigenden Beitragszahlungen zugunsten der Arbeitslo
senversicherung zu verweisen. Unter dem Gesichtspunkt der 
Opfersymmetrie und der Stabilisierung dieses wichtigen So
zialwerkes ist allerdings eine Korrektur auf der Beitragsseite 
nicht zu umgehen. Es darf insgesamt nicht verkannt wer
den - darauf lege ich grossen Wert -, dass mit dem zusätz
lichen Mehrwertsteuerprozent zugunsten der AHV und mit 
der LSVA vor kurzer Zeit weitere Steuererhöhungen be
schlossen worden sind, die ins Gewicht fallen. 
Im Interesse des Wirtschaftsstandortes Schweiz muss jetzt 
unbedingt ein Marschhalt eingeschaltet werden. Wir können 
es uns nicht mehr leisten, die Abgabenlast in diesem Tempo 
zu erhöhen. Allerdings muss ich eines sagen: Den Vorwurf, 
im «Haushaltziel 2001 » seien keine Mehreinnahmen vorge
sehen worden, kann ich nicht teilen. Es wurde klar gesagt, 
dass sich das Sparprogramm auf die Finanzrechnung be
ziehe, und es wurde festgehalten, dass in bezug auf die Fi
nanzierung der grossen Vorhaben und der Sozialwerke al
lenfalls Mehreinnahmen beantragt werden müssten. Aber 
das heisst nicht, dass wir jetzt dem Staat mit vollen Händen 
Geld zuschaufeln sollen. Im Interesse der Wettbewerbsfähig
keit des Wirtschaftsstandortes müssen wir vorsichtig handeln 
und einen Marschhalt einschalten. Sonst wird die Sache 
«überzogen». 
In den Bereich der Mehreinnahmen fällt auch das Schliessen 
sogenannter Steuerlücken. Zwar ist unbestritten, dass es 
nicht angehen kann, dass gewisse Kategorien von Steuer
pflichtigen von Lücken im System profitieren. Es darf nicht 
sein, dass das Einkommen des einfachen Lohnbezügers 
nach Heller und Pfennig erfasst wird, während andere Leute 
grosse Beträge legal am Fiskus vorbeischleusen können. Die 
Behandlung dieser Frage im Rahmen des Sparpaketes hat 
aber gezeigt, dass es sehr schwierig ist, alle diese komple
xen steuerrechtlichen Fragen in dieses Paket «hineinzu
zwängen». Die Fragen sind derart komplex, dass sie ausgie
big diskutiert werden müssen. Es hat sich gezeigt: Wenn man 
eine Lücke schliessen will, reisst man unter Umständen ein 
neues Loch auf. Nimmt man auf der einen Seite Korrekturen 
vor, so ergeben sich ungewollt auf einer anderen Seite neue 
Probleme, die nicht leichtzunehmen sind. 
Es empfiehlt sich daher, im Rahmen dieses Stabilisierungs
programmes lediglich zwei, drei wichtige Punkte einzubezie
hen, wie die Kommission das getan hat, und die übrigen, 
komplexen Fragen später in Ruhe in einer separaten Vorlage 
anzugehen. 
Das Stabilisierungsprogramm 1998 ist meiner Meinung nach 
klar ein Schritt in die richtige Richtung. Es braucht aber in der 
Folge noch weitere Schritte, insbesondere eine Neuordnung 
des Finanzausgleichs und eine weitere Effizienzsteigerung 
beim Staat. Eine umfassende Sanierung kann nicht einfach 
bei einem Programm stehenbleiben, sondern es sind in der 
Folge auch die strukturellen Probleme einzubeziehen. Nur 
dann wird es uns gelingen, die Staats- und die Steuerquote 
zu stabilisieren; und das haben wir dringend nötig. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Brändli Christoffel (V, GR): Die Sanierung der Bundesfinan
zen ist richtigerweise zu einem der wichtigsten Ziele der Bun
despolitik erklärt worden. Die Instrumente zur Erreichung die
ses Zieles sind das «Haushaltziel 2001 », die Gespräche des 
«runden Tisches» sowie als Folge davon das vorliegende 
Stabilisierungsprogramm. Es versteht sich von selbst, dass 
es sich hier um ein Gesamtpaket handelt, aus dem nicht Ein
zelfragen herausgepickt werden dürfen, sonst droht das Ge
bäude zusammenzufallen. 
Auf Seite 7 der Botschaft sind die Defizite der Jahre 1998 bis 
2002 dargelegt worden. Sie finden dort auch das aktualisierte 
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Haushaltdefizit und den Verbesserungsbedarf. Man geht da
bei von Defiziten von 1,8 bis 5,3 Milliarden Franken aus und 
weist einen Verbesserungsbedarf in der Grössenordnung 
von 5 bis 6 Milliarden Franken aus. Es war etwas überra
schend - allerdings eine erfreuliche Überraschung -, als wir 
die Rechnung 1998 präsentiert bekamen ... Statt der 5 bis 
7 Milliarden Franken Defizit wird uns ein Uberschuss von 
400 Millionen Franken präsentiert. Das ist ausserordentlich, 
und selbst wenn man den Ertrag aus der Swisscom-Transak
tion abzieht, ergibt sich eine Verbesserung um rund 5 Milliar
den Franken. Das ist immerhin der «kumulierte Verbesse
rungsbedarf» dieses Paketes. Wir sehen: Das Fundament, 
auf dem wir dieses Stabilisierungsprogramm aufbauen, ist 
zumindest nicht über alle Zweifel erhaben. 
Man könnte sich natürlich die Frage stellen: Können wir auf
grund dieses Ergebnisses auf das Stabilisierungsprogramm 
verzichten? Wird das Stabilisierungsprogramm allenfalls hin
fällig? Wir haben ja dieses Ziel jetzt mit der Rechnung 1998 
erreicht. Ich meine nein. Nach wie vor ist unser Haushalt 
stark verschuldet, und es gibt einige strukturelle Probleme, 
die zu bereinigen sind, wenn wir den Bund finanziell wieder 
fit machen wollen. 
Allerdings ist festzuhalten, dass wahrscheinlich einige Mass
nahmen anders diskutiert und vielleicht auch anders ent
schieden worden wären, wenn die heute bekannten Daten 
auf dem Tisch des Hauses gewesen wären. Dies betrifft ins
besondere jene Bereiche, wo keine echten Einsparungen er
folgen, beispielsweise bei der Verschiebung von Kosten des 
Bundes auf die Kantone sowie bei der Beschaffung von 
neuen Einnahmen. 
In bezug auf die Belastung der Kantone aus dem Stabilisie
rungsprogramm muss festgehalten werden, dass die festge
legten Zielsetzungen nicht erreicht werden. So ging man von 
einer mittleren Belastung der Kantone von 1 bis 1 ,6 Prozent 
aus, mit einer Abweichung von bis zu 0,3 Prozentpunkten. 
Wenn Sie nun das Ergebnis auf Seite 127 der Botschaft kon
sultieren, dann stellen Sie fest, dass der am wenigsten bela
stete Kanton mit 0,6 Prozent belastet wird, die am stärksten 
belasteten Kantone hingegen mit 1,9 Prozent; ihre Belastung 
ist also dreimal höher. Das entspricht natürlich nicht dem, 
was man eigentlich anstrebte. 
So werden insbesondere die Kantone Uri und Graubünden 
ausserordentlich stark belastet. Die übermässige Belastung 
der Kantone Uri und Graubünden ist zu einem wesentlichen 
Teil auf die Beitragskürzungen bei den Hauptstrassen zu
rückzuführen. Dabei wird diese Kürzung nicht nur für neue, 
sondern auch für laufende Projekte vorgeschlagen. Es ist in
teressant, dass bei den Talstrassen eine Kürzung von nur 
5 Prozent vorgesehen ist, bei den Bergstrassen hingegen 
eine solche von 10 Prozent. Mit einer Ausklammerung der 
laufenden, zugesicherten Projekte bei den Hauptstrassen 
hätte die ungleiche Belastung der Kantone wesentlich ent
schärft werden können. Leider fand sich in der Kommission 
dafür keine Mehrheit. Die Kommission wollte aus grundsätz
lichen Erwägungen keine Abstriche an den Ergebnissen des 
«runden Tisches» akzeptieren. 
Es ist aber festzuhalten, dass damit auch von der Auffassung 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) abgewichen 
wird. Die KdK hielt in einem Schreiben vom 18. September 
1998 fest, sie gehe davon aus, dass die laufenden Projekte 
von den Kürzungen ausgenommen würden. Interessant ist, 
dass dies bei den Niveauübergängen erfolgte, nicht aber bei 
den Hauptstrassen. Die einseitige Kürzung führt nun in den 
betroffenen Kantonen zu Verzögerungen bei laufenden Pro
jekten, sie verhindert die Inangriffnahme dringend notwendi
ger Projekte, und sie hat in diesen Kantonen auch auf die Be
schäftigungslage einen sehr negativen Effekt. 
Bezüglich der Wirkung dieser Kürzungen möchte ich Ihnen 
doch ganz kurz einige Beispiele aus dem Kanton Graubün
den geben. Graubünden wird heute schon durch seine Stras
senlasten überproportional belastet: Mit über 1200 Franken 
pro Kopf bezahlt man in Graubünden mehr als doppelt soviel 
als im Durchschnitt der schweizerischen Kantone. Bei einer 
Fläche von rund 16 Prozent der Schweiz verfügt Graubünden 
über nur 8 Prozent des Nationalstrassennetzes. Im Bahnbe-
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reich verfügt Graubünden gegenüber rund 400 Kilometern an 
Privatbahnstrecken nur über 19 Kilometer an SBB-Strecken. 
Der Erschliessungsgrad ist in diesem Kanton nicht gleichwer
tig ausgestaltet wie in anderen Kantonen. Geht man von der 
Zielsetzung aus, es sollten alle Siedlungen höchstens 30 
oder 50 Kilometer von einer Nationalstrassenverbindung 
oder von einer SBB-Verbindung entfernt sein, dann stellt 
man fest, dass grosse Teile des Kantons Graubünden bis zu 
100 Kilometer und mehr von solchen Verkehrsverbindungen 
entfernt sind. Entsprechend höhere Kosten muss der Kanton 
vergleichsweise übernehmen. Mit der Realisierung und der 
Eröffnung des Vereinatunnels - eine Investition von über 
800 Millionen Franken - wollte man diese Benachteiligung 
etwas mildern. Die letzten Tage haben aber deutlich gezeigt, 
dass diese neue Verbindung ohne Zufahrtsstrecken wenig 
nützt. Dies betrifft sowohl die Verbindung vom Unterengadin 
her, die in den letzten Tagen geschlossen war, wie auch die 
Zufahrt ins Oberengadin, die ebenfalls geschlossen war und 
wo es einen Todesfall gab, und auch die Zufahrt aus dem 
Prättigau mit der Sperre in Saas. Hier sind die dringend not
wendigen Investitionen vorzunehmen, die leider durch die 
Massnahmen dieses Stabilisierungsprogrammes verzögert 
werden. 
Es darf auch festgestellt werden, dass die West-Ost-Verbin
dung - von Genf bis zur Ostseite der Schweiz - einen 
schlechteren Erschliessungsgrad aufweist als die Nord-Süd
Verbindung. 
Wenn ich in Anbetracht dieser Fakten der vorliegenden Vor
lage trotzdem zustimme, so nur deshalb, weil ich mich an den 
Kommissionssitzungen überzeugen konnte, dass eine Kor
rektur dieser Benachteiligungen aus dem Stabilisierungspro
gramm nicht im Rahmen der vorliegenden Vorlage erreichbar 
ist, sondern nur über eine Anpassung des Nationalstrassen
gesetzes. 
Ich verzichte deshalb darauf, hier Anträge zu stellen, und 
werde - nicht zuletzt auch aufgrund der Diskussionen in der 
Kommission - im Rahmen eines parlamentarischen Vorstos
ses Vorschläge machen, um zu erreichen, dass die dargeleg
ten Benachteiligungen wenigstens teilweise beseitigt wer
den. Dabei ist es mir klar, dass die hohen Verkehrslasten der 
Kantone Graubünden und Uri auch bei Korrekturen im Natio
nalstrassennetz bestehenbleiben werden. Wichtig scheint 
mir, aber dass diese nicht noch krasser ausfallen als heute. 
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Arbeitslosenver
sicherung. Unser Rat hat vor rund zwei Jahren eine Motion 
überwiesen, die vom Bund verlangt, dass «sozialverträgli
che» Massnahmen ergriffen werden, um die Rechnung der 
Arbeitslosenversicherung in den Griff zu bekommen. Bedau
erlicherweise hat der Nationalrat zwei Jahre gebraucht, um 
diesen Vorstoss zu behandeln. Die Verschuldung der Ar
beitslosenversicherung ist inzwischen auf gegen 1 O Milliar
den Franken angewachsen. Vorgesehen war eine Schulden
tilgung bis Mitte 1999. Wir werden jetzt eingeladen, einer 
neuen Übergangsbestimmung zuzustimmen, die vor allem 
der Sicherstellung von Mehreinnahmen dienen soll. Dabei 
wird der Versicherungsgedanke sehr stark strapaziert. Ich 
möchte nicht im Detail darauf eingehen. 
Wichtig scheint mir, dass rasch eine Revision der Arbeitslo
senversicherung auf den Tisch des Hauses kommt, eine Re
vision, die nicht nur die Einnahmenseite, sondern vor allem 
auch die Leistungsseite umfasst. Ich bitte den Bundesrat, 
darzulegen, welches die Zeitpläne für eine solche Revision 
sind. Persönlich kann ich diesem Teil der Vorlage nur zustim
men, wenn hier klare Zeitpläne vorgelegt werden. 

Onken Thomas (S, TG): Man ist als Mitglied der Kommission 
beim Eintreten ein bisschen hin- und hergerissen. Soll man 
wortreich den grossen Zimmermann spielen, der bei der Auf
richte auch mit dabei war, aber vielleicht doch nur mit einem 
kleinen Hämmerchen ein paar politische Nägel einschlagen 
oder Löcher in ein paar dünne Bretter bohren konnte? Soll 
man sich als Wasserträger betätigen, der noch ein paar Ei
mer voll Argumente in den Rhein des alles längst schon Ge
sagten schüttet? Ode~. soll man gleich schweigen und die 
letztlich unerfreuliche Ubung damit abkürzen und beschleu-
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nigen? Ist am Ende der Schweiger - nicht Rolf Schweiger, 
sondern der Schweiger an sich - der wahre Philosoph, der 
über den Dingen steht? 
Es ist klar, dass der ständerätliche Stolz und auch die politi
sche Gesichtswahrung es nicht zulassen, dass wir uns hier 
völlig aus der Debatte ausklinken. Aber eine parlamentari
sche Sternstunde - da gebe ich einigen meiner Vorredner 
recht - wird das hier sicher nicht. Entsprechend ist auch die 
Präsenz im Rat. 
1. Wir bringen nur die selbstverschuldete Ernte des Sparen
Mussens ein, die bittere Frucht früherer gedankenloser Aus
saat. 
2. Wir waren an den früheren Projekten der Sanierung vor al
lem mit Uneinigkeit, Streit und Fehlschlägen beteiligt. 
3. Wir haben das Feld der Kurssetzung und der Federführung 
an einen «runden Tisch» abgetreten, der die Hauptarbeit ge
leistet und uns in die Pflicht genommen hat. 
4. Wir stehen unter dem disziplinierenden Eindruck des Na
tionalrates, der sich allen Abweichungen und Zugeständnis
sen nach links und nach rechts versagt hat. 
5. Auch unsere vorberatende Kommission hat sich vom ge
raden Weg der Tugend nicht abbringen lassen, sondern ist 
mit eiserner Konsequenz bei der «Sparstange» geblieben: 
Ein einziger Minderheitsantrag, sonst zähneknirschender 
Konsens! Wo gibt es das sonst bei einer so grossen, so weit
läufigen Vorlage wie dieser? 
Freude ist bei alledem natürlich kein Thema, muss es aber 
auch nicht sein, denn Sparen ist nie freudvoll; Nüchternheit 
ist deshalb angesagt. Angesagt sind Eintreten aus Vernunft 
und eine Beratung, die vom politischen Willen - ich hoffe, 
dass dieser bekräftigt wird - getragen ist, Änderungen und 
gar Aufweichungen, aus was für ehrenwerten Gründen auch 
immer, eine klare Absage zu erteilen. Jetzt sind Konsequenz 
und Unbeirrbarkeit gefordert, sonst kommen wir noch auf der 
Zielgeraden ins Schlingern und scheitern mit dem Vorhaben 
womöglich erneut. 
Ich bedaure, dass einige Kolleginnen und Kollegen das nicht 
gemerkt haben und hier mit ihren Anträgen nochmals mutwil
lig in einem Minenfeld herumstochern. Denn eines kann ich 
Ihnen jetzt schon sagen: ein Fehltritt, und dieser so mühsam 
errungene Kompromiss droht in die Luft zu fliegen! 
Man kann natürlich fragen, wo denn die Freiheit der parla
mentarischen Beratung bleibe. Wir sind das Parlament, be
tonte gerade Kollege Maissen, wir haben hier zu entschei
den. Das ist richtig, und diese Freiheit bleibt auch gewahrt, 
jedenfalls formal. Man kann beantragen, was man will. Aber 
de facto ist in diesem Fall von unserer Freiheit tatsächlich 
nicht mehr sehr viel übrig: 
1. Wir tasten uns - der Kommissionspräsident hat es eben
falls gesagt - durch ein ganz fragiles Kartenhaus. Ein Ausrut
scher, und dieses Gebäude stürzt in sich zusammen. Alles ist 
mit allem verbunden, ein Dominostein lehnt am anderen. Be
wegt man einen, bringt er die anderen ebenfalls in Bewe
gung, und die Reihe kippt. 
2. Die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist enorm gross. 
Versprochen ist versprochen, verpflichtet ist verpflichtet. 
Dass unsere Bevölkerung die Hauseigentümer-Initiative mit 
deutlicher Mehrheit verworfen hat, ist ein weiterer Fingerzeig. 
Da waren viele dabei, die sogar ihre eigenen Interessen, die 
sie eigentlich zu einem Ja hätten bewegen müssen, hinter 
das Allgemeininteresse zurückgestellt haben, um endlich die 
Bundesfinanzen zu sanieren. Wer hier im Parlament nun 
glaubt, an dieses Projekt Hand anlegen zu müssen, wer gar 
aussteigt oder vielleicht den Ausstieg anderer leichtfertig pro
voziert, tut es ganz sicher nicht ungestraft. Er wird gebrand
markt und trägt das Stigma des Uneinsichtigen, Unverbes
serlichen, des «bad loser». Die Bevölkerung will jetzt diesen 
Schnitt, diese Klärung. 
3. Ich habe es bereits angedeutet: Die Vorgaben des Natio
nalrates beeindrucken. Sie sind zwar nicht über jeden Zweifel 
erhaben, sind aber immerhin das Ergebnis eines politischen 
Willens. Diesen VY,illen - der sich verschiedentlich gegen 
meine politischen Uberzeugungen gerichtet hat - bin ich an
gesichts der Tücke des Objektes, nämlich dieser umstritte
nen Sparmassnahmen, und angesichts des schwankenden 
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Grundes, auf dem wir uns bewegen, bereit zu akzeptieren. 
Auch am «runden Tisch» wurde das Ei des Kolumbus nicht 
gefunden - im übrigen wird das auch gar nicht behauptet, 
selbst Bundesrat Villiger sagt das nicht. Jedes Sparprojekt 
birgt Ungerechtigkeiten in sich, auch dieses - erst nachher 
werden wir klüger sein. 
Ich nehme jetzt einmal ein Beispiel, und zwar ein anderes als 
die Strassen, die hier das Hauptthema zu sein scheinen. Wer 
bedenkt, wer erwägt, was es etwa heisst, im Straf- und Mass
nahmenvollzug zu sparen: bei unseren Jugendlichen und da
mit bei unserer Zukunft, ihrer Sozialisation und ihrer Reinte
gration in diese Gesellschaft? Was bleibt da auf der Strecke, 
und wer bleibt da möglicherweise auf der Strecke? Welches 
wird der Preis sein, wenn die Kantone nicht in die Lücke 
springen? Und das werden sie nicht überall tun. Wird dieser 
Preis nicht vielleicht höher sein als die Einsparung, die sich 
mit diesem Einschnitt erzielen lässt? 
Augen zu und durch! Solches und anderes war für uns kein 
wirkliches Thema; denn wer über den einzelnen Vorlagen zu 
grübeln beginnt und sie wirklich nach allen Seiten hinterfragt, 
kommt ins Zweifeln, und wer zweifelt, der spart am Ende 
nicht. 
Zweifel sind beispielsweise auch bei den Motionen ange
bracht, die die letzte Seite der Fahne zieren. Ich nenne das 
«deklamatorische Motionen». Damit tut man «als ob», nicht 
wirklich mehr. Es ist absolut abwegig, z. B. den Asylbereich 
«mit der Brechstange» gesundsparen zu wollen, wie es die 
Motion 98.3523 anvisiert, angesichts der Unwägbarkeiten 
und der unvorhersehbaren Entwicklungen, die bereits in den 
letzten Jahren stattfanden, die aber in diesem Bereich auch 
in Zukunft nach wie vor möglich sind. 
Wahrscheinlich wird es auch nicht ohne weiteres möglich 
sein, den Bereich der Arbeitslosenversicherung auf 2 Pro
zent zu begrenzen, wie dies die Motion 98.3525 anstrebt, 
wenn man nicht weiss, ob die Arbeitslosigkeit nicht eben 
doch wieder ansteigt. Ausgeschlossen ist es auf jeden Fall 
nicht. 
Das sind bloss Deklamationen für die Wählerinnen und Wäh
ler, denen man weismachen will: Ja, ja, wir haben hier ganz 
gewaltige Vorstösse gemacht. Aber mehr ist das vorderhand 
überhaupt noch nicht. 
Auch die fehlende Steuergerechtigkeit war in der Kommis
sion kein echtes Thema. An und für sich ist es ein Bestandteil 
des Paktes am «runden Tisch», dass man festgelegt hat, es 
müssten hier Löcher gestopft werden. Viele Bürgerinnen und 
Bürger erwarten das auch, weil sie aufgrund der Entwicklung 
daran zweifeln, ob dieser Staat wirklich willens ist, im Steuer
recht alle gleich zu behandeln und die klaffenden Lücken, die 
es hier gibt, zu schliessen. 
Hier geschieht meines Erachtens zu wenig. Im Gegenteil, 
was in der beruflichen Vorsorge einstmals völlig berechtigt 
und auch arglos eingeführt worden ist, um den Selbständig
erwerbenden die Altersvorsorge zu ermöglichen, ist längst 
durch neue Entwicklungen und Angebote zu einem Umge
hungstatbestand mutiert und wird nach wie vor schonungs
voll als ein Privileg der bessergestellten Selbständigerwer
benden erhalten. Es ist ein störendes Faktum, dass wir hier 
nicht mehr Entschlossenheit zeigen und Gegensteuer geben. 
Das wäre ein Beitrag dazu, dass sich nicht noch mehr Bür
gerinnen und Bürger enttäuscht und verdrossen vom Staat 
abwenden. Es ist ein Erfordernis, das in der Zukunft noch ein
zulösen ist, Herr Bundesrat Villiger. Sie haben sich dazu ver
pflichtet, und hier besteht Handlungsbedarf. 
Angesichts solcher Mängel und Unausgewogenheiten - aus 
meiner Optik jedenfalls - ist es lächerlich zu sagen, die Linke 
habe sich am «runden Tisch» stärker durchgesetzt, wie es 
Herr Loretan getan hat. Alle haben bei diesem Stabilisie
rungsprogramm ihre Kröte zu schlucken; und manche ist so
gar noch bitterer und unförmiger als jene, die dem VBS zuge
mutet wird. 
Trotz solcher Mängel versage ich der Vorlage meine Gefolg
schaft nicht. Im Gegenteil, ich unterstütze sie, weil ich weiss, 
dass andere anders tönende, anders instrumentierte, anders 
getextete Klagelieder anstimmen werden. Je vielstimmiger, 
dissonanter und widersprüchlicher dieser Chor ist, desto kla-
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rer ist die Evidenz, dass die Vorlage «all over all» so falsch 
wohl nicht gezimmert sein kann. 
Ich bin für Eintreten und für Widerstand gegen sämtliche Ver
suchungen, von diesem einmal eingeschlagenen Weg abzu
weichen. Wir sind so am besten beraten, und der Lohn winkt 
schliesslich auch: endlich mal wieder ein anderes politisches 
Thema als dieses Geschwür der aus den Fugen geratenen 
Bundesfinanzen; endlich ein zusätzlicher Trumpf im Stand
ortwettbewerb, im internationalen wirtschaftlichen Wettbe
werb; endlich wieder mehr politischer Gestaltungsspielraum 
und die Möglichkeit, ohne das Damoklesschwert der gebeu
telten Bundesfinanzen über den Häuptern etwas Neues an
packen und für die Zukunft gestalten zu können. 
Ich werde das hier im Rate nicht mehr erleben, aber ich 
möchte heute einen Beitrag dazu leisten, dass es bald wieder 
so sein wird. 

Saudan Fran901se (R, GE): II est important de reprendre une 
formule de M. Delalay, president de notre commission, 
quand 11 a dit que tous les travaux que nous avons menes, il 
est vrai, un peu au pas de charge ont ete marques par la vo
lonte commune d'aboutir et de ne pas creer de divergences 
majeures avec le Conseil national, etant donne que nous 
etions parfaitement conscients que, par deux fois, le peuple 
avait confirme la direction que le Conseil federal entendait 
prendre en matiere de redressement des finances publiques. 
II est important de garder ce message a l'espnt parce que 
cela nous a amenes, les uns et les autres, a renoncer a des 
propositions sur lesquelles nous avions travaille et qui nous 
semblaient particulierement judicieuses. Ce tut mon cas con
cernant les dispositions relatives a la loi sur la prevoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP). 
D'ores et deJa, je me suis engagee, et Je travaiile sur la 1 ere 
revision de la LPP qui a ete mise en consultation. Bien evi
demment, comme me l'a fait remarquer M. Onken, il faudra 
que le peuple me refasse confiance, si je veux pouvoir tra
vailler sur la 1 ere revision de la LPP. 
Le sujet me semble suffisamment important pour que je me 
permette de vous expliquer brievement ce qui m'a derange 
dans la decision du Conseil national. En matiere de LPP, il 
taut avoir a l'esprit l'etroite interdependance qui ex1ste entre 
la LPP et l'AVS. La premiere direction prise par le Conseil fe
deral pouvait avoir a terme des consequences importantes a 
la fois sur l'AVS et sur l'impöt federal direct. En effet, et vous 
l'avez rappele vous-meme en commission, Monsieur le Con
seiller federal, pour les revenus depassant 100 000 francs les 
cotisations AVS sont un veritable impöt de solidarite redistri
bue a l'ensemble de la population. lntroduire une limitation 
dans le systeme de la LPP revient a terme a ouvrir la porte a 
une limitation du salaire AVS, ce qui aurait ete extremement 
dangereux pour l'AVS et pour l'IFD. C'est d'autant plus vrai si 
on examine les systemes qui sont en vigueur dans les pays 
de l'OCDE: la plupart des systemes connaissent une limita
tion des prelevements en matiere de prevoyance profession
nelle, que ce soit la prevoyance professionnelle de base ou 
la prevoyance professionnelle supplementaire. 
L'autre element que nous devons garder a l'esprit, c'est que 
nous sommes entres dans une periode caracterisee par une 
grande mobilite qui touche aux statuts des personnes acti
ves. Les statistiques federales le montrent, nous avons un 
transfert, depuis le debut des annees nonante, du statut de 
salarie vers le statut d'independant, d'ou une fourchette des 
revenus qui se repartit de maniere tres inegale, parce qu'une 
partie des anciens salaries tombent dans la categorie des 
bas revenus, alors qu'une autre partie, extremement bien for
mee, qui a des competences tres particulieres, se retrouve 
dans celle des hauts revenus. Cela a ete releve par M. Gem
perl1 en commission: quand on travaiile sur le systeme de la 
LPP, on ne peut pas travailler que sur la LPP, ma1s en tenant 
compte de tout le systeme que nous avons mis en place avec 
le 3e pilier lie pour les independants qui ne sont pas au be
nefice d'une caisse de retraite. Le premier element de la mo
bilite touche au marche inteneur. Deuxieme element que j'a1 
deja evoque, c'est la beaucoup plus grande mobilite des tra-
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vailleurs au plan international, mobilite qui va eire encore 
accentuee par la signature des accords bilateraux. 
Je l'ai mis en evidence, les systemes de l'OCDE sont extre
mement divers. La, je dois faire amende honorable, car j'ai dit 
une betise en commission, cela m'arrive, je n'ai regu les ren
seignements que j'avais demandes que le lendemain de la 
seance. Je pensais qu'il n'existait dans les pays de l'OCDE 
aucun systeme de prevoyance professionneile par capitalisa
tion. C'est faux. Si la majorite des pays de l'OCDE ne con
naissent que le systeme par repartition, ce qui est le cas de 
la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'ltalie, certains 
pays connaissent des systemes par capitalisation - il est vrai 
beaucoup moins developpes qu'en Suisse: ce sont la 
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les USA, le Canada et le Ja
pon. C'est neanmoins, en termes de rapport au PIB, vraiment 
tres inferieur a ce que nous connaissons en Suisse. Je tenais 
a rectifier cette erreur. Voyez-vous, vous demandez des in
formations, elles arrivent apres les travaux de la commission 
et vous dites des betises en seance! 
Sans vouloir vous retenir trop longtemps, je voudrais prendre 
un exemple concret pour mettre en evidence les effets per
vers, qui resultent non pas de lacunes fiscales, mais de pla
nifications fiscales qui sont liees a la solution adoptee par le 
Conseil national. J'ai pris un exemple tres simple, les calculs 
ont ete d'ailleurs verifies par l'administration. J'ai pris le cas 
d'une personne qui est independante et qui ne s'est pas affi
liee a une caisse de retraite. C'est un independant pur, qui a 
une activite d'independant entre l'äge de vingt-cinq et de cin
quante-cinq ans. II peut, en vertu du 3e pilier lie, deduire 
28 000 francs environ par annee pendant une periode de 
30 ans. Cela represente un montan! de 1,5 million de francs, 
qui a ete entierement defiscalise. Je pars du principe que 
c'est une personne qui a un revenu moyen en tant qu'inde
pendant, de 120 000 francs. II change de statut: a cinquante
cinq ans, il devient salarie. II peut donc beneficier des nouvel
les mesures que nous ailons introduire. Anterieurement, 
cette personne avait la possibilite de deduire en une seule 
fois ou en plusieurs fois l'entier du rachat de la caisse de pen
sions a laquelle eile sera affiliee en tant que salariee. Je 
prends simplement l'exemple de la caisse de retraite: nous 
avons donc le cas d'une personne de cinquante-cinq ans, qui 
aura un revenu salarie de 120 000 francs, qui est affiliee a 
une caisse de retraite dont la bonification vieillesse est de 
22,5 pour cent. 
Je prends cet exemple a dessein parce qu'il permet de voir 
que la solution du Conseil federal, qui a ete adoptee par le 
Conseil national, meme si eile semblait absurde pour les per
sonnes jeunes en matiere de calcul de rachat, etait parfaite
ment justifiee. 
Cette personne aurait theoriquement la possibilite de rache
ter, selon la version du Conseil national, pendant dix ans un 
montan! de 72 360 francs par annee, soit un montan! de 
723 600 francs. Mais, en realite, ce n'est qu'une des limites 
que nous devons prendre en compte. II existe une deuxieme 
limite qui est celle fixee par la caisse de retraite a laquelle 
cette personne va s'affilier. Et la, selon les calculs que j'ava1s 
faits et qui ont ete repris par l'administration fiscale, le mon
tant de l'avoir de vieillesse maximum a cinquante-cinq ans 
pour cette personne, qu'elle pourra donc racheter, est de 
668 763 francs, ce qui permet de se constituer une retraite 
tout a fait confortable en dix ans, puisqu'on peut racheter 
quasiment la totalite des cotisations manquantes. 
Si l'on raisonne en termes de planification fiscale, et que 
cette personne se dit: «Mais, dans le fond, j'ai accumule un 
capital a 1nterets composes de 1,5 million de francs. Ce capi
tal, en vertu de la loi actuelle, je peux le laisser place pendant 
dix ans a, disons, 5 pour cent - c'est le taux moyen -, et ces 
5 pour cent seront egalement entierement defiscalises», on 
aura donc la situation fiscale suivante a soixante-cinq ans: 
une personne qui, sa vie durant, a eu un revenu de 
120 000 francs, aussi bien en tant qu'independante qu'en 
tant que salanee; pendant 30 ans, eile aura pu deduire envi
ron 40 pour cent - ce qui est tout a fait justifie au titre des co
tisations sociales - de son revenu d'independant et, pendant 
ces dernieres dix annees de salariat, eile ne sera pas impo-
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see puisqu'elle rachetera sur dix ans chaque annee, en plus 
de ses cotisations a la caisse de retraite, 66 000 et quelques 
francs. 
C'est a ce genre d'abus - je ne peux meme pas le qualifier 
d'abus, parce que c'est de la planification fiscale - que J'avais 
tente de remedier. J'avais tente d'y remedier en demandant 
de lim1ter les possibil1tes de rachat, en les calculant non pas 
sur les montants qui auraient dü etre accumules pour etre 
dans la meme situation qu'un salarie qui etait reste dans le 
meme temps dans la meme entreprise, non pas sur les an
nees a venir, mais en fonction du revenu disponible. II y a 
quelque chose d'absurde d'en arriver a la situation ou une 
personne ayant un revenu de 120 000 francs ne paiera pas 
un sou d'impöt et se constituera un 2e pilier tout a fait confor
table en ayant accumule aussi du 3e pilier pres de 3 millions 
de francs qui ont ete entierement defiscalises! J'avais pro
pose en consequence ce systeme qui consistait a limiter les 
possibilites de rachat en fonction du revenu disponible. 
Je n'avais absolument rien invente: c'est la solution qui est 
pratiquee a Geneve depuis quasiment vingt ans, sans aucun 
effet pervers. Gar vous savez que Geneve campte un nom
bre important de sieges de multinationales, donc de gens qui 
viennent travailler la quelques annees, qui quittent ensuite le 
canton pour retourner dans leur propre pays. Et cela a ete le 
moyen adopte, qui a fort bien fonctionne et qui n'a, je crois, 
pas preterite la place economique genevoise. 
D'autre part, j'avais soutenu la proposition Cottier qui allege 
l'imposit1on des rentes viageres et qui a ete adoptee par le 
Conseil national. Je reprends mon exemple: si cette meme 
personne accumule son capital du 3e pilier et le transforme 
en rente viagere, la planification fiscale est complete et par
faite, car eile beneficiera d'un taux privilegie sur sa rente via
gere. Ceci me derange. J'ai renonce neanmoins a presenter 
des propositions de minorite, parce que dans la pesee des in
terets, on l'a vu avec les problemes evoques par MM. Lore
tan, Onken et Brändli, chacun a renonce a quelque chose 
pour arriver a mettre sur pied ce programme de stabilisation. 
Mais je n'ai pas renonce a intervenir dans le cadre de la 1 ere 
revision de la LPP, parce qu'il taut absolument se pencher de 
maniere globale sur ce probleme et avoir a l'esprit que la 
Suisse n'est pas un pays isole qui ne peut raisonner que pour 
lui-meme, et qu'on doit tenir campte du contexte international 
et des systemes qui existent a l'etranger. 
Je me suis donc ralliee a la solution qui a ete adoptee par le 
Conseil national et la commission, mais a contrecoeur parce 
qu'a ce niveau-la, on aurait peut-etre pu trouver une 
meilleure solution, plus equitable. 

Cavadini Jean (L, NE): Nous avons entendu de bonnes et 
fortes choses ce matin, nous avons surtout entendu la d1ffl
culte que l'on avait ressentie pour parvenir a un accord qui, 
nous en convenons, est necessaire. II est necessaire, mais il 
a un prix. La situation financiere de la Confederation - le pre
sident de notre commission l'a rappele-, malgre un resultat 
de l'exercice comptable 1998 assez ennuyeux au demeu
rant, parce qu'il va affaiblir les volontes politiques, reste plus 
que preoccupante. Nous pensons en particulier a la dette 
dont le poids ronge d'abord notre capacite d'investissement; 
et puis songeons aussi au caractere unique de certaines me
sures, et nous avons un b1lan qui est bien moins reJouissant 
que celui que l'on peut supposer. Nous avions tous a nous 
conformer a un mandat constitutionnel recent qui nous don
nait l'ordre de realiser un equilibre budgetaire - nous avons 
fait la remarque que la loi federale sur les finances de la 
Confederat1on nous fait deja une obligation de tendre a cet 
equilibre, mais enfin, repeter une verite d'evidence peut etre 
parfois reconfortant, voire necessaire. C'est dire que nous 
entrons en matiere et que les propositions faites peuvent en 
maJorite etre acceptees. 
Cependant, nous aimerions faire quelques remarques d'or
dre politique et attenuer la force de certaines affirmations en
tendues. M. Loretan a dit taute la mauvaise humeur que lui 
suggerait la soi-disant symetrie des sacrifices, et on peut 
aussi le rappeler, je crois, sans caricaturer cette situation. Sy
metne des sacrifices definie a quelle epoque? symetrie des 
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sacrifices faite dans quelle mesure et en quelle annee? II est 
evident que le secteur de la defense nationale a fait des sa
crif1ces beaucoup plus lourds que tous les autres secteurs, et 
singulierement plus que le secteur de la prevoyance sociale. 
Et je vous rappelle que, pour la premiere fois dans notre his
toire, l'importance prise par ce domaine-la depasse l'addition 
de la defense nationale, de la science et de la recherche et 
de l'agriculture: les trois domaines totalises sont inferieurs au 
domaine de la prevoyance sociale. La symetrie des sacrifices 
releve donc beaucoup plus de l'esprit de geometrie du re
grette Pascal que de l'esprit de finesse. 
Et on nous a dit que ce programme brillait par la qualite des 
economies. La encore, nous nous permettons une legere 
restriction, ou en tout cas une reserve. Des economies, Mon
sieur le Conseiller federal, vous avez bien voulu le reconna1-
tre, il n'y en a pas beaucoup, ou elles ne representent en tout 
cas pas la majorite de ce programme, puisqu'il y a report sur 
les cantons. II y a en outre des recettes nouvelles. Brei, pour 
les economies, il taut bien chercher. On en trouve, mais 
apres une quete particulierement tenace. C'etait le prix a 
payer pour parvenir a un consensus politique indispensable 
a la reussite de ce qui est presente comme un programme 
coherent. 
Je me permets encore d'attirer votre attention sur les conse
quences politiques que ce consensus a forge. Pour menager 
les susceptibilites contradictoires de plusieurs tendances, on 
a recouru aux vertus bien connues de la semantique. Dans le 
secteur social, taute proposition visant a contenir les enga
gements croissants de notre systeme d'assurance sociale 
suscitait d'abord un refus vehement, prolonge ensuite par la 
menace de lancer un referendum si on passait outre. 
Apres, un coup a gauche, un coup a droite. On tient aussi 
beaucoup dans cette mesure a la forme contraignante de la 
motion. J'aimerais simplement dire que la forme de la motion, 
par exemple dans les depenses sur l'as1le, etait la seule qui 
pu1sse etre acceptee par une partie de notre Parlement, 
meme si eile entra1ne des consequences qui sont immaHrisa
bles. Nous faisons la un exercice de politique-fiction. Deman
der par la voie de la motion que jamais la Confederation ne 
depasse un montan! X dans le domaine de l'asile revient sim
plement a accrediter la these que nous dominons la geopoli
tique de notre monde, et que dans tous les combats et les 
consequences douloureuses qu'ils entra1nent, nous serons 
en mesure de maHriser un budget defini par une motion. 
La encore, lorsque nous souhaitions passer a la forme plus 
souple du postulat, nous nous sommes fait reprimander avec 
charme, mais fermete, de la fa<;:on suivante: «C'est le prix 
d'un accord; il est possible que 9a ne soit pas realisable, mais 
qu'importe, il taut passer par ce passage oblige.» Nous re
grettons cette fa<;:on de legiferer. 
Ces arrangements prealables ont peut-etre permis un dialo
gue plus serein, mais ils faussent la mission du Parlament. 
Taute initiative autre que celles s'inserant dans le cadre des 
decisions prises etait ecartee, sans aucune esperance de vie 
ou voire meme d'examen. On nous conduit donc a preconiser 
des mesures dont nous savons qu'elles ne pourront eire ap
pliquees, mais que nous sommes bien obliges d'accepter 
pour contenter chacun. La encore, la menace du referendum 
etait agitee et l'on connan le poids de cet argument encore 
alourdi par des perspectives electorales qui menacent la ma
jorite d'entre nous. 
La proposit1on n'est pas tenable? Peu importe, eile est ne
cessaire. Elle visait a calmer le jeu. Nous entrons en matiere 
sans trop d'arriere-pensees, mais nous trouvons que le prix 
parlementaire a payer dans cette demarche est un prix eleve. 
La majorite l'a voulu. La majorite a toujours raison ou, du 
moins, devrait-elle avoir toujours raison. 

Beerli Christine (R, BE): Eigentlich wollte ich in der Eintre
tensdebatte nichts sagen; das Ganze ist nicht unbedingt be
geisternd, weil es sich um ein Kompromisswerk handelt. An
dererseits haben mich jetzt diverse Aussagen doch zu einem 
kurzen Votum bewogen. Wir haben eine unwahrscheinliche 
Gabe, einen an sich schönen Erfolg so lange zu zerreden, bis 

Bulletin off1c1el de !'Assemblee federale 

michael.tellenbach
Textfeld



2. März 1999 s 

wir selbst daran glauben, dass es sich um einen Misserfolg 
handelt. 
Kollege Loretan machte uns zwei Dinge glauben: Erstens 
gehe es heute praktisch darum, die Armee abzuschaffen; 
zweitens habe er sich nie als Finanz- und Sparpolitiker profi
liert. 
Wenn ich jedoch unseren Pressedienst durchsehe, muss ich 
erkennen, dass Herr Loretan immer wieder vom Sparen 
spricht; aber wenn es einmal eines seiner «Steckenpferde» 
betrifft - ich meine dies nicht abschätzig -, so wird die Posi
tion doch etwas geändert. 
Für mich ist die Sanierung der Bundesfinanzen etwas sehr 
Wichtiges, und zwar deshalb, weil wir die Freiheit der späte
ren Generationen nur wahren, wenn wir gesunde Bundesfi
nanzen zurücklassen. Nichts schränkt die Freiheit mehr ein 
als ein Berg von Schulden. Dann haben die späteren Gene
rationen selber keine Möglichkeit mehr, ihre eigenen Prioritä
ten zu setzen, sondern sie müssen eigentlich bezahlen, was 
wir ausgegeben haben, wobei wir allenfalls populäre Ent
scheide gefällt haben, ohne selber für die Finanzierung auf
zukommen. Wir überlassen die Finanzierung denjenigen, die 
noch nicht mitentscheiden können. Das ist für mich der tie
fere Grund, der uns zwingt, die Verantwortung zu überneh
men und eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben. 
Unser Finanzminister, Herr Bundesrat Villiger, hat sich mit 
voller Kraft dieser undankbaren Aufgabe zugewandt, und 
dank seiner integrativen Persönlichkeit ist es gelungen, die
ses Paket zu schnüren - ein Vorhaben, das vorher mit sei
nem Vorgänger über lange Jahre nicht gelungen ist. Es war 
nicht möglich, alle an einen Tisch zu bringen und ein entspre
chendes Paket zu schnüren. 
Natürlich ist es so, dass ein Paket, das einerseits Sparvorha
ben realisiert und andererseits auch gewisse Mehreinnah
men generiert, nicht bei allen Leuten auf Begeisterung stos
sen kann. Alle müssen in irgendeiner Art und Weise Federn 
lassen, und demzufolge herrscht eine mittlere Unzufrieden
heit. Aber wichtig und ein Zeichen des Erfolges ist, dass sich 
eben alle einige Federn haben «ausreissen» lassen und das 
Ganze schlussendlich doch mittragen. Ich glaube, das sollten 
wir auch weiterhin tun. Angesichts der Menge von Anträgen, 
die heute noch auf den Tisch des Hauses «geflattert» sind, 
möchte ich Sie wirklich bitten, der Kommission zu folgen und 
die Vorlage durchzuziehen, damit wir das Paket - das in der 
Balance ist, so dass es weder links noch rechts viel leiden 
mag - ungeschoren über die Bühne bringen. 
In bezug auf die Mehreinnahmen möchte ich einzig das wie
derholen, was Herr Gemperli sagte, weil ich mit ihm vollkom
men einverstanden bin: Bei den Mehreinnahmen haben wir 
die Schmerzgrenze erreicht. Ich bin überzeugt, dass wir hier 
nun wirklich an einem ganz kritischen Punkt angelangt sind 
und unbedingt darauf achten müssen, die Staats- und Steu
erquote zu stabilisieren; wir dürfen in keiner Art und Weise 
mehr weiter gehen. 
Was die Einsparungen betrifft, habe ich ein gewisses Ver
ständnis für die Bedenken von Herrn Loretan. Ich habe nur 
nicht sehr viel Verständnis dafür, wie vehement er sie heute 
vorgetragen hat. Für das Argument, dass bei der Armee 
grundsätzlich nun doch eine Schmerzgrenze erreicht ist, 
habe ich Verständnis; wir haben, das möchte ich besonders 
betonen, in der Kommission auch vertiefte Abklärungen vor
genommen. Wir haben mit den Verantwortlichen gespro
chen, und diese haben uns klar zugesichert, die Eingriffe 
seien zwar schmerzlich, man könne aber damit leben; ab 
dem Jahre 2001 müsse dann ein neues Budget für die Armee 
ausgehandelt werden, aber dadurch, dass wir bis im Jahre 
2001 Einsparungen vornähmen, würden keine irreparablen 
Schäden entstehen. 
Auch im Asylbereich haben wir gewisse Schwierigkeiten. 
Herr Gerber, der Direktor des BFF, hat uns versichert, dass 
er die geforderten 69 Millionen Franken mit 20 Einzelmass
nahmen einsparen kann, dies aber nur unter einem optimisti
schen Szenario. Es besteht aber doch die Gefahr, dass hier 
durch ausserordentliche Situationen neue Ausgaben gene
riert werden. Diese Ausgaben sind auch gesetzlich vorge
schrieben; es wird ein schwieriges Vorhaben sein, die im Sta-
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bilisierungsprogramm vorgenommenenen Einsparungen zu 
verwirklichen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir das 
Ziel nicht ganz erreichen, wenn sich die Situation weltweit 
schlechter entwickelt. 
Ich möchte auf den ganzen Bereich BVG nicht weiter einge
hen; er wurde von Frau Saudan in ausführlicher Art und 
Weise behandelt. Ich möchte lediglich eine Bemerkung dazu 
machen: Wir dürfen den Bereich der zweiten und der dritten 
Säule nicht einzig unter dem Begriff «Steuerschlupflöcher» 
ansehen. Wir haben einen verfassungsmässigen Auftrag zur 
Förderung der zweiten und der dritten Säule. Wir haben die
sen Auftrag zu Recht. Das trifft namentlich dann zu, wenn wir 
in Betracht ziehen, wie sehr wir wegen der demographischen 
Entwicklung bei der ersten Säule in Schwierigkeiten geraten. 
Wir haben in kommenden Zeiten ganz sicher eine grosse 
Verwendung für die zweite und die dritte Säule. 
Wir dürfen im Rahmen eines Stabilisierungsprogrammes 
keine grundsätzlichen Änderungen in unserer Politik vorneh
men, namentlich dann - der Antrag Spoerry, den Frau 
Spoerry noch begründen wird, weist darauf hin-, wenn wir im 
Scheidungsrecht und in Artikel 22 des Freizügigkeitsgeset
zes vorsehen, dass man sich einkaufen können soll, wenn 
man nach einer Scheidung auf die halbe zweite Säule ver
zichten muss. Wir verankern das im Gesetz und können in ei
nem Stabilisierungsprogramm keinen völlig anderen Weg 
einschlagen. Ich bin mit Frau Saudan durchaus einverstan
den: Im Rahmen der BVG-Revision werden wir grundle
gende Probleme miteinander diskutieren können und müs
sen. Aber es bleibt dabei, dass wir zur zweiten und dritten 
Säule Sorge tragen müssen, wenn wir die Probleme, die im 
Bereich der Demographie und der Entwicklung der Alters
kurve auf uns zukommen, aufnehmen und lösen wollen. 
Ein Wort noch zu den Motionen, die auf der letzten Seite der 
Fahne abgedruckt sind. Ihre Kommission hatte etwelche 
Mühe, diese Motionen einfach tel quel zur Überweisung zu 
empfehlen, und zwar deshalb, weil sie - ich würde jetzt ein
mal sagen - das Reglement des Ständerates etwas ritzen. 
Aber wir wurden davon überzeugt, dass diese Motionen 
überwiesen werden sollten; dies wiederum, um die Balance 
des Ganzen zu wahren, weil es Motionen sind, die zu einem 
Teil eher der politisch linken Seite und zu einem anderen Teil 
eher der politisch rechten Seite des Rates entgegenkommen. 
Wir haben das dann beschlossen, weil wir überzeugt sind, 
dass das Paket als Ganzes über die Bühne gehen muss, dass 
wir damit an sich all den Versprechungen nachkommen, die 
wir in dieser Legislatur gemacht haben, und auch den Anfor
derungen entsprechen, die anlässlich der letzten Wahl
kämpfe an uns gestellt worden sind. Ich kann mich noch sehr 
gut erinnern: In all den Auftritten, die wir vor den letzten Wah
len hatten, wurde immer wieder der Sanierung der Bundesfi
nanzen höchste Priorität eingeräumt. Mindestens ich wurde 
mit dem Mandat nach Bern geschickt, im Bereich des Spa
rens etwas zu tun. Ich finde es gut und bin sehr froh darüber, 
dass uns dies jetzt auf Ende dieser Legislatur noch gelingt. 

lnderkum Hansheiri (C, UR): Kollege Onken hat auf das 
«leichtgezimmerte Haus 'Stabilisierungsprogramm'» hinge
wiesen. Im Grunde genommen müssten wir mit Schiller fest
stellen: 
«Wohl steht das Haus gezimmert und gefügt, 
Doch ach - es wankt der Grund, auf den wir bauten.» 
Weshalb machen wir dieses Stabilisierungsprogramm? Von 
diesem wird uns gesagt, es beschreibe den Weg zum Errei
chen des Sanierungsziels, das wir seit dem 7. Juni 1998 in 
der Bundesverfassung verankert haben. Demzufolge geht es 
bei der Beurteilung des Stabilisierungsprogrammes generell 
um die Frage, ob dieses geeignet sei, das Sanierungsziel zu 
erreichen. 
Zunächst ist festzustellen, dass das Sanierungsziel und da
mit auch der Sanierungsbedarf trotz des vom Rechnungsab
schluss 1998 ausgehenden Lichtblicks klar und nach wie vor 
aktuell sind. Für das Krankheitsbild der Bundesfinanzen sind 
vor allem die hohe Verschuldung und - damit verbunden -
die hohe Zinsenlast prägend, aber auch die stetig zuneh
mende Steuerquote. 
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Die Strategie für die Sanierung der Bundesfinanzen er
scheint so gesehen klar: Der Hebel muss in erster Linie bei 
den Ausgaben angesetzt werden - dies ist im Sanierungs
artikel übrigens klar und ausdrücklich festgeschrieben. Nun 
enthält aber bekanntlich bereits das Stabilisierungspro
gramm selber auch Massnahmen auf der Einnahmenseite; 
berücksichtigt man daneben auch das zusätzliche Mehrwert
steuerprozent zugunsten der AHV, die LSVA, die Finanzie
rung des öffentlichen Verkehrs, und auch die im Raum ste
hende Energieabgabe, so mögen zunächst gewisse Zweifel 
aufkommen, ob wir uns tatsächlich auf dem richtigen Weg 
befinden. 
Hier muss nun klar darauf hingewiesen werden, dass eine 
substantielle Sanierung der Bundesfinanzen ein über das 
Jahr 2001 weit hinausreichendes, langfristiges Ziel und Vor
haben ist und bleibt und dass das Stabilisierungsprogramm 
eben nur eine Sofortmassnahme darstellt. Es ist ein Schritt in 
die richtige Richtung, wie Herr Kollege Gemperli gesagt hat. 
Ein Programm zudem, das es schlicht und einfach nicht er
laubt, beispielsweise im Bereich der Sozialversicherungen 
Wesentliches zu ändern. Aber der Hinweis - dies ist von ei
nigen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck gebracht wor
den -, dass wir auch in diesem Bereich nicht um grundle
gende Reformen herumkommen werden, ist ebenso mehr 
als angebracht. 
Ich bin für Eintreten auf das Stabilisierungsprogramm und 
auch für grundsätzliche Zustimmung zu den Anträgen der 
Kommission. 
Gestatten Sie mir aber doch noch einige kritische Bemerkun
gen: Auf Seite 13ft. der Botschaft werden die Grundsätze des 
Stabilisierungsprogrammes dargelegt, und einer dieser 
Grundsätze besteht im ausgewogenen Verhältnis zwischen 
den Politikbereichen. Hier kommt man unweigerlich auf den 
Militärbereich, mit dem sich Kollege Loretan sehr engagiert 
befasst hat; aber auch Kollege Gemperli und Kollegin Beerli 
haben darauf hingewiesen. 
Die Einsparungen im Militärbereich - dies ist meine Bot
schaft - haben auch Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 
und damit auf die Arbeitsplätze. Es gibt ganze Regionen, ja 
ganze Kantone, deren Arbeitsplatzstruktur wesentlich durch 
Bundesarbeitsplätze geprägt ist, insbesondere durch solche, 
welche direkt oder indirekt mit dem Militär zusammenhän
gen. Der Bund, insbesondere das Militär, haben diesen Kan
tonen zwar Arbeitsplätze gebracht. Indes: Die betreffenden 
Kantone haben auch entsprechende Gegenleistungen er
bracht - Stichwort: Steuerbefreiung. Vor allem aber wurden 
durch diese Strukturen wirtschaftliche Entwicklungen in an
dere Richtungen verhindert oder zumindest erschwert. 
Darum ist der Bund hier auch in die Pflicht genommen. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Abbau, insbesondere 
im Militärbereich, in meinem Kanton bereits zu substantiellen 
Verlusten von Arbeitsplätzen geführt hat, und zwar in Relatio
nen, die in anderen, bevölkerungsreicheren Kantonen Tau
senden von Arbeitsplätzen entsprächen. Das muss man ein
fach sehen. Bis jetzt ist es gelungen, diesen Abbau einiger
massen sozialverträglich zu gestalten. Ein weiterer Druck -
dieser kommt mit dem Stabilisierungsprogramm 1998 unwei
gerlich auf diese Regionen und Kantone zu - kann aber 
kaum mehr verkraftet werden. Die Konsequenzen liegen auf 
der Hand. 
Kollege Loretan hat gesagt, es wäre unrealistisch gewesen, 
hier einen Minderheitsantrag zu stellen. Ich möchte Sie ledig
lich bitten, für dieses Problem auch Verständnis zu haben. 
Ich möchte jetzt von Moll wieder zu Dur wechseln und sagen: 
Ich bin, entgegen der Meinung von Kollege Loretan, wie be
reits erwähnt, für Eintreten und werde der Vorlage auch zu
stimmen. 

Loretan Willy (R, AG): Sie erlauben mir - vor allem Sie, ge
schätzte, liebe Kollegin Beerli - doch noch ein kurzes Wort zu 
diesen milden, von Verständnis getragenen Belehrungen, die 
Sie an meine Adresse gerichtet haben. Ich will nicht polemi
sieren, ich habe das auch mit meinem ersten Votum nicht ge
tan. Ich will mich vor allem nicht mit Kolleginnen herumstrei
ten, das empfiehlt sich nicht. 
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Natürlich hat jeder Politiker sein Hobby; ich stehe zu meinem. 
Ich glaube, es ist gut begründet. Wenn das Huhn, das am 
meisten gerupft wird, am lautesten schreit, ist das wohl ver
ständlich. Ich habe mich gerade auch als Finanzpolitiker 
nicht nur für weniger Sparen bei der Armee ausgesprochen, 
sondern ich habe schon in der Kommission einen Kompen
sationsantrag vorgebracht, nämlich die 200 Millionen Fran
ken bei der AHV gemäss bundesrätlichem Vorschlag wieder 
hereinzuholen; beides wurde abgelehnt. Im übrigen habe ich 
gerade als Finanzpolitiker keinen Minderheitsantrag und 
auch keinen Einzelantrag eingebracht. 
Wenn mein Votum Spitzen enthielt, so waren sie bestimmt 
nicht gegen die Person und die Amtsführung unseres Finanz
ministers gerichtet. Er tat, was er tun musste - seine Pflicht 
und noch mehr-; das akzeptiere ich, und davor ziehe ich den 
Hut. Wenn es aus meiner Sicht nicht ganz so «rund» gelau
fen ist, dann aus anderen Gründen, die ich hier ausführlich 
dargelegt habe. 
Ich möchte zum Schluss der Kommission zugute halten, Herr 
Kommissionspräsident Delalay, dass sie, gestützt auf meine 
Anträge und mit Blick auf die Zukunft, das Problem Armee
finanzen intensiv, gründlich und seriös ausdiskutiert hat -
ganz im Gegensatz zur Arbeit des Nationalrates. 

Merz Hans-Rudolf (R, AR): Diese Debatte zeigt, wie schwer 
es offenbar ist, in diesem Bereich das Grundsätzliche vom 
einzelnen zu unterscheiden. Denn sparen kann man nur, in
dem man letztlich eben materielle, gesetzliche Entscheidun
gen trifft. Die Finanzkommission, der ich angehöre, hatte in 
diesem Bereich keine vorbereitende Mitsprache, obschon 
das Paket, über das wir entscheiden, einen Umfang von 
2,8 Milliarden Franken beinhaltet und damit etwa 6 Prozent 
des ganzen Bundeshaushaltes ausmacht. 
Angesichts des sich jetzt abzeichnenden Erfolges - niemand 
hat ja gegen Eintreten votiert - könnten die Mitglieder der Fi
nanzkommission in der Tat natürlich neidisch werden, wenn 
sie jetzt mit ansehen müssen, was ein «runder Tisch» gegen
über dem «Hufeisen», an dem wir normalerweise sitzen, zu
wege bringt. Auf den Punkt gebracht: Kennen Sie den Unter
schied zwischen dem Subventionsbericht, den wir in der 
Finanzkommission behandeln, und dem Stabilisierungspro
gramm, das in der Stabiko behandelt wurde? Er besteht 
darin, dass man uns im Subventionsbericht die Unmöglich
keit des Möglichen nahebringt, indem man sagt, warum Sub
ventionen im Prinzip nicht abbaubar sind: weil es sich näm
lich um Pflichtbeiträge usw. handle. Im Stabilisierungspro
gramm dagegen erklärt man uns jetzt plötzlich die Möglich
keit des Unmöglichen: Plötzlich kann man da und dort 
optimieren, plötzlich kann man sparen, plötzlich kann man 
abbauen, plötzlich kann man die Hand auch an politisch sen
sible Gebiete anlegen, und darin steckt natürlich schon eine 
gewisse Paradoxie. Aber in dieser Paradoxie steckt auch das 
Eingeständnis, dass wir vielleicht in vielen Bereichen in der 
Vergangenheit Luxuslösungen getroffen haben, wo auch so
lides Mass genügt hätte; sonst könnten wir ja jetzt nicht plötz
lich solche «Abbaumassen» finden. 
Für mich ergibt sich aus dieser Übung deshalb die wichtige 
Erkenntnis, dass wir für die Zukunft Lehren ziehen müssen. 
Ich möchte nicht in die Vergangenheit blicken, wie das Kol
lege Onken getan hat, der Ausgaben beklagt, an denen er ja 
selbst wesentlich beteiligt war, gerade im Sozialbereich. Es 
ist schon erstaunlich, wie er da plötzlich mit weinerlicher 
Stimme die Vergangenheit beschworen hat; dies kommt aus
gerechnet aus einer Ecke, wo man viele dieser Ausgaben 
auch in Zukunft noch weitertreiben möchte - die Kinderrente 
lässt grüssen, neue Ausgaben zur Finanzierung der Sozial
versicherungen lassen grüssen. 
Ich möchte, in die Zukunft blickend, für mich folgende Lehren 
ziehen: 
1. Wir müssen auch in der Finanzpolitik von Nachhaltigkeit 
sprechen und entsprechend denken lernen. Wir müssen ver
hindern, dass die jetzt niedergedrückten Ausgaben durch 
neue Forderungen einfach wieder anfallen werden. Sie ken
nen das Bild von der kriechenden Schnecke. Wenn Sie ihre 
Fühler mit einem Stecken betasten, dann zieht sie sich sofort 
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zusammen. Aber wenn Sie eine Viertelstunde später hin
schauen, dann kriecht sie wieder munter ihres Weges. Das 
ist nicht Nachhaltigkeit! 
2. Wir müssen die Staatsquote stabilisieren. Angesichts der 
Bewältigung von neuen Aufgaben sollten wir auch einmal 
den Mut haben, alte Aufgaben zu eliminieren und «fortzuwer
fen» und damit die Kompensation von Ausgaben anzustre
ben. Wir sollten, statt Ausgaben zu erhöhen, auch einmal fra
gen, ob man nicht auch Aufgaben optimieren könnte. Das ist 
zwar anspruchsvoller und schwieriger, aber wahrscheinlich 
in der Finanzpolitik der effektvollere Weg. 
3. Wir sollten im Prinzip auch ein Gegenstück zur Selbstver
antwortung beim Staat suchen, indem der Staat in seinem ei
genen Bereich gemäss dem Prinzip der individuellen Selbst
verantwortung verstärkt anreizorientiert tätig wird. Dazu gibt 
es Ansätze: Ich denke an den neuen Finanzausgleich, der 
unterwegs ist, ich denke an die neue Verwaltungsführung, an 
das New Public Management, verkörpert durch die Philoso
phie der «Flag»-Ämter, wo man eben verstärkt Anreizonen
tierungen sucht. 
4. Wir sollten in vielen Bereichen vom Giesskannenprinzip 
abkommen; gerade bei den Sozialleistungen muss es in Zu
kunft vermehrt der problem- und einzelfallbezogenen Lösung 
weichen. 
5. Beherzigenswert scheint mir eben auch die Erkenntnis, 
dass das Stabilisierungsprogramm als neues Element eine 
Art Gesamtschau gebracht hat, eine Gesamtschau über 
grosse Gebiete unseres Staatswesens. Es hat Zusammen
hänge sichtbar gemacht, die bei vielen kleinen Revisionen 
mit ähnlichem Charakter verborgen geblieben sind oder ver
borgen bleiben. Denken Sie an die Bemühungen bei der IV
Revision, denken Sie an die Revision der Gesetzgebung 
über die Arbeitslosenversicherung! Eine ähnliche Gesamt
schau hat man auch mit dem Bericht IDA-Fiso 2 versucht; 
diese Arbeit wurde aber leider nicht konsequent zu Ende ge
führt. 
Hier hat man die Sache konsequent zu Ende geführt, man 
hat in 13 Gesetzen 55 Änderungen beantragt- ob ein solcher 
Kraftakt dann jedesmal gelingt, das ist natürlich unsicher. 
Aber hier ist er gelungen, und am Ende verwandelt sich jetzt 
der Neid eines Mitgliedes der Finanzkommission in Anerken
nung und in einen Dank. Er geht in erster Linie an Herrn Bun
desrat Villiger, der es gewagt hat, diesen Hochseilakt, diesen 
Prozess, der wegweisende Erkenntnisse für die Zukunft 
bringt, einzuleiten. Der Dank mündet für mich im Aufruf an 
uns alle, eben die Erkenntnisse zu haben und für die Zukunft 
die Lehren zu ziehen und es nicht bei den heutigen Übungen 
bewenden zu lassen. 
Ich habe für mich die Checkliste mit den fünf erwähnten 
Punkten gemacht, und ich werde sie auch in Zukunft - da 
können Sie sicher sein - in der Finanzkommission zum Tra
gen bringen. 
Für heute danke ich dem Bundesrat und der Kommission für 
dieses Meisterwerk der Stabilisierung. Ich werde für Eintre
ten stimmen und allen Anträgen der Kommission zustimmen. 

Bloetzer Peter (C, VS): Die Sanierung der öffentlichen Finan
zen ist ein Ziel, das in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sehr 
grosse Akzeptanz findet, dies sicher im Bewusstsein, dass 
gesunde öffentliche Finanzen eine unabdingbare Vorausset
zung für die langfristige politische Stabilität unseres Landes 
und damit für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und 
Forschungsstandortes Schweiz sind. Das Ziel ist dabei unbe
stritten. Divergierende Meinungen herrschen lediglich über 
die Massnahmen, welche zum Ziele führen sollen. 
Anlässlich der Beratungen des «Haushaltziels 2001 » habe 
ich zwei kritische Bemerkungen gemacht, auf die ich heute 
kurz zurückkommen will. 
Zum ersten habe ich damals dem «Haushaltziel 2001 » zuge
stimmt, gleichzeitig aber festgestellt, dass die Zielsetzung al
lein nicht genüge und die Vorlage mit Inhalten zu versehen 
sei. Mit dem vorliegenden Stabilisierungsprogramm ist der 
Bundesrat dieser Forderung nachgekommen. Das von Bun
desrat Villiger gewählte Vorgehen, der «runde Tisch», ist vie
lerorts als undemokratisch und als eine Missachtung der 
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staatlichen Institutionen kritisiert worden. Heute darf aber an
erkennend festgestellt werden, dass sich das gewählte Vor
gehen bewährt hat, was eigentlich nicht erstaunt, ist es doch 
in unserem föderalistischen System eine altbewährte Me
thode, sich zusammenzutun, um gemeinsam, im Sinne der 
übergeordneten Zielsetzungen, Lösungen zu finden, ohne 
dabei die legitimen Interessen der einzelnen Teile aus den 
Augen zu verlieren und zu missachten. 
Die zweite Bemerkung, die ich damals gemacht habe, betraf 
die Reform des Finanzausgleiches und eine echte Aufgaben
entflechtung zwischen Bund und Kantonen. Die Projekt
gruppe «Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kanto
nen» hat uns wiederholt schlüssig dargelegt, dass im Bereich 
der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, welcher 
rund 30 Milliarden Franken ausmacht, sowohl beim Bund als 
auch bei den Kantonen ein grosses Sparpotential liegt, wel
ches zum einen durch eine saubere Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen und zum anderen durch eine kon
sequente Verwendung des Mittels der Pauschalbeiträge an 
die Kantone genutzt werden kann. 
Bundesrat Villiger hat wiederholt im Plenum und in den Kom
missionen bekräftigt, er teile meine Auffassung, dass der Re
formprozess beschleunigt werden müsse und dieser zielstre
big voranzutreiben sei. In der Botschaft lesen wir, dass mit 
dem Gesamtpaket des neuen Finanzausgleiches nicht vor 
dem Jahr 2005 zu rechnen ist. 
Ich komme heute nicht um die Feststellung herum, dass die
ses Projekt zu wenig speditiv und zielstrebig bearbeitet wird. 
Meine Forderung an den Bundesrat lautet: Es muss Druck 
gemacht werden, um diesen Zeitplan entschieden zu straf
fen, und es muss alles darangesetzt werden, dass im Sinne 
des Reformprojektes all das, was aufgrund der geltenden 
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen bereits 
heute getan werden kann, schrittweise und ohne Verzug um
gesetzt wird. 
Abschliessend plädiere ich für Eintreten auf diese Vorlage. 

Uhlmann Hans (V, TG): Zehn Jahre sind es etwa her, seit die 
Bundesfinanzen in Schräglage geraten sind. Wer alle Fi
nanzvorlagen und besonders die Sparanstrengungen in den 
beiden Räten verfolgt hat, muss leider feststellen, dass am 
Schluss meistens wenig oder keine Substanz übrigblieb. Ich 
möchte hier auch an die Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen erinnern. Meistens ist es dann zu linearen Kürzun
gen gekommen, weil man sich nicht zusammenraufen und 
auf ein Programm einigen konnte. 
Nun haben wir ein Stabilisierungsprogramm vor uns. Ich 
meine, es sei ein grosser Fortschritt, dass das der Politik in 
unserem Haus nun doch gelungen ist. 
Ich möchte deshalb einige kurze Bemerkungen machen: Mir 
scheint es wichtig zu sein, dass man endlich alle Gruppierun
gen und Parteien dazu verpflichten konnte, sich auf ein Sta
bilisierungsprogramm zu einigen. Ich möchte an dieser Stelle 
aber doch davor warnen, dass diese Beschlüsse jetzt wieder 
aufgebrochen werden. Es scheint so, dass jetzt alles ver
sucht wird, gewisse Verbesserungen für die eigene Region 
oder für eigene Zwecke zu fordern. Die Forderungen werden 
deshalb gestellt, man hat es in der Debatte gehört, weil - ich 
sage hier auch: zum Glück! - der Rechnungsabschluss 1998 
wesentlich besser ausfiel, als er budgetiert worden war. Dar
aus sieht man, dass eben doch verschiedene Faktoren den 
Bundeshaushalt beeinflussen, Faktoren, die das Parlament 
erst 1m nachhinein feststellen kann. 
Wer nun glaubt, dass bereits das Licht am Ende des Tunnels 
der Bundesfinanzen in Sicht ist, der scheint absolut blind zu 
sein, absolut blind! Ich möchte daran erinnern - das ist heute 
noch nicht gesagt worden -, welchen Anstrengungen wir zur 
Beseitigung der Schuldenlast, der Schuldenverzinsung und 
auch zur Amortisation der Schulden unseres Bundeshaus
haltes noch entgegensehen. Die rund 100 Milliarden Franken 
Schulden sind weiss Gott kein besonders gutes Zeugnis. Wir 
müssen doch alles versuchen, dass man diesen Schulden
berg wieder reduzieren kann. Denken Sie einmal daran, wel
cher Problematik wir entgegensehen, wenn die Zinsen auch 
nur um 1 oder 2 Prozent steigen. Das ist das eine. 
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Es wurde gesagt, man müsse nun alles daransetzen, dass 
die Staatsquote nicht mehr steige. Da stimme ich wirklich zu. 
Wer die Debatten der letzten Jahre - auch in diesem Rat -
etwas verfolgt hat, hat gesehen, dass immer zu leichtfertig 
neue Einnahmen und Ausgaben auf Kosten der Staatsquote 
beschlossen worden sind. 
Ich möchte zum Schluss noch daran erinnern - Frau Beerli 
hat es bereits gesagt -, dass in diesem Sanierungspro
gramm doch Punkte enthalten sind, die Gesetzesänderun
gen vorwegnehmen, welche vielleicht etwas genauer hätten 
unter die Lupe genommen werden müssen. Wir kommen 
dann im einzelnen noch darauf zurück. Ich möchte daran er
innern: Halten Sie nun an den Linien dieses Stabilisierungs
programmes fest. Machen Sie nicht aufgrund der etwas bes
seren Finanzlage im Jahre 1998 jetzt bereits Ausnahmen, 
denn die Staatsschuld muss irgendwann durch unsere oder 
die nächste Generation wieder abgetragen werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, diesem Sanierungsprogramm 
zuzustimmen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Zuerst möchte ich der Kommis
sion für ihre sehr profunde und vertiefte Vorarbeit herzlich 
danken. Sie hat sehr sorgfältig gearbeitet. Auch für die Ver
besserungen im Einnahmenbereich und für die weitgehende 
Zustimmung zur Vorlage sowie für das klare Einhalten der 
vorgegebenen Linie möchte ich danken. Ich danke Ihnen 
auch für diese Debatte, bei der einiges zum Vorschein ge
kommen ist, das man etwas kritisiert, mit welchem man nicht 
ganz zufrieden ist. Dafür habe ich Verständnis. Ein solches 
Paket ist nie begeisternd, aber es ist nötig. 
Nun haben einige von Ihnen, vor allem die Herren Brändli, 
Cavadini und Uhlmann, darauf hingewiesen, dass die ver
besserte Situation der Rechnung des letzten Jahres kein 
Grund dafür sein kann, jetzt in den Anstrengungen nachzu
lassen. 
Weil das viele Menschen beschäftigt und wir das auch publi
ziert haben, fairerweise sogar vor der Abstimmung über die 
Wohneigentums-Initiative, möchte ich etwas dazu sagen: Im 
Prinzip ist die Lage im Moment insofern recht erfreulich, als 
wir bei der Sanierung wirklich gut auf Kurs sind, aber die An
strengungen sind noch nicht alle geleistet. Man muss doch 
sehen, dass der Bundeshaushalt immer noch ein milliarden
schweres strukturelles Defizit hat, das nicht von selber ver
schwinden wird. Deshalb kann man finanzpolitisch nicht ent
warnen, auch wenn das letzte Jahr finanziell um einiges bes
ser als erwartet war. Das wollen wir durchaus so nehmen, 
wie es ist, es ist nämlich erfreulich. 
Aber das erste, was hier zu berücksichtigen ist, ist das, was 
ich immer als den goldenen Meteoriten Swisscom bezeichnet 
habe, der zufällig in diesem Jahr eingeschlagen hat. Von der 
Verbesserung um 8 Milliarden Franken, was sehr viel Geld 
ist, entfallen rund 3 Milliarden Franken auf den Börsengang 
der Swisscom. Der Bund wird aber durch diesen Verkauf 
nicht reicher, das ist nur ein Aktiventausch. Sie können auch 
sagen, wir hätten eine stille Reserve realisiert. Aber wir ha
ben nichts zusätzlich erhalten, und man kann nicht ein dau
erhaft zu hohes Ausgabenniveau mit dem Verkauf von Fami
liensilber sanieren. Deshalb ist das etwas Einmaliges - viel
leicht können wir einmal eine zweite Tranche privatisieren -, 
aber nachher ist das vorbei. 
Unter Ausklammerung dieses Sonderfaktors haben wir im
mer noch ein Defizit in der Grössenordnung von 2,5 Milliar
den Franken, was immerhin dreimal dem zulässigen Defizit 
des «Haushaltziels 2001 » und auch ungefähr dem Gesamt
volumen des Stabilisierungsprogrammes entspricht. 
Es sind einige Faktoren, die bei den übrigen 5 Milliarden 
Franken mitgespielt haben, zum Teil ist es auch kreative 
Buchführung. Ich erinnere daran, dass Sie mit dem Sonder
fonds für die Finanzierung der Eisenbahn-Grossprojekte De
fizite aus der Staatsrechnung herausnehmen, die Sie wieder 
einrechnen müssen. 300 Millionen Franken haben wir rück
wirkend über diesen Fonds auch für die Rechnung 1998 ver
bucht. 
Dann ist ein Teil der Mehreinnahmen wahrscheinlich nicht 
nachhaltig, sondern eher trügerisch. 3,5 Milliarden Franken 
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entfallen auf Mehreinnahmen aus der Verrechnungssteuer, 
aus den Stempelabgaben und aus der direkten Bundes
steuer. Diese Verbesserungen, vor allem im Bereich der 
Stempelabgaben und der direkten Bundessteuer, waren 
schon zur Zeit der Budgetierung bekannt, ich habe Sie darauf 
hingewiesen. Das ist in den Finanzplänen schon enthalten. 
Hier gibt es keine zusätzliche Verbesserung. 
Hingegen haben uns vor allem die Mehrerträge bei der Ver
rechnungssteuer überrascht. Das ist vor allem die Folge ei
nes rekordverdächtigen Anstieges um 44 Prozent aus Ak
tiendividenden, zum Teil vor allem noch im Dezember. Das 
wird aber einen markanten Anstieg der Rückerstattungen im 
laufenden Jahr bewirken. Allein im Januar 1999 haben wir 
eine Milliarde Franken mehr zurückerstattet als im Januar 
des Vorjahres. Etwas vom Schnee ist also schon wieder ge
schmolzen. Die Rückerstattungsquote war komischerweise 
letztes Jahr tiefer als sonst, sonst war sie im laufe der Jahre 
immer gestiegen. Damit kann man nicht immer rechnen. 
Die Stempelabgaben - 3,2 Milliarden Franken im Vorjahr -
haben wir mit etwas über 3 Milliarden Franken im Budget gut 
bewertet. Kein Mensch weiss, ob diese Börsenbetriebsam
keit von Dauer sein wird. Das ist sicherlich bei diesen Volati
litäten nichts Gesichertes. langfristig auf die Stempelsteuer 
zu setzen ist wahrscheinlich riskant. Dafür gibt es viele 
Gründe. 
Die Mehreinnahmen bei der direkten Bundessteuer kommen 
zum grossen Teil aus der Steuerpenode 1995/96. Man kann 
das nicht tel quel fortschreiben. Hier schlägt sich die verbes
serte Wirtschaftslage nieder. Deshalb haben wir auch die 
Einnahmen in den Finanzplanungen beim letzten Budget 
schon signifikant verbessert. 
Bei der Unterschreitung der Ausgaben kann man leider nicht 
auf nachhaltige Sparmassnahmen schliessen. Erfreulich sind 
die tieferen Darlehen an die Arbeitslosenversicherung. Aber 
dem trägt das Budget 1999/2000 schon zu gut Rechnung -
wir müssen jetzt feststellen, dass wir diese Ausgaben für das 
laufende und die nächsten Jahren unterschätzt haben. Hier 
müssen wir wieder hinauf. Das ist keine stille Reserve, son
dern das Gegenteil. Im Asylbereich - darüber ist in der Ein
tretensdebatte ja gesprochen worden - sind die Kreditreste 
vom Vorjahr sehr trügerisch. 
Diese Rechnung ist also ein erfreuliches Einzelereignis mit 
gewissen Signalen für eine Verbesserung, die wir schon ein
gebaut haben. Aber wir haben die Finanzperspektiven im 
lichte des letzten Jahres neu evaluiert und abgeschätzt- wir 
werden das erst im Herbst definitiv machen. Wir stellen fest, 
dass der laufende Finanzplan nach wie vor einigermassen 
richtig ist. Im Zieljahr 2001 sieht es im Moment sogar etwas 
schlechter aus als im Finanzplan, den Sie zur Kenntnis ge
nommen haben. Aber die Grössenordnung und der Trend 
stimmen. Das «Haushaltziel 2001 » ist unter der Vorausset
zung erreichbar, dass wir dieses Stabilisierungsprogramm in
tegral umsetzen und die Ausgabendisziplin nicht vorzeitig ge
lockert wird. Einige Votanten haben auf diese Notwendigkeit 
hingewiesen. Es eröffnen sich also keine neuen finanzpoliti
schen Spielräume. 
Im Gegenteil: Ich könnte Ihnen jetzt spontan eine ganze Liste 
von Risiken und Unwägbarkeiten aufzeigen, welche das 
«Haushaltziel 2001 » gefährden könnten. Ich erwähne einige: 
Ob die Stempelsteuer das hohe Niveau halten kann, ist frag
lich. Ich habe darauf hingewiesen. Die budgetierten Ausga
ben im Asylwesen sind angesichts der schwierigen Lage in 
Kosovo schon jetzt nicht mehr realistisch. Wenn wir Glück 
haben und sich die Situation rasch verbessert, dann ist es im 
Jahre 2001 vielleicht noch so möglich, aber nicht unbedingt 
wahrscheinlich. 
Die Kosten aus den bilateralen Verträgen sind noch nirgends 
enthalten, sie sind schwierig abzuschätzen. Die Ausgaben 
der Arbeitslosenversicherung sind zu tief budgetiert, das 
habe ich gesagt, und gemäss den jüngsten Schätzungen 
wird das Wirtschaftswachstum in den Planjahren eher tiefer 
sein als vorgesehen. Deshalb hat vor allem Herr Uhlmann zu 
Recht auf die Gefahr hingewiesen, diese Aufhellung jetzt zu 
positiv zu bewerten. Er hat auch darauf hingewiesen: Wenn 
die Zinsen steigen, dann wird sich das - bei einer Verschul-
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dung von 100 Milliarden Franken - sehr rasch auswirken. Ich 
muss Ihnen auch ehrlich sagen: Wir haben die Probleme der 
Strukturen, die zum Teil kostentreibend sind, auch mit die
sem Stabilisierungsprogramm nicht abschliessend ange
packt; da ist noch Arbeit vor uns, Finanzausgleich usw. 
Ich kann hier die Antwort an Herrn Bloetzer geben: Das sind 
einfach die Mechanismen, die so lange gehen. An sich ist das 
Buch fertig: Es ist von Frau Bundespräsidentin Dreifuss, von 
Herrn Bundesrat Cotti und mir als Delegation des Bundesra
tes sozusagen verabschiedet und kommt jetzt in den Bun
desrat. Es wird dann eine Vernehmlassung beginnen; es ist 
ein Riesenwerk geworden, an dem über hundert Leute gear
beitet haben. Ich wäre da und dort weiter gegangen, das 
gebe ich zu, aber es hat doch noch viel Innovatives dnn. Jetzt 
schicken wir das im ersten Halbjahr 1999 in die Vernehmlas
sung, und dann braucht es wieder seine Zeit, bis das ausge
wertet ist. Es hat also niemand gebremst, wir sind im Zeit
plan, und die Zahl hier bezieht sich natürlich auf das Inkraft
treten. 
Nach der Vernehmlassung kommt die neue Vorlage, die 
dann den Parlament vorgelegt wird; das braucht seine Zeit. 
Dann ist es auch am Parlament zu entscheiden, wie rasch es 
gehen wird - wir werden Druck ausüben. 
Die Haushaltsanierung ist kein Selbstzweck - einige haben 
darauf hingewiesen, auch Frau Beerli -; ich kann nicht genü
gend darauf hinweisen, dass die Haushaltsanierung im we
sentlichen aus vier Gründen schlicht und einfach nötig ist: 
1. die Qualität des Wirtschaftsstandortes. Herr Onken hat 
dies nebenbei erwähnt; ich bin ihm dankbar, weil in seiner 
Partei dieses Junktim nicht immer gemacht wird. Sie ist wich
tig für den Wirtschaftsstandort, für das Vertrauen der Investo
ren usw.; 
2. die Rückgewinnung des politischen Handlungsspielrau
mes - darauf haben einige hingewiesen, auch Herr Onken 
und Frau Beerli -: Wir wollen ja nicht immer nur vom Sparen 
reden müssen, wir wollen wieder etwas gestalten können, in 
aller Sparsamkeit selbstverständlich; 
3. die Fairness des Generationenvertrages: Es darf nicht 
sein, dass die nächste Generation Steuern für unseren heu
tigen Konsum zahlen muss - bei Investitionen geht das, aber 
beim Konsum ist das problematisch; dann hat diese Genera
tion keinen adäquaten Gegenwert an staatlichen Leistungen 
für das, was sie bezahlen muss; 
4. der Sozialstaat. 
Deshalb muss diese Sanierung ein staatspolitisches Kernan
liegen bleiben! Herr Onken und andere haben auf den Auf
trag des Volkes an uns hingewiesen. Die überwältigende Zu
stimmung des Volkes zum «Haushaltziel 2001 » und die klare 
Ablehnung der Wohneigentums-Initiative - es war auch für 
mich nicht so leicht, dagegen anzutreten; ich gebe das gerne 
zu -, diese Aufträge beinhalten politische Verpflichtungen, 
die wir jetzt einhalten müssen. 
Ich muss Ihnen nochmals sagen: Der «runde Tisch» hat in 
diesem Land ein Stück Vertrauen geschaffen. Wenn jetzt 
noch etwas schiefläuft, eigentlich in der Zielgeraden, dann 
würde das auch ein Stück Vertrauen - es ist nicht der «runde 
Tisch», der gefährdet ist; diese Gespräche sind abgeschlos
sen - des Volkes in die politische Lösungsfähigkeit der politi
schen Institutionen zerstören. Dieses Vertrauen ist nun wie
der ein bisschen entstanden; einige Volksabstimmungen ha
ben das gezeigt. Das 1st vielleicht noch wichtiger als die Mil
liarden an sich. 
Details an einzelnen Elementen können keine genügende 
Begründung sein, um diesen Gesamtkonsens jetzt in Frage 
zu stellen. Herr Loretan, auch ich hätte einiges anders ge
macht, wenn ich alleine dafür verantwortlich gewesen wäre -
ich will jetzt das Bild vom aufgeklärten Diktator, das ich immer 
brauche, nicht wieder missbrauchen -; jeder von uns hätte 
ein anderes Paket geschnürt, aber irgendwo müssen wir das 
Machbare tun. 
Wenn es uns nicht gelingt, jetzt dieses Problem zu lösen, 
dann kommen wir in die lästige Kaskade von ständigen Spar
programmen, die auch die Politik belasten und jeden ärgern, 
nicht zuletzt den Finanzminister. Dann werden auch diese 
Grabenkämpfe nie aufhören. 
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Herr Cavadini - Sie müssen nicht zuhören, Sie wissen ja, 
was Sie gesagt haben! - hat ein paar gute und geistreiche 
Bemerkungen zum Problem der Ausgewogenheit und zum 
Problem der Opfersymmetrie gemacht. Das ist immer ein 
Problem des Schnittpunktes und des Zeitpunktes. Plötzlich 
wird da der Status quo «heiliggesprochen», er mag noch so 
falsch sein, und dann stört jede Änderung die Opfersymme
trie. Dies ist richtig, es ist halt auch eine politische Realität. 
Wenn Sie die Bereiche Soziales, Sicherheit, Verkehr, Kan
tone zusammen betrachten, dann stellen Sie fest, dass es 
eine vertretbare Ausgewogenheit ist, wo zwar alle Kröten 
schlucken müssen, aber auch jede und jeder etwas gewinnt, 
nämlich Bundesfinanzen, die dann endlich vielleicht saniert 
sind und neue Handlungsspielräume eröffnen. 
Wir machen auch sehr bewusst ein verknüpftes Paket. Wir 
haben ja festgestellt, dass die nicht verknüpften immer «ge
straft» worden sind; mit der Hälfte war man schon glücklich, 
und deshalb hat man nie das Ziel erreicht. Auch das Volk -
sogar im Falle eines Referendums, was ich nicht hoffe, aber 
möglich ist ja alles - muss in einem solchen Fall wissen, dass 
es um ein Gesamtpaket geht und nicht um «pick and chose», 
hier ein bisschen, dort ein bisschen, weil wir sonst nicht ans 
Ziel kommen. 
Der Präsident Ihrer Kommission hat das Sparpaket recht 
ausführlich und zutreffend begründet; deshalb gehe ich rela
tiv summarisch darauf ein. 
Da ist einmal der Sparauftrag an den Bundesrat, bei dem es 
darum geht, den Bundesrat zu Finanzplanvorgaben zu ver
pflichten, die Sie aber politisch stützen und hier festigen. Das 
ist bewusst so gemacht worden, weil in den Sparmassnah
men normalerweise ein Ungleichgewicht zwischen gebunde
nen und nicht gebundenen Ausgaben besteht. Die gebunde
nen werden immer weniger stark als die ungebundenen tan
giert, obschon das manchmal umgekehrt sein müsste. Dies 
aus dem einfachen Grund, dass es einfacher ist. Es braucht 
keine Gesetzesänderungen dafür; beim Militär kann man im
mer wieder sparen, bei den Bauten kann man immer wieder 
sparen, bei den Strassen auch. Wir wollten das gesamthaft in 
die Gesamtverantwortung einbinden, mit dem zusammen, 
bei dem es Gesetzesänderungen braucht. 
Hier geht es im Bereich des Bundesrates vor allem um das 
Militär, den Zivilschutz und die SBB, und hier ist Herrn Lore
tan absolut zuzustimmen: Der Militärbereich trägt sehr We
sentliches bei, das ist eine echte Sparmassnahme - Sie kön
nen schon dort, wo Sie gerade sind, bleiben, Sie hören mich 
trotzdem-, ich habe ja nicht sieben Jahre umsonst im EMD, 
wie es damals zu Recht noch hiess, verbracht, ohne eine per
sönliche Beziehung dazu zu bekommen. 
Auch mir hat das wehgetan. Ich bin eigentlich fast ein biss
chen stolz auf die neuen Strukturen, die man geschaffen hat 
und die Sparmassnahmen erlauben, ohne dass die Glaub
würdigkeit der Armee tangiert wird. Das ist mehr, als ich sel
ber geglaubt hätte. Gerechtfertigt wird es mit der sicherheits
politischen Lage - Sie haben Aussagen von mir von 1994 
zitiert -, und das ist natürlich in der Zwischenzeit weiterge
gangen. Der Kalte Krieg ist endgültig vorbei, und wir haben 
andere Aufgaben bekommen. Ich glaube, das ist vertretbar, 
aber es ist enorm hart. 
Das ist auch der Grund, Herr Loretan - Sie haben nicht zu
letzt in präventiver Absicht gesprochen -, dass der Bundes
rat dem VBS diese vermehrte Budgetsicherheit geben will, in 
der Meinung, dass eine gewisse Planungssicherheit es die
sem Departement ermöglicht, die knappen Mittel wirklich op
timal einzusetzen. Das scheint mir wichtig. Wir wollten aber 
gleichzeitig und im Einvernehmen mit dem VBS die parla
mentarische Budgethoheit nicht über Gebühr einschränken. 
Mir wäre das egal gewesen, aber Sie hätten das wahrschein
lich nicht akzeptiert. Sie haben das in der Kommission zur 
Sprache gebracht, und ich appelliere jetzt an die Fairness 
des Parlamentes. Sie müssen das riesige Opfer, das ge
bracht worden ist, dann auch honorieren und dem VBS wirk
lich diese Planungssicherheit geben. 
Herr Loretan und andere haben auch das Problem der «Ar
mee XXI» angeführt. Was wir heute beschliessen, darf diese 
«Armee XXI» nicht präjudizieren. Wir haben dem schon in 
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den Finanzplänen Rechnung getragen, indem wir beispiels
weise im letzten Finanzplan keinen weiteren Abbau geplant 
haben, sondern wieder einen Ausgleich der Teuerung. Wir 
haben geplant, diesbezüglich ein klein wenig nach oben zu 
gehen und damit zu signalisieren, dass es mit den Armee
ausgaben nicht immer so weitergehen kann. Aber was wir für 
die «Armee XXI» investieren müssen, wird von dieser Armee 
selber abhängen, und da muss noch sehr viel Arbeit geleistet 
werden. Dann wird man unvoreingenommen prüfen, was 
diese Armee braucht, welche Aufgaben sie hat und was wir 
ihr geben. Aber auch dann wird dies eine kritische Prüfung 
sein müssen, wie in sämtlichen Bereichen. Das heisst, ich 
muss damit genau so «hart» sein wie mit dem Bildungs
wesen, der Entwicklungshilfe usw. Wir müssen überall die 
gleich «harten» Massstäbe setzen, auch im Sozialbereich, 
wo die Massstäbe manchmal vielleicht etwas zu wenig 
«hart» sind. Wir müssen das alles anpacken. Es soll nicht nur 
ein Bereich ein Opfer bringen. 
Die SBB-Sparvorgabe wurde hier nicht diskutiert. Sie ist er
träglich. Wir müssen auch bei den SBB, die uns sehr viel ko
sten, Rationalisierungen durchführen. Das ist machbar. 
Der letzte Bereich ist deqenige, der wieder bei den Motionen 
zur Sprache kommen wird. Das ist der Asylbereich. 
Ich muss Ihnen hier sagen, dass bei diesen «harten» Vorga
ben natürlich auch im Nationalrat von den Berichterstattern 
klar gesagt wurde, dass diese unter dem Vorbehalt ausseror
dentlicher Ereignisse gemeint sind. Wenn wir die ausseror
dentlichen Ereignisse in Kosovo nicht hätten, dann waren 
diese Ziele wahrscheinlich erreichbar - und wahrscheinlich 
bräuchte es trotzdem eine Anstrengung. 
Was jetzt vorgesehen ist - und wo schon wieder ein Referen
dum vorliegt; Sie sehen, wie umstritten das ist -, könnte im
merhin etwa 100 Millionen Franken bringen. Wenn Sie von 
1, 1 Milliarden Franken auf 1 Milliarde reduzieren, dann sind 
100 Millionen natürlich eindrücklich - aber wenn Sie von 
2 Milliarden Franken auf 1,9 Milliarden heruntergehen, dann 
1st dies nicht mehr sehr viel. Das heisst, dass wir die Anstren
gungen vertieft prüfen müssen. In Zusammenarbeit mit den 
Kantonen ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die das 
Maximum sucht. Wenn aber die Verhältnisse stärker sind als 
unser Einfluss, dann haben wir ein Risiko, das sogar das 
Haushaltziel gefährden könnte. Wir nehmen Ihre «harten» 
Vorgaben als das, was sie sind - ein Signal, dass wir die Sa
che anpacken müssen -; aber ich muss darauf hinweisen, 
dass die äusseren Umstände gegebenenfalls eben stärker 
sein können. 
Kommen wir noch zum Sparbeitrag der Kantone, der auch 
von verschiedenen Votanten erwähnt worden ist. Herr 
Brändli hat etwas Gefährliches gesagt: Man müsse jetzt an
gesichts der besseren Lage sogar den Beitrag der Kantone 
in Frage stellen. Als Bündner haben Sie im einzelnen viel zu 
mäkeln gehabt - ich verstehe dies-, aber am Schluss haben 
Sie glücklicherweise auf einen Minderheitsantrag verzichtet. 
Chapeau! Ich finde das eine staatspolitisch gute Haltung! 
Ich habe auch etwas Verständnis für den angekündigten Vor
stoss - selbstverständlich auch als grosser Liebhaber des 
Bündnerlandes -, aber ich kann nicht dafür garantieren, wie 
er aussieht, wenn er vom Bundesrat zurückkommt. Ich 
glaube, dass die Kantone unter allen Umständen - wie immer 
auch die Bundesfinanzlage ist - an Sanierungen beteiligt 
werden müssen, schlicht und einfach, weil es ohne den 
Transferbereich nicht geht. Etwa 30 Prozent des Bundes
haushaltes gehen an die Kantone, und wir können nicht nur 
im Eigenbereich des Bundes den Haushalt in den Griff be
kommen. Wenn nun die Kantone hier am Ganzen mit etwa 
25 Prozent beteiligt sind, dann haben sie schon eine privile
gierte Position. 
Und jetzt sage ich etwas, das die Finanzdirektoren - es 1st 
kein Finanzdirektor hier - nicht gerne hören: Bei einzelnen 
Kantonen gibt es sogar eine sehr schwierige Lage, 1m Mittel 
ist aber ihre Finanzlage besser; sie haben dies auch verdient, 
sie haben etwas dafür getan. Dazu bekommen sie jetzt natür
lich noch einige Dinge, die man mit berücksichtigen muss, 
obwohl sie keinen direkten Zusammenhang mit diesem Pro
gramm haben. Zum Beispiel - da ist das Eidgenössische Fi-
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nanzdepartement stark beteiligt, es hat sich sehr dafür einge
setzt - bekommen sie etwa 600 Millionen Franken mehr von 
der Nationalbank; das ist nicht nichts. Von diesem Programm 
selber werden sie auch profitieren, z. B. bei der Arbeitslosen
versicherung mit 170 bis 180 Millionen Franken, mit der 
LSVA bekommen sie etwa eine halbe Milliarde; das muss 
man alles auch sehen. Es steht ihnen zu, aber die Tränen, 
die da vergossen werden, sind dann vielleicht doch ein klein 
bisschen zu relativieren. Dennoch bin ich den Kantonen aus
serordentlich dankbar, dass sie Hand dazu geboten haben, 
dieses Paket mitzutragen. 
Einiges, was Sie hier im Bereich der Strassen usw. kritisie
ren, kam nicht vom bösen Finanzdepartement, sondern von 
den Kantonen selber. Eigentlich wollten wir diese Massnah
men schwergewichtig beim Regionalverkehr treffen, weil 
durch die zu hohen Bundessubventionen falsche Anreize ge
geben werden - das sind strukturelle Fehler: wenn eine Re
gion selbst zuwenig bezahlt, dann wird es für sie zu billig, und 
es wird dann nicht gespart -, aber ich verstehe natürlich, 
dass gerade in diesem Bereich auch Ungleichgewichte ent
standen wären; die Kantone haben dann Gegenvorschläge 
gemacht. 
Was z. B. Herr Gemperli zu den Strassen gesagt hat, hat 
etwas für sich, aber die Sache ist von den Kantonen ausge
gangen. 
Ich will jetzt nicht auf die Strassenrechnung eingehen, dazu 
gäbe es noch paar Dinge zu sagen. Im Prinzip verstehe ich 
Ihr Missbehagen. Die Sache ist aber ein Ganzes, und Sie 
sollten auch berücksichtigen, dass die KdK mit all den Direk
tionskonferenzen usw., von denen jede eine andere Meinung 
hat, auch einen «Flohhaufen» zu hüten hat. Nach diesen Ge
sprächen kann ich mir nun vorstellen, wie es früher an der 
Tagsatzung zugegangen ist. Dies ist alles sehr schwierig, 
und die KdK hat nun wirklich versucht, einen Konsens zu fin
den; diesen sollten wir jetzt nicht durchbrechen. 
Be1m Kanton Uri sind die Strassenlasten, wie ich unlängst 
festgestellt habe, nicht sehr schlimm, für den Kanton Grau
bünden jedoch ist das ein echtes Problem. Ich verstehe, dass 
man sagt, so ganz ausgewogen sei es am Schluss nicht her
ausgekommen. Natürlich haben wir alles versucht, es ausge
wogen zu gestalten. Wenn Sie die Beiträge an die Kantone, 
die nach Finanzkraft abgestuft sind, kürzen, treffen Sie die 
f1nanzschwächeren Kantone leider prozentual etwas mehr. 
Weil das Paket am Schluss nicht ausgewogen genug war, 
haben wir über die Beiträge an die AHV noch eine letzte Kor
rektur angebracht, aber trotzdem ist es nicht gelungen, die
ses völlig auszugleichen. 
Ich bitte Sie jetzt einfach, die Sache, nachdem sie nun einmal 
in einem enorm langen Prozess zum Tragen gekommen ist, 
zu akzeptieren, auch wenn es noch kleine Unebenheiten 
gibt. Ich kann niemandem verbieten, hier einen Antrag zu 
stellen, aber ich wäre sehr froh, wenn Sie jetzt das Ganze zu
sammenhalten würden. Weiter will ich im Moment nicht auf 
die Kantone eingehen; ich werde vielleicht bei den Einzel
voten darauf zurückkommen. 
Noch zum Sozialbereich und zu den Steuern: Beim Sozialbe· 
reich ging es um eine Veränderung des Rhythmus des Teue
rungsausgleiches bei der AHV und um eine einmalige Ver
schiebung der Rentenanpassung von 2001 auf 2002. Hier 
hatte ich durchaus Verständnis dafür, dass Herr Loretan dies 
mit seinem Anliegen wiederaufnahm - es ist nicht so, dass 
ich Ihren Namen immer dann erwähne, wenn Sie nicht zuhö· 
ren; es passt hier zum Kontext. Ich habe dies dann - wenn 
ich ehrlich sein will, a contrecoeur - nicht unterstützt, um die 
Ausgewogenheit der Sache nicht zu gefährden. Es wäre eine 
relativ billige und langfristig doch wirksame strukturelle Mass
nahme im Bereich der AHV gewesen - wo noch einiges wird 
gehen müssen-, die in die richtige Richtung gegangen wäre. 
Deshalb hat der Bundesrat sie auch eingebracht. 
Auf der anderen Seite hat dann der Nationalrat in der Steuer
angelegenheit - die Anträge hier wollen wieder weiter ge
hen - einiges an Wasser in den Wein gegossen. Ich habe im
mer gesagt, dass man den «runden Tisch» durchaus verän
dern darf. Sie sind das Parlament, Sie haben die Hoheit dar
über. Aber Sie müssen sich gut überlegen, was passiert, 
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wenn Sie die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht dieses 
«runden Tisches», gefährden. Diese steuerlichen Bereiche 
haben das Gleichgewicht eben gefährdet. Deshalb hat man 
auf der anderen Seite diese Konzession gemacht, was ich so 
bedaure, aber akzeptiere, weil das andere politisch eben 
nicht mehr machbar war. In diesem Sinne ist es schade um 
diese Massnahme, es 1st nun aber einmal so. 
Das zweite in diesem Bereich ist die IV. Hier geht es um die 
Vertrauensärzte. Das wäre ein kleines Mittel, um zu versu
chen, die Zunahme der Verrentungen, wie das heisst, in Be
reichen, wo sie nicht erklärbar sind, etwas abzubremsen. 
Man kann einen Teil der Explosion der Renten bei der IV 
durch die neue Demographie erklären, auch durch die Wirt
schaftslage, aber es bleibt ein Bereich, der schwer erklärbar 
ist. Dort muss man sich die Frage stellen, ob man einzelne 
Fälle auch anders beurteilen könnte und ob man dem mul
migen Gefühl in breiten Kreisen der Bevölkerung, hier wür
de eine Versicherung hin und wieder ein bisschen miss
braucht - wenn ich dieses Wort so brauchen darf -, durch 
Vertrauensärzte entgegenwirken könnte. 
Wir haben aber festgestellt, dass diese Doppelspurigkeit ge
wisse staatspolitische Bedenken erzeugt hat, weil das glei
che Element auch in der umstrittenen IV-Revision, die bald 
zur Abstimmung kommen wird, enthalten ist. Rechtlich ist es 
«impeccable». Man kann es so machen, hat es auch schon 
so gemacht, auf der anderen Seite gibt es zu etwas Unbeha
gen Anlass. 
Ich weiss nicht, ob noch andere Arten von Unbehagen dahin
terstecken, z. B. dass da wieder eine Infrastruktur aufgebaut 
werden könnte. In diesem Sinne - das ist wahrscheinlich der 
Grund, warum Ihre Kommission das gestrichen hat - weiss 
man nie, ob so etwas im Falle eines Referendums wieder zu 
einem Element wird, das gegen eine Vorlage eingesetzt wird. 
Finanziell bringt sie 1m Moment nichts Quantifizierbares. Das 
ist letztlich ein politischer Entscheid. Das zuständige Depar
tement und der Bundesrat wären im Prinzip froh, diese Mass
nahme würde nun, trotz dieser Unschönheit, umgesetzt. Ich 
habe umgekehrt ein gewisses Verständnis, wenn man «eine 
Hemmung» hat. 
Der zentrale Teil dessen, was wir im Bereich des Sozialwe
sens tun, betrifft die Arbeitslosenversicherung. Hier ist die 
Grundidee einfach. Die Arbeitslosenversicherung soll in kon
junkturell schlechten Zeiten gewisse Defizite machen, dann 
nimmt sie Geld auf und pumpt es in den Konsum. In guten 
Zeiten soll sie die Defizite «zurückzahlen», dann nimmt sie 
Kaufkraft weg und spart. Das ist, ökonomisch gesehen, ein 
sogenannter automatischer Stabilisator. Den wollen wir nicht 
ausser Kraft setzen, aber wir müssen davon ausgehen, dass 
die Sockelarbeitslosigkeit in der Zukunft wahrscheinlich -
wegen dem technologischen Wandel, dem globalisierungs
bedingten Druck auf unsere Strukturen - eher etwas höher 
sein wird. Also müssen wir ein Versicherungssystem haben, 
das die Folgen immerhin ausgleicht und abfedert. Das Ziel 
war, eine Lösung zu suchen - befristet, weil eine grössere 
Revision noch kommen wird -, die bei etwa 4 Prozent eine 
ausgeglichene Rechnung ermöglicht. Wenn es jetzt etwas 
darunter sinkt - das ist auch richtig im Aufschwung -, kann 
sie etwas zurückzahlen. 
Auch der ökonomische Moment für ein Stabilisierungspro
gramm, das gewisse restriktive Impulse erzeugt, ist gut. Wir 
haben ein gewisses Wachstum, da erträgt es das, und wir ha
ben eine grosszügige Geldpolitik, die es auch teilweise etwas 
kompensiert, und das ist richtig. So gesehen ist es auch der 
richtige Moment, um diese «Sorgenkasse», die sich lange -
auch jetzt noch - am Rand der Pleite bewegt hat, zu konso
lidieren und sie für eine Rezession, die sicher wieder einmal 
kommen wird, fit zu machen. 
Zum Zeitplan, den Herr Brändli kennen möchte: Ich sage das 
zuhanden des Amtlichen Bulletins - Herr Brändli kann das 
dann nachlesen -, aber ich will die konkreten Fragen beant
worten. Der Zeitplan der Revision, die dieses Provisorium ab
lösen soll, sieht wie folgt aus: Winter 1999: Ausarbeitung des 
Revisionsentwurfes; Frühling 2000: Amterkonsultation; Früh
ling/Sommer 2000: Auswertung der Ergebnisse; Sommer 
2000: grosse Vernehmlassung; Winter 2000: Botschaft an 
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das Parlament; Frühling/Sommer 2001: Erstrat; Sommer/ 
Herbst 2001: Zweitrat; Winter 2001: Differenzbereinigung; 
2002: Verordnungsänderung mit Ämterkonsultationen, Kon
sultation der Sozialpartner, Vernehmlassung der Verordnun
gen; 1. Januar 2003: Inkrafttreten. 
Dann läuft diese Zwischenlösung aus, aber wir kommen da
mit durch. Doch unterschätzen Sie diese Revision nicht! Bei 
den Details wird es dann sofort wieder sehr hektisch, aber wir 
glauben, dass diese Revision dringend nötig ist. Das Eidge
nössische Volkswirtschaftsdepartement und der Bundesrat 
sind gewillt, sie anzupacken. 
Aber das ist ein Kernelement. Alle, die - vor allem von ganz 
links - jetzt mit einem Referendum liebäugeln, müssen sich 
gut überlegen, ob sie damit nicht die Sanierung von etwas 
gefährden, das für sie wichtig ist. Man muss sehen - hier 
habe ich für die bürgerliche Seite viel Verständnis-, dass das 
dritte Lohnprozent und die Anhebung des Plafonds das Ver
sicherungsprinzip etwas tangieren. Auch da hat Herr Brändli 
recht. Das ist natürlich ein Opfer, ein Opfer auch des Mittel
standes. Das sollte man nicht mutwillig gefährden; ich sage 
das hier. Ich glaube aber, dass das mehrheitsfähig ist. 
Dieses Sparpaket sähe vielleicht anders aus, wenn wir die 
Abstimmung über die Finanzierung der Arbeitslosenversi
cherung im September 1997 nicht verloren hätten. Dort ha
ben wir gemerkt - und Umfragen haben es gezeigt -, dass 
viele Menschen in diesem Land zwar nicht arbeitslos sind, 
sich aber potentiell, bis in Direktorenränge hinauf, von Ar
beitslosigkeit bedroht fühlen. Deshalb ist dieses Volk bereit, 
etwas für die Arbeitslosenversicherung zu tun. Dem haben 
wir hier Rechnung getragen. 
Der letzte Punkt, der Steuerbereich: Bei diesem Programm 
ging es eigentlich nicht um Mehreinnahmen. Wir haben die
ses Paket nicht wegen Mehreinnahmen geschnürt. Es hat 
sich aber gezeigt, dass es für den Konsens nötig war, im Be
reich der Steuergerechtigkeit gewisse Akzente zu setzen. Sie 
müssen das ganze damalige Umfeld berücksichtigen. Da wa
ren die Nullsteuern-Millionäre und all diese Geschichten ak
tuell. In den Schlagzeilen war zu lesen, wer trotz hoher Ein
kommen keine Steuern zahlt. Dieses Thema ist jetzt etwas in 
den Hintergrund geraten. Das ist aber nur vorübergehend der 
Fall, morgen kommt wieder irgendein Fall; dann geht das al
les wieder von vorne los. 
Mir als Finanzminister - hier darf ich Herrn Gemperli eine 
Antwort geben, auch Frau Beerli und andere haben die Frage 
aufgeworfen - liegt eine tiefe Steuerquote enorm am Herzen; 
das dürfen Sie mir glauben. Es muss unser Bestreben sein, 
möglichst tiefe Steuern zu haben, um keine Schwarzarbeit 
und Schattenwirtschaft zu haben, um weniger Steuerhinter
ziehungen zu haben und vor allem um als Wirtschaftsstand
ort konkurrenzfähig zu bleiben. Das wird schwierig sein, denn 
wir müssen die Sozialwerke konsolidieren. Sie brauchen viel
leicht Mehreinnahmen, weil sonst die Sparmassnahmen der
art einschneidend würden, dass sie wieder nicht konsens
fähig wären. 
Aber im Bereich, in dem wir Steuergesetze haben, sollte es 
uns allen ein Anliegen sein, dass diese möglichst gerecht 
sind. Ich habe sehr viel Verständnis für die Frage der zweiten 
und der dritten Säule. Ich bin auch der Meinung - Frau Beerli 
hat das gesagt -, dass das neben der AHV wichtig ist; viele 
beneiden uns um dieses Dreisäulensystem. Ihr «böser» Fi
nanzminister will nicht die Solidität dieser wichtigen Säulen 
demontieren. 
Aber ich muss Ihnen ebenso ehrlich folgendes sagen: Wenn 
Sie in diesem Bereich kritisieren, dann überlegen Sie sich 
einmal, was wir alles vorgeschlagen haben. In diesem Be
reich können Steuerersparnisse gemacht werden, die von 
«fiscal engineers» und von Computerfachleuten knallhart 
ausgenützt werden. Lesen Sie nur einmal die Prospekte, wo 
über weite Strecken nichts mehr von Altersvorsorge steht, 
sondern nur noch von Optimierung von Steuern. Das wird ge
braucht, um Steuern zu sparen - in Bereichen, in denen es 
nicht mehr um legitime Altersvorsorge geht. Das ist letztlich 
nicht gerecht. 
Hier haben wir versucht, etwas zu tun. Man kann immer dar
über streiten; ich akzeptiere die Kritik. Es ist ausserordentlich 
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schwierig, in einem Sparpaket so nebenbei noch Dinge mit 
zu verändern, die sehr komplex und vernetzt sind und viele 
Zusammenhänge aufweisen; das gebe ich absolut zu. Des
halb habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass Sie 
es wieder etwas vereinfachen wollen. 
Ich meine, der Nationalrat habe Wasser in diesen Wein ge
gossen. Was aber bleibt, ist doch immer noch ein guter 
Schritt in die richtige Richtung. Es ist nicht einfach nichts, das 
möchte ich nach links sagen. Deshalb wäre ich froh, wenn 
Sie es hier nicht noch einmal zusätzlich verwässern wurden. 
Das «Minimümchen», das jetzt noch bleibt, ist gerechtfertigt. 
Ich würde in vielen Bereichen lieber folgendes raten - vor
ausgesetzt, man hätte dazu die Kraft und die Möglichkeit -: 
Schaffen wir all diese Privilegien, die politisch nicht gerecht
fertigt sind, einmal ab, und senken wir dafür die Steuern für 
alle ein wenig! Das wäre doch sehr viel gerechter, als wenn 
nur die «Dummen», die es nicht können und nicht tun, bezah
len, während diejenigen, die den richtigen Berater und viel
leicht das nötige Vermögen haben, weil sie nicht alles zum 
Leben brauchen, von diesen Besteuerungslücken profitieren 
können. Das ist doch auch aus bürgerlicher Sicht nicht kor
rekt und nicht gerecht. Machen Sie hin und wieder diese 
Überlegung! 
Wir haben hier- ich habe schon zugegeben, dass ich das da
mals als Parlamentarier mitgemacht habe - gewissen Verän
derungen bei den Einmaiprämien zugestimmt, ohne zu mer
ken, wofür man das letztlich brauchen kann. Es heisst jetzt, 
dass das der politische Wille war. Mein politischer Wille war 
es auch. Aber je mehr ich mich darin vertieft habe, desto 
mehr erkenne ich, dass ich das damals nicht so gemeint 
habe. 
Das sind Dinge, die Sie sich ein bisschen überlegen müssen. 
Jetzt liegt eine Lösung vor, die ich mit vertreten kann, aber 
verwässern Sie sie nicht noch viel mehr. 
Ich habe jetzt einiges zum Allgemeinen gesagt, was auch in 
der Diskussion angesprochen worden ist. Zur Armee und zur 
höheren Verbindlichkeit, Herr Loretan, habe ich mich geäus
sert; zu den Kantonen auch, das hat Herr Gemperli ange
sprochen; zum Marschhalt bei den Steuern auch. Ich habe 
die wesentlichen Fragen erwähnen können. 
Noch zu Frau Saudan: Frau Saudan hat sich in der Kommis
sion sehr bemüht, mit guten Anträgen ein Vermehrtes einzu
bringen. Ich kann das meiste von dem, was sie gesagt hat, 
unterstützen. Es ist dann abgelehnt worden, weil es sonst 
wieder - wegen der vehementen Widerstände im National
rat - zu einer Belastung gekommen wäre. Wenn es aber ein
mal eine grössere Revision geben sollte, dann kämen wir 
selbstverständlich auf diese Überlegungen zurück. 
Herr lnderkum hat die Arbeitsplätze erwähnt: Bei jedem 
Sparprogramm trifft es natürlich jemanden. Ich habe ein sol
ches Programm auch schon in seinem Kanton einleiten müs
sen, bei der «Armee 95». Ich verstehe die Bedenken aus der 
Sicht von Uri; dort sind grosse Opfer gebracht worden. An
derseits können Sie natürlich auch nicht künstlich Arbeits
plätze erhalten, wenn die Sicherheitslage und eine neu struk
turierte Armee etwas Neues erfordern. Zuerst ist natürlich der 
politische Zweck zu definieren, aber innerhalb dieses Rah
mens müssen wir selbstverständlich darauf Rücksicht neh
men. Das haben wir immer versucht, und das werden wir 
auch weiter versuchen. 
Die Fünf-Punkte-Checkliste von Herrn Merz behagt mir sehr; 
sie entspricht ungefähr meiner Denkweise. Ich werde sie bei 
Gelegenheit auch «hervornehmen». 
Zu Herrn Bloetzer, zum Zeitplan, habe ich mich geäussert, 
und auch auf das Votum von Herrn Uhlmann bin ich kurz ein
gegangen. 
Der «runde Tisch» war nicht etwas, was Ihnen irgendwelche 
parlamentarische Kompetenzen wegnehmen wollte. Unter 
dem «Trauma» (das ist vielleicht etwas übertrieben gesagt) 
der Abstimmung vom September 1997, d. h. der Abstim
mung über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung, 
und vielleicht auch der Abstimmung über das Arbeitsgesetz, 
unter der Erkenntnis, wie schwierig es ist, 1m Sozialbereich 
und wenn alle betroffen sind, etwas mehrheitsfähig zu ma
chen, war der «runde Tisch» ein Versuch: nämlich, Ihnen - in 
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diesem politischen Umfeld - eine Vorlage zu präsentieren, 
die den Keim der Mehrheitsfähigkeit zumindest von Anfang 
an schon hat. 
Sie sind nicht daran gebunden, aber Sie dürfen auch nicht 
übersehen, dass sich die grossen Kräfte links und rechts, die 
grossen Verbände der Wirtschaft, die Kantone und die Re
gierungsparteien mit ihren Präsidenten, dafür verbürgt haben 
und dahinterstehen. Das ist nicht nichts. Deshalb müssen Sie 
immer bedenken, wenn Sie etwas ändern wollen, ob das 
ganze Gleichgewicht ins Rutschen kommt oder nicht. Das ist 
meine Sorge: Wenn Sie ein ausgewogenes, mehrheitsfähi
ges Paket machen, das keine Mängel hat und das noch viel 
mehr bringt, dann bin ich der letzte, der sich dagegen wehrt. 
Aber die Realität ist halt nicht so. 
Ich muss Ihnen sagen: Der Kampf um jedes «Milliönchen» ist 
natürlich ein unglaublich schwieriger Kampf; ich persönlich 
möchte eine solche Übung a la «runder Tisch» nicht so bald 
wieder machen, denn das braucht Kraft und vor allem Zeit, 
die anderswo dann natürlich fehlt. Deshalb bin ich froh, wenn 
Sie der Kommission folgen, die diese Richtung- noch einmal 
ein Kompliment! - sehr gut eingehalten hat. 
Jetzt doch ein optimistisches Schlusswort: Ich glaube, dass 
wir mit diesem Paket seit vielen Jahren erstmals die reelle 
Chance haben, die Finanzen zu sanieren. Es mag da und 
dort noch Fragezeichen geben; der Wirtschaft mag es 
schlechtergehen; es mag dieses oder jenes noch auf uns zu
kommen. Aber: Die Chance war noch nie so gut! 
Ich hatte - ich weiss nicht, ob ich das schon einmal erzählt 
habe - einen Onkel, der, bis er 93 Jahre alt war, jede Woche 
zu mir ins Geschäft kam und mir Ratschläge aus seinem rei
chen Erfahrungsschatz gab. Ich habe nicht alle umgesetzt, 
aber eine Weisheit ist mir geblieben. Er sagte mir immer: 
«Wenn es Dir gutgeht, dann ist das der gefährlichste Moment 
im Leben, weil Du dann anfängst, Fehler zu machen.» 
Ich stelle fest - dabei schliesse ich den Bundesrat, die Ver
waltung und auch das Parlament nicht aus -, dass wir jetzt, 
wo diese Morgenröte am Horizont sichtbar wird, wieder Ge
fahr laufen, mit der Disziplin im Ausgabenbereich nachzulas
sen. Wir haben in den letzten Überschussperioden das ge
sät, was wir als Defizite geerntet haben; das ist ja alles sehr 
langfristig wirksam. Deshalb müssen wir jetzt - trotz dieser 
positiven Aussicht - die Disziplin bewahren, wir müssen das 
jetzt durchziehen. Dieses Stabilisierungsprogramm gibt uns 
die Chance, dass wir das vom Volk beschlossene «Haushalt
ziel 2001 » nun auch solide erreichen können. 
In diesem Sinne bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf 
dieses Paket eintreten - Eintreten ist nicht bestritten -, aber 
es dann auch «ungerupft» verabschieden. Ich wäre Ihnen 
natürlich dankbar, wenn Sie auch nach der Differenzbereini
gung helfen würden, es gegebenenfalls noch beim Volk 
durchzusetzen, sollte das Paket politisch in einem anderen 
Umfeld doch umstritten sein. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Detailberatung - Examen de detail 
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A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Sofern nichts anderes vermerkt ist: 
- beantragt die Kommission Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates; 
- stimmt der Rat den Anträgen der Kommission zu. 

Sauf indication contraire: 
- la commission propose d'adherer 
a la decision du Conseil national; 
- le Conseil adhere aux propositions de la commission. 

Sparauftrag an den Bundesrat 
Mandat d'economiser adresse au Conseil federal 

Ziff. 4 Art. 4a 
Antrag der Kommission 
Abs. 2bis 
Der Bundesrat sieht gegenüber dem Finanzplan 2000-2002 
vom 28. September 1998 folgende Einsparungen vor: 
Flüchtlingshilfe: 
- 2000: 283 Millionen Franken; 
- 2001: 406 Millionen Franken. 

Ch. 4 art. 4a 
Proposition de la commission 
Al. 2bis 
Le Conseil federal prevoit, par rapport au plan financier 
2000-2002 du 28 septembre 1998 les coupes budgetaires 
suivantes: 
Aide aux refugies: 
- 2000: 283 millions de francs; 
- 2001: 406 millions de francs. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Nous avons largement 
evoque au cours du debat d'entree en matiere, la question 
des depenses militaires. Je veux rappeler ici brievement 
qu'en commission nous avons consulte les representants du 
Departement federal de la defense, de la protection de la po
pulation et des sports et qu'une proposition a ete faite tendant 
a reduire les coupes dans ce departement en l'an 2000 en 
passant de 370 millions de francs a 280 millions de francs et 
en l'an 2001 de 540 millions de francs a 41 O millions de 
francs, ce qui represente une diminution totale de l'effort 
d'economies de 220 millions de francs (eh. 4 art. 4a al. 1 er 
let. a). A la suite des discussions et des auditions, nous 
avons obtenu la conviction avec le Conseil federal, le chef du 
Departement federal des finances, ses representants et ceux 
du Departement federal de la defense, de la protection de la 
population et des sports que les coupes prevues par le Con
seil federal sont possibles. Par consequent, nous vous pro
posons d'adherer a la decision du Conseil national. 
Je precise quand meme que, pour la protection civile - chif
fre 4 article 4a alinea 1 er lettre b - et pour les mesures d'eco
nomies touchant les CFF - article 4a alinea 1 er lettre c -, 
votre commission vous propose d'adherer a la decision du 
Conseil national. 
En ce qui concerne l'article 4a alinea 2, il n'y a pas d'obser
vation. 
Concernant l'alinea 2bis, je vous rends attentifs a une modi
fication purement redactionnelle seien laquelle nous avons 
supprime la reference a l'annee 1999, puisque le budget a 
deja ete adopte pour cette annee. Par contre, nous avons 
maintenu les coupes budgetaires dans l'aide aux refug1es 
pour les annees 2000/01. 

Onken Thomas (S, TG): Zu Absatz 2bis: Nur kurz zuhanden 
des Amtlichen Bulletins, obwohl es beim Eintreten schon ver
schiedentlich herausgehoben worden ist: Ich habe bei der 
Beratung in der Kommission den Antrag gestellt, diese Ein
sparungen ausdrücklich unter den Vorbehalt besonderer Er-
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eignisse zu stellen, die eintreten können und die es dann viel
leicht verunmöglichen, die Sparvorgaben tatsächlich zu erfül
len. Die Kommission hat das abgelehnt. Auch im Nationalrat 
ist es abgelehnt worden, aber nicht grundsätzlich, nicht weil 
es falsch wäre, sondern weil man den Vorbehalt nicht eigens 
und nur hier zum Ausdruck bringen wollte. Aber wir waren 
uns einig, dass unverhoffte kriegerische Ereignisse vielleicht 
zu erneuten Flüchtlingsströmen führen können oder dass ein 
Konflikt in Kosovo, der nicht beigelegt werden kann, die 
Schweiz möglicherweise weiterhin unter einen gewissen 
Druck setzen wird. Dies in einer Form, die es dann nicht er
laubt, diese strikten und strengen, an sich auch in meinen 
Augen anstrebenswerten Sparaufträge zu erfüllen. 
Dieser Vorbehalt muss natürlich ausdrücklich gemacht wer
den, und dieser Konsens soll hier zuhanden der Materialien 
festgehalten werden. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

98.3523 

Motion Nationalrat 
(Kommission-NR 98.059) 
Ausgaben im Asylbereich 
Motion Conseil national 
(Commission-CN 98.059) 
Depenses du domaine de l'asile 

Wortlaut der Motion vom 2. Dezember 1998 
Der Bundesrat legt bis Mitte 1999 ein Massnahmenpaket vor 
mit dem Ziel, die Ausgaben im Asylbereich bis zum Jahr 2001 
auf maximal 1 Milliarde Franken zurückzuführen. 

Texte de la motion du 2 decembre 1998 
Le Conseil federal presente, jusqu'a mi-1999, un train de me
sures visant a revenir d'ici 2001 aux depenses plafonnees de 
1 milliard de francs, dans le domaine de l'asile. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: La motion 98.3523 
concerne les depenses du domaine de l'asile. A l'origine, le 
Conseil federal voulait accepter le texte qui avait ete arrete 
par la commission du Conseil national sous la forme d'un 
postulat. Le Conseil national a transmis finalement cette mo
tion, ce qui veut dire que des mesures doivent eire mises en 
oeuvre pour reduire les depenses de l'asile, mais qu'il n'est 
guere possible de garantir de les limiter a 1 milliard de francs. 
Dans un premier temps, notre commission etait favorable 
egalement, comme le Conseil federal, a transformer cette 
motion en postulat, etant donne la difficulte qu'il y avait a con
cretiser cette limitation des depenses a 1 m1ll1ard de francs. 
Mais, afin de ne pas modifier l'equilibre du paquet en affai· 
blissant la motion par une transformation en postulat, nous 
vous proposons finalement de la transmettre. Notre decision 
a ete prise par 6 voix contre 4. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe es schon beim Eintre
ten gesagt: Die Motion bezweckt, dass die Ausgaben im 
Asyl- und Flüchtlingsbereich bis zum Jahr 2001 auf 1 Milli
arde Franken reduziert werden. Sie finden dieses Vorhaben 
auch im Finanzplan. Das entspricht also dem, was Sie im 
Rahmen des Stabilisierungsprogrammes beim Bundesge
setz über Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaus
haltes in Artikel 4a Absatz 2bis beschlossen haben. Ich habe 
darauf hingewiesen, dass die Erfüllbarke1t dieser Forderung 
sehr stark vom äusseren Umfeld abhängt. 
Wir müssen im Asylwesen zwischen einem «normalen» 
Stand - wobei auch der natürlich nicht so sein sollte - und 
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besonderen Ereignissen unterscheiden. Ich kann das viel
leicht anhand einiger Zahlen schildern: Wir schätzen, dass 
wegen des Krieges in Kosovo seit Juni des letzten Jahres 
16 000 Personen in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht 
haben, die sonst nicht zu uns gekommen wären. Es ist völlig 
klar, dass viele Gründe mitspielen, weshalb die Leute in die 
Schweiz kommen. Ist unser Land zu attraktiv? Bei den Ko
sovo-Albanern ist mit ein Grund, dass sehr viele von ihnen 
schon hier arbeiteten, dass die Leute dorthin gehen, wo sie 
einen Verwandten haben usw. All das spielt hier mit. 
Mit all den Massnahmen, die wir getroffen haben, hätten wir 
das Asylwesen sehr gut im Griff, wenn dieser Krieg nicht aus
gebrochen wäre. Niemand weiss, ob es nicht in einer ande
ren Region losgeht, wenn der Krieg in Kosovo einmal fertig 
ist. Wir wollen es nicht hoffen. Sie alle kennen die Länder mit 
einer gewissen Gefährdung. Das macht es so schwierig, 
strikte zu budgetieren, weil die Beiträge zum grossen Teil ge
setzlich gebunden sind. Mit den Kantonen - Stichwort: Pau
schalzahlungen usw. - sind wir immer im Gespräch. 
Es ist der absolute Wille des Bundesrates, wieder auf den ur
sprünglichen Finanzplan - 1 Milliarde Franken im Jahr 2001 -
zurückzukommen. Wir haben aber angesichts der momenta
nen Umstände Zweifel, ob das möglich sein wird. 
Ich habe bei der Erstbehandlung von Artikel 4a Absatz 2bis 
nichts gesagt, aber im Nationalrat war klar: Wenn trotz dieses 
Finanzplanes Nachtragskredite kämen, weil sie schlicht nötig 
wären, würde man sich dagegen nicht wehren. Wenn wir 
Nachtragskredite beantragen müssen - das wird schon dieses 
Jahr der Fall sein-, werden wir nicht umhin kommen, sie mit
einander zu beschliessen, weil sie gesetzlich gebunden sind. 
Obwohl die Stossrichtung der Motion der bundesrätlichen 
Stossrichtung entspricht, möchte der Bundesrat den Vor
stoss nur als Postulat entgegennehmen, weil das Ziel 
schwierig zu erreichen sein wird. Ich habe im Nationalrat ge
sehen, dass die Überweisung für gewisse Kreise fast eine 
Conditio sine qua non war, um beim Stabilisierungspro
gramm überhaupt mitzumachen. Das ist der politische Um
stand am Ganzen. Dafür habe ich ein gewisses politisches 
Verständnis, aber von der schlichten Doktrin her hat es etwas 
Unschönes, wenn man eine Motion beschliesst, von der man 
annehmen muss, dass sie wahrscheinlich kaum umgesetzt 
werden kann. 
Sollten Sie sie überweisen, wäre dies für den Bundesrat ein 
zusätzlicher Fingerzeig, dass wir die Probleme in der näch
sten Zeit nachhaltig anpacken müssen - wie wir das eh vor
gesehen haben -, im Wissen, dass wir sie kaum endgültig 
werden lösen können. 

Abstimmung - Vote 
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l'annee 2001, 50 millions de francs de coupes au plan finan
cier pour l'indemnisation du trafic regional. 
Nous vous proposons d'adherer a la decision du Conseil na
tional, au chiffre 4 article 4a alinea 1 er lettre d. 
Je prends immediatement la question relative aux routes et 
aux transports publics. Loi federale instituant des mesures 
destinees a ameliorer les finances federales, article 4a alinea 
1 er lettre e: la egalement, dans le plan financier 1999-2001, 
une modification intervient par des coupes au titre des trans
ports publics et des routes. Et les montants budgetaires re
du1ts sont de 1 O mill1ons de francs pour 1999, 55 millions de 
francs pour l'an 2000 et 100 millions de francs pour 2001. 
Nous vous proposons de vous rallier a la decision du Conseil 
national, au chiffre 4 article 4a alinea 1 er lettres d et e. 

Ziff. 7 Art. 13 
Antrag lnderkum 
Abs. 1 
. ... der anrechenbaren Kosten. Für Kantone mit besonders 
hohen Aufwendungen kann der Beitragssatz um höchstens 
5 Prozent erhöht werden. 

Antrag Maissen 
Abs. 1 
.... im Alpengebiet und im Jura betragen 40 bis 75 Prozent 
und ausserhalb .... 
Abs. 3bts 
Streichen 

Eventualantrag Maissen 
(falls der Antrag zu Abs. 1 abgelehnt wird) 
Art. 41a 
Das neue Recht gilt für alle Beitragsverpflichtungen (Grund
und Teilzusicherungen), die nach seinem Inkrafttreten einge
gangen werden. Beiträge sind nach dem bisherigen Recht 
zugesichert (Folgezusicherungen), wenn der Baubeginn vor 
Inkrafttreten des neuen Rechts erfolgt ist. 

Ch. 7 art. 13 
Proposition lnderkum 
Al. 1 
. ... des frais imputables. Pour les cantons avec des charges 
elevees le taux de contribution peut etre augmente de 5 pour 
cent au maximum. 

Proposition Maissen 
Al. 1 
. ... dans les regions des Alpes et du Jura, a 40 a 75 pour cent, 
en dehors .... 

Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

23 Stimmen Al. 3bts 
4 Stimmen Bitter 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 17 hiervor - Vo1r page 17 c1-devant 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(Fortsetzung) 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 (suite) 

Sparbeitrag der Kantone 
Allegements lies aux transferts aux cantons 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Le mandat d'economi
ser adresse par le Parlament au Conseil federal prevoit, pour 

Proposition subsidiaire Maissen 
(au cas ou la proposition a l'al. 1 er serait rejetee) 
Art. 41a 
Le nouveau droit s'applique a tous les engagements pour le 
versement de contributions (Subventions de base et subven
tions partielles) pris apres son entree en vigueur. Les contri
butions sont garanties sur la base du droit actuel (subven
tions complementa1res) lorsque la construction a debute 
avant que ne prenne effet le nouveau droit. 

Abs. 1-AI. 1 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: La loi concernant l'uti
lisation de l'impöt sur les huiles minerales a affectation obli
gatoire (eh. 7 du depliant) prevoit de reduire la contribution fe
derale aux frais d'amenagement et de construction des rou
tes principales. Dans le Jura et les Alpes, la reduction serait 
portee a 40 a 70 pour cent, alors qu'aujourd'hui eile s'eleve a 
50 a 80 pour cent, et dans les autres regions, le projet du 
Conseil federal porte sur une reduction de la participation de 
la Confederation s'elevant a 15 a 55 pour cent des coüts, 
alors qu'aujourd'hui la participation de la Confederation est 
de 20 a 60 pour cent. II faul relever qu'aux termes des dispo-
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sitions qui nous sont proposees, aucune contribution n'est 
prevue pour les projets dont le coüt est inferieur a 2,5 millions 
de francs. 
Nous avons eu en commission, et nous les retrouvons ici, di
verses propos1tions: tout d'abord, celle tendant a ma1ntenir 
les taux actuels pour les projets en cours d'execution. Nous 
avons eu, a cet egard, un rapport de la part de l'administra
tion federale et, aux termes de ce rapport, nous avons dü 
constater que si nous avions adopte cette proposition, il en 
serait resulte un engagement des contributions de la Confe
deration pour les projets actuellement en cours qui ne laissait 
qu'une tres faible part des credits a disposition pour couvrir 
les nouveaux projets. Cette proposition a d'ailleurs ete retiree 
en commission. 
La deuxieme propos1tion que nous avons eu a tra1ter etait 
celle qui consistait a maintenir des taux entre 40 et 75 pour 
cent, tout au moins pour faire face aux cas de rigueur qui 
pourraient se presenter dans les cantons. Cette seconde pro
position a ete rejetee par la commission, par 7 vo1x contre 2. 
AuJourd'hui, nous retrouvons des propositions qui vont un 
peu dans la meme direction que celles que je viens de pre
senter. II s'agit, en particulier, de la proposition lnderkum qui 
veut augmenter la contribution de la Confederation de 5 pour 
cent dans certains cas, et de la proposit1on Maissen qui re
vient a celle que je vous ai decrite tout a l'heure, c'est-a-dire 
de porter la contribution de la Confederation entre 40 et 
75 pour cent. Cette proposition avait ete rejetee par la com
mission. 
Nous avons ete confrontes - je l'ai decrit, je le rappelle brie
vement - au fait que ces reductions de contributions federa
les ont ete decidees entre les cantons. II est evident qu'apres 
coup cette decision majoritaire prise par les cantons a ren
contre des oppositions qui se sont manifestees par des cor
respondances que nous avons re9ues, de teile sorte que 
nous avons pu avoir l'impression que le front uni des cantons 
n'etait pas si compact qu'on pouvait bien nous le presenter. 
Mais il est evident que, lorsque des decisions majoritaires 
sont prises dans les conferences specialisees, il y a toujours 
apres coup des cantons defavorises qui essaient d'obtenir 
des avantages. En tout etat de cause, nous avons admis en 
commission que cette decision des cantons, devant aboutir a 
une economie globale de 500 millions de francs, avait ete 
prise par l'ensemble et qu'il ne fallait pas revenir sur cet ac
cord difficilement acquis. 
C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de 
rejeter les propositions qui nous sont faites de modifier les 
dispositions que nous vous avons presentees. 

Maissen Theo (C, GR): Für mich ist die Bedeutung dieses 
Stabilisierungsprogrammes völlig unbestritten; wir müssen 
den Bundeshaushalt sanieren. Das ist wichtig für die Zukunft 
dieses Staates und nicht zuletzt auch für jene Kantone, wel
che auf einen starken Bund angewiesen sind, der Ausgleiche 
machen kann. Daraus erklärt sich auch, warum die Gebirgs
kantone bei den Finanzen in der Regel bundestreu stimmen; 
ich denke da an das «Haushaltziel 2001 » oder an die Wohn
eigentu ms-1 n itiat1ve. 
Ich persönlich fühle mich durchaus legitimiert, dieses Stabili
sierungsprogramm nach Schwachpunkten abzuklopfen, 
nachdem ich mich an vorderster Front für das «Haushaltziel 
2001 » und gegen die Wohneigentums-Initiative exponiert 
habe. 
Nun wissen wir: Das Stabilisierungsprogramm ist am «run
den Tisch» entstanden. Es wurde vorhin von Kollege Loretan 
gefragt, ob wir hier nur noch formale Akteure seien - ich sage 
es etwas überspitzt -: Gilt es nun einfach, dass wir Maul
körbe übergestülpt erhalten und nichts mehr dazu zu sagen 
haben, oder ist es an uns zu prüfen, ob das Stabilisierungs
programm nicht doch Schwachstellen hat, die wir in der Ver
antwortung als Parlament eliminieren müssten? So meine 
ich, dass es neben den finanziellen und finanzpolitischen 
Mechanismen auch hier darum geht, sich über den Zusam
menhalt in diesem lande Gedanken zu machen, über die 
Opfersymmetrie oder das Problem der spezifischen Lasten in 
einzelnen Landesteilen. 
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Ich meine, wenn wir das prüfen, dann müssten wir uns als 
Vertreter der Stände sehen und Korrekturen vorsehen, wo 
einzelne Stände unverhältnismässig stark betroffen sind. Da 
kann uns die berühmte KdK - wie sie auch entschieden hat, 
möglicherweise nur mit Mehrheitsbeschlüssen - die Verant
wortung nicht abnehmen, zumal ich Korrespondenz habe, in 
der sich die KdK anders geäussert hat, als dies hier gesagt 
worden ist. 
Nehmen wir das Augenmass des Föderalisten! Sehen wir 
uns einmal die Tabelle im Anhang 7 auf Seite 127 der Bot
schaft an: Dieser Tabelle liegt die Zielvorgabe zugrunde, 
dass bei diesen 1, 1 Prozent, die der mittlere Sparbeitrag der 
Kantone im Verhältnis zur Steuerkraft sind, von diesem 
Durchschnitt, die Sparbeiträge der einzelnen Kantone nicht 
mehr Abweichungen aufweisen sollen als 0,3 Steuerprozent
punkte; auf Seite 108 (Ziff. 522) der Botschaft ist ausdrücklich 
festgehalten, nur eine Abweichung von 0,3 Steuerprozent
punkten sei vertretbar. Wenn wir nun diese Tabelle auf Seite 
127 prüfen, sehen wir: Es gibt zwei Kantone, die ganz we
sentlich - nämlich mit 1,9 Prozent - über diesem Mittel sind. 
Das sind 0,7 Steuerprozentpunkte oder zweimal mehr, als in 
der Botschaft als vertretbar erachtet wird. 
Sehen wir nun noch die Spanne zwischen den Kantonen mit 
der geringsten Belastung von 0,6 Prozent und den Kantonen 
mit der höchsten von 1 ,9 Prozent an: Sie beträgt 1,3 Prozent
punkte. Das heisst, die Spanne zwischen der tiefsten und der 
höchsten Belastung ist grösser als der Mittelwert. Wenn es in 
der Botschaft heisst, eine solche Abweichung sei nicht ver
tretbar - das steht in der Botschaft -, dann sage ich: In die
sem Übermass ist diese Abweichung unhaltbar. Das Prinzip 
der Opfersymmetrie ist damit eindeutig verletzt, zumal es die 
schwachen Glieder in diesem lande betrifft, jene, welche in 
spezifischen Bereichen bereits überhöhte Belastungen ha
ben. Hier hat man das Augenmass verloren, hier sind wir ver
pflichtet zu korrigieren. 
Herr Bundesrat Villiger, Sie haben gesagt, es habe hier 
kleine Unebenheiten. Ich muss einfach sagen, wenn Sie sel
ber in der Botschaft feststellen, dass diese Abweichungen 
nicht vertretbar sind, dann sind das eben nicht kleine Un
ebenheiten. 
Woher kommen diese überdurchschnittlichen Belastungen? 
Sie können das in der Botschaft auf Seite 1 09 nachlesen. Es 
geht um den Hauptstrassenbereich und den Regionalver
kehr. Die Ungerechtigkeit, die sich hier zeigt, ist so gross, 
dass sie sich nicht mit Sparmassnahmen begründen lässt. 
Wenn ich noch einmal kurz in Erinnerung rufen darf, wie die 
Kantone im Strassenbereich unterschiedlich gehalten sind: 
An den Nationalstrassen - also den Strassen, an denen sich 
der Bund sehr stark finanziell engagiert - mit einer Länge von 
rund 1600 Kilometern ist der Kanton Graubünden lediglich 
mit 8 Prozent beteiligt, obwohl er einen Anteil an der Landflä
che von 16 Prozent hat. Hingegen an den Alpenstrassen, die 
rund 1500 Kilometer lang sind, partizipiert der Kanton Grau
bünden mit einem Drittel, mit rund 500 Kilometern. Diese 
500 Kilometer Hauptstrassen im Kanton Graubünden sind 
beinahe gleich lang wie sämtliche Talstrassen in allen ande
ren Kantonen. Zu bedenken ist, dass diese Alpenstrassen 
vom Bau und vom Unterhalt her unverhältnismässig mehr 
Aufwand als Talstrassen erfordern. 
Mit dem Vorschlag gemäss Botschaft, den wir hier bezüglich 
der Beitragssätze haben, wird diesen Umständen, die nach 
meinem Dafürhalten zwingend zu berücksichtigen sind, viel 
zuwenig Rechnung getragen. Gekürzt wird die Obergrenze 
der Alpenstrassenbeiträge um 1 O Prozentpunkte, das bedeu
tet eine Reduktion um 12,5 Prozent, bei den Talstrassen um 
5 Prozentpunkte, also nur um 8,3 Prozent. Das heisst, dass 
die Beiträge an die Alpenstrassen 50 Prozent stärker gekürzt 
werden als die Beiträge an die Talstrassen. Ich meine des
halb, dass mit meinem Hauptantrag diese Ungerechtigkeit 
völlig zu Recht korrigiert würde. Der Bundesrat hätte ja die 
Möglichkeit, weil es eine Obergrenze 1st, von diesen 75 Pro
zent abwärts abzustufen. Das heisst somit, dass nicht gene
rell diese 75 Prozent gelten müssten. 
Nun muss ich Ihnen noch etwas als Präsident der Kommis
sion für Verkehr und Fernmeldewesen sagen: Mir machen 
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die Äusserungen, die hier zum Teil erfolgt sind, grösste Sor
gen. Die KVF beschäftigt sich nun seit drei Jahren immer wie
der mit der Problematik des Unterhalts der Strassen, vor al
lem der Nationalstrassen. 
Im Sanierungsprogramm 1994 hat man die Beitragssätze für 
den Unterhalt der Nationalstrassen gekürzt. Was war die 
Folge davon? Einzelne Kantone, z. B. der Kanton Aargau, 
waren nicht mehr in der Lage, die Nationalstrassen so, wie es 
sich gehört, zu unterhalten. Diese Nationalstrassen haben 
Schäden erlitten, die in der Folge stark überhöhte Reparatur
und lnstandstellungskosten verursachten. Während der letz
ten Wintersession haben wir deshalb diese Sparmassnahme 
wieder korrigiert und die Beitragssätze - meines Erachtens 
zu Recht - wieder angepasst, so dass der Unterhalt dieser 
Strassen sichergestellt werden kann. 
Wir müssen uns nun fragen: Ist damit das Problem gelöst? 
Das Problem ist nicht gelöst! In der Schweiz gibt es Werte 
von 150 Milliarden Franken, die in National-, Gemeinde- und 
Kantonsstrassen investiert worden sind, davon 88 Milliarden 
Franken in Gemeinde- und Kantonsstrassen. Das ist ein 
Volksvermögen. Wenn wir heute vom Sparen reden und sa
gen, wir sollten an die nächste Generation denken, dann 
muss ich Ihnen darauf einfach entgegnen: Wenn wir dieses 
Volksvermögen «verlottern» lassen, dann sparen wir nicht, 
sondern machen in einer anderen Form Schulden, die ir
gendeinmal wieder auftauchen und eine Belastung sind. 
Wir wissen heute, dass für die Substanzerhaltung dieser 
Werte bzw. dieses Volksvermögens pro Jahr rund 1,5 Pro
zent desselben oder 2,25 Milliarden Franken aufgewendet 
werden müssten; wir haben bei den Nationalstrassen gese
hen, dass wir korrigieren müssen, weil diese Sparmass
nahme im Interesse der Erhaltung dieser Werte nicht funktio
niert hat. Ich muss Ihnen deshalb sagen, aufgrund dieser Ge
samtbetrachtung, dass wir nicht hingehen und bei den 
Hauptstrassen nun den gleichen Fehler machen dürfen. Denn 
der Unterhalt der Hauptstrassen ist finanziell in den Kantonen 
angesiedelt. Der Strassenunterhalt und der Strassenbau sind 
kommunizierende Röhren, d. h., wenn für den Strassenbau 
Mittel fehlen - oder wenn zuwenig Mittel da sind-, dann muss 
auch beim Strassenunterhalt gespart werden. 
Ich muss Sie daran erinnern, dass ein Rat auch in der Lage 
sein sollte, auf jüngste Ereignisse zu reagieren. Wir erkennen 
nach diesem Winter, der unverhältnismässig viel Schnee ge
bracht hat, dass es bei den Verkehrswegen in bezug auf die 
Sicherheit noch grosse Anstrengungen braucht. Ich denke 
daran, dass z. B. im Unterengadin nach wie vor Hauptverbin
dungen höchst gefährdet sind und dass auf diesem Stras
senstück entsprechend Opfer zu beklagen sind, weil die Mit
tel für den Ausbau dieser Hauptstrasse fehlen. Ich erwähne 
auch die Strasse oberhalb llanz zwischen Disentis und Sum
vitg, die häufig geschlossen werden muss und wo es Gale
rien brauchen würde. 
Ich appelliere deshalb an Sie, dass man hier Flexibilität zeigt 
und in einem Bereich, in dem ein ausgewiesener Bedarf be
steht, nicht eine Streichungsübung macht, die der Bundes
kasse - wie ich Ihnen nachher zeigen werde - nämlich gar 
nichts bringt; die Sparwirkung existiert nur auf dem Papier. 
Wenn Frau Beerli von der Freiheit späterer Generationen 
spricht, dann ist es auch im Sinne der Freiheit dieser Gene
rationen, dass man die Berggebiete dank sicheren Verkehrs
wegen weiterhin besiedeln kann. 
Ich möchte Ihnen also sagen: Was ich mache, ist nicht ein 
mutwilliger Antrag, wie mir Herr Onken in seinem Votum zu 
diesen Anträgen zum Teil unterstellt hat. Es gilt hier, die Re
lationen herzustellen. Diese 37 Millionen Franken sind rund 
2 Prozent des Sparziels von 1,85 Milliarden Franken im 
Jahre 2001. Das liegt also weitgehend im Streubereich. In 
den letzten Jahren hat man die Mittel im Budget des Bundes 
für die Hauptstrassen zudem nicht ausgeschöpft; der Spar
beitrag, der durch die Nichtausschöpfung dieser Mittel erfolgt 
ist, ist also bereits grösser oder mindestens so gross wie das, 
was wir einsparen wollen. 
Zum zweiten sind diese Mittel zweckgebunden. Wenn wir 
also hier sparen und Aufgaben aufschieben, sparen wir nicht 
zugunsten der Bundeskasse, sondern halten einfach zweck-
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gebundene Mittel zurück, wie das ja der Titel des Gesetzes 
besagt. Wenn man hier etwas ändert, reisst man nicht einen 
Dominostein aus einem Gebäude, so dass das Ganze zu
sammenfällt, wie Kollege Onken gesagt hat. Dieser Betrag ist 
gar kein Stein in diesem Gebäude: Weil es zweckgebundene 
Mittel sind, sind diese - wie wir diese Sanierung verstehen -
faktisch ausserhalb der Bundeskasse. 
Noch ein letzter Punkt: Ich bitte Sie, Herr Bundesrat Villiger, 
versuchen Sie nicht, eine Kuh zweimal zu verkaufen! Die Mit
tel aus der LSVA gehen in das Berggebiet, weil dieses von 
der Flächenwirkung her durch diese Abgabe überproportio
nal belastet ist. Da hat man erkannt, hier brauche es eine 
Kompensation. Man kann nun nicht sagen, diese Mittel seien 
auch noch eine Kompensation im Rahmen dieses Stabilisie
rungsprogrammes. 
Ich bitte Sie also, im Sinne des Gesamtzusammenhanges 
und nicht nur aus regionalpolitischen Überlegungen, meinem 
Hauptantrag zuzustimmen. 
Wenn Sie das nicht tun möchten, möchte ich Ihnen beliebt 
machen, wenigstens den Eventualantrag anzunehmen. Dort 
geht es darum, dass man Projekte, die im Gange sind, nicht 
diesen Kürzungen unterstellt. Das wäre nämlich im Wider
spruch zum Subventionsgesetz, wie es auch in der Botschaft 
festgehalten ist. Zudem zieht man hier nicht mit der Regelung 
der Niveauübergänge gleich, denn dort werden auch Pro
jekte, die in Realisierung sind, weiter subventioniert. 
Ich bestreite hier, dass die KdK mit der Lösung einverstanden 
war, diese Folgeprojekte nicht zu berücksichtigen. Im Schrei
ben vom 18. September 1998 - also zehn Tage, bevor der 
Bundesrat die Botschaft verabschiedete - hatte die KdK 
ganz klar geschrieben, dass man bei den Niveauübergängen 
Schiene/Strasse die Folgeprojekte berücksichtige. In diesem 
Schreiben heisst es weiter: «Im übrigen geht die KdK davon 
aus, dass auch im Bereich des Strassenbaus die gleichen 
Grundsätze angewendet werden.» 
Ich ersuche Sie also, meinem Hauptantrag zuzustimmen. 
Wenn Sie das nicht tun, dann stimmen Sie wenigstens dem 
Eventualantrag zu, damit man in diesem Bereich eine Auf
fanglösung und eine Gleichstellung mit der Regelung bei den 
Niveauübergängen hat. 

lnderkum Hansheiri (C, UR): Thematik und Zielrichtung mei
nes Antrages sind klar; ich kann auf die Ausführungen von 
Herrn Maissen und Herrn Brändli verweisen. Sie wissen, ich 
bin Kommissionsmitglied, und als Kommissionsmitglied sollte 
man nicht ohne Not im Plenum einen Antrag stellen. Mein 
Antrag ist denn auch - darauf möchte ich klar hinweisen - als 
Brückenschlag gedacht. Warum ein Brückenschlag? 
Wir haben auf der einen Seite den soeben von Kollege Mais
sen begründeten Antrag, der nach meiner Auffassung im 
lichte der übergeordneten Interessen zu weit geht; wir haben 
auf der anderen Seite aber auch die Feststellung, dass wir in 
der Kommission lange über diese Thematik diskutiert haben 
und dass - wie ausgeführt wurde - verschiedene Anträge in 
diese Richtung gestellt wurden, Anträge, die dann zurückge
zogen wurden. Es blieb aber meines Erachtens doch ein ge
wisses Unbehagen; dieses Unbehagen ist durch zweierlei 
Momente begründet: Einmal gibt es objektive Gründe, indem 
man klar feststellen muss - Herr Bundesrat Villiger hat das 
heute auch gesagt-, dass gewisse Kantone, und dazu gehö
ren vor allem Graubünden und Uri, im Vergleich zu anderen 
Kantonen wesentlich stärker betroffen sind. Ein zweites Ele
ment, das Unbehagen verursacht hat, ist, dass es offenbar 
gewisse Kommunikationsprobleme zwischen der KdK und 
den betroffenen Kantonen gab. 
Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, meinen An
trag zu stellen, und beantrage Ihnen, ihm zuzustimmen -
selbstverständlich nur, falls der Antrag Maissan abgelehnt 
wird. 

Delalay Edouard (C, VS}, rapporteur: Je voudrais donner 
une reponse a deux arguments qui sont avances concernant 
cette contribution federale pour las routes principales: 
1. On dit que la budgetisation et la planification financiere des 
cantons seraient rendues plus difficiles dans le domaine des 
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routes. Je pense, a ce sujet, qu'une diminution des subven
tions de la Confederation a, sans aucun deute, une 1nfluence 
sur les budgets et la planification financiere des cantons, 
mais que cet argument ne doit pas etre surestime, etant 
donne le fait que les routes principales ne representent que 
le 15 pour cent du reseau des routes cantonales. 
2. En relation avec le programme pluriannuel 2000-2003, le 
canton des Grisons, par exemple, puisqu'il s'agit essentielle
ment de lui, qui est le plus touche par les coupes faites dans 
les tranches de contributions federales, se verrait attribuer 
7 millions de francs de moins par an pour les projets en cours, 
alors que les depenses totales de ce canton pour la construc
tion, l'entretien et l'exploitation des routes s'elevent a 290 m1l
lions de francs par annee. Donc, il s'agit de 7 millions de francs 
par rapport a 290 millions de francs de depenses totales. 
On d1t aussi que quelques cantons seraient frappes d'une fa
c;:on insupportable par la coupure budgetaire proposee. Or, il 
taut souligner a ce sujet que la reduction des credits en fa
veur des routes principales de 37 millions de francs, des l'an 
2001, fait partie d'un projet global de contnbution des can
tons aux economies de 500 millions de francs. On l'a deja dit 
aujourd'hui. Et l'on attend de la Confederation qu'en collabo
ration avec les cantons, eile realise cette economie globale a 
travers une solution equilibree. La coupure des tranches 
concernant les routes principales apporte avec beaucoup 
d'autres mesures sa contribution a un tout. Dans ce cadre, on 
ne peut eviter qu'aussi des cantons avec de grands projets 
en cours apportent leur contribution aux economies dans ce 
domaine. Ainsi, par exemple, les cantons de Säle-Campa
gne, de Saint-Gall et du Valais apportent a ce titre chacun en
viron 2,5 millions de francs, les cantons de Berne, d'Argovie, 
de Neuchätel chacun environ 1 million de francs par an. 
Donc, dans ce cadre general, il taut prendre en compte le fait 
que ces charges supplementaires peuvent etre considerees 
comme supportables. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich gebe zu, im Vergleich mit den 
anderen Paketen befinden wir uns hier im Bereich kleinerer 
Summen. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass wir in die
sem Prozess immer sehr darauf achten mussten, nicht unter 
den Betrag von 500 Millionen Franken zu geraten. Die Kan
tone waren zwar sehr kooperativ, aber es kamen immer wie
der Vorschläge, durch die man unter diesem Betrag gewesen 
wäre. Es war wahnsinnig schwierig, die Kantone immer an 
diesem Limit zu halten. Für mich ist es eine Grundsatzfrage, 
dass wir nun alle Massnahmen durchziehen, auch dort, wo 
es vielleicht «nur» um 15 oder 20 Millionen Franken geht. 
Weil es das Ergebnis eines ganzen Prozesses 1st, möchte ich 
Sie bitten, diese Anträge abzulehnen. 
Der Antrag lnderkum wurde in der Kommission nicht bespro
chen, hingegen wurden die beiden Anträge Maissen aus
giebig - noch mit Zusatzberichten - angeschaut. Die Kom
mission kam zum Schluss - ich war natürlich sehr froh 
darüber-, dass man sie ablehnen sollte. 
Mit dem Hauptantrag Maissen würde das Sparziel von 37 Mil
lionen um 13 bis 15 Millionen Franken verfehlt. Ich muss 
noch einmal darauf hinweisen, dass die Hauptstrassen nicht 
unser Wunschkind waren; dieser Bereich wurde von den 
Kantonen eingebracht. Es ist klar, Sie können Massnahmen 
treffen, wie Sie wollen; die eine Massnahme tnfft den einen, 
die andere den anderen etwas weniger. Es wurde dann ver
sucht, das über die Veränderung der Subvention an die AHV 
noch etwas zu begradigen. 
Mindereinnahmen innerhalb des Hauptstrassenbereiches 
müssten durch eine Verschärfung der anderen Massnahmen 
kompensiert werden. Der Finanzspielraum würde damit ver
kleinert; das würde bedeuten, dass baureife Vorhaben in
folge anderweitiger Beanspruchung der Mittel hinausgescho
ben werden müssten. Das würde dann wieder anderswo zu 
Problemen führen. 
Mit dem Eventualantrag Maissan würde man das Sparziel 
von 37 Millionen um gut 17 Millionen Franken verfehlen, also 
noch etwas stärker als mit dem Hauptantrag. Hier, im 
Hauptstrassenbereich, besteht nur die Möglichkeit der Kom
pensation durch entsprechende Festlegung der Prioritäten 
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für neue Projekte. Auch hier würde sich die Realisierung 
neuer Projekte verzögern. Das würde den profitierenden 
Kantonen kurzfristig einen Kostenvorteil verschaffen; aber 
mittelfristig würde sich dieser in einen Nachteil verkehren, 
weil ihre neuen Projekte in der längeren Warteliste hinter den 
heute in der Planung fortgeschrittenen Projekten zurückste
hen würden. Die neuen Projekte müssten dann nach jenen 
Projekten der Kantone eingereicht werden, deren Ausfüh
rung noch nicht in Angriff genommen wurde. Wir sind also 
nicht sicher, ob das überhaupt etwas brächte. 
Der Antrag lnderkum ist neu. Meine Mitarbeiter haben ihn in 
der kurzen Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, zu analysie
ren versucht. Wir sind der Meinung, die Formulierung «mit 
besonders hohen Aufwendungen» sei etwas unbestimmt und 
könnte bei der Auslegung zu Schwierigkeiten führen. Sie ha
ben versucht, den Ausfall zu schätzen, und kommen auf etwa 
1 O bis 15 Prozent, also auf etwas weniger als bei den beiden 
anderen Anträgen; das ist richtig. Im schlimmsten Falle wür
den - je nach Auslegung - alle Kantone mit Aufwendungen, 
die über dem Durchschnitt liegen, in den Genuss dieser An
hebung kommen, und das würde natürlich zu einer Benach
teiligung der anderen Kantone führen. Zugleich muss man 
darauf hinweisen, dass das Gesetz in Artikel 13 Absatz 3 
bereits eine Unzumutbarkeitsregelung enthält. Wir müssten 
also auch hier die Mindereinsparungen innerhalb des 
Hauptstrassennetzes - um eben das Gesamtergebnis nicht 
zu verschlechtern - durch eine Verschärfung der anderen 
Massnahmen kompensieren. Diese würde wieder zu Ver
schiebungen führen, die dann ihrerseits wieder Härten und 
Akzeptanzprobleme in den Kantonen erzeugen würden. 
Auch hier hätten die profitierenden Kantone einen kurzfri
stigen Vorteil, den sie vielleicht später selber mit der «Warte
liste» wieder kompensieren würden. 
Noch einmal zum Grundsätzlichen: Ich habe durchaus Ver
ständnis dafür, dass man jetzt diese Liste anschaut und sagt: 
Ja, dieser Kanton ist so, der andere so aufgeführt. Ich kann 
vielleicht auf die Aussagen von Herrn Cavadini zurückkom
men, der heute morgen gesagt hat: Was heisst ausgewo
gen? Man nimmt irgendeinen Zeitpunkt. 
So ist es auch bei dieser Liste. Man erklärt diese Listen für 
«heilig» - das haben Sie nicht getan, ich dramatisiere es et
was-, und jede Abweichung wird interpretiert. Wenn man die 
Liste ein Jahr früher oder später erstellt hätte, wäre sie an
ders herausgekommen. Sie basiert auf indikativen Angaben, 
die wir mit bestem Wissen und Gewissen austarieren. Ob das 
dann alles so «heilig» ist oder nicht, ist schwer zu sagen. 
Darin sind heute schon Ungerechtigkeiten «eingepflanzt»; 
vielleicht sind es völlig andere Ungerechtigkeiten, die aber 
nicht zum Vorschein kommen. 
Wie Sie wissen, werden wir das gleiche Problem auch beim 
Finanzausgleich haben; das macht mir wahnsinnig Mühe. Je
der schaut nur darauf, wo er sich am Schluss auf der Liste 
befindet. Jeder, der ein bisschen schlechter dasteht, sagt: Ich 
bin dagegen. Dabei war seine vorherige starke Position viel
leicht völlig ungerechtfertigt. 
Herr Maissen hat auf weitere Listen hingewiesen. Er hat viel
leicht befürchtet, dass ich diese Listen auch noch anführe. 
Wenn ich jetzt die Kantone Uri und Graubünden als Beispiele 
nehme und einerseits die Belastung gemäss Stabilisierungs
programm in Millionen Franken und in Prozenten z. B. ins 
Verhältnis zum zusätzlichen Reingewinn der Nationalbank 
setze, der nach Finanzkraft der Kantone verteilt wird, und an
dererseits auch den Anteil der Kantone an der LSVA be
trachte - natürlich, das ist für etwas da, aber es wird auch so 
verteilt -, dann stelle ich fest, dass für Uri die Verschlechte
rung in Prozenten der Steuerkraft gesamthaft gesehen 
1,9 Prozent beträgt. Die Verbesserung mit den beiden Fak
toren zusammen beträgt «minus 2,3 Prozent», bei einem 
schweizerischen Mittel von «minus 0,8 Prozent». Uri kommt 
positiv weg: statt mit einem Minus von 2,7 Millionen mit plus 
3,4 Millionen Franken. Graubünden hat eine Entlastung von 
gesamthaft 2, 1 Prozent; das Mittel beträgt wie erwähnt 
0,8 Prozent. 
Diese beiden Kantone kommen in beiden Bereichen, auch bei 
der Verteilung des Reingewinns der Nationalbank, sehr viel 
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besser weg. Ich weiss, es besteht kein Zusammenhang -
Aluis Maissen, Regierungsrat des Kantons Graubünden, 
würde mir jetzt den Kopf ausreissen! Aber es ist halt so, dass 
dieser Reingewinn auch wieder nach Finanzkraft verteilt wird, 
so dass man sagen kann: Das Sparpaket kostet den Kanton 
19 Millionen Franken; allein von der Nationalbank kommen 
18,6 Millionen Franken zurück und von der LSVA 22,7 Millio
nen Franken; das gibt eine Gesamtentlastung von rund 22 
Millionen Franken. Sie sehen, wenn ich etwas andere Zahlen 
nenne, wenn Sie das alles berücksichtigen, ist es verkraftbar; 
ich glaube, es ist immerhin ein Indiz für die Verkraftbarkeit. 
Auch diese Zahlen sind selbstverständlich nicht «heilig», und 
der Zusammenhang wirkt vielleicht etwas zufällig - wobei wir 
bei der Nationalbank nicht ganz zufälligerweise für die Kan
tone gekämpft haben, das muss ich auch sagen. 
Ich sage nicht, die Lastenverteilung unter den Kantonen sei 
gerecht; so weit würde ich nicht gehen. Ich hätte wahrschein
lich an Ihrer Stelle auch etwas irritiert reagiert. Aber ich bitte 
Sie trotzdem, mit der Kommission jetzt beim Konzept zu blei
ben. 

Maissen Theo (C, GR): Ich möchte kurz Stellung nehmen 
und dann sagen, ob ich meine Anträge zurückziehe oder 
nicht: Es sind die Ungleichheiten, die ich aufgezeigt habe. 
Diese sind als solche anerkannt worden, Herr Bundesrat. 
Mein Ziel ist es, dass jemand, der aufgrund dieser Tabelle -
ob sie «heilig» ist oder nicht, diese Zahlen sind da - jetzt 
schlechtgestellt wird, in Zukunft weniger schlechtgestellt 
wird. Der Antrag lnderkum ermöglicht dies. 
Ich ziehe meinen Hauptantrag und meinen Eventualantrag 
deshalb zurück und bitte Sie, dem Antrag lnderkum zuzu
stimmen. 

Präsident: Herr Maissen hat seine Anträge zu Absatz 1 bzw. 
Artikel 41 a zuruckgezogen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag lnderkum 

Abs. 3bis - Al. 3bis 

24 Stimmen 
9 Stimmen 

Maissen Theo (C, GR): Bei Ziffer 7 Artikel 13 Absatz 3bis geht 
es darum, dass man die Projekte unter 2,5 Millionen Franken, 
die offenbar als sehr klein betrachtet werden, wegfallen lässt. 
Ich muss Ihnen auch hier sagen: Die Verteilung der Lasten ist 
sehr ungleich, und in grossflächigen Kantonen gibt es 
zwangsläufig- auch aus politischen Gründen -viele Projekte, 
die weniger als 2,5 Millionen Franken kosten. Nachdem die 
Grossprojekte mit der Reduktion der Beitragssätze für Folge
tranchen «bestraft» werden, meine ich, dass es gerechtfertigt 
wäre, bei den kleinen Projekten, die bis anhin berücksichtigt 
worden sind, nicht auch noch die Mittel zu streichen. 
Es geht hier um regionalpolitische Anliegen der Arbeitsvertei
lung. Es sind kleinere Unternehmen, welche diese Projekte 
ausführen möchten, und der Effekt wäre der, dass die Kan
tone versuchen würden, nur noch «in grossen Paketen» Pro
jekte zu machen; das wäre der Sache nicht dienlich. 
Ich meine: Wenn man diesen Absatz streicht, wird damit kein 
Dominostein aus dem Sanierungsgebäude entfernt, hinge
gen wird ein Anliegen, das gerechtfertigt ist, berücksichtigt. 
Ich bitte Sie also, meinem Streichungsantrag zuzustimmen. 
Ich kann Ihnen auch sagen, dass im Kanton Graubünden im 
laufenden Mehrjahresprogramm Projekte für immerhin 18 
Millionen Franken enthalten sind, die unter diese Grenze von 
2,5 Millionen Franken fallen würden. 
Wir könnten hier also- nachdem die andere Abstimmung ne
gativ ausgegangen ist - wenigstens diese Ungerechtigkeit 
beseitigen, diese Unebenheit glätten. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: La commiss1on n'a pas 
eu a traiter une teile proposition, mais je tiens a faire une re
marque sur celle de M. Maissen. Cette derniere ne peut pas 
etre acceptee, car le credit total est limite a un certain mon
tant. Si l'on admet que les petits projets, c'est-a-dire ceux qui 
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ne depassent pas 2,5 millions de francs, obtiennent une con
tribution de la Confederation, il est evident qu'il y aura une 
multiplication de projets mineurs qui portera prejudice aux 
contributions que la Confederation pourrait accorder a des 
proJets plus importants et plus significatifs pour les cantons. 
Cet argument me parait suffisant pour dire qu'il taut adherer 
a la decision du Conseil national, a l'article 13 alinea 3bis. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Unsere Fachleute waren nicht in 
der Lage, die Mindereinsparungen zu beziffern, weil die An
zahl von kleinen Projekten schwer abzuschätzen ist und weil 
es hier auch beträchtliche Schwankungen geben kann. Des
halb kann ich jetzt nicht mit Zahlen fechten; es kann etwas 
weniger oder etwas mehr sein. 
Was uns hier vor allem stört, ist, dass dieser Antrag der Rich
tung entgegengesetzt ist, die wir eigentlich beim neuen 
Finanzausgleich einschlagen wollen. Die Kantone wollten, 
dass wir nicht Dinge machen, die wider diese Tendenzen ge
hen. In einem Bereich, bei der AHV, mussten wir es machen, 
weil wir keine Lösung fanden, aber sonst haben wir uns 
daran gehalten. 
Der Bund entrichtet jedem Kanton nach der Länge des 
Hauptstrassennetzes bemessene Globalbeiträge für kleinere 
und mittlere Projekte. Diese Massnahme verschafft dem 
Bund auch die Kapazitäten, die er selbst braucht, um die 
grösseren Projekte zu begleiten. Auch hier müssten Minder
einsparungen innerhalb des Hauptstrassenbereichs durch 
eine Verschärfung der anderen Massnahmen in diesem Be
reich aufgefangen werden; das würde dann wieder - ich 
kann jetzt nicht sagen, wo und wie - zum Hinausschieben 
von anderen Projekten führen. Deshalb haben wir neben der 
Tatsache des Hinausschiebens von anderen Projekten hier 
den Einwand, dass es nicht ganz in der Richtung geht, dass 
die Kleinigkeiten, also die kleinen Dinge bei den Kantonen 
selber, mit freien Mitteln - ich hoffe, später, mit dem Finanz
ausgleich, noch vermehrt - sollten bearbeitet werden kön
nen. 
Das ist der Grund, weshalb ich mich dem Kommissionspräsi
denten anschliesse und Ihnen empfehle, den Antrag Maissen 
abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Maissen 

28 Stimmen 
4 Stimmen 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: En ce qui concerne le 
chiffre 2, l'article 64 alinea 1 er de la loi sur la formation pro
fessionnelle fixe la subvention federale entre 23 et 43 pour 
cent des depenses, alors que, actuellement, le taux de sub
ventionnement federal est de 27 a 47 pour cent des depen
ses selon la capacite financiere des cantons. Nous pensons 
que cette disposition qui a ete incluse egalement dans l'en
semble du paquet d'economies demandees par les cantons 
est tout a fait supportable. 
Nous vous proposons d'adherer a la decision du Conseil 
national. 

Ziff. 1 Art. 21 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. bis Ende des Jahres, das dem Inkrafttreten des neuen 
Rechtes vorangeht: 

Abs. 2 
.. .. gilt das neue Recht erstmals für das dem Inkrafttreten fol
gende Jahr. 

Ch. 1 art. 21 
Proposition de la commission 
Al. 1 

a. s1 les conditions suivantes sont remplies, a la finde l'annee 
precedant l'entree en vigueur du nouveau droit: 
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Al. 2 
.... a celles qui seront versees durant l'annee qui suit l'entree 
en vigueur. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: A l'article 21 des dispo
sitions transitoires, votre commission a apporte une correc
tion en accord avec l'administration, selon laquelle, a l'alinea 
1 er lettre a, une disposition est prevue, qui donne au nou
veau droit un effet retroactif au 1 er janvier 1999 pour les sub
ventions federales relatives aux constructions. Ceci a ete 
rendu necessaire au cas ou un referendum sera1t lance con
tre l'ensemble du paquet de mesures prevoyant un allege
ment des finances federales. 
Puisque nous terminons l'examen des economies touchant 
les cantons, j'aimerais faire observer pour le «Bulletin offi
ciel» qu'a l'article 27 de la loi federale sur les chemins de fer 
(eh. 8 du depliant) que nous avons examine, 11 a ete declare 
qu'il etait abroge, «aufgehoben». Or, il s'agit bien ici d'adhe
rer a la decision du Conseil national et de maintenir le droit 
en vigueur. 

Einnahmenbereich 
Niveau des recettes 

Ziff. 5 Art. 18 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Als selbständige Erwerbstätigkeit gilt auch die Veräusse
rung von Vermögenswerten, soweit die Veräusserung nicht 
im Rahmen der blossen Verwaltung eigenen Vermögens er
folgt. Die Verwaltung eigenen Vermögens nach den für die 
entsprechenden Vermögenswerte anerkannten Grundsätzen 
vermag für sich allein selbst dann keine selbständige Er
werbstätigkeit zu begründen, wenn der Eigenturner oder der 
beauftragte Vermögensverwalter sachkundig ist. 
Abs. 1bis 
Bei Veräusserung von Wertschriften und anderen Finanz
anlagen ausserhalb einer allfälligen geschäftlichen Tätigkeit 
des Veräusserers wird selbständige Erwerbstätigkeit vermu
tet, wenn mindestens zwei der nachfolgenden Voraussetzun
gen erfüllt sind: 
a. eine unverhältnismässig hohe Anzahl von Transaktionen; 
b. die Inkaufnahme besonderer Risiken; 
c. der Einsatz bedeutender Fremdmittel im Verhältnis zum 
entsprechenden Vermögen; 
d. ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen. 
Abs. 2 
.... Eigentümer sie im Zeitpunkt des Erwerbs zum Geschäfts
vermögen erklärt. 

Antrag Respini 
Abs. 1, 1bis 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag: 
1. die Voraussetzungen für eine selbständige Erwerbstätig
keit genauer festzulegen; 
2. eine Verbindung herzustellen zwischen den Kriterien, wel
che die Vermutung erlaubt, ob selbständige Erwerbstätigkeit 
vorliegt, und der Höhe des Vermögens. 

Antrag Cottier 
Abs. 2 
.... sofern der Eigentümer sie zum Geschäftsvermögen im 
Zeitpunkt des Erwerbs erklärt oder spätestens, wenn er den 
Abzug der an den Kauf gebundenen Passivzinsen geltend 
macht. 

Antrag Spoerry 
Abs. 2 
Streichen 
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Ch. 5 art. 18 
Proposition de la commission 
Al. 1 
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.. .. Est egalement consideree comme une activite lucrative 
independante l'alienat1on d'elements de fortune, dans la me
sure ou l'alienation n'a pas lieu dans le cadre de la simple 
gestion de la fortune. La gestion de la fortune conforme aux 
princ1pes de gestion reconnus ne suffit pas a eile seule a fon
der une activite lucrative independante, meme si le proprie
taire ou le gerant de fortune mandate est un specialiste. 
Al. 1bis 
Lors de l'alienation de titres et d'autres placements financiers 
en dehors de l'activite commerciale de l'alienateur, une acti
vite lucrative independante est presumee lorsqu'au moins 
deux des conditions suivantes sont remplies: 
a. le nombre de transactions est disproportionne; 
b. des nsques particuliers sont pris; 
c. le recours a des fonds de tiers es! important par rapport a 
la fortune y relative; 
d. la part des placements a court terme est elevee. 
Al. 2 
.. .. commerciale au moment de leur acquisition. 

Proposition Respini 
Al. 1, 1bis 
Renvoi a la commission 
avec mandat: 
1. de fixer les conditions pour l'activite lucrative d'une fai;:on 
plus precise; 
2. d'etablir une relation entre les criteres permettant de pre
sumer s'il y a activite lucrative et le montan! de la fortune. 

Proposition Cottier 
Al. 2 
.... dans la mesure ou le detenteur les declare comme fortune 
commerciale au moment de leur acquisition ou au plus tard 
lorsqu'il fait valoir la deduction d'interets passifs lies a leur 
achat. 

Proposition Spoerry 
Al.2 
Bitter 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Nous abordons les re
cettes que contient le paquet de mesures tendant a stabiliser 
les finances federales. 
A l'article 18, il s'agit de l'elargissement de la notion de com
merce professionnel pour les gains en capital prives. Cela 
touche aussi la loi sur l'harmonisat1on des impöts directs des 
cantons et des communes . 
La commission a fait un important travail d'analyse et de con
ception au sujet de l'impos1t1on des gains en capital prives. 
Nous avons d'abord pris connaissance du rapport du 11 jan
vier 1999 de I' Administration federale des contributions, et 
nous avons analyse en detail le projet du Conseil federal et 
les decisions du Conseil national. Concernant ces dernieres, 
nous partageons l'appreciation du Conseil federal selon la
quelle la solution retenue par le Conseil national es! en retrait 
par rapport a la pratique fiscale actuelle. Les decisions du 
Conseil national ont ceci de critiquable, que loin de supprimer 
les lacunes fiscales, elles se situent en retrait par rapport a 
ce qui se fait aujourd'hui. 
La commission a considere que l'objectif a atteindre pour cet 
impöt etait au minimum de ne pas adoucir la taxation des 
gains en cap1tal prives teile qu'elle est pratiquee actuelle
ment, et meme de faire en sorte de combler certaines lacu
nes dans ce domaine . 
Un deuxieme champ d'examen que nous avons entrepns a 
ete celui de determiner si nous voulions inscrire dans la loi 
des criteres precis pour qu'un contribuable soit considere 
comme professionnel, selon le Conseil national, ou si nous 
voulions continuer, comme jusqu'ici, a laisser fixer les condi
tions par la jurisprudence du Tribunal federal. L'avantage de 
cette derniere solution est que le Tribunal federal peut adap-
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ter sa jurisprudence aux conditions changeantes des mar
ches financiers et des produits nouveaux. Donc, cette solu
tion offre une certaine flexibilite, mais eile presente aussi de 
lourds inconvenients, dont le principal est de laisser au Tribu
nal federal la possibilite d'une certaine creativite fiscale et, 
par une disposition trop ouverte, d'entraTner ainsi une insecu
rite permanente aussi bien pour le fisc que pour les contri
buables, et surtout, chose plus grave, comme nous l'obser
vons aujourd'hui, d'entraTner une applicat1on differenciee se
lon les cantons. Nous avons donc courageusement decide 
de remplir la fonction de legislateur et de fixer des criteres po
sitifs dans la loi. Le Conseil national avait retenu le meme 
principe, mais il avait admis trois criteres qu'il s'agissait de 
realiser de fa9on cumulative pour etre considere comme pro
fessionnel en matiere de titres. 
A la difference du Conseil national, votre commission vous 
propose d'introduire dans la loi quatre criteres, dont deux doi
vent etre realises pour etre considere comme commer9ant 
en titres. Quels sont ces quatre criteres? 
1. II taut realiser un nombre de transactions disproportionne. 
L'idee est ici, par exemple, que si, dans une periode f1scale, 
plus de la moitie de l'ensemble d'un portefeuille de titres est 
modifiee, on peut considerer que le nombre de transactions 
est disproportionne. 
2. Le deuxieme critere est le fait, pour le contribuable, de 
prendre des risques particuliers. II s'agit, par exemple, de re
courir systematiquement a des produits derives ou a d'autres 
du meme type. 
3. Le troisieme critere, plus precis, est le fait pour le contri
buable de recourir a des fonds de tiers importants. Par exem
ple, il peut s'agir de financer l'acquisition de titres par des em
prunts superieurs a la moitie de la fortune mobiliere. 
4. Nous avons introduit le critere qui porte sur le fait que la 
part des placements a court terme est elevee, et cela peut si
gnifier, par exemple, que la majorite des placements sont a 
moins de six mois. 
Nous sommes d'avis que, meme s'il demeure avec ces qua
tre criteres une marge d'appreciat1on relativement importante 
qui ne pourra jamais etre supprimee, nous avons ainsi dans 
la loi une description des conditions qui conferent a un con
tribuable la qualite de professionnel et qu1 entraTnent donc 
une imposition des gains en capital prives. Cela est de nature 
a presenter un avantage pour le fisc, mais egalement pour 
les contribuables, et a amener une uniformite dans la con
ception des cantons quant a l'application de cette notion. 
Pour le surplus, l'article 18 alinea 1 er presente deux autres 
differences par rapport a la decision du Conseil national: 
1. Nous faisons reference aux «elements de fortune» et non 
seulement aux titres. Cela signifie que les immeubles peu
vent etre egalement touches, ou que la possess1on de collec
tions d'oeuvres d'art ou de collections de voitures anciennes 
peut egalement tomber sous le coup de la definition de «com
mer9ant professionnel», lorsque les criteres du professionna
lisme sont remplis. 
2. La gestion de fortune confiee a des professionnels ne suffit 
pas, a eile seule, a etablir que le contribuable exerce une ac
tivite lucrative independante et donc imposable. 
Je voudrais completer en d1sant que la propos1tion de la com
mission s'approche sensiblement d'une formulation qui a ete 
proposee par l'Association suisse des banquiers, qui avait 
fixe davantage de criteres, nous en avons retenu quatre; 
mais, pour le surplus, et en particulier en ce qui concerne le 
fait de confier la gestion des titres a des professionnels, la 
proposition de la commission est conforme a la formulation 
de l'Association suisse des banquiers. 
Enfin, a l'article 18 alinea 1 bis - je l'aborde maintenant pour 
ne plus avoir a y revenir -, nous avons introduit une diver
gence importante par rapport au Conseil national, en ce sens 
que l'activite lucrative independante est «presumee», «ver
mutet» en allemand. Cela implique une sorte de renverse
ment du fardeau de la preuve en faveur du fisc. En effet, si 
vous adoptez la proposition de la commission, il en resulte 
que ce n'est plus le fisc qui doit prouver que le contribuable 
est un professionnel en matiere de titres, mais que sa condi
tion est presumee lorsqu'il remplit les conditions, et que c'est 
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le contribuable qui doit se defendre de ne pas etre un profes
sionnel en matiere de titres. 
Voila pour l'instant ce que je voulais vous presenter des tra
vaux de la commission. Je souhaite entendre le developpe
ment des propositions qui sont faites a cet article et j'aurai 
l'occasion d'intervenir de nouveau a la finde la discussion. 

Respini Renzo (C, Tl): J'ai vote l'entree en matiere sur ce pa
quet d'assainissement des finances de la Confederation, 
parce que je suis convaincu de la necessite de ce paquet. Je 
d1s ceci parce que je ne voudrais pas que l'on pense que ma 
proposition a l'article 18 de la loi federale sur l'impöt federal 
d1rect soit un systeme pour torpiller en quelque sorte tout le 
paquet. Je suis donc derriere le paquet, je suis derriere sa 
philosophie et je suis content que M. V1ll1ger, conseiller fede
ral, nous propose cet ensemble de mesures pour assainir les 
finances de la Confederation. 
Mais sur ce point particulier, je dois dire que j'ai des doutes. 
On introduit par la porte de service, au niveau legislatif, le 
concept de l'imposition du «capital gain». Je pense que si on 
le fait, et que si on decide dans ce pays - je pourrais admettre 
ce principe - que le «capital gain» doit etre impose, il ne faut 
pas prendre la porte de service mais la porte principale, et 
alors il faudrait le dire clairement, expressement. II faudrait 
utiliser des criteres de transparence, et il faudrait aussi se 
soucier de la securite du droit, c'est-a-dire adopter des crite
res precis, et ne pas laisser a la libre appreciation des auto
rites fiscales et a la «creativite des juges», comme l'a appe
lee M. Delalay, la definition de l'«imposabilite» ou non du 
«capital gain». 
On est en train d'introduire pour la premiere fois cette notion 
dans une loi de ce pays. C'est un «Novum» absolu. Cette no
tion a ete introduite pour la premiere fois en 1984, non par le 
legislateur, mais par le Tribunal federal. 
En adoptant la loi federale sur l'impöt federal direct en 1991, 
le legislateur avait corrige, entre guillemets, la jurisprudence 
du Tribunal federal a l'art1cle 16 alinea 3 en prevoyant: «Les 
gains en capital realises lors de l'alienation d'elements de la 
fortune privee ne sont pas imposables.» Cette disposition est 
toujours en vigueur. Nous sommes en train d'introduire l'im
position du «capital gain», tout en laissant subsister la double 
imposition des societes et de l'actionnaire. Dans tous les 
autres pays ou l'on a introduit l'imposition du «capital gain», 
la double imposition a ete abolie, sauf en Hollande ou toute
fois le systeme est assez different du nötre. 
On introduit l'imposition du «capital gain» avec le taux le plus 
haut du monde - je rappelle que pour des revenus eleves le 
taux sera de 50 pour cent. Le Gouvernement italien preside 
par M. D'Alema a introduit un taux d'imposition pour le «capi
tal gain» de 12,5 pour cent. Aux Etats-Unis, il est de 20 pour 
cent. Je rappelle aussi que l'Union syndicale suisse a de
mande l'imposition du «capital gain» avec un taux de 20 pour 
cent. Nous, pour les hauts revenus, on en arrive a appliquer 
un taux de 50 pour cent. 
On introduit l'imposition du «capital gain» en considerant que 
ce dernier est le resultat d'une activite lucrative indepen
dante. Les consequences ne peuvent pas etre passees sous 
silence au moment ou l'on s'apprete a adopter ces disposi
tions. En effet: 
1. Si le benefice du «capital gain» est considere comme le 
produit d'une activite lucrative, cela signifie aussi que l'acti
vite elle-meme est consideree comme une activite lucrative, 
ce qui est d'ailleurs clairement demontre par la systematique 
de la loi, puisque l'article 18 fait partie de la Section 3: «Pro
duit de l'activite lucrative independante» du Titre deuxieme: 
«lmpöt sur le revenu» de la loi federale sur l'impöt federal di
rect. 
D'ailleurs, l'article 18 alinea 1 er propose par notre commis
sion dit: «Est consideree comme une activite lucrative inde
pendante l'alienation d'elements de la fortune .... » Ce qui n'a 
rien a voir, je le dis entre parentheses, avec le rendement de 
la fortune mobiliere dont on parle a l'article 20 de cette loi. 
Ceci a des consequences. II faut le savoir et le repeter. On 
paie les impöts sur le revenu dans notre pays. On paie l'AVS 
sur le revenu. Ceci peut etre juste, mais fait monter la taxa-
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tion pour les hauts revenus aux 50 pour cent dont je vous ai 
parle. 
2. S'agissant d'une activite lucrat1ve, les pertes devraient 
aussi pouvoir eire deduites. C'est la logique meme. Je me 
demande alors si cet effet boomerang, dans un moment ou 
les bourses et le cours des bourses ne peu! plus eire prevu a 
longue echeance, a ete considere, et si l'on ne peut pas ima
giner que la chute des bourses pourrait entrainer une perte 
au niveau du fisc suisse. 
3. La constatation peut-etre la plus grave est la position des 
personnes qui ont obtenu la taxation globale. Le «globaliste» 
qui a opere un certain nombre de transactions avec une part 
de placements a court terme peut remplir les conditions des 
lettres a et d de l'alinea 1 bis. On pourrait donc imaginer qu'il 
exerce une activite lucrative, et il devrait donc perdre le droit 
et la possibilite de beneficier de la taxation globale. Ceci 
pourrait entrainer des consequences lourdes en ce qui con
cerne l'assiette fiscale et la politique que l'on veut mener 
dans ce pays. 
Pour ces raisons, la solution ne me plait pas meme si, je 
l'avoue, eile apporte des ameliorations par rapport a la situa
tion actuelle, ou les effets de la jurisprudence citee par le pre
sident de la commission ne me satisfont pas non plus. 
Voici donc que, malgre tous ces doutes, je me rends a l'evi
dence. Si un consensus a ete trouve au Conseil national et 
dans la commission du Conseil des Etats, et si un consensus 
a ete trouve a la «table ronde», il est difficile maintenant de 
changer tout simplement la donne. Je me mets dans cette 
opt1que. II taut travailler dans la direction d'ameliorer le texte 
et ne pas simplement renvoyer le paquet ou le proJet de loi au 
Conseil federal. 
Voila donc les raisons de ma proposition de renvoi a la com
mission, qui sont resumees sur la feuille que vous avez re
c;:ue. Je trouve en effet que dans la formulation qui nous est 
proposee, les termes «le nombre de transactions est dispro
portionne» sont excessivement vagues et peu prec1s. Les 
exemples cites par M. Delalay, s'ils representent un fait im
portant, pourraient eire introduits dans la loi. Si on ne peu! 
pas les introduire dans la loi, quelles assurances peut-on 
avoir que ces exemples puissent inspirer soit les offices d'ap
plication, soit les tribunaux? 
II taut egalement penser a un autre aspect, c'est-a-dire au 
nombre de transactions. Je pars de l'idee que le nombre de 
transactions ici prevu est considere comme une valeur abso
lue. C'est une transaction tous les six mois, une transaction 
tous les deux mois, une transaction chaque semaine? On de
vrait plutöt mettre en relation le nombre de transactions avec 
le montan! du capital mobilier detenu et administre. Ce serait 
plus logique, et cela permettrait aussi de repondre mieux a 
ces exigences d'equite et de sürete auxquelles une loi devrait 
satisfaire. 
Je pars aussi de l'idee que le concept de «nombre de tran
sactions» {al. 1 bis let. a) et celui de «placements a court 
terme» (al. 1 bis let. d} se recouvrent en partie. Enfin, il taut 
introduire, a mon avis, des concepts aussi precis que possi
ble afin d'eviter l'insecurite, voire meme afin d'eviter des 
craintes pernicieuses de la part des contribuables et surtout 
de la part de certains contribuables qui pourraient abandon
ner la Suisse, resultat qui ne peut certainement eire ni envi
sage ni souhaite. 
C'est la raison pour laquelle je propose que l'article 18 ali
neas 1 er et 1 bis soit renvoye a la commission avec le mandat 
d'etudier la fac;:on de fixer les conditions de l'activite lucrative 
d'une fac;:on plus precise et d'etablir une relation entre les cri
teres permettant de presumer s'il y a act1vite lucrative et le 
montant de la fortune. Voila le sens de ma proposition. 

Gemperll Paul (C, SG): Ich möchte Sie bitten, den Rückwei
sungsantrag Respini abzulehnen. Das Problem, das er in 
diesem Zusammenhang aufgeworfen hat, ist sicher eines der 
schwierigen Probleme im Steuerrecht. Im schweizerischen 
Steuerrecht haben wir die Unterscheidung zwischen Ge
schäftsvermögen und Privatvermbgen. Wer Geschäftsver
mögen verkauft, untersteht der Kapitalgewinnsteuer. Wer 
Privatvermögen verkauft, untersteht in der Regel nicht der 
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Kapitalgewinnsteuer - ausgenommen die Grundstückge
winnsteuer; das ist eine Sonderregelung. 
Nun muss man bei der Zuordnung wissen, was der Eigentü
mer macht: Ist er ein Selbständigerwerbender, der gewerbs
mässig ein Geschäft ausübt, oder ist er kein Selbständig
erwerbender? Wenn er ersteres ist, sind die Vermögens
werte, die er veräussert, der Kapitalgewinnsteuer unterstellt, 
wenn er sie als Privatperson veräussert, sind sie es nicht. 
Nun lässt sich - das ist die Tücke des Objektes - nicht immer 
klar unterscheiden, ob jemand selbständigerwerbend ist oder 
nicht oder ob beides zutrifft. Ein Nichtselbständigerwerben
der kann beispielsweise im Wertschrittenbereich durchaus 
noch eine selbständige Tätigkeit ausüben. Ein Bankdirektor, 
der angestellt ist, kann z. 8. nebenbei für seinen eigenen Be
reich Wertschriften handeln. Er ist in diesem Bereich Selb
ständigerwerbender, und die entsprechenden Gewinne sind 
Kapitalgewinne, die besteuert werden. Das Bundesgericht 
hat bereits eine sehr ausgedehnte Praxis zu dieser Frage 
entwickelt. 
Im Bereich der Wertschriften, der von Herrn Respini vor allem 
angesprochen wird, untersteht nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung alles das, was jemand tut, um eigenes Ver
mögen zu verwalten, nicht der Kapitalgewinnsteuer. Wenn 
ich beispielsweise ein Vermögen von einer halben oder einer 
Million Franken habe und das als Privatmann einer Bank in 
Verwaltung gebe, dann ist das ganz sicher keine Geschäfts
tätigkeit. Das sagt übrigens auch Absatz 1 dieser Bestim
mung. Das ist kein Problem. Oder wenn ich einen gewerbs
mässigen Vermögensverwalter ausserhalb der Banken be
auftrage, dann spielt das in der Regel auch keine Rolle. 
Wenn ich aber anfange, systematisch jede Gelegenheit aus
zunützen, um Gewinne zu erzielen, ist das eine andere 
Frage. 
In der Regel kann man im Wertschrittenbereich die geschäft
liche Tätigkeit bereits wegen der grossen Beanspruchung 
von Fremdmitteln feststellen. Wer viele Fremdmittel bean
sprucht, damit an die Börse geht und in rascher Folge Wert
schriften handelt, macht das nicht mehr in Verwaltung eige
nen Vermögens, sondern er beansprucht Fremdmittel und 
versucht, mit diesen Fremdmitteln bei sich bietender Gele
genheit möglichst grosse Gewinne herauszuholen. Das ist 
geschäftliche Tätigkeit. Diese Rechtsprechung ist vom Bun
desgericht konstant angewandt worden. 
Das sind natürlich - das muss ich betonen, Herr Respini -
materielle Kriterien, und materielle Kriterien hinterlassen un
scharfe Konturen. Einfacher wäre es, wenn man sagen 
könnte, alle mit blauen Augen sind gewerbsmäss1ge Händler 
und die mit braunen Augen nicht. Dann hätten wir klare Krite
rien, aber man hätte dann vielleicht Probleme mit dem Über
gang zwischen beiden Farbtönen. Es wäre aber sicher einfa
cher: Die materiellen Kriterien verlangen im Einzelfall, dass 
man genau untersucht, was sich im wesentlichen abgespielt 
hat. Wurde eigenes Vermögen verwaltet? Wenn es eigene 
Mittel sind, ergeben sich in der Regel gar keine so grossen 
Probleme. Man soll es dann auch nicht allzusehr komplizie
ren. Aber wenn er Fremdmittel beansprucht, läutet beim Fis
kus eine Alarmglocke! 
Die Kommission ist sehr weit gegangen. Sie wollte nicht, 
dass bereits a priori von Gewerbsmässigkeit gesprochen 
wird, wenn jemand Fremdmittel beansprucht, sondern nach 
dem Vorschlag muss immer auch ein zweites Kriterium vor
handen sein, damit eine Vermutung für Geschäftsmässigkeit 
spricht, eine Vermutung, die übrigens widerlegbar ist. Es ist 
nicht eine präsumptio juris et de jure, sondern eine schlichte 
präsumptio juris. 
Ein weiteres Kriterium muss also dazukommen. Es erfüllt 
beispielsweise Absatz 1 bis Litera c, «Einsatz bedeutender 
Fremdmittel», von Artikel 18. Nun stellt man weiter fest, dass 
er mit diesen Fremdmitteln ständig kauft und verkauft, dann 
hat er gewerbsmässig gehandelt. Oder er hat beispielsweise 
einen grossen Anteil sehr kurzfristiger Anlagen. Er handelt 
kurzfristig mit Derivaten oder macht Devisentermingeschäfte 
als kurzfristige Anlagen mit relativ hohen Risiken. 
Zwei Elemente müssen immer zusammenkommen. Da ist 
die Kommission sicher nicht zu weit gegangen. Ich glaube, 
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das ist zum Teil falsch verstanden worden. Es hat Leute ge
geben, die haben das so verstanden, dass man schon bei je
dem dieser Kriterien die Gewerbsmässigkeit bejahen würde. 
Bei Artikel 18 Absatz 1 bis der Fassung der Kommission des 
Ständerates heisst es aber klar: «wenn mindestens zwei der 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind». In der Regel 
beginnt der Fiskus beim grossen Anteil an Fremdkapital; 
dann muss sich der Betroffene noch 1n der Geschäftstätig
keit, die er damit ausübt, speziell verhalten. 
Ich glaube, dass das, was die Kommission hier getan hat, 
eine Verdeutlichung der bisherigen bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung ist. Ich bin überzeugt, Herr Respini, dass 
das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, mehr Klarheit schafft 
als das, was wir bisher gehabt haben. Was wir bisher gehabt 
haben, war offener und lockerer, jetzt haben wir das besser 
eingegrenzt. Mit einer Rückweisung erreichen Sie nichts 
mehr; die Kommission hat sich angestrengt, so gut es in die
ser schwierigen Situation möglich war. Ich glaube, viel mehr 
würde man nicht herausbringen, abgesehen von einer Ver
schiebung, die dann natürlich das ganze Paket bezüglich ei
ner Verabschiedung desselben noch in dieser Session ge
fährden würde. Das ist ein anderer Gesichtspunkt, welcher 
allerdings nicht der massgebliche ist, wenn wir über materi
elle Probleme reden. 
Ich möchte Sie bitten, den Antrag Respini auf Rückweisung 
abzulehnen. 
Es geht im übrigen auch noch um ein anderes, ganz ent
scheidendes Problem. Ich habe am Anfang schon gesagt, 
dass es schwierig ist, fiskalische Neuregelungen in diesem 
Paket zu treffen, weil es wirklich schwierige technische Fra
gen sind, die zur Diskussion stehen. Aber es gibt hier etwas, 
das den normalen Bürger in den letzten Jahren einfach auf
gebracht hat: Er musste sein Einkommen von 30 000 oder 
40 000 Franken nach Gesetz und Ordnung versteuern und 
den Obolus abliefern. Auf der anderen Seite musste er zuse
hen, wie gewerbsmässige Wertschrittenhändler, die vom Ar
beitgeber ein grosses Darlehen erhielten und mit ihrem Lohn 
den Zins bezahlten, am Ende des Jahres eine halbe oder 
eine ganze Million Franken in die Tasche steckten und vom 
Fiskus nicht zur Kasse gebeten wurden. Das ist hart. Das un
tergräbt das Vertrauen in eine saubere Steuerordnung und 
untergräbt auch das Vertrauen in die Gerechtigkeit. Darum 
geht es letztlich. 
Deswegen möchte ich Sie bitten, den Antrag Respini auf 
Rückweisung abzulehnen und dem Antrag der Kommission 
zuzustimmen. Er ist gut überlegt. Im übrigen sage ich noch 
eines: Wenn Sie jetzt der Fassung der Kommission zustim
men, haben wir eine Differenz zur national rätlichen Fassung; 
dazu treffen wir uns dann bei Philippi wieder! 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 
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Vorsitz - Presidence: 
Rhinow Rene (R, BL)/Schmid Carlo (C, Al) 
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Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 36 hiervor - Voir page 36 ci-devant 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(Fortsetzung) 
A. Loi federale surfe programme de stabilisation 1998 (suite) 

Einnahmenbereich, Ziff. 5 Art. 18 (Fortsetzung) 
Niveau des recettes, eh. 5 art. 18 (suite) 

Schüle Kurt (R, SH): Der sehr subtil begründete Antrag von 
Kollege Respini hat zumindest den Vorteil, dass wir die Frage 
der Gewerbsmässigkeit des Wertschrittenhandels auch hier 
im Plenum eingehend diskutieren und unter die Lupe neh
men können. Herr Gemperli hat dies gestern zwar für nicht 
erforderlich erklärt und die Kommissionslösung mit viel Ei
genlob bedacht. Als Kommissionsmitglied frage ich mich, wo
her Kollege Gemperli diesen Mut nimmt, unseren Vorschlag 
in solchen Tönen zu loben. Da hat wohl eher der ehemalige 
Finanzdirektor des Kantons St. Gallen und Herr über die 
Steuern gesprochen, als der eidgenössische Parlamentarier, 
der bei so komplexen Steuerfragen im Regelfall eher etwas 
verunsichert ist. 
Richtig ist, dass wir uns in der Kommission über keinen an
deren Artikel derart den Kopf zerbrochen haben. Aus vielen 
Vorschlägen, u. a. auch aus einem Vorschlag der Bankier
vereinigung, haben wir dieses Eigengebräu gemixt, das 
seine Feuertaufe - so meine ich - noch in keiner Weise be
standen hat. Es hat sich in dieser ganzen Diskussion gezeigt 
und bestätigt, dass sich solch komplexe Steuerfragen - das 
sage ich auch an die Adresse von Herrn Bundesrat Villiger -
eben in keiner Weise eignen, im Zusammenhang mit einem 
Stabilisierungsprogramm diskutiert und entschieden zu wer
den. Solche - auch punktuelle - Korrekturen gehören in den 
Gesamtzusammenhang unseres Steuersystems gestellt und 
sollten von den dafür vorgesehenen WAK beraten und nicht 
von Ad-hoc-Kommissionen vorentschieden werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich mich natürlich auch, ob der 
Antrag Respini wirklich zum Erfolg führen kann. Für die Kom
mission wäre es eine ausserordentlich schwierige Aufgabe, 
noch einmal über die Bücher zu gehen. Ungewiss wäre, wie 
eine andere Lösung aussehen könnte, weil man das eben im 
Kontext des gesamten Steuersystems regeln müsste. 
Vor allem aber würde der Antrag Respini die Inkraftsetzung 
der ganzen Vorlage verzögern. Ein Jahr Verzögerung kostet 
aufgrund der von der Kommission geänderten Rückwir
kungsklauseln gegen 200 Millionen Franken in diesem und 
nochmals 200 Millionen im nächsten Jahr zu Lasten der Bun
deskasse; das können wir uns nicht leisten. 
Die Alternative wäre, diese Bestimmung aus der Vorlage als 
separater Teil Abis herauszubrechen, man müsste dann aber 
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den entsprechenden Artikel 8 des Steuerharmonisierungsge
setzes mit einbeziehen; dann könnte man, losgelöst von den 
Sparmassnahmen, eine Lösung suchen und das Stabilisie
rungsprogramm ohne Verzug zu Ende beraten und in Kraft 
setzen. Man könnte als andere Variante Artikel 18 DBG und 
Artikel 8 Absatz 1 StHG ganz aus der Vorlage herausstrei
chen und dieses Problem später in einem grösseren Zusam
menhang lösen. 
Es ist für mich symptomatisch, dass sich Herr Bundesrat Vil
liger in der Kommission mehrfach dahingehend geäussert 
hat, dass ihm eigentlich die heutige Regelung lieber wäre als 
die vom Nationalrat beschlossene Lösung. formell haben wir 
es mit zwei Konzepten zu tun: eine offene Formulierung, wie 
vom Bundesrat vorgeschlagen, oder eine positive Umschrei
bung der Kriterien. 
Wir in der Stabilisierungskommission haben uns nur in die
sem zweiten Punkt der Kommission des Nationalrates ange
schlossen. Wir haben versucht, quasi eine Positivliste aufzu
stellen, wo Gewerbsmässigkeit vermutet wird. Wir haben re
lativ zufällig die Anzahl Kriterien bestimmt und gesagt, wer 
zwei von diesen erfülle, erfülle vermutlich auch den Tatbe
stand der Gewerbsmässigkeit. Die Definition der Hauf1gkeit 
aber und der Einsatz von fremden Mitteln, wie von Präsident 
Delalay und Herrn Gemperli gestern erwähnt, sind eigentlich 
nicht ausdiskutiert worden. Was heisst «unverhältnismässig 
hohe Anzahl von Transaktionen»? Was bedeutet eine «In
kaufnahme besonderer Risiken»? Wie definiert man den 
«Einsatz bedeutender Fremdmittel» bzw. den «grossen An
teil kurzfristiger Anlagen»? 
Im Falle des Fremdmitteleinsatzes ist festzuhalten, dass die 
gewöhnliche Inanspruchnahme von Wertschrittenkrediten in
nerhalb üblicher Belehnungsgrenzen sicher noch nicht die
sen Tatbestand von Artikel 18 erfüllen kann. Denn auf diese 
Weise könnte der Grundsatz, dass die Kapitalgewinne im pri
vaten Bereich steuerfrei seien, auf diesem Wege rasch unter
graben werden. Ich denke beispielsweise an all jene Fälle, 
wo die Banken von ihren Kreditnehmern, speziell aus dem 
gewerblichen Bereich, erhöhte Sicherheiten fordern und oft 
private Wertschriften als Deckung von Betriebskrediten her
angezogen werden müssen. Es wäre indessen nicht angän
gig, in solcher Weise die privaten Kapitalgewinne von Selb
ständigen der Besteuerung zu unterstellen. 
Dieses Problem einer schleichenden Einführung der Kapital
gewinnsteuer würde sich natürlich dann verschärfen, wenn 
der Eigenmietwert fallen sollte. Dann könnte die neue Regel 
tatsächlich rasch zu einer eigentlichen Steuerfalle werden. 
Sie müssen aber auch beachten, dass damit der Fiskus neue 
Risiken eingeht, dass nämlich bei Verlusten aus Wertschnf
tengeschäften das steuerbare Einkommen solcher Personen 
auf Null zurückgeht. So würde eine neue Kategorie einkom
mensloser Millionäre geschaffen. Das kann wohl nicht der 
Sinn einer solchen Neuregelung sein. 
Der Kommissionspräsident hat mit Bezug auf die Zahl der 
Transaktionen von der hälftigen Umschichtung des Vermö
gens innerhalb einer Steuerperiode gesprochen, ohne die 
Periode zu definieren - jetzt, wo wir umstellen-: Ist ein Jahr, 
sind zwei Jahre gemeint? 
Herr Gemperli hat den Fremdmitteleinsatz angesprochen 
und gesagt, es müsse ja noch ein weiteres Kriterium erfüllt 
sein. Da rufe ich in Erinnerung, was uns Herr Schallbergar in 
der Kommission zu bedenken gegeben hat: Als Steuerkata
sterführer einer Gemeinde würde er davon ausgehen, dass 
von vornherein besondere Risiken eingehe, wer Aktien mit 
bedeutendem Fremdmitteleinsatz erwerbe. Wie so oft dürfte 
Herr Schallbergar auch mit dieser Überlegung durchaus 
recht haben. Dann wären mit einem Schlag bereits zwei Kri
terien und damit der Tatbestand der Gewerbsmässigkeit er
füllt. 
Wie uns die Eidgenössische Steuerverwaltung erklärt hat, 
will sie durchsetzen, dass jemand zeitlebens gewerbsmässi
ger Wertschrittenhändler bleibt, wenn er nur einmal rechts
kräftig so veranlagt worden ist. Das kann und darf wohl nicht 
die Lösung sein! Wir wollen nicht mit einer neuen gesetzli
chen Regelung experimentieren, die nicht transparent ist und 
die wir nicht durchschauen. 
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Jetzt komme ich eigentlich zum Punkt: Eine einzige Maxime 
war für uns in der Kommission wegleitend. Das habe ich zu
mindest so verstanden und will es hier so zum Ausdruck brin
gen - ich bitte den Bundesrat, das zu korrigieren, wenn er es 
anders sieht. Wir wollten die bisherige Praxis des Bundesge
richtes, die durch kantonale Entscheide in Frage gestellt wor
den ist, im Gesetz festschreiben. Wir können dazu den Text 
auf Seite 80 der Botschaft hervornehmen, wo Sie unter 
262.22, «Folgerungen», die Aussagen des Bundesrates le
sen können, die wir vollständig teilen und die wir mit dieser 
Lösung umsetzen wollten. Materiell haben wir uns also dem 
Bundesrat angeschlossen; ich hoffe, dass Bundesrat Villiger 
das bestätigen kann. Während der Nationalrat drei Kriterien 
aufgestellt hat, die kumulativ erfüllt sein müssen, haben wir 
versucht, die Bundesgerichtspraxis mit positiven Kriterien 
zu umschreiben, so dass zwei von vier erfüllt sein müssen. 
Ob das gelungen ist, hinterfragen wir. Ich glaube jedoch, 
dass dies nicht über die Rückweisung geschehen kann. 
Wenn schon, müssten der Fragenkomplex abgespaltet und 
das Steuerharmonisierungsgesetz mit einbezogen werden. 
Oder - ich glaube, das wird der Weg sein - wir vertrauen dar
auf, dass sich die WAK des Nationalrates nochmals einge
hend mit unserem Vorschlag auseinandersetzt und wir dann 
in der nächsten Runde einen Text verabschieden können, 
der sich als hieb- und stichfest erweisen wird. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Les interventions tres 
fouillees de MM. Gemperli et Schüfe me permettront d'etre 
relativement bref dans la reponse a l'intervention de M. Res
pini. II est vrai que la commission a fait un travail approfondi 
en ce qui concerne la definition des criteres qui font qu'une 
personne devient independante en matiere de commerce de 
titres. Mais chacun d'entre nous sait par experience, en taut 
cas comme contribuable, que le droit fiscal n'est jamais tota
lement sat1sfaisant et qu'il est donc toujours perfectible. II est 
vrai, je Je reconnais taut a fait et on l'a deja dit, que dans les 
criteres qui ont ete definis, il y en a qui se ressemblent beau
coup. II y a une ouverture vers une definition du commen;:ant 
en titres, dans la version que nous vous proposons, beau
coup plus ouverte que dans le passe, en particulier si l'on 
prend le entere figurant a la lettre a «le nombre de transac
tions est disproportionne» et le critere a la lettre d «la part des 
placements a court terme est elevee». On ne peut pas nier 
qu'1I y ait un rapport entre ces deux cnteres qui, en definitive, 
pourraient tres facilement n'en faire qu'un. Je reconnais 
qu'une reflexion doit encore etre menee sur ce plan et Ja 
commission est prete a entreprendre ce travail complemen
taire. Je tiens ainsi a rassurer M. Respini que nous pouvons 
encore ameliorer cette disposition, et nous devons le faire. Je 
ressens donc egalement certaines incertitudes a la lecture de 
l'article 18 alinea 1 bis. 
Cependant, concernant la proposition de renvoi Respini, je 
voudrais rappeler ici que l'intention du Departement federal 
des finances, du Conseil federal et de la commission est de 
traiter cet objet durant cette session de printemps au Con
seil des Etats et au Conseil national, de teile maniere que 
nous arrivions a faire la votation finale a Ja fin de cette ses
sion. C'est pourquoi Je renvoi a la commission serait de 
nature a retarder le travail et a mettre en danger cette possi
bilite de mettre saus toit cette legislation pour Ja fin de cette 
session. 
J'aimerais proposer a M. Respini de retirer sa proposition en 
lui garantissant que la commission va se pencher tres serieu
sement sur Ja definition de ces criteres. De taute maniere, cet 
objet va eire transmis a la commission du Conseil national 
qui doit regler les divergences, puisque a cet article, quelle 
que soit notre decision, une divergence va demeurer. En
su1te, nous aurons nous-memes a nous repencher sur cet ar
ticle et je peux dire a M. Respini que la commission est prete, 
a la suite de la discussion qui a lieu dans notre Conseil, a re
voir dans le detail la defin1tion de ces criteres. J'espere qu'il 
prendra mon affirmation non pas comme un apaisement su
perficiel, mais veritablement comme une declaration de vo
lonte d'approfondir encore cette question. 
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Respini Renzo (C, Tl): Je veux dire trois choses: 
1. Je ne veux pas torpiller le paquet de mesures que nous 
tra1tons, donc je ne veux pas Jouer un Jeu deloyal v1s-a-v1s de 
la commission, du Conseil federal et de M. Villiger, conseiller 
federal. 
2. Le but de ma proposition de renvoi n'est pas d'exprimer 
man opposition de principe a la taxat1on du «cap1tal gain» Je 
peux admettre, comme M. Gemperli, que c'est une quest1on 
de justice que d'imposer le «capital gain». Toutefois, si on 
veut en faire une question de justice, j'aimerais m1eux qu'on 
traite cette question en tant que teile, et non pas parmi les 
mesures d'assainissement des finances de la Confederation. 
Je demande que la taxation du «capital gain» soit faite sur 
des bases et des criteres precis. Je constate que des criteres 
precis n'existent pas, ni dans le projet du Conseil federal, ni 

dans les propositions de la commission. 
3. M. Delalay me dit que la commission est prete a reexami
ner cet aspect, mais il me demande de retirer ma proposition 
de renvoi. Je reconnais la banne volonte de tout le monde, 
mais, sans proposition de renvoi et sans son adoption, je ne 
vois pas comment la commission pourrait reexaminer d'une 
fa9on serieuse cette question. 
C'est la raison pour laquelle je maintiens ma proposition de 
renvoi. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Manchmal bin ich schon über
rascht. Da gibt es eine Phase, während der alle mehr Steu
ergerechtigkeit wollen und Steuerlöcher schllessen wollen; 
die Gazetten sind voll von Fällen, über die man sich ärgert; 
männiglich schimpft, dass der einfache Bürger und die einfa
che Bürgerin aufgrund ihres Lohnausweises alles versteu
ern, während es Leute gibt, die in Steuerfragen irgendwelche 
Sonderwege finden. Kaum versucht man aber, das irgendwie 
zu erfassen, kommt das Gegenteil: Man könnte ja hier etwas 
einführen. Ich bekomme bald den Eindruck, dass man ge
wisse Löcher eigentlich gar nicht stopfen will. Zwar verstehe 
ich die Ängste irgendwie. Aber ich verstehe z. B. nicht, dass 
man gerade im Zusammenhang mit präzisen Begriffen eine 
derartige Diskussion führt. 
Im Moment macht das Bundesgericht völlig ohne präzise Kri
terien eine - von mir aus gesehen - richtige Politik. Das hat 
während der letzten zwanzig oder dreissig Jahre niemanden 
gestört. Was wir versuchen, ist eigentlich nichts anderes, als 
die Bundesgerichtspraxis etwas präziser einzufangen und zu 
formulieren. Es geht nicht darum, heimlich eine Kapitalge
winnsteuer und solche Dinge einzuführen, sonst müssten Sie 
aufgrund der heutigen Rechtspraxis vor einer solchen Ent
wicklung noch viel mehr Angst haben. 
Ich teile auch die Meinung von Herrn Schüle nicht, dass die 
WAK etwas anderes gemacht hätte. Ich glaube, in kaum ei
ner Kommission hat man viel intensiver über ein Problem, 
das schwierig ist, gesprochen. Sie können das Problem an 
x Kommissionen geben; die Diskussion wird nicht weiter
führen. Sie werden um das Grundproblem, wie präzise man 
einen Sachverhalt definieren kann, der etwas schwierig ein
zufangen ist, nicht herumkommen. 
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Herr Gemperli das ge
stern sehr zutreffend geschildert hat. Ich könnte es dabei be
wenden lassen, aber ich will es nicht, weil es vielleicht auch 
für die Materialien wichtig ist. Ich versuche deshalb, das Pro
blem hier doch noch einmal relativ präzise einzufangen, um 
Ihnen vor allem die Ängste zu nehmen, der «böse» Fiskus 
habe im Hinterkopf irgend etwas vor, das Sie so nicht wollen 
und das weit über die bundesgerichtliche Praxis hinausginge. 
Das ist hier klar nicht der Fall, das erkläre ich zuhanden des 
Protokolls. 
Das Problem entsteht natürlich, weil wir keine Kapitalge
winnsteuer haben. Wir stellen fest, dass die Kapitalgewinn
steuer eigentlich gerecht wäre, wenn man das Prinzip der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen in 
Erwägung ziehen oder stark gewichten würde. Der Bundes
rat wird sich zur Kapitalgewinnsteuer noch konkret äussern. 
Er hat dies bei entsprechenden Vorstössen schon zurückhal
tend getan. Wenn die Volksinitiative der Gewerkschaften 
kommt, wird er seine Auffassung präzise darlegen müssen. 
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Für den Moment kann ich folgendes sagen: Der Bundesrat 
hat zurzeit nicht vor, eine Kapitalgewinnsteuer einzuführen. 
Ob er dann im Zusammenhang mit der Initiative seine Politik 
ändern wird, lasse ich offen. 
Ich gehe davon aus, dass das Fehlen der Kapitalgewinn
steuer für uns auch gewisse Vorteile hat, und zwar in bezug 
auf die Gewinnung von Risikokapital. Das Problem bei der 
Kapitalgewinnsteuer besteht darin, dass sie erstens einmal 
aufwendig ist. Mit den heutigen Computern kann man das 
vielleicht etwas leichter lösen. Aber auch hier müssen Sie 
aufpassen, dass Sie nicht eine Steuer einführen, die am 
Schluss nur von den Dummen bezahlt wird. 
Nehmen wir das deutsche Modell mit einer «windfall tax»: Bei 
einer Laufzeit von sechs Monaten müssen Sie bezahlen; 
wenn die Anlage längerfristig ist, müssen Sie nicht bezahlen. 
Da ist es eindeutig, dass sich das Gebaren der Steuerpflich
tigen auf diese Steuer einrichtet. Es wird keiner mehr ein Pa
pier mit Gewinn verkaufen, wenn dieses eine längere Lauf
zeit hat. Jeder Steuerpflichtige wird alle Anlagen, bei denen 
er mit Verlust rechnet, sofort steuerwirksam abschreiben. 
Auch in den Kantonen, die diese Steuer kannten, hat man 
das gemerkt. Ich habe mit Leuten aus Basel gesprochen. Am 
Schluss wusste niemand mehr, wie man Anlagen überhaupt 
bewerten soll. 
Vielleicht ist die Erhebung einer Kapitalgewinnsteuer dank 
den Möglichkeiten der Informatik heute einfacher, aber am 
Schluss werden sich alle Steuerpflichtigen so verhalten, dass 
sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen. Dann wird auch 
die Allokation von Risikokapital nach ökonomischen Kriterien 
nicht mehr optimal sein. 
Sie werden irgendwann einmal über die Kapitalgewinnsteuer 
befinden müssen, denn ihr Fehlen führt auch zu Problemen. 
Es gibt z. B. das ständige Problem, dass ganze Kohorten von 
Steuerfachleuten - ausser dieJenigen der Verwaltung - da
nach forschen, wie man steuerpflichtige Ausschüttungen an 
Aktionäre als steuerfreie Kapitalgewinne - ohne dass der 
Fiskus eingreifen kann - präsentieren könnte. Das ist ein 
Problem, das uns ständig verfolgt. Man kann das begrenzen, 
aber es wird immer etwas Neues erfunden. 
Die ganze Geschichte der Begrenzung der Schuldzinsenab
züge - in diesem Bereich werden wir ja hoffentlich ein Loch 
stopfen - mit all diesen Grenzfällen müssten wir nicht haben, 
wenn wir eine Kapitalgewinnsteuer hätten. 
Das heisst also: Wir wollen keine Kapitalgewinnsteuer für alle 
Normalanleger und -sparer, oder wie immer Sie diese be
zeichnen, auch wenn sie ein gutes Portefeuille nach modern
sten Methoden bewirtschaften. Da will der Fiskus nicht «zu
schlagen»; das wäre eine Kapitalgewinnsteuer durch die Hin
tertüre. 
Aber es gibt einige Fälle - 1m Wertschrittenbereich sind es re
lativ wenige, bei den Liegenschaften vielleicht etwas mehr -
wo keine Besteuerung einfach stossend ist. Diese Fälle - so
weit man überhaupt darauf gestossen ist - hat das Bundes
gericht bis jetzt schon als steuerbar beurteilt. Wir wollen 
nichts anderes, als das zu sichern. Warum? Ich kann mich 
langsam fragen, warum wir die Diskussion überhaupt eröff
net haben. Hätten wir nicht besser nichts gesagt, weil das 
Bundesgericht seine Politik-wir wissen es- auch in jüngster 
Zeit an sich nicht geändert hat? Wir wollen es aus zwei Grün
den, ich will darauf etwas eingehen: 
1. Unter dem Beschluss über die direkte Bundessteuer, der 
bis und mit 1994 galt, war anerkannt, dass die gewerbsmäs
sig erzielten privaten Kapitalgewinne, namentlich aus Lie
genschaften und Wertschriften, als Einkommen steuerbar 
waren. Die massgeblichen Kriterien des gewerbsmässigen 
Vorgehens fussten damals schon auf einer langjährigen, vom 
Bundesgericht in vielen Entscheiden sanktionierten Praxis. 
Diese Praxis blieb hier im Parlament völlig unbestritten; das 
Bundesgericht hat auch die Materialien immer wieder durch
gesehen. 
Nach dem Inkrafttreten des DBG auf den 1. Januar 1995 
wurde zufällig - man kann die Historie sogar belegen, warum 
es dann so kam - der Gesetzestext anders formuliert. Es 
blieb ein Satz übrig, der vom Bundesrat wegen einer damals 
vorgesehenen Beteiligungsgewinnsteuer anders gemeint 
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war. Die Beteiligungsgewinnsteuer wurde jedoch gestrichen. 
Es war nie die Meinung, dass sich die bundesgerichtliche 
Praxis ändern solle. Aber weil der Gesetzestext nicht mehr 
gleich lautete, wurden in der Wissenschaft teilweise Zweifel 
laut, ob die bisherige Praxis unbesehen weitergeführt werden 
könne. Die Bundessteuerrekurskommission des Kantons Zü
rich schloss sich dieser Auffassung an. Ein Entscheid wurde 
an das Bundesgericht weitergezogen; in der Zwischenzeit, 
am 8. Januar, hat das Bundesgericht seine bisherige Praxis 
ganz klar bestätigt. 
Hätten wir diesen Entscheid schon früher gehabt, wäre viel
leicht die ganze Diskussion so nicht ins Rollen gekommen. 
Weil aber diese Unsicherheit bestand - das ist der erste 
Grund -, wollten wir hier klarer definieren, worum es sich 
handelt. 
2. Ein weiterer Grund - es gibt gewisse Mehreinnahmen mit 
der vorgeschlagenen Formulierung - 1st, dass die Situation 
jetzt unschön ist: Je nach Kanton wird die gleiche Frage un
terschiedlich beurteilt. Hier könnte man durch die klarere For
mulierung die Einheitlichkeit der Beurteilung - für die direkte 
Bundessteuer und für die kantonalen Steuern - verbessern. 
Das kann man nur über das Steuerharmonisierungsgesetz 
tun. 
Wir wollten klarstellen, dass die gewerbsmässig erzielten pri
vaten Kapitalgewinne nach wie vor - wie seit vielen Jahren 
und genau gemäss der Praxis des Bundesgerichtes - der Be
steuerung unterliegen sollen. Wenn Sie davon abweichen 
und zurückgehen - was der Nationalrat getan hat-, tun Sie 
das Gegenteil von dem, was wir dem Volk versprochen ha
ben: Sie öffnen Löcher, Sie ermöglichen stossende Lücken. 
Ich glaube nicht, dass dies für das Volk unter dem Gesichts
punkt der Gerechtigkeit akzeptabel ist. 
Die Kriterien hier drin sind überhaupt nicht zufällig, wie Sie 
gesagt haben, Herr Schüle. Es ist der Versuch, aus den Bun
desgerichtsurteilen nun einzelne Kriterien herauszulösen. 
Der Lösungsansatz ist dieser Artikel 18, der die selbständige 
Erwerbstätigkeit regelt. Er ist vom Bundesrat ergänzt wor
den - ich mache jetzt bewusst auch wegen der Materialien 
etwas in Historie, um dann auf die Lösung zu kommen, die 
Ihre Kommission vorschlägt: Als selbständige Erwerbstätig
keit soll auch die Veräusserung von Vermögenswerten gel
ten, namentlich jene von Wertschriften und Liegenschaften, 
soweit die Veräusserung nicht im Rahmen der blassen Ver
waltung eigenen Vermögens erfolge. Es handelt sich also um 
eine Negativformulierung. 
Diese ist fast wortl1ch der bundesgenchtl1chen Rechtspre
chung entnommen. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass 
das, was gewerbsmässig ist - man spricht in der Fachspra
che von Quasi-Liegenschaftshandel, Quasi-Gewerbsmäs
sigke1t -, aufgrund von Kriterien des Bundesgerichtes weiter 
besteuert werden kann. 
Ich habe Verständnis dafür, dass eine solche Negativformu
lierung aus Sicht des Gesetzgebers etwas stört. Es gibt im 
Steuerrecht sehr viele Bereiche, die Sie - weil sie sich stan
dig verändern - nicht immer ganz klar einfangen können. 
Deshalb hat der Nationalrat versucht, einen positiv formulier
ten Katalog der Voraussetzungen für diese Gewerbsmässig
keit zu finden und zu begründen. Das hat er nur im Bereich 
des Wertschrittenhandels realisiert. Er ist damit von der bun
desgerichtlichen Rechtsprechung abgewichen. Gemäss Be
schluss des Nationalrates müssen für diese steuerbare, qua
sigewerbsmässige Tätigkeit drei Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sein: Häufigkeit der Transaktionen, kurze Besitzdauer, 
erhebliche Fremdfinanzierung. 
Auch diese Formulierung hat eine gewisse Scheinpräzision. 
Es sind ganz klar drei Kriterien, kumulativ - völlig eindeutig. 
Aber dann kommen die Fragen, die Sie aufgeworfen haben: 
Was ist häufig, was ist kurz, was ist erheblich? Sie sehen, Sie 
kommen auch bei dieser Formulierung in den Bereich des Er
messens, und Sie kommen wahrscheinlich nicht um Begriffe 
herum, die unter Würdigung aller Umstände im Einzelfall ge
richtlich beurteilt werden müssen. Dies, weil sich alles verän
dert, weil man wahrscheinlich heute eine Anlagepolitik als 
normal bezeichnen muss, die aggressiver 1st als vor dre1ss1g 
Jahren. Hier muss sich die Rechtsprechung mit entwickeln. 
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Es ist so, dass die Formulierung des Nationalrates mit dem 
kumulativen Erfordernis ganz eindeutige, ganz stossende 
Fälle ausschliessen würde - ich habe immer einen ganz 
grossen stossenden Einzelfall vor mir, wo es um viele Millio
nen Franken geht und den ich hier nicht schildern kann-, die 
nach der Rechtspraxis eindeutig steuerbar wären. Ich 
glaube, das wäre ein krasser Rückschritt, und ich könnte bei 
der national rätlichen Formulierung nicht vor das Volk stehen 
und sagen, wir hätten versucht, ein Steuerloch zu schliessen. 
Der Kommissionssprecher und alle in der Kommission haben 
immer heilig beteuert, sie wollten nichts anderes als die bun
desgerichtliche Praxis, aber sie haben etwas anderes formu
liert - das ist das Problem. Übrigens habe ich das auch im 
Nationalrat gesagt. Ich habe gesagt: Gott sei Dank wollen Sie 
dasselbe wie der Bundesrat, aber im Ständerat muss ich mir 
vorbehalten, dass er auf diese Formulierung zurückkommt. 
Sonst wäre mir gar keine Formulierung lieber - dies zusam
men mit der klaren Erklärung, es bleibe bei der alten Bundes
gerichtspraxis. 
Sie fahren aber sicherer mit einer Formulierung, wie sie die 
Kommission des Ständerates jetzt vorschlägt - eine Formu
lierung, die immerhin gewisse Leitplanken setzt -, als wenn 
Sie die bundesgerichtliche Praxis völlig frei sich entwickeln 
lassen. Das ist auch klar. Es ist nichts anderes als der Ver
such, die heutige Praxis festzuschreiben. Deshalb war ich 
sehr froh, dass Ihre Kommission die Formulierung wieder ein 
wenig ausgeweitet hat. Natürlich hätte ich am liebsten eine 
völlig offene Formulierung gehabt, aber wir können durchaus 
mit einer etwas leitplankenorientierteren Formulierung leben, 
weil wir ja nicht irgendwo eine Hintertüre sehen. 
Nun, Sie haben positive Kriterien formuliert. Wenn zwei der 
vier Kriterien erfüllt sind, ist die selbständige Erwerbstätigkeit 
nicht gegeben, sondern sie wird vermutet. Diese Vermutung 
dient der Rechtssicherheit, macht aber die Sache nicht so 
starr, dass unter Umständen ungerechte Entscheide resultie
ren könnten. 
Ich will Jetzt nicht so weit gehen wie der amerikanische Ober
ste Richter - die Geschichte ist belegt -, der Pornographie 
beurteilen sollte. Als jemand sagte: «Aber Sie haben ja gar 
keine Kriterien dafür, was Pornographie ist; wo fängt sie an, 
wo hört sie auf?», antwortete er: «Das ist ganz einfach: 
1 know it when I see it! » 
So weit wollen wir hier nicht gehen, aber bei einer ganz har
ten Formulierung, «nur in diesen Fällen», sind zwei Arten von 
Ungerechtigkeiten möglich: Das müssen Sie sich gut überle
gen: Aus Angst, Sie könnten vom Fiskus übers Ohr gehauen 
werden, denken Sie alle immer an die Ungerechtigkeit, je
mand könnte besteuert werden, obschon diese Steuer bei ei
ner weiteren, gerechteren Betrachtung eigentlich unange
messen wäre. Aber das Umgekehrte ist eben auch möglich: 
Die zu starre Formulierung bietet Schlupflöcher zur gerech
ten und zur ungerechten Seite hin, durch Besteuerung oder 
Nichtbesteuerung. Deshalb glaube ich, dass das Bundesge
richt in diesem Bereich - Sie wählen die Richter ja selber -
beileibe Gewähr bieten sollte, dass mit diesem vielleicht noch 
bestehenden Ermessensspielraum nicht Schindluder getrie
ben wird. Ich glaube, diesen Spielraum muss es geben. Da
mit geben Sie dem Bundesgericht eine klare Denkrichtung 
an, aber Sie binden es nicht so ein, dass es im stossenden 
Einzelfall, sei es durch Besteuerung oder durch Nichtbe
steuerung, nicht ein gewisses Ermessen hätte. 
Mit der Lösung, die die Kommission vorschlägt, wird für den 
Liegenschaftenhandel und die übrigen Vermögenswerte die 
bisherige Bundesgerichtspraxis ebenfalls fortgeschrieben -
wie gesagt hat das Bundesgericht dies kürzlich wieder bestä· 
tigt. Ich glaube, dass es zuhanden des Bundesgerichtes 
auch eine zusätzliche Leitplanke 1n den Materialien ist, wenn 
wir uns hier alle einig sind und ausdrücken, dass wir das und 
nichts anderes wollen. 
Damit komme ich zum Antrag Respini: Ich war gestern über
rascht, zu sehen, was man alles aus dieser Formulierung 
herauslesen kann und Ängste verursacht. Ich war wirklich 
überrascht! Es wäre selbstverständlich ein unmögliches Vor
gehen, wenn man nach dieser Debatte die Kapitalgewinn
steuer durch die Hintertüre einführen würde. Das wäre ja un-
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geheuerlich, mich beleidigt beinahe schon diese Unterschie
bung! Nein, sie beleidigt mich nicht, sie betrübt mich! Ich 
weiss: Sie wollen ja nur das Beste. Aber ich glaube, ein sol
ches Vorhaben kann man wirklich nicht aus der Formulierung 
herauslesen. 
Bei den Banken hatte man Angst wegen der Professionalität 
und befürchtete, dass der Direktor, der sein eigenes «Vermö· 
gelchen» in seiner Bank nach den üblichen Kriterien bewirt
schaften lässt - vielleicht von einem Prokuristen, oder er 
macht es selber - plötzlich als gewerbsmässig beurteilt wer
den könnte. Deshalb hat die Kommission in Absatz 1 folgen
den Satz hineingenommen: «Die Verwaltung eigenen Ver
mögens nach den für die entsprechenden Vermögenswerte 
anerkannten Grundsätzen vermag für sich allein selbst dann 
keine selbständige Erwerbstätigkeit zu begründen, wenn der 
Eigentümer oder der beauftragte Vermögensverwalter sach
kundig ist.» 
Damit ist ganz klar - die Kommission hat sich an eine Formu
lierung der Schweizerischen Bankiervereinigung angelehnt-: 
Wenn Sie Ihr Vermögen einem hochprofessionellen Banker 
zur Verwaltung geben oder wenn Sie das selber machen, 
dann ist das nicht professionell in diesem Sinn. Das sind alles 
Sicherheiten - wir wollten Ängste vermeiden -, zu denen wir 
durchaus stehen. Wir glauben, dass wir damit mehr Rechts
sicherheit einbringen, aber trotzdem mit dem Vermutungstat
bestand dem Gericht in stossenden Fällen ein Ermessen er
möglichen. Vor allem hat das einen Vorteil für den Steuer
pflichtigen: Es steht ihm immer die Möglichkeit des Gegenbe
weises offen. Sie stünde ihm bei einer abschliessenden 
Formulierung nicht offen. 
Zu den Begriffen selber: Auch sie müssen natürlich in der 
Praxis immer wieder beurteilt werden: Es ist also in diesem 
Sinn - das darf ich Herrn Respini versichern - keine Hinter
türe, es ist kein Rückschritt gegenüber heute in bezug auf die 
Rechtssicherheit; es ist im Gegenteil ein Schritt in Richtung 
mehr Rechtssicherheit. Wir können zugleich die unbefriedi
gende Situation etwas entschärfen, die darin besteht, dass 
diese Sache heute in den Kantonen sehr unterschiedlich ge
handhabt wird. 
Sie können die Frage zurückweisen, Sie können sie noch zig
mal anschauen - ich glaube nicht, dass wir zu wesentlich 
neuen Erkenntnissen kommen. Selbstverständlich wird die 
WAK-NR, die ein anderes Konzept wollte, Ihre Formulierung 
kritisch anschauen - das weiss ich, ich habe die Diskussio
nen miterlebt-; es ist auch ihr Recht, darum haben wir ja Dif
ferenzbereinigungen. Wenn noch etwas Gescheiteres her
auskommen sollte, sind wir die letzten, die sich dagegen 
wehren. 
Noch zur Frage, die Herr Schüle vorher aufgrund der Bemer
kung aufgeworfen hat, wenn einer einmal als Quasi-Händler 
erfasst worden sei, dann bleibe er es für ewig. Das ist in je
nen Fällen so, wo einer eine Tätigkeit immer wieder - in 
gleichartiger Weise - ausübt. Im Liegenschaftenhandel sind 
es beispielsweise - Herr Bisig weiss das - die Architekten, 
die noch nebenbei Liegenschaftenhandel betreiben; wenn 
sie das machen, werden sie naturllch Selbstand1gerwer
bende bleiben. 
Man bezahlt die Steuer, kann dann natürlich auch Zinsen 
oder Verluste abziehen, das ist klar. Der Fiskus kann nicht 
durchwegs das verlangen, was für ihn das Beste ist; er muss 
sich an die anerkannten Kriterien halten. Aber es gibt natür
lich ebenso Einzeltatbestände, bei denen ein einmaliges Er
eignis als quasiprofessionell beurteilt wird, und das wieder
holt ja niemand. Da kann man nicht von einem Fortbestand 
des gewerbsmässigen Handels ausgehen, das 1st auch 
selbstverständlich. 
In diesem Sinne möchte ich doch versuchen, Ihnen die Be
denken zu nehmen, es handle sich hier um einen Unterzug, 
um einen Hintergedanken der Steuerverwaltung, mit dem 
man etwas ganz anderes beabsichtigt, als das Bundesge
richt bis jetzt entschieden hat. Wir wollen im Gegenteil nur 
das, was ich ausgeführt habe. Eine Rückweisung ändert 
nichts an der Situation. 
Ich ersuche Sie deshalb, die Bestimmung so zu belassen. Ob 
sie dann aus der Differenzbereinigung ganz gleichlautend 
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zurückkommt, weiss ich nicht. Aber auch in einer Fachkom
mission, im Rahmen einer totalen Steuergesetzreform oder 
von irgend etwas anderem werden nicht sehr viel mehr Vari
anten, als schon zur Diskussion gestanden sind, gefunden 
werden können. Irgendeinmal müssen wir uns für eine Vari
ante entscheiden. Unsere Lieblingsvariante ist diejenige, die 
in der Botschaft enthalten ist, aber der Bundesrat kann auch 
mit der Variante Ihrer Kommission leben, die aus Sicht der 
Ängstlichen etwas mehr Sicherheit bietet. 
In diesem Sinne kann ich Ihnen durchaus empfehlen, diese 
Formulierung so zu beschliessen. 

Präsident: Wir stimmen zuerst über den Rückweisungsan
trag Respini ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Respini 
Dagegen 

13 Stimmen 
26 Stimmen 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: A l'article 18 al1nea 2, 
le Conseil national a introduit la disposition que nous avons 
reprise en commission, pour permettre au detenteur d'une 
participation dans une societe anonyme, une societe coope
rative ou autre societe de capitaux, de devenir reellement un 
detenteur de fortune commerciale et de deduire de la sorte 
les interets passifs qui resulteraient d'un emprunt destine a 
l'achat des titres. Nous sommes d'avis, avec le Conseil natio
nal, que cette solution permet de resoudre le cas essentielle
ment de societes de famille Oll, par exemple, l'un des heri
tiers, ou plusieurs d'entre eux doivent s'endetter d'une fagon 
relativement importante pour acheter des parts de societe 
des coheritiers. Des le moment Oll les actions en question 
sont imposees comme fortune commerciale, cela entraTne 
deux effets: tout d'abord, la deduction est illimitee en ce qui 
concerne les interets passifs; ensuite, il y a une imposition de 
la plus-value sur les participations si celles-ci devaient etre 
real1sees. 
J'ajoute que votre commission a complete la formulation 
adoptee par le Conseil national, tout a la finde l'alinea 2, en 
disant que le detenteur devait declarer comme fortune com
merciale les titres en question «au moment de leur acquisi
tion». C'est une adjonction qui nous a ete proposee par l'ad
ministration. Elle fait l'objet de la proposition Cottier et nous 
aurons l'occasion d'y revenir tout a l'heure, apres qu'il aura 
developpe sa proposition. 
Nous avons egalement une proposition Spoerry tendant a 
bitter purement et simplement l'alinea 2. Je comprends tout a 
fait le dessein de Mme Spoerry en ce qui concerne la sup
pression de l'alinea 2: je ne veux certes pas developper pour 
eile sa proposition, mais eile pense que cet alinea n'est tout 
d'abord pas necessaire, et qu'ensuite il comporte un danger, 
en ouvrant la porte a la taxation des participations. 
Je reviendrai a la fin du debat sur les reponses aux interven
tions de Mme Spoerry et de M. Cottier. 

Cottier Anton {C, FR): En effet, comme le president de la 
commission vient de le dire, il y a, sur le fond, accord entre la 
proposition de la commission et la mienne. La difference con
siste en ceci: le moment de la declaration de la fortune com
merciale doit, selon ma proposition, etre reporte. 
Le president de la commission a parle tout a l'heure des en
treprises de famille qui pourraient beneficier de cette solu
tion. Or, si nous maintenons la version de la commission en 
ce qui concerne le moment de cette declaration commer
ciale, j'estime que ce sont surtout les entreprises de famille 
ou les entreprises reprises par les cadres, par les employes, 
qui en pätissent et qui sont punis. Je m'explique. 
Tout d'abord, en ce qui concerne le probleme de l'entreprise 
de famille: un enfant qui collabore a l'entreprise rei;:oit une 
partie du capital comme avance d'hoirie, et ceci est de la for
tune privee. S'il veut racheter de ses coheritiers, dans une 
deuxieme etape, le solde du capital social, il va emprunter 
des fonds pour payer ces actions, et ce sera de la fortune 
commerciale. Donc, la premiere acquisition est de la fortune 
privee et la deuxieme est de la fortune commerciale. II y a 
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donc deux sorts differents au sein du meme capital social et 
le but de ma proposition vise a retablir la situation. II doit y 
avoir un meme sort et un meme regime fiscal pour l'ensemble 
du capital, ce qui n'est pas le cas selon la proposition de la 
commission. Ce but- meme sort et meme regime fiscal pour 
l'ensemble du capital de l'entreprise de famille - peut etre at
teint si le moment de la declaration de la fortune commerciale 
est reporte. 
Cela vaut aussi pour les entreprises qui sont repnses par les 
cadres qui pourraient, comme employes, acquerir du capital 
des actions, comme salaire par exemple, ou qui en achetent, 
comme fortune privee, et qui, lors de l'acquisition du «mana
gement buy out» obtiennent de la fortune commerciale. C'est 
exactement la meme situation. Cette difference dans la na
ture du capital doit disparaHre. Elle peut disparaHre en repor
tant le moment de la declaration de la fortune commerciale, 
comme je le propose. 
Je vous invite des lors a soutenir ma proposition en creant un 
meme regime fiscal pour l'ensemble du capital, pour en faire 
du capital commercial uniquement. C'est surtout benefique 
pour les entreprises familiales ou les entreprises reprises par 
les cadres. 

Spoerry Vreni (R, ZH): Ich beantrage Ihnen, Artikel 18 Ab
satz 2 DBG zu streichen. Ich begründe dies in sieben Punk
ten: 
1. Artikel 18 Absatz 2 hatte der Bundesrat im Rahmen des 
Stabilisierungsprogrammes nicht vorgesehen; es war auch 
kein Thema am «runden Tisch». Die Streichung von Absatz 2 
tangiert also den gefundenen Kompromiss in keiner Weise. 
2. Die Tatsache, dass die nationalrätliche Kommission Ab
satz 2 eingefügt hat, geht auf das grundsätzlich unterstüt
zungswürdige Anliegen zurück, den Erwerb von grösseren 
Beteiligungen aus dem Privatvermögen auch unter Auf
nahme von Fremdgeld zu ermöglichen. Solange es keine Li
mitierung des Schuldzinsenabzuges gegeben hat, stand 
diese Möglichkeit zur Verfügung. Sie war aber schon bislang 
fiskalisch überhaupt nicht attraktiv und wurde denn auch 
kaum benutzt. Die Beschränkung des Schuldzinsenabzuges 
für private Personen stellt jedoch in der Tat ein weiteres Hin
dernis für den Kauf oder die Übernahme einer grösseren Be
teiligung aus dem Privatvermögen dar. 
3. Das Anliegen der nationalrätlichen Kommission ist somit 
prima vista verständlich. Die Form seiner Umsetzung aller
dings, wie sie im Stabilisierungsprogramm Eingang gefunden 
hat, ist schlicht unnötig. Wie die Eidgenössische Steuerver
waltung in einem Bericht vom 2. November 1998 zuhanden 
der vorberatenden Kommission selbst festg~halten hat, ste
hen einer Privatperson in der Praxis bei der Ubernahme einer 
Beteiligung ausreichende Möglichkeiten zur Verfügung, um 
die Beschränkung des Schuldzinsenabzuges zu vermeiden. 
Die Privatperson kann die Beteiligung indirekt über eine Hol
ding erwerben oder direkt über eine Einzelfirma, in welcher 
die Beteiligung automatisch zum Geschäftsvermögen wird. 
Der dritte, jetzt vorgeschlagene Weg, die sogenannte freiwil
lige Bezeichnung einer Beteiligung als Geschäftsvermögen, 
d. h. die Verankerung eines gewillkürten Geschäftsvermö
gens im DBG, entspricht überhaupt keiner praxisrelevanten 
Notwendigkeit. 
4. In der nationalrätlichen Kommission diente der Vorschlag 
der Verwaltung vor allem dazu, das dort von einigen Mitglie
dern der Kommission beim Schuldzinsenabzug favorisierte 
Genfer Modell zu verhindern. Beim Genfer Modell können 
bekanntlich die Schuldzinsen im Umfang der Hälfte des Ein
kommens abgesetzt werden. Das wollten die Verwaltung und 
der Bundesrat auf keinen Fall zulassen. Dieses Genfer Mo
dell ist nun aber definitiv vom Tisch. Der Nationalrat hat sich 
für eine betragsmässige Begrenzung des Schuldzinsenabzu
ges entschieden; unsere Kommission beantragt dasselbe. 
Das wird hier nicht bestritten. Somit braucht es Artikel 18 Ab
satz 2 endgültig nicht mehr. Die Bestimmung ist unnötig, 
schon aus diesem Grund ist darauf zu verzichten. 
5. Es ist falsch zu glauben, wenn eine Vorschrift nichts nütze, 
könne sie auch nicht schaden. Der Absatz kreiert einen Sy
stembruch bei der eingespielten Trennung zwischen Privat-
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und Geschäftsvermögen. Ein Systembruch beinhaltet aber 
immer die Gefahr von Missbräuchen. Es ist völlig verkehrt, im 
Rahmen der versuchten Schllessung von Steuerlücken eine 
neue Möglichkeit einer Steuerlücke zu schaffen, die dann frü
her oder später auch wieder gestopft werden muss. 
6. Wie könnte eine zukünftige Schliessung dieser Lücke aus
sehen? Ganz einfach: Man müsste lediglich die mit Absatz 2 
eingefügte Wahlmöglichkeit streichen. Das jetzt noch gewill
kürte Geschäftsvermögen innerhalb des Privatvermögens 
würde damit zwingend zu Geschäftsvermögen. Die private 
Beteiligungsgewinnsteuer wäre eingeführt. 
7. Man kann sich zu einer Beteiligungsgewinnsteuer stellen 
wie man will. Sicher ist, dass sie nicht im Rahmen dieses 
Stabilisierungsprogrammes thematisiert werden kann. Sie 
wurde am «runden Tisch» ausdrücklich ausgeschlossen. 
Dies ist auch richtig, weil ein solcher Schritt eine umfas
sende Überprüfung des gesamten Steuerrechtes vorausset
zen würde. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, auf Absatz 2 zu verzichten. 
Sie weichen damit nicht von den Absichten des «runden Ti
sches» ab, im Gegenteil, Absatz 2 bedeutet ja eine Erweite
rung in Richtung von möglichen Steuerersparnissen. Sie 
schaden mit der Streichung der Bereitstellung von privatem 
Risikokapital in keiner Weise, sie verhindern aber eine heute 
schwer absehbare fiskalische Weiterung, zu der man im 
Rahmen des Stabilisierungsprogrammes nicht Hand bieten 
sollte. 
Eine Schlussbemerkung: Sollten Sie meinem Antrag zustim
men, würde dies bedeuten, dass auch Artikel 8 S!HG gestri
chen werden müsste. Artikel 27 DBG und Artikel 10 St HG 
müssten in der bereits geltenden Form belassen werden. 

Gemperli Paul (C, SG): Ich habe gestern festgehalten, dass 
wir im schweizerischen Steuerrecht grundsätzlich zwischen 
zwei Vermögenskomplexen unterscheiden: zwischen dem 
Geschäfts- und dem Privatvermögen. Die Zuteilung zu die
sen entsprechenden Bereichen geschieht nach materiellen, 
sachlichen Kriterien. Sie sind allerdings in der Praxis nicht im
mer einfach festzulegen. Wenn wir jetzt hingehen und eine 
neue Kategorie, die gewillkürten Geschäftsvermögen, schaf
fen, gehen wir steuersystematisch in eine Richtung, die frag
würdig ist und nicht ganz durchdacht wurde. Wir schaffen ne
ben dem Geschäftsvermögen und dem Privatvermögen nach 
sachlichen Kriterien einen neuen Bereich: das gewillkürte 
Geschäftsvermögen. Schon das scheint mir problematisch 
und fragwürdig zu sein. 
Ein zweiter Punkt: Bei der Liquidation einer Aktiengesell
schaft wird im Privatbereich nach schweizerischem Recht die 
Differenz zwischen dem Nennwert der Aktie und der Liquida
tionsdividende erfasst. Der Gestehungswert, also der Wert, 
zu dem ich die Aktie gekauft habe, spielt keine Rolle. Die 
ganze Differenz wird beim letzten Besitzer erfasst, nach dem 
Grundsatz - wie man gelegentlich sagt -: Den Letzten beis
sen die Hunde. Wenn wir nun gewillkürtes Geschäftsvermö
gen schaffen, wird dieser Grundsatz in einem bestimmten 
Bereich durchbrochen, nämlich bei dem Vermögen, das ge
willkürtes Geschäftsvermögen ist: In dem Fall besteht ein 
Wert, zu dem diese Aktien gekauft wurden, und am Schluss 
wird nur noch die Differenz zwischen den Gestehungskosten 
und der Liquidationsdividende erfasst. Hier haben wir mit 
dem gewillkürten Geschäftsvermögen einen grundsätzlichen 
Einbruch in das System. Das ist problematisch. Es ist nicht 
näher untersucht worden, weil es ein Antrag im Nationalrat 
war, der überraschend angenommen wurde. 
Die neue Bestimmung würde nach meinem Verständnis auch 
Ungleichheiten schaffen. Wer beispielsweise Aktien neu 
kauft, der könnte - wenn es sich um eine Beteiligung han
delt - zwischen Geschäfts- und Privatvermögen wählen, der 
Altbesitzer nicht. 
Der Altbesitzer, also wer schon Jetzt eine Beteiligung hat, 
kann nicht mehr wählen, auch wenn die Schuldzinsen die im 
Gesetz vorgesehene Grenze überschreiten. Auch unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichheit ist eine gewisse Problematik 
vorhanden. Wir müssen weiter auch sagen, dass das Institut 
des gew1llkürten Geschäftsvermögens sicher nicht dringend 
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ist. Es gibt heute Möglichkeiten - Frau Spoerry hat das ange
deutet -, die Probleme über eine Holding zu lösen. Dann 
brauchen Sie dieses Institut nicht mehr. 
Ich habe mich in der Kommission dem Beschluss des Natio
nalrates angeschlossen. Ich habe die grundsätzlichen Fra
gen vielleicht etwas zu wenig bedacht und mich dann, auf
grund des Antrages Spoerry, noch etwas stärker in die Pro
blematik vertieft. 
Ich beantrage Ihnen, dem Antrag Spoerry zuzustimmen, 
auch deswegen, weil im Stabilisierungsprogramm keine Aus
fälle entstehen. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass die 
Steuereinnahmen weniger stark zurückgehen. 
Übrigens ist auch der Antrag Cottier ein Hinweis darauf, dass 
noch eine Problematik bestehen kann. Wenn beispielsweise 
jemand zuerst Aktien durch einen Erbvorbezug erhält und 
nachher noch Aktien dazukauft, welches ist dann der Zeit
punkt, in dem er sich erklären muss? Es kann dann wieder 
ein Privileg entstehen, weil sich der eine bereits beim Erwerb 
über die Zuordnung entscheiden muss und der andere - in 
Fällen, wie sie Herr Cottier angeführt hat - erst zum späteren 
Zeitpunkt, wenn er noch einen Teil der Beteiligung dazukauft. 
Auch das ist für mich eine Frage, die genauer angesehen 
werden muss. Aber wenn Sie dem Streichungsantrag zustim
men, erübrigt sich der Antrag Cottier. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Dans le developpe
ment de sa proposition, Mme Spoerry part du principe que la 
disposition de l'article 18 alinea 2 n'est pas necessaire pour 
permettre la deduction des interets passifs, car on peut arri
ver au meme resultat par d'autres solutions, par exemple en 
creant une societe holding, en superposant deux societes 
anonymes ou par la detention des actions d'une societe ano
nyme par une entreprise individuelle taxee du point de vue 
fiscal comme teile. Je lui donne acte que son raisonnement 
es! !out a fait correct et que sa construction juridique et fiscale 
es! coherente. II est donc vrai que l'article 18 alinea 2 introduit 
par le Conseil national n'est pas absolument necessaire, et je 
declare qu'on peut vivre sans lui. 
Je voudrais tout de meme formuler un argument qui plaide en 
faveur de cette disposition, qui n'est pas totalement inutile, 
comme on a voulu le dire. II reste en effet, dans la real1te eco
nomique, des petites societes familiales qui vont tres proba
blement renoncer a recourir a une construct1on juridique et 
fiscale particul1ere et parfois, il faut le dire, un peu sophisti
quee. Si on bitte l'article 18 alinea 2, on ne peut pas exclure 
qu'il demeure une certaine inegalite de traitement entre ceux 
qui recourent a une solution compliquee du point de vue fis
cal et juridique et ceux qui n'y recourraient pas. Cependant, 
je donne acte tres volontiers que si le Conseil devait decider 
de soutenir la proposition Spoerry, on n'en tirerait aucune 
acrimonie, parce qu'il est possible de renoncer a l'article 18 
alinea 2. 
Je precise aussi que la proposition Cottier, qui veut modifier 
legerement le moment oü il faudrait declarer la fortune com
merciale, est subordonnee au sort qui sera fait a la proposi
tion Spoerry. Si cette derniere devait etre, adoptee, la propo
sition Cottier n'aurait plus lieu d'etre parce que l'article entier 
serait supprime. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Entschuldigen Sie, wenn wir la
chen. Ich habe Herrn Collier gerade gesagt, wenn Frau 
Spoerry mit ihrem Antrag durchkomme, würde ich nachher 
seinem Antrag zustimmen. (Heiterkeit) 
Ich gehe zuerst auf das Grundsätzliche ein. Frau Spoerry hat 
zu Recht gesagt, dass das Problem durch die Begrenzung 
des Schuldzinsenabzuges entstanden ist. Es gibt Unterneh
mer, die sich verschulden müssen, um ein Unternehmen auf
bauen zu können, und die es sich vielleicht nicht leisten kön· 
nen, das Unternehmen zu halten, wenn sie die Schuldzinsen 
nicht mehr abziehen können. Wir haben uns in der Tat nicht 
für das Genfer Modell entschieden. Wir kommen noch darauf 
zurück, aber eine grundsätzliche Diskussion wird es nicht 
mehr geben. Beim Genfer Modell kann man nicht nur Zinsen 
im Umfang der Vermögenserträge abziehen, sondern auch 
noch bis zur Hälfte des Einkommens. 
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Es gibt eigentlich kein Land, wo man es so macht. Zwar gibt 
es zwischen Schuldzinsen und Vermögenserträgen einen in
neren Zusammenhang: Ich verschulde mich, um vielleicht et
was erreichen zu können, aber es gibt keinen Zusammen
hang zwischen dem anderen Einkommen und den Schuld
zinsen. Das Gegenteil ist der Fall: Je mehr Einkommen einer 
hat, desto mehr kann er noch abziehen. Das ist eigentlich ko
misch. Dieses System greift auch nicht; in den meisten Fällen 
ist die Begrenzung des Schuldzinsenabzuges hypothetisch. 
Sie werden im Zusammenhang mit dem Schuldzinsenabzug 
bei Artikel 33 DBG noch darüber befinden, welchen «Freibe
trag» Sie zusätzlich geben wollen, einfach deshalb, weil 
Leute auch aus einer Notlage heraus einen Kredit brauchen, 
ohne Vermögenserträge zu haben, oder damit Hausbesitzer, 
je nach Eigenmietwert, genügend Freiraum haben, um trotz
dem ihre Hypothekarzinsen abziehen zu können. 
Nun wurde im Nationalrat die Frage aufgeworfen, ob das Pro
blem für den betroffenen Unternehmer noch lösbar ist oder 
nicht. Die Argumentation von Frau Spoerry ist an sich zutref
fend, Sie können aber unterschiedliche Schlüsse daraus zie
hen. Die erste Bemerkung ist richtig, es hat mit dem «runden 
Tisch» nichts zu tun. Sie sind also völlig frei. Es geht darum, 
ob Sie potentiellen Unternehmern ein zusätzliches Instru
ment geben wollen oder nicht. Es trifft auch zu, dass es über 
eine Holding oder eine Einzelfirma machbar ist. 
Ich habe für Absatz 2 ein gewisses Verständnis und habe 
mich deshalb nicht dagegen gewehrt. Die Steuerverwaltung 
hat aufgrund der Diskussion diesen Vorschlag gemacht, aber 
der Anstoss kam ursprünglich von der Kommission des Na
tionalrates. Es ist richtig, dass jemand in kleinen Verhältnis
sen vielleicht nicht unbedingt Lust auf eine Rechtsformände
rung hat - z. Beine Holding zu gründen-, oder darauf, sich 
beraten zu lassen usw. Mit der vorgeschlagenen Lösung ist 
dem Unternehmer eine relativ formlose Möglichkeit gegeben, 
das Problem zu lösen. 
Natürlich zahlt der Steuerpflichtige einen Preis. Aber das ist 
auch gerecht, deshalb hat Frau Spoerry gesagt, es sei nicht 
einmal immer so attraktiv. Er kann zwar die Schuldzinsen ab
ziehen und damit Steuern sparen, aber den aufgelaufenen 
Mehrwert muss er bei einer Veräusserung versteuern. Das 
ist korrekt, sonst würde der Fiskus einen Firmenaufbau sub
ventionieren. 
Nun ist auch der Überlegung von Frau Spoerry zu ihrem 
Punkt 5 zuzustimmen: Ein Systembruch zwischen privatem 
und geschäftlichem Vermögen - Herr Gemperli hat darauf 
hingewiesen - eröffnet natürlich immer auch das Problem 
von Lücken. Das ist der Grund, warum ich, trotz aller Sym
pathie für das Anliegen, nein zum Antrag Cottier sage. Ich 
komme später im Detail darauf zurück, denn es ist ein etwas 
kompliziertes Problem. Es 1st vielleicht etwas weniger gravie
rend, als es auf den ersten Blick scheint - das Problem, das 
er geschildert hat, ist nicht ohne Belang, das sehe ich durch
aus. Wenn Sie diese Lösung wollen, stellen Sie den Unter
nehmern ein Instrument zur Verfügung; sie können es wäh
len oder nicht bzw. freiwillig einsetzen. 
Wenn Sie das Instrument gemäss Absatz 2 nicht wollen, ha
ben Sie damit die Steuerverwaltung wahrscheinlich nicht zu 
Tode betrübt. Die Herren von der Steuerverwaltung sind wahr
scheinlich sogar froh, wenn Sie durchkommen, Frau Spoerry. 
Mein ehemaliges Unternehmerherz hat immerhin so viel Ver
ständnis für das Anliegen, dass ich glaube, so völlig unzweck
mässig wäre es nicht. Aber Sie entscheiden; mir ist es wichtig, 
dass die Differenz so bald wie möglich verschwindet. 
Ihre letzten Argumentationen hingegen muss ich, ähnlich wie 
das Anliegen von Herrn Respini, ganz klar zurückweisen. 
Man kann nicht «einfach so» eine Beteiligungsgewinnsteuer 
einführen. Natürlich können Sie vielleicht nur einen Satz 
streichen. Aber diesen Satz zu streichen bedingt immerhin 
ein Vernehmlassungsverfahren, bedingt die Beratung in zwei 
Kammern und eine breite Debatte. Das heisst, das kann gar 
nicht passieren - auch wenn es nur ein Satzteil nach dem 
Komma wäre -; es ist auch nicht die Absicht. 
Zur Bete1ligungsgew1nnsteuer generell: Mein Vorgänger im 
Finanzdepartement hat sie einmal vorgeschlagen. Ich selber 
bin der Meinung, wir sollten im Rahmen der Unternehmens-
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besteuerung in Zukunft die Beteiligungsgewinnsteuer vertieft 
prüfen, weil ich glaube, dass das heutige System, das Aus
schüttungen praktisch doppelt, thesaurierte Gewinne aber 
nicht besteuert, ökonomisch zu einem nichtrationalen Geba
ren führt: Man plant Steuern. Wenn ein Firmeninhaber nie 
viel ausgeschüttet hat, um Steuern zu sparen, die Firma 
möglichst mit Darlehen statt mit Aktienkapital finanziert und 
einen möglichst hohen Lohn gezogen hat, dann hat er am 
Schluss eine kleine Firma, die sehr viel Geld, aber auch eine 
hohe, latente Steuerlast hat. Das gibt Probleme beim Ver
kaufen - vielleicht kann dann wegen dieser latenten Steuer
last nur ein Grosser kaufen, was eigentlich nicht gut ist. 
Aber jetzt beruhige ich Sie wieder, falls Sie erschrocken sind, 
als ich von einer Beteiligungsgewinnsteuer geredet habe: Es 
müsste natürlich in Richtung des holländischen Modells ge
hen. Man müsste einen Grenzbetrag definieren und eine sol
che Steuer wahrscheinlich ertragsneutral einführen, also 1n 
diesen Fällen gleichzeitig die Doppelbesteuerung mildern. 
Zum Beispiel würden - theoretisch - thesaurierte Gewinne 
und Ausschüttungen steuerlich einigermassen gleich behan
delt. Früher oder später käme einer einfach zum «Hand
kuss». Das kann man mit einem normalen Dividendenabzug 
und dem gleichen Steuersatz oder einem Vorzugssatz für 
eine solche Dividende bei der Einkommenssteuer - wie auch 
für die Beteiligungsgewinne - erreichen. Selbstverständlich 
würden wir das mit den Vertretern der Wirtschaft vertiefen. 
Ich glaube, es wäre sinnvoll und, wenn man es richtig macht, 
für den Wirtschaftsstandort und für die KMU kein Nachteil. 
Aber damit ein «Geschäft machen» möchte ich nicht, weil 
wir - ich stehe dazu - zwar einige Steuern einführen muss
ten, nun aber die Steuerquote langsam stabilisieren sollten. 
Zum Antrag Cottier: Es tut mir leid, es ist komplex, ich muss 
rasch ins Detail gehen. Wegen Fehlens der Kapitalgewinn
steuer - das hat der alte Profi und Fuchs Gemperli zutref
fend geschildert - haben wir beim Privatvermögen das so
genannte Nennwertprinzip. Dadurch soll sichergestellt wer
den - es ist ein altes Prinzip-, dass bei einer Liquidation der 
Kapitalgesellschaft irgendeinmal derjenige Teil des Liquidati
onserlöses, der den «Nennwert» des Stamm- oder Grundka
pitals übersteigt, steuerbares Einkommen darstellt. Bei einer 
Firma wird diese latente Steuer immer mitgeschleppt; sie 
kommt nur im Liquidationsfall zum Tragen. Es handelt sich 
um den sogenannten Liquidationsüberschuss. 
Kapitalgewinne auf Beteiligungen am Geschäftsvermögen 
unterliegen aber dem sogenannten Buchwertprinzip, d. h., es 
wird nur jener Teil des Verkaufs- oder Lidquidationserlöses 
besteuert, der den Buchwert übersteigt. Der Buchwert ent
spricht im Zeitpunkt des Erwerbs den Anschaffungskosten; 
auch wenn ich wechsle, passiert das. Bei einer späteren Ver
äusserung der Beteiligung oder der Liquidation unterliegt nur 
der Wertzuwachs während der Besitzdauer - der Kapitalge
winn -, unbeachtlich des Entstehungsgrundes, dieser Be
steuerung. 
Ein Wechsel vom Nennwert- zum Buchwertprinzip führt bei 
einem Verkaufspreis, der über dem Nennwert, also über dem 
eingesetzten Kapital liegt, dazu, dass die latente Steuerlast 
auf dem künftigen Liquidationsüberschuss verschwindet. Der 
Fiskus verliert damit latentes Steuersubstrat. Das muss man 
halt hinnehmen, wenn eine Beteiligung von einer Privatper
son an eine juristische Person oder an eine «Personenunter
nehmung» verkauft wird. Aber dieses Wegfallen der latenten 
Steuerlast dürfen wir innerhalb des Vermögens ein und der
selben natürlichen Person nicht zulassen, weil sonst der 
Steuerplanung Tür und Tor geöffnet wird. 
Das würde nun nach dem Antrag Cottier neu ermöglicht. Er 
würde in diesem Sinne ein Steuerschlupfloch erster Güte 
schaffen, denn seine Formulierung besagt nicht nur, dass ich 
diese Umwandlung vornehmen kann, wenn ich etwas zu
kaufe. Ich könnte vielmehr jederzeit die Beteiligung «umqua
lifizieren», und dann - schwupp! - ist diese latente Steuerlast 
verschwunden. Ich nehme vielleicht kurz vor der Liquidation 
noch einen Kredit auf; ich kann also damit «schummeln». 
Deshalb kann man diese Lösung so nicht einführen. 
Zum Problem selber: Jemand hat geerbt; dieses Erbe fällt da
mit für eine spätere Umwandlung ausser Betracht. Ich nehme 
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an, er erbt einen Anteil von 1 O Prozent oder kauft einen Anteil 
von 10 Prozent ohne Verschuldung und lässt es dabei be
wenden, nimmt den Wechsel nicht vor. Wenn er später eine 
zusätzliche Beteiligung erwirbt, sei es, um die Erbschaft zu 
ergänzen, oder weil er das Geld schon hatte, dann kann er 
diesen Teil des Kaufes als Geschäftsvermögen deklarieren 
und die Schulden dort von der Steuer abziehen. Er hat dann 
zwei verschiedene Vermögensteile. Aber das Steuerschlupf
loch sollten wir so nicht öffnen. Das ist auch der Grund, 
warum wir festgeschrieben haben - das war ein Mangel bei 
der ersten Formulierung -, dass es nur einmal geschehen 
könne, beim Erwerb, nachher nicht mehr; das ist das Pro
blem. 
Weil es bei Personen, die eine Beteiligung schon haben, 
auch später zu Härten kommen könnte, haben wir hinten 
noch eine Härteklausel eingefügt; diese hat Frau Spoerry, 
glaube ich, nicht zur Streichung empfohlen. Man müsste 
dann in der Differenzbereinigung schauen, ob man die Här
teklausel streichen müsste oder ob sie noch einen anderen 
Sinn hat. Es kann ja sein, dass einer z. B. seine Firma sonst 
sofort wieder verkaufen müsste. 
Dieses Problem entsteht natürlich auch, wenn Sie den An
trag ablehnen, weil die Schuldzinsen eben plötzlich nicht 
mehr abgezogen werden können. Es tut mir leid, dass das al
les etwas kompliziert ist. Aber ich habe in diesem Sinne Sym
pathie für die Möglichkeit des gewillkürten Geschäftsvermö
gens. 
Ich gebe Ihnen aber gerne Stimmfreigabe. Beurteilen Sie das 
nach Ihrem Gewissen, ich finde es nicht so schlecht. Sollten 
Sie sich gegen den Antrag Spoerry entscheiden, bitte ich Sie, 
auch den Antrag Cottier abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Collier 

Definitiv - Defmitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Spoerry 

Ziff. 5 Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

24 Stimmen 
8 Stimmen 

18 Stimmen 
16 Stimmen 

a ..... das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet .... 

Antrag Reimann 
Abs. 1 

a ..... das vor Vollendung des 70. Altersjahres begründet .... 

Ch. 5 art. 20 
Proposition de la commission 
Al. 1 

a ..... avant l'accomplissement de la 66e annee .... 

Proposition Reimann 
Al. 1 
a ..... avant l'accomplissement de la ?Oe annee .... 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Nous avons introduit a 
l'article 20 une mod1fication par rapport a la version du Con
seil national, en ce sens que nous voulons autoriser la con
clusion d'assurances-vie versees sous la forme de prime uni
que jusqu'a l'accomplissement de la 66e annee, et non de la 
65e annee comme le voulait le Conseil national. L'idee de no
tre commission n'est pas ici de vouloir gagner une annee 
pour les contribuables qui concluent des assurances-vie a 
prime unique. Mais l'intention est de tenir compte, dans une 
volonte d'etre coherent en matiere de prevoyance profes
sionnelle et de vieillesse, du fait qu'il y a de nombreux sala
nes dans notre pays qui re9oivent un montan! en capital lors 
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de l'accomplissement de la 65e annee. Generalement, ce ca
pital leur est verse apres leur anniversaire de 65 ans, de teile 
sorte qu'il taut leur laisser un delai pour reorganiser leur pre
voyance vieillesse. C'est simplement cette raison qui nous a 
fait passer de 65 a 66 ans. 
Nous pensons qu'il est logique, dans la volonte de privilegier 
l'organisation de la prevoyance vieillesse, lorsqu'un salarie a 
cotise et que son entreprise a participe a la creation d'un ca
pital, de lui permettre d'investir ce capital, lorsqu'il commence 
sa retraite, dans des assurances-vie a prime unique, si c'est 
la sa volonte. Mais cela ne doit plus etre le cas apres la 66e 
annee, parce qu'il a pu prendre ses dispositions. Nous vou
lons eviter que des personnes ägees de 70 ou de 80 ans pro
fitent encore des assurances a prime unique, simplement 
pour beneficier de l'exoneration fiscale qui est liee a ce type 
d'assurances, sous certaines conditions. 
C'est pour cela que nous vous prions d'accepter la modifica
tion selon la proposition de la commission et de refuser la 
proposition Reimann qui veut repousser encore le delai 
jusqu'a l'äge de 70 ans. 

Reimann Maximilian (V, AG): Nach den Abstimmungen von 
gestern und heute kämpfe vermutlich auch ich mit meinem 
Antrag auf ziemlich verlorenem Posten, aber es entspräche 
nicht meiner politischen Verantwortung, das Ansinnen des 
Bundesrates wie teilweise auch dasjenige der Kommission 
bei dieser nicht unwichtigen Frage der Vorsorge stillschwei
gend hinzunehmen. 
Ich erachte es als Affront der älteren Generation gegenüber, 
ihnen ab dem 65. oder 66. Altersjahr die private Vorsorgefä
higkeit im Sinne dieses Artikels abzusprechen. Die Schwei
zer werden - die Statistik beweist es - immer älter; wenn ich 
mich nicht täusche, hat ein 65jähriger Mann noch eine stati
stische Lebenserwartung von 14 Jahren; bei den Frauen ist 
sie noch wesentlich höher. Da kommt man doch wirklich nicht 
um den Gedanken einer Diskriminierung herum, wenn diese 
ältere Generation plötzlich von der steuerprivilegierten Al
tersvorsorge im Rahmen der dritten Säule ausgeschlossen 
werden soll - und das erst noch unter dem Aspekt der 
Schliessung von Steuerlücken! 
Der älteren Generation unterstellen zu wollen, der Abschluss 
einer Kapitalversicherung auf der Basis einer Einmaiprämie 
nach Vollendung des 65. oder 66. Altersjahres sei primär ein 
Steuertrick, ist sowohl diskriminierend als auch paradox -
diskriminierend, weil wegen ein paar schwarzen Schafen, die 
mit anderen Mitteln in den Griff zu bekommen sind, eine 
ganze Altersgruppe schlechter gestellt wird, und paradox, 
weil der Versicherungsnehmer ohnehin bereit ist, a priori eine 
Stempelabgabe von 2,5 Prozent zu entrichten. So viel kostet 
der Abschluss einer solchen Versicherung seit einem Jahr. 
Der Bundesfiskus sollte also nachgerade daran interessiert 
sein, dass Alterskapitalien in der Schweiz noch möglichst 
lange in Einmalprämienversicherungen investiert werden, 
statt dass sie in Seniorenresidenzen nach Spanien oder an
derswohin ins Ausland fliessen. Die Fixierung auf das 65. Al
tersjahr ist völlig abwegig. Die von der Kommission vorge
nommene Korrektur auf das 66. Altersjahr weist in die richtige 
Richtung und entspricht zumindest einer - wenn auch be
scheidenen - Verbesserung. 
Ordnungspolitisch richtig, sozialpolitisch fair und nicht diskri
minierend wäre hingegen der gänzliche Verzicht auf eine Al· 
terslimite. Wenn ich mich auf das 70. Altersjahr festgelegt 
habe, so deshalb, weil dies dann mit der Zeitdauer beim Auf
schub des AHV-Rentenbezuges kongruent ist. 
Viele Erwerbstätige im privaten W1rtschaftsbere1ch - nament
lich Gewerbetreibende und andere Selbständ1gerwerbende -
arbeiten ja oft weit über das 65. Altersjahr hinaus. In dieser 
Zeit sollten diese Leute doch mindestens noch eine private 
Altersvorsorge im Sinne dieses Artikels betreiben können. 
Aber auch den anderen, die bereits aus dem Erwerbsleben 
ausgeschiedenen sind, sollte nicht stracks mit dem 65. oder 
66. Altersjahr ein Riegel vorgeschoben werden; private Vor
sorgebedürfnisse bestehen im lichte der eingangs geschil
derten Demographie noch weit über das ordentliche Pensi
onsalter hinaus. 
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Kommen wir diesen Wünschen vieler älterer Menschen vor 
allem aus dem Mittelstand etwas entgegen und gewähren wir 
ihnen bis zum 70. Altersjahr die Möglichkeit, eine Lebensver
sicherung auf der Basis der Einmaiprämie abzuschliessen! 
Der Bundesfiskus kassiert seine 2,5 Prozent Stempelsteuer. 
Damit tun wir wahrhaft auch etwas für die Stabilisierung der 
Bundesfinanzen! 
Damit ich nicht zweimal das Wort ergreifen muss, möchte ich 
hier gleich noch etwas anfügen. Herr Bundesrat, Sie werden 
mir wahrscheinlich entgegnen, Sie hätten mit dieser Alters
beschränkung hauptsächlich die grossen Fische im Visier. 
Da muss ich Ihnen sagen: Die grossen Fische erwischen Sie 
mit dieser Einschränkung ohnehin nicht; die weichen mit al
len Mitteln der Legalität oder sogar der Illegalität ins Ausland 
oder in andere Anlagekategorien aus. Sie aber «bestrafen» 
einen grossen Teil von fleissigen, sparsamen Mitmenschen, 
die nichts anderes im Sinne haben, als auch nach Erreichen 
des Rentenalters noch etwas für ihre private Vorsorge zu tun. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Zuerst eine oder zwei allgemeine 
Vorbemerkungen: Die Altersvorsorge beruht bei uns auf den 
bekannten drei Säulen. Das ist ein ausserordentlich gutes 
und bewährtes System, um das wir auch beneidet werden. 
Man hat uns vorgeworfen, wir würden mit diesen relativ re
striktiven Vorschlägen in diesem Bereich die zweite und dritte 
Säule aushöhlen, aber das war nicht die Absicht; das wäre 
auch nicht passiert. 
In der Bundesverfassung steht, dass man die gewohnte Le
benshaltung angemessen weiterführen sollte, aber der Ge
setzgeber hat nie genau definiert, was darunter zu verstehen 
ist. Wir haben uns gesagt, dass eine angemessene Fortset
zung der Lebenshaltung wahrscheinlich nicht eine luxuriöse 
Lebenshaltung auf Kosten aller Steuerzahler, also eine sub
ventionierte Lebenshaltung, sein kann. Wir sollten nicht ver
suchen, dort, wo es vorsorgemässig nicht begründet werden 
kann, noch «Steuergeschenke» - es gibt immer Grauberei
che - zu machen. Aber es darf nicht wahr sein, dass das ge
samte Volk quasi mehr Steuern bezahlen muss, mit denen 
man dann Leute in höheren Einkommensklassen begünstigt, 
damit sie ihre Lebenshaltung fortsetzen können. Denn man 
dürfte davon ausgehen, dass diese auch ohne steuerliche 
Vergünstigungen Ersparnisse anhäufen können und viel
leicht vom Vermögen leben können, auch wenn es nicht steu
erlich begünstigt ist. Es gibt ja auch noch die steuerfreien Ka
pitalgewinne an der Börse usw. Der Staat muss nicht auch 
noch überall mithelfen. Das widerspricht sogar der Philoso
phie der bürgerlichen Seite, wo man sagt, der Staat muss 
dort helfen, wo Not am Mann ist und nicht anderswo. Dass 
wir das nicht kleinkariert machen wollen, ist selbstverständ
lich, denn es ist ein gutes System. Es entlastet die AHV. So 
gesehen wollten wir nur dort Grenzen setzen, wo es relativ 
krass ist. 
Die Finanzminister haben die Kaapitalversicherung mit Ein
maiprämie nicht so gerne. Das haben Sie gespürt. Sie haben 
zu Recht auf die «Stempelgeschichte» hingewiesen. Das war 
eine politische Frage. Wir haben damit aber immerhin eine 
sehr gute Unternehmenssteuerreform durchgesetzt, die jetzt 
dem Wirtschaftsstandort Schweiz hilft. Es wäre mir auch lie
ber gewesen, man hätte das nicht noch flankieren müssen. 
Aber hin und wieder gibt es das in der Politik. 
Aber die Einmaiprämie ist ein etwas problematisches Instru
ment, das muss man klar sagen. Wir wollten vor allem auch 
eine Grenze setzen, weil die Kapitalversicherung mit Einmai
prämie steuerlich dann am günstigsten ist, wenn man sie mit 
einer Kapitalleistung aus der vorsorge finanziert, die ihrer
seits eine Vorzugsbesteuerung geniesst, und mit dem Bezug 
noch einige Jahre wartet, ohne Steuern zu bezahlen. Es ist 
ein Instrument, bei dem man sich wirklich fragen kann, ob es 
gerecht ist. Wer kann sich das letztlich leisten? Häufig sind es 
nur Leute, die zusätzlich Geld dafür übrig haben. 
Ich habe auch eine kleine Einmalprämienversicherung; ich 
habe mich auch einmal überreden lassen, das gebe ich 
gerne zu. Aber nötig für meinen Lebensabend wäre es wahr
scheinlich nicht gewesen. Es ist so wenig, dass ich es als 
Finanzminister vertreten kann, und ich tat es auch, bevor ich 
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je geglaubt hätte, dieses Amt zu bekommen. Es hat mir im
merhin gezeigt, dass dieses Instrument Leute gibt, die es 
nicht brauchen, aber trotzdem nutzen. 
Nun stellt sich die Frage: Wo zieht man eine Grenze? Und es 
stellt sich die zweite Frage, Herr Reimann: Bis zu welchem 
Alter soll man Altersvorsorge betreiben können? Altersvor
sorge betreibt man eigentlich, während man arbeitstätig ist, 
und geniesst sie dann im Alter. Altersvorsorge betreibt man 
nicht, wenn man schon alt ist. Es ist eine Ermessensfrage, 
das gebe ich zu. 
Wir wollten die Grenze bei 60 Jahren ziehen, dann könnte die 
Versicherungsleistung immer noch erst mit 70 oder 75 Jah
ren oder wann auch immer ausbezahlt werden. Ich glaube 
nicht, dass man mit 70 oder 80 Jahren eine solche Versiche
rung abschliessen können soll, deren Ertrag man dann mit 90 
oder 100 Jahren bekommt. Solche Dinge werden zudem in 
Millionenhöhe gemacht. Da ist es wirklich nicht mehr vertret
bar zu sagen, das sei Altersvorsorge. 
Der Bundesrat sagt 60, der Nationalrat 65 und Ihre Kommis
sion 66 Jahre. Das können wir akzeptieren, denn es 1st eine 
Ermessensfrage. Die Idee der 66 Jahre kam, glaube ich, vom 
Kommissionspräsidenten. Seine Überlegung war, dass einer 
vielleicht - es ist zwar ein Wahnsinnsprivileg, diese doppelte 
Steuerbegünstigung - mit 65 Jahren zu arbeiten aufhört und 
mit 65,2 Jahren noch eine solche Versicherung abschliessen 
will. Das hat durchaus etwas für sich. Deshalb haben wir uns 
gegen die Altersgrenze von 66 Jahren nicht gewehrt. 
Ich möchte Sie aber bitten, diese Grenze nicht weiter aufzu
weichen. Ich glaube, 66 Jahre ist ein Alter, in dem einer noch 
etwas für die Altersvorsorge machen kann; das kann man 
noch vertreten. Wenn einer erst mit 70 Jahren aufhört zu ar
beiten, konnte er diese Einmalprämienversicherung ja trotz
dem mit 66 Jahren abschliessen. Das kann er ja mit seiner 
dritten Säule. 
Ich bin mir bewusst: Die Differenz ist nicht gewaltig, und die 
Fälle mit 90 oder 85 Jahren sind ohnehin abgefangen. Trotz
dem finde ich: Wir sollten es jetzt bei 66 Jahren bewenden 
lassen - harmonisiert und für ein normales Arbeitsende in ei
nem normalen Leben. 

Präsident: Es zeigt hier die unpräzise Art der deutschen 
Sprache, weil wir nicht wissen, ob mit «Altersvorsorge» die 
Vorsorge des Alters oder die vorsorge für das Alter gemeint 
ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Reimann 

Ziff. 5 Art. 27 
Antrag Spoerry 
Abs. 2 Bst. d 
Unverändert 

Ch. 5 art. 27 
Proposition Spoerry 
Al. 2 let. d 
lnchange 

26 Stimmen 
8 Stimmen 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Sauf erreur, dans l'etat 
de mon information, je pense que la proposition Spoerry de
pend du vote que nous avons eu precedemment a l'article 18 
alinea 2. Par consequent, la decision est prise sur ce point. 

Präsident: Der Antrag Spoerry entfällt, nachdem Sie den An
trag Spoerry zu Artikel 18 Absatz 2 abgelehnt haben. 

Ziff. 5 Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. a 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Gentil, Delalay, Onken, Saudan) 
a ..... 30 000 Franken .... 
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Abs. 1 Bst. abis 
Private Schuldzinsen, die nach Buchstabe a nicht abziehbar 
sind, können ausnahmsweise abgezogen werden, wenn die 
Verweigerung des Abzuges zu einer Notlage im Sinne von 
Artikel 167 Absatz 1 führen würde. 

Ch. 5 art. 33 
Proposition de /a commission 
Al. 1 let. a 
Maforite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Gentil, Delalay, Onken, Saudan) 
a ..... 30 000 francs .... 

Al. 1 /et. abis 
Les interets passifs prives, qui ne sont pas deductibles en 
vertu de la lettre a, peuvent eire deduits exceptionnellement 
si le refus de la deduction entrainerait des consequences 
tres dures pour le contribuable au sens de l'article 167 ali
nea 1 er. 

Abs. 1 Bst. a - Al. 1 /et. a 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Le principe de la limi
tation de la deduction des interets passifs n'a pas ete con
teste en commission. L'introduction d'une limitation des inte
rets passifs permet d'eviter des abus, comme par exemple le 
financement, par des emprunts, de primes uniques d'assu
rance-vie relativement importantes dont le revenu est exo
nere. Elle permet aussi d'eviter le financement de rachat, 
dans les caisses de retraite, par des fonds etrangers ou l'ac
quisition de titres de la fortune privee au moyen d'emprunts. 
II est evident que les abus ne peuvent eire qualifies de la 
sorte que lorsqu'il s'agit de sommes tres importantes. L'idee 
est donc de limiter la deduction des interets passifs au niveau 
du rendement de la fortune, augmente d'une somme forfai
ta1re comme une sorte de marge de securite. 
La majorite de notre commission, a l'instar du Conseil natio
nal, veut fixer ce montan! forfaitaire a 50 000 francs. Une mi
norite, par contre, souhaite limiter le montan! forfaitaire a 
30 000 francs, pour se rapprocher du projet initial du Conseil 
federal. II s'agit ici d'une question d'appreciation, le Conseil 
federal - je n'ai pas a parler en son nom, mais il l'a declare 
en commission - etant d'avis qu'il peu! vivre avec la solution 
retenue par le Conseil national. Le probleme qui se pose prin
cipalement dans l'appreciation du montan! forfaitaire deduc
tible au-dela du rendement de la fortune est celui de contri
buables engages fortement dans des entreprises immobilie
res relativement peu rentables, sur lesquels pesen! de 
lourdes charges hypothecaires - on a aujourd'hui de nom
breux exemples. 
II se pourrait qu'avec un montan! forfaitaire de 30 000 francs 
en plus du revenu de la fortune, tous les interets ne puissent 
etre deduits, alors meme que la valeur des immeubles est en 
chute, et cela aussi nous pouvons l'observer aujourd'hui. 
Notre commission a aussi introduit a l'article 33 alinea 1 er let
tre abis de la loi federale sur l'impöt federal direct et a l'article 
9 alinea 2 lettre abis de la loi federale sur l'harmonisation des 
impöts directs des cantons et des communes une clause se
lon laquelle le fisc peu!, dans des cas de rigueur, et cela taut 
a fait exceptionnellement, admettre la deduction integrale 
des interets pnves. La propos1tion a ete fa1te dans notre com
mission, parce qu'il se pourrait que le fait de limiter la deduc
tion des interets entraine des cas particulierement doulou
reux pour des contribuables, et cette disposition nouvelle que 
nous avons introdu1te permet de tenir campte de situations 
exceptionnellement defavorables pour les contribuables. 
Je vous invite, sur ce dernier point, a soutenir la proposition 
de la commiss1on. 

Gentll Pierre-Alain (S, JU): Si l'on fait abstraction des propo
sitions individuelles qui ont ete deposees a propos du texte 
que nous examinons, il s'ag1t du seul point de l'ensemble du 
dispositif sur lequel nous sommes divises au sein de la com-
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mission, et le seul po1nt pour lequel nous presentons des pro
positions de majorite et de minorite. C'est dire que ce pro
bleme a retenu notre attention de maniere assez longue, 
parce qu'il y a derriere cet element un aspect a la fois finan
cier, mais surtout psychologique. 
L'aspect financier est difficile a cerner dans la mesure Oll l'ad
ministration n'a pas pu chiffrer la difference de recettes qu'im
pliquerait le choix de la majorite ou de la minorite de la com
mission. Nous n'avons pas pu obtenir, a cet egard, des ele
ments precis. 
Mais il y a un autre point de vue, et c'est celui que j'a1merais 
m'attacher a defendre en soutenant la proposition de mino
rite: c'est le point de vue de l'impact psychologique d'une teile 
mesure. Beaucoup d'intervenants l'ont dit, hier et aujourd'hui: 
ce paquet de mesures necessite la preservation d'un certain 
equilibre. II convient en l'occurrence de considerer qu'une 
augmentation a 50 000 francs du projet initial du Conseil fe
deral, qui s'elevait a 20 000 francs, est excessive. On tauche 
un domaine tres sensible, dans la mesure Oll, M. Villiger, con
seiller federal, y faisait allusion taut a l'heure, des affaires fis
cales ont defraye la chronique il n'y a pas si longtemps et ont 
donne l'impression a l'opinion publique que certams contri
buables importants pouvaient se soustraire a l'impöt en mon
tan! des systemes financiers astucieux. Ce contexte devrait 
nous donner, du point de vue de la minorite, l'occasion de 
pratiquer de maniere restrictive. 
La proposition qui consiste a accepter la proposition de la mi
norite en la couplant avec la lettre abis nous parait taut a fa1t 
raisonnable. II s'agirait, dans un premier temps, de revenir 
sur la decision du Conseil national en portant la l1mite a 
30 000 francs, parce qu'a 50 000 francs, eile parait exces
sive, mais en prevoyant un alinea qui permette au fisc de 
considerer les cas exceptionnels dans lesquels des difficul
tes objectives peuvent eire demontrees. 
Dans ces conditions et en couplant un montan! maximum de 
30 000 francs avec la proposition de deduction exception
nelle, nous pouvons indiquer clairement que la proposition 
est equilibree, qu'elle permet de tenir campte de faits objec
tifs et de deductions raisonnables, mais qu'elle ne permet 
pas des montages financiers qui conduisent un contribuable 
a soustraire des montants importants au fisc. 
Dans ces conditions, je vous prie de soutenir la proposition 
de minorite, en considerant qu'elle contribue a l'equilibre ge
neral du paquet que nous sommes en train de discuter. 

Saudan Fran9oise (R, GE): Je me suis associee a cette pro
position qui, dans un premier temps, etait une proposition de 
majorite et qui est devenue une proposition de minonte, pour 
les raisons qui ont ete evoquees a la fo1s par M. Delalay et 
par M. Gentil. Mais surtout, je m'y suis associee en regard de 
decisions qui ont ete prises par le Conseil national et qui tau
chen! a l'article 38. 
Si vous vous souvenez, dans le cadre de la «table ronde» et 
du paquet qui a ete presente par le Conseil federal, on avait 
prevu de modifier l'imposition du prelevement en cap1tal 
lorsqu'une personne choisissait, plutöt que d'etre mise au be
nefice d'une rente, de prelever une partie de ses avo1rs de 
prevoyance professionnelle sous forme de capital. II est evi
dent que ce genre de choix ne s'offre en majorite que pour 
les gens qui ont un important 2e pilier ou qui se sont constitue 
un 3e pilier d'une certaine importance. 
Or, le Conseil national a decide a l'article 38 de maintenir le 
droit en vigueur. II en resulte, pour la caisse federale, une di
minut1on de recettes de l'ordre de 49 millions de francs et, 
pour les cantons, une diminution de recettes de 21 millions 
de francs. Ce qui me derange et ce qui fait que je vous re
commande vivement de vous associer a la proposition de mi
norite, c'est qu'en definitive, dans le cadre de cet exercice 
qu'on a qualifie de «chäteau de cartes», Oll chaque element 
est extremement fragile, les seuls elements qui ont ete mis 
en evidence par la majorite de la commission ont ete des ele
ments qui allegeaient le volet «recettes». Par ailleurs, en tant 
que Genevoise, je me suis ralliee a la solution du Conseil fe
deral et a ses arguments plutöt que de defendre la solution 
genevoise qui, dans certains cas, etait plus favorable aux fi-
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nances federales, pour des raisons de clarte, et afin de diffe
rencier tres clairement les revenus decoulant de la fortune 
privee de ceux decoulant d'une activite professionnelle. Sur 
le montan! forfaitaire, je trouve qu'il serait judicieux de faire 
un pas en d1rection du Conseil federal. 
Pour les raisons que je vous ai exposees, qui tiennent juste
ment au fait que nous n'avons pas touche a la fiscalite appli
quee en cas de prelevement en capital, nous pourrions faire 
un pas en direction du Conseil federal en ce qui concerne 
cette disposition. 

Gemperli Paul (C, SG): Nicht jeder, der hohe Schuldzinsen 
zu bezahlen hat, will an den Steuern vorbeischlüpfen. Im Le
ben - auch im privaten Bereich - gibt es hundert Gründe, die 
eine Verschuldung durchaus erklärlich erscheinen lassen, 
das ist sicher unbestritten. Nicht jeder, der Schulden hat, ist 
a priori ein liederlicher Mensch. Daher hat die Einschränkung 
der Abzugsmöglichkeit bei den Schuldzinsen schon grund
sätzlich etwas Zufälliges, fast, so möchte ich sagen, etwas 
Willkürliches an sich und ist 1m Prinzip - jedenfalls dann, 
wenn wir der Besteuerung die wirtschaftliche Leistungsfähig
keit zugrunde legen - eher problematisch. 
Nun ist auch mir klar, und Beispiele dafür sind genügend an
geführt worden, dass die Möglichkeit des exzessiven Schuld
zinsenabzugs Probleme auf der anderen Seite schaffen 
kann: Leute können hohe Schulden machen und über die 
Zinsen ihr steuerliches Einkommen reduzieren. Was auf der 
anderen Seite als Ertrag fliesst, wird nicht oder erst später er
fasst usw. Diese Probleme gibt es. Daher wehre ich mich 
auch nicht grundsätzlich dagegen, dass man die Abzugsfä
higkeit für Schuldzinsen beschränkt, und ich sage ja zur 
Norm, wie sie heute vorliegt. Aber ich möchte Sie davor war
nen, kleinlich vorzugehen und Einschränkungen vorzuneh
men, die von der Sache her im Grunde genommen doch äus
serst problematisch sind und kaum vertreten werden kön
nen - Sie schaffen mit kleinlichen Lösungen sofort neue 
Ungerechtigkeiten. Es werden dann Fälle kommen, wo Sie 
sagen müssen, die Schuldzinsen sollten doch abgezogen 
werden können. Es ist aber nicht möglich, weil eine strikte 
Norm des Gesetzes besteht. Missbräuche bekämpfen und 
anderseits unbillige Härten schaffen - ich glaube, das kann 
nicht das Ziel sein, insbesondere nicht im Rahmen eines Sta
bilisierungsprogrammes. 
Daher möchte ich Sie bitten, der grosszügigen Lösung der 
Kommission zum Durchbruch zu verhelfen, und beantrage 
Ihnen, der Kommission zuzustimmen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe schon in einem frühe
ren Votum kurz darauf hingewiesen, wie das entstanden ist. 
Wir haben das Genfer Modell studiert und sind zum Schluss 
gekommen, dass wir ein anderes Modell möchten. Wir haben 
uns weiter gesagt, dass es ein Modell sein müsse, bei dem 
wir zulassen, dass die legitimen Bedürfnisse - wenn z. B. je
mand aus einer Notlage heraus Schulden hat - nicht tangiert 
werden. 
Auf der anderen Seite ist dieser Schuldzinsenabzug doch 
eine Möglichkeit, um steuerfreie Kapitalgewinne mit Krediten 
zu generieren, bei denen man durch Schuldzinsenabzug 
Steuern sparen kann. Wenn es gut gemacht wird, kann man 
also mit Steuerersparnissen etwas generieren, wofür man 
nachher steuerfreie Gewinne einheimst. Etwas vereinfacht 
gesagt - es wurde gestern von jemandem angedeutet-: Je
mand erhält ein Darlehen von der Firma, bei welchem die 
Schuldzinsen etwa der Grössenordnung seines Salärs ent
sprechen. Das wird dann miteinander verrechnet, und er ver
dient null Franken Einkommen. Wenn er es gut gemacht hat, 
hat er am Schluss ziemlich viel Geld verdient und nach viel
leicht zehn Jahren ein beachtliches Vermögen angehäuft, 
ohne dass er je Einkommenssteuern bezahlt hat - Vermö
genssteuern natürlich schon. So gesehen ist das etwas Stos
sendes. 
Wo ist nun die Grenze zwischen dem legitimen Abzug und 
dem Instrument für die «grossen Fische», um das Wort doch 
noch zu gebrauchen, von dem Herr Reimann vermutet hat, 
dass ich es in einem Zusammenhang brauche, in dem ich es 
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nicht gebraucht habe? Diese Grenze ist eine Ermessens
frage. Als die Steuerverwaltung das Modell auf der Basis von 
20 000 Franken ausgearbeitet hat, sind wir der Meinung ge
wesen, mit diesem Betrag plus dem, was an Vermögens
erträgen hinzukommt, seien die normalen Bedürfnisse der 
Hypothekarschuldner und derjenigen, die wegen vielleicht un
glücklicher Lebensumstände einen Kredit aufnehmen müs
sen, abgedeckt. 
Auch 30 000 Franken wären aber möglich. Letztlich kann 
man die Grenze durchaus, wie Herr Gentil das begründet hat, 
etwas tiefer ansetzen, weil man hier diese Notfallklausel -
Buchstabe abis - für die Fälle hat, in denen es existentiell 
wird. 30 000 Franken sind 50 Prozent mehr als vom Bundes
rat vorgeschlagen, ich finde das eine gute Zahl, der ich zu
stimmen könnte. 
Ich muss Ihnen jedoch sagen, dass es hier letztlich ein gewis
ses Ermessen gibt. Was den Unterschied zwischen Einnah
men und Ausgaben ausmacht, ist fast nicht zu schätzen. 
Wenn Sie 50 000 Franken gemäss Antrag der Mehrheit neh
men, werden Sie die ganz stossenden «grossen Fische» 
trotzdem erwischen, weil es immer noch eine Grenze gibt. 
50 000 Franken sind aber etwas viel, wie ich zugeben muss. 
Ich neige zum Minderheitsantrag, finde aber nicht, dass es 
die Schicksalsfrage der Vorlage ist. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 1 Bst. abis - Al. 1 !et. abis 

28 Stimmen 
6 Stimmen 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: A l'article 33 alinea 1 er, 
j'ai dit !out a !'heure que nous avions introduit la lettre ab1s 
pour permettre de tenir compte d'une situation exceptionnel
lement defavorable au contribuable, dans les cas ou il serait 
nettement lese par l'application de la limite que nous avons 
fixee. Evidemment, avec une limite a 50 000 francs, c;:a sera 
moins facilement le cas que c;:a n'aurait pu l'etre avec une 11-
mite a 30 000 francs. 
Je voudrais preciser que, pour le texte allemand, 11 s'agit de 
la lettre a, et pas de la lettre 1 . 

Gentil Pierre-Alain (S, JU): Je crois que, comme on le dit en 
franc;:ais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 
II me semble que la decision prise par la majorite de notre 
Conseil de porter le montan! a 50 000 francs devrait nous 
conduire a ne pas retenir cette lettre abis. Car aller dans le 
sens du Conseil national qui avait pris, lui-meme, une dec1-
sion extremement large, et ajouter encore a cette decision 
extremement large une lettre qui prevoit encore des situa
tions exceptionnelles, c;:a fait veritablement beaucoup! Et cela 
conduit, de la part de notre Conseil, a manifester une com
prehension exageree pour ce mecanisme d'endettement que 
M. Villiger, conseiller federal, a decrit tout a !'heure. II y a la 
veritablement une incitation a profiter du systeme, alors 
meme que l'idee de chacun etait de stopper des abus qui ont 
ete denonces a juste titre les dernieres annees. 
Dans la mesure ou la majorite du Conseil a maintenu la barre 
a 50 000 francs, je m'oppose donc a l'introduction de la lettre 
abis. 

Präsident: Herr Gentil stellt den Antrag, auf Buchstabe abis 
zu verzichten. 

Vllllger Kaspar, Bundesrat: Wir sind nicht dagegen, dass 
man das aufrechterhält, weil der Konnex nicht so direkt ist, 
wie Herr Gentil das gesagt hat. Die Härteklausel kann auch 
beim höheren Abzug greifen, sie kommt dann aber wahr
scheinlich sehr viel weniger zum Tragen. Aber wenn eine 
Härte vorliegt, besteht diese unabhängig von der Höhe; des
halb bleibt diese Klausel ein nützliches Instrument. Ich gehe 
aber davon aus, dass sie bei den 50 000 Franken, die Sie 
jetzt beschlossen haben, nicht sehr häufig zum Tragen 
kommt. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Gentil 

Ziff. 6 Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1ter 

25 Stimmen 
5 Stimmen 

.... das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet wurde. 
In diesem Fall .... 

Ch. 6 art. 7 
Proposition de la commission 
Al. 1ter 
.... avant l'accomplissement de la 66e annee. Dans ce cas .... 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Nous avons pris un 
certain nombre de decisions tout a l'heure en ce qui concerne 
la loi federale sur l'impöt federal d1rect. A l'article 7 de la loi 
federale sur l'harmonisation des impöts directs des cantons 
et des communes, je vous propose de faire de meme, cela 
egalement aux articles suivants. 

Ziff. 6 Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... die Anlagekosten übersteigt. Als selbständige Erwerbstä
tigkeit gilt auch die Veräusserung von Vermögenswerten, so
weit die Veräusserung nicht im Rahmen der blossen Verwal
tung eigenes Vermögens erfolgt. Die Verwaltung eigenen 
Vermögens nach den für die entsprechenden Vermögens
werte anerkannten Grundsatzen vermag für sich allein selbst 
dann keine selbständige Erwerbstätigkeit zu begründen, 
wenn der Eigentümer oder beauftragte Vermögensverwalter 
sachkundig ist. Artikel 12 Absatz 4 bleibt vorbehalten. 
Abs. 1bis 
Bei Veräusserung von Wertschriften und anderen Finanz
anlagen ausserhalb einer allfälligen geschäftlichen Tätigkeit 
des Veräusserers wird selbständige Erwerbstätigkeit vermu
tet, wenn mindestens zwei der nachfolgenden Voraussetzun
gen erfüllt sind: 
a. eine unverhältnismässig hohe Anzahl von Transaktionen; 
b. die Inkaufnahme besonderer Risiken; 
c. der Einsatz bedeutender Fremdmittel im Verhältnis zum 
entsprechenden Vermögen; 
d. ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen. 
Abs.2 
.... Eigentümer sie im Zeitpunkt des Erwerbs zum Geschäfts
vermögens erklärt. 

Antrag Cottier 
Abs. 2 
.... sofern der Eigentümer sie zum Geschäftsvermögen im 
Zeitpunkt des Erwerbs erklärt oder spätestens wenn er den 
Abzug der an den Kauf gebundenen Passivzinsen geltend 
macht. 

Antrag Spoerry 
Abs. 2 
Streichen 

Ch. 6 art. 8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... la simple administrat1on de fortune. Est egalement consi
deree comme une activite lucrative independante l'alienation 
d'elements de fortune, dans la mesure Oll l'alienation n'a pas 
lieu dans le cadre de la simple gestion de la fortune. La ges
tion de la fortune conforme aux principes de la gestion recon
nus ne suffit pas a eile seule a fonder une activite lucrative 
independante meme si le proprietaire ou le gerant de fortune 
mandate est un specialiste. L'article 12 alinea 4 est reserve. 
Al. 1bis 
Lars de l'alienation de titres et d'autres placements financiers 
en dehors de l'activite commerciale de l'alienateur, une acti-
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vite lucrative independante est presumee lorsqu'au moins 
deux des conditions suivantes sont remplies: 
a. le nombre de transactions est disproportionne; 
b. des risques particuliers sont pris; 
c. le recours a des fonds de tiers est important par rapport a 
la fortune y relative; 
d. la part des placements a court terme est elevee. 
A/.2 
.... commerciale au moment de leur acquisition. 

Proposition Cottier 
Al. 2 
.... dans la mesure Oll le detenteur les declare comme fortune 
commerciale au moment de leur acquisition ou au plus tard 
lorsqu'il fait valoir la deduction d'interets passifs lies a leur 
achat. 

Proposition Spoerry 
Al. 2 
Bitter 

Präsident: Die Anträge Cottier und Spoerry entfallen auf
grund der Abstimmung zu Ziffer 5 Artikel 18 Absatz 2. 

Ziff. 6 Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs. 2 Bst. a 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Gentil, Delalay, Onken, Saudan) 
a ..... 30 000 Franken .... 

Abs. 2 Bst. abis 
Private Schuldzinsen, die nach Buchstabe a nicht abziehbar 
sind, können ausnahmsweise abgezogen werden, wenn die 
Verweigerung des Abzuges zu einer Notlage im Sinne von 
Artikel 167 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die direkte Bundessteuer führen würde. 

Ch. 6 art. 9 
Proposition de la commission 
Al. 2 let. a 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Gentil, Delalay, Onken, Saudan) 
a ..... 30 000 francs .... 

Al. 2 /et. abis 
Les interets passifs prives, qui ne sont pas deductibles en vertu 
de la lettre a, peuvent etre deduits exceptionnellement si le re
fus de la deduction entrainerait des consequences tres dures 
pour le contribuable au sens de l'article 167 alinea 1 er de la 
loi federale du 14 decembre 1990 sur l'impöt federal direct. 

Abs. 2 Bst. a - Al. 2 /et. a 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Je propose que nous 
prenions la meme decision qu'au chiffre 5 article 33 alinea 
1 er, c'est-a-dire 50 000 francs seien la proposition de majo
rite. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Ziff. 6 Art. 10 
Antrag Spoerry 
Abs. 1 Bst. e 
Unverändert 

Ch. 6 art. 10 
Proposition Spoerry 
Al. 1 let. e 
lnchange 
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Präsident: Der Antrag Spoerry entfällt aufgrund der Abstim
mung zu Ziffer 5 Artikel 27. 

Ziff. 11 Art. 79d 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für alle Vorsorge
verhältnisse, unabhängig davon, ob die Vorsorgeeinrichtung 
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen ist oder 
nicht. 
Abs. 2 
Die Vorsorgeeinrichtung darf dem Versicherten den Einkauf 
in die reglementarischen Leistungen höchstens bis zum obe
ren Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1, multipliziert mit der 
Anzahl Jahre vom Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung bis zum 
Erreichen des reglementarischen Rücktrittsalters, ermögli
chen. 
Abs. 3 
Die nach Absatz 1 zulässige Einkaufssumme entspricht der 
möglichen Differenz zwischen der benötigten und der zur 
Verfügung stehenden Eintrittsleistung. 
Abs. 4 
Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt für folgende Einkäufe: 
a. beim Eintritt des Versicherten in die Vorsorgeeinrichtung; 
b. in die reglementarischen Leistungen nach dem Eintritt des 
Versicherten in die Vorsorgeeinrichtung. 

Antrag Cottier 
Abs.3 
Die nach Absatz 2 zulässige .... 
Abs. 4 
Die Begrenzung nach Absatz 2 gilt für .... 
Abs. 5 
Von der Begrenzung nach Absatz 2 ausgenommen sind fol
gende Einkäufe: 
a. Eintrittsleistungen bei Stellenwechsel; 
b. Wiedereinkäufe im Falle der Ehescheidung nach Art. 22 
Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über 
die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen
und lnvalidenvorsorge; 
c. Einkäufe bei Rückzahlung eines Vorbezugs im Sinne der 
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
nach Art. 30d des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge. 

Antrag Spoerry 
Abs. 5 
Von der Begrenzung nach Absatz 2 ausgenommen sind die 
Wiedereinkäufe im Falle der Ehescheidung nach Art. 22 Abs. 
3 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die 
Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
lnvalidenvorsorge. 

Ch. 11 art. 79d 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Les dispositions de cet article s'appliquent a tous les rapports 
de prevoyance, que l'institution de prevoyance soit inscrite 
au registre de la prevoyance professionnelle ou non. 
Al. 2 
L'institution de prevoyance peut permettre a l'assure de ra
cheter les prestations reglementaires au plus jusqu'a la limite 
superieure fixee a l'article 8 alinea 1 er, multipliee par le nom
bre d'annees entre l'entree dans l'institution de prevoyance 
et l'äge reglementaire de la retraite. 
Al. 3 
Le rachat autorise selon l'alinea 1 er correspond a la diffe
rence entre la prestation d'entree necessaire et la prestation 
d'entree disponible. 
Al. 4 
La limitation de l'alinea 1 er s'applique: 
a. au rachat au moment de l'entree de l'assure dans l'institu
t1on de prevoyance; 
b. au rachat des prestations reglementaires apres l'entree de 
l'assure dans l'institution de prevoyance. 
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Le rachat autorise selon l'alinea 2 .... 
Al. 4 
La limitation de l'alinea 2 .... 
Al. 5 
Sont exemptes de la limitation selon l'alinea 2 les rachats su1-
vants: 
a. prestations d'entree lors de changement d'emploi; 
b. rachats en cas de divorce d'apres l'article 22 alinea 3 de la 
loi federale du 17 decembre 1993 sur le libre passage; 
c. rachats lors de remboursement d'un versement anticipe au 
titre de l'encouragement de la propriete avec les moyens de 
la prevoyance professionnelle tel que prevu par l'art1cle 30d 
de la loi federale du 25 juin 1982 sur la prevoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et invalidite. 

Proposition Spoerry 
Al. 5 
Sont exemptes de la lim1tation selon l'alinea 2 les rachats en 
cas de divorce selon l'article 22 alinea 3 de la loi federale du 
17 decembre 1993 sur le libre passage dans la prevoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidite. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Je voudrais m'exprimer, 
en une petite introduction, sur l'ensemble des dispositions pri
ses dans la modification de la loi federale du 25 juin 1982 sur 
la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et inval1-
dite (LPP). Le Conseil federal voulait, a l'origine, limiter le re
venu assurable d'un independant a quatre fois le montant fixe 
a l'article 8 alinea 1 er et limiter egalement les prestations obli
gatoires et surobligatoires de la prevoyance a 70 pour cent du 
salaire ou du revenu imposable. Le Conseil national a bitte ces 
articles et a decide, en l'espece, de maintenir le droit en 
vigueur. Cela concerne les articles 79a, 79b et 79c. 
En vue de renforcer le consensus sur l'ensemble du paquet 
qui nous est propose, votre commission vous prie d'adherer 
aux decisions du Conseil national. D'une maniere generale, 
en ce qui concerne le rachat des annees de cotisations, nous 
avons eu en commission une discussion tres approfondie. La 
situation actuelle dans ce domaine n'est pas satisfaisante sur 
plusieurs points, en particulier en cas de divorce et dans les 
cas ou des assures changent de situation professionnelle en 
passant par exemple de la situation de salarie a celle d'inde
pendant. 
Nous avons eu plusieurs propositions en commission, entre 
autres celles de Mmes Beerli et Saudan et de M. Loretan, qui 
impliquaient des changements relativement importants dans 
la conception du rachat d'annees d'assurance. Apres un 
echange de vue intense, nous en sommes arrives a la con
clusion que toute cette question du rachat d'annees d'assu
rance etait a revoir lors de la revision de la LPP et que nous 
ne pouvions pas, a l'occasion d'un programme d'economies, 
ou «de stabilisation» comme on l'appelle, entrer dans une 
modification de la conception complete du rachat des annees 
d'assurance et de l'organisation de la prevoyance profes
sionnelle. 
Votre commission s'est donc limitee a vous proposer, en ac
cord avec le Conseil federal et l'administration, d'introduire 
une adjonction de caractere formal selon laquelle les dispo
sitions «s'appliquent a tous les rapports de prevoyance, que 
l'institution de prevoyance soit inscrite au registre de la pre
voyance professionnelle ou non». II s'agit de la proposition 
de la commission a l'article 79d. 
Pour le surplus, je voudrais vous rendre attentifs au fait que 
nous avons reclasse les alineas de l'article 79d dans un ordre 
respectant la logique, cela a la suite de notre adjonction. II n'y 
a donc pas de modifications fondamentales a l'article 79d. A 
l'alinea 1er, nous avons decide qu'il fallait mentionner les ins
titutions de prevoyance inscntes ou non au registre de la pre
voyance professionnelle. Aux alineas 2, 3 et 4, nous avons 
repris les dispositions decidees par le Conseil national. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich habe mich schon beim Ein
treten kurz zu diesen Fragen geäussert. Es ist so, wie der 
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Kommissionspräsident gesagt hat. Der Bundesrat hätte 
gerne eine obere Begrenzung auch des versicherbaren Sa
lärs für die zweite Säule. Das ist damit begründet - wie ich in 
einem anderen Zusammenhang gesagt habe -, dass man 
sich die Frage stellen muss, ob es von einem gewissen Ein
kommen an noch legitim ist, dieses steuerbegünstigt zu ver
sichern. Sie können auch ein Salär von 2 Millionen Franken 
so versichern. Das sollte nicht subventioniert werden. 
Das war die eine Begrenzung; der Nationalrat hat sie abge
lehnt. Man hätte die Begrenzung auch sehr grosszügig ma
chen können. Es kommt mir nicht darauf an, auf welcher 
Höhe. Das wäre richtig gewesen. Darauf hat der Nationalrat 
verzichtet. Dort stösst man auf Granit. Daher verzichte ich, 
hier einen Antrag zu stellen; das ist vom Tisch. 
Hingegen bin ich froh, dass man in bezug auf die Begrenzung 
der Einkäufe immerhin etwas tut. Wir werden über die Bedin
gungen in Zusammenhang mit den Anträgen Spoerry und 
Cottier noch reden. Der Rückeinkauf ist natürlich eine jener 
Möglichkeiten, um steuerlich zu optimieren. Das ist unbe
grenzt. Da gibt es viele Modelle, wo man eigens für kleine 
Gruppen Vorsorgeeinrichtungen macht, um das nutzen zu 
können. Für Jahre versteuert man nur noch wenig Lohn, 
bricht die Progression, profitiert x-mal, ohne dass es von der 
Vorsorge her gerechtfertigt wäre. 
So gesehen müssen wir etwas tun. In welchem Umfang? Wir 
haben eine weniger umfangreiche Lösung getroffen. Das ist 
dann im Zusammenhang mit den beiden Anträgen von Be
lang. Wir sind jetzt mit dem sogenannt oberen Grenzbetrag 
als Maximaleinkaufsmöglichkeit - 72 000 Franken - sehr 
grosszügig. Das kann der Bundesrat auch akzeptieren, weil 
es hier darum geht, die wirklich stossenden grossen Fälle zu 
treffen; die trifft man damit. Aber die Lösung ist derart gros
szügig, dass wir glauben, dass man nicht noch weitere Aus
nahmen soll stipulieren müssen. 
Es ist dem Ganzen auch «Unlogik» vorgeworfen worden: Es 
gehe beim Rückeinkauf Ja darum, etwas einzukaufen, das ei
nem entgangen ist und vorher nicht bilden konnte. Das sei 
rückwärts gerechnet, da könne man das nicht mit den künfti
gen Jahren multiplizieren. Diese Überlegung ist insofern un
richtig, als natürlich für die Höhe dessen, was man einkauft, 
rechnerisch das massgeblich ist, was fehlt. Das ist immer 
vergangenheitsorient1ert. Im übrigen sind die Fälle, wo je
mand nichts einbringt, immer seltener. 
Jetzt haben wir die zweite und die dritte Säule; auch Selb
ständigerwerbende können, zusammen mit ihrem Personal, 
eine zweite Säule errichten, und sie können auch eine dritte 
Säule errichten. Es wird also kaum jemand gar nichts mitbrin
gen, wenn er vom Selbständig- zum Unselbständigerwerben
den wird. 
Es gibt ein berühmtes Beispiel: Eine Frau, die mit 57 Jahren 
aus dem Ausland kommt, kein Vorsorgeguthaben hat und 
jetzt beruflich ein solches aufbaut, wird immer noch während 
einigen Jahren, wenn sie bis zum Alter von 62 Jahren arbei
tet, die Summe von 70 000 Franken einbringen können. Es 
kann aber nicht angehen, dass man erst gegen Ende des Le
bens merkt, dass man noch etwas tun könnte. Man kann 
auch das, was man einbringt, etwas manipulieren; man kann 
z. B. ein Haus bauen und mit einem Vorbezug das Vorsorge
guthaben reduzieren usw. Es gibt x Möglichkeiten, diese Re
gelungen zu nutzen. 
Nochmals grundsätzlich: Der Bundesrat kann sich mit der 
sehr grosszügigen Lösung der Kommission abfinden; aber er 
bittet Sie, diese nicht weiter zu verwässern. Es ist ein guter 
Schritt in die richtige Richtung - ich glaube, das hat auch 
Frau Saudan anhand von Beispielen gezeigt -; es ist ein 
grosszügiger Schritt. Das ist auch der Grund, warum ich Sie 
nachher noch einmal bitten werde, die beiden Anträge Cottier 
und Spoerry abzulehnen. 

Cottier Anton (C, FR): Der Zweck der neuen Bestimmung in 
Artikel 79d ist - so wie dieser eben vorgestellt wurde - die 
Missbrauchsbekämpfung. Mit diesem Ziel kann ich mich 
noch einverstanden erklären. Für Tatbestände aber, bei de
nen von vornherein ein Missbrauch ausgeschlossen ist, dür-
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fen diese neuen Beschränkungen gemäss Artikel 79d nicht 
gelten. Für diese Fälle muss weiterhin ein Einkauf in die re
glementarischen Vorsorgeleistungen zugelassen werden -
das will ich mit Absatz 5 erreichen. 
Es geht um Stellenwechsel, Ehescheidung und Wohneigen
tumsförderung. Gerade bezüglich Ehescheidung und Wohn
eigentumsförderung wurden erst kürzlich neue Bestimmun
gen im Freizügigkeitsgesetz verankert. Beim Tatbestand des 
Stellenwechsels geht es mir darum, die Arbeitskräfte für ihre 
Bereitschaft zur Mobilität auf dem Arbeitsmarkt nicht zu be
strafen. Ich bin der Auffassung, dass mein Antra_g nicht vom 
Stabilisierungsziel abweicht; die beantragten Anderungen 
haben höchstens geringe finanzielle Auswirkungen. 
Und nun zu den drei Tatbeständen in Absatz 5: 
1. Eintrittsleistungen beim Stellenwechsel: Wenn Arbeitneh
mende ein neues Arbeitsverhältnis beginnen, können sie 
sich die Vorsorgeeinrichtung nicht auswählen. Sie haben der 
Vorsorgeeinrichtung beizutreten, die von ihrem Arbeitgeber 
ausgewählt und bestimmt wird. Je nach Ausgestaltung dieser 
Vorsorgeeinrichtung ist zum Erwerb der reglementarischen 
Leistungen ein mehr oder weniger grosser Einkauf notwen
dig. Vielfach können die Arbeitnehmenden nicht auswählen, 
ob sie die Stelle wechseln wollen oder nicht. Im Zeitalter von 
Firmenfusionen und -abspaltungen ist ein Wechsel der Vor
sorgeeinrichtung an der Tagesordnung. Im Zeitalter der wirt
schaftlichen Verflechtung wird es immer wichtiger, auch im 
Ausland Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzubilden -
ich denke hier nicht nur an den Fall der 57jährigen Frau, die 
aus dem Ausland zurückkehrt. Es wäre stossend, wenn die 
Arbeitnehmenden für eine im Interesse aller liegende Flexibi
lität bestraft würden, indem man sie vom Einkauf in die Vor
sorgeleistungen ausschlösse. Eine Einschränkung des Ein
kaufs, wie sie Artikel 79d neu vorsieht, würde so unfreiwillig 
dazu beitragen, die Mobilität zu behindern. Die Nachteile dar
aus wären ohnehin grösser als das, was der Bund über die 
Neuregelung an finanziellen Mitteln allenfalls gewinnen 
könnte. Wir verlangen mehr Mobilität auf dem Arbeitsmarkt 
und behindern sie gerade mit dieser neuen Bestimmung - ein 
Widerspruch. 
2. Zu Litera b, den Wiedereinkaufen 1m Falle der Eheschei
dung: Gemäss Freizügigkeitsgesetz kann der Richter bei 
Ehescheidung bestimmen, dass ein Teil der Vorsorgelei
stung eines Ehegatten an die Vorsorgee1nnchtung des ande
ren übertragen wird. Gleichzeitig hat die Vorsorgeeinrichtung 
dem verpflichteten schuldigen Ehegatten danach die Mög
lichkeit zu gewähren, sich im Rahmen der übertragenen Vor
sorgeleistung wieder einzukaufen. Das neue Scheidungs
recht sieht in jedem Fall zwingend eine hälftige Aufteilung 
der Vorsorgeleistungen der Ehegatten vor. In diesen Fällen 
muss deshalb ein Einkauf in die vollen reglementarischen 
Leistungen wieder vorbehaltlos möglich sein. Das will ich mit 
meinem Antrag zu Artikel 79d Absatz 5 Buchstabe b errei
chen. 
3. Zu Buchstabe c, Einkäufe bei Rückzahlung eines Vorbezu
ges im Sinne der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge: Hat ein Versicherter z. B. vor einigen 
Jahren einen Vorbezug für den Erwerb eines Eigenheimes 
aus Mitteln der beruflichen Vorsorge getätigt und bezahlt er 
diesen gleichen Betrag zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
ein, entsteht ein Ungleichgewicht, eine Lücke in seinen Vor
sorgeleistungen. Es muss weiterhin zulässig sein, zur Dek
kung dieser Lücke einen Einkauf in die reglementarischen 
Leistungen tätigen zu können. Gerade im Zusammenhang 
mit der Kampagne gegen die ln1t1ative zur Förderung des 
Wohneigentums ist immer wieder darauf hingewiesen wor
den, dass man zwar gegen diese Initiative sei, nicht aber ge
gen die Wohneigentumsförderung an sich. Hier besteht nun 
die Möglichkeit, diesem Willen Nachachtung zu verschaffen, 
und dies, ohne dass Mehrkosten entstehen. 
In allen diesen Fällen kann nicht von Missbräuchen für die 
steuerliche Optimierung gesprochen werden. Niemand wird 
aus steuerlichen Gründen, weil ein Steuerschlupfloch be
steht, seine Ehe scheiden oder seinen Arbeitsplatz auf Zeit 
ins Ausland verlegen. Missbräuche sind da ausgeschlossen. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, Absatz 5 einzuführen. 
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Spoerry Vreni {R, ZH): Von den Tatbeständen, die Kollege 
Cottier eben erwähnt hat und deren Integration ins Stabilisie
rungsprogramm keine Freude auslösen kann, ist für mich der 
Fall der Ehescheidung der gravierendste. Aus meiner Sicht 
muss zumindest in diesem Bereich eine Korrekturvorgenom
men werden, kann doch hier nicht ernsthaft von einem Miss
brauch oder von einer Steuerlücke gesprochen werden. 
Warum? 
Die Regelung, wie sie mit der Begrenzung des Wiederein
kaufes in Artikel 79d vorgesehen ist, ändert im Bereich der 
Scheidung ein Gesetz ab, das noch nicht einmal in Kraft ge
treten ist. Das neue Scheidungsrecht tritt am 1 . Januar 2000 
in Kraft. Eine der zentralen Neuerungen in diesem Schei
dungsrecht ist die Vorschrift, dass bei der finanziellen Aus
einandersetzung jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der 
nach dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) zu ermittelnden Aus
trittsleistung des anderen Ehegatten hat. Das ist eine sehr 
wichtige, zentrale Bestimmung im neuen Scheidungsrecht, 
die sich zurzeit - und wahrscheinlich noch länger - vor allem 
zugunsten der Frauen auswirken wird. 
Es ist aber auch eine Bestimmung, die wehtun kann. Nicht 
zuletzt deshalb ist zusammen mit dem Scheidungsrecht auch 
das FZG abgeändert worden. Zusammen mit dem Schei
dungsrecht tritt am 1. Januar 2000 eine neue Vorschrift im 
FZG in Kraft. Es handelt sich um den neuen Artikel 22c, den 
ich zitieren möchte: «Die Vorsorgeeinrichtung hat nach der 
Ehescheidung dem verpflichteten Ehegatten die Möglichkeit 
zu gewähren, sich im Rahmen der übertragenen Austrittslei
stung wieder einzukaufen.» 
Dies liegt im berechtigten Interesse der Vorsorge, und dieses 
berechtigte Interesse im Vorsorgebereich anerkennt ja auch 
Herr Bundesrat V1lliger. 
Die Zusicherung, wonach der volle Wiedereinkauf in die Vor
sorgeeinrichtung fiskalisch begünstigt möglich und zugelas
sen sein soll, hat die im Rahmen der Diskussion um das 
neue Scheidungsrecht zum Teil vorhandene Skepsis gegen
über der Teilung der Austrittsleistung im Scheidungsfalle 
sicher gemildert. Nun gehen wir hin und nehmen diese Zu
sicherung im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes teil
weise wieder zurück, bevor das neue Scheidungsrecht und 
die entsprechende Änderung des FZG auch nur in Kraft ge
treten sind. 
Das stört mich; das stört mich sehr! Es stört mich aus Grün
den der Rechtssicherheit. Es stört mich aber auch, weil man 
beim Wiedereinkauf im Rahmen von Scheidungen nun wirk
lich nicht vom Ausnützen von Steuerlücken sprechen kann. 
Scheidungen werden wohl kaum als Massnahmen der Steu
erplanung und Steueroptimierung vorgenommen. Zu beto
nen ist zudem, dass die neue Einschränkung im Stabilisie
rungsprogramm bei weitem nicht nur Ehepaare mit sehr ho
hen Einkommen betreffen wird. Auch bei mittelständischen 
Einkommen kann die neue Beschränkung des Wiederein
kaufs Probleme schaffen. Dies trifft jedenfalls bei jenen Ehe
paaren zu, die sich 1m fortgeschrittenen Alter scheiden las
sen. Da neu nur noch die bevorstehenden Jahre eingekauft 
werden können, die zurückliegenden aber nicht, kann die 
abgetretene Austrittsleistung in bestimmten Fällen nicht 
mehr voll eingekauft werden, obwohl wir das-wie ich gesagt 
habe - ja gerade voll zugesichert haben. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag bzw. zu
mindest der Litera b gemäss dem Antrag Cottier zuzustim
men und auf die Begrenzung des Wiedereinkaufs im Schei
dungsfall zu verzichten. 
Erinnern Sie sich bitte daran, dass wir vor wenigen Sessio
nen hier in diesem Rat die Pflicht zur Teilung der Vorsorge
leistung im Scheidungsfall eingeführt, gleichzeitig aber auch 
die Möglichkeit des vollen, fiskalisch begünstigten Wieder
einkaufs zugesichert haben. Davon abzuweichen ist aus mei
ner Sicht mit den Regeln der Gesetzgebung und dem Re
spekt vor der notwendigen Rechtssicherheit nicht zu verein
baren. Wir können nicht im Rahmen eines Gesetzgebungs
Multipakets, wie es das Stabilisierungsprogramm darstellt, 
ein verabschiedetes Gesetz, das noch nicht in Kraft getreten 
ist, schon wieder abändern. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, meinem Antrag zu Artikel 
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79d Absatz 5 oder der Litera b gemäss dem Antrag Cottier 
zuzustimmen. 

Saudan Franc;:oise (R, GE): Les deux propositions dont nous 
sommes saisis montrent a l'evidence a quel point ce dossier 
etait difficile, et difficile d'abord au point de vue technique. 
Je comprends le souci qui anime a la fois M. Cottier et Mme 
Spoerry. Mais si nous entrons en matiere sur ces proposi
tions, que je vais essayer de prendre l'une apres l'autre, pour 
ne pas melanger les problemes - le probleme du divorce est 
en effet un probleme extremement particulier -, nous ris
quons de vider totalement de son sens - en tout cas si nous 
suivons la proposition Cottier - la disposition adoptee par le 
Conseil national. Gar c'est bien evident: j'ai tente hier d'expli
quer a quel point le probleme etait complexe, parce que nous 
sommes dans une societe ou, il est vrai, la flexibilite et la mo
bilite sont de plus en plus grandes; mais nous devons raison
ner dans le cadre a la fois interne, le cadre global de notre 
prevoyance professionnelle, et le cadre international, ou les 
systemes sont totalement differents. 
Or, les cas evoques par M. Cottier ne font pas du tout refe
rence aux prestations que l'on peut acquerir a l'etranger 
parce qu'elles sont obligatoires dans le cadre du 2e pilier, ou 
en cas de changement de statut; ils ne font pas reference non 
plus aux fonds que nous pouvons accumuler en Suisse 
aussi, particulierement du 3e pilier, pilier lie, ou, si l'on passe 
d'un statut de salarie a un statut d'independant - et c'est de 
plus en plus frequent-, au prelevement des fonds accumules 
au sein du 2e pilier pour creer, par exemple, une entreprise. 
On ne s'occupe jamais de ce qui a ete accumule au titre des 
assurances sociales, pour ne s'occuper que des lacunes 
eventuelles ou des situations difficiles dans lesquelles les 
gens pourraient se trouver. C'est pour cela que J'avais per
sonnellement renonce a mes propositions: car, face a la com
plexite des problemes, il taut vraiment reflechir a ces ques
tions a tete reposee. 
Je reprends l'exemple du divorce parce qu'a mes yeux, 11 est 
parfaitement eclairant des problemes qui se posent. Et 
d'ailleurs, je fais reference a un article que j'ai lu dans un 
mensuel economique que je ne citerai pas, concernant un im
portant responsable de banque que je ne citerai pas non 
plus, qui, parait-il, face aux consequences de son divorce 
concernant sa propre prevoyance professionnelle, hesitait a 
divorcer! C'est une anecdote, mais eile met bien en evidence 
le fait que, reellement, les modifications fondamentales que 
nous avons adoptees etaient non seulement necessaires, en 
majorite pour les femmes, ma1s pouvaient poser des proble
mes. 
Alors pourquoi, malgre la pertinence de la proposition 
Spoerry, jene vais pas la soutenir? Jene vais pas la soutenir 
pour deux raisons. 
D'abord, il est evident qu'en cas de d1vorce on cree une s1tua
tion particuliere. Mais on oublie d'env1sager le cas - et on ne 
peu! pas le faire - ou la plupart des gens divorcent quand 
meme pour se remarier, et ou le partenaire va apporter, lui 
egalement, une part, c'est-a-dire la moitie, du 2e pilier qu'il 
aura accumule. C'est la premiere ra1son. 
Je me demande ou nous devons fixer la limite d'une assu
rance sociale qui es! la pour pallier aux aleas de la vie, mais 
quand meme pas pour permettre d'amenager sa vie le mieux 
possible. Car ce qui me derange dans ce genre de proposi
tion, c'est l'importance des deductions fiscales. Le Conseil 
national a ouvert largement la porte: 72 320 trancs par an
nee, les moyens revenus, Madame Spoerry, ne peuvent se 
permettre de leis rachats! II taut cesser de rever, ou alors ils 
defiscalisent leur fortune privee - et cela pose un autre genre 
de probleme. Non, ce ne sont pas les moyens revenus qui 
sont concernes: dites-moi - je reprends l'exemple que je 
vous ai cite hier - comment, avec un revenu annuel de 
120 000 francs, vous pouvez vous permettre de racheter 
72 320 francs par annee de cot1sat1ons qu1 vous manquent 
dans une caisse de retraite, d'assurer vos cotisations socia
les courantes et de vivre encore! 
Je repete que la prevoyance professionnelle doit etre consti
tuee au moyen des revenus professionnels, c'est un po1nt ab-
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solument central. Les propositions Cottier et Spoerry qui, en 
definitive, sont peut-etre justifiees par un certain souci me 
genent. Les allegements fiscaux se font au detriment de l'en
semble de la societe et des täches que !'Etat doit remplir. 
Ou met-on la limite, a un certain moment, de ce qu'on doit ac
corder en matiere fiscale a la prevoyance professionnelle? 
Admettons que quelqu'un d1vorce a quarante ans, on lui per
met de reconst1tuer sa prevoyance professionnelle entiere
ment; la meme personne divorce a cinquante ans - je con
nais des cas semblables dans mon entourage - et reconsti
tue une troisieme fois son 2e pilier. On defiscalise ainsi des 
montants que j'ai calcules hier - j'en ai fait la demonstration 
devant vous et eile n'a pas ete contestee par le Conseil fede
ral - qui n'ont plus rien a voir avec la prevoyance profession
nelle. C'est ce qui me derange dans ces deux propositions: 
on ne peu! pas - pardonnez-moi l'expression, parce que je 
ne veux pas qu'elle soit blessante - bricoler des mesures 
sans prendre la peine, d'abord, d'entendre des specialistes 
de caisses de pensions, de chiffrer dans toutes leurs implica
tions leurs consequences et de savoir si elles sont justifiees 
ou pas. 
Malgre la pertinence des questions posees, je trouve que 
l'equilibre dans ce domaine-la est extremement precaire. 
Nous sommes incapables de dire, a !'heure actuelle, si nous 
adoptons les propositions Cott1er et Spoerry, combien elles 
von! coüter. Cela me derange profondement, parce que nous 
sommes dans un equilibre si delicat que creer une diver
gence majeure avec le Conseil national, qui a largement pris 
en compte ces questions-la, me semble absolument inoppor
tun. 

Wicki Franz {C, LU): Tatsächlich vermisse ich in der Bot
schaft einen Bezug zum neuen Scheidungsrecht. Ich habe 
mich bei den Beratungen in der Kommission und im Rat im 
Rahmen des neuen Scheidungsrechtes für diese Proble
matik sehr eingesetzt, welche Herr Cottier und Frau Spoerry 
angeführt haben. Die Probleme bestehen tatsächlich; ich 
möchte nicht wiederholen, was Frau Spoerry gesagt hat. Hier 
muss eine Lösung gefunden werden. 
Beim Scheidungsrecht verlangen wir, dass die Altersvor
sorge aufgeteilt wird. Der Richter muss sich mit diesem Pro
blem von Amtes wegen befassen, allenfalls muss sogar das 
Versicherungsgericht eingeschaltet werden. Nun kommen 
wir und sagen ohne Bezug auf das neue Scheidungsrecht, 
wie es nun gehen soll. Wir müssen hier eine Differenz schaf
fen, zumindest damit die Verwaltung für die Differenzbereini
gung allenfalls eine Lösung finden kann. 
Ich persönlich könnte mich durchaus den Anträgen Cottier 
bzw. Spoerry anschliessen. Es ist mir aber ein wichtiges An
liegen, dass ein Bezug zum neuen Scheidungsrecht geschaf
fen wird. 

Gemperli Paul (C, SG): Der Antrag Cott1er verlangt Ausnah
men von der Begrenzung des Einkaufs im Scheidungsfall, 
beim Stellenwechsel und im Rahmen der Wohneigentums
förderung. Er stellt also drei Begehren. 
Zuerst einmal zum letzten: Vorbezogene Altersguthaben im 
Rahmen der Wohneigentumsförderung berechtigen schon 
heute nicht zu einem Einkauf. Wir würden also über die be
stehende Regelung hinausgehen, wenn wir dem Antrag 
Cottier zustimmen würden. Das kann nicht der Sinn dieser 
Übung sein. Artikel 83a BVG sieht vor, dass bei der Rückzah
lung solcher Vorbezüge die seinerzeit bezahlten Steuern zu
rückverlangt werden können. Wenn man das Haus verkauft 
und das Geld wieder in die Pensionskasse fliesst, kann man 
die seinerzeit bei der Entnahme geschuldeten Steuern zu
rückverlangen. Ein Einkauf anstelle dieser Rückzahlung ist 
nicht möglich. Man kann nur zurückzahlen, aber man kann 
nicht zusätzlich einkaufen. 
Dieser Punkt im Antrag Cottier würde somit nach meiner Auf
fassung der Regelung des BVG widersprechen. Zudem 
könnte .~ine solche Einkaufsmöglichkeit zu vorsorgetechni
schen Uberdeckungen führen, da die Vorsorge dann zwei
fach bestünde: einmal in der Form von Wohneigentum und 
ein zweites Mal in Form einer Anwartschaft gegenüber der 
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Vorsorgeeinrichtung. Es wird Geld aus der Vorsorgeeinrich
tung für die Wohneigentumsförderung freigegeben, weil man 
sagt: Damit sorgt jemand mit Wohneigentum selber für sein 
Alter vor; er darf daher diesen Teil aus seinem Altersgutha
ben dafür einsetzen. Wenn aber nachher dieser seinerzeit 
bezogene Betrag in die Pensionskasse eingekauft werden 
könnte und nach dem Liegenschaftsverkauf das Geld noch
mals einfliesst, dann hätte er ja letztlich eine versicherungs
technische Überdeckung; das kann sicher nicht der Sinn die
ser Regelung sein. 
Zum zweiten Begehren von Herrn Cottier: Auch bei Stellen
wechsel ist meines Erachtens nicht einzusehen, weshalb es 
eine Ausnahmeregelung geben soll. Ein Stellenwechsel un
terscheidet sich technisch gesehen in keiner Weise von ei
nem beruflichen Aufstieg beim gleichen Arbeitgeber. Zudem 
ist im Falle des Stellenwechsels die Freizügigkeitsleistung, 
die ein Arbeitnehmer erhält, zwingend in die neue Vorsorge
einrichtung einzulegen; der Vorsorgebedarf kann mit der Re
gelung, die vorgeschlagen ist, meines Erachtens abgedeckt 
werden. 
Nehmen Sie als Beispiel einen 40jährigen Arbeitnehmer, der 
seine Stelle wechselt: Er nimmt das bisherige Altersguthaben 
mit, und das muss er zwingend einlegen. Nun kann er sich, 
weil er 40 Jahre alt ist, noch für 25 Jahre einkaufen, also bis 
zum 65. Altersjahr. Das gibt einen ganz erklecklichen Betrag: 
25mal gut 70 000 Franken, das ergibt nahezu 2 Millionen 
Franken, und damit kann er sich eine Altersvorsorge auf
bauen, die im Alter sicher genügt. Wenn er die Stelle nachher 
wieder wechselt, kommt wieder die Freizügigkeitsleistung bei 
der Einkaufsregelung zum Tragen. Wenn er mit 50 Jahren 
wieder wechselt, darf er noch 15mal die 70 000 Franken ein
zahlen. Das gibt nach meiner Rechnung auch wieder mehr 
als eine Million, mit der er sich in die maximalen Leistungen 
einkaufen kann. Nach meinem Verständnis besteht kein 
Grund, eine zusätzliche Regelung zu schaffen; das Ganze 
würde kompliziert, und es würden Ungleichheiten zwischen 
denjenigen geschaffen, die beim gleichen Arbeitgeber blei
ben, und denjenigen, die die Stelle wechseln. Ich glaube, das 
dürfen wir nicht einfach so übers Knie brechen. 
Am ehesten habe ich Verständnis für die Einkaufsmöglich
keit im Fall der Scheidung. Wir müssen sehen, dass solche 
Probleme durch das neue Scheidungsrecht entstehen kön
nen. Wenn Sie die Regelung der Kommission ansehen und 
interpretieren, dann stellen Sie fest, dass auch bei einer 
Scheidung das fehlende Altersguthaben in den allermeisten 
Fällen eingekauft werden kann. In den allermeisten Fällen ist 
das möglich. Eine Begrenzung des Einkaufs bei Scheidung 
greift nach meinem Empfinden nur bei sehr hohen Erwerbs
einkommen. Ich glaube, diese Fälle können nicht zum An
lass, aber auch nicht zum Massstab genommen werden, um 
hier auf diesem Weg noch zusätzliche Möglichkeiten zu 
schaffen. Ich gebe aber Herrn Wicki recht, der darauf hinge
wiesen hat, dass wir diese Problematik noch vertieft anse
hen müssen. 
Aber für den Augenblick geht es meines Erachtens darum, 
dass wir Missbräuche vermeiden. Die Regelung, die wir hier 
haben, verhindert wenigstens die ärgsten Missbräuche und 
gibt andererseits die Möglichkeit, auch in diesen Spezialfäl· 
len eine vernünftige Altersvorsorge zu betreiben. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Anträge Spoerry und Cottier 
abzulehnen. 

Spoerry Vreni {R, ZH): Ich möchte vor allen Dingen 1n zwei 
Punkten auf das fulminante Votum von Frau Saudan einge
hen. 
1. Frau Saudan, ich stimme Ihnen zu, dass der jährliche Be
trag, der wieder eingekauft werden kann, grosszügig ist. Aber 
ich habe es gesagt: Weil nur noch die zukünftigen Jahre ein
gekauft werden können, kann eben die mögliche Wiederein
kaufssumme recht beschränkt sein. Nehmen Sie als Beispiel 
einen Mann, der sich im Alter von 60 Jahren scheiden lässt, 
die Hälfte seiner Vorsorgeleistung abtreten muss und Zeit 
seines Lebens ein mittelständisches, rechtes Einkommen 
hatte. Dann sind das rund 350 000 Franken, die er wieder 
einkaufen kann. Da können Sie doch nicht sagen, das be-
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treffe nur die Grossverdiener, das betrifft in diesen Fällen -
es mögen nicht allzu viele sein - den Mittelstand. 
2. Frau Saudan, hätten Sie Ihre Bedenken vor wenigen Ses
sionen hier bei der Behandlung des Scheidungsrechtes vor
gebracht, dann hätte man allenfalls darüber sprechen kön
nen. Dann hätten wir vielleicht eine andere Lösung getroffen. 
Aber wir haben die Pflicht zur Teilung der Vorsorgeleistung 
verankert, und wir haben ebenfalls das Recht zum Wieder
einkauf ohne Wenn und Aber zugesichert. Diese beiden Vor
schriften sind noch nicht einmal in Kraft, und ich wehre mich 
dagegen, dass wir dieses Gesetz bereits wieder abändern. 
Wir haben gesagt, dass man in Zukunft die Vorsorgeleistung 
in jedem Alter teilen muss - auch mit 58 und 60 oder 62 Jah
ren. Dies ist nicht überall auf Begeisterung gestossen. Es war 
eine Vorschrift, die recht umstritten war. Gleichzeitig aber 
haben wir die Möglichkeit des vollen Wiedereinkaufs zuge
sichert. Ich bin nicht bereit, diese Zusicherung im Rahmen 
eines Gesetzgebungs-Multipakets, gegen das man nicht we
gen diesem einen Punkt das Referendum ergreifen kann, ab
zuändern, noch bevor das andere Gesetz in Kraft ist. Hätten 
wir beim Scheidungsrecht gesagt, dass man zwar teilen 
muss, der Wiedereinkauf in der Regel, aber nicht immer mög
lich ist, dann hätte man das diskutieren können. 
Aber jetzt 1st es zu spät. Jetzt geht es um die Rechtssicher
heit und um die Zusicherung, die wir im Rahmen einer Ge
setzgebung gemacht haben, die noch nicht einmal in Kraft 
ist. 

Saudan Frarn;:oise (R, GE): Je suis pleine d'indulgence pour 
les membres du Conseil qui n'ont pas assiste au debat de la 
commiss1on, parce que pour maitnser ces problemes, cela 
m'a pris vra1ment plusieurs jours de travail. Or, vous assistez 
la a un genre de ping-pong entre deux parlementaires du 
meme parti, et j'ai beaucoup de sympathie pour vous qui 
vous efforcez de suivre ce debat. 
Je reviens au coeur du probleme. Suivre la proposition 
Spoerry, c'est vider totalement de son sens une des limites 
que le Conseil federal a voulu introduire, a savoir la possibi
lite de racheter la totalite des cotisations manquantes, en une 
seule ou plusieurs fois. II ne taut pas oublier l'objectif de la loi 
quand meme, qui etait de limiter ces possibilites de rachat. Je 
vous donne raison, Madame Spoerry, sur le fait que les nou
velles dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1 er janvier de 
l'an 2000. Cette meme annee, en l'an 2000 donc - s1 j'en 
crois les promesses qui nous ete faites par Mme la presi
dente de la Confederation -, on sera saisi egalement de la re
vision de la LPP. J'estime que ces problemes sont tellement 
complexes, qu'il a ete tellement difficile de mettre sur pied cet 
accord, que creer la une d1vergence avec le Conseil national, 
en pensant qu'on pourra la resoudre, me semble hors de pro
pos. Je prefere reellement prendre acte du probleme que 
vous avez souleve, qu1 avait d'ailleurs ete discute en com
miss1on par Mme Beerli. Ce probleme ne nous avait pas 
echappe, Madame Spoerry. Mme Beerli etait revenue a plu
sieurs reprises sur ce sujet, mais nous avons estime qu'il 
etait beaucoup plus judicieux, compte tenu de la complexite 
des problemes - il faudra meme que je verifie certains points 
que vous venez de soulever, parce que je ne suis pas une 
specialiste de la loi -, d'aborder ces problemes a tele repo
see dans le cadre de la 1ere revision de la LPP. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Les questions qui ont 
ete soulevees par Mme Spoerry et M. Cottier sont des cas 
reels dont la solution actuelle ne donne pas satisfaction -
nous l'admettons d'une fa9on tout a fait claire. En particulier, 
c'est le cas du divorce qui a effectivement nourri la discussion 
au sein de la commission, a la suite de propositions qui 
avaient ete presentees. 
Je vais etre tres bref parce que les membres de la commis
sion qui se sont exprimes 1ci l'ont fait d'une maniere tout a fait 
bien documentee, particulierement Mme Saudan qui parle 
egalement dans ma langue. J'aimerais surtout insister sur un 
element important qui est la conclusion de la commission, et 
qui consiste a dire que ce probleme est tres delicat, qu'on ne 
peut pas le regler lors d'une seance ou l'on veut simplement 
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ameliorer les finances federales, mais qu'il doit etre regle 
d'une fa9on beaucoup plus approfondie avec la revision de la 
loi federale sur la prevoyance professionnelle vieillesse, sur
vivants et invalidite. 
A cet egard, je voudrais vous rendre attentifs au document 
qui nous ete presente et qui s'intitule «Die Ziele des Bundes
rates im Jahr 1999». Je cite le Conseil federal: 
«Auch die berufliche Vorsorge benötigt Massnahmen zur An
passung an die demographische Entwicklung.» Et plus loin: 
«Im lichte der Vernehmlassungsergebnisse wird der Bun
desrat in der ersten Jahreshälfte 1999 zu entscheiden haben, 
ob und wie diese Revisionspostulate in der 1. BVG-Revision 
weiterverfolgt werden sollen.» 
Nous avons la garantie que le Conseil federal veut nous don
ner durant cette annee le message sur la revision de la loi 
federale sur la prevoyance professionnelle v1e1llesse, survi
vants et invalidite, «BVG-Revision». L'ensemble de ces d1s
positions concernant le rachat, le reglement du probleme du 
divorce, le changement de profession doit etre regle dans 
une discussion tres approfondie, a l'occasion de cette mod1-
fication de la loi federale sur la prevoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalid1te. 
On entre ici, ce matin, dans un debat de commission et je 
vous promets que nous ne sommes pas sortis de la d1scus
sion, si nous introduisons les modifications qui nous sont pro
posees par Mme Spoerry et M. Cottier. Lars de l'elimination 
des divergences, nous allons encore avoir de tres longues 
discussions si nous nous aventurons sur ce terrain difficile. 
Les intervenants ont raison, la legislation merite d'etre modi
fiee, mais nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de ce 
programme de stabilisat1on des f1nances federales. 
Je vous prie d'en rester aux propositions de la commission. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Noch einmal meine Bitte: Verge
genwärtigen Sie sich, wieviel jährlich 72 000 Franken sind; 
das ist relativ viel Geld, das ist eine grosszügige Lösung. Ich 
habe nun eine Überschlagsrechnung gemacht. Es gibt viele 
Menschen in diesem Land, die verdienen nicht soviel wie wir 
maximal zum Abzug zulassen. 
Nehmen Sie jemanden, der 200 000 Franken verdient. Ich 
gehe davon aus, dass er etwa einen Drittel dieses Betrages 
an Steuern zu zahlen hat und etwa 15 Prozent an die AHV 
und an die Vorsorge - man spricht ja von guten Kassen, die 
auch etwas kosten -, also 5,5 Prozent AHV und noch viel
leicht 1 O Prozent. Von 200 000 Franken bleiben ihm dann 
noch 110 000 Franken. Man kann sagen, er hat vielleicht Ver
mögen; aber er kann nicht noch 72 000 Franken abziehen 
und noch Miete zahlen, eine Familie ernähren und andere 
Lebenskosten tragen - und er hat doch ein gutes Salär! 
Aber es gibt 72 000 Franken. Wenn wir die etwas kleinliche 
bundesrätliche Lösung mit einem Drittel dieses Grenzbetra
ges gehabt hätten, wären wahrscheinlich viel mehr solcher 
Fälle aufgetaucht! Wenn jemand sehr viel älter ist, kann er 
dies nur aus dem Vermögen nehmen - Frau Spoerry hat das 
gesagt. Aber in den Fällen, wo Vermögen da ist, kann man 
sich auch fragen, ob für die Altersvorsorge nicht auch etwas 
vom Vermögen genommen werden kann. Ich wehre mich 
einfach gegen die Tatsache, dass diejenigen in den höchsten 
Salärklassen auch noch alles steuerfrei haben sollen. Wer, 
wenn nicht diejenigen, die viel verdienen, soll denn privatwirt
schaftlich noch sparen, ohne dass der Staat und alle Steuer
zahler etwas dazu beitragen? 
Das schwierigste Problem ist wahrscheinlich jenes, welches 
Frau Spoerry aufgeworfen hat. Meine Fachleute sind der 
Meinung, es sei nicht ganz so kontrovers; es sind ja drei Ge
setze, die zusammenspielen. Wir sind überzeugt, dass es 
praktisch nur wenige Fälle überhaupt treffen würde. 
Man kann vielleicht doch ein paar Dinge dazu sagen: Nach 
dem Scheidungsrecht -Artikel 122 ZGB - hat jeder Ehepart
ner Anspruch auf die Hälfte des Vorsorgeguthabens des an
deren, aber laut Artikel 123 ZGB ist das nicht absolut: Der 
eine Ehepartner kann ganz oder teilweise verzichten, wenn 
die Altersvorsorge auf andere Weise gewährleistet werden 
kann. Auch ein Gericht kann die Teilung verweigern, wenn 

michael.tellenbach
Textfeld



Motion Conseil national (Commission-CN 98.059) 

sie unbillig wäre. Man kann die Altersvorsorge also durchaus 
auch auf andere Weise sicherstellen. Das ist dort der Fall -
und sehr häufig möglich-, wo Vermögen da ist. Zudem sage 
ich immer: Wenn man es aufteilt, leben eben beide mit der 
Hälfte; wären sie zusammengeblieben, würden beide mit 
dem Ganzen leben. 
Gut, wenn beide arbeiten, ist es seltener der Fall, weil dann 
nur die Differenz geteilt wird. Aber es trifft eben doch tenden
ziell jene Fälle, wo vielleicht auch andere Lösungen möglich 
sind. Die Rechnungen von Frau Saudan sind natürlich richtig, 
das kann ich bestätigen. Überschlagsrechnungen haben ge
zeigt, dass das Problem in den allermeisten Fällen mit diesen 
hohen Beträgen, die wir zulassen, lösbar sein sollte. Sollten 
Sie im Sinne von Frau Spoerry entscheiden, könnte man das 
durchaus in der Differenzbereinigung vertieft anschauen, das 
ist selbstverständlich. Wir sind der Meinung, es sei nicht so 
ein grosses Problem. 
Hingegen sind wir bei den Buchstaben a und c des Antrages 
Cottier voll überzeugt, dass kein Problem besteht, weil diese 
Fälle gelöst sind - wenn ich das so sagen darf; Herr Gem
perli hat es ausführlich gesagt. Wenn ich das vorgezogene 
Altersguthaben für die Wohneigentumsförderung raus
nehme, dann habe ich diesen Vorzugssteuersatz von bis zu 
2,3 Prozent. Das berechtigt schon heute nicht zu einem 
Wiedereinkauf. Wenn es nämlich zurückbezahlt wird, ist es 
nicht abzugsberechtigt, auch heute nicht. Aber die seinerzeit 
bezahlten Steuern, diese 2 bis 2,3 Prozent, werden rücker
stattet. 
Gemäss Buchstabe c des Antrages Cottier könnte man dann 
neu - neu wäre nicht Status quo - zum normalen abzugsfä
higen Tarif rückeinkaufen. Das wäre bei hohen Einkommen 
ein Grenzsteuersatz von 13,2 Prozent. Es würde sich also 
sehr lohnen, immer wieder eine Hypothek aufzunehmen und 
diesen Deal zu machen; die Differenz könnte man beziehen. 
So gesehen würden wir ein neues Steueroptimierungsinstru
ment schaffen. Da kann man es durchaus beim heutigen 
Rechtszustand belassen. 
Zwei Bemerkungen zu Buchstabe a des Antrages Cottier, 
zum Stellenwechsel: Es wäre eine Bevorzugung des Stellen
wechselnden gegenüber den anderen. Es ist deshalb kein 
Problem, weil er die Freizügigkeitsleistung jetzt ja mitnehmen 
kann. Ohne Freizügigkeitsgesetz, mit der damaligen «golde
nen Fessel», war das alles viel problematischer als heute. 
Auch wird die Übergangsgeneration zahlenmässig immer 
kleiner. Dann ist es so, wie Herr Gemperli gesagt hat: Wer 
zwei-, dreimal die Stelle wechselt, kann diese Einkaufsmög
lichkeit jedesmal nutzen und sich wieder in die neue Vorsor
geeinrichtung einkaufen. So gesehen besteht hier unseres 
Erachtens das Problem nicht. 
Wo ein Zweifel auftauchen könnte, wäre es höchstens im Be
reich der Scheidungen. 
Ich darf noch zusätzlich sagen - Ihr Kommissionspräsident 
hat schon darauf hingewiesen: Erstmals ist eine Reform des 
BVG vorgesehen; sie ist in der Vernehmlassung. Im Entwurf 
hatten wir ursprünglich - Sie sehen jetzt die Problematik -
vorgesehen, diese obere Begrenzung des Salärs überhaupt 
hineinzunehmen. Dann haben wir das herausgekippt, weil 
wir das Problem hier lösen wollten. Die Frage stellt sich, ob 
es bei der BVG-Revision wieder hineinkommt. Aber der Auf
schrei war derart gewaltig, dass ich sehr daran zweifle. 
Sicher aber werden im Zusammenhang mit der BVG-Revi
sion all diese Probleme noch einmal angeschaut werden 
können. 
So gesehen muss ich Sie dringend bitten, den Antrag Cottier 
abzulehnen. Ich glaube, er ist nicht gerechtfertigt. Der Antrag 
Spoerry spricht ein Problem an, das möglicherweise eine 
vertiefte Diskussion verdienen würde. Ich würde es aber vor
ziehen, wenn Sie auch den Antrag Spoerry ablehnen wür
den. Andernfalls würden wir das in der Differenzbereinigung 
noch einmal anschauen. 

Abs. 3, 4-AI. 3, 4 
Angenommen gemass Antrag Cott,er 
Adopte selon la proposition Cottier 
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Abs. 5 Bst. a - Al. 5 /et. a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Cottier 
Dagegen 

Abs. 5 Bst. b - Al. 5 /et. b 

E 3 mars 1999 

4 Stimmen 
24 Stimmen 

Präsident: Der Antrag Spoerry zu Absatz 5 und der Antrag 
Cottier zu Absatz 5 Buchstabe b sind inhaltlich identisch. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Spoerry/Cottier 
Dagegen 

Abs. 5 Bst. c - Al. 5 /et. c 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Cottier 
Dagegen 

19 Stimmen 
15 Stimmen 

6 Stimmen 
25 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

98.3524 

Motion Nationalrat 
(Kommission-NR 98.059) 
Rentenanpassungen der AHV-Renten 
Motion Conseil national 
(Commission-CN 98.059) 
Adaptation des rentes de I' AVS 

Wortlaut der Motion vom 2. Dezember 1998 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Anpassung der AHV
Renten an die Lohn- und Preisentwicklung im Rahmen der 
11. AHV-Revision unter Berücksichtigung der finanziellen 
Lage der AHV-Versicherung zu regeln. 

Texte de la motion du 2 decembre 1998 
Le Conseil federal est charge de regler l'adaptation des ren
tes AVS a l'evolution des salaires et du coüt de la vie, dans 
le cadre de la 11e revision de l'AVS, en tenant compte de la 
situation financiere de cette assurance. 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: La commission vous 
propose de transmettre la mot1on 98.3524 en tant que teile. 

überwiesen - Transmis 
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3. März 1999 s 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 45 hiervor - Voir page 45 c1-devant 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(Fortsetzung) 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 (suite) 

Entlastungen im Bereich der Sozialversicherungen 
Allegements dans le domaine des assurances sociales 

Ziff. 10 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Ch.10 
Proposition de la commission 
lnchange 

Delalay Edouard {C, VS}, rapporteur: La commission a traite 
cet objet de la loi federale sur l'assurance-invalidite et nous 
avons opte pour une proposition selon laquelle ce texte es! 
bitte. La decision a ete prise par la commission par 5 voix 
contre 4 - donc, une decision relativement etroite -, mais eile 
a ete prise dans le sens de bitter !out ce chapitre de la loi 
No 10. 
Actuellement, chaque office Al dispose d'au moins un mede
cin; c'est une sorte de solution cantonale, et dans chaque of
fice Al de petite taille, les medecins sont engages a temps 
partiel et exercent egalement une activite independante. En 
l'occurrence, leur taux d'occupation dans le cadre de l'assu
rance-invalidite oscille souvent entre 5 et 1 O pour cent. Les 
medecins des offices Al font partie du personnel de ces offi
ces et, a l'heure qu'il es!, les offices de l'assurance-invalidite 
ont toute latitude pour selectionner et engager les medecins. 
Les offices Al sont soumis a la surveillance de la Confedera
tion, qui es! exercee par l'OFAS. 
Dans la nouvelle reglementation qui etait prevue par le Con
seil federal, il a ete fixe le cadre suivant pour la teneur des 
nouvelles dispositions: introduction de la competence des 
medecins de proceder a des examens, pas de solution can
tonale, influence accrue de l'OFAS, pas de gonflement de 
l'infrastructure, financement par le biais de l'assurance-inva
lidite. Le present projet de mise en oeuvre prevoit une solu
tion regionale, un service medical etant cree dans chaque re
gion. L'OFAS exercerait la surveillance materielle avec les 
competences suivantes: competence d'edicter des directives 
generales, si necessaire des directives pour les cas d'es
pece, y compris dans le domaine medical, examen des pres
tations des services med1caux regionaux, responsabil1te de 
la format1on du personnel spec1alise des serv1ces med1caux 
regionaux, contröle periodique de la gestion des services 
medicaux regionaux et etablissement d'un rapport annuel par 
les services medicaux regionaux. 
La commission a decide de vous proposer de bitter ce chapi
tre, c'est-a-dire de maintenir le droit en vigueur, par crainte 
d'une sorte de centralisation, par certaine crainte au niveau 
de l'emploi; mais eile a surtout retenu finalement comme ar
gument le fait que la loi federale sur l'assurance-invalidite fait 
l'objet actuellement d'un referendum. II est vrai que ce refe
rendum ne porte pas sur cette disposition a proprement par
ler, mais essentiellement sur le quart de rente. Apres la dis
cussion que nous avons eue en commission, nous avons es
time qu'il n'etait pas tres democrat1que de faire entrer une 
d1sposit1on par la pellte porte, s1 je pu1s dire, lors du traite
ment d'une autre loi, alors que la meme disposition se trouve 
dans une loi actuellement soumise au referendum. 
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Pour ces raisons, au nom de la commission, je vous prie de 
bitter cette disposition du projet, donc de maintenir le droit en 
vigueur. 
Au chiffre 13, la commission n'a apporte aucune modification 
a la decision du Conseil national, ce qui ne veut pas dire que 
nous avons passe rapidement sur ce texte. Au contraire, la 
discussion a ete assez large. Nous avons entendu les repre
sentants de l'administration a ce sujet, qui nous ont donne de 
nombreuses explications, surtout en ce qu1 concerne la sta
tistique en matiere de chömage. Par consequent, a la suite 
de ces explications, nous n'avons apporte aucune modifica
tion a la disposition votee par le Conseil national. 

8. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar
beitslosenversicherung 
B. Arrete federal sur le financement de l'assurance
chömage 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 30 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

98.3525 

Motion Nationalrat 
(Koi:r,mission-NR 98.059) 
Sanierung 
der Arbeitslosenversicherung 
Motion Conseil national 
(Commission-CN 98.059) 
Assainissement 
de l'assurance-chömage 

Wortlaut der Motion vom 2. Dezember 1998 
Der Bundesrat legt bis zum Winter 2000 eine Revisionsvor
lage der ALV vor mit dem Ziel, dass nur noch 2 Lohnprozente 
für die ALV erhoben werden mussen und weder die Kantone 
noch der Bund Zahlungen an die ALV zu leisten haben. 

Texte de la motion du 2 decembre 1998 
Le Conseil federal presente jusqu'a l'hiver 2000 un proJet de 
revision pour assainir l'assurance-chömage, de sorte qu'il ne 
soit plus possible de prelever que 2 pour cent de cotisation 
salariale et que les cantons et la Confederation ne doivent 
plus fournir des payements au titre de l'assurance-chömage. 

Delalay Edouard (C, VS}, rapporteur: En ce qui concerne la 
motion 98.3525 «Assainissement de l'assurance-chömage», 
le Conseil federal recommandait a l'origine sa transformation 
en postulat. Votre commission a montre assez peu d'enthou
siasme a la transmettre en tant que teile, en ra1son du carac
tere essentiellement declamatoire de son texte. Malgre !out, 
a la fin de la discussion, avec l'argument principal qu'il ne 
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fallait pas affaiblir l'ensemble du paquet et que, meme si ce 
texte fixait des object1fs difficilement realisables, votre com
mission a decide, par 8 voix contre 4, de vous recommander 
de transmettre la motion precitee. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Bei der nachfolgenden Motion, 
«Reduktion der Verwaltungskosten der Arbeitslosenversi
cherung» (98.3526), ist der Bundesrat bereit, diese als Mo
tion entgegenzunehmen. 
Bei der Motion 98.3525, «Sanierung der Arbeitslosenversi
cherung», ist der Bundesrat mit der Formulierung über weite 
Strecken einverstanden. 
Ich habe Ihnen gestern den Zeitplan dargelegt, wir können 
ihn einhalten. Es ist natürlich auch das Ziel, mit weniger Bei
trägen durchzukommen. Warum der Bundesrat beantragt 
hat, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, ist sehr einfach: 
Es ist natürlich nicht sicher, ob es mit zwei Lohnprozenten 
wirklich geht. Das hängt auch davon ab, wie die Arbeitslosig
keit dannzumal sein wird. Vielleicht gibt es ja modernere 
Denkansätze, die sagen, die Beiträge könnten auch von der 
Arbeitslosigkeit selbst abhängig sein; man hätte hier also va
riable Ansätze. Wir haben ja Jetzt auch das dritte Lohnprozent 
relativ spontan einführen müssen, um überhaupt die Versi
cherung zu sichern. Es wird also - so nehme ich zumindest 
an - eine ziemlich grundlegende Veränderung der Versiche
rung geben müssen, aber das wird alles sehr durchdacht sein 
müssen. Das ist der Grund. 
Ich habe im Zusammenhang mit der Ausgewogenheit der 
ganzen Vorlage trotzdem dafür Verständnis, dass die Kom
mission auf der Motion beharrt hat, weil es natürlich im Rah
men dieses Pakets einigen politischen Kreisen sehr schwer 
gefallen ist, sich damit abzufinden, dass ein drittes Lohnpro
zent perpetuiert wird und dass ein zweites deplafoniert wird, 
wodurch die Versicherung natürlich - wie das ein Votant ge
sagt hat - ein bisschen den Charakter einer Versicherung 
verliert. Denn bei einem grossen Teil der Finanzierung ist 
auch Solidarität mit dabei. Das ist in bezug auf die Verfas
sungsmässigkeit ein bisschen eine Gratwanderung, man 
kann das wollen, aber es ist ein bisschen eine Gratwande
rung. Soviel zur Erläuterung der politischen Situation. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen, die Motion 98.3525 in ein 
Postulat umzuwandeln. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion 
Dagegen 

98.3526 

Motion Nationalrat 
(Kommission-NR 98.059) 
Reduktion der Verwaltungskosten 
der Arbeitslosenversicherung 
Motion Conseil national 
(Commission-CN 98.059) 
Reduction des frais administratifs 
de l'assurance-chomage 

Wortlaut der Motion vom 2. Dezember 1998 

24 Stimmen 
4Stimmen 
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de fac;:on a ce que ces economies soient realisees deja 
durant la mise en oeuvre du programme de stabilisation 
(1999-2001 ). 

Überwiesen - Transmis 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Fortsetzung - Suite 
Siehe Seite 63 h1ervor -Voir page 63 ci-devant 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 
(Fortsetzung) 
A. Lai federale sur le programme de stabilisation 1998 (suite) 

Ziff. II 
Antrag der Kommission 
Abs. 3 
Folgende Bestimmungen gelten rückwirkend ab dem 1. Ja
nuar jenes Jahres, in dem dieses Gesetz in Kraft gesetzt 
wird: 
a. Artikel 4 Absatz 1, Artikel 16a und Artikel 21 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 über die Leistungen 
des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug (Ziff. 1/1 ); 

Ch.II 
Proposition de la commission 
Al. 3 
Les dispositions suivantes s'appliquent avec effet retroactif a 
partir du 1 er janvier de l'annee ou la presente loi est m1se en 
vigueur: 
a. l'article 4 alinea 1 er, l'article 16a et l'article 21 alinea 1 er de 
la loi federale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la 
Confederation dans le domaine de l'execution des peines et 
des mesures (eh. 1/1 ); 

Präsident: Wir kommen zur Gesamtabstimmung über Ent
wurf A. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 33 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

Der Bundesrat wird eingeladen, die im Sinne einer Rationali- An den Nationalrat -Au Conseil national 
sierung und Kosteneinsparung eingeleiteten Revisionsarbei-
ten so zu beschleunigen, dass Einsparungen bereits wäh-
rend der Dauer des Stabilisierungsprogrammes (1999-2001) 
eintreten. 

Texte de la motion du 2 decembre 1998 
Le Conseil federal est invite a accelerer les travaux de revi
sion entrepris en vue de rationaliser et d'economiser des frais 

Bulletin off1ciel de !'Assemblee federale 

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld

michael.tellenbach
Textfeld



Programme de stabilisation 1998 226 N 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Differenzen - Divergences 

9 mars 1999 

Siehe Jahrgang 1998, Seite 2416 - Voir annee 1998, page 2416 

Beschluss des Ständerates vom 3 März 1999 
Decis1on du Conseil des Etats du 3 mars 1999 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Le Conseil des Etats n'a 
pas remis en question l'equilibre trouve entre economies et 
recettes pour atteindre l'objectif d'assainissement des finan
ces federales. II a apprecie le gros travail de negociation 
ayant abouti au compromis du programme de stab1lisation 
dans notre Conseil. Le Conseil des Etats a admis aussi que 
l'amelioration des comptes 1998 ne devait pas nous inc1ter a 
baisser la garde, car ces ameliorations sont fortuites et pas
sageres, alors que d'autres facteurs pourra1ent pejorer la si
tuation a l'avenir, tels la sous-estimation des depenses de 
l'assurance-chömage, l'asile ou encore une croissance 
moins forte que celle admise dans l'hypothese du pro
gramme de stabilisation. Le Conseil des Etats n'a donc pas 
adopte de modifications fondamentales dans le programme 
accepte par notre Chambre. 
II subsiste des divergences qui n'ont pas de consequence fi
nanciere estimable, mais dont l'une ou l'autre pose des pro
blemes de pnncipe dans le domaine fiscal ou dans celu1 du 
contröle medical centralise de l'assurance-invalidite. Ce sont, 
au total, huit divergences qu'il nous taut eliminer, dont trois 
peuvent etre considerees d'ordre purement technique, teile 
l'adaptation de l'echeance de l'entree en vigueur de la loi sur 
les prestations de la Confederation dans le domaine de l'exe
cution des peines et des mesures en cas de referendum, ou 
alors dans le domaine de l'asile ou l'economie prevue est 
deja inscrite au budget 1999, et il n'est pas necessaire de 
prendre une nouvelle decision la-dessus. II y a encore une 
modification dans la limitation du rachat d'assurances du 
2e pilier ou des precisions avaient ete supprimees par erreur 
a l'article 79. 
Cinq divergences plus ou moins importantes doivent eire trai
tees. Ce sont, brievement resumees, les suivantes: 
1. Dans le volet fiscal, celle qui a fait l'objet d'un debat tres 
äpre entre la gauche et la droite et le Conseil federal, aussi 
bien dans notre commission que dans celle du Conseil des 
Etats, a trait a l'elargissement de la notion de «commerce 
professionnel d'elements de fortune». Notre Conseil avait 
adopte une formulation moins ouverte que celle du Conseil 
federal, qui se referait a la seule notion de la simple adminis
tration de la fortune, pour confirmer la pratique des tribunaux. 
Craignant la possibilite d'introduire petit a petit une imposition 
du benefice en capital, la majorite de la commission vous 
avait propose une formulation plus precise et plus contrai
gnante pour le fisc, a savoir qu'une activite lucrative indepen
dante n'existait, exceptionnellement, qu'au moment ou trois 
criteres cumulatifs sont reunis: la frequence, la duree de la 
detention et l'engagement de fonds propres. Le Conseil des 
Etats a opte pour une autre formulation, moins restrictive, 
pour juger de l'activite lucrative independante, en n'exigeant 
que deux conditions sur quatre. La majorite de la commission 
vous propose d'en rester a notre decision et de rejeter la pro
position de minorite 1 (Jans) et la proposition subsidiaire de 
minorite II (Strahm). 
2. La deuxieme divergence concerne la deduction des inte
rets passifs prives. Le Conseil des Etats se rallie a notre de
cision qui autorise la deduction jusqu'a concurrence du ren
dement brut de la fortune, augmente de 50 000 francs. Le 
projet du Conseil federal, Je vous le rappelle, prevoya1t 
20 000 francs. Cependant, il cree une divergence en introdui
sant une clause de durete ou de sauvegarde, qui permet ex
ceptionnellement de deduire la totalite des 1nterets passifs 
prives, si le refus de la deduction entrainait des consequen-
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ces tres dures pour le contribuable. La commission vous pro
pose de maintenir la decision de notre Conseil, cette possibi
lite de rem1se existant de toute fai;;on dans la loi. 
3. Dans le volet de prevoyance professionnelle, le Conseil 
des Etats a, tout comme notre Conseil, refuse le plafonne
ment du revenu assurable dans le cadre du 2e pilier. Pour ce 
qui concerne les rachats que nous avons decide de limiter de 
maniere plus genereuse, le Conseil des Etats propose une 
exception a la limitation en cas de divorce. La commission 
vous propose de vous rallier a cette solution. 
4. Pour l'1mposition de capitaux a prime unique, notre Conseil 
avait limite a 65 ans la possibiilte de beneficier d'un privilege 
fiscal. Le Conseil federal avait propose 60 ans, et le Conseil 
des Etats propose maintenant de relever cette limite a 66 ans 
revolus pour des raisons pratiques. La commission vous pro
pose de vous y rallier. 
5. Dans le domaine de l'assurance-invalidite, le Conseil fede
ral avait propose la mise sur pied, dans toute la Suisse, d'un 
service medical habilite a effectuer des examens medicaux 
sur la personne des assures. Ce service serait organise par 
region, renfori;;ant les offices Al locaux. Par 90 voix contre 66, 
notre Conseil avait accepte cette modification qui avait fait 
l'objet d'une d1scussion en plenum. Le Conseil des Etats 
vous propose d'y renoncer et de reexaminer le probleme 
dans le cadre de la loi sur l'AI, actuellement soumise au refe
rendum. 
C'est ainsi que je vous invite a suivre les diverses proposi
tions de la commission ou de sa majorite, qui seront encore 
discutees tout a l'heure, lors de l'examen de detail. 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Zwischen den Bera
tungen des Nationalrates und jenen des Ständerates haben 
Volk und Stände eine für dieses Stabilisierungsprogramm 
wichtige Frage entschieden, indem sie die Volksinitiative 
«Wohneigentum für alle» abgelehnt haben. Damit wurde das 
Fundament für dieses Stabilisierungsprogramm gefestigt. 
Gleichzeitig hat der Ständerat im Rahmen seiner Beratungen 
den Grundsätzen des in der nationalrätlichen Kommission 
beschlossenen Kompromisses zugestimmt und ist der gros
sen Linie entlang den Beschlüssen des Nationalrates gefolgt. 
Es ist nicht erstaunlich, dass auch im Ständerat der Einnah
menteil der umstrittenste Teil war. Wir werden uns heute des
halb nochmals mit diesen Fragen befassen müssen. 
Zu den Differenzen im einzelnen: Was den Sparauftrag be
trifft, hat der Ständerat eigentlich nur redaktionelle Änderun
gen vorgenommen, denen sich Ihre vorberatende Kommis
sion anschliesst. 
Den Einnahmenteil betreffend haben wir, denke ich, eine 
grundsätzliche Differenz: Der Ständerat hat in Artikel 18 Ab
satz 1 und Absatz 1 bis eine eigenständige Definition der 
steuerpflichtigen Kapitalgewinne aufgestellt, mit der vorerst 
eine Ausnahme stipuliert wird. Im sogenannten Bankenarti
kel wird klargemacht, dass Veräusserungen im Rahmen der 
blossen Verwaltung eigenen Vermögens nicht unter die 
Steuerpflicht fallen. Der Ständerat hat dann eine positive De
finition mit Beweislastumkehr stipuliert. Er erwähnt vier Krite
rien, von denen mindestens zwei erfüllt sein müssen, um Ge
winne steuerpflichtig werden zu lassen. Im Gegensatz dazu 
beantragt die Kommissionsmehrheit, an der restriktiven Fas
sung festzuhalten, wonach derartige Gewinne nur aus
nahmsweise steuerpflichtig sind, wenn betreffend die Ver
äusserung von Vermögenswerten kumulativ die drei Ele
mente «Häufigkeit», «kurze Dauer» sowie «Verwendung er
heblicher fremder Mittel» gegeben sind. 
In der Kommission selbst war auch noch die Frage umstrit
ten, bis zu welchem Altersjahr man diese Vorsorge gemäss 
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a abschliessen kann. Dazu 
werden Ihnen für die Differenzbereinigung keine Minderheits
anträge mehr gestellt. Hierin ist die vorberatende Kommis
sion der Fassung des Ständerates gefolgt und hat das 
höchstzulässige Alter nochmals um ein Jahr, von 65 auf 66 
Jahre, hinaufgesetzt. 
Hingegen hält die Kommission bei Artikel 33 Absatz 1 Buch
stabe abis beim Abzug der privaten Schuldzinsen an seiner 
Fassung fest. Dieser Notlageklausel, wie sie vom Ständerat 
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stipuliert worden ist, bedarf es nicht, denn in Artikel 167 des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer ist diese 
Klausel bereits enthalten, und eine Notlage kann nie derart 
gravierend sein, dass sie im Gesetz gerade zweimal erwähnt 
werden muss. 
Hier hat die Kommission einstimmig entschieden, an der 
Fassung des Nationalrates festzuhalten. 
Eine Differenz besteht noch beim IV-Gesetz. Hier hat der 
Ständerat die Bedenken, die in unserem Rat von Herrn Jutzet 
und von Herrn Suter vorgetragen worden waren, aufgegriffen 
und schlägt vor, diese Bestimmung in Anbetracht der anste
henden Referendumsabstimmung zu streichen. Ihre Kom
mission beantragt Ihnen aber, an unserer Fassung festzuhal
ten. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, in bezug auf die Differenzen 
gemäss den Anträgen unserer Kommission bzw. der Kom
missionsmehrheit zu beschliessen. 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Ziff. 1 Art. 21; Ziff. 4 Art. 4a Abs. 2bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 1 art. 21; eh. 4 art. 4a al. 2bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 5 Art. 18 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 1bis 
Festhalten 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit I 
(Jans, Borel, Fässler, Rechsteiner Rudolf, Strahm) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Strahm, Borel, Fässler, Rechsteiner Rudolf) 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bis 
.... des Veräusserers wird ausnahmsweise selbständige Er
werbstätigkeit vermutet, wenn mindestens drei der vier fol
genden Voraussetzungen erfüllt sind: 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 5 art. 18 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1, 1bis 
Maintenir 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite I 
(Jans, Borel, Fässler, Rechsteiner Rudolf, Strahm) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite II 
(Strahm, Borel, Fässler, Rechsteiner Rudolf) 
(au cas ou la proposition de la minorite I serait rejetee) 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

michael.tellenbach
Textfeld



Programme de stabilisation 1998 228 N 9 mars 1999 

Al. 1bis 
.... l'alienateur, une activite lucrative independante est excep
tionnellement presumee, lorsqu'au moins trois des quatre 
conditions suivantes: 

A/.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Jans Armin (S, ZG): Worum geht es? Es geht um die Frage, 
unter welchen Voraussetzungen private Kapitalgewinne im 
Rahmen der Einkommenssteuer steuerpflichtig sind. 
Es ist nach Ablösung des Bundesbeschlusses über die di
rekte Bundessteuer durch das entsprechende Bundesgesetz 
insofern eine Unsicherheit entstanden, als die Rekurskom
mission für die Bundessteuer im Kanton Zürich vor zwei Jah
ren einen Entscheid gefällt hat, der so ausgelegt werden 
muss, dass das Bundesgesetz und der Bundesbeschluss 
unterschiedliche Regeln festhalten. Das Bundesgericht hat 
mit einem Entscheid vom vergangenen Januar jedoch in die
sem Fall die alte Praxis bestätigt, und wir haben in der Stabi
lisierungskommission eigentlich insofern einen Konsens er
reicht, als wir den Status quo in dieser Frage - mindestens 
im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes - beibehalten 
möchten. 
Der Entwurf des Bundesrates war auch eine Reaktion auf 
dieses Gerichtsurteil, um den Status qua zu erhalten. Der Be
schluss des Nationalrates, der von Befürchtungen getragen 
war, dass die Steuerpflicht ausgeweitet würde, stellte in einer 
sehr restriktiven Form kumulativ drei Kriterien auf, die erfüllt 
werden müssten, damit eine Steuerpflicht von privaten Kapi
talgewinnen entstünde. 
Ich möchte nur auf einen Pferdefuss hinweisen: Wer aus
schliesslich mit eigenen Mitteln oder mit relativ wenig Fremd
kapital sehr intensiv Vermögensanlagen tätigt und Kapitalge
winne erzielt, der würde auf jeden Fall steuerfrei ausgehen, 
auch wenn alle anderen Kriterien erfüllt wären. 
Das kann eigentlich nicht Ziel und Zweck dieser Bestimmung 
sein. Der Ständerat hat denn auch versucht, die geltende 
Praxis mit einer positiven Formulierung zu erfassen, und 
zwar in dem Sinne, als bei Veräusserung von Wertschriften 
und anderen Finanzanlagen ausserhalb einer allfälligen ge
schäftlichen Tätigkeit eine selbständige Erwerbstätigkeit ver
mutet wird, wenn zwei der Kriterien, die Sie in Artikel 18 Ab
satz 1 bis aufgelistet sehen, erfüllt sind. Diese Vermutung der 
Steuerbehörde ist aber kein Freipass für die Steuerbehörde, 
sondern die Idee ist die - und ich finde sie eigentlich sehr be
stechend-, dass der Steuerpflichtige anhand dieser Kriterien 
ganz genau abschätzen kann, unter welchen Voraussetzun
gen er steuerpflichtig wird und wo die Steuerpflicht aufhört. Er 
hat insbesondere die Möglichkeit, der Steuerbehörde gegen
über den Beweis anzutreten, dass die Kriterien nicht erfüllt 
sind und deshalb die Steuerpflicht nicht gegeben ist. Ein Ge
richt hat die Möglichkeit, alle Umstände zu würdigen und in 
Streitfällen zu entscheiden. 
Ich möchte auch bemerken, dass bei einer Steuerpflicht, wel
che wie bisher die Ausnahme und nicht die Regel bilden 
dürfte, selbstverständlich auch ein Verlustabzug möglich ist; 
das ist schon bisher so, das würde auch weiterhin so bleiben. 
Wer steuerpflichtig wird, muss nicht nur Gewinne versteuern, 
sondern kann auch Verluste geltend machen. 
Ich möchte Ihnen aus diesem Grunde und im Sinne der Ver
fahrensökonomie, damit wir das Pingpong zwischen den bei
den Räten möglichst schnell beenden können, beantragen, 
jetzt bei der Fassung des Ständerates «anzudocken», ihr zu
zustimmen und damit klarzustellen, dass wir keine Verände
rung des Status quo wünschen. Wenn Sie eine Veränderung 
des Status quo haben möchten, dann 1st nicht das Stabilisie
rungsprogramm das Kampffeld, «le champ de bataille», son
dern dann können wir uns in einem anderen Zusammen
hang darüber unterhalten. Ich freue mich insbesondere dar
auf, mit Ihnen im Rahmen der Diskussionen, die wir um die 
Kapitalgewinnsteuer als solche fuhren werden, darüber zu 
streiten. 
In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, den Antrag der Min
derheit I zu unterstützen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Wir sind in der Differenzbereinigung. 
Unser Minderheitsantrag soll eine Brücke zum Ständerat 
schlagen. Ich unterstütze persönlich den Antrag der Minder
heit 1 (Jans), jetzt dem Ständerat zu folgen. Ich muss hier et
was bekennen: Der Antrag der Minderheit II, der Jetzt unter 
meinem Namen auf der Fahne steht, war ursprünglich ein 
Antrag Bührer aus der Kommission. Eigentlich müsste er 
«Minderheit Bührer» heissen. Herr Bührer hat dann in der 
Diskussion den Mut ein bisschen verloren, zuerst hat er einen 
Satz zurückgezogen und zuletzt den ganzen Antrag. Ich 
nehme ihn auf, damit wir dem Ständerat eine Brücke anbie
ten können, weil ich mir vorstellen kann, dass der Antrag 
Bührer die Kompromissfindung ermöglichen könnte. 
Ich möchte noch etwas Grundsätzliches sagen: Ich habe 
noch fast nie ein solches Schauspiel ohne Grenzen erlebt. In 
der Kommission haben wir über diesen einen Artikel zweimal 
zweieinhalb Stunden verhandelt- gestern gab es in der zwei
ten Lesung wieder eineinhalb Stunden kleinlichste Juristen
feilscherei! Hier sind zu viele Rechtsanwälte, die selber be
troffen sind, im Spiel. 
Diese Steuer - es ist ja eine steuerliche Frage - ist nicht 
wichtig für den Finanzplatz, denn die Banken können die 
Wertschrittengeschäfte auch behandeln, und dort haben wir 
das Problem nicht, es sei denn, ein Bankdirektor handle noch 
auf eigene Rechnung für Kunden. Aber für die Banken und 
den Finanzplatz ist das nicht wichtig, sondern es ist eine «Lex 
Steueranwälte», die davon selber betroffen sind. Ich sage 
das deutlich. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen, dem 
Ständerat zu folgen und meinem Antrag, dem Antrag der 
Minderheit II, nur dann zu folgen, wenn der Antrag der Min
derheit I abgelehnt wird. Wir könnten damit das Pingpong mit 
dem Ständerat abkürzen Wir wollen ja noch in dieser Ses
sion das Stabilisierungsprogramm unter Dach und Fach brin
gen. Deswegen könnten wir im zweiten Durchgang auch et
was nachgeben. Der ursprüngliche Antrag Bührer, jetzt An
trag der Minderheit II, wäre eine Brücke dazu, deswegen 
habe ich ihn aufgenommen. Ich hoffe, Herr Bührer kann dem 
zustimmen, auch wenn er mit einem Sätzchen noch Mühe 
hat. Ich verstehe nicht ganz, weshalb er gestern seinen eige
nen Antrag wieder zurückgezogen hat. 

Bührer Gerold (R, SH): Ich weiss nicht, was ich von den sel
tenen Rosen halten soll, die mir Kollege Strahm soeben über
reicht hat, aber wenn es denn schon sein muss, dann zur 
Klarstellung einfach so viel: Der angesprochene Teil seines 
Antrages stammt effektiv aus meiner Küche; das ist richtig. 
Das war der Versuch, eine Brücke zur ständerätlichen Fas
sung zu bauen. Kollege Strahm hat es aber unterlassen zu 
sagen, dass ich in der Kommission ausgeführt hatte, dass ich 
Absatz 1 von Artikel 18, in welchem die ständerätliche Kom
mission eine Umkehr der Beweislast vornimmt, auch gestri
chen haben möchte. Das war ja der Grund, weshalb ich den 
Antrag zurückzog. Mit anderen Worten: Ich könnte nur dann 
mit einem Kompromiss leben, wenn eben auch Absatz 1 von 
Artikel 18, wo der Ständerat viel zu weit geht, geandert 
würde. 
Nun aber kurz zur Sache: Ich ersuche Sie auch namens der 
klaren Mehrheit der Kommission und der FDP-Fraktion, 1n Ar
tikel 18 bei der Fassung des Nationalrates zu bleiben. Ich 
möchte Ihnen nochmals folgendes in Erinnerung rufen: In Ar
tikel 16 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer 
ist klar stipuliert, dass die Kapitalgewinne steuerfrei sind. Es 
geht also darum, dass wir bei störenden Extremfällen, in de
nen Gewerbsmässigkeit vorhanden ist, klare Kriterien haben. 
Man mag nun einwenden, die nationalrätliche Fassung sei zu 
restriktiv. Wenn wir heute bei dieser Fassung bleiben, ist die 
Diskussion ja nicht blockiert, sondern es wird dann noch eine 
Differenzbereinigung mit dem Ständerat geben. 
Die ständerätliche Fassung geht klar zu weit, weil zukünftig 
überall dort selbständige Erwerbstätigkeit vermutet würde, 
wo Veräusserungen stattfinden, die über die reine Vermö
gensverwaltung hinausgehen. Schauen Sie die Kriterien an: 
Zwei von vier Kriterien würden genügen, beispielsweise ein 
hoher Anteil von Fremdkapital und die Inkaufnahme beson-
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derer Risiken. Wie wollen Sie diese sehr breite Begriffset
zung in der Rechtsprechung anwenden? 
Oder nehmen Sie beispielsweise die Voraussetzung gemäss 
Buchstabe d: «ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen». Mit 
anderen Worten: Je nach Auslegung könnte sehr wohl eine 
extensive Rechtspraxis im Sinne der Vermutung der selb
ständigen Erwerbstätigkeit einsetzen. 
Kollege Jans hat vorhin von der Bundesgerichtspraxis ge
sprochen, und auch in der Kommission wurde immer wieder 
argumentiert, wir würden quasi weit hinter die Bundesge
richtspraxis zurückgehen. Dazu möchte ich klar festhalten: 
Es gibt keine einheitliche Bundesgerichtspraxis in bezug auf 
Liegenschaftsveräusserungen und Wertpapier- und andere 
Finanzanlagen. Das Bundesgericht differenziert in den Be
gründungen der Urteile zu Recht. Ich könnte Ihnen beispiels
weise aus einem noch nicht sehr alten Urteil zitieren, wo es 
um Finanzanlagen ging, Kollege Jans. Es liegt ein Fall des 
bündnerischen Verwaltungsgerichtes vor, das sich auf das 
Bundesgericht beruft, gemäss welchem auch mehrere Be
dingungen als notwendig erachtet werden: «Wie das Bun
desgericht dazu in verschiedenen Urteilen festhielt, müssen 
gleichzeitig mehrere Kriterien erfüllt sein, damit unter Berück
sichtigung der gesamten Umstände auf gewerbsmässigen 
Devisenhandel mit eigenständigem Erwerbscharakter ge
schlossen werden kann.» Es ist also etwas zu kurz gegriffen, 
uns vorzuwerfen, wir würden quasi die Bundesgerichtspraxis 
a fond verlassen. Man mag argumentieren, es sei eine re
striktive Fassung; aber es gibt hier eine von Fall zu Fall diffe
renzierte Begründungspraxis des Bundesgerichtes. 
Ein letzter Punkt, weshalb ich Ihnen empfehle, bei unserer 
Fassung zu bleiben: Die Frage der Kapitalgewinnbesteue
rung ist für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Schweiz 
eine sensible Angelegenheit. Bedenken Sie, dass wir zum 
normalen Einkommenssteuersatz besteuern. Das heisst, 
wenn jemand bei einem höheren Einkommen mit dem AHV
Beitrag unter die Erwerbsmässigkeit fällt, dann haben Sie 
eine Progression von 50 Prozent. In vielen Ländern, die die 
Kapitalgewinnsteuer kennen, haben Sie aber spezielle, redu
zierte Sätze. 
Bleiben Sie also bei der Fassung dieses Rates, einer Fas
sung, die die Stabilisierungskommission mit der Unterschrift 
der Kommissionsmitglieder seinerzeit auch so abgesegnet 
hat. Sie bedeutet erstens nicht generell einen Rückschritt ge
genüber der Bundesgerichtspraxis, und zweitens lässt sie 
den Weg für allfällige weitere Diskussionen offen. Die stän
derätliche Fassung wie auch die Anträge der Minderheiten 1 
und II gehen eindeutig zu weit und setzen für den Standort 
Schweiz ein falsches steuerpolitisches Signal. 

Fässler Hildegard (S, SG): Wir sind mit diesem Stabilisie
rungsprogramm angetreten, um für mehr Steuergerechtigkeit 
zu sorgen und Steuerlücken zu schliessen. Dies haben wir 
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern unseres Landes 
laut verkündet. Es kann also nicht angehen, dass wir mit ei
nem Beschluss hinter das geltende Recht zurückgehen. So 
weit sind wir - hoffentlich! - gleicher Meinung. 
Was heisst dies nun für die Definition der selbständigen Er
werbstätigkeit bei der Veräusserung von Vermögenswerten? 
Mit der von unserem Rat beschlossenen kumulativen Erfül
lung von drei Bedingungen haben wir die Barriere, wann 
selbständige Erwerbstätigkeit vorliegen soll, hoch angesetzt. 
Wir haben das Tor für Steuerverluste weit geöffnet. 
Dies hat der Ständerat mit seinem Beschluss korrigiert. Ei
nerseits gilt nach seiner Formulierung die Veräusserung von 
Vermögenswerten grundsätzlich als selbständige Erwerbstä
tigkeit. Er verlangt also eine Umkehr der Beweislast. Ander
seits müssen für die Vermutung von selbständiger Erwerbs
tätigkeit wenigstens zwei von vier Voraussetzungen erfüllt 
sein. Nach Auskunft des Finanzministers ist damit das, was 
heute geltendes Recht ist, auch in gesetzliche Form geklei
det. 
Den Gegnern des ständerätl1chen Beschlusses geht es, 
wenn sie ehrlich sind, doch nur darum, für einige wenige 
Steuern zu sparen. Dies mag zwar Aufgabe eines Steuerex
perten für seine Kundschaft sein, nicht aber Aufgabe von Ge-
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setzgeberinnen und Gesetzgebern im Sinne von mehr Steu
ergerechtigkeit. Packen Sie die uns vom Ständerat gebotene 
Gelegenheit, glaubwürdig zu sein, beim Schopf, und schaf
fen Sie diese Differenz aus der Welt! 
Als Zwischenschritt hin zum Beschluss des Ständerates ist 
der Eventualantrag der Minderheit II (Strahm) zu verstehen. 
Er verlangt, dass mindestens drei Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen. 
Sollten Sie in dieser doch sehr technischen Materie unsicher 
sein, so verlassen Sie sich am besten auf einen unabhängi
gen Experten; ich denke da an Herrn Bundesrat Villiger, den 
Sie übrigens auch einmal gewählt haben, und - wie ich 
meine - zu Recht! Hören Sie auf ihn und unterstützen Sie ihn, 
wenn es Ihnen schwerfällt, mir zu folgen! 
Herr Bührer verlangt klare Kriterien. Schauen Sie doch den 
Beschluss unseres Rates an! Was ist denn dort so klar? Er 
argumentiert nur juristisch. Die vier formulierten Vorausset
zungen müssen aber in der Praxis ohnehin ausgedeutscht 
werden, wie das bei jedem Gesetz der Fall ist. Er sagt, dass 
die Bundesgerichtspraxis nicht einheitlich sei. Gerade des
halb ist es doch wichtig, dass wir in diesem Gesetz formulie
ren, welches die Voraussetzungen sein sollen. Gerade aus 
diesem Grund ist der Beschluss des Ständerates richtig. 

Blocher Christoph (V, ZH): Dieses Stabilisierungsprogramm, 
welches den Bundeshaushalt stabilisieren sollte, wird offiziell 
als ein Programm für Einsparungen verkauft. Wer es kennt, 
weiss, dass es in erster Linie ein Programm mit Mehreinnah
men ist: Der Bürger bezahlt mehr. Hauptbrocken ist das dritte 
Prozent bei der ALV; es macht etwa 2,2 Milliarden Franken 
aus. Dazu kommt ein beschränkter Schuldzinsabzug - also 
wieder mehr Steuern für Steuerpflichtige -, und drittens will 
man mit der Umschreibung des Ständerates die private Ver
mögensverwaltung noch zunehmend als gewerbliche Tätig
keit deklarieren, um dort die Kapitalgewinnsteuer einzufüh
ren. 
Wir haben uns nach der Kommissionssitzung zu einem Kom
promiss zusammengerauft, den alle sogar noch unterschrie
ben haben. Wir mussten schlucken, dass man bei der Ar
beitslosenversicherung ein weiteres Prozent abzwackt. Wir 
mussten schlucken, dass wir die Schuldzinsen nur noch be
schränkt abziehen können, und dabei soll es auch bleiben. 
Jetzt will man beim dritten Punkt, nämlich bei der Umschrei
bung, wann eine gewerbsmässige Vermögensverwaltung 
vorliegt, massiv ausdehnen. Wenn das so kommt, können wir 
dieses Stabilisierungsprogramm nicht mehr mittragen; das 1st 
eindeutig. 
Auf der Einsparungsseite haben wir im wesentlichen einen 
Brocken, nämlich die 500 Millionen Franken, welche an die 
Kantone gehen. Diese werden den Kantonen wieder vergü
tet, dank der 600 Millionen Franken Gewinnausschüttung 
von seiten der Schweizerischen Nationalbank; also wird wie
der Volksvermögen an die Kantone ausgeschüttet! Das ist 
das Wesen dieses Stabilisierungsprogrammes. 
Worum geht es bei Artikel 18? Es geht darum, dass der Stän
derat einen neuen Satz eingefügt hat. Am Anfang von Ab
satz 1 heisst es: «Als selbständige Erwerbstätigkeit gilt auch 
die Veräusserung von Vermögenswerten, soweit die Veräus
serung nicht im Rahmen der blassen Verwaltung eigenen 
Vermögens erfolgt.» Ob das so ist oder nicht: Es obliegt im 
wesentlichen der Steuerverwaltung zu entscheiden, und der 
Steuerpflichtige hat den Beweis anzutreten, dass es umge
kehrt ist. Wir lehnen diese Beweislastumkehr ab. 
In einem zweiten Satz - das ist der Bankenartikel -wird dafür 
gesorgt, dass derjenige, der die Vermögensverwaltung über 
die Bank macht, besser dasteht als derJenige, der das nicht 
macht. Und in einem neuen Absatz - das ist nun das beson
ders Problematische - werden Kriterien eingeführt, wann 
man annimmt, dass es nicht mehr um Verwaltung von Privat
vermögen geht. In Artikel 18 Absatz 1 bis Buchstabe b steht 
der ominöse Satz «die Inkaufnahme besonderer Risiken» 
Was ist denn «Inkaufnahme besonderer R1s1ken»? Wer ent
scheidet das? Die Steuerverwaltung? Wann sieht man denn, 
ob es ein besonderes Risiko ist? Wenn jemand viel Gewinn 
macht, oder wenn er Verlust macht? Ist das ein besonderes 
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Risiko? Der Steuerpflichtige ist hier «aufgeschmissen», weil 
man das in der Regel erst nachher entscheiden kann. Wenn 
die Steuerverwaltung sagt: «Das sind besondere Risiken», 
und sie noch der Meinung ist, es sei z. B. gemäss Buchstabe 
d «ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen», weil jemand 
kurzfristig das Vermögen verwaltet hat, ist dies plötzlich ge
werbsmässig. Dann bezahlt der Steuerpflichtige keine Kapi
talgewinnsteuer, sondern er bezahlt - z. B., wenn er im Kan
ton Zürich wohnt - über 55 Prozent Steuern, nämlich 35 Pro
zent Staats- und Gemeindesteuern, 10 Prozent Bundessteu
ern und 1 O Prozent an die AHV. Das macht 55 Prozent. Sie 
können die Länder suchen - sogar unter denen, die eine Ka
pitalgewinnsteuer haben-, die so etwas verlangen. 
Die Variante der Mehrheit der Kommission bringt es mit sich, 
dass wir endlich eine gesetzmässig klare Umschreibung ha
ben - Herr Strahm, darum hat die Kommission nämlich fünf 
Stunden über diesen Artikel gerungen. Wenn die fremden 
Mittel «erheblich» sind und die Transaktionen «häufig» und 
«nach kurzer Besitzesdauer» erfolgen, dann liegt Gewerbs
mässigke1t vor. Der Steuerpflichtige we1ss endlich einmal, 
was eigentlich erfüllt sein muss. Die Steuerverwaltung hat im
mer noch einen grossen Ermessensspielraum, nämlich: Sie 
sagt noch, was «häufig» ist. Sie sagt, was «kurze Dauer» ist. 
Weiter entscheidet sie über die «Erheblichkeit» der fremden 
Mittel - auch da ist noch Spielraum. Sie sehen: Es ist immer 
noch sehr viel Spielraum vorhanden. Darum sollten wir über 
die Fassung des Nationalrates nicht hinausgehen - das an
dere ist eine verkappte Einführung der Kapitalgewinnsteuer. 
Es haben nicht nur die 55 Prozent Steuern Folgen; es gibt in 
der Schweiz eine grosse Anzahl von Ausländern, von vermö
genden Ausländern, die eine Pauschalbesteuerung haben. 
Diese Pauschalbesteuerung verlieren sie dann, wenn ihre 
Tätigkeit als gewerbsmässig eingestuft wird. Das ist heute in 
der Praxis so und wird so bleiben. Wenn Sie die Gewerbs
mäss1gkeit so ausdehnen, dass keiner sicher weiss, ob die 
private Vermögensverwaltung plötzlich in eine gewerbsmäs
sige Verwaltung hineinrutscht, dann werden Sie diese Hüh
ner, die hier goldene Eier legen, innert kürzester Zeit vertrei
ben, und es werden keine anderen mehr kommen, denn 
nichts ist schlimmer als eine unsichere Rechtspraxis gemäss 
Artikel 18 der ständerätlichen Fassung oder der Minderheit II. 
Die Mehrheit hat gut daran getan, an der Fassung des Natio
nalrates festzuhalten. Das ist auch im Interesse der Sache. 
Ich bitte Sie auch im Namen der SVP-Fraktion, der Mehrheit 
zuzustimmen und die Schlaumeiereien wegzulassen. Es ist 
klar, dass die Steuerverwaltung, der Bundesrat und die linke 
Ratshälfte versuchen, möglichst viele Mehreinnahmen aus 
diesem Stabilisierungsprogramm herauszuholen. Wir haben 
aber noch anderes zu vertreten als nur diese Interessen, 
nämlich auch die Interessen des Steuerzahlers, und wir ha
ben dafür zu sorgen, dass das Substrat in der Schweiz bleibt. 

David Eugen (C, SG): Im Namen der CVP-Fraktion empfehle 
ich Ihnen, der Mehrheit zu folgen. 
Tatsächlich geht es darum, dass wir hier eine rechtssichere 
Steuerordnung schaffen. Die immer wieder angesprochene 
Bundesgerichtspraxis, die heute existiert, schafft Rechtsunsi
cherheit, und dies ist seit einigen Jahren so. 
Was uns der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hatte, 
liess die Besteuerungstatbestände weiterhin offen, und dies 
war schlecht für eine Steuerordnung. Wenn man keine Klar
heit darüber hat, wann Steuertatbestände ausgelöst werden 
und wann nicht, dann ist dies insbesondere auch schlecht für 
den Wirtschaftsstandort Schweiz. Es ist aber auch falsch, 
wenn der Ständerat diesen ersten wesentlichen Satz, den 
uns der Bundesrat quasi als eine Öffnungsformel vorgeschla
gen hatte, in seinen Text aufnimmt. Das ist der Hauptmangel 
der ständeratlichen Lösung, und daher können wir dieser Lö
sung nicht zustimmen. 
Der Ständerat hat in einem zweiten Satz quasi eine Entla
stung für die Banken aufgenommen. Das finde ich nicht rich
tig. Ich sehe nicht ein, warum man mit Blick auf eine be
stimmte Vermögensanlageform einfach sagt: Wenn man bei 
den Banken anlegt, dann ist das steuerfrei. Das kann nicht 
der Sinn der Übung sein. 

In Absatz 1 bis hingegen geht der Ständerat in Richtung der 
nationalrätlichen Lösung. Wenn wir die beiden Lösungen 
aber vergleichen, dann ist die nationalrätliche die klarere. Sie 
1st eindeutig, stellt keine Vermutung auf, sondern sagt klar, 
unter welchen Bedingungen ein Steuertatbestand gegeben 
ist und unter welchen nicht. Hier ist es auch so - das ist ganz 
wichtig -, dass man am Anfang, bevor man handelt, weiss, 
ob es Steuerfolgen gibt oder nicht, wenn man so handelt. 
Deswegen muss das Steuergesetz selbst die wesentlichen 
Regeln darüber enthalten. 
Ich bin auch gegen eine offene Formulierung - wie sie von 
Ständerat und Bundesrat kommt-, weil ich der Meinung bin, 
dass uns der Bundesrat eine entsprechende Vorlage unter
breiten muss, wenn er in diesem Land die Kapitalgewinn
steuer einführen will. Da müssen wir dann aber auch über 
den Steuersatz diskutieren können. Was hier vorgeschlagen 
wird, löst eine Besteuerung mit Steuersätzen von 50 Prozent 
aus - das ist schon gesagt worden. Weder in den USA in den 
umliegenden Ländern gibt es Kapitalgewinnsteuern mit sol
chen Satzen. Wenn wir eine Kapitalgewinnsteuer einführen, 
dann müssen wir auch einen Satz festlegen, der im Bereich 
von vielleicht 10 oder 20 Prozent liegt, aber nicht Sätze, die 
im Bereich von 50 Prozent liegen. 
Wenn man eine Kapitalgewinnsteuer einführen will, wenn der 
Bundesrat das beabsichtigt, 1st der saubere Weg, dass er uns 
eine Vorlage präsentiert, die in diese Richtung geht. Aber 
man sollte nicht im vorliegenden Geschäft über die Definition 
der selbständigen Erwerbstätigkeit eine - sogar sehr hohe -
Kapitalgewinnsteuer von 50 Prozent einführen. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen und die Anträge der Min
derheiten 1 (Jans) und II (Strahm) abzulehnen. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: A l'article 18, le Conseil 
des Etats propose, cela a ete dit, d'ancrer dans la loi le prin
cipe de l'activite lucrative independante, ce qu'on appelle le 
«quasi-commerce», selon la pratique des tribunaux. 
Pour eviter que celui qui a recours aux services de specialis
tes ne soit automatiquement taxe de professionnel, la dispo
sition generale de l'alinea 1 er prevoit que «la gestion de la 
fortune conforme aux principes de gestion reconnus ne suffit 
pas a eile seule a fonder une activite lucrative independante, 
meme si le proprietaire ou le gerant de fortune mandate est 
un specialiste». Cela, l'Association suisse des banquiers l'a 
apprecie. C'est donc valable pour tout alienateur d'elements 
de fortune, de titres ou d'immeubles. 
A l'alinea 1 bis, pour les titres, le Conseil des Etats a decide 
d'inverser le fardeau de la preuve. Le contribuable est pre
sume exercer une activite lucrative independante si au moins 
deux des conditions sont rempiles. La majonte de la commis
sion estime inacceptable ce changement de principe de l'in
version du fardeau de la preuve, et craint qu'avec deux seuls 
criteres, !'Administration federale des contributions pourrait 
taxer n'importe quel contribuable faisant normalement fructi
fier sa fortune, ce qui est en contradiction avec l'article 16 de 
la loi federale sur l'impöt federal direct. On l'a dit, pour un in
dependant, l'impöt total, y compris l'AVS, pourrait alors s'ele
ver a 50 pour cent. 
La minorite 1 (Jans) vous propose d'en rester a la version du 
Conseil des Etats et la minorite II (Strahm}, avec sa proposi
tion subsidiaire, reprend une proposition qui avait ete presen
tee par un membre de la commission, puis d1scutee, pour en
fin etre retiree par lui-meme. Cette proposition presentait 
pourtant un comprom1s en introduisant le terme d'«excep
tionnellement», d'une part, et en restreignant, d'autre part, la 
definition de l'activite lucrative independante par l'exigence 
d'au moins trois criteres sur quatre. La majorite de la commis
sion a estime que ce compromis, en raison precisement de 
l'inversion du fardeau de la preuve, de la presomption, n'etait 
pas acceptable. 
La majorite de la commission vous propose donc, pour les 
memes raisons, de refuser l'une et l'autre de ces propositions 
de minorite. 

Martl Werner (S, GL}, Berichterstatter: Ich möchte aus mei
nem Herzen nicht unbedingt eine Mördergrube machen und 
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möchte sagen, dass die Schilderungen der Kommissionsbe
ratungen von Kollege Strahm nicht unbedingt «unfalsch» wa
ren. 
Herr Blocher hat diesen Minderheitsantrag dazu benutzt, um 
nochmals das gesamte Sanierungspaket zu würdigen. Herr 
Blocher, wenn Sie bei dieser Differenz hier meinen, auf Ihrer 
verzweifelten Suche nach dem Ausstieg aus dem Sanie
rungspaket fündig geworden zu sein, dann muss ich Ihnen 
einfach entgegenhalten, dass diese Differenz sehr geringfü
gig ist; sie wird von seilen des Finanzdepartementes auch 
nicht in genauen Zahlen beziffert, denn es geht lediglich 
darum, wie wir die Steuergerechtigkeit herstellen können. 
Dazu haben wir drei Konzepte: Das Konzept des Bundesra
tes sieht eine offene Fassung vor, das Konzept des National
rates eine restriktive Fassung, und zwischendrin haben wir 
das Konzept des Ständerates, welches einerseits eine Nega
tivformulierung, andererseits eine positive Definition mit Um
kehr der Beweislast als Kompromiss enthält; zwischen der 
Fassung des Nationalrates und derjenigen des Ständerates 
haben wir schliesslich den Eventualantrag der Minderheit II 
(Strahm), welcher quasi ein «uneheliches Kind» von Herrn 
Kollege Bührer darstellt. 
Die Kommission beantragt Ihnen, hart zu bleiben, an der ur
sprünglichen Fassung festzuhalten und der restriktiven Fas
sung zuzustimmen. Das wurde mit 13 zu 7 Stimmen be
schlossen. Die Fassung des Bundesrates unterlag derjeni
gen des Nationalrates mit 15 zu 7 Stimmen, und die Minder
heiten Jans und Strahm wurden mit 13 zu 7 respektive mit 14 
zu 7 Stimmen abgelehnt. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen 
und an unserer Fassung festzuhalten. 

Raggenbass Hansueli (C, TG): Herr Marti, wie können Sie 
sagen, dass die Ausführungen von Kollege Strahm nicht un
richtig gewesen seien, nachdem Sie dieser Kommissionssit
zung nicht beigewohnt haben und das Protokoll dazu noch 
nicht vorliegt? 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Herr Kollege Raggen
bass, ich habe mir vorgestellt, dass Sie auch einen gewissen 
Sinn für Ironie haben. Meine Bemerkung hat sich auf die Be
ratungen in der Kommission bezogen, wo wir uns zirka fünf 
Stunden über dieses Thema unterhalten haben. Und an die
sen Sitzungen habe ich teilgenommen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich war an dieser Kommissions
sitzung dabei. 
Zuerst eine Vorbemerkung: Ich bin an sich sehr froh, dass 
das Stabilisierungsprogramm nun realisierbare Formen an
nimmt. Gemäss unseren neuesten Finanzprognosen brau
chen wir es dringend. Es ist trotz des guten Abschlusses des 
letzten Jahres nicht möglich, das Ziel ohne das Stabilisie
rungsprogramm zu erreichen. Ich sehe wirklich keine andere 
mehrheitsfähige Lösung, um dieses Ziel auf sozialverträgli
che Art und den Frieden in diesem lande bewahrend zu er
reichen. Das Positive an der Erreichung dieses Zieles ist, 
dass Sie nicht jedes Jahr ein neues Sparprogramm von Ih
rem Finanzminister erwarten müssen. Wir haben aber noch 
einige Differenzen zu bereinigen. 
Interessanterweise führt jetzt eine Differenz, die finanzpoli
tisch völlig belanglos 1st, zu grossen Emotionen. Was Sie in 
bezug auf diese Differenz heute beschliessen, ist finanzpoli
tisch belanglos, gesamtpolitisch aber überhaupt nicht! Das 
will ich begründen: Ich habe Herrn Blocher gut zugehört, und 
ich muss zuerst sagen, dass ich das, was er gesagt hat, ener
gisch zurückweise! Es ist eine unhaltbare Unterschiebung zu 
sagen, es sei die verkappte Einführung einer Kapitalgewinn
steuer vorgesehen! Es ist eine unhaltbare Unterschiebung zu 
sagen, der Bundesrat und die Linke - was die denkt, weiss 
ich nicht, aber ich weiss es vom Bundesrat - suchten Mehr
einnahmen! Zu behaupten, die Eidgenössische Steuerver
waltung suche Mehreinnahmen, ist falsch. Das Vorgehen ist 
nicht in diesem Sinne gemeint, und ich lasse mir das so nicht 
sagen! Mit der Gesetzesänderung wird nichts anderes als 
der Versuch unternommen, die heutige bundesgerichtliche 
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Rechtsprechung zu kodifizieren. Das entspricht der am «run
den Tisch» getroffenen Abmachung und war damals auch 
der klare Wille der Kommission. 
Mich hat Herr David mit seiner Bemerkung zur bundesge
richtlichen Rechtsprechung etwas irritiert. Das ist natürlich 
tendenziell auch ein Abrücken von Dingen, von denen ich ei
gentlich der Meinung war, man habe sich darauf geeinigt. 
Kapitalgewinnsteuer - was soll der Steuerbereich in diesem 
Stabilisierungsprogramm? Erinnern Sie sich an die Zeit zu
rück, in der - um es etwas verkürzt zu sagen - die «Nullsteu
ermillionäre» grosse Emotionen auslösten, in der die Sitzver
legung einer Bank und die grosse Fusion im Bankenbereich 
zu starken Irritationen führten. In diesem Umfeld ist plötzlich 
auch die Frage nach der Steuergerechtigkeit aufgetaucht. 
Sehr viele von denen, die die Dringlichkeit dieser Frage jetzt 
plötzlich etwas wegschieben, haben damals anders gedacht. 
Ich sehe noch die Vorstösse, die Interviews usw. vor mir: «es 
muss doch etwas geschehen»; «das geht doch nicht»; «man 
kann doch nicht»! 
Dies war eigentlich der Punkt, über den man sich am Schluss 
dieser schwierigen Verhandlungen einig war. Die Herren 
Frey Walter, Maurer, Bührer, Strahm waren alle dabei, und 
es herrschte klare Einigkeit, dass wir dieses Stabilisierungs
programm nur schnüren könnten, wenn wir in bezug auf die 
Steuergerechtigkeit, ohne Blick auf Mehreinnahmen, eine 
kleine Verbesserung erreichen würden. 
In diesem Zusammenhang haben Sie in der Kommission ei
niges Wasser in den Wein unserer Vorschläge gegossen. 
Das ist aber dadurch wieder ausgeglichen worden, dass man 
auf der anderen Seite 1m Soz1albere1ch, bei der AHV, eine ur
sprünglich vorgesehene Massnahme nicht getroffen hat. Es 
ist ein neues Gleichgewicht entstanden, so dass ich mich 
heute gegen eine gewisse Verwässerung unserer Vor
schläge nicht wehre. Wenn die Vorschläge so angenommen 
werden und Sie bei der Gewerbsmäss1gkeit noch eine ver
nünftige Lösung finden, dann ist das ein guter Schritt in die 
richtige Richtung. Es ist nicht gerade eine Heldentat, aber ein 
guter Schritt in die richtige Richtung, mit dem ich mich identi
fizieren kann. 
Ich kann mich mit allen Bestimmungen, die Sie etwas ab
schwächen, identifizieren, wenn sie noch einigermassen ver
nünftig sind. Ich kann mich aber nicht mit einem «Schritt zu
rück» und einem Öffnen neuer Besteuerungslücken identifi
zieren, weil das nicht dem entspricht, was man damals ver
einbart hat und wofür ich mich einsetze. Viele der Probleme, 
die wir bei diesen Besteuerungslücken haben, sind deshalb 
entstanden, weil wir keine Kapitalgewinnsteuer haben. Die 
Kapitalgewinnsteuer wäre theoretisch richtig, und immer 
dann, wenn sich an den Schnittstellen die Frage stellt, was 
ein steuerfreier Kapitalgewinn, was ein steuerpflichtiges Ein
kommen oder eine steuerpflichtige Ausschüttung sei, entste
hen Probleme. 
Das ist z. B. dann der Fall, wenn man mit Schuldzinsabzü
gen - steuerwirksamen natürlich - quasi Vermögen oder 
Vermögenszuwächse generieren kann, die man steuerfrei 
einheimst. Das ist eine Bruchstelle der beiden Systeme. 
Wir wollen bei diesen Bruchstellen nur die allergröbsten und 
stossendsten Bereiche treffen, die, wenn sie in der Zeitung 
veröffentlicht würden - ich bin leider an das Steuergeheimnis 
gebunden - zu ähnlichen Unruhen führen würden, wie Sie 
sie im letzten Jahr erlebt haben. Es geht um einen Ausnah
metatbestand; es geht um die Sicherung dessen, was das 
Bundesgericht in einer etwas komplexen, verastelten Praxis, 
die aber doch letztlich eine gerade Linie verfolgt - mit gewis
sen Unterschieden vielleicht bei den Liegenschaften und den 
Wertschriften -, bereits festgeschrieben hat. 
Ich möchte Sie dringend bitten, davon nicht abzuweichen, 
denn wenn Sie dem, was Ihnen jetzt die Mehrheit bean
tragt - es gibt noch eine Differenzbereinigung, ich habe ge
wisse Signale gehört, dass man darüber noch einmal reden 
könne -, zustimmen, dann öffnen Sie neue Schleusen, die 
ich so nicht billigen könnte. 
Vielleicht noch zur Genesis des Gesetzes: Ich muss zuhan
den der Materialien doch etwas länger werden. Es ist steuer
psychologisch - unterschätzen Sie das nicht! - ein Problem 
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von ziemlich grosser Bedeutung. Bis und mit 1994 war ganz 
klar anerkannt, dass die gewerbsmässig erzielten Kapitalge
winne, namentlich aus Liegenschaften und Wertschriften -
der Quasi-Handel, der quasi gewerbsmässig, aber eben von 
Privaten abgewickelt wird -, bei der direkten Bundessteuer 
als Einkommen steuerbar waren. Das war nie bestritten und 
völlig klar. 
Während der Zeit, als wir dieses Paket schnürten, sind ge
wisse Zweifel aufgetaucht, ob nach Einführung des Bundes
gesetzes über die direkte Bundessteuer die bisherige Praxis 
noch gelten würde. Vorab ein Entscheid der Bundessteuer
Rekurskommission des Kantons Zürich stellte diese Praxis in 
Frage. Aus diesem Grund versuchten wir, mit einer Kodifizie
rung das festzuschreiben, was das Bundesgericht seit zwan
zig, dreissig Jahren in konstanter Rechtsprechung gemacht 
hat, um ein Abdriften in eine andere Richtung zu vermeiden. 
Hatten wir gewusst, wie das Bundesgericht am 8. Januar die
ses Jahres entscheiden würde, hätten wir vielleicht diesen 
Vorschlag gar nicht gebracht, denn das Bundesgericht hat 
die unveränderte Anwendbarkeit seiner bisherigen Praxis für 
das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer ausdrück
lich bestätigt; und beim Übergang vom Beschluss über die di
rekte Bundessteuer zum Gesetz über die direkte Bundes
steuer hat das Parlament keinen Richtungswechsel in dieser 
Frage vornehmen wollen - das kann man anhand der Mate
rialien nachweisen. 
Aufgrund der etwas unsicheren Rechtslage vor diesem Bun
desgerichtsurteil hat der Bundesrat in seinem Entwurf den 
Vorschlag gemacht, den Sie auf der Fahne finden. Wir haben 
die Bestimmung über die selbständige Erwerbstätigkeit wie 
folgt ergänzt - das ist dann als Umkehr der Beweislast inter
pretiert worden: «Als selbständige Erwerbstätigkeit gilt auch 
die Veräusserung von Vermögenswerten, namentlich von 
Wertschriften und Liegenschaften, soweit die Veräusserung 
nicht im Rahmen der blossen Verwaltung eigenen Vermö
gens erfolgt.» Das soll nach wie vor zugelassen sein. 
Diese Formulierung kommt wortwörtlich aus der bundesge
richtlichen Rechtsprechung und ist nicht der Versuch des 
Bundesrates, Ihnen eine neue Steuer «unterzujubeln», ohne 
dass Sie das merken. Wir wissen, dass Sie so etwas merken 
würden; ich habe langsam den Verdacht, dass Sie noch et
was zu merken glauben, wo es gar nichts zu merken gibt. 
Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass Ihr Rat mit 
dieser negativ gefassten Generalklausel etwas Mühe hatte. 
Das gebe ich durchaus zu. Deshalb waren wir auch bereit, 
eine neue, positive Formulierung zu suchen. Aber dieses 
Vorhaben gelang nur im Bereich des Wertschrittenhandels. 
Aber bei der selbständigen und damit steuerbaren Tätigkeit 
bei Wertschriften haben Sie kumulativ drei Voraussetzungen 
vorgesehen, nämlich die Häufigkeit der Transaktionen, die 
kurze Besitzesdauer und die erhebliche Fremdfinanzierung. 
Ich gebe zu, dass das sehr praz1s tönt; es 1st aber auch sehr 
interpretationsbedürftig, wie Herr Blocher gesagt hat. 
Diese Umschreibung würde die Steuerbarkeit von bisher als 
gewerbsmässig betrachteten Wertschriftenhändeln faktisch 
ausschliessen. Dadurch würden neue, stossende Lücken ge
schaffen. Ich glaube nicht, dass das der Sinn unserer Arbeit 
und der Arbeit Ihrer Kommission gewesen ist. 
Beim Liegenschaftshandel wäre es anders: da wäre die Lö
sung der Mehrheit akzeptabel, weil sie einfach nichts sagt. 
Dann soll aber, wie der Kommissionssprecher schon letztes 
Mal zuhanden der Materialien gesagt hat, die bisherige Pra
xis gelten. Die Wertschrittenregelung ist aber ein eindeutiger 
Rückschritt, und mit dieser Auffassung bin ich nicht allein. 
Das hat schon ein findiger Steuerberater gemerkt: Er hat am 
19. November 1998 im «Bund» ziemlich erfreut darauf hinge
wiesen, dass mit dieser Bestimmung neue Möglichkeiten ge
schaffen werden. Das ist völlig klar! Ich habe das auch bei 
der Debatte letztes Mal gesagt und Sie darauf hingewiesen, 
dass wir diesen Punkt bei der Differenzbereinigung an
schauen müssen. 
Wenn Sie ein neues «Loch» öffnen, das Bundesgericht zu
rückpfeifen und hier etwas ausweiten wollen, wäre es immer
hin fair, das hier offen zu deklarieren. Aber ich gehe immer 
noch davon aus, dass die Kommissionsmehrheit die bundes-

gerichtliche Rechtsprechung kodifizieren will. Das ist enorm 
schwierig, und zwar vor allem deshalb, weil das Bundesge
richt eben seine Entscheide aufgrund der Gesamtheit der 
Umstände fällt, und die relevanten Umstände lassen sich nie 
abschliessend in einem Gesetz festschreiben. 
Der Ständerat hat deshalb einen anderen Ansatz gewählt, 
und ich war bis gestern der Meinung, diese Lösung sei trag
fähig. Der Ständerat war auch der Auffassung, dass die bun
desrätliche Formulierung zu offen sei, aber er hat dann eine 
Basisbestimmung im Sinne der langjährigen Rechtspre
chung geschaffen: Er hat den Tatbestand der selbständigen 
Erwerbstätigkeit verankert. 
Jetzt muss ich noch jenen etwas sagen, die der Meinung 
sind, das sei eine Kapitalgewinnsteuer. Es ist eben gerade 
keine Kapitalgewinnsteuer, und deshalb ist auch der Hinweis 
auf eine Abschöpfung zu einem Satz von 55 Prozent so nicht 
richtig! Es ist eine Quasi-Erwerbstätigkeit, eine selbständige 
Nebenerwerbstätigkeit. Ob einer wie ein Liegenschaftshänd
ler mit Firma oder ohne Firma handelt, spielt keine Rolle. Es 
ist deshalb richtig, dass die Einkünfte aus diesen Tätigkeiten 
mit den normalen Steuersätzen erfasst werden. 
Der Ständerat hat zudem präzisiert, das eigene Fachwissen, 
z. B. des Treuhänders oder des Bankiers, sei für sich allein 
keine selbständige Erwerbstätigkeit. Herr David, das ist keine 
Bankenentlastung, denn es heisst in Absatz 1 ganz klar «für 
sich allein». Wenn jemand einfach über die Bank etwas 
macht, was man als selbständigerwerbend qualifizieren 
müsste, muss es selbstverständlich dort auch erfasst werden 
können, da teile ich Ihre Meinung. Es kann nicht anders sein, 
nur weil eine Bank dabei ist. Aber- das ist für den Finanzplatz 
wichtig -wir können hier sicherstellen, dass die ganz normale 
Vermögensverwaltung auch nach modernsten Kriterien und 
auch mit einer gewissen Risikobereitschaft und sogar, wenn 
es der Bankdirektor für sich selber tut, nicht gewerbsmässig 
ist. Diese Sicherung macht meines Erachtens Sinn. 
Nun hat aber der Ständerat noch diese vier positiv formulierten 
Kriterien beigefügt, von denen zwei erfüllt sein müssen. Hier 
lehnen wir uns an einen Entwurf von Professor Böckli an, der 
nicht gerade als Fiskal ist und Etatist bekannt ist. Dort, wo zwei 
dieser Kriterien erfüllt sind, wird - das ist eine kleine Abwei
chung vom Entwurf von Professor Böckli - Erwerbstätigkeit 
vermutet. Es braucht diese Vermutung aus zwei Gründen: 
Es ist erstens wichtig, dass das Bundesgericht alle Um
stände würdigen kann. Eine ganz präzise Formulierung mag 
da und dort vor einem irrtümlichen Bundesgerichtsentscheid 
bewahren; aber sie kann natürlich auch das Gegenteil bewir
ken. Sie kann zweitens namlich bei einem Fall, wo offensicht
lich keine Gewerbsmässigkeit vorliegt, wegen dieser Krite
rien trotzdem auf Gewerbsmässigkeit schliessen lassen. Das 
ist also ein zweischneidiges Schwert; dessen müssen Sie 
sich wirklich bewusst sein. Ich glaube, gerade in einer Zeit, 
wo sich alles rasch bewegt, ist es w1cht1g, dass die Gesamt
umstände gewürdigt werden können. 
Dazu kommt, dass es dem Steuerpflichtigen bei dieser Ver
mutung natürlich möglich ist, jederzeit den Gegenbeweis zu 
führen. Für den Steuerpflichtigen ist das eine Chance, die er 
mit einer Formulierung, wie sie die Mehrheit vorsieht, im 
Falle, dass es ihn ungerechtfertigt trifft, eben nicht hat. Ich 
glaube, dass das eine Möglichkeit 1st, wie man doch einiger
massen rechtssicher, vielleicht sogar rechtssicherer als bis
her, die bundesgerichtliche Rechtsprechung «einfangen» 
kann. 
Nun zu den Minderheitsanträgen: Sie haben hier zwei Vor
schläge. Der Bundesrat ist der Meinung, dass die ständerat
liche Lösung tauglich ist und dass sie die beste Lösung ist. 
Ich kann Ihnen in diesem Sinne den Antrag der Minderheit 1 
(Jans) zur Annahme empfehlen. Wir könnten zur Not auch 
mit dem Antrag der Minderheit II (Strahm) leben: Hier hat es 
zwei Elemente drin, die anders sind: Mit dem Wort «aus
nahmsweise» können wir sehr gut leben, denn es soll die 
Ausnahme bleiben, es soll sich wirklich niemand verunsi
chern lassen, es werde da etwas Neues eingeführt. In die
sem Sinn: «d'accord»! Das zweite Element 1st folgendes: 
Wenn Sie mindestens drei statt zwei von vier Kriterien neh
men, ist das wahrscheinlich bei diesen vier Kriterien immer 
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noch eine denkbare Lösung, etwas restriktiver, aber nicht so 
restriktiv wie die Lösung der Mehrheit Ihrer Kommission, und 
mit dem Vermutungstatbestand lässt sie immer noch die 
Würdigung der Umstände zu, so dass ich davon ausgehe -
nach einer Prüfung, die nicht sehr vertieft ist; aber ich glaube, 
man kann das so sagen-, dass man mit dem Antrag der Min
derheit II (Strahm) auch leben könnte. 
Ich muss Ihnen klar sagen: Mit dem Antrag der Mehrheit 
könnte sich der Bundesrat nicht identifizieren. Ich bitte Sie, 
sich diese Gedanken noch einmal zu machen. Finanzpoli
tisch ist dieser Punkt nicht von Gewicht, aber unterschätzen 
Sie die steuerpolitische Brisanz in bezug auf die Diskussion 
über die Steuergerechtigkeit in diesem lande nicht! In die
sem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit 1 (Jans) 
oder - wenn Sie das nicht können - immerhin der Minder
heit II (Strahm) zuzustimmen! 

Präsidentin: Diese Abstimmung gilt auch für Ziffer 6 Arti
kel 8. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 65 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 65 Stimmen 

Ziff. 5 Art. 20 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 5 art. 20 al. 1 
Proposition de Ja comm1ssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 5 Art. 33 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 5 art. 33 al. 1 
Proposition de Ja commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 6 Art. 7 Abs. Her 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 6 art. 7 al. Her 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 6 Art. 8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1, 1bis 
Festhalten 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit J 
(Jans, Barei, Fassler, Rechsteiner Rudolf, Strahm) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit II 
(Strahm, Barei, Fässler, Rechsteiner Rudolf) 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird) 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 1bis 
.... des Veräusserers wird ausnahmsweise selbständige Er
werbstätigkeit vermutet, wenn mindestens drei der vier fol
genden Voraussetzungen erfüllt sind: 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 6 art. 8 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1, 1bis 
Maintenir 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite I 
(Jans, Barei, Fässler, Rechsteiner Rudolf, Strahm) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite II 
(Strahm, Borel, Fässler, Rechsteiner Rudolf) 
(au cas ou la proposition de la minorite I serait rejetee) 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 1bis 
.... l'alienateur, une activite lucrative independante est excep
tionnellement presumee, lorsqu'au moins trois des quatre 
conditions suivantes: 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Ziff. 6 Art. 9 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Ch. 6 art. 9 al. 2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 10 Art. 53 Abs. 2; 59 Abs. 2bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Strahm, Bore!, Fässler, Jans, Leemann, Rechsteiner Rudolf, 
Vermot) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 10 art. 53 al. 2; 59 al. 2bls 
Proposition de la commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Strahm, Borel, Fässler, Jans, Leemann, Rechsteiner Rudolf, 
Vermot) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Strahm Rudolf (S, BE): Es ist die letzte Differenz, aber ab
stimmungspsychologisch eine wichtige. Ich beantrage Ihnen 
namens der Minderheit, dem Ständerat .?LI folgen: Der Grund 
sind vor allem abstimmungspolitische Uberlegungen. Wenn 
Sie festhalten und IV-Stellen sozusagen der Bundesaufsicht 
unterstellen, dann provozieren Sie erstens unnötige Wider
stände bei den IV-Verbänden und bei den betroffenen Orga
nisationen. zweitens gibt es keine direkt messbaren finanzi
ellen Auswirkungen. Ich gestehe, dass ich anfänglich zusam-
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men mit unserer Fraktion diesem Aspekt keine grosse Be
deutung beigemessen habe. Es gibt Gründe für eine 
Bundeslösung; wir haben in den Kantonen zugegebener
massen eine uneinheitliche Praxis, und wir haben das Phä
nomen, dass Kantone Leute zur IV abschieben. Die Arbeits
losenversicherung schiebt sie nach der Aussteuerung den 
Kantonen, der Fürsorge oder der Sozialhilfe, zu; und die Kan
tone versuchen dann, die Invaliden in der IV unterzubringen. 
Aber Sie müssen einfach eines sehen: Von IV-Verbänden, 
von kantonalen IV-Stellen, aber auch von kantonalen Fürsor
gedirektoren oder Sozialhilfedirektoren wurde die Besorgnis 
geäussert, dass man die IV-Stellen quasi dem Bundesvogt 
unterstellt. Das müssen Sie ernst nehmen. 
Ich möchte noch etwas zu den angeblichen Missbrauchen 
sagen: In der Kommission und überall wird gesagt, es gebe 
grobe Missbräuche. Stellen Sie sich Ausgesteuerte vor, 
Leute, die dem Alkoholismus verfallen oder durch lange Ar
beitslosigkeit psychisch geschädigt sind: Die Leute werden 
arbeitslos und sind zwei Jahre lang bei der Arbeitslosenver
sicherung; man versucht, sie in Beschäftigungsprogrammen 
unterzubringen; dann sind sie zwei, drei Jahre bei der kanto
nalen Fürsorge oder Sozialhilfe; man versucht alles und 
kommt nach drei, vier Jahren zum Schluss, dass im heutigen 
Arbeitsmarkt solche Menschen nicht mehr untergebracht 
werden können. Was liegt näher, als dass man sie als Inva
lide oder Teilinvalide erklärt? Das ist nicht Missbrauch, son
dern das ist die Folge dieses harten, teuflischen Arbeits
marktsystems, das eben den «Schlufi» oder den «Tscholi» 
nicht mehr toleriert. Die haben keinen Platz mehr und landen 
zuletzt als sogenannte IV-Fälle bei der IV. Das ist kein Miss
brauch, sondern das sind Folgekosten, die für den Staat 
durch dieses Marktsystem entstehen. 
Zur abstimmungspolitischen Überlegung: Bedenken Sie: In 
einem allfälligen Referendum um dieses Stabilisierungspro
gramm wird man Ihnen unter die Nase reiben, man wolle 
auch noch bei den Invaliden sparen und die Invaliden schä
digen. Bedenken Sie weiter: Im Juni haben wir die Abstim
mung über die IV-Gesetzesrevision. Ich gehe davon aus, 
dass das Volk die Viertelsrente nicht abschaffen will; dieses 
Referendum wird durchkommen. Gerade im Vorfeld dieser 
Abstimmung kommen wir und machen etwas, das finanzpo
litisch nicht nötig und nicht dringend ist. Wenn man Ihnen -
ich möchte Sie auch als Multiplikatoren und Meinungsbildner 
in einer Volksabstimmung behalten - jetzt von seilen der In
validen, von seilen der Verbände sagt, Sie wollten noch bei 
den Invaliden kürzen, dann sind Sie wehrlos, das können Sie 
das nicht widerlegen. 
Ich bitte Sie, aus abstimmungspolitischer Klugheit der Min
derheit zuzustimmen, dem Ständerat zu folgen und diesen 
IV-Artikel aus dem Programm herauszunehmen. Der finanz
politische Schaden ist nirgends, und wir haben eine bessere 
Ausgangslage für eine allfällige Referendumsabstimmung. 

Gross Jost (S, TG): Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, 
dem Antrag der Minderheit Strahm zuzustimmen. 
Worauf zielt dieser Artikel 59 Absatz 2bis, der so harmlos da
herkommt? Auf die Einrichtung eines zentral organisierten 
ärztlichen Dienstes des Bundes für die IV. Das tönt harmlos, 
tönt nach Koordination, nach Vereinfachung - wer will das 
nicht? In W1rkl1chkeit ist das aber ein Wolf im Schafspelz, 
denn dieser Antrag bedeutet die Entmachtung der kantona
len IV-Stellen, ein Misstrauensvotum gegenüber den antrag
stellenden praktizierenden Ärzten, die die betroffenen Behin
derten aus eigener Anschauung - und nicht aus den Akten, 
vom Schreibtisch her - kennen. Da wird die interdisziplinäre 
Beurteilungskompetenz geopfert, eine zusätzliche Bürokratie 
geschaffen, deren Qualität höchst zweifelhaft ist. Diese Zen
tralisierung auf Kosten der Kantone brauchen wir nicht, wir 
wollen die kantonalen IV-Stellen nicht zu Befehlsempfängern 
des Bundes machen. 
Warum will die Kommissionsmehrheit dies tun - entgegen 
dem Willen des Ständerates, der diese Bestimmung zu 
Recht diskussionslos gestrichen hat? Die Kommissions
mehrheit gibt sich der Illusion hin, auf Kosten der Betroffenen 
Aufwendungen sparen zu können. Der zentrale ärztliche 

Dienst soll den Missbrauch in der IV bekampfen und IV-Aus
gaben einsparen. 
Wir sind nicht gegen Missbrauchsbekämpfung im Rahmen 
der IV. Aber prüfen wir diese Frage doch 1m Rahmen der 
zweiten Etappe der 4. IVG-Revision! Denn die Erwartung, 
dass mit diesem Schnellschuss Kosten gespart werden kön
nen, ist so ungewiss, dass nicht einmal der Bundesrat diesen 
Einsparungseffekt wirklich beziffern kann. Festzustellen ist, 
dass entgegen dieser sparpolitischen Fata Morgana zu
nachst massive Folgekosten entstehen werden - und zwar 
nicht einmalige, sondern wiederkehrende -, nämlich zusätz
liche Millionenausgaben für zusätzliche beamtete Ärzte. Dies 
ist das Gegenteil von Kostenstabilisierung, und deshalb hat 
diese Bestimmung überhaupt keinen Platz in einem Stabili
sierungsprogramm. 
Dazu kommen die von Herrn Strahm bereits genannten ab
stimmungspolitischen Bedenken. Ich möchte das nicht weiter 
ausführen, aber es ist demokratiepolitisch höchst bedenklich, 
vor der IV-Referendumsabstimmung eigenmächtig am Volk 
vorbei Gesetzesänderungen zu beschliessen - ohne Bezug 
zur zweiten Etappe der IVG-Revision, ohne Anhörung der 
Kantone. 
Deshalb bitte ich Sie, der Minderheit Strahm zu folgen. 

Bangerter Käthi (R, BE): Gemäss der Mehrheit der Kommis
sion beantrage ich Festhallen an Artikel 59 Absatz 2bis. Ich 
verstehe Ihre Haltung nicht, Herr Strahm. Sie kennen die Pro
blematik und wollen doch nichts ändern. Es spricht hier nie
mand von Kürzung. Wir wollen keine Kürzung, sondern wir 
wollen nur eine e1nhe1tilche Praxis. 
Bei der Diskussion am «runden Tisch» war die Einführung ei
ner ärztlichen Untersuchungskompetenz bei der IV nämlich 
unbestritten. Man verzichtete auf andere Eingriffe zugunsten 
ebendieser Massnahme. Wenn nun heute Gegner der Mass
nahme argumentieren, dass im Stabilisierungsprogramm aus 
rechtsstaatlichen Gründen keine solche Massnahme be
schlossen werden könne, weil sie Teil des Paketes der 4. IV
Revision sei - gegen die übrigens wegen der Viertelsrente 
ein Referendum läuft -, so muss ich betonen, dass diese 
Massnahme zuerst ins Stabilisierungsprogramm aufgenom
men worden ist und erst später Eingang in die 4. IV-Revision 
gefunden hat. 
Die IV ist eine eidgenössische Versicherung. Deshalb wäre 
es schon längst angezeigt, dass eine einigermassen einheit
liche Vollzugspraxis geschaffen wurde, wie sie bei der Suva 
übrigens mit Erfolg praktiziert wird. Kantonale Auswüchse 
könnten besser in den Griff bekommen werden. In den letz
ten Jahren ist nämlich eine stetige Zunahme der Zahl von 
Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern festzustellen, die 
nicht allein durch die demographische Entwicklung zu erklä
ren ist. Bei rund 15 Prozent der Neurentnerinnen und Neu
rentner kann die lnvaliditätsursache nicht konkret festgestellt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass die angespannte Ar
beitsmarktlage zu Missbräuchen bei der IV verleitet - sowohl 
bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern. Deshalb ist es 
wichtig, dass ein ärztlicher Dienst mit Vertrauensärzten ge
schaffen wird, der bewirkt, dass Rentenentscheide in der 
ganzen Schweiz nach gleichen Kriterien und durch gleiches 
vorgehen getroffen werden und auch zu gleichen Resultaten 
führen. Bei den Gegnern dieser Massnahme scheinen nicht 
nur rechtliche Gründe im Vordergrund zu stehen. Ihnen 
scheint aus kantonaler Sicht vor allem die zusätzliche Kon
trollwirkung der regionalisierten Untersuchungsstellen ein 
Dorn im Auge zu sein. 
Der Ständerat hat aus eher fadenscheinigen Gründen die 
Streichung dieser doch sinnvollen Massnahme beschlossen. 
Das Argument, dass solche Änderungen in die normale Ge
setzgebungsrevision gehörten, kann ich auch nicht gelten 
lassen, ändern wir mit dem Stabilisierungsprogramm doch 
verschiedene andere Gesetze, die auch ich einer normalen 
Gesetzesrevision unterzogen hätte. Ich denke an die Steuer
gesetz- und an die BVG-Revision, um nur zwei Beispiele zu 
nennen. Das Sparpotential dieser Massnahme wird nicht 
enorm sein. Es kann heute auch noch nicht genau beziffert 
werden. In Anbetracht der desolaten finanziellen Lage der IV 
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ist aber jede Sparanstrengung willkommen. Ich betone noch 
einmal: Diese Massnahme war am «runden Tisch» unbestrit
ten! 
Ich bitte Sie, an unserem Beschluss festzuhalten. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Le Conseil federal avait 
introduit ce projet de renforcement des contröles medicaux 
avant que le referendum contre la revision de la loi federale 
sur l'AI ne soit lance, en raison de la suppression du quart de 
rente. Le Conseil des Etats, par souci d'autonomie canto
nale, mais aussi parce qu'il n'est pas certain du tout que des 
economies puissent etre ainsi realisees, propose de ne pas 
accepter cette disposition. La commission vous propose, au 
contraire, de la maintenir. Parmi les arguments entendus, no
tamment, on peut tres bien defendre la reintroduction du 
quart de rente et maintenir cette disposition de contröle; au 
contra1re, c'est un argument, a mon avis, favorable a l'1ntro
duction du quart de rente. 
Ainsi, la commission, sans avoir delibere tres longtemps la
dessus, vous propose de ma1ntenir votre decision anterieure, 
a savoir de maintenir ce contröle medical. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Sie kennen das Problem, dass 
heute die Ärztinnen und Ärzte der IV-Stellen die Erwerbsfä
higkeit und den Gesundheitszustand nur aufgrund der Akten 
untersuchen können und nicht befugt sind, selber Untersu
chungen vorzunehmen. Gut, bei unklaren Krankheitsbildern 
gibt es Ausnahmen, aber die Beurteilung aufgrund der Akten 
ist eigentlich die Regel. Der Bundesrat hat nun vorgeschla
gen, einen landesweiten ärztlichen Dienst zu schaffen, wel
cher verbesserte Abklärungsmöglichkeiten bietet und gezielt 
eigene Untersuchungen vornehmen kann. 
Frau Bangerter hat es gesagt, und die Zahlen zeigen es: Von 
1993 bis 1997 hat die Zahl der Rentenbezügerinnen und -be
züger Jährlich um 5 Prozent zugenommen; das ist ein enor
mes Wachstum. Es ist der Hauptgrund, warum die IV in sol
chen Schwierigkeiten ist. Ein Teil davon kann mit der demo
graphischen Entwicklung erklärt werden, ein Teil kann mit 
der schlechten Arbeitsmarktlage erklärt werden, aber bei 
etwa 15 Prozent ist die Ursache unbekannt. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass gerade auch die angespannte 
Arbeitsmarktlage hier zu gewissen Missbräuchen geführt hat. 
Man glaubt, durch eine verstärkte Aufsicht des Bundes hier 
vielleicht etwas bessere Beurteilungen machen zu können, 
und vor allem könnte man landesweit die Kriterien einheitli
cher anwenden. Auch hier gibt es relativ grosse Unter
schiede zwischen den Landesteilen. 
Hier wurde vor allem kritisiert - jetzt wieder, aber auch schon 
letztes Mal -, dass parallele Verfahren liefen. Die Einführung 
eines ärztlichen Dienstes in der IV bildete bereits Bestandteil 
des Stabilisierungsprogrammes, bevor sie im Rahmen der 
parlamentarischen Beratungen des ersten Teiles der 4. IV
Revision auch in diese Vorlage eingebracht worden ist. Ich 
gebe durchaus zu, dass dieses Parallelverfahren juristisch 
unschön ist, aber es ist zulässig. Das Parlament kann jeder
zeit Gesetzesänderungen vornehmen. Auch Bestimmungen, 
die noch nicht in Kraft sind, kann es ändern. Diese Praxis ist 
vom Parlament mehrmals gestützt worden; man kann es also 
tun. 
Es wurde vor allem befürchtet, mit der Einführung dieser 
Dienste würde die Autonomie- und Entscheidungsfreiheit der 
IV-Stellen eingeschränkt, und es wurde eine Verlängerung 
der Verfahren befürchtet. Diese Bedenken konnten aber 
durch die jetzt vorliegenden, neuen und konkreten Umset
zungsvorschläge zum grossen Teil ausgeräumt werden. Ich 
habe mit den Betroffenen ein Gespräch über diese Fragen 
geführt. Sie wurden auch in der Eidgenössischen Kommis
sion für die AHV/IV besprochen. Dieses Gespräch führten 
wir, um die politische Akzeptanz der Massnahmen auszulo
ten; das war am 18. Januar 1999. 
Uneingeschränkt für die Massnahme eingetreten sind die So
zialpartner, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer; beide Sozial
partner sind uneingeschränkt dafür eingetreten. Die Behin
derten- und die IV-Stellen äusserten auf der einen Seite eine 
gewisse Skepsis und auch gewisse Befürchtungen bezüglich 
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der konkreten Wirkungen der Massnahme. Aber sie setzten 
auch eine gewisse Hoffnung in die Massnahme, denn positiv 
kann man würdigen, dass die Missbrauchsdiskussion - die 
keine gute ist - dadurch etwas beruhigt würde. 
Ich bin mir bewusst, dass die Zufriedenheit nicht bei allen Be
troffenen gleich gross ist. Ich hatte am Schluss den Eindruck, 
dass man es akzeptiert. Ich spüre aber jetzt, dass wieder 
Vorbehalte aufgetaucht sind. Am «runden Tisch» wurde das 
ganz klar so beschlossen. Es waren sich alle einig. Es gibt 
aus der Sicht des Bundesrates und des Departementes ei
gentlich keinen Grund, davon abzugehen. Natürlich ist es fi
nanzpolitisch nicht von sehr grossem Belang, weil es schwer 
messbar ist. Möglicherweise wird es nicht wahnsinnig viel 
bringen. Aber es war nun einmal in diesem Paket vorgese
hen. 
Deshalb kann ich Ihnen empfehlen, der Mehrheit zuzustim
men. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Ziff. 11 Art. 79d; Ziff. II Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 11 art. 79d; eh. II al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

73 Stimmen 
70 Stimmen 

Präsident: Die Kommission beantragt gemäss Fahne, die 
Motion Cottier 97.3794 abzuschreiben. - Sie sind damit ein
verstanden. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h oo 
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Beschluss des Nationalrates vom 9 Marz 1999 
Decision du Conseil national du 9 mars 1999 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Ziff. 5 Art. 18 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommiss/On 
Unverändert 

Ch. 5 art. 18 al. 1, 1 bis 
Proposition de /a commission 
lnchange 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: II nous reste, pour le 
programme de stabilisation 1998, deux divergences avec le 
Conseil national. Elles portent sur les articles 18 et 33 de la 
loi federale sur l'impöt federal direct et sur les articles 8 et 9 
alinea 2 lettre abis de la loi federale sur l'harmonisation des 
impöts directs des cantons et des communes. Je precise 
d'emblee que les decisions qui seront prises pour l'impöt fe
deral direct sont valables egalement pour la loi federale sur 
l'harmonisation des impöts directs des cantons et des com
munes. 
L'objectif de depart du Conseil federal etait de confirmer dans 
la loi, a travers ce programme de stabilisation, la jurispru
dence du Tribunal federal concernant l'imposition du com
merce de titres comme activite independante. Le Conseil na
tional, lors de l'examen de cette question, a opte pour fixer 
dans la loi les conditions auxquelles l'assujettissement ex
cept1onnel d'un contribuable devait repondre. II s'agissait de 
l'alienation frequente de titres, apres une detention de courte 
duree et exigeant un engagement important de fonds de 
tiers. Ces trois criteres devaient etre remplis cumulativement, 
pour que le contribuable soit impose au titre d'une activite in
dependante. 
Notre Conseil, dans son examen, a decide d'etendre davan
tage l'imposition en fixant quatre criteres, dont deux auraient 
ete a remplir, pour que le contribuable soit considere comme 
exen;:ant une activite independante. Je rappelle que nos qua
tre criteres etaient: un nombre de transactions dispropor
tionne, la prise de nsques part1culiers, le recours considera
ble a des fonds de tiers et une part elevee de placements a 
court terme. Si je puis me permettre un jugement un peu ca
ricatural, je dirais que le Conseil national etait un peu en re
trait par rapport a la pratique actuelle en matiere fiscale et 
que notre Conseil s'est montre plus strict dans la definition 
des benefices prives en capital. 
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Hier, lors de la deuxieme dellberat1on, le Conseil national a 
decide de ma1ntenir sa decision a l'art1cle 18, et cela par 101 
voix contre 65 dans un vote a titre preliminaire, et par 103 
voix contre 65 dans le vote definitif. 
Nous avons donc eu une nouvelle seance de comm1ss1on, au 
cours de laquelle nous avons pris acte de la difficulte qui 
existe objectivement a exprimer, d'une maniere lapidaire, 
dans la loi la jurisprudence du Tribunal federal. Votre com
mission, en accord avec le Conseil federal, vous propose 
donc de renoncer a definir dans la loi les criteres tendant a 
assujettir un contribuable dans une activite independante en 
matiere de commerce de titres. 
Nous en resterions donc a la pratique actuelle, puisque la ju
risprudence du Tribunal federal a ete confirmee entre-temps. 
J'aimerais egalement invoquer comme argument la neces
site de terminer l'examen du programme de stab1lisation au 
cours de cette session. Je voudrais souligner le fait qu'il est 
necessaire de sauver, si je puis dire, le reste du paquet, d'ou 
la volonte d'en rester au droit actuel et de reprendre l'examen 
de cette question dans une revision ordinaire et future de la 
loi federale sur l'impöt federal direct et de la loi federale sur 
l'harmonisation des impöts directs des cantons et des com
munes. 
Je vous propose donc, au nom de la commission, en ce qui 
concerne l'article 18, d'en rester au droit actuel, ce qui veut 
dire que nous ne prenons pas en consideration les modifica
tions apportees a l'article 18, aussi bien dans le projet du 
Conseil federal que dans la version du Conseil national ou 
dans celle de notre Conseil, que nous avions decidee lors de 
la premiere deliberation. 

Respini Renzo (C, Tl): L'autre jour, j'ai exprime les raisons 
de mon insatisfaction au sujet de la formulation trouvee par 
notre commission. La solution proposee aujourd'hui par cette 
meme commission est, de mon point de vue, assez eton
nante. Le Conseil federal a prevu, a l'article 18 alinea 1 er de 
la loi federale sur l'impöt federal direct, de donner une base 
legale a l'actuelle jurisprudence du Tribunal federal, que j'ai 
critiquee et que les deux commissions ont critiquee. La 
preuve en est que soit notre commission, soit le Conseil na
tional et sa commission ont cherche une autre solution. 
Maintenant, avec la formulation de notre commission, qui, 
d'une fagon tres lapidaire, prevoit de maintenir le droit en vi
gueur, ga veut dire qu'au fond - et il est important de le sou
ligner afin qu'on le sache -, l'actuelle jurisprudence du Tribu
nal federal sera suivie par les autorites fiscales et par les tri
bunaux de notre pays. Ceci n'etait pas le cas 11 y a quelques 
semaines encore, car le Tribunal cantonal de lunch a est1me 
que la jurisprudence de 1984 du Tribunal federal, adoptee 
avant l'entree en vigueur de la 101, n'est pas applicable. Le 
Tribunal cantonal de Zurich a considere que l'article 16 ali
nea 3 de la loi s'appliquait, donc qu'il y avait exemption. Le 
Tribunal cantonal de Zurich a parle d'une exemption pour le 
commerce personnel de titres. 
Je suis tente de dire que cette formulation ne peut pas trou
ver mon accord. Je suis content que les commissions aient 
essaye de trouver une solution et j'en mesure aussi la diffi
culte. J'estime qu'il faudrait tout au moins suivre la decision 
du Conseil national, qui fixe des criteres et limite la jurispru
dence actuelle du Tribunal federal qui n'a jamais pu trouver 
notre accord. Elle n'a d'ailleurs pas non plus trouve l'accord 
du Parlement quand, en 1991, il a vote cette loi. 
Je vous rappelle que, pour la jurisprudence actuelle, un seul 
des cinq criteres suivants est suffisant pour fonder le com
merce professionnel de titres: soit la frequence des opera
tions, soit la connotation speculative de l'operation, soit un 
endettement excessif pour acheter des titres, soit l'union de 
deux ou trois personnes pour fonder un commerce de titres, 
soit l'affinite avec une profession exercee a titre principal 
dans le commerce de titres. Une seule de ces conditions est 
suffisante pour le Tribunal federal pour justifier le fait d'etre 
un professionnel du negoce de titres, et donc d'arriver a ces 
taxations tres importantes qu'on a eues. 
Je propose donc d'adherer a la decision du Conseil national. 
Je m'excuse de n'avoir pas pu formuler ma proposition par 
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ecrit, mais je n'ai re<;:u le depliant que ce matin, quelques mi
nutes avant huit heures. Je me reserve la possibilite de retirer 
ma proposition si M. Villiger, conseiller federal, peut me don
ner une idee du temps necessaire pour reviser la loi dont a 
fait mention le rapporteur de la commission. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Wir stehen vor einer Sachfrage 
und vor einer politischen Frage. Ich darf vor allem im lichte 
des Votums von Herrn Respini noch einmal die Geschichte 
dieser etwas skurrilen Steuergesetzreform aufzeigen und er
klären, warum es überhaupt dazu kam, dass wir Ihnen diesen 
Vorschlag machten. 
Bis und mit 1994 - ich sagte das hier schon einmal, aber es 
ist wichtig, das zu sehen - war zweifelsfrei anerkannt, dass 
Kapitalgewinne, die vor allem bei Liegenschaften und Wert
schriften gewerbsmässig erzielt wurden, bei der direkten 
Bundessteuer als Einkommen steuerbar waren. Das sind der 
sogenannte Quasi-Liegenschaftshandel und der Quasi
Wertschriftenhandel. 
Nehmen wir das Beispiel des Liegenschaftshandels. Es ist 
nicht einzusehen, dass einer, der professionell mit Hilfe einer 
Firma handelt, alles normal als Einkommen versteuern muss, 
dass man ihn aber anders behandelt, wenn er als Privatper
son genau dasselbe tut. Das geht nicht: Das ist ein Quasi
Handel und das sind daher keine Kapitalgewinne. Dasselbe 
gibt es auch bei Wertschriften. 
Als wir die Botschaft ausgearbeitet haben, war diese klare 
Lehrmeinung plötzlich nicht mehr ganz gesichert; das ist es, 
worauf Herr Respini jetzt angespielt hat. Es war vor allem der 
Entscheid der Bundessteuer-Rekurskommission des Kan
tons Zürich, welche diese bisherige Praxis, die vom Bundes
gericht während vieler Jahre gestützt worden war, etwas in 
Frage stellte. Es ging nun darum, dass wir die heutige Bun
desgerichtspraxis ganz bewusst absichern wollten, um nicht 
eine neue Steuerlücke zu schaffen. Ich kann Ihnen hier nicht 
Einzelfälle nennen. Aber ich kann Ihnen sagen: Es geht um 
wenige Fälle, und es sind alles Fälle, die, wenn sie nicht mehr 
besteuert würden und morgen in einer nicht genannt sein 
wollenden Tageszeitung kämen, wahrscheinlich doch recht 
beachtliche politische Fragezeichen oder Turbulenzen auslö
sen würden, um es einmal so zu sagen. 
Das Ganze entstand ja auch im Kontext der grossen Diskus
sion über Steuergerechtigkeit vor ungefähr einem Jahr. Nun 
haben wir versucht - das war die einhellige Meinung am 
«runden Tisch», und das ist eine politische Verpflichtung-zu 
verhindern, dass hier eine neue Lücke entsteht. Wir haben 
immer gesagt, es gehe nicht darum, den Steuertatbestand 
auszuweiten oder Dinge, die bis heute nach bundesgerichtli
cher Praxis nicht besteuert worden sind, neu plötzlich zu be
steuern bzw. hintenherum irgendwie eine neue Steuer einzu
führen. Es ging vielmehr darum, die bisherige Praxisgesetz
lich zu sichern, nachdem man den Eindruck hatte, sie könnte 
langsam «abdriften». Das war die einhellige Meinung Ihrer 
Kommission, das war die einhellige Meinung der nationalrät
lichen Kommission, das war die einhellige Meinung der Sozi
alpartner am «runden Tisch». 
Jetzt stelle ich bei dieser Diskussion plötzlich fest, dass man 
in gewissen Kreisen eigentlich doch von dieser bundesge
richtlichen Praxis abrücken und sie eher etwas auflockern 
möchte. Das heisst mit anderen Worten: Wir würden in die 
umgekehrte Richtung dessen gehen, was wir beim Stabilisie
rungsprogramm versprochen haben: Statt dass wir eine 
Lücke schliessen, würden wir neue Lücken öffnen. 
In dieser schwierigen Lage haben wir versucht, die Bundes
gerichtspraxis in einer Formulierung einzufangen. Das hat 
jetzt zu diesen Schwierigkeiten und zu diesem Hin und Her 
geführt. Der Nationalrat wollte keine Negativformulierung, 
wie wir sie aus den Bundesgerichtsurteilen extrahierten, son
dern er wollte eine positive Formulierung. Da zeigte es sich, 
wie schwierig das ist. 
Wir stehen jetzt vor der Frage, ob wir mit einem weiteren Hin 
und Her neue Formulierungen suchen wollen, ob wir sie 
überhaupt finden können oder ob wir nicht vielleicht besser 
beim geltenden Recht bleiben. Warum ist es jetzt letztlich 
wieder vertretbar, beim geltenden Recht zu bleiben? Schlicht 
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und einfach deshalb, weil am 8. Januar 1999 - das war lange 
nachdem wir das Stabilisierungsprogramm gemacht hatten -
das Bundesgericht in einem Urteil die unveränderte Anwend
barkeit der bisherigen Praxis auch tur das Gesetz uber die di
rekte Bundessteuer ausdrücklich und klar bestätigt hat. Das 
heisst, die Rechtslage ist jetzt wieder gesichert. Aus diesem 
Grund: Wäre das schon damals der Fall gewesen, hätten wir 
Ihnen diesen Vorschlag gar nicht gemacht. 
Zum Antrag Respini: Die Formulierung des Nationalrates ist 
ganz klar ein Rückschritt gegenüber der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung. Ich weiss schon, dass es Leute gibt, die 
das gerne möchten. Aber die sollen bitte deklarieren, dass 
sie heute steuerbare Tatbestände nicht mehr besteuern wol
len. Das heisst, mit offenem Visier zu kämpfen. Man kann 
nicht sagen, man wolle das klar kodifizieren, man wolle bei 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bleiben, und dann 
auf die nationalrätliche Lösung eintreten. 
Wir haben uns viele Fälle angeschaut. Die nationalrätliche 
Lösung lässt Fälle durchschlüpfen, in denen heute Steuern 
bezahlt werden müssen. Das ist für mich auch eine Frage der 
politischen Glaubwürdigkeit. Ich könnte persönlich nicht vor 
das Volk stehen und sagen, wir seien aufgebrochen, um Un
gerechtigkeiten abzuschaffen, um das Steuergesetz ein klein 
bisschen gerechter zu machen, und dann eine Lösung prä
sentieren, die ein Rückschritt ist, und mit gutem Gewissen 
sagen, ich könne dazu stehen. Das kann ich persönlich nicht. 
Ich habe mich mit verpflichtet - mit dem «runden Tisch», 
auch politisch, weil ich es gerecht finde -, Steuerschlupflö
cher zu stopfen. Sie, das Parlament, haben Wasser hinein
gegossen. Damit kann ich auch leben, denn es ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Ich kann aber nicht mehr mitma
chen - politisch und persönlich -, wenn man einen Gegen
schritt in die andere Richtung macht. Das ist das politische 
Problem am Ganzen. 
Es ist nun einfach nicht gelungen, eine Formel zu finden. Ihre 
Formel wäre wahrscheinlich eine gute gewesen, sie war 
beim Nationalrat aber umstritten. Umgekehrt war in Ihrer 
Kommission die nationalrätliche Formel umstritten, und sie 
ist objektiv zu eng. 
Aus dieser Lage heraus verstehe ich Ihre Kommission, die 
sagt: Statt dass wir jetzt noch mit Kommas und «und» oder 
«oder» operieren - in der Kommission hat Jemand launisch 
gesagt: «mit 'und/oder' haben wir in Steuergesetzen auch 
schon Probleme gehabt»-, ist es vielleicht die weiseste Lö
sung, wenn wir es beim alten Recht belassen, nachdem das 
Bundesgericht nun wieder einen Akzent gesetzt hat. 
Es zeigt sich auch - das muss ich zugeben -, dass derart 
komplexe Fragen im Rahmen eines Stabilisierungsprogram
mes nicht unproblematisch sind, weil man einfach keine Zeit 
hat, sich um den ganzen Kontext zu kümmern - das sehen 
wir auch im Sozialversicherungsbereich. Umgekehrt sehe ich 
nun aber keinen Grund, warum man nicht auch das geltende 
Recht sein lassen soll, wenn man schon an einem Stabilisie
rungsprogramm arbeitet und nicht alle Steuerfragen lösen 
kann. Dann könnte das Stabilisierungsprogramm nämlich 
auch nicht der Ort sein, wo man das geltende Recht wegen 
der Steuern allein und nicht aus einem anderen Grund zu 
perfektionieren oder verbessern versucht. 
Herr Respini hat mir eine Frage zum Zeithorizont gestellt. Im 
Prinzip haben wir nicht vorgehabt, das Bundesgesetz über 
die direkte Bundessteuer in diesem Kontext zu revidieren. 
Hingegen werden wir Ihnen in absehbarer Zeit gewiss eine 
Revision des DBG vorschlagen, weil in anderen zusammen
hängen einige Probleme gelöst werden müssen. So stellen 
sich z. B. die Fragen, ob die Progression bei der direkten 
Bundessteuer noch angemessen ist oder ob die Familienbe
steuerung richtig gelöst ist. Dazu wird übrigens übermorgen 
eine Pressekonferenz von Herrn Professor Locher über sei
nen grossen Bericht zu Vorschlägen betreffend die Revision 
der Familienbesteuerung stattfinden. Auch hier hegen von Ih
rer Seite noch Motionen vor, wenn ich mich richtig erinnere, 
z.B. diejenige von Herrn Frick (93.3586). All dies müssen wir 
aufarbeiten. Wenn wir daher am DBG eine ziemlich tiefgrei
fende Revision vornehmen, dann erlaubt das natürlich durch
aus, auch andere Problembereiche aufzugreifen. 
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Ich möchte überhaupt in der Steuergesetzgebung drei Dinge 
vorantreiben: Erstens geht es um die Familienbesteuerung, 
d. h. den ganzen Kontext der direkten Bundessteuer für na
türliche Personen. zweitens werden wir etwas längerfristig 
auch die Frage der Unternehmensbesteuerung noch einmal 
im Gesamtkontext aufgreifen müssen; das bedarf noch eini
ger Arbeit. Hier liegen keine Berichte vor, aber wir werden 
nächstens auch Verfahrensentscheide treffen. Drittens geht 
es um die Ablösung der geltenden Finanzordnung; dort soll 
dann auch die ökologische Steuerreform, über die Sie ge
stern diskutiert haben, in geeigneter Form eingebaut werden. 
Das sind die drei Stossrichtungen, und das Ganze sollte in ei
nem gewissen Kontext bleiben. Ich kann Ihnen also nicht sa
gen, dass das sehr rasch gehen wird. Wir werden vorerst die 
nun vorliegenden Berichte Locher intern analysieren müssen 
und dann der Eidgenössischen Steuerverwaltung entspre
chende Aufträge geben; dann haben wir eine Botschaft zu er
arbeiten. Somit ist das eine Sache, die gut und gerne mehr 
als ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre braucht, wenn man das 
wirklich solid machen will. Wir wollen es speditiv, aber solide 
vorantreiben. 
Ich äussere mich deshalb so eingehend, damit auch klar 
wird - das sage ich zuhanden der Materialien-, dass wir uns 
dafür entscheiden, im Bereich des Liegenschafts- und Wert
papierhandels beim geltenden Recht zu bleiben, wenn Sie 
jetzt der Lösung Ihrer Kommission zustimmen. Weil keine 
enge gesetzliche Leitplanke besteht, möchte ich hier eben
falls zuhanden der Materialien ganz klar sagen, dass es die 
Meinung des Bundesrates ist - ich gehe davon aus, dass es 
auch die Meinung Ihrer Kommission und am Schluss die Mei
nung des Rates ist -, dass diese bundesgerichtliche Praxis 
nicht verschärft werden kann. Die Tendenz, wie sie jetzt über 
Jahre gewachsen ist, soll wirklich bleiben; es soll weder in die 
eine noch in die andere Richtung irgendwie ausufern. 
Damit möchten wir etwaigen Ängsten vorbeugen, das Bun
desgericht könnte immer weiter gehen und die Besteuerung 
von immer mehr Tatbeständen festlegen; auch das ist nicht 
unsere politische Meinung. Es sind im allgemeinen seltene 
Fälle, und dabei wird es bleiben. Das ist auch im Interesse 
des Fiskus, denn der Fiskus trägt bei der gewerbsmässigen 
Besteuerung auch ein Risiko, weil er dann nämlich auch Ver
luste zum Abzug zulassen muss; das kann ja keine Ein
bahnstrasse sein. Schon von daher müssen Sie nicht Angst 
haben, dass es ausufert. 
zusammenfassend: Ich bin der Meinung, dass man mit die
ser Lösung im lichte des neuesten Bundesgerichtsurteils le
ben kann. Wir sollten hier zuhanden der Materialien durch
aus feststellen, dass es um nichts anderes geht als darum, 
zu ermöglichen, dass das Bundesgericht seine gefestigte 
Rechtsprechung beibehält. 

Respini Renzo (C, Tl): Je remercie M. Villiger de sa reponse. 
Je prends note qu'il y aura une revision de \a \oi qui nous don
nera l'occasion de mieux ref\echir sur ce theme. Je retire ma 
proposition. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 5 Art. 33 Abs. 1 Bst. abis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 5 art. 33 al. 1 let. abis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: A l'article 33 alinea 1 er 
lettre abis, la decision peut etre prise de fa9on beaucoup plus 
facile par notre Conseil. C'est votre commission qui avait in
troduit ce paragraphe destine a tenir compte, dans la deduc
t1on des interets, de ce que pouvait avoir de strict la limitation 
a 30 000 ou a 50 000 francs dans certaines situations parti
culieres, specialement dans le secteur immobilier. Etant 
donne que, pour le vote final des Chambres federales, le for
fait qui est a ajouter au revenu mobilier pour la deduction des 
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interets a ete fixe a 50 ooo francs, nous estimons qu'il n'est 
plus necessaire de prevoir cette clause en vertu de laquelle 
\es cas de rigueur pourraient faire l'objet d'un traitement spe
cial. 
Nous vous proposons donc d'adherer a la decision du Con
seil national et, par consequent, de bitter la lettre abis. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 6 Art. 8 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Unverändert 

Ch. 6 art. 8 al. 1, 1bis 
Proposition de la commission 
lnchange 

Ziff. 6 Art. 9 Abs. 2 Bst. abis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 6 art. 9 al. 2 let. abis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: Les articles 8 ali
neas 1 er, 1 bis et 9 alinea 2 \ettre abis de la loi federale sur 
l'harmonisation des impöts directs des cantons et des com
munes doivent etre traites paralle\ement a ce que nous ve
nons de decider concernant la loi federale sur l'impöt federal 
d1rect. 

Angenommen - Adopte 

Delalay Edouard (C, VS), rapporteur: La motion Cottier 
97.3794 doit etre classee parce que son object1f est atteint et 
realise dans \e cadre du programme de stabilisation 1998. 
Cette motion portait sur \'imposition des rentes et nous avons 
pris une decision allant dans le sens de ce qu'elle reclamait. 

Präsident: Die Kommission beantragt Zustimmung zum Be
schluss des Nationalrates, die Motion Cottier 97 3794 abzu
schreiben. - Sie sind damit einverstanden. 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Bulletin off1c1el de !'Assemblee federale 
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Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Differenzen - Oivergences 
Siehe Seite 226 h1ervor - Voir page 226 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 1 O März 1999 
Dec1s1on du Conseil des Etats du 1 O mars 1 999 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Ziff. 5 Art. 18 Abs.1, 1bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
.... Die Veräusserung von Wertschriften und anderen Finanz
anlagen ausserhalb einer allfälligen geschäftlichen Tätigkeit 
des Veräusserers gilt dann ausnahmsweise als selbständige 
Erwerbstätigkeit, wenn der Veräusserer im Verhältnis zu sei
nem Vermogen bedeutende Fremdmittel einsetzt und dar
über hinaus zwei der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
a. eine unverhaltnismässig hohe Anzahl von Transaktionen; 
b. die Inkaufnahme besonderer Risiken; 
c. ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen. 
Abs. 1bis 
Festhalten 

Minderheit 
(Fässler, Berberat, Comby, Epiney, Geiser, Leemann, Marti 
Werner, Meier Hans, Rennwald, Strahm, Vermot) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 5 art. 18 al. 1, 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
.... L'alienation de titres et d'autres placements financiers en 
dehors d'une activite commerciale eventuelle de l'alienateur 
est consideree exceptionnellement comme une activite inde
pendante lorsque, par comparaison a sa fortune, l'alienateur 
recourt a des fonds de tiers importants et que, par ailleurs, 
deux des cond1t1ons suivantes sont remplies: 
a. le nombre de transactions est disproportionne; 
b. des nsques particuliers sont pris; 
c. la part des placements a court terme est elevee. 
Al. 1bts 
Maintenir 

Minorite 
(Fässler, Berberat, Comby, Epiney, Geiser, Leemann, Marti 
Werner, Meier Hans, Rennwald, Strahm, Vermot) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Ziff. 6 Art. 8 Abs. 1, 1 bis 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
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.... Die Veräusserung von Wertschriften und anderen Finanz
anlagen ausserhalb einer allfälligen geschaftlichen Tat1gke1t 
des Veräusserers gilt dann ausnahmsweise als selbständige 
Erwerbstätigkeit, wenn der Verausserer im Verhältnis zu sei
nem Vermögen bedeutende Fremdmittel einsetzt und dar
über hinaus zwei der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
a. eine unverhältnismässig hohe Anzahl von Transaktionen; 
b. die Inkaufnahme besonderer Risiken; 
c. ein grosser Anteil kurzfristiger Anlagen. 
Abs. 1bis 
Festhalten 

Minderheit 
(Fässler, Berberat, Comby, Epiney, Geiser, Leemann, Mart1 
Werner, Meier Hans, Rennwald, Strahm, Vermot) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. 6 art. 8 al. 1, 1 bis 
Proposition de Ja commiss,on 
Majorite 
Al. 1 
.... L'alienation de titres et d'autres placements financiers en 
dehors d'une activite commerciale eventuelle de l'alienateur 
est consideree exceptionnellement comme une activite inde
pendante lorsque, par comparaison a sa fortune, l'alienateur 
recourt a des fonds de tiers importants et que, par ailleurs, 
deux des conditions suivantes sont remplies: 
a. le nombre de transactions est disproportionne; 
b. des risques particuliers sont pris; 
c. la part des placements a court terme est elevee. 
Al. 1bis 
Maintenir 

Minorite 
(Fässler, Berberat, Comby, Epiney, Geiser, Leemann, Marti 
Werner, Meier Hans, Rennwald, Strahm, Vermot) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Fässler Hildegard (S, SG): Sprichwörter haben ihre Tücken. 
Leider gilt für das anstehende Problem bis jetzt noch nicht 
«Ende gut, alles gut». Bei der Beurteilung dieser letzten Dif
ferenz ist es wesentlich, den Blick auf das Ganze nicht zu 
verlieren. Wir schnüren immer noch ein Massnahmenpaket 
zur Stabilisierung der Bundesfinanzen. Niemand ist begei
stert vom Gesamtpaket, alle hätten gerne das eine oder an
dere anders entschieden. 
Das Stabilisierungsprogramm wurde ganz klar mit zwei 
Stossrichtungen präsentiert: einerseits Sparen, andererseits 
Stopfen von Steuerlücken. Hier geht es um das zweite; es 
geht um mehr Gerechtigkeit, um Steuergerechtigkeit, nicht 
um wesentliche Mehreinnahmen. Zwei, die dasselbe tun -
nämlich Vermögenswerte veräussern -, der eine beruflich, 
der andere nebenbei, sollen dies gleichermassen versteuern 
müssen . 
Bisher hatten wir keine Regelung, und strittige Fälle wurden 
gerichtlich beigelegt. Diese Gerichtspraxis soll gesetzlich 
verankert werden; soweit der Anspruch von Artikel 18 Ab
satz 1. Der Ständerat hatte einen brauchbaren Vorschlag 
vorgelegt, die nationalrätliche Kommission demgegenüber 
Vorschläge, welche das Steuerschlupfloch vergrössert hät
ten; das wollen und dürfen wir nicht tun. 
Nun hat der Ständerat ehrlich entschieden und will bei der jet
zigen Situation bleiben, um nicht noch grössere Löcher zu 
schlagen. Das ist unschön, aber vernünftig. Beachten Sie 
nicht das Geschwätz und Geschreibe, wir wollten hier eine 
Kapitalgewinnsteuer einführen; das ist absoluter Unsinn. Ma
chen Sie es sich und uns beim Verkaufen des Stabilisie
rungsprogrammes aber auch nicht schwerer als nötig, indem 
Sie die neueste Variante der Kommissionsmehrheit durch
drücken wollen. In Diskussionsrunden mit unseren Bürgerin-
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nen und Bürgern liesse sich trefflich gegen das Paket strei
ten, wenn wir das Versprechen von mehr Steuergerechtigkeit 
hier verletzten. 
Zur Formulierung der Kommissionsmehrheit nur eine Bemer
kung: Es heisst dort in Absatz 1, die Veräusserung gelte «als 
selbständige Erwerbstätigkeit, wenn der Veräusserer im Ver
hältnis zu seinem Vermögen bedeutende Fremdmittel ein
setzt und darüber hinaus zwei der nachfolgenden Vorausset
zungen erfüllt sind». Dieser Teil muss also zwingend erfüllt 
sein. Es gibt aber auch ganz klar Falle von Personen, welche 
ohne den Einsatz von Fremdmitteln arbeiten. Es darf nicht 
sein, dass dieses Geld nicht versteuert werden muss! 
Ich kann Ihnen hier einen Fall aus dem Jahr 1990 schildern. 
Die Haupttätigkeit des betreffenden Steuerpflichtigen besteht 
in der Arbeit als Direktor und Delegierter des Verwaltungsra
tes eines Unternehmens, das im Lebensmittelsektor tätig ist; 
steuerbares Vermögen ist vorhanden, und - jetzt hören Sie 
zu - das eingesetzte Fremdkapital ist gleich Null; sein Ein
kommen aus der beruflichen Tätigkeit beträgt eine halbe Mil
lion Franken, sein Einkommen aus dem Wertschrittenhandel 
beträgt 800 000 Franken - ohne Einsatz von Fremdkapital. 
Es kann doch nicht sein, dass dieses Geld nicht versteuert 
werden muss! Die Bedingung, die jetzt neu im Antrag der 
Kommissionsmehrheit enthalten ist, ist nicht sinnvoll. Es gibt 
auch Leute, die ohne den Einsatz von Fremdmitteln Ge
schäfte machen und Gewinne erzielen, welche man unbe
dingt besteuern muss. 
Stimmen Sie also der Minderheit Fässler zu; der entspre
chende Antrag ist in der Kommission mit 12 zu 11 Stimmen 
abgelehnt worden ist. Sie machen damit zwar nichts Neues, 
verhalten sich aber im Rahmen dieses Gesamtpaketes - wir 
sind immer noch bei diesem Gesamtpaket namens «Stabili
sierungsprogramm» - vernünftig; dann gilt tatsächlich «Ende 
gut, alles gut». 

Raggenbass Hansueli (C, TG): Die CVP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit Ihrer Kommission. Ich bitte Sie, ihr ebenfalls zu 
folgen. 
Wir haben uns der Verantwortung als Gesetzgeber zu stellen 
und nicht bei einer scheinbar unüberbrückbaren Differenz 
zwischen Ständerat und Nationalrat aufzugeben. In einem 
schwierigen Fall haben wir ja die Einigungskonferenz: Wir 
haben die Lösung im Rahmen der Einigungskonferenz zu su
chen, falls es nicht zu einem Einlenken des Ständerates 
kommt. 
Die heutige Rechtslage ist alles andere als klar. Wir müssen 
uns auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung abstützen. 
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung beurteilt die selb
ständige Erwerbstätigkeit in diesem Rahmen aufgrund der 
Gesamtumstände, was das auch immer heissen mag. Es ist 
heute schwierig im voraus abzuschätzen, in welchem Fall 
aufgrund der Gesamtumstände eine selbständige Erwerbstä
tigkeit und damit eine Besteuerungspflicht vorliegt und in wel
chen Fällen nicht. Das eine Mal stellt das Bundesgericht auf 
ein einziges Kriterium ab, das andere Mal auf vier Kriterien. 
Meines Erachtens geht das nicht. Wir haben hier eine klare 
Rechtslage zu schaffen. 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir uns 
hier 1n einem steuerlich relativ heiklen Umfeld bewegen. Ent
scheidet ein Gericht auf selbständige Erwerbstätigkeit beim 
Kauf und Verkauf von Wertschriften, dann schlägt die volle 
Progression durch, d. h., ein Steuerpflichtiger wird dann mit 
bis zu 30 Prozent auf Gemeinde- und Kantonsebene und mit 
1 O Prozent auf der Ebene der direkten Bundessteuer bela
stet. Dazu kommen, was viele nicht wissen, 1 O Prozent AHV. 
Mit anderen Worten: Die Gesamtbelastung beträgt sage und 
schreibe 50 Prozent. 
Wenn wir das Ganze noch in bezug auf die Liegenschaften 
betrachten, möchte ich Ihnen die Regelung im Kanton Thur
gau in Erinnerung rufen. Bei einem Liegenschaftshandel hat 
der Steuerpflichtige auf kantonaler Ebene 40 Prozent Steu
ern zu entrichten; dazu kommen 10 Prozent direkte Bundes
steuer und darüber hinaus die AHV mit rund 10 Prozent. Das 
ergibt also eine Belastung von 60 Prozent. 

Wenn wir bei einer derartigen Rechtslage nicht absolute 
Rechtssicherheit schaffen, machen wir etwas nicht richtig. 
Der Steuerpflichtige hat ein Recht darauf, von vornherein zu 
wissen, ob er besteuert wird oder nicht. 
Darum setzt sich die CVP-Fraktion für den Antrag der Mehr
heit ein. 

Bangerter Käthi (R, BE): Der Kompromissantrag der Mehr
heit ist eingebracht worden, weil man festgestellt hat, dass 
der ursprüngliche Beschluss des Nationalrates und der Be
schluss des Ständerates (geltendes Recht) weit auseinan
derliegen. Nach nochmaliger intensiv und wiederum grund
sätzlich geführter Debatte erfolgte aber keine Annäherung 
der Meinungen. Die Argumentation, dass man im Falle der 
Nichteinigung beim geltenden Recht bleibe, erregte Missfal
len und Unzufriedenheit, weil die Bundesgerichtspraxis der 
vergangenen Jahre keine einheitliche und alle Kantone zu
friedenstellende Rechtsprechung erkennen liess. 
Der vorliegende, von der Mehrheit der Kommission unter
stützte Kompromissantrag entspricht dem Bedürfnis nach ei
ner Präzisierung und dem Festschreiben der Praxis und 
bringt so die gewünschte Rechtssicherheit, denn um diese 
geht es. Wir wollen einen klaren, berechenbaren Rahmen. 
Der Antrag lehnt sich übrigens an den ursprünglichen Be
schluss des Ständerates an. Es geht dabei - ich betone dies 
ausdrücklich - tatsächlich nicht darum, neue Schleusen zu 
öffnen und Tatbestände, die bisher steuerbar gewesen sind, 
zu befreien. Wir wollen keinen Rückschritt. Wir wollen aber 
Rechtssicherheit. Wer etwas anderes behauptet, unterstellt 
uns Unredlichkeit. 
Ich fasse zusammen: 
1. Der vorliegende Antrag 1st eine Brücke zum ursprüngli
chen ständerätlichen Beschluss. 
2. Wir als Gesetzgeber haben die Pflicht, zu leg1ferieren und 
klare Kriterien zu schaffen. Das bisherige Gesetz 1st zuwenig 
fassbar. Deshalb muss immer wieder das Bundesgericht be
müht werden. 
3. Wir wollen keinen Rückschritt, keine neuen Tatbestände, 
sondern vor allem Rechtssicherheit. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, dem Antrag der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Frey Walter (V, ZH): Es geht auch der SVP-Fraktion darum, 
Sie aufzurufen, den Mehrheitsantrag zu unterstützen. 
In diesem Artikel 18 muss etwas geregelt werden, da wir uns 
sonst, wenn es nicht geregelt wird, in bezug auf die Praxis 
der Handhabung dem Bundesgericht ausliefern. Der Bun
desrat selber hat den Regelungsbedarf erkannt und darum 
auch etwas vorgeschlagen. Dies wurde dann in der Stabili
sierungskommission geändert, und wir haben miteinander 
eine Fassung erarbeitet und unterschrieben, die jetzt plötz
lich dem Ständerat und auch dem Bundesrat nicht mehr ge
nehm ist, obwohl alle am Stabilisierungsprogramm 1998 be
teiligten Parteien damit einverstanden waren. 
Ich möchte hier auch darauf hinweisen - vielleicht ist das für 
die Materialien noch von Interesse-, dass bis jetzt etwas Po
sitives aus dieser Diskussion hervorgegangen ist. Aus dem 
Votum von Frau Fässler habe ich herausgehört, dass auch 
die SP-Fraktion nicht mehr für eine Kapitalgewinnsteuer 1st. 
Das hat mich 1mmerh1n pos1t1v gestimmt. 
Wir haben hier etwas zu regeln. Drücken wir uns nicht darum 
herum! Wir wollen keine Kapitalgewinnsteuer, wir haben das 
alle miteinander unterschrieben. 
Halten wir an diesem Paket fest! Ich hoffe, dass auch der 
Bundesrat es tun wird. Ich habe allerdings gewisse Beden
ken, ob meine Hoffnungen erfüllt werden. 

Jans Armin (S, ZG): Ich möchte daran erinnern, dass der 
Ausgangspunkt dafür, dass wir überhaupt über dieses 
Thema sprechen müssen, ein Urteil der Zürcher Rekurskom
mission betreffend die direkte Bundessteuer aus dem Jahr 
1997 ist. Dieses weckte Zweifel darüber, ob der geltende 
Artikel 18 inhaltlich gleich oder eben - wie es das Gericht 
meinte - gegenüber dem vorher geltenden Recht unter
schiedlich sei. Deshalb hat der Bundesrat überhaupt den 
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Vorschlag gemacht, diesen Artikel zu ändern. Nachdem das 
Bundesgericht im Januar 1999 die geltende Rechtsprechung 
nochmals bestätigt hat, ist eigentlich die Geschäftsgrundlage 
für diese Gesetzesänderung nicht mehr gegeben. 
Mir scheint, dass grundsätzlich der Aufwand und die In
brunst, mit welcher über diesen Artikel diskutiert wird, umge
kehrt proportional zur Anzahl der Fälle sind, die dadurch zu 
behandeln sind. Ich meine, dass wir heute diese Angelegen
heit auf eine saubere Art vom Tisch bringen müssen, es aber 
nicht so tun sollten, wie das Kollegin Bangerter empfohlen 
hat. Mit dem Antrag der Mehrheit haben wir keine Brücke 
zum Standerat gebaut, sondern - wie es meine Kollegin 
Fassler schon erlautert hat - die Fassung des Ständerates 
mit der obligatorischen Vorgabe des Fremdkapitalanteils 
speziell uminterpretiert. Der Antrag der Mehrheit ist daher 
nicht tauglich, um das Problem zu lösen. 
Ich meine auch - da wende ich mich an Herrn Frey Walter-, 
dass wir von unserer Fraktion nicht von einer Kapitalge
winnsteuer Abschied genommen haben, sondern dass wir 
ganz klar der Auffassung sind, dass wir nicht im Rahmen des 
Stabilisierungsprogrammes eine Kapitalgewinnsteuer ein
schmuggeln wollen. Darin sind wir uns alle einig, und einig 
sind wir uns auch darin, dass wir inhaltlich den Status quo be
wahren wollen. 
Ich möchte Sie aufrufen: Beenden Sie das Schattenboxen! 
Lassen Sie es nicht zu einer Einigungskonferenz kommen, 
sondern räumen Sie diese letzte Differenz zum Ständerat, 
der einstimmig beschlossen hat, jetzt aus! 

Marti Werner (S, GL), Berichterstatter: Ich möchte Sie bei 
dieser letzten noch strittigen Frage nochmals an die Aus
gangslage erinnern, von welcher aus wir an dieses Paket 
herangegangen sind. 
Von seilen einer linken Minderheit her bestand klar das Ziel, 
Steuerlücken zu schliessen. Die Mehrheit unseres Rates 
hatte ebenso klar zum Ausdruck gebracht, dass unter diesem 
Titel keine Änderungen des bisherigen Rechtes vorgenom
men werden müssen. Diese Mehrheit hat sich durchgesetzt. 
Es stellt sich jetzt nur die Frage: Wie ändert man nichts? Der 
Ständerat hat diese Frage relativ einfach beantwortet. Er hat 
gesagt: Nichts ändert man, indem man nichts ändert, indem 
man nämlich beim alten Recht bleibt. Das ist der Beschluss 
des Ständerates. Der Ständerat hat diesen Beschluss ein
stimmig gefasst, was ich Ihnen auch noch zu bedenken ge
ben möchte. 
Die Mehrheit der Kommission ist anderer Auffassung. Sie hat 
gesagt: Wir ändern nichts, indem wir anders formulieren. Sie 
hat die Formulierung, die nun auf der Fahne steht, angenom
men. Das ist eine Formulierung, die im übrigen derjenigen 
entspricht, die von der Schweizerischen Bankiervereinigung 
als Kompromiss formuliert worden ist. 
Es stellt sich nun die Frage, ob mit dem Antrag der Mehrheit 
nichts geändert wird oder ob dies nicht der Fall ist. Die Min
derheit ist der Auffassung, dass hier eine Änderung gegen
über der bisherigen Praxis gemacht wird, indem als Conditio 
sine qua non der Einsatz von Fremdmitteln stipuliert wird. Das 
ist ein Widerspruch zu der Praxis des Bundesgerichtes, die 
im Entscheid vom 9. November 1990 festgelegt worden 1st. 
Wenn Sie der Mehrheit folgen, müssen Sie sich bewusst 
sein, dass verschiedene bisher steuerpflichtige Vorgänge, 
bei denen kein Fremdkapital eingesetzt worden ist und die 
bisher steuerpflichtig waren, neu nicht mehr der Steuerpflicht 
unterstehen. 
Dies ist der Grund, weshalb sich eine starke Minderheit von 
11 Kommissionsmitgliedern dafür entschieden hat, sich der 
Fassung des Ständerates anzuschliessen und es beim gel
tenden Recht zu belassen. 

Christen Yves (R, VD), rapporteur: Dans la divergence qui 
nous oppose encore au Conseil des Etats, il ne s'agit pas 
d'un probleme important puisque, sur le plan financier, cela 
ne va pas influencer le programme de stabilisation des finan
ces federales. II s'agit essentiellement d'un probleme de prin
cipe. La «table ronde» ava1t emis la volonte de supprimer les 
lacunes fiscales, d'arriver a une plus grande equite fiscale. 
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C'est donc dans ce sens-la que les commiss1ons et que notre 
Conseil ont systematiquement travaille. 
Nous n'avons pas reussi a nous entendre sur une definition 
pour le commerce professionnel d'elements de fortune. C'est 
ainsi que le Conseil des Etats, devant ces difficultes, a decide 
d'en rester au droit existant. Pourquoi? Parce qu'entre-deux, 
c'est-a-dire le 8 janvier 1999, le Tribunal federal a enterine la 
pratique anterieure des tribunaux. Cette pratique avait ete 
mise en cause dans le canton de Zurich par la Commission 
de recours en matiere d'impöt federal direct, et il y avait une 
certaine incertitude. Aujourd'hui, le Conseil des Etats dit: 
«Dans ces conditions n'essayons pas de poursuivre l'etude 
d'une nouvelle definition, c;;a n'est pas l'affa1re du programme 
de stabilisation; c'est l'affaire d'une nouvelle revision de la loi 
sur l'impöt federal direct.» 
La commission en a juge differemment. A une courte maio
rite, la commission vous propose une nouvelle definition. 
Cette definition implique qu'il y a une condition sine qua non 
pour exercer le commerce professionnel, c'est celle de dispo
ser de capitaux etrangers importants. Cela n'a pas convenu 
a la minorite de la commission. 
C'est par une tres courte difference que la majorite de la com
mission vous propose la solution de compromis qui apparait 
a l'article 18 alinea 1 er de la loi sur l'impöt federal direct. Je 
vous propose de vous y rallier. 

Bangerter Käthi (R, BE): Ich bitte den Kommissionsspre
cher, Herrn Marti, auch noch seiner Aufgabe gerecht zu wer
den und den Mehrheitsantrag zu begründen. Das ist die Auf
gabe des Kommissionssprechers. Er hat sich vor allem für 
den Antrag der Minderheit eingesetzt und hat vergessen, den 
Mehrheitsantrag zu begründen. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Diese Frage, die jetzt eine Be
deutung erhalten hat, die ihr eigentlich nicht zukommt, ist fi
nanzpolitisch relativ bedeutungslos, weil es um nicht sehr viel 
Geld geht; es geht aber um stossende Fälle. Dieses Problem 
ist nur Teil des Stabilisierungsprogrammes geworden, weil 
wir damals am «runden Tisch» vereinbart hatten - das wurde 
auch in der Kommission und in den Räten immer wieder be
teuert-, dass wir gewisse Besteuerungslücken, die stossend 
sind, etwas eindämmen wollen. Sie haben dieses Konzept 
zum Teil etwas verwässert, aber immerhin· Ihre Beschlusse 
sind ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dafur bin ich 
dankbar. 
Wir sollten jetzt aber aufpassen, dass wir bei der Lösung die
ses letzten Problems nicht noch einen Fehler machen. Ich 
habe den Eindruck, dass man gar nicht mehr so genau auf
einander hört, wenn es um die wirklichen Argumente geht. 
Ich muss noch einmal kurz darauf hinweisen, dass die Kapi
talgewinne von Privaten bei uns grundsätzlich steuerfrei sind. 
Das will niemand ändern, das soll so bleiben. Hingegen sind 
gewerbsmässige Kapitalgewinne - in Firmen, in Gewerbebe
trieben - steuerbar. Das ist ncht1g, weil sie 1m Rahmen einer 
gewerbsmässigen Tätigkeit erzielt werden. Jetzt gibt es lei
der auch hier eine Nahtstelle: Die heutige Regelung ist näm
lich dann ungerecht, wenn der eine gewerbsmäss1g Kapital
gewinne macht, deklariert und versteuert, und der andere, 
der keine Firma hat und das als Hobby betreibt, ganz genau 
dasselbe tut, aber nicht besteuert wird. 
Das ist der Grund, weshalb das Bundesgericht den soge
nannten Quasi-Liegenschaftenhandel oder den Quasi-Wert
schriftenhandel eingeführt hat. Danach werden Private, die 
das gleiche wie Professionelle tun, auch besteuert. Ich 
glaube, das ist ein Gebot der Gerechtigkeit. 
Dass es immer einen gewissen Ermessensspielraum gibt, 
wenn Sie das gleiche in zwei verschiedenen Bereichen nicht 
gleich behandeln, liegt natürlich auf der Hand. Es ging bis 
jetzt nur um wenige Fälle, und es sollen nach dem Willen des 
Bundesrates auch 1n Zukunft nur wenige Falle sein, es soll 
durchaus eine Ausnahme bleiben. 
Nun hat das Bundesgericht eine langJähnge Praxis mit ent
sprechenden Kriterien entwickelt. Es hat Indizien entwickelt, 
die gewichtet werden, aber das Bundesgericht hat sich im
mer vorbehalten, eine Gesamtwürdigung der Umstände vor-
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zunehmen. Ich glaube, das ist auch richtig, weil Sie das kom
plexe Leben in diesem Bereich nicht nur mit zwei, drei zwin
genden Kriterien einfangen können. 
Bis 1994 war das überhaupt kein Problem, und die Rechts
praxis schien gefestigt. Ich gehe noch weiter und behaupte: 
Wenn wir im Stabilisierungsprogramm dieses Problem nicht 
aufgegriffen hätten, wäre kein Mensch auf die Idee gekom
men, dass hier ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Es 
wurden dazu nie Motionen oder parlamentarische Initiativen 
eingereicht. Deshalb habe ich Mühe zu verstehen, dass man 
dieser gesetzlichen Regelung nun plötzlich eine derartige 
Bedeutung beimisst. 
Erst mit dem Entscheid der Bundessteuer-Rekurskommis
sion des Kantons Zürich wurden gewisse Zweifel wach, ob 
die bundesgerichtliche Rechtsprechung noch beibehalten 
werden sollte. Das ist auch der Grund, weshalb der Bundes
rat, zuerst am «runden Tisch» und dann in seiner Botschaft, 
vorgeschlagen hat, die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
abzusichern, damit sie nicht plötzlich viel enger wird. Das war 
damals politisch unbestritten; wenn ich hier das Votum von 
Frau Bangerter und anderen höre, stelle ich fest: Man will ja 
eigentlich nichts anderes. 
Die Lage änderte sich dann noch einmal, als das Bundesge
richt am 8. Januar 1999 noch einmal Stellung nahm und 
seine Praxis bestätigte. Hätten wir dieses Urteil bei der Vor
bereitung der Botschaft schon gekannt, dann hätten wir diese 
Klausel nicht aufgenommen. 
Es geht zusammengefasst um etwas Steuergerechtigkeit 
und darum, keine neuen Besteuerungslücken zu schaffen für 
etwas, was nach bundesgerichtlicher Praxis bis jetzt zur Be
steuerung geführt hat. Dass wir dabei bleiben, ist für mich 
auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. 
Nun hat sich gezeigt, dass es nicht möglich ist, im Differenz
bereinigungsverfahren zwischen den beiden Räten im Kon
sens eine Formulierung zu finden, die dem Erfordernis der 
Glaubwürdigkeit entspricht. Nach meiner Meinung entspricht 
die ständerätliche Formulierung diesem Erfordernis. Leider 
muss ich Ihnen sagen, dass auch die neue Formulierung, 
welche die Mehrheit Ihrer Kommission beantragt, diesem Er
fordernis nicht entspricht. 
Die ursprüngliche nationalrätliche Formulierung mit den drei 
Erfordernissen der kurzen Besitzdauer, der häufigen Trans
aktionen und der Fremdfinanzierung, die zwingend und ku
muliert erfüllt sein müssen, würde ganz klar dazu führen, 
dass ein Grossteil der heute vom Bundesgericht erfassten 
Fälle nicht mehr steuerbar ist. Damit hätten Sie ganz klar eine 
neue Besteuerungslücke geöffnet und keine geschlossen. 
Die neue Formulierung, welche die Mehrheit Ihrer Kommis
sion beantragt, weist etwas mehr Flexibilität auf. Sie lehnt 
sich an einen Vorschlag an, den ich von der Schweizerischen 
Bankiervereinigung erhalten habe. Dieser Vorschlag ist aber 
noch flexibler, weil bei den Indizien nur von einer Vermutung 
gesprochen wird. Die Mehrheit der Kommission will demge
genüber ganz klar festhalten - das muss gelten: Die Fremd
finanzierung ist ein absolutes Erfordernis. Dazu müssen zwei 
weitere von drei Kriterien - Häufigkeit, kurze Besitzdauer, In
kaufnahme besonderer Risiken - kumulativ erfüllt sein. 
Diese Formulierung ist etwas besser als die ursprüngliche 
Fassung Ihres Rates- ich will Ihnen jetzt nicht Gerichtsurteile 
vorstellen -, aber sie ist klar ein Rückschritt: Das Bundesge
richt hat Fälle, bei denen z. 8. die Fremdfinanzierung fehlte 
oder bei denen die Fremdfinanzierung zwar da war, aber 
dazu nicht zwei der anderen Kriterien erfüllt waren, ganz klar 
beurteilt. Das waren Fälle, die in der Gesamtwürdigung ganz 
eindeutig als gewerbsmässig qualifiziert werden mussten. 
Sie können lange sagen, Frau Bangerter, man unterschiebe 
Ihnen etwas, was Sie nicht wollten. Wir können anhand von 
Einzelfällen klar darlegen, dass die Formel der Kommissions
mehrheit ein Rückschritt gegenüber der heutigen bundesge
richtlichen Praxis ist. Ich kann nicht vor die Leute stehen und 
etwas akzeptieren, was meiner Analyse gemäss nicht akzep
tierbar ist, sonst würde ich ja meine Glaubwürdigkeit verlie
ren. 
Das ist der Grund, warum ich Ihnen leider nicht empfehlen 
kann, der Formel der Kommissionsmehrheit zuzustimmen, 

weil sie eben nach wie vor ein eklatanter Rückschritt ist -
auch wenn sie nicht so schlimm ist wie die erste Formulie
rung. Sie ist ein Rückschritt gegenüber der heutigen Praxis, 
bezüglich welcher Sie alle - nicht alle gleich stark - verbal 
beteuern, dass Sie eigentlich dabei bleiben wollen. 
Es hat zum Teil Untertöne gegeben, die mir zeigen, dass 
man steuerlich vielleicht etwas anderes möchte; das ist ja 
auch legitim. Dann sollte man das aber mit einer Steuerre
form, über eine Motion oder ein anderes Instrument, machen 
und nicht im Rahmen eines Paketes, bei dem man sich ge
meinsam verpflichtet hat, gewisse Besteuerungslücken zu 
schliessen und andere zumindest nicht grösser werden zu 
lassen. Das ist das ganze Dilemma, in dem wir uns befinden. 
Ich muss Herrn Frey Walter sagen, dass ich das in der Kom
mission und anlässlich Ihrer ersten Beratung im Rat ganz klar 
gesagt habe: Was im Zusammenhang mit Ihrer ersten For
mulierung behauptet worden ist - dass es nämlich um die Si
cherung der Bundesgerichtspraxis gehe-, ist mit dieser For
mulierung nicht zu erreichen. Dazu bin ich immer gestanden; 
ich habe nie etwas anderes behauptet. 
Der Ständerat hat nun einen Ausweg gesucht. Der ständerät
liche Ausweg hat auch einen Schönheitsfehler- das gebe ich 
durchaus zu-; er führt nämlich nicht dazu, dass die Recht
sprechung in den Kantonen zwingend vereinheitlicht wird. 
Aber durch die bundesgerichtliche Führungsfunktion in den 
Fällen der direkten Bundessteuer ist eben trotzdem gesi
chert, dass längerfristig vielleicht eine gewisse, aber leider 
keine totale Einheitlichkeit der Rechtsprechung gewährleistet 
ist. Ich möchte aber hierzu ganz klar sagen: Wenn Sie dem 
Ständerat zustimmen sollten, darf das für das Bundesgericht 
natürlich nie heissen - das sage ich bewusst zuhanden der 
Materialien-, dass mit diesem Entscheid in irgendeiner Form 
eine Ausweitung im Vergleich zur jetzigen Praxis gemeint ist. 
Sondern das bedeutet - dies ist wirklich die Meinung-, dass 
die gefestigte Praxis, immer unter Würdigung aller Um
stände, fortgesetzt werden soll. 
Obwohl ich lieber eine Positivformulierung hätte und das ge
wisse Unbehagen, das einige von Ihnen verspüren, durchaus 
verstehe, muss ich Ihnen empfehlen, für einmal dem Be
schluss des Ständerates zuzustimmen. Dann geschieht 
nichts, was nicht schon seit zwanzig, dreissig Jahren die Re
gel war. Ich sehe nicht ein, warum das nun plötzlich ein Skan
dal sein soll. 
Wenn Sie den Freiraum, den das Bundesgericht mit seinen 
Kriterien aufgefüllt hat, der aber immerhin noch besteht, ein
mal schliessen wollen, werden Sie z. B. bei der Reform der 
direkten Bundessteuer die Gelegenheit haben, das zu tun. 
Wir werden Ihnen gelegentlich, auch im Zusammenhang mit 
der Familienbesteuerung usw., ein Paket vorlegen müssen. 
Das wird vielleicht noch ein Jahr dauern, aber dann werden 
Sie diese Möglichkeit haben. Nach zwanzig, dreissig Jahren 
Praxis kommt es auf ein Jahr mehr oder weniger nicht mehr 
an. Aber ich finde es nicht richtig, wenn man unter dem ab
gemachten Titel, man wolle im Rahmen der Finanzierung ge
wisse Lücken schliessen, einen Schritt in die falsche Rich
tung macht. 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich hier ein bisschen stur 
sein muss, aber es geht auch um ein Stück politische Glaub
würdigkeit, und das ist der Grund dafür, dass ich Sie bitte, 
hier dem Ständerat zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

89 Stimmen 
79 Stimmen 
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Drmg/ichkeitsklausel - Clause d'urgence 
Siehe Seite 333 hiervor - Voir page 333 c1-devant 

16 mars 1999 

B. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar· 
beitslosenversicherung 
B. Arrete federal sur le financement de l'assurance
~homage 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Re!.: 2914) 

Fur Annahme der Dringlichkeitsklausel stimmen: 
Acceptent Ja clause d'urgence: 
Aeppli, Alder, Ammann Schoch, Antille, Aregger, Baader, 
Banga, Bangerter, Baumann Alexander, Baumann Ruedi, 
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Baumann Stephanie, Baumberger, Beck, Beguelin, Berbe
rat, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, Bonny, Borel, 
Borer, Bortoluzzi, Brunner Tom, Bühlmann, Bührer, Burge
ner, Carobbio, Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, 
Columberg, Comby, de Dardel, Debons, Dettling, Donati, 
Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Eggly, 
Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, 
Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, 
Fischer-Seengen, Florio, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey 
Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Geiser, Genner, Giezen
danner, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gros Jean
M1chel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, 
Günter, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, Heim, Herc
zog, Hess Otto, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, Jans, Jaquet, Jutzet, Kalbermatten, Keller Christine, 
Keller Rudolf, Kofmel, Kuhn, Kühne, Kunz, Lachat, Langen
berger, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, Löt
seher, Maitre, Marti Werner, Maspoli, Maurer, Maury 
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Moser, Mühlemann, 
Müller Erich, Müller-Hemmi, Oehrli, Ostermann, Pelli, Pi
doux, Raggenbass, Randegger, Ratti, Rechsteiner Paul, 
Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, 
Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Scheurer, Schlüer, 
Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler 
Hanspeter, Semadeni, Speck, Spielmann, Stamm Judith, 
Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, Steiner, 
Strahm, Stucky, Stump, Teuscher, Thanei, Theiler, 
Tschäppät, Tschopp, Tschuppert, Vallendar, Vermot, Vet
terli, Vogel, Waber, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth, Wid
mer, Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zbinden, 
Ziegler (178) 

Entschuld1gt!abwesend sind - Sont excuses!absents: 
Aguet, Bosshard, David, Deiss, Dormann, Dreher, Ehrler, 
Fehr Hans, Heberlein, Hegetschweiler, lmhof, Jeanpretre, 
Nabholz, Philipona, Pini, Scharrer Jürg, Simon, Suter, Voll
mer, von Allmen, von Feiten, Zwygart (22) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 346 hiervor - Vo1r page 346 c1-devant 
Beschluss des Ständerates vom 16 Marz 1999 
Decis1on du Conseil des Etats du 16 mars 1999 

19 mars 1999 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.: 2950) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent Je projet: 
Aeppli, Ammann Schoch, Antille, Aregger, Baader, Banga, 
Bangerter, Baumann Alexander, Baumberger, Beck, Berbe
rat, Binder, Bonny, Borel, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brun
ner Toni, Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Comby, David, 
Debons, Dettling, Donati, Dormann, Dreher, Ducrot, Dunk1, 
Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, 
Epiney, Eymann, Fasel, Fässler, Fehr Hans, Fehr Jacque
line, Fehr Lisbeth, F1scher-Hägglingen, Fischer-Seengen, 
Florio, Föhn, Freund, Friderici, Fritschi, Gadient, Geiser, 
Goll, Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Gross Jost, Grossen
bacher, Guisan, Günter, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hafner 
Ursula, Hegetschweiler, Heim, Hess Peter, Hochreutener, 
lmhof, Jans, Jeanpretre, Jutzet, Kalbermatten, Keller Rudolf, 
Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger, Lauper, Lee
mann, Leu, Leuenberger, Loeb, Lötseher, Maitre, Marti Wer
ner, Maurer, Meier Hans, Meyer Theo, Moser, Müller Erich, 
Müller-Hemmi, Nabholz, Oehrli, Ostermann, Pelli, Philipona, 
Pidoux, Raggenbass, Ratti, Rechsteiner Rudolf, Ruckstuhl, 
Ruf, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Scheurer, Schmid 
Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, 
Simon, Speck, Stamm Judith, Stamm Luz1, Steffen, Stein
egger, Steinemann, Steiner, Strahm, Stucky, Suter, 
Tschäppät, Tschopp, Vallendar, Vermot, Vetterli. Vogel, von 
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19. März 1999 N 585 Schlussabstimmungen 

Allmen, Waber, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth, Widmer, 
Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zwygart (139) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Beguelin, Blocher, Carobbio, Chiffelle, Genner, Grobe!, Has
ler Ernst, Jaquet, Maury Pasquier, Rennwald, Roth, Schlüer, 
Spielmann, Teuscher, von Feiten (15) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Aguet, Alder, Bezzola, Bircher, Blaser, Columberg, de Dar
del, Deiss, Eggly, Engler, Frey Claude, Giezendanner, Hae
ring Binder, Hämmerle, Herczog, Hess Otto, Maspoli, 
Mühlemann, Pini, Rechsteiner Paul, Scherrer Jürg, Theiler, 
Tschuppert (23) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: Heberlein (1) 
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bühlmann, Burgener, 
Cavalli, Fankhauser, Frey Walter, Gonseth, Gross Andreas, 
Gysin Remo, Hollenstein, Hubmann, Keller Christine, Kuhn, An den Ständerat -Au Conseil des Etats 
Ruffy, Semadeni, Stump, Thanei, Vollmer, Zbinden, Ziegler 

(21) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuses/absents: 
Aguet, Alder, Bezzola, Bircher, Blaser, Columberg, de Dar
del, Deiss, Eggly, Engler, Frey Claude, Giezendanner, Hae
ring Binder, Hämmerle, Herczog, Hess Otto, Maspoli, 
Mühlemann, Pini, Randegger, Rechsteiner Paul, Scherrer 
Jürg, Theiler, Tschuppert (24) 

Präsidium, stimmt nicht - Presidence, ne vote pas: 
Heberlein (1) 

B. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar
beitslosenversicherung 
B. Arrete federal sur le financement de l'assurance
chömage 

Namentliche Abstimmung 
Vote nominatif 
(Ref.:2951) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: 
Aeppli, Ammann Schoch, Antille, Aregger, Baader, Banga, 
Bangerter, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Baumber
ger, Beck, Beguelin, Berberat, Bonny, Borel, Borer, Boss
hard, Brunner Toni, Bühlmann, Bührer, Burgener, Carobbio, 
Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen, Comby, David, 
Debons, Dettling, Donati, Dormann, Ducrot, Dünki, Dupraz, 
Durrer, Eberhard, Egerszegi, Ehrler, Engelberger, Epiney, 
Eymann, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Jacqueline, Fehr 
Lisbeth, F1scher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Florio, 
Freund, Friderici, Fritschi, Gadient, Geiser, Genner, Goll, 
Gonseth, Grendelmeier, Grobei, Gros Jean-Michel, Gross 
Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin 
Hans Rudolf, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hegetschweiler, 
Heim, Hess Peter, Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, 
lmhof, Jans, Jaquet, Jeanpretre, Jutzet, Kalbermatten, Keller 
Christine, Keller Rudolf, Kofmel, Kuhn, Kühne, Lachat, Lan
genberger, Lauper, Leemann, Leu, Leuenberger, Loeb, Löt
seher, Maitre, Marti Werner, Maurer, Maury Pasquier, Meier 
Hans, Meyer Theo, Müller Erich, Müller-Hemmi, Nabholz, 
Oehrli, Ostermann, Pelli, Philipona, Pidoux, Raggenbass, 
Randegger, Ratt1, Rechste1ner Rudolf, Rennwald, Roth, 
Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, 
Scheurer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Seiler Hanspeter, Semadeni, Simon, Speck, Spielmann, 
Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steiner, 
Strahm, Stucky, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Tschäppät, 
Tschopp, Vallendar, Vermot, Vetterli, Vogel, Vollmer, von All
men, von Feiten, Waber, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth, 
Widmer, Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Wyss, Zapf!, Zbin
den, Ziegler, Zwygart (162) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Baumann Alexander, Bortoluzzi, Dreher, Fehr Hans, Frey 
Walter, Gusse!, Hasler Ernst, Kunz, Moser, Schlüer, Steine
mann (11) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Binder, Blocher, Föhn (3) 
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Votations finales 284 E 19 mars 1999 

98.059 

Stabilisierungsprogramm 1998 
Programme de stabilisation 1998 

Schlussabstimmung - Vote final 
Siehe Seite 187 h1ervor - Voir page 187 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 19 Marz 1999 
Decision du Conseil national du 19 mars 1999 

A. Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 
1998 
A. Loi federale sur le programme de stabilisation 1998 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 41 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar
beitslosenversicherung 
B. Arrete federal sur le financement de l'assurance
chomage 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes 43 Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 
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